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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

in unserem Landkreis hat sich die Altersstruktur unserer 
Bevölkerung in den letzten Jahren verändert. Der Anteil 
der älteren Menschen hat zugenommen und die allge-
meine Lebenserwartung steigt. Um dieser wachsenden 
Bevölkerungsgruppe in unserem Landkreis gerecht zu 
werden, haben wir uns auf den Weg gemacht und einen 
umfangreichen Kreisseniorenplan erstellt. Somit können 
wir unseren Landkreis zukunftsweisend altersgerecht ge-
stalten.                                                                                

In den vergangen zwei Jahren haben wir mit der Unter-
stützung und Expertise des Kommunalverbandes für Ju-
gend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) sowie un-
ter breiter Beteiligung unserer Seniorinnen und Senioren, 
Angehörigen, Vertreterinnen und Vertretern ambulanter, teilstationärer sowie stationä-
rer Anbieter, von Verbänden, der Politik, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Land-
ratsamtes und der Kommunen sowie vielen weiteren Akteuren einen umfassenden 
Kreisseniorenplan erstellt. 

Hierbei haben wir die Lebenswelt der Menschen ab 65 Jahren im Sinne eines Gesamt-
konzeptes in unserem Landkreis erfasst. Für die kommenden Jahre wurden konkrete 
Handlungsempfehlungen für eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung unserer Struktu-
ren und Angebote erarbeitet. Im Mittelpunkt stehen dabei die Potenziale und Ansatz-
punkte, die ein möglichst langes selbständiges und selbstbestimmtes Leben ermögli-
chen und somit ein würdevolles Altern realisierbar machen. 

Der Kreisseniorenplan ist eine aktuelle und detaillierte Bestandsaufnahme der Infra-
struktur für unsere Seniorinnen und Senioren. Er bietet eine solide Grundlage für wei-
tergehende sozialpolitische Entscheidungen der Gremien des Kreises sowie viele In-
formationen für die einzelnen Kommunen. Er kann als Handlungs- und Orientierungs-
rahmen für die Seniorenpolitik unseres Landkreises verstanden werden.  

Ich danke allen Beteiligten, die an der Erstellung des Kreisseniorenplans mitgewirkt 
und mit ihrem Engagement den umfangreichen Planungsprozess begleitet haben. Mit 
dieser Kreisseniorenplanung können wir uns den wachsenden Herausforderungen der 
kommunalen Daseinsversorgung stellen und gemeinsam einen generationsübergrei-
fenden Weg unserer Gesellschaft gestalten.  

Der Rhein-Neckar-Kreis möchte, dass sich seine älteren Bürgerinnen und Bürger in 
ihrer vertrauten Umgebung wohlfühlen und er weiterhin ein liebens- und lebenswerter 
Landkreis für alle Generationen ist. Der vorliegende Kreisseniorenplan und die Umset-
zung seiner Handlungsempfehlungen sind hierbei wichtige und entscheidende Bau-
steine. 

 
Stefan Dallinger, 
Landrat des Rhein-Neckar-Kreises 
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1 Grundlagen der kommunalen Planung für Seniorinnen und Senioren 

 

Eine zukunftsorientierte Seniorenpolitik ist ein zentraler Baustein kommunaler Daseins-

vorsorge. Sie gewinnt durch die derzeitige demografische Entwicklung an Bedeutung. Die 

vorliegende kommunale Planung für Seniorinnen und Senioren greift dies auf und schafft 

die Grundlage für eine demografiesensible Kommunalpolitik, die zukünftige Herausforde-

rungen berücksichtigt.  

 

Zielgruppe der Planung sind Menschen nach dem Erreichen des Renteneintrittsalters. 

Das Ende der regulären Erwerbsbiografie markiert fast immer den Beginn einer neuen 

Lebensphase. Bei quantitativen Beschreibungen wird die Altersgrenze bei 65 Jahren ge-

zogen – auch wenn das tatsächliche Renteneintrittsalter individuell unterschiedlich ist und 

nach aktueller Rechtslage stufenweise angehoben wird. Ältere Menschen sind zudem 

keine homogene Gruppe. Sie unterscheiden sich im Hinblick auf Einkommen, Bildung, 

Gesundheitszustand, Wohn- und Familienverhältnisse, aber auch in ihren persönlichen 

Interessen und Werten. Unterschiede gibt es auch zwischen jüngeren und hochaltrigen 

Seniorinnen und Senioren. Durch die gestiegene Lebenserwartung umfasst die Lebens-

phase nach dem Renteneintritt immer häufiger eine Spanne von mehr als 30 Jahren. Ent-

sprechend vielfältig sind die Bedürfnisse und die daraus resultierenden Anforderungen an 

die Planung. 

 

 

1.1 Auftrag und Rahmenbedingungen 

 

Die Grundlage der bisherigen Planung im Rhein-Neckar-Kreis stellte der Kreispflegeplan 

dar, der eine Gegenüberstellung des Bestands und Bedarfs in der teil- und vollstationären 

Pflege im Kreis enthielt. Im Rahmen der Sozialen Agenda 2018 wurde beschlossen, den 

Kreispflegeplan zu einer umfassenden Planung für Seniorinnen und Senioren weiterzu-

entwickeln und die Stelle der Kreisseniorenplanung einzurichten. Diese ist beim Amt für 

Sozialplanung, Vertragswesen und Förderung angesiedelt. Die Aufgaben der Kreissenio-

renplanung sind unter anderem die Angebotslandschaft für ältere Menschen im Rhein-

Neckar-Kreis zu strukturieren und zu steuern sowie Impulse für eine innovative Weiter- 

und Neuentwicklung von Angeboten zu geben. Die vorliegende Planung leistet dabei ei-

nen entscheidenden Beitrag. Der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-

Württemberg (KVJS) begleitete den Planungsprozess fachlich. Die Federführung für die 

kommunale Planung für Seniorinnen und Senioren lag während des gesamten Planungs-

prozesses beim Rhein-Neckar-Kreis. Der Planungshorizont umfasst einen Zeithorizont 

von zehn Jahren und somit von 2017-2027.   

 

Wichtig war den Beteiligten, dass alle Lebensbereiche von älteren Menschen beleuchtet 

werden: Neben der Pflege und Unterstützung wurde ein Hauptaugenmerk auch auf das 

Wohnen zu Hause, die im Kreis vorhandenen Beratungsangebote, die örtliche Infrastruk-

tur, die Mobilität, die Gesundheitsversorgung, die Quartiersentwicklung und die Möglich-
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keiten der sozialen Teilhabe gelegt. Auch die Bedürfnisse von Seniorinnen und Senioren 

mit einer demenziellen Erkrankung, mit Migrationshintergrund und einer Behinderung so-

wie die Kooperations- und Vernetzungsstrukturen im Rhein-Neckar-Kreis wurden im 

Rahmen des Planungsprozesses betrachtet.  

 

 

1.2 Planungsprozess und Beteiligung 

 

Wichtige Prinzipien der Planung waren die Beteiligung von Anbietern, Trägern, Institutio-

nen sowie lokaler Expertinnen und Experten, die Nutzung unterschiedlicher Datenquellen 

und Methoden sowie die Erarbeitung möglichst praxisbezogener Handlungsempfehlun-

gen. 

 

Der breit angelegte Beteiligungsprozess im Rahmen der Planung umfasste verschiedene 

Formen der Partizipation: 

 

Auftaktveranstaltung 

Der offizielle Planungsprozess begann mit einer Auftaktveranstaltung am 25. September 

2018 im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis. Hierzu waren verschiedene Akteure aus der 

Altenhilfe und Pflege, dem Gesundheitswesen, anderen Abteilungen des Landratsamtes 

Rhein-Neckar-Kreis, von Beratungsstellen, aus dem ehrenamtlichen Bereich, von Wohl-

fahrtsverbänden, aus dem kirchlichen Bereich, von politischen Fraktionen sowie Bürger-

meisterinnen und Bürgermeister und Mitarbeitende von Kommunen aus dem Rhein-

Neckar-Kreis eingeladen. Insgesamt haben rund 75 Personen an der Auftaktveranstaltung 

teilgenommen. Neben der Vorstellung des Planungsprozesses durch den KVJS hielt Frau 

Prof. Dr. Himmelsbach einen anschaulichen Vortrag zum Thema „Altern in einer (noch) 

jungen Gesellschaft des hohen Alters – Altern bedeutet mehr als Pflege!“. Anschließend 

gab es noch Raum und Zeit für Fragen der Teilnehmenden und zur Diskussion.  

 

Regionale Auftakttreffen in den Planungsräumen des Rhein-Neckar-Kreises 

Aufgrund der Größe und der strukturellen Unterschiede des Rhein-Neckar-Kreises wur-

den zusätzlich zu der Auftaktveranstaltung im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis in Heidel-

berg fünf regionale Auftakttreffen in den Planungsräumen des Rhein-Neckar-Kreises 

durchgeführt.1 Dadurch konnte sichergestellt werden, dass die zahlreichen regionalen 

Akteure aus den verschiedenen Bereichen über den Planungsprozess informiert und ein-

gebunden wurden. Neben der Vorstellung des Planungsprozesses hatten die Teilneh-

menden an den regionalen Auftakttreffen über eine partizipative Abfrage die Möglichkeit, 

Stärken und Schwächen in der Altenhilfe und Pflege in den einzelnen Regionen des 

Rhein-Neckar-Kreises und auch landkreisweit zu benennen sowie Wünsche an den Pla-

nungsprozess zu äußern.  

 
1  Wie in den anderen Planungsbereichen wird der Rhein-Neckar-Kreis in fünf Planungsräume 

unterteilt: Planungsraum Neckargemünd/ Eberbach, Planungsraum Schwetzingen/ Hocken-
heim, Planungsraum Sinsheim, Planungsraum Weinheim und Planungsraum Wiesloch/ Leimen.  
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Themenbezogene Workshops 

Zur Begleitung des Planungsprozesses wurden themenbezogene Workshops durchge-

führt. Diese setzten sich aus den für das jeweilige Thema relevanten Akteuren zusam-

men. Außerdem waren die Kreistagsfraktionen sowie Bürgermeisterinnen und Bürger-

meister des Rhein-Neckar-Kreises in den themenbezogenen Workshops vertreten. In den 

Workshops wurden die einzelnen Kapitel und Handlungsempfehlungen besprochen, dis-

kutiert und abgestimmt. Die Mitglieder diskutierten in fünf Sitzungen zwischen April 2019 

und Juli 2020 engagiert die nachfolgenden Themen: 

• „Demografische Entwicklung und Daten zur Lebenssituation älterer Menschen“ 

sowie „Gesundheitsversorgung“  

• „Wohnen im Alter, Generationengerechte Infrastruktur und Quartiersentwicklung 

• „Pflege und Unterstützung im Alter“ 

• „Arbeitskräfte in der Pflege, Vollstationäre Pflege und Vorausrechnung von Pflege-

leistungen“ 

• „Ältere Menschen mit besonderen Bedarfen“ sowie „Steuerung, Kooperation, Ko-

ordination und Vernetzung“ 

 

Fachgespräche und Einrichtungsbesuche 

Zwischen Februar 2018 und Juni 2020 fanden insgesamt zehn Fachgespräche mit Exper-

tinnen und Experten aus unterschiedlichen Handlungsfeldern der Seniorenplanung statt. 

So wurden zum Beispiel Gespräche mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, mit Mit-

arbeitenden aus Kommunalverwaltungen, mit dem kommunalen Beauftragten für Men-

schen mit Behinderung, der Wirtschaftsförderung, dem Amt für Nahverkehr, der kommu-

nalen Gesundheitskonferenz des Rhein-Neckar-Kreises sowie mit weiteren Vertreterinnen 

und Vertretern von Wohnbaugesellschaften, Anbietern von Seniorenwohnanlagen, Bera-

tungsstellen, Wohlfahrtsverbänden, Pflegeheimen, ambulanten Diensten, Tagespflegen 

und dem Kreisseniorenrat geführt. Außerdem wurden Gespräche geführt mit pflegenden 

Angehörigen und Vertreterinnen und Vertretern von älteren Menschen mit Behinderung. 

Zusätzlich wurden die GRN-Klinik in Schwetzingen, das stationäre Hospiz Agape in Wies-
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loch und das Gerontopsychiatrische Zentrum des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden, 

ebenfalls in Wiesloch ansässig, besucht und mit den Verantwortlichen gesprochen. Auch 

der Pflegestützpunkt des Rhein-Neckar-Kreises lieferte wertvolle Informationen für die 

kommunale Planung für Seniorinnen und Senioren.  

 

Die Einschätzungen der Experten werden im Bericht bei den jeweiligen Handlungsfeldern 

in eigenen Abschnitten wiedergegeben. 

 

Schriftliche Erhebungen  

Im Jahr 2018 wurden drei schriftliche Erhebungen durchgeführt: jeweils eine Erhebung bei 

• den Pflegeheimen  

• den Tagespflegen und  

• den ambulanten Pflegediensten. 

 

Stichtag für die Erhebung bei den ambulanten Diensten und den teil- und vollstationären 

Einrichtungen war der 15.12.2017. 

 

Anfang 2019 wurden zudem die Städte und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises zu den 

in der Kommune vorhandenen seniorengerechten Strukturen befragt. Alle 54 Kommunen 

haben sich an der Erhebung des Rhein-Neckar-Kreises beteiligt.  

 

Bürgerbeteiligung 

Die Einbindung aller Bürgerinnen und Bürger wurde durch eine umfassende Bürgerbetei-

ligung sichergestellt. Auf der Beteiligungsplattform des Rhein-Neckar-Kreises 

(www.beteiligung-im-kreis.de) hatten die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises die 

Möglichkeit, eine persönliche Bewertung und Priorisierung der Handlungsempfehlungen 

des Kreisseniorenplanes für ihren Sozialraum vorzunehmen. 

 

Abschlussveranstaltung 

Der Planungsprozess wurde zudem mit einer Abschlussveranstaltung im Mai 2021 abge-

rundet. Hierbei wurden die zentralen Ergebnisse der kommunalen Planung für Seniorin-

nen und Senioren vorgestellt und ein Rückblick zum Planungsprozess gegeben.  

 

Neben einem umfassenden Beteiligungsverfahren wurden weitere Informationen für die 

vorliegende Planung verwendet:  

 

Auswertung statistischer Informationen 

Die Darstellung der demografischen Entwicklung, die Beschreibung der Lebenssituation 

älterer Menschen im Rhein-Neckar-Kreis, die Entwicklung der Zahl der Pflegebedürftigen 

und die voraussichtliche Entwicklung der Bevölkerung und der Pflegebedürftigen sind 

wichtige Voraussetzungen für eine zukunftsweisende Planung. Grundlage dafür sind die 

http://www.beteiligung-im-kreis.de/
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Daten aus der amtlichen Statistik, vor allem die Bevölkerungs- und Pflegestatistik und die 

aktuelle Bevölkerungsvorausrechnung des Statistischen Landesamtes Baden-

Württemberg. Außerdem wurden Informationen über die Grundsicherung im Alter und die 

Hilfe zur Pflege verwendet. Die Daten zur Grundsicherung stammten dabei vom gemein-

samen Statistikportal der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder. Die Daten zur 

Hilfe zur Pflege stellte der Rhein-Neckar-Kreis zur Verfügung.  

 

Informationssammlung über die Situation im Rhein-Neckar-Kreis 

Neben den Ergebnissen der Erhebung sowie den Informationen aus den Fachgesprächen 

wurden Informationen auch im Internet recherchiert und die vorhandenen Wegweiser im 

Landkreis gesichtet. Eine wichtige Informationsquelle war zum Beispiel der Wegweiser 

„Leben und Älter werden im Rhein-Neckar-Kreis“ des Kreisseniorenrates.  

 

Erarbeitung von Handlungsempfehlungen 

Der KVJS bereitete die Informationen aus den schriftlichen Erhebungen, den Fachge-

sprächen, den Einrichtungsbesuchen sowie den Wegweisern auf und erarbeitete gemein-

sam mit dem Rhein-Neckar-Kreis Handlungsempfehlungen. Diese wurden in den the-

menbezogenen Workshops diskutiert und mit allen Beteiligten abgestimmt. 

 

Adressaten der Handlungsempfehlungen sind neben dem Rhein-Neckar-Kreis auch die 

kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie weitere nicht-kommunale Akteure, wie 

zum Beispiel die Träger von Angeboten für Seniorinnen und Senioren, bürgerschaftliche 

Initiativen, Vereine, Kranken- und Pflegekassen, Beratungsstellen sowie Akteure aus dem 

Gesundheitswesen oder der Wohnungswirtschaft. Der Rhein-Neckar-Kreis ist daher bei 

der Umsetzung der kommunalen Planung für Seniorinnen und Senioren auf die Koopera-

tionsbereitschaft der anderen Beteiligten angewiesen.  

 

 

1.3 Aufbau des Kreisseniorenplans 

 

Die kommunale Planung für Seniorinnen und Senioren des Rhein-Neckar-Kreises ist in 

zehn Kapitel unterteilt. 

 

Nach der Beschreibung der Planungsgrundlagen im ersten Kapitel folgen in Kapitel 2 In-

formationen zur demografischen Entwicklung und Daten zur Lebenssituation älterer Men-

schen im Rhein-Neckar-Kreis und in Baden-Württemberg. 

 

In den nachfolgenden Kapiteln werden die unterschiedlichen Handlungsfelder der Senio-

renplanung beschrieben:  

• Kapitel 3: Wohnen im Alter 

• Kapitel 4: Generationengerechte Infrastruktur 
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• Kapitel 5: Quartiersentwicklung 

• Kapitel 6: Pflege und Unterstützung im Alter 

• Kapitel 7: Vorausrechnung von Orientierungswerten für Pflegeleistungen im Jahr 

2027 

• Kapitel 8: Ältere Menschen mit besonderen Bedarfen  

• Kapitel 9: Gesundheitsversorgung 

 

Der Plan wird mit Kapitel 10 "Steuerung, Kooperation, Koordination und Vernetzung“ in 

der Altenhilfe auf der Ebene des Landkreises und der Gemeinden und Städte abge-

schlossen. Danach folgt eine Gesamtschau der Handlungsempfehlungen, die sich aus 

den einzelnen Kapiteln ergeben. 

 

Die Kapitel sind folgendermaßen aufgebaut: Begonnen wird mit der allgemeinen Be-

schreibung der Thematik. Anschließend wird die Situation im Rhein-Neckar-Kreis be-

schrieben und die Einschätzung der Expertinnen und Experten wiedergegeben. Am Ende 

stehen ein Fazit und die Handlungsempfehlungen. Die Aussagen im Text werden durch 

Grafiken, Tabellen und Landkarten illustriert. 
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2 Demografische Entwicklung und Daten zur Lebenssituation älterer Menschen 

 

Aus den demografischen Daten und den Erkenntnissen über die Entwicklung der Lebens-

lagen älterer Menschen ergeben sich grundlegende Informationen für die Sozialplanung 

für Seniorinnen und Senioren. Die demografische Entwicklung in Deutschland ist in den 

letzten Jahren durch eine Zunahme der älteren und einen gleichzeitigen Rückgang der 

jüngeren Bevölkerung gekennzeichnet. Es gibt unterschiedliche Ursachen für diese Ent-

wicklung: Die durchschnittliche Lebenserwartung ist zum einen kontinuierlich gestiegen. 

Zum anderen ging die Zahl der Geburten bis zum Jahr 2011 zurück. Seither ist zwar wie-

der eine Zunahme zu verzeichnen, allerdings gibt es immer noch mehr ältere Menschen 

als jüngere, sodass die Alterung der Gesellschaft weiter voranschreiten wird.2  

 

Zusätzlich zur Alterung ging die Bevölkerungszahl in Deutschland bis zum Jahr 2011 zu-

rück. Seither ist wieder eine Zunahme zu verzeichnen. Auf lange Sicht gesehen wird die 

Bevölkerung jedoch wieder abnehmen. Nach der Bevölkerungsvorausrechnung des Sta-

tistischen Bundesamtes auf der Basis der Bevölkerungsfortschreibung zum 31.12.2018 

wird die Bevölkerung in Deutschland noch mindestens bis 2024 zunehmen und spätes-

tens nach 2040 zurückgehen.3 Während die Alterung alle Städte und Gemeinden gleich-

ermaßen betrifft, verläuft der Bevölkerungsrückgang regional sehr unterschiedlich.  

 

Im Folgenden werden die aktuellen Bevölkerungsdaten und die aus heutiger Sicht wahr-

scheinlichen künftigen demografischen Veränderungen bis zum Jahr 2027 in Baden-

Württemberg, im Rhein-Neckar-Kreis und in den Städten und Gemeinden des Landkrei-

ses auf der Basis der aktuellen Daten des Statistischen Landesamtes dargestellt. Dabei 

ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den Vorausrechnungen in die Zukunft um wahr-

scheinliche Entwicklungen handelt. Die Berechnungen werden mit jedem zusätzlichen 

Jahr, das vom Basisjahr entfernt ist, unsicherer.  

 

 

2.1 Bevölkerungsentwicklung im Rhein-Neckar-Kreis zwischen 1990 und 2027 

 

Nach den Angaben der Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Landesamtes leb-

ten am 31.12.2017 im Rhein-Neckar-Kreis 546.745 Menschen. Die Bevölkerung des 

Rhein-Neckar-Kreises hat zwischen 1990 und 2017 kontinuierlich zugenommen. Insge-

samt nahm die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner in diesem Zeitraum um 58.728 

Einwohnerinnen und Einwohner beziehungsweise um 12 Prozent zu. Diese Entwicklung 

entspricht in etwa dem prozentualen Bevölkerungszuwachs von 12,2 Prozent auf Landes-

ebene. 

 

 
2  https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Bevoelkerung.html; 

zuletzt aufgerufen am 12.02.2020. 
3  https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressekonferenzen/2019/Bevoelkerung/pressebroschuere-

bevoelkerung.pdf?__blob=publicationFile; zuletzt aufgerufen am 05.11.2019. 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Bevoelkerung.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressekonferenzen/2019/Bevoelkerung/pressebroschuere-bevoelkerung.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressekonferenzen/2019/Bevoelkerung/pressebroschuere-bevoelkerung.pdf?__blob=publicationFile
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Bereits seit 2003 besteht im Rhein-Neckar-Kreis ein Geburtendefizit. Dies bedeutet, dass 

mehr Menschen sterben als Kinder geboren werden. Abbildung 1 verdeutlicht, dass die 

Bevölkerungszunahme im Rhein-Neckar-Kreis in den letzten Jahren vor allem auf Zuwan-

derung beruhte: Die Zahl der Menschen, die in den Rhein-Neckar-Kreis zogen, überstieg 

die Zahl derer, die aus dem Kreis fortzogen. Der positive Wanderungssaldo4 glich das seit 

2003 bestehende Geburtendefizit demnach aus und führte zu einer Zunahme der Ge-

samtbevölkerung. 

 
Abbildung 1:  Natürliche Bevölkerungsentwicklung und Wanderungssaldo im Rhein-

Neckar-Kreis von 2001 bis 2017 
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Bevölkerungsfortschreibung jeweils 
zum 31.12. Eigene Berechnungen KVJS. 

 

Auch auf Landesebene besteht bereits seit 2006 – mit Ausnahme des Jahres 2016 – ein 

Geburtendefizit. Dieses wurde jedoch kontinuierlich – mit Ausnahme der Jahre 2008 und 

2009 – durch einen positiven Wanderungssaldo ausgeglichen, so dass auch die Bevölke-

rung in Baden-Württemberg insgesamt zunahm.  

 

Die aktuelle Bevölkerungsvorausrechnung des Statistischen Landesamtes trifft Aussagen 

über eine mögliche zukünftige Entwicklung der Bevölkerung.5 Sie berücksichtigt die stär-

kere Zuwanderung in den letzten Jahren und geht auch in den kommenden Jahren von 

einer relativ hohen Zuwanderung aus. Da das Geburtendefizit auf Landesebene aufgrund 

der Altersstruktur der Bevölkerung in Zukunft immer größer werden wird, kann auch die 

höhere Zuwanderung das Defizit auf Dauer nicht ausgleichen. Für das Land Baden-

Württemberg wird daher vorausberechnet, dass die Bevölkerung ab dem Jahr 2035 zu-

rückgehen wird. Bis zum Jahr 2027 wird die Bevölkerung in Baden-Württemberg voraus-

sichtlich um 2,8 Prozent zunehmen. Auch für den Rhein-Neckar-Kreis wird bis zum Jahr 

 
4  Der Wanderungssaldo beschreibt die Differenz zwischen der Zahl der Menschen, die zuziehen 

und denen, die wegziehen. 
5  Basis für die Vorausrechnung ist die Bevölkerungsfortschreibung zum 31.12.2017 



14  2 Demografische Entwicklung und Daten zur Lebenssituation älterer Menschen 
 

 

2027 ein Bevölkerungsanstieg um 2,5 Prozent beziehungsweise 13.607 Menschen prog-

nostiziert.  

 

 

2.2 Die Entwicklung der Bevölkerung in den Städten und Gemeinden des Rhein-

Neckar-Kreises 

 

Die 546.745 Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises verteilten sich zum 

31.12.2017 auf 54 Kommunen. Die kleinste Gemeinde ist Heddesbach mit 466 Einwohne-

rinnen und Einwohnern, die größte Stadt ist die Große Kreisstadt Weinheim mit 45.114 

Einwohnerinnen und Einwohnern. Insgesamt haben 31 der 54 Kommunen eine Einwoh-

nerzahl von unter 10.000. 

 

Nach der Bevölkerungsvorausrechnung wird sich die Bevölkerung in den Städten und 

Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises unterschiedlich entwickeln. In 52 von 54 Kommu-

nen des Rhein-Neckar-Kreises wird die Einwohnerzahl bis zum Jahr 2027 voraussichtlich 

zunehmen. Die Bevölkerungszunahme wird mit 0,7 Prozent bis zu 4,6 Prozent jedoch 

moderat ausfallen. In den zwei Gemeinden, für die eine Bevölkerungsabnahme prognosti-

ziert wird, wird die Einwohnerzahl maximal um 0,4 Prozent abnehmen.  

 

Die regionale Bevölkerungsvorausrechnung, die diesen Einschätzungen zugrunde liegt, 

basiert auf der Bevölkerungsstatistik zum 31.12.2017. Sie baut auf der Entwicklung der 

Bevölkerung in den einzelnen Kommunen in der Vergangenheit auf, berücksichtigt jedoch 

nicht mögliche zukünftige Veränderungen, die die Bevölkerungszahl beeinflussen. Bei-

spielsweise kann die Errichtung von Pflegeeinrichtungen oder Schulen zu einem stärke-

ren Zuzug in eine Kommune führen. Insbesondere in kleineren Kommunen kann daher 

die tatsächliche Bevölkerungsentwicklung von der Vorausrechnung abweichen. 

 

 

2.3 Altersstruktur 

 

In den letzten 20 Jahren hat sich die Altersstruktur der Bevölkerung im Rhein-Neckar-

Kreis deutlich verändert. Der Anteil der Menschen im Alter ab 65 Jahren hat sich von 

15 Prozent im Jahr 1995 auf 21 Prozent im Jahr 2017 erhöht. Rund jede 5. Person mit 

Wohnsitz im Rhein-Neckar-Kreis war im Jahr 2017 demnach 65 Jahre und älter. Insbe-

sondere die Zahl der hochaltrigen Menschen im Alter ab 80 Jahren hat in den letzten Jah-

ren stark zugenommen. Im Jahr 1995 waren rund 18.200 Einwohnerinnen und Einwohner 

in dieser Altersgruppe. Im Jahr 2017 waren es etwa 32.800 Personen und damit rund 

14.600 mehr. Der Anteil der Menschen im Alter ab 80 Jahren an der Gesamtbevölkerung 

hat sich von 4 Prozent im Jahr 1995 auf 6 Prozent im Jahr 2017 erhöht. Demgegenüber 

hat der Anteil der jüngeren Menschen im Alter unter 40 Jahren im gleichen Zeitraum um 

10 Prozentpunkte abgenommen und lag 2017 bei 42 Prozent. Somit vollzieht sich im 
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Rhein-Neckar-Kreis die allgemeine demografische Entwicklung hin zu einer älter werden-

den Gesellschaft.  

 

Die demografische Alterung betrifft alle Stadt- und Landkreise Baden-Württembergs, je-

doch in unterschiedlichem Ausmaß. Verglichen mit der Entwicklung auf Landesebene hat 

sich der demografische Wandel im Rhein-Neckar-Kreis in den letzten Jahren etwas aus-

geprägter vollzogen.  

 

Dies zeigt auch ein Blick auf die Entwicklung des Durchschnittsalters zwischen 1995 und 

2017: Das Durchschnittsalter der Bevölkerung im Rhein-Neckar-Kreis hat seit dem Jahr 

1995 von 39,8 auf 44,3 im Jahr 2017 zugenommen. Es hat dabei im selben Zeitraum et-

was stärker zugenommen als in Baden-Württemberg. Auch ist die Bevölkerung im Rhein-

Neckar-Kreis geringfügig älter als im Landesdurchschnitt.  

 

Abbildung 2:  Anteil der Bevölkerung in unterschiedlichen Altersgruppen von 1995 bis 2027 
im Rhein-Neckar-Kreis 
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Bevölkerungsfortschreibung jeweils 
zum 31.12. sowie Bevölkerungsvorausrechnung auf der Basis der Bevölkerungsfortschreibung zum 
31.12.2017. Eigene Berechnungen KVJS. 

 

Die Vorausberechnung der Altersgruppen bis zum Jahr 2027 zeigt, dass zukünftig mehr 

als jede 4. Person mit Wohnsitz im Rhein-Neckar-Kreis 65 Jahre und älter sein wird. Die 

Zunahme der Bevölkerung ab 65 Jahren bis zum Jahr 2027 im Rhein-Neckar-Kreis wird 

mit rund 18 Prozent in etwa der Steigerung auf Landesebene entsprechen. Die Bevölke-

rung der unter 40-Jährigen wird demgegenüber bis zum Jahr 2027 auf einem ähnlichen 

Niveau bleiben.  

 

Der Anteil der Bevölkerung im Alter ab 80 Jahren an der Gesamtbevölkerung wird von 

2017 bis 2027 lediglich um einen Prozentpunkt zunehmen. Werden jedoch die absoluten 

Zahlen betrachtet, dann zeigt sich eine deutliche Zunahme: Die Zahl der Menschen ab 
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80 Jahren wird um rund 8.500 Personen zunehmen. Insbesondere die Zahl der Menschen 

ab 90 Jahren steigt von rund 4.740 auf rund 7.700 Personen.  

 

 

2.4 Die Entwicklung der Altersstruktur in den einzelnen Städten und Gemeinden 

des Rhein-Neckar-Kreises 

 

Die Verteilung der Altersgruppen weicht in einzelnen Kommunen vom Durchschnitt des 

Landkreises ab. Die Gemeinde Dossenheim sowie die Städte Eppelheim und Leimen 

wiesen im Jahr 2017 deutlich höhere Anteile an jüngeren Menschen unter 40 Jahren und 

gleichzeitig geringere Anteile an älteren Menschen im Alter ab 65 Jahren im Vergleich 

zum Durchschnitt des Landkreises auf. Hingegen war in den Gemeinden Brühl, Hirsch-

berg, Ketsch sowie in den Städten Eberbach und Ladenburg bereits im Jahr 2017 jede/r 

4. Einwohner und Einwohnerin 65 Jahre und älter. Die unterschiedliche Verteilung der 

Altersgruppen hängt oft mit der Siedlungsstruktur der Gemeinden in der Vergangenheit 

und der Möglichkeit zusammen, Baugebiete zu einer bestimmten Zeit auszuweisen. Ge-

meinden, die im Zeitraum bis vor 30 Jahren große Baugebiete erschließen konnten, wei-

sen häufig einen höheren Anteil älterer Menschen auf, da die Bewohnerinnen und Be-

wohner gemeinsam älter wurden. Gleiches gilt für Gemeinden, die keine Baugebiete aus-

weisen konnten und deshalb nur wenige Familien mit Kindern zugezogen sind.  
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Abbildung 3:  Anteil der Bevölkerung in unterschiedlichen Altersgruppen in den Städten 
und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises im Jahr 2017  
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Bevölkerungsfortschreibung zum 
31.12.2017. Eigene Berechnungen KVJS. 
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Abbildung 4:  Anteil der Bevölkerung in unterschiedlichen Altersgruppen in den Städten 
und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises im Jahr 2027 
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Bevölkerungsvorausrechnung auf 
Basis der Bevölkerungsfortschreibung zum 31.12.2017. Eigene Berechnungen KVJS. 

 

Für die Planung für Seniorinnen und Senioren ist die zukünftige Entwicklung der Alters-

struktur bis zum Jahr 2027 von besonderem Interesse – insbesondere im Hinblick auf die 

Entwicklung der Zahl der Menschen ab 80 Jahren, da in dieser Altersgruppe der Unter-

stützungsbedarf mit zunehmendem Alter stark anwächst. Deswegen sollte deren Entwick-

lung in den einzelnen Kommunen besonders betrachtet werden. Nach der Bevölkerungs-

vorausrechnung des Statistischen Landesamtes wird es im Jahr 2027 im Rhein-Neckar-

Kreis 8.523 Menschen im Alter ab 80 Jahren mehr geben als im Jahr 2017. Dies ent-

spricht einer Zunahme um 26 Prozent. Die Zunahme betrifft alle Städte und Gemeinden, 

jedoch in unterschiedlichem Ausmaß. In Reilingen wird die Zahl der über 80-Jährigen um 

etwas mehr als 50 Prozent zunehmen. Aber auch in Altlußheim, Laudenbach, Neuluß-

heim und Schriesheim wird die Zahl der Menschen im Alter ab 80 Jahren bis zum Jahr 
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2027 voraussichtlich zwischen 40 und 50 Prozent zunehmen. In den anderen Städten und 

Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises wird die Zunahme zum Teil deutlich geringer aus-

fallen.  

 
Abbildung 5:  Veränderung der Bevölkerung ab 80 Jahren im Rhein-Neckar-Kreis von 2017 

bis 2027 
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Bevölkerungsfortschreibung zum 
31.12.2017 sowie Bevölkerungsvorausrechnung auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung zum 31.12.2017. 
Eigene Berechnungen KVJS. 

 

 

2.5 Familien- und Haushaltsformen  

 

Die meisten älteren Menschen in Deutschland leben in ehelicher Gemeinschaft 

(Abbildung 6). Derzeit sind knapp zwei Drittel der Personen ab 65 Jahren verheiratet, rund 

jede vierte Person – deutlich mehr Frauen als Männer – ist verwitwet, rund 7 Prozent sind 

geschieden und rund 5 Prozent der Bevölkerung gab als Familienstand „ledig“ an.  
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In den letzten 10 Jahren ist der Anteil der verwitweten Menschen im Alter ab 65 Jahren 

zurückgegangen. Gleichzeitig hat der Anteil geschiedener Menschen im Alter zugenom-

men. Daran lässt sich der Wandel in den Lebens- und Familienformen erkennen.6  

 
Abbildung 6:  Bevölkerung ab 65 Jahren in Baden-Württemberg im Jahr 2017 nach Fami-

lienstand 
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Mikrozensus 2017. Eigene Berech-
nungen KVJS. 

 

Im Vergleich zur jüngeren Bevölkerung leben ältere Menschen häufiger alleine: Ein Drittel 

der Menschen im Alter ab 65 Jahren wohnt allein, während bei den 18- bis 64-Jährigen 

weniger als jede sechste Person alleine lebt. Allerdings zeigen sich deutliche Unterschie-

de zwischen Frauen und Männern: Der Anteil der älteren Frauen, die alleine leben, ist mit 

rund 42 Prozent mehr als doppelt so hoch wie der Anteil der älteren Männer, die in einem 

Einpersonenhaushalt wohnen (rund 19 Prozent). Der Anteil der Einpersonenhaushalte 

nimmt dabei mit steigendem Alter zu (Abbildung 7).7  

 
6  Engstler, Heribert/Klaus, Daniela, 2016: Auslaufmodell „traditionelle Ehe“? Wandel der Lebens-

formen und der Arbeitsteilung von Paaren in der zweiten Lebenshälfte, in: Tesch-Römer, Cle-
mens: Altern im Wandel. Zwei Jahrzehnte Alterssurvey, S. 213ff. 

7  Mikrozensus 2017 
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Abbildung 7:  Anteil der alleinlebenden Bevölkerung in Baden-Württemberg nach Alters-
gruppen im Jahr 2017 in Prozent 
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Mikrozensus 2017. Eigene Berech-
nungen KVJS. 

 

Rund 97 Prozent der Menschen ab 65 Jahren leben in Baden-Württemberg im eigenen 

Zuhause, entweder im Eigenheim oder zur Miete. Lediglich drei Prozent wohnen in einem 

Pflegeheim oder einer anderen speziellen Wohnform für die ältere Generation. Allerdings 

steigt mit zunehmendem Alter die Wahrscheinlichkeit des Umzugs in eine gemeinschaftli-

che Versorgungsform an: So lebten von den 65- bis unter 80-Jährigen lediglich rund 

ein Prozent in einem Heim oder einer anderen speziellen Einrichtung für Ältere, von den 

80- bis unter 90-Jährigen sechs Prozent und von den 90-Jährigen und Älteren etwa 

22 Prozent.8  

 

Die Formen des menschlichen Zusammenlebens sind in den vergangenen Jahrzehnten in 

Deutschland vielfältiger geworden. Die Anzahl der Menschen, die als Paar mit Kindern 

zusammenleben, geht zurück, die Zahl der Alleinlebenden steigt. Darüber hinaus wandeln 

sich auch die Familienformen. Die Anteile nichtehelicher Lebensgemeinschaften mit Kin-

dern oder alleinerziehender Mütter und Väter an den Familien haben in den vergangenen 

Jahrzehnten zugenommen.9 Aufgrund dieser Veränderungen in den Lebens- und Fami-

lienformen kann davon ausgegangen werden, dass in Zukunft mehr ältere Menschen 

dauerhaft alleine leben werden. 

 

 

 
8  Krentz, Ariane, 2016: Lebenssituation älterer Menschen in Baden-Württemberg, in: Statisti-

sches Monatsheft Baden-Württemberg 10/2016, S. 11. 
9  Familienforschung Baden-Württemberg, 2016: Lebensformen und Alltagsrealitäten von Fami-

lien. Familien in Baden-Württemberg 02/2016, S. 7. 
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2.6 Einkommenssituation 

 

Die materielle Lage im Alter ergibt sich aus den im Laufe des Lebens gesammelten Al-

terssicherungsansprüchen, dem privaten Vermögen und sonstigem Einkommen. Rund 

88 Prozent der Menschen im Alter ab 65 Jahren verfügen über eine Rente oder Pension 

als Haupteinkommensquelle im Alter. Die Höhe der Rente oder Pension korreliert dabei 

mit der Geschlechtszugehörigkeit: Frauen erhalten durchschnittlich monatliche Renten, 

die halb so hoch sind wie die von Männern.10  

 

Rund 40 Prozent der Haushalte in Baden-Württemberg mit einer Haupteinkommensbe-

zieherin oder einem Haupteinkommensbezieher ab 65 Jahren11 hatten im Jahr 2017 ein 

monatliches Nettoeinkommen von weniger als 1.700 Euro. Demgegenüber verfügten le-

diglich 26 Prozent der Senioren-Haushalte über ein monatliches Nettoeinkommen von 

mehr als 2.600 Euro. Das im Vergleich mit jüngeren Menschen niedrigere monatliche Net-

toeinkommen resultiert vor allem aus dem Wegfall des beruflich bedingten Einkommens 

nach dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben und korreliert nicht unbedingt mit einem 

niedrigeren Lebensstandard. Ältere Menschen verfügen oft über zusätzliches, für den 

Ruhestand gespartes oder ererbtes Vermögen und besitzen häufiger als Jüngere schul-

denfreies Wohneigentum. Etwas mehr als zwei Drittel der 65-Jährigen und Älteren leben 

in Baden-Württemberg in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus.12  

 

Allerdings gibt es je nach Bildungsstand, Geschlecht oder ethnischer Zugehörigkeit erheb-

liche Einkommensunterschiede. So lag die Armutsgefährdungsquote13 der Frauen im Alter 

ab 65 Jahren im Jahr 2017 bei 19,4 Prozent, die der Männer bei 14,5 Prozent. Für die 

gesamte Bevölkerung des Landes betrug die Quote 15,5 Prozent.14 Insbesondere Frauen 

sind öfter von Einkommensarmut bedroht, da sie früher durchschnittlich kürzere Erwerbs-

zeiten, beispielsweise aufgrund von Zeiten für Kindererziehung oder Pflege, hatten.15 Des 

Weiteren zeigt sich bei alleinlebenden Älteren – zum überwiegenden Teil sind dies Frauen 

– ein überdurchschnittlich hohes Armutsrisiko, während das Risiko für ältere Paarhaushal-

te gering ist.16  

 

 
10  Familienforschung Baden-Württemberg, 2014: Einkommenslage älterer Menschen. Sozioöko-

nomische Lebenslagen in Baden-Württemberg, S. 14. 
11  Als Haupteinkommensbezieherin oder Haupteinkommensbezieher bezeichnet man die Person 

eines Haushalts, die den höchsten Beitrag zum Haushaltseinkommen leistet. 
12  Michel, Nicole/Eckelt, Jan-Peter, 2014: Zensus 2011: Was uns der Zensus über die Seniorinnen 

und Senioren in Baden-Württemberg verrät, in: Statistisches Monatsheft Nr. 11, S. 19. 
13  Anteil an Personen mit einem bedarfsgewichteten pro-Kopf Haushaltseinkommen (Äquivalenz-

einkommen) von weniger als 60% des mittleren Einkommens der Bevölkerung in Baden-
Württemberg. 

14  Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Amtliche Sozialberichterstattung. Tabelle A 
1.201 Baden-Württemberg. www.amtliche-sozialberichterstattung.de; zuletzt aufgerufen am 
05.02.2019. 

15  Statistisches Landesamt Baden-Württemberg: Lebenssituation von älteren Menschen in Baden-
Württemberg, in: Statistisches Monatsheft 10/2011, S. 17. 

16  Jan Goebel, J./Grabka, M., 2011: Zur Entwicklung der Altersarmut in Deutschland, in: DIW Wo-
chenbericht Nr. 25.2011, S. 11. 

http://www.amtliche-sozialberichterstattung.de/
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Unabhängig vom Alter ist das Armutsrisiko eng an das Qualifikationsniveau sowie an ei-

nen Migrationshintergrund gekoppelt. Ein geringeres Qualifikationsniveau hat eine höhere 

Armutsgefährdung zur Folge (Abbildung 8). Eine deutlich höhere Armutsgefährdung ist 

auch bei Personen mit Migrationshintergrund in Baden-Württemberg erkennbar: Sie wa-

ren im Jahr 2017 zu rund 21 Prozent von Armut bedroht, während es bei denjenigen ohne 

Migrationshintergrund nur rund 8 Prozent waren.17 

 
Abbildung 8:  Armutsgefährdungsquote nach Qualifikationsniveau (Personen ab 25 Jahren) 

und nach Migrationshintergrund in Baden-Württemberg im Jahr 2017 
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Armutsgefährdungsquoten nach 
soziodemographischen Merkmalen. Eigene Berechnungen KVJS. 

 

Die materielle Lage bestimmt nicht alleine über die Lebenszufriedenheit, sie hängt aber 

mit ihr zusammen. Neben dem Gesundheitszustand oder den Möglichkeiten zur sozialen 

Teilhabe, die eine herausragende Rolle bei der Bewertung der Lebenszufriedenheit dar-

stellen, hängt der Grad der Zufriedenheit auch wesentlich mit der wirtschaftlichen Lage 

zusammen. Laut der Generali Altersstudie 2017 sind Personen mit einem niedrigen 

Haushaltseinkommen deutlich unzufriedener mit ihrem Leben als solche, die über ein ho-

hes Haushaltseinkommen verfügen. Besonders ausgeprägt sind die Unterschiede auch 

zwischen den sozialen Schichten: Ältere aus oberen sozialen Schichten sind mit den un-

terschiedlichen Facetten ihres Lebens deutlich zufriedener als Ältere aus unteren sozialen 

Schichten.18 

 

 

 
17  Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Amtliche Sozialberichterstattung. Tabelle A 

1.101 Baden-Württemberg. www.amtliche-sozialberichterstattung.de; zuletzt aufgerufen am 
05.02.2019. 

18  Generali Deutschland AG, 2017: Generali Altersstudie 2017. Wie ältere Menschen in Deutsch-
land denken und leben. Springer-Verlag GmbH Deutschland, S. 10ff. 

http://www.amtliche-sozialberichterstattung.de/
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2.7 Situation im Rhein-Neckar-Kreis 

 

Aus den Angaben zum monatlichen Nettoeinkommen lässt sich nicht eindeutig erkennen, 

wie viele Seniorinnen und Senioren tatsächlich von Armut betroffen sind, da vorhandenes 

Wohneigentum oder sonstiges Vermögen nicht berücksichtigt wird. Die Entwicklung der 

Zahl der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger von Grundsicherung kann 

jedoch als ein Indikator dafür herangezogen werden, wie viele ältere Menschen an der 

Armutsgrenze leben. Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel 

des SGB XII haben Menschen, die das 65. Lebensjahr überschritten haben – sowie Men-

schen, die aufgrund einer Erkrankung oder Behinderung dauerhaft erwerbsgemindert sind 

–, wenn ihr Einkommen so gering ist, dass sie damit ihren Lebensunterhalt nicht decken 

können und wenn sie kein über bestimmten Freigrenzen liegendes Vermögen haben. Vor-

rangige Unterhaltsansprüche gegenüber Angehörigen bestehen nur, wenn diese ein 

überdurchschnittliches Einkommen haben. 

 

Im Jahr 2017 erhielten in Baden-Württemberg 52.648 Menschen Grundsicherung im Alter. 

Der Anteil der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger von Grundsicherung im 

Alter an der Bevölkerung ab 65 Jahren in Baden-Württemberg betrug insgesamt 

2,4 Prozent. Im Rhein-Neckar-Kreis lag der vergleichbare Wert deutlich niedriger: Hier 

erhielten im Jahr 2017 1,9 Prozent der Bevölkerung im Alter ab 65 Jahren Grundsiche-

rung im Alter beziehungswiese 2.204 Menschen.  

 

Von 2008 bis 2017 hat die Zahl der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger 

von Grundsicherung im Alter um 640 Personen zugenommen. Dies entspricht einer Stei-

gerung um 41 Prozent. Im Vergleich dazu betrug die Zunahme im gleichen Zeitraum in 

Baden-Württemberg 31 Prozent. Insbesondere zwischen 2009 und 2015 stieg die Zahl 

der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger im Rhein-Neckar-Kreis deutlich 

an. Um die Entwicklung im Zeitverlauf besser bewerten zu können, ist es sinnvoll, die Zahl 

der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger von Grundsicherung im Alter in 

das Verhältnis zu je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner ab 65 Jahren zu setzen. Da-

nach bezogen im Jahr 2017 im Rhein-Neckar-Kreis 18,9 Personen je 1.000 Einwohnerin-

nen und Einwohner ab 65 Jahren Grundsicherung im Alter, im Jahr 2008 waren es noch 

14,8 (Ba-Wü 2017: 23,9, 2008: 19,4).  
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Abbildung 9:  Zunahme der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger von 
Grundsicherung im Alter absolut und je 1.000 Einwohnerinnen und Einwoh-
ner im Rhein-Neckar-Kreis von 2008 bis 2017 
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Statistische Ämter des Bundes und der Länder. Eigene Berechnungen KVJS. 

 

Generell gilt: Der Umfang der Altersarmut kann mit den genannten Zahlen nur angedeutet 

werden, da nicht alle älteren Menschen, die einen Anspruch auf Leistungen hätten, auch 

tatsächlich einen Antrag auf Unterstützung stellen. 

 

Ein weiteres Indiz für die Entwicklung der Einkommenssituation von Seniorinnen und Se-

nioren kann aus der Ausgabeentwicklung bei der Hilfe zur Pflege gewonnen werden. Hilfe 

zur Pflege nach dem SGB XII erhalten pflegebedürftige Personen, die zur Bestreitung 

ihrer Pflegekosten Sozialhilfeleistungen benötigen, da die Leistungen aus der Pflegeversi-

cherung und das eigene Einkommen zur Finanzierung der Pflegekosten nicht ausrei-

chen.19 

 

Zum Stichtag 31.12.2017 erhielten 900 Menschen im Alter ab 65 Jahren Hilfe zur Pflege 

in vollstationären Einrichtungen. Die Zahl der Pflegeheimbewohnerinnen und Pflegeheim-

bewohner, die auf Sozialhilfeleistungen der Hilfe zur Pflege angewiesen sind, ist seit 2006 

mit Ausnahme der Jahre 2010 und 2013 auf einem annähernd konstanten Niveau geblie-

ben. Bezogen auf die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner im Alter ab 65 Jahren ist 

die Entwicklung der Zahl an Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfängern, die 

Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen erhalten, seit 2006 sogar leicht rückläufig. 

 
19  Bei der Pflegeversicherung (SGB XI) handelt es sich um eine Art „Teilkaskoversicherung“. Dies 

bedeutet, dass die Leistungen der Pflegeversicherung das Pflegerisiko und die bei Pflegebe-
dürftigkeit entstehenden Kosten nicht voll abdecken und die verbleibenden Kosten die Pflege-
bedürftigen selbst zu tragen haben. Für pflegebedürftige Personen, deren eigenes Einkommen 
und Vermögen zusammen mit dem Leistungsbetrag der Pflegeversicherung nicht ausreicht, um 
die Kosten für die Pflege zu bezahlen, übernimmt der Sozialhilfeträger den nicht gedeckten Dif-
ferenzbetrag. Im Rahmen des gesetzlichen Elternunterhalts macht der Sozialhilfeträger im Ein-
zelfall Unterhaltsansprüche gegenüber den Kindern der Pflegebedürftigen geltend. Darüber 
hinaus werden viele ältere Pflegebedürftige im Rahmen der Grundsicherung unterstützt.  
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Dies hängt damit zusammen, dass in diesem Zeitraum die Zahl der Menschen ab 65 Jah-

ren im Rhein-Neckar-Kreis zugenommen hat, während die Zahl der Leistungsempfänge-

rinnen und Leistungsempfänger auf einem ähnlichen Niveau geblieben ist. 

 

Abbildung 10:  Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger der vollstationären Hilfe 
zur Pflege ab 65 Jahren absolut und bezogen auf 1.000 Einwohnerinnen und 
Einwohner ab 65 Jahren von 2006 bis 2017 im Rhein-Neckar-Kreis 
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Hilfe zur Pflege 2006-2017 – jährliche Erhebung des KVJS bei den Stadt- und 
Landkreisen Baden-Württembergs. 

 

Die Zahl der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger in der vollstationären 

Hilfe zur Pflege kann auf die Gesamtzahl der Pflegheimbewohnerinnen und Pflegeheim-

bewohner aus der Pflegestatistik 2017 bezogen werden.20 Dadurch lassen sich Aussagen 

über den Anteil der vollstationär versorgten Pflegebedürftigen treffen, die auf Sozialhilfe 

angewiesen sind. Von den in eine Pflegestufe eingestuften Pflegeheimbewohnerinnen 

und Pflegeheimbewohnern im Rhein-Neckar-Kreis erhielten im Jahr 2017 rund 24 Prozent 

Hilfe zur Pflege, das heißt fast jede 4. im Heim wohnende Person bekommt zu einem Teil 

oder ganz Hilfe zur Pflege. Der Anteil lag damit unter dem landesweiten Anteil von 

30 Prozent.  

 

Aufgrund der demografischen Entwicklung wird es in Zukunft mehr ältere Menschen ab 80 

Jahren geben. Damit wird auch die Zahl der pflegebedürftigen Personen zunehmen. 

Dementsprechend ist auch mit einem weiteren Anstieg der Zahl der Leistungsempfänge-

rinnen und Leistungsempfänger der Hilfe zur Pflege zu rechnen. Die Entwicklung zeigte 

sich bereits in den vergangenen Jahren.21 

 

Die genannten Zahlen legen im Zusammenhang mit den Angaben zu den Nettohaus-

haltseinkommen die Annahme nahe, dass ein nennenswerter Anteil älterer Menschen 

zumindest als einkommensarm, wenngleich nicht zwingend als armutsgefährdet zu be-

 
20  Die Pflegestatistik wird alle zwei Jahre erhoben, zuletzt zum Stichtag 15.12.2017.  
21  KVJS, Hilfe zur Pflege 2017. 
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trachten ist. Dennoch ist davon auszugehen, dass ein Teil der älteren Menschen und ins-

besondere der älteren Frauen von Altersarmut betroffen ist, und es gibt Anzeichen dafür, 

dass sich dieses Problem in Zukunft verschärfen wird. Insbesondere bestimmte Bevölke-

rungsgruppen müssen mit einem erhöhten Armutsrisiko im Alter rechnen.22 Betroffen sein 

werden in erster Linie heutige Langzeitarbeitslose, Beschäftigte in prekären, häufig nicht 

versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen, Beschäftigte in Niedriglohnbranchen, Men-

schen mit kurzen und unterbrochenen Versicherungsverläufen – vorrangig immer noch 

Frauen, mit steigender Tendenz aber auch Männer – sowie Erwerbsminderungsrentnerin-

nen und -rentner mit hohen Abschlägen.23  

 

Im Rhein-Neckar-Kreis beschäftigt sich die „alwine Stiftung – in Würde altern“ aus Wein-

heim bereits seit dem Jahr 2009 mit dem Thema Altersarmut. Das Ziel ist die Unterstüt-

zung bedürftiger und älterer Menschen. Gemeinsam mit der AWO Rhein-Neckar startete 

im Jahr 2015 das Projekt „Sicher und beschützt im Alter“, in dem Personen ab 65 Jahren 

mit finanziellen Schwierigkeiten im nördlichen Rhein-Neckar-Kreis Beratungen und in Ein-

zelfällen auch finanzielle Unterstützungen erhalten. Daneben bietet die Beratungsstelle 

auch Vorträge und Schulungen zum Thema Altersarmut an. Insgesamt berichten die al-

wine Stiftung und die AWO Rhein-Neckar von einer kontinuierlich steigenden Nachfrage, 

die aufgrund der aktuellen Herausforderungen des demografischen Wandels, eines sin-

kenden Rentenniveaus und niedriger Zinsen in Zukunft voraussichtlich weiter zunehmen 

wird. 

 

 

2.8 Fazit und Handlungsempfehlungen  

 

Im Rhein-Neckar-Kreis lässt sich die allgemeine demografische Entwicklung hin zu einer 

älter werdenden Gesellschaft ebenso erkennen wie im übrigen Baden-Württemberg. Der 

demografische Wandel hat sich innerhalb der letzten Jahre im Rhein-Neckar-Kreis etwas 

ausgeprägter vollzogen als in Baden-Württemberg.  

 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

1. Der Rhein-Neckar-Kreis erhebt und dokumen-

tiert regelmäßig die wesentlichen demografi-

schen Daten auf Landkreis- und Gemeindeebe-

ne.  

Rhein-Neckar-Kreis  

 
22  Faik, Jürgen/Köhler-Rama, Tim, 2013: Anstieg der Altersarmut? In: Wirtschaftsdienst, Zeitschrift 

für Wirtschaftspolitik, Nr. 3, S. 161. 
23  Bäcker, G., 2011: Altersarmut – ein Zukunftsproblem, in: Informationsdienst Altersfragen, 38. 

Jahrgang, Heft 02, März / April 2011, S. 9. 
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2. Den Städten und Gemeinden wird empfohlen, 

ein differenziertes Berichtswesens aufzubauen – 

bei Bedarf mit Beratung durch den Kreis. 

Kommunen 

3. Die Städte und Gemeinden im Rhein-Neckar-

Kreis setzen sich für generationenfreundliche 

Strukturen ein und fördern die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf.  

Kommunen  

Rhein-Neckar-Kreis 

 

4. Der Rhein-Neckar-Kreis berücksichtigt die un-

terschiedliche ökonomische Situation von Senio-

rinnen und Senioren bei seinen Planungen von 

Projekten und Angeboten.  

Rhein-Neckar-Kreis 

5. Der Rhein-Neckar-Kreis entwickelt in Kooperati-

on mit den Städten und Gemeinden sowie An-

bietern und Trägern von Angeboten für Senio-

rinnen und Senioren Strategien und Projekte, 

die das Alleinleben älterer Menschen im Land-

kreis berücksichtigen und speziell der Gefahr 

der Vereinsamung im Alter entgegenwirken. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen 

Anbieter und Träger von An-

geboten für Seniorinnen und 

Senioren 
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3 Wohnen im Alter  

 

Die eigene Wohnung spielt für die Lebensqualität eine besondere Rolle. Dies zeigt sich 

auch daran, dass ältere Menschen so lange wie möglich in ihrer eigenen Wohnung leben 

wollen. Selbstständiges privates Wohnen wird auch dann bevorzugt, wenn gesundheitli-

che oder sonstige altersbedingte Beeinträchtigungen bis hin zu umfassender Hilfe- und 

Pflegebedürftigkeit gegeben sind. Das Deutsche Zentrum für Altersfragen geht davon aus, 

dass rund zwei Drittel aller Menschen bis zum Lebensende in einem Privathaushalt woh-

nen.24  

 

Mit beginnenden gesundheitlichen Einschränkungen und zunehmendem Unterstützungs-

bedarf verändern sich jedoch die Anforderungen an Wohnung und Wohnumfeld. Barriere-

freie Wohnungen erleichtern nicht nur Menschen mit bereits vorhandenen Einschränkun-

gen das Leben: Wenn in Haushalten von Seniorinnen und Senioren Barrieren und Unfall-

gefahren im Rahmen einer Wohnungsanpassung beseitigt und Handhabungen verein-

facht werden, hat dies auch präventive Effekte und es können Krankenhaus- und Pflege-

heimeinweisungen hinausgezögert werden.25 

 

Nicht immer ist der Wunsch nach dem Verbleib in der vertrauten Wohnung umsetzbar. 

Manchmal sind Anpassungsmaßnahmen nur in geringem Umfang oder mit sehr hohem 

Aufwand möglich. Wenn dies dazu führt, dass ältere Menschen nur noch selten aus der 

Wohnung kommen oder das eigene Haus zu einer Belastung wird, drohen Vereinsamung 

und Überforderung. In diesem Spannungsfeld kann ein Umzug in eine bedarfsgerechte 

Wohnform eine Lösung sein.  

 

Im folgenden Kapitel werden Rahmenbedingungen für ein möglichst selbständiges Woh-

nen im Alter beschrieben.  

 

 

3.1 Verbleib in der bisherigen Wohnung 

 

Studien zur Wohnmobilität im Alter kommen zu dem Ergebnis, dass ältere Menschen we-

nig umzugsbereit sind.26 Die Verbundenheit mit dem Quartier und der Nachbarschaft so-

wie die Möglichkeit der sozialen Teilhabe – zum Beispiel der Austausch mit den Nachbarn 

oder auch nur der Blick aus dem Fenster – spielen für das Wohlbefinden von Seniorinnen 

und Senioren eine bedeutendere Rolle als eine Barrierefreiheit im Wohnbereich.27 Die 

Bindung an die bisherige Wohnung und Wohnumgebung nimmt dabei mit steigendem 

 
24  DZA-Report: Altersdaten 3/2013: Lebensformen und Paarbeziehungen älterer Menschen 
25  Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 2014: Potenzialanalyse altersgerechte 

Wohnungsanpassung. Bonn. 
26  Teti, Andrea/Grittner, Ulrike/Kuhlmey, Adelheid/Blüher, Stefan., 2014: Wohnmobilität im Alter, in 

Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 47, S. 230ff. 
27  Claßen, Katrin/ Oswald, Frank/ Doh, Michael/ Kleinemas, Uwe/ Wahl, Hans-Werner, 2014: Um-

welten des Alterns. Wohnen, Mobilität, Technik und Medien. Stuttgart. S. 44ff. 
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Alter zu, sodass ältere Menschen altersbedingte Nachteile ihrer Wohnung häufig in Kauf 

nehmen.28  

 

Trotzdem können eine weitgehende Barrierefreiheit von Wohnung und Umfeld sowie eine 

seniorengerechte Ausstattung der Wohnung Menschen im Alter in ihrer Selbstständigkeit 

unterstützen. Um langfristig mehr barrierefreien Wohnraum für alle Generationen zu 

schaffen, erhöhte die aktuelle Landesbauordnung die Anforderungen für Wohngebäude: 

In Neubauten mit mehr als zwei Wohnungen muss eine Geschossebene barrierefrei ge-

staltet werden.29 Für bestehende Wohnungen sind im Jahr 2014 unter dem Titel „Barrie-

rearm Wohnen“ entsprechende Empfehlungen herausgegeben worden.30 Obwohl nicht 

jede Wohnung altersgerecht angepasst werden kann, steckt im Wohnungsbestand ein 

großes Potenzial. Manchmal kann es erforderlich sein, Häuser oder Wohnungen altersge-

recht umzubauen, damit ältere Menschen auch mit körperlichen und kognitiven Ein-

schränkungen möglichst lange in ihrer privaten Wohnung bleiben können.  

 

Ein Angebot an barrierearmen Wohnungen kann auch dann geschaffen werden, wenn 

größere Wohnungsbestände im Besitz von Wohnbaugenossenschaften und kommunalen 

Wohnbauunternehmen umgebaut werden. Zukunftsorientierte Wohnbauunternehmen und 

-genossenschaften passen ihren Wohnungsbestand durch Sanierungs- und Modernisie-

rungsmaßnahmen zunehmend an die Anforderungen ihrer älter werdenden Mieterinnen 

und Mieter an.  

 

Wohnberatung  

Eine Wohnberatung kann dem Umbau und den Anpassungen vorausgehen. Wohnbera-

tung richtet sich an Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderungen und deren 

Angehörige, aber auch an Pflegefachkräfte, handwerkliches Fachpersonal, Architektur-

schaffende und die Wohnungswirtschaft. Sie informiert und berät neutral und unabhängig 

zu den Themen Barrierefreiheit und Wohnanpassung. Ihr Aufgabenspektrum ist breit und 

umfasst bei Bedarf auch Hausbesuche. Sie unterstützt und begleitet Interessierte auch 

bei der praktischen Umsetzung notwendiger Umbaumaßnahmen und hilft bei der Bean-

tragung von Fördermitteln.  

 

Während es bei Neubauten um die Einhaltung von DIN-Normen geht, um Barrierefreiheit 

zu erreichen, geht es bei der Wohnanpassung darum, Barrieren zu reduzieren und die 

Wohnung möglichst altersgerecht zu gestalten. Ziel ist es, auf den Einzelfall abgestimmte, 

möglichst einfache Lösungen mit möglichst großem Nutzen umzusetzen.31 Dabei sollte 

 
28  Zimmerli, Joelle, 2012: Wohnbedürfnisse und Wohnmobilität im Alter – heute und in Zukunft, 

Zürich, S. 34. 
29  Siehe hierzu § 35 Abs.1 Landesbauordnung Baden-Württemberg.  
30  Gemeindetag Baden-Württemberg/ Städtetag Baden-Württemberg/ Landkreistag Baden-

Württemberg/ KVJS (Hrsg.), 2014: Barrierearm Wohnen. Empfehlungen für die Anpassung des 
Wohnungsbestands, Stuttgart. 

31  siehe dazu: Gemeindetag Baden-Württemberg/ Städtetag Baden-Württemberg/ Landkreistag 
Baden-Württemberg/ KVJS (Hrsg.), 2014: Barrierearm Wohnen. Empfehlungen für die Anpas-
sung des Wohnungsbestands, Stuttgart. 
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auch der Einsatz sinnvoller alltagsunterstützender Technik mit berücksichtigt werden. 

Diese kann dazu beitragen, den Verbleib in der eigenen Häuslichkeit zu unterstützen. 

 

Die Bedeutung von Wohnberatung wurde inzwischen auch von Handel und Gewerbe er-

kannt. Immer mehr Handwerksbetriebe, Sanitätshäuser und Wohnbauunternehmen wer-

ben mit diesem Angebot um die älter werdende Kundschaft. In einigen Landkreisen ko-

operieren Kreishandwerkerschaften mit Kreisseniorenräten. Die teilnehmenden geschul-

ten Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe bieten zusätzlich zu ihrer Fachkompetenz 

Beratung zu Hilfsmitteln sowie Wohnanpassungs- und Umbaumaßnahmen im Hinblick auf 

die besonderen Anforderungen von älteren Menschen und Menschen mit Einschränkun-

gen an.32 

 

Auch ambulante Dienste können wertvolle Hinweise zur Wohnungsanpassung geben. 

Außerdem beraten auch Pflegestützpunkte, wie eine Wohnung an die Bedürfnisse älterer 

Menschen angepasst werden kann. 

 

Finanzielle Förderung von Wohnanpassungsmaßnahmen 

Die gesetzliche Pflegeversicherung gewährt beispielsweise unter bestimmten Vorausset-

zungen – bei festgestellter Pflegebedürftigkeit und einer angemessenen Eigenbeteiligung 

– Zuschüsse zu Wohnanpassungsmaßnahmen sowie zu Maßnahmen zur Verbesserung 

des individuellen Wohnumfelds in Höhe von maximal 4.000,- Euro pro Maßnahme.33  

 

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau gewährt für den Umbau von bestehenden Wohnungen, 

mit dem Ziel, Barrieren zu reduzieren, Kredite aus dem Programm „Altersgerecht Umbau-

en“. Im Programm wurden Mindeststandards festgelegt, die eine Reduzierung von Barrie-

ren mit sich bringen. Sie sind bewusst nicht so strikt gefasst wie DIN-Vorschriften zur Bar-

rierefreiheit. Im Gegensatz zu vielen anderen Programmen muss für das Programm „Al-

tersgerecht Umbauen“ kein aktueller Bedarf nachgewiesen werden. Der Umbau kann 

auch präventiv erfolgen. Das Programm fördert Eigentümerinnen und Eigentümer, Inves-

toren und Mieterinnen und Mieter.  

 

Technikunterstützung 

Der Einsatz intelligenter Technik im Wohnbereich kann die Selbstständigkeit und Sicher-

heit im Alter unterstützen. Sowohl beim Neubau als auch bei Sanierungs- und Wohnan-

passungsmaßnahmen kann der Einsatz technischer Hilfsmittel sinnvoll sein. Bei der 

Wohnanpassung im Bestand wird meist empfohlen, einzelne technische Hilfsmittel – wie 

beispielsweise einen Hausnotruf – zur ausgewählten Unterstützung einzusetzen. Diese 

werden von den Nutzerinnen und Nutzern eher akzeptiert und sind leichter umsetzbar als 

umfassende technische Lösungen. Bisher ist der Einsatz spezieller Technik noch nicht die 

Regel. Dies liegt zum einen an fehlenden Informationen über die Möglichkeiten und Wir-

 
32  http://www.serviceplus-bw.de; zuletzt aufgerufen am 17.04.2019. 
33  siehe SGB XI, § 40 Abs. 4 

http://www.serviceplus-bw.de/
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kungen, zum anderen an der mangelnden Akzeptanz auf Seiten der Kundschaft. Dies 

hängt häufig auch mit den Kosten der technischen Alltagshelfer zusammen.  

 

Eine wachsende Zahl an Forschungsvorhaben und Fachtagungen befasst sich mit dem 

Einsatz von Technik im Haushalt von älteren Menschen.34 Übereinstimmend wird festge-

stellt, dass der flächendeckende Ausbau des technikunterstützten Wohnens an bestimmte 

Voraussetzungen geknüpft ist: Die Bedienung muss verbraucherfreundlich gestaltet, die 

Kosten überschaubar bleiben und die Technik mit einem passenden Dienstleistungskon-

zept verbunden sein. 

 

Bezahlbarer Wohnraum 

Das Ziel der Wohnungsanpassung im Bestand steht häufig dem Ziel des Vorhaltens be-

zahlbaren Wohnraums entgegen. Eine Modernisierung von Wohnungen durch Vermiete-

rinnen und Vermieter bringt meistens höhere Mietkosten mit sich. Deshalb arrangieren 

sich ältere Menschen lieber mit Barrieren in ihrer Wohnung, in der Hoffnung, dass die 

Mietkosten für sie überschaubar bleiben. Vor allem die Modernisierung von ganzen 

Wohnbauten und beispielsweise der Einbau eines Aufzugs bringen meistens erhebliche 

Kostensteigerungen mit sich. Mieterinnen und Mieter sind häufig nicht bereit, die Kosten 

dafür zu übernehmen, vor allem nicht zu einem Zeitpunkt, an dem sie noch mobil sind und 

die Maßnahme in ihren Augen eher präventiven Charakter hat.35 Wohnbaugesellschaften 

setzen häufig, gerade mit Rücksicht auf ihre ältere Bewohnerschaft, die Barrierefreiheit im 

Wohnungsbestand nicht um, da sie zu einer deutlichen Mietsteigerung führen würde und 

viele ältere Menschen diese nicht tragen könnten.  

 

Mit zunehmendem Alter steigt in der Regel der Anteil der Wohnkosten am Einkommen. 

Das Haushaltseinkommen älterer Menschen ist nach dem Eintritt in den Ruhestand gerin-

ger als zu Erwerbszeiten. Außerdem steht ein geringeres Einkommen häufig in Zusam-

menhang mit dem Verlust eines Partners. Da Frauen im Durchschnitt geringere Einkom-

men haben als Männer ist ihr Aufwand im Alter besonders hoch, wenn sie alleine leben.36 

Dagegen wenden Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer mit zunehmendem Alter 

einen geringer werdenden Anteil am Einkommen für das Wohnen auf. Hier kommt zum 

Tragen, dass mit zunehmendem Alter Wohnungsdarlehen eher abbezahlt sind. 

 

Die Arbeitsgruppe Wohnraum-Allianz Baden-Württemberg hat das Ziel, ausreichenden 

und bezahlbaren Wohnraum in Baden-Württemberg zu schaffen. Als Maßnahme wurde 

unter anderem das Förderprogramm „Wohnungsbau BW“ wiederaufgelegt, das auch im 

 
34  Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat seit 2008 mehrere Forschungsprojekte 

im Bereich AAL gefördert: 
https://www.fit.fraunhofer.de/content/dam/fit/de/documents/projektportrats-aal.pdf; zuletzt aufge-
rufen am 17.04.2019. Das Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe hat ein Forschungsfeld 
„Smart home“ und „Ambient assistent living“ mit mehreren Forschungsprojekten. 

35  L-Bank (Hrsg.), 2013: Wohnungsmarktbeobachtung. Karlsruhe, S. 53.  
36  Nowossadeck, Sonja/Engstler, Heribert, 2017: Wohnung und Wohnkosten im Alter, in: Mahne, 

Katharina et. Al: Altern im Wandel. Wiesbaden, S. 295. 

https://www.fit.fraunhofer.de/content/dam/fit/de/documents/projektportrats-aal.pdf
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Jahr 2020/2021 den Schwerpunkt im Bereich der Mietwohnraumförderung für Haushalte 

mit geringem Einkommen setzt.37 In Ergänzung dazu richtete das Ministerium für Wirt-

schaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg einen „Kommunalfonds Wohn-

raumoffensive BW“ ein, der neue kommunale Gestaltungsspielräume im Bereich der 

Wohnraumförderung eröffnet. Auf diese Weise soll mehr bezahlbarer Wohnraum entste-

hen. Unter dem Dach des Fonds sind drei verschiedene Bausteine vereint, zum Beispiel 

ermöglicht ein  Grundstücksfonds den Erwerb von Wohnbauflächen für finanzschwächere 

Gemeinden. Außerdem unterstützt die  neue Förderlinie „Wohnungsbau BW – kommunal“ 

Kommunen dabei, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Die Miete muss vergünstigt und 

die Wohnungen an Haushalte vergeben werden, die über einen Wohnberechtigungs-

schein verfügen. Weiterhin werden Unternehmen finanziell unterstützt, sofern sie für ihre 

Mitarbeiter günstigen Wohnraum schaffen. Als dritter Baustein wurde ein Kompetenzzent-

rum Wohnen BW eingerichtet, dessen Aufgabe die Beratung, Vernetzung und Information 

umfasst.38  

 

Wohnmobilität  

Für ältere Menschen kann der Umzug in eine kleinere, günstigere oder besser ausgestat-

tete barrierearme Wohnung Vorteile mit sich bringen. Viele scheuen allerdings eine solche 

Veränderung aufgrund des organisatorischen und finanziellen Aufwands und der Bindung 

an die bisherige Wohnung. Einige Wohnbaugesellschaften bieten ihren Mieterinnen und 

Mietern die Möglichkeit, in eine kleinere, preisgünstige oder barrierearme Wohnung um-

zuziehen beziehungsweise die Wohnung zu tauschen. Das Angebot wird allerdings noch 

zu selten genutzt. 

 

Eine Wohnungsbörse in Kombination mit einer Umzugsberatung bis hin zu einem umfang-

reichen Umzugsmanagement könnte hilfreich sein. Am aussichtsreichsten scheint das 

Angebot, in der unmittelbaren Wohnumgebung zu vergleichbaren Kosten wie bisher um-

zuziehen.  

 

Unterstützungsangebote für selbstständiges Wohnen bei Hilfebedürftigkeit  

Nicht nur eine weitgehende Barrierefreiheit im Wohnbereich kann den Verbleib älterer 

Menschen in der privaten Wohnung ermöglichen. Es gibt auch verschiedene Unterstüt-

zungsangebote – wie beispielsweise „Wohnen mit Hilfe“ oder „Betreutes Wohnen zu Hau-

se“ –, die darauf abzielen, ältere Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarf in der bisherigen 

Wohnung zu unterstützen.  

 

 
37  https://www.landtag-

bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/7000/16_7720_D.pdf; zuletzt 
aufgerufen am 17.02.2020.  

38  https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/einigung-bei-
wohnraumoffensive-und-landesbauordnung/; zuletzt aufgerufen am 27.02.2020.  

https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/7000/16_7720_D.pdf
https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/7000/16_7720_D.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/einigung-bei-wohnraumoffensive-und-landesbauordnung/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/einigung-bei-wohnraumoffensive-und-landesbauordnung/
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Betreutes Wohnen zu Hause  

Zielgruppe sind zu Hause lebende ältere Menschen, die Unterstützung bei der Organisa-

tion im Alltag benötigen oder sich einsam und unsicher fühlen. Den Angeboten ist ge-

meinsam, dass die Teilnehmenden in ihrer eigenen Wohnung leben und einen Betreu-

ungsvertrag abschließen. Dafür erhalten sie bestimmte Leistungen wie regelmäßige 

Hausbesuche oder Telefonkontakte, Einladungen und Fahrdienste zu Veranstaltungen 

sowie eine individuelle Beratung und Vermittlung von Serviceleistungen. Betreutes Woh-

nen zu Hause kann insbesondere im ländlichen Raum den Verbleib älterer Menschen in 

ihrer Wohnung unterstützen.   

 

Wohnen für Hilfe 

Wohnen für Hilfe ist eine Möglichkeit für ältere Menschen, die in der Wohnung oder im 

Haus ein ungenutztes Zimmer haben und dieses – statt einer normalen Miete – für Unter-

stützungsleistungen anbieten wollen. Meist jüngere Leute, wie zum Beispiel Studierende, 

wohnen bei diesem Konzept sehr preisgünstig mit Seniorinnen und Senioren zusammen 

und erbringen dafür in einem vertraglich festgelegten Umfang regelmäßige Betreuungs- 

und Unterstützungsleistungen. Diese Lösung bietet sich besonders im Umfeld von Hoch-

schulstandorten an. Für ein gutes Funktionieren bedarf es einer qualifizierten fachlichen 

Begleitung und einer stetigen Qualitätskontrolle. 

 

Wohnen in Gastfamilien 

Wohnen in Gastfamilien wird in Baden-Württemberg bisher vor allem für Kinder und Ju-

gendliche sowie für Menschen mit Behinderung angeboten. Diese Wohnform kann aber 

auch für Seniorinnen und Senioren mit Betreuungs- und Pflegebedarf geeignet sein. Mög-

lich sind ein Aufenthalt tagsüber im Sinne einer Tagespflege, aber auch eine mehrtägige 

bis mehrwöchige Kurzzeitpflege oder ein auf Dauer angelegter Aufenthalt in der Gastfami-

lie.  

 

 

3.2 Wohnangebote für ältere Menschen  

 

Falls der Verbleib in der eigenen Wohnung trotz Unterstützung nicht möglich ist, sollten 

für ältere Menschen bedarfsgerechte Wohnangebote in der vertrauten Wohnumgebung 

zur Verfügung stehen. Hierfür werden zum einen barrierefreie Wohnungen benötigt, damit 

bei zunehmend eingeschränkter Mobilität ein Umzug in eine solche Wohnung möglich ist. 

Zum anderen können auch spezielle Wohnkonzepte dazu beitragen, dass ältere oder mo-

bilitätseingeschränkte Menschen ihre Selbstständigkeit bewahren können. Ist ein intensi-

verer Unterstützungs- und Versorgungsbedarf gegeben, könnte ein Umzug in eine ambu-

lant betreute Wohngemeinschaft in Frage kommen.  
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Barrierefreie Wohnungen für Seniorinnen und Senioren 

Wohnungen für Seniorinnen und Senioren bieten häufig einen Hausmeisterservice und 

liegen meist in Zentrumsnähe. Darüber hinaus können oftmals zusätzliche Dienstleis-

tungsangebote gewählt werden, zum Beispiel ein Mahlzeitendienst oder ein Einkaufs-, 

Reinigungs- und Wäscheservice. Anders als beim klassischen Betreuten Wohnen gibt es 

keinen verbindlichen „Grundservice“, in dem bestimmte Leistungen bereits enthalten sind. 

Das hat den Vorteil, dass die Bewohnerinnen und Bewohner die Leistungen bestimmen, 

die sie benötigen und nur für diese bezahlen. Viele Gemeinden und Städte sehen es als 

ihre Aufgabe an, im Rahmen der Daseinsvorsorge barrierefreien Wohnraum für ihre älte-

ren Einwohnerinnen und Einwohner anzubieten.  

 

Barrierefreie Wohnungen für diese Zielgruppe werden auch von Wohnbaugenossenschaf-

ten angeboten. Sie bieten ihrer älteren Bewohnerschaft die Möglichkeit eines Umzuges in 

eine solche Wohnung an, wenn die gesundheitlichen Einschränkungen zunehmen. Dies 

hat häufig den Vorteil, dass die Mieterinnen und Mieter in ihrer bisherigen Wohnumge-

bung bleiben können. In Mehrfamilienhäusern kann beispielsweise schon ein Umzug in 

eine Erdgeschosswohnung hilfreich sein.  

 

Betreutes Wohnen 

Die Wohnanlagen des Betreuten Wohnens bieten in der Regel abgeschlossene barriere-

freie Wohnungen mit Serviceangeboten in Form von Grund- und Wahlleistungen. Betreute 

Wohnanlagen unterscheiden sich in Größe, Qualität und Konzeption voneinander.39 Das 

Angebot des Betreuten Wohnens ist für ältere Menschen und deren Angehörige häufig 

nicht transparent. Der Begriff des Betreuten Wohnens ist nicht geschützt und kann daher 

von Anbietern auch für Wohnungen für Seniorinnen und Senioren mit Hausmeisterservice 

verwendet werden.  

 

Das Ziel des Betreuten Wohnens ist die möglichst selbstständige Haushalts- und Lebens-

führung bei gleichzeitiger Betreuung. Die Serviceleistungen unterscheiden sich deutlich im 

Umfang und Zuschnitt. Neben der Miete und den Nebenkosten zahlt die Mietperson für 

Grundleistungen – wie zum Beispiel für eine Ansprechperson in der Anlage, gesellige 

Angebote oder die Vermittlung von Hilfen – eine Pauschale. Fast alle Anlagen bieten zu-

sätzlich kostenpflichtige Wahlleistungen an. Die Betreuung organisiert und koordiniert die 

notwendigen Unterstützungsleistungen.  

 

Die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner von Betreuten Wohnanlagen haben 

sich im Laufe der Zeit verändert. Über die Hälfte der Bewohnerschaft in Betreuten Wohn-

anlagen ist über 80 Jahre alt, jeder zehnte über 90 Jahre alt. Ein Drittel hat einen Pflege-

 
39  Die KVJS-Orientierungshilfe "Planen, Bauen und Betrieb Betreuter Wohnanlagen für Senioren 

in Baden-Württemberg" bietet eine Übersicht über Qualitätskriterien und -standards in Betreuten 
Wohnanlagen. Sie ist im Herbst 2018 als Online-Broschüre erschienen und kann hier abgerufen 
werden: https://www.kvjs.de/fileadmin/publikationen/soziales/KVJS-Ratgeber-Betreutes-
Wohnen-R2-Barrierfrei.pdf; zuletzt aufgerufen am 19.08.2019. 
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grad und ein ebenso großer Anteil hat keine Angehörigen mehr. Auch bei den Bewohne-

rinnen und Bewohnern, die neu in betreute Wohnanlagen einziehen, stellen die Betreiber 

fest, dass der Altersdurchschnitt, der Unterstützungsbedarf und der Anteil der Alleinle-

benden zugenommen haben. Vermutlich wird daher der Bedarf an Unterstützungs- und 

Pflegeleistungen in Zukunft zunehmen.  

 

Betreiber von Wohnanlagen reagieren teilweise mit einem erweiterten Angebotsspektrum 

auf diese Anforderungen. So gibt es Wohnanlagen mit zusätzlichen Betreuungs- und Be-

gleitangeboten für Menschen mit Demenz oder Betreute Wohnanlagen, die eine Tages-

pflege integrieren oder sich in räumlicher Nähe zu einer Tagespflege befinden. Teilweise 

wird in neu gebauten Wohnanlagen auch ein Standort eines ambulanten Pflegedienstes 

integriert. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Betreuten Wohnens können dazu ver-

pflichtet werden, allgemeine Unterstützungsleistungen – wie beispielsweise einen Haus-

notruf – vom Betreiber der Wohnanlage zu beziehen. Darüber hinausgehende Pflege- und 

Unterstützungsleistungen und der entsprechende Anbieter müssen dagegen frei wählbar 

sein.  

 

Einige Betreute Wohnanlagen öffnen ihre Angebote auch für das umliegende Wohnquar-

tier, zum Beispiel mit einem offenen Mittagstisch, einer Cafeteria, Vorträgen oder kulturel-

len und präventiven Angeboten.  

 

Kommunen engagierten sich ebenfalls als Träger von Betreuten Wohnanlagen, um für 

ihre ältere Bevölkerung ein entsprechendes Angebot vorzuhalten. In den letzten Jahren 

hat der Anteil der kommunal getragenen betreuten Wohnanlagen in Deutschland aller-

dings abgenommen.  

 

Hausgemeinschaften – Mehrgenerationenwohnen 

In Hausgemeinschaften verfügt die Bewohnerschaft jeweils über eine eigene Wohnung. 

Sie verstehen sich als Hausgemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt und bei Bedarf 

gemeinsam Hilfe in Anspruch nimmt. Meistens stehen zusätzlich zur eigenen Wohnung 

Flächen oder Räume zur Verfügung, die gemeinschaftlich genutzt werden können. Haus-

gemeinschaften können selbstinitiiert oder durch einen Träger oder Bauträger initiiert 

werden. Die Wohnungen können sowohl gemietet als auch gekauft sein. Im Hinblick auf 

das Alter soll gemeinschaftliches Wohnen auf der einen Seite die Unabhängigkeit bewah-

ren, gleichzeitig aber Kontakte ermöglichen und so vor Vereinsamung schützen. Darüber 

hinaus ist gegenseitige Hilfe und vor allem auch Unterstützung in Notfällen möglich. Die 

Bewohnerschaft organisiert ihr Gemeinschaftsleben dabei in Eigenregie. Bei Bedarf wer-

den externe Dienstleister in Anspruch genommen.  

 

Bei selbstinitiierten Projekten finden sich Menschen für ein Bauprojekt zusammen und 

gründen in aller Regel eine Bauherrengemeinschaft, einen Verein oder eine Genossen-

schaft, um ihr Bauprojekt zu verwirklichen. Die Grundstücksuche, Planung, Abstimmung 

und Bauphase nimmt meistens einen längeren Zeitraum in Anspruch. Häufig steigen Inte-
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ressierte in dieser Phase aus dem Projekt aus. Hausgemeinschaften können auch durch 

einen Träger der freien Wohlfahrtspflege, einen Bauträger oder eine andere Einrichtung, 

wie zum Beispiel eine Gemeinde, initiiert werden. In diesen Fällen ist das Grundstück be-

reits vorhanden, während die Interessierten für das Bauprojekt noch gesucht werden. 

Häufig werden die Planungs- und Gemeinschaftsprozesse von Moderatorinnen und Mo-

deratoren begleitet. 

 

Bei Hausgemeinschaften, die sich aus mehreren Generationen zusammensetzen sollen, 

wird häufig von Mehrgenerationenwohnen gesprochen. Hier besteht die Herausforderung, 

die Mischung der Generationen, die bei Beginn eines Projektes besteht, über einen länge-

ren Zeitraum aufrecht zu erhalten. 

 

Wohngemeinschaften für Menschen mit Unterstützungs- und Versorgungsbedarf 

In Wohngemeinschaften für Menschen mit Unterstützungs- und Versorgungsbedarf leben 

bis zu 12 Menschen in einem gemeinsamen Haushalt zusammen und werden dort beglei-

tet. Bei Bedarf wird die Pflege durch Ambulante Dienste geleistet, die durch den Einzel-

nen frei gewählt werden können. Primäres Ziel der ambulant betreuten Wohngemein-

schaften ist es, auch bei sehr umfassendem Pflegebedarf ein hohes Maß an individueller 

Selbstbestimmung und eine Wohn- und Pflegesituation zu gewährleisten, die sich an der 

eigenen Häuslichkeit orientiert. 

 

Ambulant betreute Wohngemeinschaften für Menschen mit Unterstützungs- und Versor-

gungsbedarf orientieren sich am Alltag eines Privathaushalts. Sie bieten aufgrund der 

kleinen Zahl an Bewohnerinnen und Bewohner ein hohes Maß an Selbstbestimmung und 

ermöglichen sehr flexible Unterstützungsarrangements. Sie verfügen durch den Einsatz 

von Präsenzkräften in der Regel über eine gute Personalausstattung, die häufig durch die 

Mitarbeit oder Beteiligung von Angehörigen und Ehrenamtlichen ergänzt wird. Die kleinen 

Platzzahlen erleichtern meist eine gute Integration in die Nachbarschaft.  

 

Insbesondere in kleineren Gemeinden oder in Orts- und Stadtteilen besteht der Vorteil 

von Wohngemeinschaften darin, dass die gewohnte Umgebung erhalten bleibt und beste-

hende Kontakte nicht verloren gehen. Für die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister die-

ser Gemeinden ist dies häufig ein Anreiz, sich an der Initiierung von Wohngemeinschaften 

zu beteiligen und ihren Entstehungsprozess zu begleiten. Insbesondere bei der Vernet-

zung von Wohngemeinschaften in ein Quartier kann die Gemeinde als Moderatorin auftre-

ten. In einigen Gemeinden sind Fördervereine oder Netzwerke von Bürgerinnen und Bür-

gern entstanden, um die Entstehung einer Wohngemeinschaft zu unterstützen. Die Ge-

meinde kann diese Impulse aufgreifen und begleiten. Bei der Realisierung von Wohnge-

meinschaften kann sie außerdem praktische Hilfestellung leisten, da es hier häufig darum 

geht mit Bauinvestoren oder -trägern zu verhandeln oder die rechtlichen Rahmenbedin-

gungen zu beachten. Hier müssen bereits in der Planungsphase die Modalitäten mit Hei-

maufsicht, Sozialhilfeträger, Pflege- und Krankenkasse besprochen und geklärt werden. 

Rechtliche Rahmenbedingungen, die zu beachten sind, sind neben dem Wohn-, Teilhabe- 
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und Pflegegesetz (WTPG) das Pflegeversicherungsgesetz sowie weitere die Finanzierung 

betreffende gesetzliche Regelungen.  

 

Das Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz unterscheidet zwischen anbietergestützten und 

vollständig selbstverantworteten ambulant betreuten Wohngemeinschaften. Bei anbieter-

gestützten Wohngemeinschaften stellt ein Anbieter einen Teil der Betreuungsleistungen 

und häufig auch die Wohnung zur Verfügung. Den ambulanten Pflegedienst können die 

Bewohnerinnen und Bewohner frei wählen. Bei vollständig selbstverantworteten Wohn-

gemeinschaften bestimmen die Bewohnerinnen und Bewohner der Wohngemeinschaft 

oder deren gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter die alltäglichen Abläufe einschließlich 

der Führung des Haushalts weitgehend selbst. 

 

Die Erfahrungen bestehender Projekte zeigen, dass es hilfreich ist, bereits frühzeitig ex-

terne Beratungsangebote – zum Beispiel der Fachstelle ambulant unterstützte Wohnfor-

men (FaWo) beim KVJS – zu nutzen, um eine Wohngemeinschaft ins Leben zu rufen. 

Außerdem ist es ratsam, bereits in einem frühen Planungsstadium Kontakt zur Heimauf-

sicht und zum Sozialamt aufzunehmen. Auch der Austausch mit bereits realisierten 

Wohngemeinschaftsprojekten kann Anregungen bieten. 

 

Zukünftiger Stellenwert von Wohngemeinschaften in Baden-Württemberg 

Die Frage, welchen Stellenwert ambulant betreute Wohngemeinschaften in Zukunft haben 

werden, lässt sich noch nicht eindeutig beantworten. In der bundesweiten Fachöffentlich-

keit gibt es unterschiedliche Einschätzungen: Das Kuratorium Deutsche Altershilfe in Köln 

beispielsweise weist insbesondere auf die Vorteile ambulant betreuter Wohngemeinschaf-

ten hin und sieht in ihnen eine grundsätzliche Alternative zum Pflegeheim.40 Der konzepti-

onelle Ansatz der ambulant betreuten Wohngemeinschaften wird auch von Kritikerinnen 

und Kritikern als positiv bewertet. Es besteht jedoch die Sorge, dass sie aufgrund der ge-

ringen Platzzahl nicht wirtschaftlich zu betreiben sind. 

 

In Baden-Württemberg gab es Ende Juni 2018 insgesamt 166 ambulant betreute Wohn-

gemeinschaften für Menschen mit Unterstützungs- und Versorgungsbedarf. Seit Inkrafttre-

ten des Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetzes hat ihre Zahl deutlich zugenommen: Fast 

die Hälfte der Wohngemeinschaften für Menschen mit Unterstützungs- und Versorgungs-

bedarf sind seit 2014 entstanden.  

 

Für die Beteiligten in Baden-Württemberg ergeben sich Handlungsansätze auf unter-

schiedlichen Ebenen: 

• Die Integration ins Umfeld und auch die Wirtschaftlichkeit von Wohngemeinschaften 

können durch unterschiedliche Maßnahmen weiter verbessert werden, beispielsweise 

durch die Einbindung in andere Sozial- oder Wohnprojekte in einer Stadt oder Ge-

 
40  Kuratorium Deutsche Altershilfe/Wüstenrot Stiftung, Wohnatlas, Köln und Ludwigsburg 2014. 
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meinde, durch den Verbund mehrerer Projekte und durch verlässliches Engagement 

von Angehörigen und sonstigen freiwilligen Helfern.  

• Um Schnittstellen zu optimieren, sollten unter den zu beteiligenden Stellen – Städte 

und Gemeinden, Landkreis in seiner Funktion als Heimaufsicht und Sozialhilfeträger, 

Pflege- und Krankenkassen – geeignete Regelungen abgesprochen und für mögliche 

Interessierte transparent gemacht werden.  

• Pflegekassen und Sozialhilfeträger können Wohngemeinschaften für Menschen mit 

Unterstützungs- und Versorgungsbedarf durch spezifische Absprachen und Vereinba-

rungen gezielt unterstützen.  

• Kommunen können durch die Ausweisung beziehungsweise Bereitstellung geeigneter 

Grundstücke und die ideelle Unterstützung bürgerschaftlicher Initiativen die Entste-

hung von Wohngemeinschaften anstoßen und unterstützen. Die bisherigen Planungen 

in Kreisen zeigen auch, dass die gute Einbindung der Projekte innerhalb der Kommu-

ne und die Verknüpfung mit weiteren (Wohn-)Angeboten und bürgerschaftlichem En-

gagement wichtige Kriterien für die Umsetzung sind. 

• Förderungen können die Verbreitung von Pflegewohngemeinschaften unterstützen.41 

• Pflegekassen und gegebenenfalls Sozialhilfeträger können alternative Pflegeprojekte 

durch spezifische Absprachen und Vereinbarungen gezielt unterstützen.  

 

 

3.3 Situation im Rhein-Neckar-Kreis 

 

Es gibt keine Informationen darüber, wie viele Wohnungen im Rhein-Neckar-Kreis barrie-

refrei oder barrierearm sind. Barrierefreie oder -arme Wohnungen können entweder durch 

Neubau- oder Anpassungsmaßnahmen im Bestand realisiert werden. Da die meisten älte-

ren Menschen in der bisherigen Wohnung bleiben wollen, ist auch im Rhein-Neckar-Kreis 

von einem hohen Anpassungsbedarf im Bestand auszugehen. Ob Wohnungen tatsächlich 

an die Bedürfnisse im Alter angepasst werden, hängt von vielen Faktoren ab, insbesonde-

re von den Kosten eines Umbaus. Dabei ist entscheidend, ob es sich um Eigentum oder 

um eine Mietwohnung handelt. Nach den Ergebnissen der Zensuserhebung im Jahr 2011 

und deren Fortschreibung zum 31.12.2015 lag die Wohnungseigentümerquote im Rhein-

Neckar-Kreis mit rund 65 Prozent deutlich über dem Landesdurchschnitt von 57 Prozent. 

Dies kann eine Wohnanpassung erleichtern, da Eigentümerinnen und Eigentümer, die in 

ihre Wohnung investieren, selbst von den Maßnahmen profitieren. Dazu bedarf es aber 

entsprechender Informationen und der Bereitschaft zu Umbaumaßnahmen.  

 

 
41  Zum Beispiel der Landkreis Ludwigsburg, Landkreis Tuttlingen und Landkreis Tübingen. 
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Wohnberatung  

Eine Wohnberatung ist im Rhein-Neckar-Kreis derzeit nicht flächendeckend vorhanden. 

 

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald hat in der Vergangenheit in 

Kooperation mit Handwerksunternehmen, Architekturschaffenden sowie Wohnberaterin-

nen und Wohnberatern im Rahmen eines Projektes eine mobile Wohnberatung entwickelt. 

Das Projekt wurde bis 2012 durchgeführt und vom Bundesministerium für Familie, Senio-

ren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert. Im Rahmen der Initiative haben sich auch 

einige Handwerksbetriebe sowie Architektinnen und Architekten aus dem Rhein-Neckar-

Kreis im Bereich der Wohnanpassung qualifiziert und zertifizieren lassen. Die überwie-

gend ehrenamtlichen Kräfte wurden in einer Schulung der Handwerkskammer Mannheim 

Rhein-Neckar-Odenwald zur Mobilen Wohnberaterin oder zum Mobilen Wohnberater ge-

schult. Diese führten auf Wunsch Hausbesuche durch, berieten zu Hilfsmitteln, baulichen 

Anpassungsmaßnahmen und deren Finanzierung. Der Schwerpunkt der Beratung lag auf 

der individuellen Wohnberatung mit dem Ziel, älteren Menschen mit Unterstützungsbedarf 

das Wohnen im eigenen Zuhause solange wie möglich zu ermöglichen. Derzeit werden 

nur in der Gemeinde Brühl und in den Städten Schwetzingen und Walldorf Beratungen zu 

Wohnanpassungsmaßnahmen durchgeführt, da die Nachfrage in den letzten Jahren rück-

läufig war.  

 

Im Rhein-Neckar-Kreis übernehmen gegenwärtig überwiegend ambulante Dienste und 

der Pflegestützpunkt die Beratung zu Maßnahmen der Wohnanpassung und zur Beseiti-

gung von Barrieren in der Wohnung.  

 

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) und das Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend haben das Markenzeichen „Generationenfreundli-

cher Betrieb Service + Komfort“ im Rahmen der Initiative „Wirtschaftsfaktor Alter“ entwi-

ckelt. Handwerksbetriebe können das Markenzeichen erwerben, wenn sie eine Schulung 

von mindestens 16 Stunden durchlaufen oder eine der Schulung vergleichbare Qualifika-

tion nachweisen. Mit dem Markenzeichen können Handwerksbetriebe belegen, dass sie 

generationenfreundliche Produkte und Dienstleistungen entwickeln und anbieten. Im 

Rhein-Neckar-Kreis hat sich ein Handwerksbetrieb in Neckargemünd mit dem Zertifikat 

auszeichnen lassen.  

 

Einige Städte und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis haben zudem ein Förderprogramm 

zum altersgerechten Umbau – unter anderem im Rahmen des Landessanierungspro-

gramms Baden-Württemberg – aufgelegt und gewähren ihren Bürgerinnen und Bürgern 

Zuschüsse.  

 

Betreutes Wohnen zu Hause  

Im Rhein-Neckar-Kreis boten einige Träger der Wohlfahrtpflege eine Betreuung zu Hause 

an. Das Angebot wurde wegen mangelnder Nachfrage eingestellt. Viele Seniorinnen und 
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Senioren wollten den monatlichen Pauschalbetrag für eine eventuell zu einem späteren 

Zeitpunkt benötigte Hilfe- und Unterstützungsleistung nicht übernehmen.  

 

Wohnen in Gastfamilien 

Die SPHV Service gemeinnützige GmbH in Trägerschaft des Sozialpsychiatrischen Hilfs-

vereins Rhein-Neckar e.V. bietet für Seniorinnen und Senioren, die eine gerontopsychiat-

rische Erkrankung aufweisen und sich nicht mehr selbstständig versorgen können, die 

Möglichkeit, in einer Gastfamilie betreut und versorgt zu werden. Die älteren Menschen 

werden dabei in Kooperation mit dem Sozialamt des Rhein-Neckar-Kreises in eine ent-

sprechende Familie vermittelt. Auch ältere Menschen mit einer Pflegebedürftigkeit können 

aufgenommen werden. Den Gastfamilien bietet sich damit ein finanzieller Zuverdienst. Die 

Teilnehmenden werden von Fachkräften unterstützt und begleitet.  

 

Wohnmobilität 

Eine Umzugsbörse oder ein Umzugsmanagement in barrierearme Wohnungen ist im 

Rhein-Neckar-Kreis bisher noch nicht vorhanden.  

 

Barrierefreie Wohnungen für Seniorinnen und Senioren 

Im Rhein-Neckar-Kreis sind in 13 Kommunen barrierefreie Wohnungen für Seniorinnen 

und Senioren vorhanden. Zwei weitere Kommunen planen den Bau solcher Wohnungen. 

Die Gesamtzahl der Wohnungen ist leider nicht bekannt. Auch lässt sich ohne die genaue 

Kenntnis über die Angebotsform nicht beurteilen, ob es sich dabei um barrierefreie Woh-

nungen für Seniorinnen und Senioren im zuvor beschriebenen Sinne handelt.  

 

Im Rahmen der kommunalen Planung für Seniorinnen und Senioren wurden die Städte 

und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises zu den vorhandenen seniorengerechten An-

geboten und Strukturen sowie zu zukünftigen Herausforderungen und geplanten Vorha-

ben hinsichtlich einer seniorengerechten Weiterentwicklung befragt. Alle 54 Kommunen 

des Rhein-Neckar-Kreises haben sich an der Erhebung beteiligt. Nicht alle Kommunen 

konnten alle Fragen beantworten, sodass sich bei einzelnen Items unterschiedliche 

Grundgesamtheiten ergeben.  

 

Eine Frage widmete sich der Einschätzung zum altersgerechten Wohnangebot. Lediglich 

14 von 53 Städten und Gemeinden bewerteten das Angebot an barrierefreien Wohnungen 

für Seniorinnen und Senioren in ihrer Kommune als sehr gut beziehungsweise gut. 29 

schätzten es als weniger gut ein. In einer Kommune war kein Angebot vorhanden. Vier 

Kommunen gaben in der Erhebung an, weitere barrierefreie Wohnungen für Seniorinnen 

und Senioren realisieren zu wollen.  
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Abbildung 11: Wie schätzen Sie das altersgerechte Wohnangebot in Ihrer Kommune ein? 
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Erhebung bei den Städten und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis im Rahmen der 
kommunalen Planung für Seniorinnen und Senioren im Jahr 2019 (N=50-54 Kommunen). 

 

Allerdings gibt es Unterschiede in den einzelnen Stadt- und Ortsteilen. Nicht in jedem 

Stadt- oder Ortsteil stehen barrierefreie Wohnungen für Seniorinnen und Senioren zur 

Verfügung. Bei der Erhebung konnten die Kommunen zwar auch Defizite in einzelnen 

Stadt-/ Ortsteilen benennen. Allerdings haben nicht alle Städte und Gemeinden von dieser 

Möglichkeit Gebrauch gemacht. Die Ergebnisse der Erhebung im Rahmen der kommuna-

len Planung stellen lediglich einen Querschnitt über alle Stadt- und Ortsteile sowie der 

Kernstadt dar. Sie ersetzt keine vertiefende Analyse.  

 

Betreutes Wohnen 

In 43 der 54 Städte und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis gibt es Betreute Wohnanla-

gen für Seniorinnen und Senioren. Insgesamt stehen 1.745 Wohnungen zur Verfügung. 

Weitere 132 Wohnungen in neun Kommunen sind in Planung. In der Erhebung schätzte 

die Mehrheit der Kommunen das vorhandene Angebot an Betreuten Wohnanlagen als 

sehr gut oder gut ein (siehe Abbildung 11). Lediglich in elf Kommunen war kein Angebot 

vorhanden.  

 

Die vorhandenen Wohnanlagen des Betreuten Wohnens im Rhein-Neckar-Kreis werden 

teilweise in Verbindung mit einem Pflegeheim, einer Tagespflege oder einem ambulanten 

Dienst betrieben.  

 

Insbesondere kleinere Gemeinden scheinen mit diesem Angebot einen Beitrag zur Da-

seinsvorsorge zu leisten. Eine zusätzliche Kombination des Betreuten Wohnens mit ei-

nem Tagespflegeangebot kann den Verbleib älterer, pflegebedürftiger Bürgerinnen und 

Bürger im vertrauten Wohnumfeld unterstützen.  
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Das vorhandene Angebot an Betreuten Wohnanlagen kann im Seniorenwegweiser des 

Kreisseniorenrates eingesehen werden. Auch der Pflegestützpunkt hält eine Liste für Inte-

ressierte bereit. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht dabei nicht.  

 

Haus- und Wohngemeinschaften sowie Mehrgenerationenwohnen 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf das gemeinschaftliche Wohnen älterer 

Menschen sowie Mehrgenerationenwohnprojekte.  

 

Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es bislang noch wenige gemeinschaftliche Wohnprojekte. Im 

Rahmen der Erhebung bei den Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises gaben 

lediglich vier Kommunen an, mit dem Angebot an alternativen innovativen Wohnangebo-

ten zufrieden zu sein und schätzen dieses als gut oder sehr gut ein (siehe Abbildung 11). 

32 der 54 Städte und Gemeinden gaben hingegen an, dass es in ihrer Kommune kein 

entsprechendes Angebot gibt. Zwei Kommunen planen in nächster Zeit, Mehrgeneratio-

nenwohnprojekte zu realisieren. 

 

Gemeinschaftliche Wohnprojekte für unterschiedliche Zielgruppen sind beispielsweise in 

Brühl und Wiesloch vorhanden. Ein weiteres ist in der Gemeinde Oftersheim im Bau.42 

Außerdem gibt es in Hockenheim eine Initiative, die ein Mehrgenerationenwohnprojekt 

initiieren will. Auch in Ladenburg, St. Leon-Rot und Walldorf sollen Mehrgenerationen-

wohnprojekte entstehen.  

 

Das Mehrgenerationenwohnen in der Gemeinde Brühl befindet sich in zentraler Lage und 

vereint 41 Wohnungen für Seniorinnen und Senioren, neun Wohnungen für Familien so-

wie eine Tagespflege unter einem Dach. Der Gemeinschaftsraum der Tagespflegeeinrich-

tung und der Innenhof laden zu gemeinschaftlichen Aktivitäten ein.  

 

In Wiesloch befindet sich im Neubaugebiet „Äußere Helde“ ein weiteres gemeinschaftli-

ches Wohnprojekt. Es handelt sich hierbei um den sogenannten „Wohnhof Atrium“. Dieser 

ist so gestaltet, dass sich um einen gemeinsamen glasüberdachten Innenhof private Häu-

ser und Wohnungen gruppieren. Daneben gibt es weitere Gemeinschaftseinrichtungen, 

zum Beispiel eine Werkstatt, Gruppenräume und Gästezimmer.  

 

Planungen  

Der Verein „Generationenübergreifendes Wohnen in Walldorf n.e.V.“ plant in der Stadt 

Walldorf einen Wohnhof für Familien, Paare und Singles jeglichen Alters. Es werden zwei 

Bereiche geplant: ein Wohnhof für zehn bis elf Familien mit reihenhausartigen Maisonet-

ten und Wohnungen und ein zweiter Hofbereich mit zehn bis zwölf barrierefreien Etagen-

wohnungen für Paare und Singles. Außerdem ist eine Wohngemeinschaft für vier junge 

Erwachsene mit einer Behinderung vorgesehen, deren Betreuung der Verein „habito e.V.“ 

 
42  Über das Konzept des Mehrgenerationenwohnens in Oftersheim lagen zum Zeitpunkt der Be-

richterstellung keine näheren Informationen vor.  
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übernimmt. Zwei überdachte Atrien dienen als Spiel- und Begegnungsräume. Zudem gibt 

es eine Dachterrasse, einen Raum für Treffs, einen Raum der Stille, eine Galerie-

Bibliothek und eine (Rad-)Werkstatt. Zusätzlich sollen Gästezimmer und Einzimmerappar-

tements für Pflegepersonal entstehen. Im August 2019 soll mit dem Bau des Wohnpro-

jekts begonnen werden.  

 

Im Rahmen eines Stadtentwicklungsprozesses soll in der Nordstadt in Ladenburg ein 

Quartier entstehen, in dem auch ein Mehrgenerationenwohnprojekt realisiert werden soll. 

Die „Planungsgemeinschaft Vielfalt in Ladenburg“ möchte in Kooperation mit dem Verein 

„habito e.V.“ ein gemeinschaftliches Quartiersprojekt entwickeln, das auch als Nachbar-

schafts- und Begegnungszentrum fungiert. Zusätzlich soll es Angebote für Gesundheit, 

Soziales und Quartiers-Nahversorgung geben. Derzeit werden noch Mitstreitende für das 

Projekt gesucht, die auch eigene Ideen und Vorstellungen einbringen können. Der Bau 

des Quartiers soll 2020 beginnen. Neben dem gemeinschaftlichen Wohnprojekt sollen 

auch gewerbliche Einrichtungen mit sozialem Mehrwert entstehen. Denkbar wäre bei-

spielsweise ein Nahversorgungsladen, ein Backshop mit Café und Gesundheits- oder 

Kinderbetreuungseinrichtungen. Geplant ist ein Mix an Eigentumsformen, wie zum Bei-

spiel genossenschaftliches Wohnen, Mietwohnungen und frei finanziertes Eigentum. Da-

mit soll die Möglichkeit geschaffen werden, bezahlbaren Wohnraum anzubieten.  

 

In St. Leon-Rot plant der Verein „Smile e.V.“ in Kooperation mit „habito e.V.“ ein inklusiv-

gemeinschaftliches Mehrgenerationenwohnprojekt. Es soll Gemeinschaftsräume geben, 

zudem eine Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderungen. Insgesamt sollen 18-20 

Wohnungen auf genossenschaftlicher Basis für unterschiedliche Zielgruppen entstehen.  

 

Wohngemeinschaften für Menschen mit Unterstützungs- und Versorgungsbedarf  

Im Rhein-Neckar-Kreis stehen acht ambulant betreute Wohngemeinschaften nach dem 

Wohn, Teilhabe- und Pflegegesetz mit insgesamt 59 Plätzen für Menschen mit Hilfe- und 

Unterstützungsbedarf in sieben Kommunen zur Verfügung:43 

• Ambulant betreute Wohngemeinschaft in Eppelheim: anbietergestützte Wohnge-

meinschaft mit fünf Plätzen, Eröffnung 2013 

• Ambulant betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz in Hockenheim: 

anbietergestützte Wohngemeinschaft mit acht Plätzen 

• Wohngemeinschaft „WOGE Mühlhausen e.V.“ in Mühlhausen: vollständig selbst-

verantwortete Wohngemeinschaft mit 12 Plätzen 

• Ambulant betreute Wohngemeinschaft „Schönauer Straße“ in Plankstadt: anbie-

tergestützt mit acht Plätzen, Eröffnung 2019 

 
43  Zusätzlich gibt es noch fünf Wohngemeinschaften, die auf Intensivpflege- und Wachkoma-

Patientinnen und Patienten spezialisiert sind. Eine weitere ist in Planung. Da diese Wohnge-
meinschaften auch deutlich jüngere Menschen versorgen und über ein spezielles Konzept ver-
fügen, werden sie in der vorliegenden Planung nicht näher berücksichtigt.  
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• Ambulant betreute Wohngemeinschaft „Haus Margarethe“ in Reilingen: anbieter-

gestützte Wohngemeinschaft mit acht Plätzen, Eröffnung 2014 

• Ambulant betreute Wohngemeinschaft „Haus Margarethe II“ in Reilingen: anbie-

tergestützte Wohngemeinschaft mit acht Plätzen, Eröffnung 2019  

• Ambulant betreute Wohngemeinschaft in Reichartshausen: vollständig selbstver-

antwortete Wohngemeinschaft mit drei Plätzen 

• Ambulant betreute Wohngemeinschaft in St. Leon-Rot: vollständig selbstverant-

wortete Wohngemeinschaft mit drei Plätzen 

 

Zwei weitere anbietergestützte ambulant betreute Wohngemeinschaften für Menschen mit 

Demenz mit jeweils acht Plätzen sind in Hockenheim und Plankstadt geplant. Außerdem 

sollen in Neckargemünd zwei anbietergestützte Wohngemeinschaften mit jeweils 12 Plät-

zen entstehen.  

 

Bezahlbarer Wohnraum  

Im Rhein-Neckar-Kreis ist – wie andernorts auch – bezahlbarer Wohnraum knapp. In der 

Erhebung gaben zwei Kommunen an, als Vorhaben in nächster Zeit barrierefreien und 

bezahlbaren Wohnraum für Seniorinnen und Senioren zu realisieren.  

 

Darüber hinaus können auch Konzepte zur Wohnraumvermittlung hilfreich sein, um Men-

schen und Familien mit geringem Einkommen zu unterstützen. Im März 2019 hat die 

Stadt Schriesheim das Programm „Schriese FAIRmietet“ ins Leben gerufen. Es soll Men-

schen und Familien in prekären Lebenssituationen, Ältere oder Menschen mit Beeinträch-

tigung oder geringem Einkommen dabei helfen, geeigneten und bezahlbaren Wohnraum 

zu finden. Das Programm soll Anreize für Vermietende schaffen, privaten oder leerste-

henden Wohnraum zu nutzen und ihn Menschen zur Verfügung zu stellen, die auf dem 

Wohnungsmarkt benachteiligt sind. Vermietende und Mietpersonen profitieren dabei von 

einer engen Kooperation mit der Stadt Schriesheim sowie einer engen Zusammenarbeit 

mit einer sozialpädagogischen Fachkraft. Diese begleitet Vermietende sowie Mietperso-

nen, unterstützt bei auftretenden Fragen und bringt passende Parteien zusammen. Die 

Stadt Schriesheim gewährleistet eine Mietausfall-Garantie und gegebenenfalls Sanie-

rungszuschüsse und Instandsetzungen. Dennoch bestehen Herausforderungen bei der 

Gewinnung von Vermietenden. 

 

 

3.4 Einschätzung durch lokale Expertinnen und Experten 

 

Im Rahmen eines Fachgesprächs mit Vertreterinnen und Vertretern von Trägern, Anbie-

tern, Mitarbeitenden aus Gemeinden und dem Kreisseniorenrat wurden verschiedene 

Aspekte zum Thema Wohnen im Rhein-Neckar-Kreis beleuchtet. Aus einem Fachge-

spräch mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus dem Rhein-Neckar-Kreis sowie 

aus den regionalen Auftaktveranstaltungen sind weitere Informationen eingeflossen.  
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In den Fachgesprächen zeigten sich deutlich die regionalen Unterschiede im Rhein-

Neckar-Kreis: In den ländlichen Regionen des Rhein-Neckar-Kreises – insbesondere in 

Richtung des Neckar-Odenwald-Kreises – wird die Angebots- und Versorgungsstruktur 

als weniger gut bewertet. Als besonders schwierig schätzten die Expertinnen und Exper-

ten unter anderem die Versorgung mit Tagespflegeplätzen ein (siehe auch Kapitel 6.6 

Tagespflege).  

 

Angebote wie das Betreute Wohnen zu Hause oder das Wohnen in Gastfamilien können 

nach Ansicht der Expertinnen und Experten insbesondere im ländlichen Raum ergänzen-

de Hilfe und Unterstützung leisten. Dafür bedarf es jedoch im Falle des Wohnens in Gast-

familien weiterer aufnahmebereiter Familien. Beim Betreuten Wohnen zu Hause besteht 

ein Hemmnis bei der monatlich zu leistenden Betreuungspauschale. Viele ältere Men-

schen sehen keine Notwendigkeit, für eine Leistung zu bezahlen, die sie nur punktuell in 

Anspruch nehmen. Durch eine konzeptionelle Änderung des Angebots könnten gegebe-

nenfalls mehr Menschen erreicht werden. Außerdem sehen die Teilnehmenden die Not-

wendigkeit, ältere Menschen für die Sinnhaftigkeit und Nutzung solcher Angebote zu sen-

sibilisieren. Dadurch könnte die Akzeptanz auf Seiten der Verbraucherinnen und Verbrau-

cher erhöht werden. 

 

Ein weiterer Baustein, der es älteren Menschen ermöglichen kann, in der angestammten 

Wohnung alt zu werden, ist die Wohnberatung. Ein entsprechendes Angebot ist derzeit im 

Rhein-Neckar-Kreis nicht (mehr) vorhanden. Hintergrund für die Einstellung der Wohnbe-

ratung vor einigen Jahren war unter anderem ein Nachfragerückgang. Die Wohnberatung 

wird allerdings von den Expertinnen und Experten als wichtiges Angebot bewertet. Die 

ambulanten Dienste berichteten unter anderem von einer gestiegenen Nachfrage nach 

Wohnberatung. Dabei sollte die Wohnberatung nach Ansicht der Expertinnen und Exper-

ten möglichst von professionellen Kräften erbracht werden, die auch Hausbesuche durch-

führen. Einfachere Beratungen können auch von ehrenamtlichen Wohnberaterinnen und 

Wohnberatern geleistet werden. Bei komplexen barrierefreien Umbauten ist jedoch eine 

professionelle Beratung durch eine Fachkraft oder ein entsprechendes Handwerksunter-

nehmen erforderlich. Hierfür sind entsprechende Kooperationen nötig. Die Teilnehmenden 

berichten, dass die Wohnberatung oder eine entsprechende Wohnungsanpassung in der 

Vergangenheit kaum genutzt wurden. Ältere Menschen scheuen häufig den Aufwand, der 

mit solch einer Maßnahme einhergeht. Auch sind die Wartezeiten bei den Handwerkern 

häufig sehr lang und der Zuschuss für Wohnanpassungsmaßnahmen aus der Pflegever-

sicherung zu gering. Der Zugang zur Wohnberatung sollte nach Ansicht der Expertinnen 

und Experten niedrigschwellig sein und beispielsweise über andere Angebote erfolgen. 

Um die Nutzung, Bekanntheit und Nachfrage des Angebots zu erhöhen, schlagen die Ex-

pertinnen und Experten daher folgende Möglichkeiten vor: 

• Die Installation eines Hausnotrufs könnte als Türöffner genutzt werden, um auf 

die Wohnberatung hinzuweisen. 
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• Im Rahmen von Begegnungsangeboten, Veranstaltungen oder durch präventive 

Hausbesuche könnte das Angebot der Wohnberatung ebenfalls thematisiert wer-

den. 

• Als besonders wichtig erachteten die Expertinnen und Experten die Multiplikation 

über Mund-zu-Mund-Propaganda. Hierfür ist ein entsprechendes Netzwerk im 

Quartier nötig.  

• Informationen über das Angebot sollten zudem über Schaukästen verbreitet wer-

den. Nicht alle Älteren abonnieren das Gemeindeblatt oder haben Zugang zum In-

ternet. 

• Für den ländlichen Raum sollten Anlaufstellen in den Kommunen vorhanden sein, 

die relevante Informationen und Angebote für Seniorinnen und Senioren bündeln 

sowie entsprechende Beratung und Unterstützung bieten. 

 

Eine große Herausforderung stellt – wie andernorts auch – das Vorhandensein von be-

zahlbarem Wohnraum im Rhein-Neckar-Kreis dar. Eine beträchtliche Anzahl an älteren 

Menschen wendet einen hohen Teil ihres Einkommens für die Miete auf. Da Altersarmut 

noch weitestgehend tabuisiert wird, wird häufig erst zu spät erkannt, wer an der Armuts-

grenze lebt. Insbesondere barrierefreier Wohnraum und Wohnungen in den Ortskernen 

sind sehr teuer. Bezahlbarer Wohnraum findet sich häufig eher am Ortsrand oder in länd-

lichen Gegenden. Dort sind jedoch weniger Angebote zur sozialen Teilhabe, Nahversor-

gung oder Mobilität vorhanden und es fehlt häufig an seniorengerechten Strukturen. Als 

weiteres Problem identifizierten die Gesprächspartnerinnen und -partner die Bindung von 

Wohnraum. Preisgebundener Wohnraum sollte nach Ansicht der Expertinnen und Exper-

ten dauerhaft zur Verfügung stehen und die Mietpreisbindung nicht nach 10-20 Jahren 

aufgegeben werden.  

 

Sie bemängelten außerdem, dass noch zu wenig barrierefreier Wohnraum gebaut wird. 

Laut Landesbauordnung muss lediglich eine Geschossebene barrierefrei zugänglich sein. 

In Anbetracht des demografischen Wandels und einer Erhöhung der Zahl älterer Men-

schen sei dies jedoch zu wenig.  

 

Damit ältere und auch mobilitätseingeschränkte Menschen langfristig im angestammten 

Wohnumfeld alt werden können, ist nach Ansicht der Teilnehmenden ein Wohnumfeld 

nötig, dass verschiedene Angebote vereint. Es benötigt neben Mobilitätsangeboten, 

Dienstleistungen und Angeboten der Nahversorgung auch eine entsprechende soziale 

Infrastruktur wie Cafés und Begegnungsmöglichkeiten. Bei Quartiersentwicklungsprozes-

sen oder Ortssanierungsmaßnahmen sollte dies mit bedacht werden. Die Akzeptanz von 

Angeboten erhöht sich zudem, wenn die Bürgerinnen und Bürger in den Planungsprozess 

eingebunden werden (siehe hierzu auch Kapitel 5 Quartiersentwicklung).  

 

Die Expertinnen und Experten wünschen sich zudem eine Unterstützung und Begleitung 

von Initiativen, die vollständig selbstverantwortete ambulant betreute Wohngemeinschaf-
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ten realisieren möchten. Viele Initiativen benötigen Hilfe und scheitern häufig bei der Um-

setzung. Ähnliches gilt auch bei Mehrgenerationenwohnprojekten. Alternative Wohnfor-

men sind bis zu ihrer Realisierung häufig sehr zeitaufwändig. Dadurch kann es vorkom-

men, dass Interessierte während der Gründungsphase abspringen. Insbesondere die Su-

che nach einem passenden Grundstück gestaltet sich als besonders schwierig. Die Ge-

sprächspartnerinnen und -partner wünschen sich daher von den Kommunen Unterstüt-

zung bei der Umsetzung von Projekten, der Begleitung von Initiativen oder bei der Grund-

stückssuche. Eine Sensibilisierung der Kommunen für alternative Wohnformen und eine 

Übersicht über mögliche Fördermittel könnte ebenfalls hilfreich sein, um weitere Wohnpro-

jekte auf den Weg zu bringen. Bei der Planung von innovativen Wohnformen ist es zudem 

wichtig, auf einen Mix an Wohnungen für unterschiedliche soziale Schichten sowie zwi-

schen Miet- und frei finanzierten Wohnungen zu achten. Dadurch ist es möglich, Wohn-

raum teilweise preisgünstiger anzubieten, sodass auch (ältere) Menschen mit geringem 

Einkommen einziehen können. Auch ambulant betreute Wohngemeinschaften sollten bei 

Wohnprojekten berücksichtigt werden. Durch ein Zusammenspiel von verschiedenen 

Miet- und Eigentumsformen sowie Angeboten besteht nach Ansicht der Expertinnen und 

Experten die Möglichkeit, Mietpreise zu senken und das Angebot auch für Menschen mit 

weniger Einkommen zugänglich zu machen. In der Verwaltung bedarf es dafür teilweise 

einer intensiveren Verzahnung und Kooperation zwischen Bauamt und Sozialamt, um 

entsprechende Konzepte auf den Weg zu bringen und soziale Fragen mit einzubeziehen.  

 

Wünschenswert wäre zudem die Etablierung eines regelmäßigen Austausches der Akteu-

re auf Kreisebene, um sich über Projekte und deren Ergebnis auszutauschen sowie ihre 

Übertragbarkeit auf andere Regionen zu prüfen.  

 

 

3.5 Fazit und Handlungsempfehlungen  

 

Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es unterschiedliche Wohnangebote für ältere Menschen wie 

barrierefreie Wohnungen für Seniorinnen und Senioren, Betreute Wohnanlagen, Mehrge-

nerationenwohnen oder ambulant betreute Wohngemeinschaften für Menschen mit Un-

terstützungs- und Versorgungsbedarf. Allerdings sind die Angebote – mit Ausnahme der 

Betreuten Wohnanlagen – noch nicht in ausreichender Anzahl vorhanden. Wie aus der 

Erhebung bei den Kommunen ersichtlich, ist sowohl die Zahl der innovativen Wohnformen 

als auch die Zahl der barrierefreien Wohnungen im Rhein-Neckar-Kreis ausbaufähig. Im 

Rahmen von Quartiersentwicklungsprozessen sollten daher im besten Falle inklusive, 

gemeinschaftliche Angebote und Wohnformen mit bedacht werden. Kommunen und 

Wohnungsbauunternehmen sollten ebenfalls die Wohnkosten im Blick haben, um auch 

(älteren) Menschen mit geringem Einkommen Teilhabe zu ermöglichen und bezahlbaren 

Wohnraum anzubieten. Wichtig erscheint zudem, ältere Menschen auch dafür zu sensibi-

lisieren, sich frühzeitig über mögliche Wohnformen im Alter zu informieren.  
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Die Nachfrage nach alternativen Wohnformen ist je nach Projekt und Standort unter-

schiedlich. Bedarfe sollten daher immer kleinräumig mit allen beteiligten Akteuren unter 

Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der weiteren Infrastruktur in der Ge-

meinde oder im Stadtteil festgestellt werden, bevor neue barrierefreie Wohnformen für 

Seniorinnen und Senioren entwickelt werden.  

 

Außerdem werden weitere Angebote benötigt, die das Wohnen in der bisherigen Woh-

nung unterstützen. Angebote wie das Betreute Wohnen zu Hause oder die Wohnberatung 

können einen wichtigen Beitrag zum selbstbestimmten Älterwerden in der angestammten 

Wohnung leisten. Dafür sollten allerdings die Akzeptanz und der Nutzen der Angebote auf 

Seiten der älteren Menschen erhöht werden.  

 

Eine zentrale Herausforderung wird zukünftig darin bestehen, Wohngebiete durch die 

kleinräumige Verknüpfung unterschiedlicher Wohn- und Betreuungsangebote und die 

Stärkung sozialer Netzwerke im Sinne von Quartierskonzepten alters- und generationen-

gerecht zu machen. Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es bereits einige Quartiersentwicklungs-

prozesse und -konzepte (siehe Kapitel 5 Quartiersentwicklung). Neben der Kommune 

sollten sich Betreute Wohnanlagen, Pflegeheime und andere soziale Einrichtungen aktiv 

an dieser Entwicklung beteiligen. Solche demografiebezogenen Projekte können von der 

Kommune angestoßen und moderiert werden. Sie erfordern eine ressortübergreifende 

Zusammenarbeit in der Verwaltung sowie die Beteiligung der betroffenen Bürgerinnen 

und Bürger.  

 

Das Handlungsfeld „Wohnen im Alter“ umfasst viele Einzelmaßnahmen und Beteiligte. 

Der Landkreis hat nur eingeschränkte Gestaltungsspielräume. Sie beziehen sich vor allem 

auf übergeordnete koordinierende Aufgaben, Öffentlichkeitsarbeit, die Förderung des 

Austausches zwischen den Akteuren, die Sammlung und Weitergabe fachlicher Informati-

onen und sonstige Dienstleistungs- und Beratungsangebote. Zentrale Akteure sind neben 

den Bürgerinnen und Bürgern und der Wohnungswirtschaft die Städte und Gemeinden. 

 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

6. Der Rhein-Neckar-Kreis prüft die Einrichtung ei-

ner Wohnberatungsstelle. Ein entsprechendes 

Konzept sollte unter Berücksichtigung aller rele-

vanten Akteure ausgearbeitet werden.  

Rhein-Neckar-Kreis 

Anbieter und Träger 

Kreisseniorenrat 

Handwerksbetriebe 
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7. Der Rhein-Neckar-Kreis organisiert in Koopera-

tion mit den relevanten Akteuren Informations-

veranstaltungen zum „Wohnen im Alter“ und in-

formiert in diesem Rahmen seine Bürgerinnen 

und Bürger auch über alternative Wohnformen 

und      -konzepte. Er weist auf Fördermöglich-

keiten hin und unterstützt gegebenenfalls bei 

der Antragstellung. Es wird empfohlen, die Ver-

anstaltungen in eine öffentlichkeitswirksame 

Gesamtstrategie einzubinden. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen  

Kreisseniorenrat 

Bürgerschaftliche Initiativen 

Wohnungswirtschaft 

Architektinnen und Architek-

ten  

8. Der Rhein-Neckar-Kreis führt zur Förderung des 

Ausbaus von ambulant betreuten Wohngemein-

schaften eine Informationsveranstaltung in Ko-

operation mit relevanten Akteuren durch.  

Rhein-Neckar-Kreis 

9. Initiativen und Trägern wird dringend empfohlen, 

geplante Projekte zur Realisierung von ambu-

lant betreuten Wohngemeinschaften frühzeitig 

mit dem Rhein-Neckar-Kreis (Heimaufsicht, So-

zialplanung und Sozialhilfeträger) und den Pfle-

gekassen abzustimmen. 

Initiativen und Träger 

Rhein-Neckar-Kreis 

Pflegekassen 

10. Die Kommunen sollten das Entstehen neuer 

gemeinschaftlicher, inklusiver (und innovativer) 

Wohnformen sowie von barrierefreiem Wohn-

raum fördern. Gemeinden und Städte können 

bei der Wohnungs- und Grundstücksbeschaf-

fung unterstützen, Initiativen bei der Umsetzung 

begleiten, Kontakte zu kooperationswilligen 

Bauträgern vermitteln und eine aktive Informa-

tions- und Öffentlichkeitsarbeit betreiben. 

Kommunen 

11. Es wird empfohlen zu prüfen, ob eine Best-

Practice-Landkarte mit vorhandenen alternati-

ven Wohnformen im Rhein-Neckar-Kreis erstellt 

werden kann.  

Rhein-Neckar-Kreis 

 

12. Wohnbauunternehmen sollten für barrierefreies 

Bauen und Umbauen sensibilisiert werden, da-

mit mehr barrierefreier Wohnraum entsteht. Es 

sollte mehr als nur eine Geschossebene barrie-

refrei gestaltet werden. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen 
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13. Um die zukünftigen Wohnbedarfe der (älteren) 

Bürgerinnen und Bürger sowie mögliche Lösun-

gen zu erarbeiten, werden quartiersbezogene 

Bürgerbeteiligungsprozesse empfohlen. Die 

Planungen einzelner Maßnahmen sollten quar-

tiersbezogen erfolgen, vorhandene Strukturen 

genutzt und eine Vernetzung der unterschiedli-

chen Angebote und Dienstleistungen angestrebt 

werden. 

Kommunen 
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4 Generationengerechte Infrastruktur  

 

Städte und Gemeinden sind im Rahmen der Daseinsvorsorge gefordert, gute Lebensbe-

dingungen für alle Generationen zu schaffen. Eine Wohnumgebung mit guter Infrastruktur 

und attraktiven öffentlichen Wegen und Plätzen, die Kommunikation und Begegnung för-

dern, ist für alle Bürgerinnen und Bürger wichtig. Da Seniorinnen und Senioren in der Re-

gel mehr Zeit in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld verbringen als Erwerbstätige, wirkt sich 

die vorhandene Infrastruktur in besonderer Weise auf ihre Lebensqualität aus. Dies gilt 

umso mehr, wenn mit zunehmendem Alter gesundheitliche Einschränkungen auftreten, 

die die individuelle Mobilität einschränken. 

 

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung konkretisiert altersgerech-

te Wohnumgebungen durch: 

• eine barrierefreie Mobilität auf Straßen und Wegen, 

• einen schwellenlosen Zugang zu Gebäuden,  

• Angebote zur Nahversorgung und 

• Treffpunkte in fußläufiger Entfernung oder deren Erreichbarkeit mit barrierefrei 

zugänglichen öffentlichen Verkehrsmitteln.44 

 

Diese Aspekte tragen zum Erhalt von Selbstständigkeit und von sozialen Kontakten bei.  

 

Das Kapitel „Generationengerechte Infrastruktur“ steht in einem engen Zusammenhang 

mit den Kapiteln „Wohnen im Alter“ und „Quartiersentwicklung“. Die Quartiersentwicklung 

nimmt stärker das nachbarschaftliche Miteinander und die soziale Vernetzung von Han-

delnden im Sozialraum in den Blick, während das aktuelle Kapitel einen besonderen Fo-

kus auf die baulich-materielle Infrastruktur einschließlich der Angebote der Nahversor-

gung sowie der Mobilität legt. Dennoch sind beide Aspekte im Rahmen einer integrierten 

Planung kaum voneinander trennbar. Infrastrukturentwicklung ist dann am nachhaltigsten, 

wenn diese sich an den örtlichen Gegebenheiten orientiert, alle wichtigen Akteure beteiligt 

und soziale Belange mit berücksichtigt. Eine solche beteiligungsorientierte und generatio-

nenübergreifende Infrastrukturplanung erfordert neue methodische Ansätze von den 

Kommunen.  

 

 

4.1 Barrierefreie oder -arme öffentliche Räume 

 

Barrierefreie oder zumindest barrierearme öffentliche Räume und Gebäude fördern Teil-

habe und Selbstbestimmung – nicht nur von Seniorinnen und Senioren. Auch die Behin-

dertenrechtskonvention der Vereinten Nationen fordert den Abbau von Barrieren. Zudem 

 
44  Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 2013: Altersgerecht umbauen. Mehr 

Lebensqualität durch weniger Barrieren, Berlin, S. 13.  
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profitieren unter anderem Eltern mit Kinderwägen und Menschen, die durch Krankheit 

oder Unfall vorübergehend in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, ebenfalls von einem bar-

rierefreien Umfeld. 

 

Gesetzliche Grundlagen und DIN-Normen zur Barrierefreiheit 

Die Landesbauordnung Baden-Württemberg legt in § 39 Abs. 2 fest, dass öffentlich zu-

gängliche Gebäude und Einrichtungen barrierefrei zu gestalten sind. Dazu zählen zum 

Beispiel Gebäude der öffentlichen Verwaltung, Sport- und Freizeitstätten, Einrichtungen 

des Gesundheitswesens, Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen, Verkaufs- und Gast-

stätten sowie öffentliche Toilettenanlagen. Die genannten Einrichtungen sollen nicht nur 

barrierefrei zugänglich sein – also ebenerdig, über einen Aufzug oder eine Rampe er-

reichbar –, sondern auch im Innern barrierefrei gestaltet sein. Dies kann beispielsweise 

durch ausreichende Bewegungsflächen vor WC und Waschbecken in den Sanitärräumen 

realisiert werden. Barrierefreiheit kann aber auch bedeuten, hörakustische Gesichtspunk-

te bei der Raumgestaltung zu berücksichtigen, um Menschen mit Hörbeeinträchtigungen 

Teilhabe zu ermöglichen. Ähnliches gilt für Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung. Hier 

sind neben hörakustischen Gesichtspunkten insbesondere auch taktile Leitsysteme erfor-

derlich. 

 

Grundlage für die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum ist insbesondere die DIN-Norm 

18040 – Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 3: Öffentlicher Verkehrs- und 

Freiraum. Diese nennt Grundanforderungen für Fußgängerbereiche, Überquerungsstel-

len, Rampen, Aufzüge, Treppen und Parkplätze. Auch Anlagen des öffentlichen Perso-

nennahverkehrs wie Bushaltestellen, Bahnhöfe und sonstige öffentliche Freiräume wie 

Parkanlagen oder Friedhöfe sollen barrierefrei gestaltet werden. Neben der Abwesenheit 

räumlicher Barrieren – beispielsweise durch abgesenkte Bordsteine an Übergängen oder 

geeignete Bodenbeläge – gehören zur Barrierefreiheit im öffentlichen Raum zum Beispiel 

auch Leitsysteme und Orientierungshilfen für blinde und sehbehinderte Menschen. Weite-

re wichtige Aspekte sind die Möblierung im Verkehrs- und Freiraum, zum Beispiel durch 

bequeme Bänke zum Ausruhen, aber auch die Anordnung und Gestaltung von Geldauto-

maten, Hinweistafeln und Fahrplänen, die für jeden nutzbar sein müssen.  

 

Häufig werden öffentliche Gebäude und Räume im Rahmen grundlegender Sanierungs-

maßnahmen barrierefrei umgestaltet. Dies erfordert oft aufwändige Abstimmungsprozes-

se. Da sich die Kosten – anders als bei Sanierungsmaßnahmen in Wohnungen – nicht 

refinanzieren lassen, unterstützen viele Förderprogramme die Schaffung von Barrierefrei-

heit im öffentlichen Raum45. Diese werden in einem separaten Abschnitt beschrieben. Für 

neue Gebäude, Flächen und Wohnquartiere greifen von vornherein die Anforderungen an 

eine barrierefreie Planung und Gestaltung. 

 

 

 
45  Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 2013: Altersgerecht umbauen. Mehr 

Lebensqualität durch weniger Barrieren, Berlin, S. 19.  
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4.1.1 Situation im Rhein-Neckar-Kreis 

 

Einige Städte und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis – zum Beispiel die Gemeinden Alt-

lußheim, Bammental, Brühl, Dielheim, die Städte Eppelheim, Hockenheim und Wiesloch – 

haben in den letzten Jahren Gemeinde- und Stadtentwicklungskonzepte erstellt, die Maß-

nahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds und zur Steigerung der Attraktivität der Ort-

szentren enthalten.  

 

Allerdings zeigt die Erhebung bei den Städten und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis, 

dass die Barrierefreiheit in Bestandsgebäuden und im öffentlichen Raum bisher nur teil-

weise gewährleistet ist (siehe hierzu 4.1.2 Einschätzung durch lokale Expertinnen und 

Experten). Dies liegt hauptsächlich daran, dass Umbaumaßnahmen oft kostspielig sind. 

Im öffentlichen Straßenraum gibt es noch viele Barrieren für ältere, mobilitätseinge-

schränkte Menschen, Menschen mit kognitiven und psychischen Einschränkungen oder 

Eltern mit Kinderwägen, die sukzessive abzubauen sind. Der Abbau von Barrieren im öf-

fentlichen Raum ist auch für jüngere Menschen mit Behinderung von großer Bedeutung. 

Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es einen Beauftragten für Menschen mit Behinderungen. Die-

ser kann bei Baumaßnahmen und der Aufstellung von Bebauungsplänen einbezogen 

werden. Außerdem wirkt er an Ortsbegehungen in den Städten und Gemeinden des 

Rhein-Neckar-Kreises mit, weist auf Barrieren für unterschiedliche Zielgruppen hin und 

unterstützt bei der Entwicklung von Vorschlägen zu deren Abbau. In der schriftlichen Be-

fragung im Rahmen der kommunalen Planung für Seniorinnen und Senioren gaben acht 

Kommunen an, dass bei ihnen bereits eine Ortsbegehung durchgeführt wurde, in sechs 

Kommunen werden solche Begehungen aktuell durchgeführt und zwei Kommunen planen 

eine. In der Mehrheit der Städte und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis (35 Kommunen) 

gab es noch keine Ortsbegehung.  

 

Einige Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis haben Wegweiser über barrierefrei zugängliche 

Gebäude und Dienstleistungsangebote erstellt. Über einen entsprechenden Wegweiser 

verfügen beispielsweise die Städte Schriesheim und Leimen sowie die Gemeinde Sand-

hausen. Der Stadtführer „Schriesheim barrierefrei“ wurde in Kooperation mit der Stadt 

Schriesheim von der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Rhein-Neckar e.V. erstellt. Der 

Wegweiser „hürdenlos“ für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung wurde vom 

Verein zur beruflichen Integration und Qualifizierung e.V. in Zusammenarbeit mit der Stadt 

Leimen und der Gemeinde Sandhausen entwickelt. Im Wegweiser wurden rund 70 Objek-

te verschiedener Kategorien – zum Beispiel Gebäude der Stadt- und Gemeindeverwal-

tung, Apotheken, Banken, Kindergärten – erfasst und hinsichtlich ihrer Barrierefreiheit 

bewertet. 
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4.1.2 Einschätzung durch lokale Expertinnen und Experten 

 

Eine Bestandsaufnahme zur Barrierearmut des Wohnumfelds aus kommunaler Sicht er-

möglicht die schriftliche Befragung der Städte und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis, die 

im Frühjahr 2019 durchgeführt wurde. Dabei wurden die Kommunen auch nach ihrer Ein-

schätzung zum altersgerechten Wohnumfeld gefragt. Die im Folgenden dargestellten Er-

gebnisse basieren auf den Einschätzungen der Mitarbeitenden der Stadt- und Gemeinde-

verwaltungen.  

 

Die Einschätzung bezog sich auf die Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden und die 

Barrierefreiheit von Wegen und Plätzen. Beide Aspekte wurden von den befragten Kom-

munen überwiegend mit gut bewertet.  

 
Abbildung 12:  Wie schätzen Sie aktuell das altersgerechte Wohnumfeld in Ihrer Kommune 

ein? 
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Barrierefreiheit öffentliche
Gebäude

Anzahl Kommunen

sehr gut gut weniger gut gibt es nicht weiß ich nicht

 
Grafik: KVJS. Datenbasis: Erhebung bei den Städten und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis im Rahmen der 
kommunalen Planung für Seniorinnen und Senioren im Jahr 2019 (N=54 Kommunen). 

 

Rund zwei Drittel der Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis bewertete die Barrierefreiheit 

von öffentlichen Gebäuden als gut, einige sogar als sehr gut. Ein Drittel der Kommunen 

schätzte diese als weniger gut ein. Bei der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum lagen die 

Zufriedenheitswerte etwas höher: Hier schätzten 40 der 54 Kommunen diese als überwie-

gend gut oder sehr gut ein. Nur 13 Kommunen bewertete sie als weniger gut.  

 

Allerdings ist bei der Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen, dass sich die Ein-

schätzung auf die Kernstadt bezieht. Eine Aussage zur Situation in den einzelnen Stadt- 

und Ortsteilen kann aus den Ergebnissen der Erhebung nur bedingt abgeleitet werden. 

Die Kommunen wurden zwar auch gebeten, detaillierte Angaben zur Versorgungssituation 

in den Stadt- und Ortsteilen zu geben. Allerdings konnten nicht alle Kommunen diese 

Frage beantworten. Einige Kommunen nannten jedoch auch Defizite bei der Barrierefrei-

heit von öffentlichen Gebäuden oder Wegen und Plätzen in einzelnen Stadt- und Ortstei-
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len. Um valide Aussagen für einzelne Stadt- und Ortsteile treffen zu können, ist es not-

wendig, diese differenziert und kleinräumig im Sinne einer Quartiersanalyse zu betrach-

ten. 

 

Die Kommunen schreiben dem Thema „Barrierefreiheit“ eine große Bedeutung zu: 

13 Kommunen nannten bei der Frage nach den wichtigsten Vorhaben, die sie in nächster 

Zukunft im Rahmen der altersgerechten Gestaltung ihrer Kommune umsetzen wollen, 

Vorhaben zur Verbesserung der Barrierefreiheit. Dieser Punkt erhielt die meisten Nen-

nungen im Rahmen der Erhebung. Im Einzelnen wurde Folgendes genannt: 

• die Realisierung eines barrierefreien Wohnumfelds 

• die Absenkung von Gehwegen an Kreuzungen sowie 

• barrierefreie Bushaltestellen. 

 

Gleichzeitig sind sich die Kommunen der Herausforderungen beim Abbau von Barrieren 

bewusst. Auf die Frage, in welchen Bereichen es besonders schwierig ist, den Bedürfnis-

sen älterer, mobilitäts- und kognitiveingeschränkter sowie hör- und sehbeeinträchtigter 

Menschen gerecht zu werden, nannten 29 Städte und Gemeinden die „Schaffung eines 

barrierefreien Wohnumfelds“. Dieser Punkt erhielt die zweitmeisten Nennungen hinsicht-

lich der Herausforderungen im Rahmen der generationengerechten Gestaltung der Kom-

mune (siehe Abbildung 14 Kapitel 4.2 Angebote der Nahversorgung, Dienstleistung, Be-

gegnung und Kultur).  

 

Ein Fachgespräch mit Vertreterinnen und Vertretern aus den Bereichen Infrastruktur und 

Mobilität lieferte weitere wichtige Erkenntnisse zur Barrierearmut auf öffentlichen Wegen 

und Plätzen sowie in Bestandsgebäuden. Insgesamt bestehen in allen Kommunen des 

Rhein-Neckar-Kreises – wie andernorts auch – noch viele Barrieren im öffentlichen Raum. 

Die Durchführung von Ortsbegehungen kann nach Ansicht der Expertinnen und Experten 

dabei helfen, Barrieren im öffentlichen Raum zu identifizieren. Sie sind der Ansicht, dass 

mehr Öffentlichkeitsarbeit nötig ist, um den Kommunen die Bedeutung von Ortsbegehun-

gen näher zu bringen. Außerdem sollte auch in Bezug auf die DIN Norm 18040 – Barrie-

refreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 3: Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum mehr 

Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden. Kommunen sollten für die Umsetzung der DIN 

Norm 18040-3 weiter sensibilisiert werden.  

 

 

4.1.3 Fazit und Handlungsempfehlungen 

 

Damit ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen sowie Menschen mit Behinderung 

solange wie möglich im vertrauten Wohnumfeld wohnen bleiben können, ist es wichtig, 

dass es möglichst wenige Barrieren nicht nur in der Wohnung, sondern auch im Wohnum-

feld gibt. Deswegen sollte bei der Gestaltung des öffentlichen Raums im Rahmen von 

Neubau- oder Sanierungsmaßnahmen auf eine durchgängige Barrierefreiheit geachtet 
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werden. Barrierefreie Beläge auf Plätzen, die Absenkung von Bordsteinen oder ausrei-

chend lange Grünphasen bei Ampelquerungen sind unter anderem für ältere und mobili-

tätseingeschränkte Menschen, Kinder und Eltern mit Kinderwägen gleichermaßen von 

Vorteil. Bei der barrierefreien Gestaltung von Gebäuden oder des öffentlichen Raums 

sollte auch die Umsetzung des Zwei-Sinne-Prinzips beachtet werden.46 Daneben unter-

stützen Sitzgelegenheiten und gefahrlose Wegeführungen die Mobilität und können Kon-

takte und Begegnungen fördern.  

 

Aus der Erhebung ist ersichtlich, dass sich die Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis der 

Bedeutung eines barrierefreien Wohnumfelds bewusst sind. Viele Städte und Gemeinden 

haben in den letzten Jahren im Rahmen von Stadt- oder Ortsentwicklungsmaßnahmen 

bereits erste Schritte zur Verbesserung des Wohnumfelds einschließlich des Abbaus von 

Barrieren unternommen. Andere setzen solche Maßnahmen derzeit um oder planen sie in 

nächster Zukunft. Die Schaffung eines alters- und generationengerechten Wohnumfelds 

wird von den Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis als wichtiges Vorhaben in nächster Zu-

kunft betrachtet und erhielt die meisten Nennungen bei der Frage nach den wichtigsten 

Vorhaben in nächster Zeit. Gleichzeitig sehen die Kommunen jedoch auch Schwierigkei-

ten bei der Umsetzung und benötigen Beratung und Unterstützung, beispielsweise durch 

Informationen über bestehende Förderprogramme.  

 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

14. Der Rhein-Neckar-Kreis informiert die Städte 

und Gemeinden über bestehende Förderpro-

gramme zur Verbesserung des Wohnumfelds.  

Rhein-Neckar-Kreis 

 

15. Den Städten und Gemeinden im Rhein-Neckar-

Kreis wird empfohlen, unter Beteiligung von 

Personen mit Beeinträchtigungen sowie örtli-

chen Interessenverbänden Ortsbegehungen in 

allen Stadt- und Ortsteilen durchzuführen. Die 

Ergebnisse der Begehungen sollten gemeinsam 

mit den Betroffenen oder ihren Vertreterinnen 

und Vertretern ausgewertet und Maßnahmen 

zur Beseitigung erarbeitet werden. Zur Unter-

stützung kann gegebenenfalls die Checkliste 

„Fußverkehrs-Check“ des Landes herangezo-

Kommunen 

Rhein-Neckar-Kreis 

Örtliche Interessenverbände 

Bürgerinnen und Bürger 

 
46  Das Zwei-Sinne-Prinzip ist eine wichtige Grundlage bei der barrierefreien Gestaltung von Ge-

bäuden, Einrichtungen und Informationssystemen. Nach diesem Prinzip müssen mindestens 
zwei der drei Sinne "Hören, Sehen und Tasten" angesprochen werden. Die Informationsauf-
nahme über zwei Sinne ermöglicht eine Nutzung der baulichen Anlagen, Einrichtungen und 
Produkte für eine große Anzahl von Personen. Beispielsweise sollten Alarmsysteme hörakusti-
sche und optische Elemente vereinen, um sowohl Menschen mit Hör- als auch Sehbeeinträch-
tigungen zu erreichen.   
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gen werden.  

16. Der Rhein-Neckar-Kreis wirbt verstärkt für die 

Durchführung einer Ortsbegehung bei den 

Kommunen. 

Rhein-Neckar-Kreis 

17. Den Städten und Gemeinden wird empfohlen, 

Wegweiser über barrierefrei zugängliche Ge-

bäude und Dienstleistungsangebote zu entwi-

ckeln, damit sich ältere und mobilitätseinge-

schränkte Menschen sowie Menschen mit einer 

kognitiven, psychischen und körperlichen Be-

hinderung entsprechend informieren können.  

Kommunen 

18. Den Städten und Gemeinden wird empfohlen, 

bei Neubau- und Sanierungsmaßnahmen Vor-

haben zur Barrierefreiheit umzusetzen und die 

DIN-Norm 18040 – Barrierefreiheit – Planungs-

grundlagen – Teil 3: Öffentlicher Verkehrs- und 

Freiraum anzuwenden. Weiterhin sollte auf eine 

entsprechende Möblierung wie bequeme Bänke 

zum Ausruhen oder eine barrierefreie Gestal-

tung von Hinweistafeln und Fahrplänen geachtet 

werden.   

Kommunen 

 

 

4.2 Angebote der Nahversorgung, Dienstleistung, Begegnung und Kultur 

 

Ein wesentliches Kriterium für Selbstständigkeit und Lebensqualität ist es, sich selbst mit 

Nahrungsmitteln und anderen Produkten des täglichen Bedarfs versorgen und Dienstleis-

tungen nutzen zu können. Insbesondere Personen mit eingeschränkter Mobilität sind auf 

wohnungsnahe Geschäfte mit einem breiten Waren- und Serviceangebot sowie entspre-

chende Dienstleistungen wie Bank- und Postfilialen angewiesen. Örtliche Gaststätten, 

Läden und Dienstleistungsangebote erfüllen neben der Versorgung auch eine wichtige 

soziale Funktion als Treffpunkte und örtliche Informationsbörse.  

 

Die Sicherstellung der Nahversorgung ist in den letzten Jahren in vielen Gemeinden im 

ländlichen Raum, aber auch in bestimmten städtischen Wohngebieten schwieriger gewor-

den. Nicht selten müssen kleinere Geschäfte wegen Umsatzmangels oder aufgrund des 

begrenzten Flächenangebots in Innenstädten schließen. Manchmal finden Familienbetrie-

be wie Metzgereien oder Bäckereien keine Nachfolger, wenn die Inhaber sich zur Ruhe 

setzen. Auf diese Weise verschwinden immer mehr kleine, fußläufig zu erreichende Lä-

den aus Stadt- und Ortszentren zugunsten großer zentraler Einkaufszentren am Ortsrand. 



4 Generationengerechte Infrastruktur 59 
 

 

In der Regel ist dies mit einer Reduzierung der Angebotsvielfalt und des persönlichen 

Services sowie längeren Wegen verbunden. Für Gaststätten gilt Ähnliches: Sie schließen 

aufgrund fehlender Betriebsnachfolge oder aus Gründen der Wirtschaftlichkeit. So gehen 

vor allem in den ländlichen Gemeinden und Ortsteilen oft die einzigen sozialen Treffpunk-

te verloren. 

 

In dieser Situation gewinnen Strategien und neue Konzepte, die von kommunaler Seite 

unterstützt werden, an Bedeutung. Mit Mitteln der städtischen Wirtschaftsförderung ist es 

in einzelnen Städten beispielsweise gelungen, Angebote der Nahversorgung im Stadt-

zentrum zu halten oder neu zu schaffen. In Gemeinden oder Stadtteilen, in denen sich 

„klassische“ kommerzielle Nahversorgungsangebote nicht rechnen, sind in den vergange-

nen Jahren alternative Konzepte entstanden: zum Beispiel bürgerschaftlich organisierte 

Dorfläden, Bauernmärkte und Hofläden mit Direktvermarktung, mobile Verkaufswägen 

oder Ladenprojekte in Kooperation mit Wohlfahrtsverbänden und sozialen Einrichtungen, 

teilweise in Verbindung mit Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung.  

 

Die bisherigen Projekte zeigen, dass es keine „Musterlösungen“ gibt, die für alle Sozial-

räume passen. Neue Projekte können zwar von den Erfahrungen bestehender lernen, 

dennoch müssen für jede Gemeinde und jeden Stadt- oder Ortsteil individuelle Lösungen 

gefunden werden. So kann es zum Beispiel für bestimmte Teilorte oder Stadtteile sinnvol-

ler sein, einen Bürgerbus oder bedarfsgerechte Mitfahrgelegenheiten zu Einkaufsmöglich-

keiten im Nachbarort oder Stadtzentrum einzurichten als ein eigenes Angebot vor Ort zu 

schaffen (siehe Kapitel 4.3 Mobilität). Zusätzlich können Lieferservices dabei unterstüt-

zen, die Nahversorgung von mobilitätseingeschränkten Menschen sicherzustellen, die 

nicht über ein eigenes Auto verfügen. 

 

Wichtig ist nicht nur, dass es überhaupt Läden und Dienstleistungsangebote gibt, sondern 

auch, dass diese gut nutzbar sind. Deshalb hat der Landesseniorenrat Baden-

Württemberg vor rund zehn Jahren das Projekt „Seniorenfreundlicher Service“ gestartet 

und die örtlichen Seniorenräte aufgerufen, mitzumachen. Händler und Dienstleister, die 

mit dem Zertifikat „Seniorenfreundlicher Service“ werben wollen, werden von ehrenamtli-

chen Prüfern anhand bestimmter Kriterien wie Waren- und Leistungsangebot, Servicever-

halten des Personals, Geschäftsräume und dem Vorhandensein von Liefer- und Ab-

holservices bewertet. Durch das Projekt sollen Verbesserungen im Hinblick auf den Ser-

vice für ältere Menschen angeregt werden. Parallel hat der Handelsverband Deutschland 

im Jahr 2010 deutschlandweit das Qualitätszeichen „Generationenfreundliches Einkaufen“ 

ins Leben gerufen. Geprüft werden auch hier Leistungsangebote, Zugang, Ausstattung 

der Geschäftsräume sowie das Serviceverhalten von Einzelhändlern.  

 

Fördermöglichkeiten  

Verschiedene Förderprogramme unterstützen kommunale Maßnahmen zur Beseitigung 

von Barrieren im öffentlichen Raum und im Nahverkehr sowie zum Erhalt der Nahversor-

gung. Dazu gehören beispielsweise allgemeine Struktur- und Entwicklungsprogramme 
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des Landes Baden-Württemberg47, Bund-Länder-Programme48, das EU-Programm LEA-

DER49 sowie das Programm „Barrierearme Stadt“ der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Im 

„Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum“ des Landes sind Dorfgasthäuser, Dorfläden, 

Metzgereien und Bäckereien explizit als wichtige förderbare Einrichtungen der Grundver-

sorgung genannt. 

 

Seit Inkrafttreten des „Gesetzes zur Stärkung der Quartiersentwicklung durch Privatinitia-

tive“ im Jahr 2015 haben Kommunen zudem die Möglichkeit, private Einzelhandels- und 

Dienstleistungszentren zur Steigerung der Attraktivität von Innenstädten und Stadtteilzen-

tren zu fördern.50  

 

Maßnahmen zur Verbesserung der baulichen Infrastruktur sind häufig dann nachhaltig, 

wenn sie von Strategien zur Stärkung der Beteiligung und des bürgerschaftlichen Enga-

gements begleitet werden. Fördermaßnahmen zur Stärkung der Beteiligung und sozialen 

Integration münden oft in kommunale oder von Bürgervereinen getragene Infrastruktur-

Projekte für ältere Menschen mit Unterstützungsbedarfen. Hier besteht ein enger Zusam-

menhang zu Prozessen der Quartiersentwicklung und den dortigen Fördermöglichkeiten 

(siehe hierzu Kapitel 5 Quartiersentwicklung). 

 

Die meisten Förderprogramme zur Verbesserung der Infrastruktur setzen voraus, dass die 

Städte oder Gemeinden gemeinsam mit ihrem Förderantrag ein Gesamtkonzept in Form 

eines gemeindlichen oder städtebaulichen Entwicklungskonzepts vorlegen. 

 

 

4.2.1 Situation im Rhein-Neckar-Kreis 

 

Die Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungsangebote sind im Rhein-Neckar-Kreis un-

terschiedlich verteilt. Es gibt sehr gut versorgte Gemeinden, Ortsteile und Stadtviertel, in 

 
47  Zum Beispiel „Landessanierungsprogramm Baden-Württemberg“, „Entwicklungsprogramm 

Ländlicher Raum“ in Baden-Württemberg; Durchführung des Landesgemeindeverkehrsfinanzie-
runggesetzes – Öffentlicher Personennahverkehr: http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-
DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=4aa561e46fff16fb87d819d09c769842;views;d
ocument&doc=13189; zuletzt aufgerufen am 02.09.2019. 

48  Zum Beispiel „Soziale Stadt“, „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“, „Kleinere Städte und Gemein-
den“ und „Soziale Integration im Quartier“. 

49  LEADER steht französisch für „Liaison entre actions de développement de l'économie rurale“ 
und bedeutet übersetzt „Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirt-
schaft“. Durch dieses Maßnahmenprogramm der Europäischen Union werden seit 1991 innova-
tive Aktionen im ländlichen Raum gefördert, um sie zu einer eigenständigen Entwicklung zu un-
terstützen. In den sogenannten LEADER-Regionen können die Menschen Prozesse vor Ort 
mitgestalten: https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/regionen/leader/; zuletzt aufgerufen am 
16.05.2019. 

50  Private Quartiersgemeinschaften, die 15 Prozent der Grundstückseigentümer mit 15 Prozent 
der Fläche ausmachen, können einen Antrag auf Bildung eines eigentümergetragenen Aufwer-
tungsbereichs stellen. Entspricht dieser den Entwicklungszielen der Gemeinde, kann diese eine 
maximal fünf Jahre befristete Satzung über die Bildung eines eigentümergetragenen Aufwer-
tungsbereichs erlassen, der Abgaben aller Nutznießer für Umfeldverbesserungen vorsieht. Zwi-
schen Gemeinde und Quartiersgemeinschaft wird ein Vertrag abgeschlossen. 

http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=4aa561e46fff16fb87d819d09c769842;views;document&doc=13189
http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=4aa561e46fff16fb87d819d09c769842;views;document&doc=13189
http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=4aa561e46fff16fb87d819d09c769842;views;document&doc=13189
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denen mindestens ein Grundangebot wie Bäcker, Metzger oder ein Lebensmittelladen 

vorhanden ist. Neben diesen gibt es aber auch andere, in denen die Nahversorgung mit 

Gütern des täglichen Bedarfs schwieriger zu gewährleisten ist. In einigen Gemeinden, 

Stadt- und Ortsteilen wurden in den vergangenen Jahren auch Nahversorgungsangebote 

aufgegeben.  

 

Die Mehrheit der Städte und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis sahen die Versorgung 

mit Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs als sichergestellt: 38 von 54 Kommunen 

bezeichneten die dortigen Einkaufsmöglichkeiten im Rahmen der schriftlichen Erhebung 

als sehr gut oder gut. Allerdings gab es auch 15 Kommunen, die diese als weniger gut 

einschätzten. Auch das Vorhandensein von Dienstleistungsangeboten, wie zum Beispiel 

Post- oder Bankfilialen, wurde von den Kommunen überwiegend mit gut, teilweise sogar 

mit sehr gut bewertet.  

 

Aussagen zur Versorgungssituation in einzelnen Stadt- oder Ortsteilen sind aus diesem 

Ergebnis nicht ableitbar. In der Erhebung konnten die Städte und Gemeinden auch Ver-

sorgungsdefizite für die einzelnen Stadt- und Ortsteile angeben: Insgesamt sechs Kom-

munen sahen in ihren Stadt- und Ortsteilen erhebliche Defizite bei der Versorgung mit 

Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungsangeboten. Nicht alle Kommunen haben je-

doch von der Beantwortung der Frage Gebrauch gemacht. Daher ist davon auszugehen, 

dass weitere Versorgungsengpässe auch in Stadt- und Ortsteilen anderer Kommunen 

bestehen.  

 
Abbildung 13:  Wie schätzen Sie aktuell das altersgerechte Wohnumfeld in Ihrer Kommune 

ein? 
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Erhebung bei den Städten und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis im Rahmen der 
kommunalen Planung für Seniorinnen und Senioren im Jahr 2019 (N=54 Kommunen). 

 

20 von 53 Kommunen sahen es als besondere Herausforderung an, die örtliche Nahver-

sorgung sicherzustellen. Lediglich die Schaffung altersgerechter Wohnangebote, eines 
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barrierefreien Wohnumfelds oder die Sicherstellung einer altersgerechten Mobilität wur-

den von den Kommunen als noch schwieriger erachtet (siehe Abbildung 14).  

 
Abbildung 14:  Bei welchen Angeboten ist es in Ihrer Kommune besonders schwierig, den 

Bedürfnissen der älteren Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden? 
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Erhebung bei den Städten und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis im Rahmen der 
kommunalen Planung für Seniorinnen und Senioren im Jahr 2019 (N=54 Kommunen). 

 

Um der Ausdünnung von Einkaufsmöglichkeiten und einer unzureichenden Versorgung in 

einzelnen Gemeinden, Stadt- oder Ortsteilen entgegenzuwirken, hat der Rhein-Neckar-

Kreis ein digitales Konzept zur Sicherstellung der Nahversorgung der ländlichen Bevölke-

rung entwickelt: Gemeinsam mit den Modellkommunen Schönbrunn und Spechbach 

nimmt er am Modellprojekt „Intelligente Marktplätze“ teil. Ziel des Projektes ist es, auszu-

loten, welche Chancen die Digitalisierung im ländlichen Raum bietet und darüber hinaus 

die Versorgungssituation im ländlichen Raum mit Waren und Dienstleistungen und gleich-

zeitig die Lebensqualität der Einwohnerinnen und Einwohner zu verbessern. Außerdem 

soll der lokale Einzelhandel gestärkt und die Orte als soziale Begegnungsräume wieder-

belebt werden. Angesiedelt ist das Projekt bei der Stabsstelle Wirtschaftsförderung des 

Rhein-Neckar-Kreises. Die erste Phase des Projektes umfasste eine Machbarkeitsstudie, 

die aus dem europäischen LEADER-Programm gefördert wurde. Daneben hat das Projekt 

auch eine Förderung durch das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 

erhalten. 

 

Im Rahmen des Modellprojekts wurde ein App-basiertes Bestell- und Liefernetzwerk – die 

Marketfee App – entwickelt. Dadurch soll die ländliche Nahversorgung durch eine intelli-

gente Vernetzung unterschiedlicher versorgungsrelevanter Akteure im ländlichen Raum 

verbessert werden. Die Plattform verknüpft dabei einen lokalen Online-Marktplatz mit ei-

ner innovativen Logistiklösung, die auf vorhandene Lieferdienste oder Privatpersonen 

zurückgreift. Gewerbetreibende oder auch Privatpersonen können sich auf der Plattform 

als Liefernde registrieren lassen. Über die App erhalten sie dann Lieferanfragen zu Be-

stellungen. Diese passen zu den eigenen Fahrtrouten, sodass die Lieferantinnen und Lie-
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feranten keine Umwege fahren müssen. Die Bestellungen werden schließlich an zentrale 

Abholstationen geliefert. Dort können sie von den bestellenden Personen abgeholt wer-

den. Die Einrichtung von zentralen Abholstationen soll zudem zur Belebung der Ortskerne 

und Förderung der sozialen Teilhabe dienen. Denkbar wäre beispielsweise auch die An-

siedlung eines Cafés an den Abholstationen. Wünschenswert wäre, dass sich die Abhol-

stationen zu sozialen Treffpunkten und Begegnungsmöglichkeiten entwickeln. Menschen, 

die über kein mobiles Gerät verfügen, können die Bestellterminals in den Abholstationen 

nutzen. Ein entsprechender Kümmerer ist vor Ort, um bei Bedarf bei der Bedienung be-

hilflich zu sein. Derzeit befindet sich die Marketfee App in der Testphase. Fortlaufend sol-

len weitere Produktanbietende, Liefernde sowie Kundinnen und Kunden gewonnen wer-

den. Ziel ist es, das Projekt nach erfolgreich durchlaufener Testphase ab dem Jahr 2020 

flächendeckend im Rhein-Neckar-Kreis zu verankern.  

 

Die Gemeinschaft „Lebendiges Oftersheim“ – ein Zusammenschluss von Gewerbetrei-

benden, Handwerksbetrieben und Dienstleistern aus Oftersheim – engagiert sich für den 

Erhalt und die Stärkung des lokalen Wirtschaftsstandorts. Gemeinsame Aktionen, Wer-

bemaßnahmen oder Veranstaltungen werden in regelmäßigen Treffen diskutiert, geplant 

und durchgeführt. Als erstes großes Projekt ist eine Broschüre geplant, in der sich die 

Mitglieder mit ihrem Angebot präsentieren können.  

 

Der Erhalt wohnortnaher Angebote der Nahversorgung kommt allen Einwohnerinnen und 

Einwohnern einer Kommune zugute. Initiativen von Gemeinden oder Bürgervereinen zur 

Schaffung neuer alternativer Nahversorgungsangebote – zum Beispiel durch Kooperation 

mit Wohlfahrtsverbänden oder sonstigen Trägern im Bereich der Alten- oder Behinderten-

hilfe oder auf genossenschaftlicher Basis – wurden im Rahmen der kommunalen Planung 

für Seniorinnen und Senioren nicht gezielt erfasst. Es ist jedoch davon auszugehen, dass 

einige Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis solche Angebote vorhalten. Beispielsweise ist 

bekannt, dass es in Dielheim, Heiligkreuzsteinach und Wiesloch Dorfläden gibt.  

 

Außerdem gibt es im Rhein-Neckar-Kreis rund 57 Hofläden und Direktanbieter. In diesen 

werden regionale Produkte aus eigenem Anbau oder eigener Fertigung angeboten. Ne-

ben lokal produzierten Lebensmitteln können auch handwerkliche Produkte als regionale 

Erzeugnisse erworben werden. In vielen Betrieben bestehen zusätzlich zum Hofladen 

auch Cafés, Bistros, Gaststuben oder Restaurants.51 Manche Hersteller verfügen auch 

über einen regionalen Lieferservice.  

 

Viele Lebensmittelketten bieten heutzutage auch Lieferservices an und verfügen über 

einen entsprechenden Online-Shop. Die Lieferservices kommen dabei nicht nur älteren 

und mobilitätseingeschränkten Menschen zugute, sondern werden auch von anderen 

 
51  Eine Übersicht über alle Hofläden im Rhein-Neckar-Kreis bietet die Homepage 

http://www.regional-waren-handel.de/hoflaeden_direktvermarkter_deutschland_Baden-
Wuerttemberg_Landkreis_Rhein-Neckar-Kreis.php; zuletzt aufgerufen am 16.05.2019. 

http://www.regional-waren-handel.de/hoflaeden_direktvermarkter_deutschland_Baden-Wuerttemberg_Landkreis_Rhein-Neckar-Kreis.php
http://www.regional-waren-handel.de/hoflaeden_direktvermarkter_deutschland_Baden-Wuerttemberg_Landkreis_Rhein-Neckar-Kreis.php
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Bürgerinnen und Bürgern wie Berufstätige, Alleinstehende und Eltern in Anspruch ge-

nommen.  

 

Einige Städte und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis haben sich bereits mit dem Thema 

befasst und Einzelhandelskonzepte vorgelegt, darunter die Städte Eppelheim, Hocken-

heim, Weinheim und Schriesheim. Zusätzlich werden in einigen Städten und Gemeinden 

des Rhein-Neckar-Kreises im Rahmen von Stadt- und Ortsentwicklungskonzepten Maß-

nahmen zur Steigerung der Attraktivität der Ortszentren durch Ansiedlung von Nahversor-

gungs-, Dienstleistungs- und sozialen Angeboten umgesetzt (siehe hierzu auch Kapitel 

4.1 Barrierefreie oder -arme öffentliche Räume). Von entscheidender Bedeutung ist, dass 

für jede Gemeinde und jeden Stadt- beziehungsweise Ortsteil individuell zugeschnittene 

Lösungen entwickelt werden. Es besteht beispielsweise die Möglichkeit, die Nahversor-

gung der Bevölkerung mit der Einrichtung von Bürgerrufautos zu sichern, die den Trans-

port zu Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs gewährleisten (siehe Kapitel 4.3 Mo-

bilität). 

 

Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es bislang noch keine Läden, die mit dem Zertifikat „Senioren-

freundlicher Service“ des Landesseniorenrates Baden-Württemberg ausgezeichnet sind. 

Allerdings gab es vom Stadtseniorenrat Weinheim für die Stadt Weinheim das Projekt 

„Seniorenfreundlicher Service“. Über 100 Geschäfte und Banken in der Weinheimer Nord- 

und Weststadt hatten das Zertifikat und den dazugehörigen Aufkleber erhalten. Das Zerti-

fikat wurde an Geschäfte und Dienstleistende vergeben, die im Hinblick auf Angebote, 

Zugang und räumliche Ausstattung sowie Servicequalität besonders seniorenfreundlich 

sind. Das Projekt wurde inzwischen eingestellt. Einige Geschäfte im Rhein-Neckar-Kreis 

werben auch mit dem bundesweiten Qualitätszeichen „Generationenfreundliches Einkau-

fen“. Diesem liegen vergleichbare Kriterien zugrunde. 

 

Treffpunkte und Begegnungsmöglichkeiten  

Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es in vielen Kommunen Stadtteil- und Bürgertreffs, Begeg-

nungsstätten oder auch die Mehrgenerationenhäuser in Bammental, Schriesheim und 

Weinheim. Die Begegnungsmöglichkeiten stehen generationenübergreifend allen Bürge-

rinnen und Bürgern des Quartiers offen. Sie unterstützen die soziale Teilhabe und das 

bürgerschaftliche Engagement im Stadtteil oder in der Gemeinde, indem zum Beispiel 

Menschen unterschiedlichen Alters ehrenamtlich Aufgaben übernehmen. Verschiedene 

Aktivitäten stehen den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung: So gibt es beispielsweise 

Strick-, Bastel-, Info- oder Reparatur-Cafés, Nachhilfe für Schülerinnen und Schüler, Bil-

derausstellungen, Gedächtnistrainings oder Computerkurse für ältere Menschen. Außer-

dem gibt es in zahlreichen Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises Nachmittage, Cafés 

und Ausflüge für Seniorinnen und Senioren.52 

 

 
52 Eine Auflistung aller Angebote für ältere Menschen kann im Seniorenwegweiser „Älter werden 

im Rhein-Neckar-Kreis“ eingesehen werden.  
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Die Mehrgenerationenhäuser in Bammental, Schriesheim und Weinheim wurden aus dem 

Bundesprogramm Mehrgenerationenhäuser des Bundesministeriums für Familie, Senio-

ren, Frauen und Jugend gefördert.  

• Das Familienzentrum Bammental vereint unterschiedliche generationenübergrei-

fende Angebote, eine Kinderkrippe und ein Café unter einem Dach. Es gibt spezi-

elle Angebote für Kleinkinder, Jugendliche, Erwachsene und Seniorinnen und Se-

nioren. Für letztere wird im Familienzentrum Bammental beispielsweise ein Com-

puter-Kurs angeboten. Außerdem ist einmal monatlich der Seniorenbeirat im Fami-

lienzentrum anwesend. Bei einem gemeinsamen Frühstück besteht die Möglich-

keit, Anliegen und Fragen dem Seniorenbeirat vorzutragen, Anregungen entge-

genzunehmen oder diesen persönlich kennenzulernen.  

• Im März 2015 eröffnete neben der evangelischen Kirche und in der Schriesheimer 

Altstadt das barrierefreie Begegnungszentrum und Café "mittendrin". Es bietet 

verschiedene kostenfreie Angebote und Veranstaltungen, die Begegnung und ein 

Miteinander der Generationen und Kulturen fördern, zum Beispiel Konzerte, Le-

sungen, Stammtische oder kreative Nachmittage. Im Café und Begegnungszent-

rum engagieren sich zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Zum Teil 

werden auch Menschen bei der Reintegration in den Arbeitsmarkt unterstützt. Trä-

ger ist die evangelische Kirchengemeinde. 

• Das Mehrgenerationenhaus West ist seit 2007 ein Ort der Begegnung in der 

Weinheimer Weststadt. Mitarbeitende des Bildungsbüros und des Stadtjugen-

drings Weinheim sowie freiwillig Engagierte machen vielfältige Angebote für Kin-

der, Jugendliche, Eltern, Erwachsene und Seniorinnen und Senioren. Im Café für 

Alle treffen sich alle Generationen und Kulturen. Im selben Gebäude ist eine städ-

tische Kindertagesstätte untergebracht. Zum Mehrgenerationenhaus gehört auch 

das Netzwerk Mehrgenerationenhaus Weinheim. Dieses besteht aus haupt- und 

ehrenamtlichen Kräften aus den Bereichen Bildung, Integration, Ehrenamt und 

Demografie. Träger des Mehrgenerationenhauses ist das Bildungsbüro Weinheim/ 

Integration Central e.V. 

 

43 von 53 Kommunen bewerteten das Angebot an Begegnungsmöglichkeiten in ihrer 

Kommune überwiegend als gut, teilweise sogar als sehr gut. Lediglich zehn Kommunen 

schätzten das Angebot in diesem Bereich als weniger gut ein. Ein ähnliches Bild zeigt sich 

auch bei der Einschätzung nach den in der Kommune vorhandenen Bildungs- und Frei-

zeitangeboten für ältere Menschen: Die vorhandenen Angebote wurden hier überwiegend 

als gut und sehr gut bewertet.  
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Abbildung 15:  Wie schätzen Sie aktuell das altersgerechte Wohnumfeld in Ihrer Kommune 
ein? 
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Erhebung bei den Städten und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis im Rahmen der 
kommunalen Planung für Seniorinnen und Senioren im Jahr 2019 (N=53 Kommunen). 

 

Dazu passt auch, dass der Erhalt der sozialen Infrastruktur lediglich von 14 Kommunen 

als schwierig angesehen wird. Die Mehrheit von 35 Kommunen sah hier keine Schwierig-

keiten. Vier Kommunen planen in nächster Zukunft, weitere Begegnungsangebote für alle 

Generationen zu realisieren.  

 

Kulturelle Angebote  

Das Vorhandensein einer breiten kulturellen Vielfalt fördert die Teilhabe an der Gesell-

schaft und kann zur Verbesserung der Lebensqualität im Alter beitragen. Dabei ist es 

wichtig, die Heterogenität im Alter zu berücksichtigen und für alle älteren Menschen An-

gebote vorzuhalten, sowohl für fitte Seniorinnen und Senioren als auch für Ältere mit ge-

sundheitlichen Einschränkungen. Ebenso sind Vergünstigungen oder Angebote ohne fi-

nanzielle Aufwendungen für die Menschen notwendig, die im Alter nur über wenig Geld 

verfügen.  

 

Selbstverständlich können die meisten kulturellen Angebote von Menschen jeder Alters-

klasse genutzt werden, weshalb eine Aufzählung der vorhandenen Angebote im Rhein-

Neckar-Kreis an dieser Stelle nicht möglich ist. Es lassen sich jedoch einzelne Angebote 

aufzählen, die auch speziell die Interessen und Bedürfnisse älterer Menschen berücksich-

tigen. Dazu zählen zum Beispiel die zuvor genannten Treffpunkte der Begegnung oder 

auch Angebote der Gesundheitsförderung und Prävention (siehe hierzu 9.2 Gesundheits-

förderung und Prävention).  

 

Weiterhin sind Angebote des lebenslangen Lernens in Form von kultureller Bildung wich-

tig. Dieses kann beispielsweise aus Sprach-, Computer-, Ernährungs- und Theaterkursen 

oder auch Kursen der Allgemeinbildung bestehen. Kontinuierliches Lernen fördert unab-
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hängig vom Alter die geistige Gesundheit und eröffnet neue Möglichkeiten. Beispielsweise 

fällt die Kommunikation in anderen Ländern durch das Erlernen neuer Sprachen leichter. 

Auch Fähigkeiten wie Nähen, Kochen oder Rhetorik lassen sich in den Alltag integrieren. 

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass sich durch gemeinsame Interessen und Ziele beim 

Lernen soziale Kontakte knüpfen lassen. Dies kann Vereinsamung im Alter vorbeugen. 

Durch die fortschreitende Digitalisierung im Alltag besteht zudem die Gefahr, dass ältere 

Menschen abgehängt und auf diese Weise von bestimmten Angeboten und Möglichkeiten 

ausgeschlossen werden. Deshalb ist es notwendig, ihnen Fort- und Weiterbildungen so-

wie Kurse zur Mediennutzung und -kompetenz zu ermöglichen (siehe nächster Abschnitt 

Digitalisierung). Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es in mehreren Kommunen unter anderem 

Standorte der Volkshochschule, die unterschiedliche Kurse anbietet.53  

 

Auch spezielle Reisen für Seniorinnen und Senioren finden immer stärkeren Anklang. 

Dabei besteht die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu treffen und gemeinsame Aktivitäten zu 

unternehmen. Meistens sind diese Reisen vom Anbieter komplett barrierefrei gestaltet. Im 

Rhein-Neckar-Kreis werden solche Reisen unter anderem von privaten Anbietern, Kir-

chengemeinden oder Trägern aus der Altenhilfe angeboten.  

 

Das Erleben kultureller Vielfalt bieten auch Kinofilme. In der Metropolregion Rhein-Neckar 

findet jährlich das europäische Filmfestival der Generationen statt. Dabei werden unter-

schiedliche Filme über das Alter und das Älterwerden gezeigt, die insbesondere die Res-

sourcen und Potenziale der Lebensphase „Alter“ als Gewinn für das Individuum und die 

Gesellschaft darstellen. Anschließend besteht die Möglichkeit, mit einem Fachexperten 

über das Thema Alter zu sprechen und den gemeinsamen Dialog verschiedener Genera-

tionen zu fördern. Die Filme werden häufig auch nachmittags und zu einem vergünstigten 

Preis gezeigt.54  

 

Damit ältere Menschen mit geringem Einkommen nicht von der Teilhabe kultureller Ange-

bote ausgeschlossen werden, besteht in Schwetzingen und Oftersheim das Angebot des 

Kulturpasses vom Verein Kulturparkett Rhein-Neckar e.V.55 Diesen Pass bekommen Per-

sonen mit geringen finanziellen Möglichkeiten. Sie können damit alle im Veranstaltungs-

kalender angebotenen Veranstaltungen in der Rhein-Neckar-Region kostenfrei oder ver-

günstigt besuchen. Bei einigen Veranstaltungen bestehen zeitliche oder Kontingentein-

schränkungen für Kulturpassinhaberinnen und -inhaber. Zudem gibt es auch Veranstal-

tungen, die ohne Kulturpass kostenfrei besucht werden können.  

 

Einige Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis bieten auf ihrer Internetseite eine Auflistung der 

verfügbaren Angebote für Seniorinnen und Senioren. Des Weiteren führt der Senioren-

 
53  Die jeweiligen Standorte sind auf folgender Seite einzusehen: https://www.vhs-bw.de/wir-ueber-

uns/volkshochschulen/volkshochschulen-in-baden-wuerttemberg.html; zuletzt aufgerufen am 
06.08.2019. 

54  Eine Übersicht über die Filmauswahl bietet die Seite des Filmfestivals: http://www.festival-
generationen.de/programm.php; zuletzt aufgerufen am 06.08.2019.   

55  https://kulturparkett-rhein-neckar.de/schwetzingen; zuletzt aufgerufen am 06.08.2019.  

https://www.vhs-bw.de/wir-ueber-uns/volkshochschulen/volkshochschulen-in-baden-wuerttemberg.html
https://www.vhs-bw.de/wir-ueber-uns/volkshochschulen/volkshochschulen-in-baden-wuerttemberg.html
http://www.festival-generationen.de/programm.php
http://www.festival-generationen.de/programm.php
https://kulturparkett-rhein-neckar.de/schwetzingen
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wegweiser „Älter werden im Rhein-Neckar-Kreis“ des Kreisseniorenrats Möglichkeiten 

kultureller Teilhabe auf. 

 

Digitalisierung im Alter 

Der Begriff Digitalisierung umfasst die Umwandlung von Informationen aller Art in ein digi-

tales Format, die massenhafte Speicherung und Verarbeitung von Daten sowie eine welt-

weite Vernetzung. Für viele Menschen ist es selbstverständlich geworden, stets neue digi-

tale Technologien und Geräte im Alltag zu nutzen, wie zum Beispiel Smartphones, Tab-

lets, Computer oder E-Books. Dadurch wird die Art verändert, wie Menschen sich infor-

mieren, konsumieren und miteinander kommunizieren. Viele Informationen und Dienstleis-

tungen sind mittlerweile nur noch über das Internet zugänglich, sodass sich ältere Men-

schen dieser Entwicklung kaum entziehen können und eine gewisse digitale Kompetenz 

notwendig ist. Es wird erwartet, dass die Digitalisierung zukünftig noch stärker den Alltag 

bestimmen wird. Deshalb lautet die Frage inzwischen nicht mehr, ob es eine digitale Ge-

sellschaft geben wird, sondern wie es gelingen kann, die Digitalisierung so zu nutzen, 

dass sie die Lebensbedingungen von (älteren) Menschen verbessern und erleichtern 

kann. 

 

Der Achte Altersbericht des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

gend widmet sich dem Thema „Ältere Menschen und Digitalisierung“ und beschäftigt sich 

dabei insbesondere mit den Chancen, aber auch den Risiken der Digitalisierung.56 Poten-

ziale bestehen demnach in nahezu allen Lebensbereichen, um bis ins hohe Alter ein 

selbstbestimmtes Leben zu führen. So kann die Digitalisierung das möglichst lange 

selbstständige Wohnen in der eigenen Häuslichkeit durch sogenannte „Smart Home-

Technologien“ vereinfachen. Dazu zählen Saugroboter und automatische Vitaldatenmes-

sungen ebenso wie Systeme zur Sturzerkennung, zum Brandschutz oder zur Beleuch-

tung. Per Telemedizin lassen sich Arztbesuche von zu Hause aus erledigen. Einkäufe 

werden im Internet getätigt und nach Hause geliefert sowie Rechnungen über Zahlungs-

dienstleister mittels „Online-Banking“ beglichen. Soziale Beziehungen können dank Vi-

deotelefonie aufrechterhalten werden. Auch die pflegerische Versorgung kann durch un-

terschiedliche Technologien – beispielsweise einer automatischen Aufstehhilfe oder einer 

Sprachsteuerung – für die Pflegenden als auch für die Pflegebedürftigen erleichtert wer-

den. Im Rahmen der Quartiersentwicklung können digitale Angebote dazu beitragen, dass 

sich die Bewohnerinnen und Bewohner vernetzen oder über Online-Plattformen Dienst-

leistungen buchen sowie ehrenamtliche Angebote vermitteln. 

 

Allerdings stellt die Kommission des Altersberichts auch fest, dass eine hohe Anzahl älte-

rer Menschen von den Möglichkeiten digitaler Technologien ausgeschlossen ist. Diese 

Unterschiede im Zugang zum Internet werden als „digitale Spaltung“ bezeichnet. Das 

kann an den finanziellen Grundvoraussetzungen liegen oder auch an der digitalen Kom-

petenz beziehungsweise dem Willen, sich mit der Technik auseinanderzusetzen. Der Be-

 
56  https://www.achter-altersbericht.de/, zuletzt aufgerufen am 25.09.2020. 

https://www.achter-altersbericht.de/
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richt betont allerdings, dass nicht allen älteren Menschen eine pauschale Skepsis dem 

Internet und neuen Technologien gegenüber zugeschrieben werden sollte. Wer sich nä-

her mit digitalen Angeboten beschäftigen möchte und dabei Unterstützung benötigt, dem 

sollten entsprechende Möglichkeiten geboten werden. Daher ist es ratsam und notwendig, 

vermehrt niedrigschwellige Angebote für Seniorinnen und Senioren bereitzustellen, die 

Kompetenzen in der Digitalisierung vermitteln und Berührungsängste mit neuen Techno-

logien abbauen. Die Kommission empfiehlt, ältere Menschen bei Planungen zur Digitali-

sierung grundsätzlich stärker einzubeziehen und die Rahmenbedingungen zu schaffen, 

dass flächendeckend und in allen Wohnformen der Zugang zum Internet ermöglicht wird. 

Es sollten außerdem verbindliche Regeln zur Gestaltung des digitalen Wandels erstellt 

werden. Dabei geht es insbesondere um gesetzliche Grundlagen bezüglich des Daten-

schutzes, der Verantwortung und der Finanzierung. 

 

Unter der Federführung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

gend wurde auf Bundesebene die Servicestelle „Digitalisierung und Bildung für ältere 

Menschen“ bei der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) 

eingerichtet. Die Servicestelle nimmt dabei die Rolle eines bundesweiten Netzwerkkno-

tens ein. Auf der Homepage sind Informationen zu Bildungsangeboten für ältere Men-

schen im Bundesgebiet, Tipps und Materialien zu Digitalisierung und Bildung im Alter so-

wie gute Praxisbeispiele zu finden.57 Das Bundesministerium hat des Weiteren die Bro-

schüre „Nie zu alt fürs Internet!“ zusammengestellt. In dieser sind einführende Informatio-

nen zum Internet und zur Handhabung digitaler Technik in einer verständlichen Sprache 

aufgeführt.58  

 

Die fortschreitende Digitalisierung in Medizin und Pflege eröffnet insbesondere älteren 

Menschen, die auf eine wohnortnahe medizinische Versorgung angewiesen sind, neue 

Möglichkeiten. Im Rahmen der Digitalisierungsstrategie „digital@bw“ hat das Ministerium 

für Soziales und Integration Baden-Württemberg Ziele und Maßnahmen definiert, wie die 

gesundheitliche und pflegerische Versorgung durch digitale Lösungen verbessert werden 

kann. Das Ziel der Strategie ist es, sinnvolle Modellprojekte in die medizinische und pfle-

gerische Regelversorgung zu integrieren.59 Mit dem Landeskompetenzzentrum für Pflege 

und Digitalisierung (PflegeDigital@BW) hat das Ministerium außerdem eine landesweite 

Anlaufstelle geschaffen, um digitale Innovationen in der Pflege zu fördern und einen ge-

zielten Transfer in die Praxis zu unterstützen. Im „LebensPhasenHaus“ in Tübingen kön-

nen Interessierte die verschiedenen Anwendungen testen. Wichtige Ziele der Strategie 

sind die Entlastung Pflegender sowie eine Verbesserung der Lebensqualität von Pflege-

bedürftigen.60 

 

 

 
57  https://www.wissensdurstig.de/, zuletzt aufgerufen am 25.09.2020.  
58  Die Broschüre ist unter der Internetseite https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/nie-

zu-alt-fuers-internet-/78538; aufrufbar. 
59  https://www.digital-bw.de/-/gesundheit-und-pflege-digital, zuletzt aufgerufen am 25.09.2020. 
60  https://www.pflegedigital-bw.de/, zuletzt aufgerufen am 25.09.2020. 

https://www.wissensdurstig.de/
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/nie-zu-alt-fuers-internet-/78538
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/nie-zu-alt-fuers-internet-/78538
https://www.digital-bw.de/-/gesundheit-und-pflege-digital
https://www.pflegedigital-bw.de/
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4.2.2 Einschätzung durch lokale Expertinnen und Experten 

 

Das Fachgespräch mit Vertreterinnen und Vertretern aus dem Bereich Wirtschaftsförde-

rung, Infrastruktur und Mobilität sowie mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus 

dem Rhein-Neckar-Kreis machte deutlich, wie vielfältig und unterschiedlich die einzelnen 

Kommunen und Regionen im Rhein-Neckar-Kreis aufgestellt sind. Es gibt Städte und 

Gemeinden, in denen noch ausreichend Angebote der Nahversorgung, Dienstleistungen 

und Begegnungsmöglichkeiten vorhanden sind, während in anderen Kommunen der 

Ortskern zunehmend ausstirbt und Geschäfte schließen. Dies hängt nach Ansicht der 

Expertinnen und Experten nicht zuletzt auch mit dem Einkaufsverhalten der Einwohnerin-

nen und Einwohner ab. Denn häufig werden Angebote bevorzugt, die eine Vielfalt an Wa-

ren bereitstellen. Auf diese Weise werden Wege und Zeit gespart, auch wenn andere An-

bieter eine bessere Qualität bieten.  

 

Das Fachgespräch machte außerdem deutlich, dass alternative Versorgungskonzepte wie 

Dorfläden auf genossenschaftlicher Basis „keine Selbstläufer“ sind. Sie können aber die 

Basisversorgung auch in kleineren Ortsteilen sicherstellen, wenn das Konzept auf die 

Bedürfnisse der jeweiligen Ortschaft abgestimmt ist und von der Kommune unterstützt 

wird.61 Insbesondere in ländlichen Regionen des Rhein-Neckar-Kreises können alternati-

ve Nahversorgungsangebote die Versorgung älterer und mobilitätseingeschränkter Per-

sonen gewährleisten. Häufig dienen die Läden auch als Orte der Begegnung und sozialen 

Teilhabe. Herausforderungen bestehen jedoch häufig bei der Gewinnung von Ehrenamtli-

chen, dem Warenangebot und der Wirtschaftlichkeit solcher Konzepte. Oftmals sind die 

dort angebotenen Waren teurer als im Supermarkt, sodass Bürgerinnen und Bürger die 

zum Teil deutlich weiteren Wege zu größeren Lebensmittelketten zurücklegen.  

 

Auch im Rhein-Neckar-Kreis wurden in den vergangenen Jahren Nahversorgungsangebo-

te in Teilorten aufgegeben. Ein wichtiger Baustein im System könnte dabei eine flächen-

deckende Etablierung des Konzepts der „Intelligenten Marktplätze“ sein. Der Erfolg des 

Projekts hängt maßgeblich von den Nutzerinnen und Nutzern sowie den Lebensmittellie-

feranten ab. Im Rahmen der „Intelligenten Marktplätze“ könnten nach Ansicht der Exper-

tinnen und Experten mittelfristig weitere Ideen integriert und das Konzept damit erweitert 

werden. Denkbar wären unter anderem: 

• Schulungen für ältere Menschen sowie Gewerbetreibende zur Nutzung der Mar-

ketfee App anzubieten. Diese könnten in bereits bestehende Tablet-Schulungen 

integriert werden.  

• In den Räumen, in denen sich die Abholstationen befinden, könnten beispielswei-

se zusätzlich auch Beratungsangebote angesiedelt werden. Eine weitere Idee be-

steht darin, die Räumlichkeiten multifunktional zu nutzen und verschiedene Dienst-

leistungen unter einem Dach anzubieten. 

 
61  Der baden-württembergische Genossenschaftsverband (bwgv) bietet Interessierten die Mög-

lichkeit, sich zum Aufbau genossenschaftlicher Versorgungsmodelle beraten zu lassen. 
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• Auch die Ausweitung der Dienstleistung über Lebensmittel hinaus könnte in Zu-

kunft wichtig werden, zum Beispiel die Lieferung von Medikamenten aus Apothe-

ken in die Abholstationen. 

• Ein Ziel besteht außerdem darin, ein Netz an Abholstationen an zentralen Orten zu 

etablieren und diese als soziale Treffpunkte weiterzuentwickeln.  

 

Die Digitalisierung birgt nach Ansicht der Teilnehmenden des Fachgesprächs große 

Chancen, den ländlichen Raum zu stärken. Wichtig ist dabei, die Handhabbarkeit einfach 

und die Technik möglichst einheitlich zu gestalten, damit ältere Menschen sich nicht stän-

dig an veränderte technische Gegebenheiten anpassen müssen. Von zentraler Bedeu-

tung ist es, die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppen in den Fokus zu nehmen und An-

gebote abgestimmt auf diese zu entwickeln. Nichtsdestotrotz ist es von zentraler Bedeu-

tung, auch weiterhin lokale Nahversorgungsangebote und soziale Treffpunkte zur Förde-

rung der Teilhabe aller Generationen vorzuhalten.  

 

 

4.2.3 Fazit und Handlungsempfehlungen 

 

Neben einem barrierearmen Wohnumfeld unterstützt auch das Vorhandensein von woh-

nortnahen Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungsangeboten ältere und mobilitätsein-

geschränkte Menschen darin, im vertrauten Wohnumfeld bleiben zu können. Wohnortna-

he Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungsangebote kommen jedoch nicht nur Men-

schen mit Einschränkungen zugute, sondern sind ein Gewinn für alle Bürgerinnen und 

Bürger.  

 

Die Sicherstellung einer wohnortnahen Versorgung ist insbesondere in ländlich geprägten 

Regionen eine Herausforderung. Hier könnten alternative Nahversorgungsangebote, wie 

Wochenmärkte, genossenschaftliche Lösungen oder mobile Verkaufsläden in Kooperation 

mit unterschiedlichen Anbietern und Trägern oder ein Fahrdienst zu Einkaufsmöglichkei-

ten Abhilfe schaffen. Auch die flächendeckende Etablierung der Marketfee App – voraus-

gesetzt einer breiten Nutzung durch die Bevölkerung – birgt große Chancen, die Nahver-

sorgung in diesen Regionen zu gewährleisten.  

 

Im Rahmen ihrer Aufgaben zur Daseinsvorsorge sollten sich Städte und Gemeinden für 

den Erhalt von gut erreichbaren örtlichen Nahversorgungsangeboten einsetzen und vor-

handenes bürgerschaftliches Engagement unterstützen. Solche Angebote stellen nicht 

nur die wohnortnahe Versorgung sicher, sondern bieten auch wichtige Kommunikations-

möglichkeiten. Bei anstehenden Neubau- oder Sanierungsmaßnahmen sollte zudem ge-

prüft werden, ob Versorgungs- oder Dienstleistungsangebote sowie soziale Treffpunkte 

und Begegnungsmöglichkeiten sinnvoll integriert werden können. Die vorhandenen För-

dermöglichkeiten – zum Beispiel das Landessanierungsprogramm Baden-Württemberg 

und das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum – zur Sicherstellung der Nahversor-
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gung und zur Schaffung von barrierefreien öffentlichen Räumen sollten dabei ausge-

schöpft werden.  

 

Empfehlungen  (Haupt-)Zuständigkeit  

19. Es wird geprüft, ob das Konzept „Intelligente 

Marktplätze“ nach erfolgreicher Implementie-

rung flächendeckend etabliert und um weitere 

Angebotsbausteine ergänzt werden kann.  

Rhein-Neckar-Kreis  

Kommunen 

 

20. Der Rhein-Neckar-Kreis informiert die Kommu-

nen und bürgerschaftliche Initiativen über be-

stehende Projekte und Möglichkeiten zur Si-

cherstellung der Nahversorgung und berät und 

unterstützt bei der Beantragung von Fördermit-

teln. Dies kann durch Informationsveranstaltun-

gen, Beratung, entsprechende Links auf der 

Homepage oder über die Vermittlung von An-

sprechpersonen aus bestehenden Projekten er-

folgen. 

Rhein-Neckar-Kreis 

21. Den Städten und Gemeinden wird empfohlen, 

gemeinsam mit den verschiedenen Trägern – 

unter anderem Altenhilfe, Kirche, Vereine – zu 

prüfen, ob neue Begegnungsangebote initiiert 

oder bestehende aufeinander abgestimmt wer-

den können. Wichtig ist, dass auch ältere Men-

schen mit geringem Einkommen, Mobilitätsein-

schränkungen oder Migrationshintergrund er-

reicht werden. Der Rhein-Neckar-Kreis kann 

Kontakte zu Kommunen mit bereits bestehen-

den Angeboten herstellen. 

Kommunen 

Relevante Akteure 

Bürgerschaftliche Initiativen  

Rhein-Neckar-Kreis 

 

22. Der Rhein-Neckar-Kreis dient als Ansprechper-

son für generationenübergreifende kulturelle 

Angebote im Landkreis und informiert die Bür-

gerinnen und Bürger. Dabei werden auch die 

Vorteile und Möglichkeiten des lebenslangen 

Lernens sowie passende Angebote berücksich-

tigt.  

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen 

Kreisseniorenrat 

Kulturvereine und -initiativen 
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23. Der Rhein-Neckar-Kreis unterstützt Vereine, Ini-

tiativen und weitere Akteure dabei, kulturför-

dernde Angebote für alle Generationen in den 

Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises bekannt 

zu machen.  

Rhein-Neckar-Kreis 

Relevante Akteure 

24. Es sollte geprüft werden, ob ein Kulturpass – 

wie er in Oftersheim und Schwetzingen des Kul-

turparketts Rhein-Neckar e.V. vorhanden ist – 

oder ein ähnliches Angebot flächendeckend im 

Rhein-Neckar-Kreis etabliert werden kann. 

Kommunen 

Rhein-Neckar-Kreis 

25. Die Digitalisierung wird zukünftig im alltäglichen 

Leben einen immer höheren Stellwert einneh-

men. Damit ältere Menschen von diesem digita-

len Wandel nicht ausgeschlossen oder abge-

hängt werden, berücksichtigt der Rhein-Neckar-

Kreis bei der Umsetzung von Prozessen und 

Projekten deren besonderen Bedürfnisse.  

Rhein-Neckar-Kreis 

26. Der Rhein-Neckar-Kreis stellt Informationen zu 

den Chancen und Risiken digitaler Hilfs- und 

Unterstützungsmöglichkeiten für ältere Men-

schen bereit und verweist verstärkt auf Angebo-

te von Anbietern, die ältere Menschen an Tech-

nik und das Internet heranführen. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Pflegestützpunkt 

Anbieter 
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4.3 Mobilität 

 

Die individuelle Mobilität, ein gut ausgebauter, barrierearmer öffentlicher Personennah-

verkehr sowie alternative Mobilitätsangebote – zum Beispiel in Form von Bürgerbussen, 

Ruftaxis und begleiteten Seniorenfahrdiensten – stellen im Alter wesentliche Vorausset-

zungen für den Verbleib älterer Menschen in der eigenen Wohnung oder im Wohnumfeld 

dar. Die individuelle und sozialräumliche Mobilität beeinflussen auch die Möglichkeiten der 

sozialen Teilhabe und die Fähigkeit, ein selbstständiges Leben zu führen. Mobilität ist 

demnach ein wesentlicher Faktor für Lebenszufriedenheit sowie Wohlbefinden und stellt 

die Grundvoraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben dar.62 Infolgedessen finden auch 

im Abschlussbericht der Enquetekommission „Pflege in Baden-Württemberg zukunftsori-

entiert und generationengerecht gestalten“ Empfehlungen zur Barrierefreiheit im öffentli-

chen Raum sowie zu einer barrierearmen Weiterentwicklung des öffentlichen Personen-

nahverkehrs ihren Niederschlag.63 

 

Bei der Mobilität sind die regionalen Unterschiede zu berücksichtigen. In ländlichen Regi-

onen ist es häufig schwieriger, die Mobilität älterer Menschen sicherzustellen. Der öffentli-

che Personennahverkehr ist meist weniger gut ausgebaut als in städtischen Regionen 

und es sind weniger Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungsangebote vorhanden. 

Menschen nutzen häufiger das Auto, um die zum Teil recht langen Wegstrecken zurück-

zulegen. Wenn aufgrund körperlicher Einschränkungen die Fahrt mit dem Auto nicht mehr 

möglich ist, bedeutet dies häufig einen deutlichen Einschnitt in der Fähigkeit, ein selbst-

bestimmtes Leben zu führen.64 In ländlichen Regionen und kleineren Gemeinden ist aller-

dings die nachbarschaftliche Unterstützung häufig noch ausgeprägter vorhanden als in 

der Stadt. Nicht selten bringen Nachbarn älteren oder mobilitätseingeschränkten Perso-

nen Lebensmittel oder sonstige Güter des täglichen Bedarfs mit oder sie suchen entspre-

chende Angebote der Nahversorgung gemeinsam auf.  

 

Mobilität hat unterschiedliche Facetten, auf die im Folgenden kurz eingegangen wird.  

 

Mobilität zu Fuß 

Eine zentrale Rolle spielt die Sicherstellung der Fußgänger-Mobilität. Diese kann bei-

spielsweise durch barrierefreie und gut beleuchtete Fußwege unterstützt werden. Auch 

Ruhebänke, Querungshilfen an vielbefahrenen Straßen und ausreichend lange Grün-

Phasen an Fußgängerampeln erleichtern die Mobilität zu Fuß. Die Sicherstellung der Mo-

bilität zu Fuß hilft nicht nur älteren Menschen, sondern allen Bürgerinnen und Bürgern. 

 
62  Deutscher Bundestag, 2015: Siebter Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesre-

publik Deutschland. Sorge und Mitverantwortung in der Kommune – Aufbau und Sicherung zu-
kunftsfähiger Gemeinschaften (Drucksache 18./102010) Berlin, S. 233. 

63  Landtag von Baden-Württemberg: Drucksache 15/7980. „Pflege in Baden-Württemberg zu-
kunftsorientiert und generationengerecht gestalten“. Kurzfassung zum Abschlussbericht der 
Enquetekommission mit den Handlungsempfehlungen, S.103f. 

64  Deutscher Bundestag, 2015: Siebter Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesre-
publik Deutschland. Sorge und Mitverantwortung in der Kommune – Aufbau und Sicherung zu-
kunftsfähiger Gemeinschaften (Drucksache 18./102010) Berlin, S. 234. 



4 Generationengerechte Infrastruktur 75 
 

 

Darauf angewiesen sind insbesondere auch Menschen mit Behinderungen, Eltern mit 

Kinderwägen oder Kinder.  

 

Das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg unterstützt Kommunen seit 2015 mo-

dellhaft bei der Durchführung von „Fußverkehrs-Checks“. Dabei bewerten Bürgerinnen 

und Bürger, Politik und Verwaltung gemeinsam nach einem standardisierten Verfahren 

die Situation vor Ort und erarbeiten Vorschläge. Die Vorbereitung, Moderation und Aus-

wertung erfolgt durch ein Fachbüro, das vom Land finanziert wird. Aus den Ergebnissen 

bisheriger Projekte wurde 2016 ein Leitfaden mit Tipps für die eigenständige Durchfüh-

rung von Fußgänger-Checks durch die Kommunen erstellt.65 

 

Mobilität mit dem Fahrrad 

Attraktive und sichere Fahrradwege können die Mobilität von Seniorinnen und Senioren 

ebenfalls verbessern. Besonders E-Bikes und Pedelecs vergrößern den Bewegungsradi-

us von Radfahrerinnen und Radfahrern deutlich und sind bei älteren Menschen beliebt. 

Allerdings steigt mit nachlassender Reaktion im Alter die Gefahr bei der Nutzung dieser 

motorisierten Fahrräder stark an. Im Jahr 2018 war bei den Pedelecs jede zweite verun-

glückte Person 60 Jahre oder älter.66 Bei der Beschaffenheit der Infrastruktur von Radwe-

gen gelten ähnliche Anforderungen wie für Fußgänger.  

 

Das Ministerium für Verkehr unterstützt Landkreise, Städte und Gemeinden seit 2012 mit 

der Initiative RadKULTUR. Diese soll den Radverkehr am Gesamtverkehrsaufkommen 

mittels verschiedener Programme, Aktionen und Veranstaltungen vor Ort steigern, in dem 

der Spaß und Nutzen des Fahrrads erlebbar gemacht wird.67 

 

Ein weiteres Förderprogramm zur kommunalen Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur des 

Ministeriums für Verkehr zielt darauf ab, bestehende Radverkehrsnetze attraktiver und 

sicherer zu gestalten und flächendeckend auszubauen. Interessierte können sich mit ih-

ren Vorhaben beim zuständigen Regierungspräsidium bewerben. Im aktuellen Förderpro-

gramm sind zahlreiche Maßnahmen enthalten, die zum Ziel haben, die kommunale Rad- 

und Fußverkehrsinfrastruktur zu optimieren.68  

 

Mobilität mit dem Auto 

In ländlichen Regionen sind Seniorinnen und Senioren häufig auf ein Auto angewiesen, 

um zum Arzt, Supermarkt oder zu Verabredungen zu kommen. Das Auto bedeutet ein 

Stück Lebensqualität und Unabhängigkeit zugleich. Im Alter nehmen jedoch viele Fähig-

keiten ab, die zur Fahrsicherheit beitragen, wie beispielsweise die Beweglichkeit der 

 
65  https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/mobilitaet-verkehr/fussverkehr/fussverkehrs-checks/, 

zuletzt aufgerufen am 21.05.2019. 
66  https://www.statistik-bw.de/Presse/Pressemitteilungen/2019150; zuletzt abgerufen am 

18.06.2019. 
67  https://www.radkultur-bw.de/die-initiative, zuletzt aufgerufen am 21.05.2019. 
68  https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/mobilitaet-verkehr/radverkehr/radwege/foerderung-

kommunaler-radverkehrsinfrastruktur/ , zuletzt aufgerufen am 21.05.2019. 

https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/mobilitaet-verkehr/fussverkehr/fussverkehrs-checks/
https://www.statistik-bw.de/Presse/Pressemitteilungen/2019150
https://www.radkultur-bw.de/die-initiative
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/mobilitaet-verkehr/radverkehr/radwege/foerderung-kommunaler-radverkehrsinfrastruktur/
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/mobilitaet-verkehr/radverkehr/radwege/foerderung-kommunaler-radverkehrsinfrastruktur/
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Halswirbelsäule oder das Seh- und Reaktionsvermögen. Deshalb steigt auch das Unfallri-

siko ab 75 Jahren. Ältere Menschen sind sich der Einschränkungen häufig bewusst und 

vermeiden bestimmte Verkehrssituationen wie Fahrten bei Nacht, bei schlechtem Wetter 

oder dichtem Verkehr.69  

 

Elektronische Assistenzsysteme, wie Spur- und Abstandshalter oder automatische Ein-

parksysteme, können die Sicherheit erhöhen. Entsprechend ausgestattete Fahrzeuge 

lassen sich auch mit Bewegungseinschränkungen noch im hohen Alter fahren, allerdings 

bedarf es einer guten Einführung in die teilweise komplizierte Bedienung. Für Seniorinnen 

und Senioren, die mit dem Auto unterwegs sind, spielen ausreichend große Parkplätze, 

zum Beispiel vor medizinischen Einrichtungen oder Geschäften, ebenso eine Rolle wie 

Maßnahmen zum Erhalt und zur Einschätzung der eigenen Fahrsicherheit. Unterschiedli-

che Automobilvereine bieten Fahrsicherheitstrainings und die Überprüfung der Fahrfähig-

keiten an.70 

 

Für eine nachhaltige Mobilität mit dem Auto sind zukünftig weitere Lösungsansätze hilf-

reich, um – speziell im ländlichen Raum – den eventuell vorhandenen Bedarf zu decken. 

Eine Möglichkeit könnte beispielsweise das sogenannte „Ridepooling“ sein, auch Sam-

melfahrten genannt, bei dem mehrere Fahrgäste ein einziges Fahrzeug nutzen. Die Fahr-

gäste können dabei mittels App die gewünschte Fahrt eintragen, woraufhin die Fahrenden 

informiert werden, wohin sie als nächstes fahren müssen. Das Verkehrsministerium för-

dert den Ausbau eines solchen Angebots im ländlichen Raum.71 Solch ein Angebot sollte 

nur dort eingesetzt und gefördert werden, wo bereits zum aktuellen Zeitpunkt keine Mög-

lichkeit des Nahverkehrs mehr vorhanden ist. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, 

ältere Menschen zur Digitalisierung zu schulen, um ihnen die Nutzung zu ermöglichen.  

 

Mobilität mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 

Für größere Distanzen und für Personen, die nicht (mehr) Auto fahren können, stellt ein 

gut ausgebauter, komfortabler, barrierearmer und gut erreichbarer öffentlicher Nahverkehr 

eine Schlüsselrolle für die Lebensqualität dar. Von zentraler Bedeutung sind dabei folgen-

de Faktoren: 

• eine ausreichende Frequenz der Verbindungen, auch an Wochenenden und au-

ßerhalb der Schul- und Berufsverkehrszeiten sowie ein hoher Vernetzungsgrad in 

Form eines Verkehrsverbunds 

• günstige Fahrpreisangebote, zum Beispiel Tickets für Seniorinnen und Senioren, 

verbilligte Innenstadtfahrten oder ein unkomplizierter Ticketkauf 

 
69  ADAC, 2018: Senioren im Straßenverkehr, unter: 

https://www.adac.de/verkehr/verkehrsvorschriften-verkehrssicherheit/senioren-strassenverkehr/, 
zuletzt aufgerufen am 21.05.2019. 

70  https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/mobilitaet-verkehr/senioren/laenger-mobil/; zuletzt aufge-
rufen am 21.05.2019. 

71 https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/sammelfahrten-ein-
neues-flexibles-oepnv-angebot/, zuletzt aufgerufen am 27.05.2019. 

https://www.adac.de/verkehr/verkehrsvorschriften-verkehrssicherheit/senioren-strassenverkehr/
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/mobilitaet-verkehr/senioren/laenger-mobil/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/sammelfahrten-ein-neues-flexibles-oepnv-angebot/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/sammelfahrten-ein-neues-flexibles-oepnv-angebot/
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• barrierefreie Haltestellen und Fahrzeuge. 

 

Aussagen zur Barrierefreiheit im öffentlichen Nahverkehr enthält das baden-

württembergische Nahverkehrsgesetz.72 Dieses besagt, dass die Belange von Menschen, 

die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, besonders zu berücksichtigen sind. Zeitliche Vor-

gaben und Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit sollen im Rahmen des Nah-

verkehrsplanes, den alle Stadt- und Landkreise für ihr Gebiet erstellen müssen, festgelegt 

werden.  

 

Mobilität durch Bürgerbusse 

Eine Verbesserung der Mobilität, insbesondere in Randzeiten und -regionen, können Bür-

gerbusse bieten. Ein Bürgerbus ist nach dem Bürgerbus-Konzept des Landes Baden-

Württemberg fester Bestandteil des öffentlichen Personennahverkehrs und ergänzt das 

reguläre Bus- und Bahnangebot. Er verkehrt nach festgelegten Fahrplänen und Haltestel-

len. In aller Regel finden die Fahrten an Werktagen statt. Die Fahrer sind ehrenamtlich 

tätig und haben häufig engen Kontakt zu den Kunden und Akteuren vor Ort. In manchen 

Kommunen übernimmt der Bürgerbus die Aufgabe eines Stadtbusses. Personenbeförde-

rungs-, haftungs- und versicherungsrechtliche Fragen sollten dabei von der Kommune mit 

dem Rhein-Neckar-Kreis und dem Verkehrsverbund geklärt und abgedeckt werden. 

 

Das Land Baden-Württemberg fördert die Anschaffung oder den Unterhalt von Bürger-

bussen seit 2013 mit unterschiedlichen Maßnahmen. Unter anderem gibt es Zuschüsse 

für die Beschaffung von Fahrzeugen oder Verwaltungskostenpauschalen für Betriebskos-

ten des Bürgerbusses.73 Bereits im Vorfeld sollte man Kontakt mit dem Nahverkehrsamt 

aufnehmen, welches als genehmigungspflichtige Behörde für eine Beratung zur Verfü-

gung steht. 

 

Mobilität durch organisierte Fahrdienste 

Ergänzend zu den sogenannten Bürgerbussen können auch von Kommunen, Wohlfahrts-

verbänden, Vereinen oder bürgerschaftlichen Initiativen organisierte Fahrdienste die Mo-

bilität älterer Menschen unterstützen. Sie unterscheiden sich von Bürgerbussen dadurch, 

dass sie besonderen Wert auf die Begleitung und Unterstützung der (meist mobilitätsein-

geschränkten) Fahrgäste legen und in der Regel keinen festen Fahrplan und keine festen 

Haltestellen haben. Die Fahrten erfolgen auf Bestellung oder Abruf, meist von Haustür zu 

Haustür. Häufig sind die Fahrer behilflich, wenn es darum geht, Treppen zu überwinden 

oder Einkäufe zur Wohnungstür zu transportieren. Sie sind für ältere Menschen beson-

ders geeignet, da keine festgelegte Abfahrtszeit eingehalten werden muss und Wege zur 

Haltestelle entfallen.  

 

 
72  Vergleiche § 4 Abs. 8 des Gesetzes über die Planung, Organisation und Gestaltung des öffent-

lichen Personennahverkehrs Baden-Württemberg (ÖPNV-Gesetz). 
73  https://www.buergerbus-bw.de/beratung-und-foerderung/, zuletzt aufgerufen am 21.05.2019. 

https://www.buergerbus-bw.de/beratung-und-foerderung/
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Dieses Angebot ermöglicht Seniorinnen und Senioren oder mobilitätseingeschränkten 

Personen beispielsweise die Wahrnehmung von Terminen bei Ärztinnen und Ärzten, die 

Erledigung von Einkaufsfahrten oder im Rahmen der sozialen Teilhabe den Besuch von 

Veranstaltungen. Für die Fahrdienste können entweder Privatautos oder ein speziell zu 

diesem Zweck angeschafftes Fahrzeug eingesetzt werden. Bei versicherungs- und haf-

tungsrechtlichen Aspekten kann die Kommune Unterstützung anbieten. Das Angebot be-

steht in aller Regel an Werktagen und ist auf bestimmte Uhrzeiten begrenzt. Zunehmend 

werden auch Mitfahrgelegenheiten wichtiger, die über elektronische Medien, wie zum Bei-

spiel über Apps, flexibel angeboten werden. Sie werden derzeit noch wenig von älteren 

Menschen genutzt. Solche alternativen Angebote können teilweise auch von Landespro-

grammen gefördert werden, die zuvor bei den Bürgerbussen genannt wurden. 

 

Mobilität durch Ruftaxis/ Linientaxis 

In Ergänzung oder als Ersatz zum regulären Linienverkehr werden vor allem in Randzei-

ten oder in ländlichen Gegenden Ruftaxis eingesetzt. Sie sind Teil des öffentlichen Nah-

verkehrs und schließen eine wichtige Lücke, wenn die Taktfrequenz anderer Verkehrsmit-

tel zu gering ist oder ein Einsatz an bestimmten Tageszeiten oder Wochenenden nicht 

angeboten wird, weil er nicht wirtschaftlich wäre. Meist orientieren sich die Zeiten an ei-

nem Fahrplan. Der Bedarf für eine Fahrt muss telefonisch oder über eine Verkehrsapp 

angemeldet werden. Die Fahrgäste werden von Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs 

zu einer vereinbarten Uhrzeit abgeholt und zu einer anderen Haltestelle befördert. Der 

Preis orientiert sich an den Fahrtickets für den öffentlichen Nahverkehr. Finanziell wird die 

Einrichtung eines Ruftaxis von der Gemeinde oder Stadt getragen.  

 

 

4.3.1 Situation im Rhein-Neckar-Kreis 

 

Im Landratsamt beschäftigt sich das Straßenbauamt als kommunale Straßenbaubehörde 

mit allen Aufgaben, die mit dem Bau und dem Unterhalt der Kreisstraßen inklusive der 

Geh- und Radwege zusammenhängen. Als untere Verwaltungsbehörde ist es zudem für 

den Betrieb und die Unterhaltung der Landes- und Bundesstraßen im Kreis zuständig. 

 

Das Amt für Nahverkehr nimmt eine Reihe von Aufgaben wahr, die alle in irgendeiner 

Form mit der Mobilität zu tun haben. Zu den Tätigkeitsfeldern gehören unter anderen die 

Nahverkehrsplanung und die Erhaltung und Optimierung der Bedienung im öffentlichen 

Personennahverkehr innerhalb des Kreisgebiets.   

 

Des Weiteren gibt es die Stabsstelle Mobilität und Luftreinhaltung. Diese soll die Entwick-

lung einer zukunftsfähigen Mobilität im Kreis vorantreiben. Dabei ist die Berücksichtigung 

und Vernetzung aller Ämter und Personen, die sich mit dem Thema Mobilität beschäfti-

gen, eine wichtige Aufgabe. Das Ziel ist der Erhalt und die Verbesserung der verschiede-

nen Mobilitätsangebote im Rhein-Neckar-Kreis. 
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Mobilität zu Fuß und mit dem Fahrrad 

Im Bereich Radverkehr hat der Rhein-Neckar-Kreis im Jahr 2015 das „Mobilitätskonzept 

Radverkehr“ entwickelt und veröffentlicht. Der Hintergrund ist das strategische Ziel, den 

Radverkehr im Kreis zu fördern, sodass sich der Anteil des Radverkehrs von aktuell sechs 

auf 15 Prozent im Jahr 2030 steigert und sich gleichzeitig die klimaschädlichen Emissio-

nen reduzieren. Dafür soll ein flächendeckendes Radwegenetz mit qualitativ hochwertigen 

Strecken und direkten Verbindungen im Kreis etabliert werden. Eine konkrete Vorge-

hensweise zeigt der Maßnahmenkatalog im Mobilitätskonzept auf.74 

 

Außerdem ist die Förderung des Radverkehrs im Freizeit- und Tourismusbereich als 

Schwerpunkt im Strategiekonzept „Tourismus- und Freizeitmanagement“ des Rhein-

Neckar-Kreises aufgenommen worden. Das Ziel ist die Erhöhung der Lebensqualität 

durch ein vielseitiges Angebot an Freizeitmöglichkeiten.75 Dabei sollen auch konkrete Pro-

jekte im touristischen Radverkehr eine zentrale Rolle einnehmen.  

 

Radnutzende haben bereits die Möglichkeit, sich im Internet über den Standort verschie-

dener Serviceleistungen zu informieren, wie zum Beispiel einem Radverleih, Radser-

vicestationen oder E-Bike-Ladestationen.76 Des Weiteren werden dort viele Rad- und 

Wandertouren angezeigt.  

 

Die „Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-

Württemberg e. V.“ (AGFK-BW) beschäftigt sich mit der systematischen Förderung des 

Fahrradverkehrs im Land, um mehr Menschen zu aktiver Mobilität zu motivieren. Im No-

vember 2018 wurde beschlossen, in der Satzung zusätzlich den Fußverkehr zu bearbei-

ten. Neben der Auszeichnung „Fahrradfreundliche Kommune“ wird es zukünftig auch 

möglich sein, eine Zertifizierung als „Fußgängerfreundliche Kommune“ zu erlangen.77 Be-

reits seit dem Jahr 2011 ist der Rhein-Neckar-Kreis Mitglied im Verein und setzt eine hohe 

Priorität auf den Radverkehr. Schwerpunktthemen sind unter anderem eine weitere Ver-

besserung der Radwege sowie eine Erhöhung der Verkehrssicherheit. Daneben sind Ho-

ckenheim und Schwetzingen weitere Vereinsmitglieder. Beide Städte haben bereits einige 

Maßnahmen zur Optimierung des Radverkehrs im jeweiligen Stadtgebiet umgesetzt.  

 

Für alle Belange von Fahrradfahrern setzt sich zudem der Allgemeine Deutsche Fahrrad-

Club (ADFC) ein. Neben dem Bundes- und dem Landesverband gibt es dabei den Kreis-

verband ADFC Rhein-Neckar/Heidelberg und die Ortsgruppen Weinheim und Wies-

loch/Walldorf.78 Dabei werden lokale Fragen und Herausforderungen der Radverkehrswe-

ge in den Kommunen behandelt – unter anderem unter Berücksichtigung der Ziele, die 

 
74  https://avp.rhein-neckar-kreis.de/2016-11-28_Plaene/01_2015-08-13_Bericht_Rad_RNK.pdf, 

zuletzt aufgerufen am 24.05.2019.  
75  https://www.deinefreizeit.com/, zuletzt aufgerufen am 24.05.2019. 
76  https://www.deinefreizeit.com/karte/, zuletzt aufgerufen am 24.05.2019. 
77  https://www.agfk-bw.de/presse/news-single/agfk-bw-macht-grossen-schritt-in-die-

zukunft/vom/30/11/2018/, zuletzt aufgerufen am 23.05.2019. 
78  https://www.adfc-bw.de/heidelberg/startseite/, zuletzt aufgerufen am 23.05.2019. 

https://avp.rhein-neckar-kreis.de/2016-11-28_Plaene/01_2015-08-13_Bericht_Rad_RNK.pdf
https://www.deinefreizeit.com/
https://www.deinefreizeit.com/karte/
https://www.agfk-bw.de/presse/news-single/agfk-bw-macht-grossen-schritt-in-die-zukunft/vom/30/11/2018/
https://www.agfk-bw.de/presse/news-single/agfk-bw-macht-grossen-schritt-in-die-zukunft/vom/30/11/2018/
https://www.adfc-bw.de/heidelberg/startseite/
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Sicherheit auf den Radwegen zu gewährleisten und den Spaß am Fahrradfahren erlebbar 

zu machen. Ebenso kann das Fahrrad laut Verein zukünftig eine zentrale Rolle als Ver-

kehrsmittel spielen, wenn es mit dem öffentlichen Personennahverkehr besser vernetzt 

wird. 

 

Der ADFC führt außerdem alle zwei Jahre den Fahrradklima-Test durch, bei dem alle 

Bürgerinnen und Bürger für ihre Stadt oder Gemeinde Fakten zum Fahrrad bewerten 

können. Je nach Anzahl der Einwohnenden muss eine bestimmte Anzahl an Teilnehmen-

den je Kommune teilgenommen haben, damit diese in die Wertung aufgenommen wird. 

Im aktuellen Test aus dem Jahr 2018 wurden im Rhein-Neckar-Kreis insgesamt neun 

Kommunen bewertet. Beim Städteranking mit Einwohnerinnen und Einwohnern von 

20.000 bis 50.000 erreichte Schwetzingen bei insgesamt 311 Teilnehmenden den Platz 

17, Wiesloch den Platz 136, Weinheim den Platz 187 und Hockenheim den Platz 206. Bei 

insgesamt 186 Teilnehmenden im Ranking der Städte mit weniger als 20.000 Einwohne-

rinnen und Einwohnern belegte Ladenburg Platz 32, gefolgt von Oftersheim mit Platz 67, 

Walldorf mit Platz 77, Ketsch mit Platz 92 und St. Leon Rot mit Platz 93. Das Ergebnis 

zeigt sowohl die unterschiedlichen Rahmenbedingungen bei der Infrastruktur als auch das 

unterschiedliche Nutzungsempfinden der Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Detaillierte 

Gründe für die Bewertung werden bei der jeweiligen Kommune aufgelistet.79  

 

Für ältere Menschen, die auf einen Rollator angewiesen sind, besteht die Möglichkeit, bei 

einigen Vereinen oder der Verkehrswacht im Rhein-Neckar-Kreis ein entsprechendes 

Rollator-Training zu absolvieren. Informationen über Angebote können bei der jeweiligen 

Kommunalverwaltung oder beim Pflegestützpunkt eingeholt werden. 

 

Der Rhein-Neckar-Kreis sowie einige Kommunen wurden im Verlauf der letzten Jahre in 

das Förderprogramm zur kommunalen Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur des Ministeri-

ums für Verkehr aufgenommen. Gefördert wurden verschiedene bauliche Maßnahmen 

zum Ausbau der Verkehrsinfrastruktur.80  

 

Generell werden im Rhein-Neckar-Kreis Aktivitäten zur Verbesserung der Sicherheit und 

Mobilität (nicht nur) von älteren Menschen als Fußgänger und Radfahrer verfolgt, unter 

anderem in Form des Baus von Geh- und Radwegen und von Radfahrschutzstreifen.  

 

Mobilität mit dem Auto 

Der Rhein-Neckar-Kreis hat in seinem 2017 erstellten Nahverkehrsplan untersuchen las-

sen, in welchen Gebieten Möglichkeiten für den Einsatz von Sharing-Systemen vorhan-

 
79  https://www.fahrradklima-test.de/karte, zuletzt aufgerufen am 23.05.2019. 
80  Eine Auflistung der einzelnen Vorhaben im Landkreis findet sich unter: https://vm.baden-

wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Rad-
_und_Fussverkehrsinfrastruktur_LGVFG-Programm_2016-2019.pdf und https://vm.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
mvi/intern/Dateien/PDF/Radverkehr_2018_Programmaufnahme_LGVFG.pdf, zuletzt aufgerufen 
am 24.05.2019. 

https://www.fahrradklima-test.de/karte
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den sind. Dazu zählt unter anderem das Car-Sharing, bei dem ein Auto per Anruf oder 

App reserviert und abgeholt werden kann. Nach der Nutzung kann das Auto an einem 

Stellplatz in der Nähe wieder abgegeben werden. Die Kosten belaufen sich meistens auf 

die gefahrenen Kilometer. Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es bereits in einigen Kommunen 

eine dementsprechende Station. Allerdings zeigt die Untersuchung auch, dass in den 

meisten Kommunen weiterhin ein mittleres Potenzial für dieses Angebot besteht. Insbe-

sondere im ländlichen Raum des Kreises könnte ein flächendeckendes Angebot älteren 

Menschen ermöglichen, selbstbestimmt zu jeder Zeit mit dem Auto mobil zu bleiben. Eine 

Übersicht über die bereits vorhandenen Stationen bietet die Homepage des Verkehrsver-

bundes Rhein-Neckar.  

 

Für den Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr bieten „Park+Ride“-Anlagen 

eine bestimmte Anzahl an häufig kostenfreien Parkplätzen in der Nähe eines Bahnhofs. 

Die Homepage des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar listet diese ebenfalls auf.  

 

Ein weiteres Angebot sind sogenannte „Mitfahrbänke“. Wer auf diesen farblich markierten 

Bänken sitzt, signalisiert Autofahrern, dass er mitgenommen werden möchte. Die Mitfahr-

bänke werden an zentralen Orten, wie beispielsweise Bushaltestellen, aufgestellt und 

erweitern das bestehende Mobilitätsangebot der Kommune. Einige Kommunen haben 

bereits Mitfahrbänke aufgestellt. Eine Gesamtübersicht der vorhandenen Anzahl im Kreis 

existiert noch nicht. Laut der Erhebung bei den Kommunen im Rahmen der Planung für 

Seniorinnen und Senioren ist derzeit in Altlußheim eine weitere Mitfahrbank in Planung. 

 

Mobilität mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 

Der Rhein-Neckar-Kreis hat sich zusammen mit 23 weiteren Stadt- und Landkreisen so-

wie kreisfreien Städten zum Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar (ZRN) zu-

sammengeschlossen. Seit 1989 gibt es den Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) mit 

einem einheitlichen Tarifsystem, zu dem unter anderem alle Kommunen des Rhein-

Neckar-Kreises zählen. Für Personen ab 60 Jahren besteht im Verkehrsverbund Rhein-

Neckar das Fahrticket „Karte ab 60“. Für monatlich 44,40 Euro können Seniorinnen und 

Senioren im gesamten Verbundgebiet alle Busse und Bahnen des Nahverkehrs nutzen.  

 

Im Rhein-Neckar-Kreis sind 53 von 54 Kommunen durch den Busverkehr an das Netz des 

öffentlichen Personennahverkehrs angeschlossen. 26 Kommunen sind am Schienenper-

sonennahverkehr und acht am Straßenbahnnetz angeschlossen. Die Taktzeiten sind je-

doch sehr unterschiedlich. Dies gilt insbesondere für das Wochenende und die Schulferi-

en sowie außerhalb der Schul- und Berufsverkehrszeiten. 

 

Im Jahr 2017 schrieb der Rhein-Neckar-Kreis den Nahverkehrsplan fort. Dieser enthält 

eine Darstellung und Bewertung des bestehenden Angebots des öffentlichen Personen-

nahverkehrs und zeigt Ziele und Rahmenvorgaben für dessen Weiterentwicklung auf. Die 

empfohlenen Maßnahmen beziehen sich vorrangig auf Ergänzungen und Anpassungen 

des Fahrtenangebots. Vor Beginn der Fortschreibung hatten alle Bürgerinnen und Bürger 
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die Möglichkeit, sich an der Planung zu beteiligen. Ebenso gab es nach der Freigabe der 

Entwurfsfassung eine weitere Beteiligungsphase über die Internetplattform „Mobilität im 

Kreis“ für alle Interessierten. 

 

Aufgrund verschiedener gesellschaftlicher Wandlungen – wie zum Beispiel dem demogra-

fischen und klimatischen Wandel oder der Digitalisierung – erweiterte der Kreis bei der 

Planung den Nahverkehrsplan um den Individualverkehr sowie um alternative, innovative 

Mobilitätsangebote und -maßnahmen. Dabei spielte insbesondere die inter- und multimo-

dale Verknüpfung der verschiedenen Angebote eine zentrale Rolle. Aufgrund dieser um-

fangreichen Betrachtung betitelte der Kreis den Bericht als Nahverkehrsplan. Von beson-

derem Interesse für die Planung für Seniorinnen und Senioren sind folgende Hinweise: 

• Alle Menschen profitieren von einem barrierefreien öffentlichen Personennahver-

kehr. Insbesondere jedoch ältere Menschen mit Mobilitätseinschränkungen und 

Menschen mit einer Behinderung sind davon abhängig. Das Personenbeförde-

rungsgesetz gibt vor, dass insgesamt ein barrierefreier ÖPNV bis zum Jahr 2022 

erreicht werden soll.  

• Zusätzlich erarbeitete der Verkehrsverbund Rhein-Neckar die Broschüre „Barriere-

freie Bushaltestellen – Empfehlungen für Aus- und Umbau im Verkehrsverbund 

Rhein-Neckar“. In diesem praktischen Ratgeber erfolgt eine Zusammenfassung 

der wichtigsten Hinweise als Unterstützung für eine barrierefreie Umgestaltung der 

Haltestellen.  

• Hilfreich für ältere Menschen sind Bahnhöfe mit Abstellanlagen für Fahrräder („Bi-

ke+Ride“) und Autos („Park+Ride“). Diese können dort wohnortnah abgestellt wer-

den, um mit der Bahn in die Zentren weiterfahren zu können. Dadurch entfällt die 

teilweise umständliche Suche nach Parkplätzen in Ballungsräumen. Von den ins-

gesamt 78 Haltestellen mit einem Schienenverkehr weisen 51 „Park+Ride“ und 64 

„Bike+Ride“ Anlagen auf.  

Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar bietet für Seniorinnen und Senioren zudem ein kos-

tenloses Mobilitätstraining an, bei dem praktische Hinweise zum Einstieg, zur Fahrt oder 

zum Ticketkauf gegeben werden. Dadurch wird gewährleistet, dass sie den öffentlichen 

Nahverkehr selbstständig nutzen und Unsicherheiten abbauen können. 

 

Im Rahmen der Erhebung bei den Städten und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis wurde 

auch nach der Zufriedenheit mit bestehenden Mobilitätsangeboten gefragt. Dabei schätz-

ten 8 der 53 Kommunen, die sich an der Frage beteiligten, die Situation vor Ort als sehr 

gut und weitere 30 als gut ein. 15 Kommunen gaben an, dass die Mobilität und der öffent-

liche Nahverkehr weniger gut seien. Bei der Mehrheit der Kommunen im Rhein-Neckar-

Kreis besteht somit eine gute Anbindung an den Nahverkehr (siehe Abbildung 16). Trotz 

der grundsätzlich positiven Bewertung des öffentlichen Nahverkehrs nannten 23 Kommu-

nen, das bedeutet nahezu die Hälfte der Teilnehmenden, Schwierigkeiten bei der Sicher-

stellung einer altersgerechten Mobilität.  
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Abbildung 16:  Wie schätzen Sie aktuell das altersgerechte Wohnumfeld beim Thema ÖPNV/ 
Mobilität in Ihrer Kommune ein? 

15,1%

56,6%

28,3%

sehr gut

gut

weniger gut

Grafik: KVJS. Datenbasis: Erhebung bei den Städten und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis im Rahmen der 
kommunalen Planung für Seniorinnen und Senioren im Jahr 2018 (N=53 Kommunen). 

 

Eine weitere Frage bezog sich auf die wichtigsten Vorhaben, die in nächster Zukunft bei 

der Gestaltung einer altersgerechten Kommune geplant sind. Neun Kommunen nannten 

Vorhaben zum Thema Mobilität als das wichtigste Vorhaben. Darunter stand entweder der 

Aus- oder Umbau des öffentlichen Personennahverkehrs – zum Beispiel in Form von bar-

rierefreien Bushaltestellen – oder die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes. Übertroffen 

wurde diese Antwort nur von 13 Nennungen beim Thema „Barrierefreie Sanierung von 

öffentlichen Straßen, Wegen und Gebäuden“, also von Maßnahmen, die ebenfalls einer 

Steigerung der Mobilität zuträglich sind. Zudem trugen die Kommunen den Wunsch an 

den Landkreis heran, ältere Nutzerinnen und Nutzer von Mobilitätsangeboten mit Fahr-

kostenzuschüssen finanziell zu unterstützen und beim Ausbau von Angeboten die Kom-

munen zu beraten. 

 

Die Bewertung der jeweiligen Situation in einer Kommune kann in den einzelnen Ortstei-

len unterschiedlich ausfallen. Insbesondere ländliche oder vom Stadtzentrum entfernt 

liegende Gebiete weisen oftmals höhere Engpässe bei der Mobilität auf. Einige Kommu-

nen benannten aus diesem Grund spezifische Defizite in den unterschiedlichen Ortsteilen.  

 

Mobilität durch Bürgerbusse, organisierte Fahrdienste und Ruftaxis/-busse  

Als Ergänzung zum öffentlichen Personennahverkehr gibt es in Plankstadt inzwischen das 

Angebot eines Bürgerbusses. Dabei fahren Ehrenamtliche mit dem Bürgerbus nach ei-

nem festen Linienplan feststehende Haltestellen an. Weitere Kommunen gaben laut der 

Erhebung im Rahmen der kommunalen Planung für Seniorinnen und Senioren in der Er-

hebung an, sich alternative Mobilitätsangebote zu wünschen.  

 

Zudem gibt es unter anderem in Bammental, Dielheim, Mauer, Nußloch und Schönbrunn 

ein Bürgermobil, das an von der Kommune festgelegten Tagen nach vorheriger Reservie-
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rung Fahrgäste an das gewünschte Ziel fährt. Daneben bieten auch einige Altenhilfeträ-

ger, Vereine oder Initiativen von Bürgerinnen und Bürgern Fahrdienste für mobilitätsein-

geschränkte Menschen an. 

 

Insbesondere zu Randzeiten oder auch in ländlichen Gebieten werden – als Ersatz oder 

in Ergänzung zum regulären Linienverkehr im Rhein-Neckar-Kreis – sogenannte Ruftaxis 

eingesetzt: 

• Diese bieten abends sowie an Wochenenden und Feiertagen zusätzliche Verbin-

dungen an und werden hauptsächlich von Taxiunternehmen durchgeführt.  

• Die Kommunen richten diesen Fahrdienst ein, zum Teil wird dieser auch durch den 

Verkehrsverbund Rhein-Neckar gefördert. 

• Es gibt einen festen Fahrplan, jedoch werden die einzelnen Haltestellen nur bei 

Bedarf angefahren.  

• Fahrtwünsche können telefonisch bis spätestens eine Stunde vor der fahrplanmä-

ßigen Abfahrt angemeldet werden. 

 

 

4.3.2 Einschätzung durch lokale Expertinnen und Experten 

 

In einem Fachgespräch mit Expertinnen und Experten aus dem Bereich Mobilität ergaben 

sich weitere Einschätzungen und Informationen zur Situation im Rhein-Necker-Kreis. 

 

Mobilität mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 

Die Expertinnen und Experten betonten, dass im Rhein-Neckar-Kreis der Fokus auf einer 

ganzheitlichen Mobilitätsstrategie liegt. Das Angebot an Bussen und Bahnen soll mit Mo-

bilitätsangeboten, die über den ÖPNV hinausgehen, verknüpft werden. Im Sinne der Mul-

timodalität ist es wichtig, dass alle Angebote sinnvoll und passend miteinander kombinier-

bar sind. Dazu zählen beispielsweise der Radverkehr, Car-Sharing-Angebote, Fahrrad-

vermietungen und Taxen. Es wurde außerdem erwähnt, dass der ÖPNV bis zum 

1. Januar 2022 weitestgehend barrierefrei gestaltet sein soll, das bedeutet, dass in jeder 

Kommune mindestens eine barrierefreie Haltestelle vorhanden sein soll. Letztlich sind 

jedoch die Kommunen dafür zuständig, entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Als hilf-

reiches Unterstützungsangebot für die Kommunen wurde die Broschüre zum Aus- und 

Umbau von barrierefreien Bushaltestellen des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar benannt. 

 

Insgesamt gibt es im Rhein-Neckar-Kreis laut der Expertinnen und Experten ein dichtes 

Busnetz mit guter Taktung. Grundsätzlich verkehren die Busse entweder in einem 30-

Minuten-Takt oder in einem 60-Minuten-Takt. Dabei ist die Taktung im städtischen Raum 

dichter als im ländlichen, da sie an der Nachfrage ausgerichtet sein muss.  
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Mit Beginn der Ausschreibung der Buslininenbündel im Jahr 2008 sind barrierefreie Nie-

derflurbusse81 als Standard vorgesehen. Ausgenommen hiervon ist lediglich der Schüler-

verkehr. Die Barrierefreiheit auf den Schienen wird derzeit durch den barrierefreien Aus-

bau von Bahnhöfen verbessert. Nach Einschätzung der Expertinnen und Experten sind im 

Rhein-Neckar-Kreis bereits relativ viele Bahnhöfe barrierefrei.  

 

Bei älteren Menschen bestehen laut den Teilnehmenden des Fachgesprächs zudem häu-

fig Ängste und Vorbehalte, die die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel verhindern. Ver-

spätungen und Ausfälle in Bus und Bahn stellen genauso ein Problem dar wie der Fahr-

kartenkauf oder unfreundliches Personal. Das Personal im öffentlichen Personennahver-

kehr sollte daher nicht nur für das Thema Barrierefreiheit, sondern auch im Umgang mit 

älteren Menschen sensibilisiert und geschult werden. Ebenso sollte das Wissen für den 

Umgang mit bestimmten Krankheiten vorhanden sein, zum Beispiel bei Menschen mit 

Demenz. Positiv hervorgehoben wurden das Mobilitätstraining für Seniorinnen und Senio-

ren die Verkehrsunternehmen sowie die Buslotsen. Diese kümmern sich darum, dass 

Seniorinnen und Senioren ohne große Umstände einsteigen und einen Sitzplatz erhalten 

können. Eine weitere Idee bestand darin, zugezogenen älteren Menschen attraktive An-

gebote zu unterbreiten, damit diese verstärkt den öffentlichen Personennahverkehr nut-

zen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, sich bei Schwierigkeiten beim Qualitätsmanage-

ment des VRN zu beschweren.  

 

Lobend erwähnt wurde zudem die „Karte ab 60“, mit der ältere Menschen vergünstigt alle 

Busse und Bahnen des Nahverkehrs im gesamten Verbundgebiet nutzen können. Dar-

über hinaus sollten nach Einschätzung der Expertinnen und Experten ältere Menschen 

verstärkt für die Digitalisierung sensibilisiert werden. Damit wäre es beispielsweise einer 

größeren Gruppe möglich, digitale Fahrkarten – sogenannte E-Tickets – zu kaufen. 

 

Die alternativen Mobilitätsangebote stuften die Expertinnen und Experten als gut ein – im 

städtischen ebenso wie im ländlichen Raum. Ein zentrales Problem besteht nicht darin, 

dass keine Angebote existieren, sondern dass Unklarheit darüber besteht, wo die Infor-

mationen über die Angebote abgerufen werden können.  

 

Mobilität zu Fuß und mit dem Fahrrad  

Die Expertinnen und Experten informierten, dass vom „Mobilitätskonzept Radverkehr“ 

zum aktuellen Zeitpunkt rund 65 Prozent umgesetzt sind. Da allerdings die Kommunen für 

die Umsetzung zuständig sind, ist der Stand vor Ort sehr unterschiedlich. Unterstützungs-

angebote durch den Landkreis, wie zum Beispiel der Hinweis auf Fördermöglichkeiten 

oder die Begleitung der Kommunen bei der Umsetzung von Maßnahmen könnten hilfreich 

sein. Insgesamt besteht bei der Radinfrastruktur laut Expertinnen und Experten noch 

 
81  Dabei handelt es sich um Busse, die über stufenlose Einstiege und einen teilweise niederfluri-

gen Bereich im Innenraum verfügen. Der niederflurige Bereich befindet sich meist zwischen der 
Vorder- und Mitteltür. Der Heckbereich des Fahrgastraums ist jedoch hochflurig und kann nur 
über Stufen im Mittelgang erreicht werden. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hochflur
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Handlungsbedarf. Deshalb müssen weitere Verbesserungen vorgenommen werden, wie 

zum Beispiel Schutzstreifen für Radfahrende oder abgetrennte beziehungsweise breitere 

Radwege.  

 

Beim Fußverkehr liegt der Fokus derzeit auf der barrierefreien Zugänglichkeit von Halte-

stellen. Als wichtige Angebote wurden in diesem Zusammenhang aber auch die angebo-

tenen Rollatorschulungen im Kreis genannt. Diese erhöhen die Sicherheit beim Umgang 

mit Rollatoren sowohl im Fuß- als auch im öffentlichen Personennahverkehr. Außerdem 

wäre auch die Ausweisung von Geh- und Wegzeiten auf Straßenbeschilderungen eine 

sinnvolle Maßnahme.  

 

Die Expertinnen und Experten bewerteten Kommunikation und Marketing als wichtige 

Hilfsmittel, mit denen das Thema Mobilität in den Fokus gerückt und eine Verbesserung in 

diesem Bereich erreicht werden kann.   

 

 

4.3.3 Fazit und Handlungsempfehlungen  

 

Alle Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis sind an den öffentlichen Personennahverkehr 

angebunden. Auch wenn in den Kommunen des Kreises Unterschiede bei der Erreichbar-

keit und Taktung bestehen, ist das Angebot insgesamt gesehen gut ausgebaut. Insbe-

sondere im ländlichen Raum oder in Randzeiten sind zusätzlich alternative Mobilitätsan-

gebote wie Bürgerbusse oder Bürgerrufautos vorhanden. Der Rhein-Neckar-Kreis hat in 

Zusammenarbeit mit der VRN GmbH einen Handlungsrahmen für die weitere Verbesse-

rung der Barrierefreiheit, insbesondere im Hinblick auf die barrierefreie Gestaltung der 

Haltestellen, erstellt. Dieser umfasst eine detaillierte Bestandsaufnahme der Haltestellen, 

die im Auftrag des Rhein-Neckar-Kreises erstellt wurde und darauf aufbauend eine mit 

den Straßenbaulastträgern abgestimmte Kategorisierung der Haltestellen nach ihrer Be-

deutung und eine Priorisierung der Umbaumaßnahmen. Damit steht eine Planungsgrund-

lage für die Straßenbaulastträger zur Verfügung, Haltestellen schrittweise und bedarfsge-

recht barrierefrei auszubauen.  

 

Busfahrerinnen und Busfahrer sollten für die besondere Situation mobilitätseingeschränk-

ter Personen sensibilisiert werden. Außerdem ist auch eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit 

bei älteren Menschen nötig, um die im Kreis vorhandenen Angebote besser bekannt zu 

machen und deren Nutzung zu erleichtern. 

 

Neben dem öffentlichen Personennahverkehr ist es dem Rhein-Neckar-Kreis ein Anlie-

gen, ein ganzheitliches Konzept in Verbindung mit dem Individualverkehr zu erstellen. Es 

gibt bereits einige alternative Mobilitätsangebote, die insbesondere für ältere Menschen 

einen zentralen Stellenwert für die gesellschaftliche Teilhabe einnehmen. Dazu zählen 

zum Beispiel Bürgerbusse, Fahrdienste von Vereinen oder auch Mitfahrbänke. Von be-

reits erfolgreichen Projekten in einzelnen Städten und Gemeinden können wichtige Impul-
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se für die weitere Verbreitung im Rhein-Neckar-Kreis ausgehen. Wichtig ist, dass die 

Konzepte gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern entwickelt und individuell an die Be-

dürfnisse der jeweiligen Stadt und Gemeinde oder des Teilorts angepasst werden.  

 

Bei der Radinfrastruktur besteht ebenfalls noch Handlungsbedarf, dessen Bearbeitung der 

Rhein-Neckar-Kreis durch verschiedene Maßnahmen – unter anderem durch das „Mobili-

tätskonzept Radverkehr“ – angeht. In diesem ist beispielsweise die Einrichtung eines 

Kreis-Radverkehrsbeauftragten für die Planung der Radinfrastruktur vorgesehen. Speziell 

für ältere Menschen sind die Ausweisung attraktiver Fahrradrouten, Radservice-Stationen 

und breite Radwege wichtige Maßnahmen. Aufgrund der zunehmenden Nutzung von E-

Bikes durch Seniorinnen und Senioren sind flächendeckende Ladestationen eine Mög-

lichkeit, den Radverkehr zu erhöhen. Dabei sollten Kooperationen ausgelotet und genutzt 

werden: zum Beispiel über die bestehende Mitgliedschaft in der „Arbeitsgemeinschaft 

Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg“ (AGFK) oder 

durch die Zusammenarbeit mit den Ortsgruppen des Allgemeinen Deutschen Fahr-

radclubs (ADFC). 

  

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

27. Der Rhein-Neckar-Kreis informiert Städte und 

Gemeinden, in denen es bisher keine Bürger-

busse oder sonstige ehrenamtlich organisierte 

Mobilitätsangebote für Seniorinnen und Senio-

ren gibt, über bestehende Projekte und Mög-

lichkeiten zur Förderung der Mobilität. 

Rhein-Neckar-Kreis 

28. Der Rhein-Neckar-Kreis prüft, ob eine Möglich-

keit besteht, Fahrerinnen und Fahrer des ÖPNV 

über Erkrankungen und Einschränkungen im Al-

ter sowie den Umgang mit den betroffenen Per-

sonen zu schulen und zu sensibilisieren. 

Rhein-Neckar-Kreis 

29. Als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- 

und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Ba-

den-Württemberg e.V. berät der Rhein-Neckar-

Kreis interessierte Kommunen dabei, das Zerti-

fikat „Fahrradfreundliche Kommune“ oder „Fuß-

gängerfreundliche Kommune“ zu erhalten.  

Rhein-Neckar-Kreis 

30. Der Rhein-Neckar-Kreis prüft, ob eine Beratung 

und Schulung zur Pedelec-Nutzung möglich ist. 

Rhein-Neckar-Kreis 

ADFC Rhein-Neckar/ Heidel-

berg 
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5 Quartiersentwicklung  

 

Unter einem Quartier kann eine Gemeinde, ein Orts- oder Stadtteil oder ein Wohngebiet 

verstanden werden. Wichtig dabei ist, dass die Bewohnerinnen und Bewohner des Quar-

tiers sich mit diesem identifizieren und untereinander in Kontakt treten.82 Das Quartier soll 

den Bedürfnissen seiner Bewohnerinnen und Bewohnern gerecht werden, so dass sie in 

ihrem unmittelbaren Wohnumfeld eine Umgebung vorfinden, die ihrer jeweiligen Lebens-

phase gerecht wird. Im höheren Alter entwickeln sich häufig Einschränkungen bei der 

Gesundheit und Mobilität, sodass sich der individuelle Bewegungsradius verringert. Des-

wegen ist im Hinblick auf ältere Menschen die hauptsächliche Zielsetzung, dass sie auch 

bei zunehmendem Unterstützungsbedarf im Quartier wohnen bleiben können.  

 

 

5.1 Konzepte und Prozesse der Quartiersentwicklung 

 

Bei der Quartiersentwicklung geht es darum, ein Konzept für ein Quartier zu erarbeiten. 

Quartierskonzepte rücken die unterschiedlichen Bedürfnisse von Bewohnerinnen und 

Bewohnern eines Quartiers in den Mittelpunkt. Quartiersentwicklung hat im Hinblick auf 

ältere Menschen zwei hauptsächliche Ziele: 

• das Wohnen in der vertrauten Umgebung sicherzustellen und 

• den Aufbau eines Unterstützungsnetzwerks im Quartier zu befördern sowie Eigen-

initiative zu unterstützen. 

 

Um diese Ziele zu erreichen ist es wichtig, die Angebote unterschiedlicher Akteure in ei-

nem Quartier in einem moderierten Prozess unter breiter Beteiligung der Bevölkerung 

gezielt zu vernetzen und weiterzuentwickeln. Quartiersentwicklung soll dazu beitragen, 

dass die Wohn- und Lebensverhältnisse der Bewohnerinnen und Bewohnern eines Quar-

tiers besser werden und der soziale Zusammenhalt der Bewohnenden gestärkt wird. Be-

sonders erfolgreich scheinen sich Quartiere dann zu entwickeln, wenn eine Ansprechper-

son die unterschiedlichen Angebote und Akteure im Quartier vernetzt. Häufig wird hier 

auch von der Funktion eines „Kümmerers“ oder einer Quartiersmanagerin beziehungs-

weise einem Quartiersmanager gesprochen. Darüber hinaus scheint es förderlich für den 

sozialen Zusammenhalt im Quartier zu sein, wenn es einen öffentlichen Treffpunkt oder 

ein Begegnungszentrum gibt. 

 

Dabei ist zu bedenken, dass Quartiere unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen ha-

ben. Für jedes Quartier müssen unterschiedliche Ansatzpunkte und Lösungen geschaffen 

und passgenaue Konzepte erarbeitet werden. Ein wichtiges Ziel der Quartiersentwicklung 

ist eine ausgewogene Durchmischung der Bevölkerung. Dahingehend erfordert das Bau-

recht bei größeren Quartiersentwicklungen immer einen Anteil an Sozialwohnungen sowie 

einen Teil an Wohnungen für mittlere Einkommensbezieher. Die Höhe der Quote ist 

 
82 Kuratorium Deutsche Altershilfe, 2011: Quartiersentwicklung. Köln, S. 5. 
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kommunal sehr unterschiedlich geregelt.83 Von zentraler Bedeutung ist es zudem, alle 

Akteure im Quartier einzubeziehen, zum Beispiel Schulen, Kindertagesstätten, Pflege-

heime, Tagespflegen, Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer, Arztpraxen, 

Unternehmen, Kirchen und Vereine. Innerhalb der Kommunalverwaltung spiegelt sich die 

Vernetzung in den Quartieren in einer ressortübergreifenden Zusammenarbeit wider. In 

kleineren Gemeinden ist das neben dem Hauptamt meist das Bauamt mit der Gestaltung 

von Grünanlagen und öffentlichen Räumen. In größeren Städten sind neben dem Bereich 

Soziales beispielsweise auch die Stadt- und Verkehrsplanung betroffen. Der Prozess der 

Quartiersentwicklung wird idealerweise durch die Kommune moderiert und gesteuert. Ei-

ne Qualifizierung der Kommunalverwaltung für diesen Prozess trägt zu einem besseren 

Verständnis und zur Unterstützung bei. In vielen Städten und Gemeinden sorgen außer-

dem Wohlfahrtsverbände für eine erfolgreiche Quartiersentwicklung. Eigens dafür entwi-

ckelte Projekte und Aktionen sollen für ein lebendiges und aktives Quartier sorgen, in dem 

alle Bewohnerinnen und Bewohner miteinander leben und aufeinander abgestimmte An-

gebote nutzen können. Vermehrt stellen Wohlfahrtsverbände für diesen Zweck eine Quar-

tiersmanagerin oder einen Quartiersmanager ein. 

 

Zu Beginn eines Quartiersentwicklungsprozesses steht meistens die Quartiersanalyse, 

bei der die Bewohnerinnen und Bewohner aktiv einbezogen sind. Dabei wird in Erfahrung 

gebracht, welche Angebote und Akteure es bereits im Quartier gibt und welche Bewohne-

rinnen und Bewohner mit welchen Fähigkeiten sich einbringen können und wollen. Da-

nach wird geschaut, was ältere Menschen vor Ort benötigen. Dies kann beispielsweise 

durch eine Befragung, eine Zukunftswerkstatt oder auch durch präventive Hausbesuche 

erfragt werden. Die Kommune erhält dadurch Kenntnis davon, was älteren Menschen vor 

Ort fehlt. Anschließend wird versucht, Lösungen für den Bedarf zu finden. Der erste 

Schritt dabei ist, an die bestehenden Angebote anzuknüpfen oder diese so anzupassen, 

dass sie dem Bedarf entsprechen. 

 

Inklusion 

Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen verankerte den Leitgedanken 

der Inklusion, dass Menschen unter anderem unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht 

oder einer Behinderung das Recht haben, selbstbestimmt am Leben teilzunehmen.84 In 

einem Quartier treffen unterschiedliche Menschen direkt aufeinander, sodass sich gute 

Voraussetzungen für Inklusion bieten. Die Rahmenbedingungen sollten dabei so gestaltet 

sein, dass alle Menschen gleichermaßen am Leben teilhaben und miteinander leben kön-

nen. Die Menschen mit einer Behinderung sollen sich nicht an die Gegebenheiten anpas-

sen müssen, sondern die Gesellschaft sollte von vornherein ein Miteinander ermöglichen. 

Quartiersentwicklung sollte daher von dem Gedanken getragen werden, dass die vorhan-

denen Angebote von allen Personen genutzt werden können und Inklusion bereits bei der 

 
83   https://www.landesfamilienrat.de/images/Ver%C3%B6ffentlichungen/Dokumentationen/ Bro-

schuereA5_Wohnraum-LFR_online.pdf; zuletzt aufgerufen am 06.05.2019. 
84  https://www.bmas.de/DE/Themen/Teilhabe-Inklusion/Politik-fuer-behinderte-Menschen/rechte-

von-menschen-mit-behinderungen.html; zuletzt aufgerufen am 23.04.2019. 

https://www.bmas.de/DE/Themen/Teilhabe-Inklusion/Politik-fuer-behinderte-Menschen/rechte-von-menschen-mit-behinderungen.html
https://www.bmas.de/DE/Themen/Teilhabe-Inklusion/Politik-fuer-behinderte-Menschen/rechte-von-menschen-mit-behinderungen.html
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Konzeption berücksichtigt wird. Folgende Aspekte tragen für das Gelingen eines inklusi-

ven Quartiers bei: 

• Weitgehende Barrierefreiheit 

• Vielfältige Wohnformen  

• Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr 

• Zentrale öffentliche Einrichtungen der gemeinsamen Nutzung (zum Beispiel Kin-

dertageseinrichtung, stationäres/ambulantes Pflegeangebot, Mittagstisch, Café, 

Nahversorgung in einem Gebäude) 

• Gemeinsame Begegnungsstätten und Grünflächen 

• Kümmerer als zentrale Ansprechpartnerinnen beziehungsweise Ansprechpartner 

• Unterstützungsnetzwerke und „sorgende Gemeinschaften“, zum Beispiel Senio-

rengruppen, Bürgerhilfen oder Nachbarschaftsvereine 

 

Informationen zu einer inklusiven Quartiersentwicklung erhalten interessierte Akteure bei 

der „Kommunalen Beratungsstelle Inklusion“ des Städtetages Baden-Württemberg oder 

bei der „Fachstelle Inklusion“ des Gemeindetages Baden-Württemberg. Beispielsweise 

können sich Kommunen dort über erfolgreiche Praxisbeispiele austauschen oder bei die-

sem Prozess begleitet werden.  

 
Abbildung 17: Das Ziel der Quartiersentwicklung ist eine inklusive Planung 

 
Grafik: KVJS. Quelle: Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen 

 

Der Städtetag Baden-Württemberg hat eine Vernetzungs- und Austauschplattform einge-

richtet, auf der innovative und zukunftsfähige Konzepte einer gelingenden inklusiven 

Quartiersentwicklung dargestellt werden sollen.85 Neun Kommunen in Baden-

Württemberg werden als sogenannte „StadtLabore“ neue Formen der Quartiersentwick-

lung erproben, deren Ergebnisse in nächster Zeit kontinuierlich auf der Internetseite prä-

sentiert werden. Die „StadtLabore“ werden im Rahmen der Landesstrategie „Quartier 

2030 – Gemeinsam.Gestalten.“ des Ministeriums für Soziales und Integration aus Mitteln 

des Landes Baden-Württemberg gefördert.  

 

 
85  http://www.inklusive-quartiere.de/willkommen, zuletzt aufgerufen am 07.06.2019. 

http://www.inklusive-quartiere.de/willkommen
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Sorgende Gemeinschaften 

Ein weiteres Ziel der Quartiersentwicklung ist, die Sozialbeziehungen in den Nachbar-

schaften eines Quartiers zu stärken. Auf dieser Basis ist verstärkte nachbarschaftliche 

Unterstützung und die Entwicklung in Richtung einer „sorgenden Gemeinschaft“ möglich. 

Wie Menschen in ihrer Nachbarschaft verknüpft sind, wirkt sich auch auf die Bewertung 

des Wohnumfeldes aus. Menschen im Alter über 70 Jahre haben häufiger enge Nachbar-

schaftskontakte als Jüngere. Der Grund ist meist die lange Wohndauer in einem Quartier. 

Sie können daher eher nach Hilfe und Unterstützung bei Nachbarn fragen, zu denen sie 

im Laufe der Jahre nachbarschaftliche Beziehungen aufgebaut haben.86 

 

Häufig kommen die Impulse zum Aufbau von Unterstützungsnetzwerken von Bewohne-

rinnen und Bewohnern oder anderen Akteuren im Quartier. Dahinter steht der Gedanke, 

dass die Unterstützung von älteren Menschen nicht alleine durch professionelle Dienst-

leister erbracht oder durch staatliche Einrichtungen übernommen werden kann. Hier sind 

interessierte Bewohnerinnen und Bewohner im öffentlichen Raum tätig und erfüllen Sor-

geaufgaben. Sie entwickeln zusammen mit anderen sorgende Gemeinschaften, die für 

ältere Menschen das Netzwerk ersetzen können, das ihnen fehlt.  

• Ältere Menschen sind bei sorgenden Gemeinschaften nicht nur als Empfänger von 

Leistungen zu sehen, sondern vor allem auch als Unterstützer, indem sie auch 

Sorgeleistungen für andere übernehmen. In dieser Funktion werden sie von der 

Gemeinde und Stadt als Gestalter von Quartieren anerkannt und gefördert. 

• Die Aufgabe der Kommunen besteht darin, gute Rahmenbedingungen für das En-

gagement der Bewohnerinnen und Bewohner zu schaffen und sie bei der Bewälti-

gung von Aufgaben zu stärken.  

• Die sorgenden Gemeinschaften können beispielsweise als Seniorengenossen-

schaften, -netze oder als Bürgervereine gestaltet sein. Häufig sind die Initiativen 

von dem Gedanken getragen, dass weder professionelle Dienstleistungen noch 

die Kommune die Sorgeleistungen in Zukunft alleine tragen können.  

 

Der siebte Altenbericht der Bundesregierung greift diese Idee mit dem Schwerpunkt „Sor-

ge und Mitverantwortung in der Kommune – Aufbau und Sicherung zukunftsfähiger Ge-

meinschaften“ auf. Er stellt fest: „Es sollte für den Staat darum gehen, jedes Mitglied und 

jede soziale Gruppe der Gesellschaft zum guten Leben und Handeln zu befähigen und 

ihnen gleiche Chancen zu bieten, am Leben der Gemeinschaft teilzunehmen.“87  

 

 
86 Nowossadeck, Sonja/Block, Jenny, 2017: Wohnumfeld und Nachbarschaftsbeziehungen in der 

zweiten Lebenshälfte. Report Altersdaten 1/2017. Berlin.  
87  Deutscher Bundestag, 2015: Siebter Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesre-

publik Deutschland. Sorge und Mitverantwortung in der Kommune – Aufbau und Sicherung zu-
kunftsfähiger Gemeinschaften (Drucksache 18./102010) Berlin, S. 35. 
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Fördermöglichkeiten 

Das Ministerium für Soziales und Integration hat die Landesstrategie „Quartier 2030. Ge-

meinsam.Gestalten.“ initiiert. Mit der Strategie möchte das Land Kommunen dabei unter-

stützen ihre Quartiere alters- und generationengerecht zu gestalten. Ein Baustein der 

Landesstrategie ist der Aufbau einer Beratungsstruktur zur Quartiersentwicklung. Dafür 

haben die Kommunalen Landesverbände das „Gemeinsame Kommunale Kompetenzzent-

rum Quartiersentwicklung“ (GKZ.QE) gegründet. Die Beratungsstelle bietet Kommunen 

Beratung und Begleitung bei der Entwicklung von Konzeptionen und bei der Durchführung 

ihrer Vorhaben zur Quartiersentwicklung. Ein weiterer Baustein sind unterschiedliche För-

dermöglichkeiten.88 Die jeweiligen Förderprogramme können eine Unterstützung für die 

Entwicklung von Konzeptionen oder zur Durchführung von Quartiersentwicklungsprozes-

sen in Kommunen sein. Im Jahr 2019 lag der Fokus der Landesstrategie auf einem Quali-

fizierungsprogramm zur Quartierskoordination für kommunale Mitarbeitende und zivilge-

sellschaftliche Akteure. Im Auftrag des Ministeriums für Soziales und Integration hat das 

Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) ein Fortbildungskonzept entworfen. Für die Um-

setzung des Konzeptes wurde die Quartiersakademie gegründet, deren Koordinierungs-

stelle beim Kommunalverband für Jugend und Soziales angesiedelt ist. Mittels einer Len-

kungsgruppe sowie der fachlichen Begleitung durch das KDA werden Fortbildungsange-

bote koordiniert, die Kenntnisse über die Quartiersentwicklung vermitteln und bei Prozes-

sen und der Umsetzung von Initiativen begleiten. Die Zielgruppe besteht sowohl aus 

Hauptamtlichen als auch aus Ehrenamtlichen aus Kommunen und der Zivilgesellschaft.89  

 

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg schreibt 

jedes Jahr das Förderprogramm für nichtinvestive Städtebauförderung (NIS) aus. Diese 

Förderung kann explizit für ein Quartiersmanagement oder einzelne Projekte zur Weiter-

entwicklung eines Quartiers genutzt werden. Möglich sind dadurch beispielsweise die 

Förderung eines Kümmerers, einer Nachbarschaftshilfe, einer Begegnungsstätte oder 

auch von Nahversorgungsangeboten.90 

 

Im Jahr 2019 ist zum ersten Mal der Bundesteilhabepreis ausgeschrieben worden. Jähr-

lich haben nun alle relevanten Akteure die Möglichkeit, sich mit einem gelungenen Projekt 

der inklusiven Sozialraumgestaltung aus der Praxis zu bewerben. Das Thema des Jahres 

2019 lautet „Inklusive Mobilität“. 

 

 

 
88 Beispielsweise fördert das Land Baden-Württemberg die Quartiersentwicklung durch das För-

derprogramm „Quartiersimpulse“: http://allianz-fuer-beteiligung.de/foerderprogramme/gut-
beraten/, zuletzt aufgerufen am 17.04.2019. 

89  https://www.quartier2020-bw.de/angebote/schulung_qualifizierung/__Schulung-
Qualifizierung.html, zuletzt aufgerufen am 21.05.2019.  

90  https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-
foerderprogramme/programm-fuer-nichtinvestive-staedtebaufoerderung-nis/; zuletzt aufgerufen 
am 17.05.2019. 

http://allianz-fuer-beteiligung.de/foerderprogramme/gut-beraten/
http://allianz-fuer-beteiligung.de/foerderprogramme/gut-beraten/
https://www.quartier2020-bw.de/angebote/schulung_qualifizierung/__Schulung-Qualifizierung.html
https://www.quartier2020-bw.de/angebote/schulung_qualifizierung/__Schulung-Qualifizierung.html
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/programm-fuer-nichtinvestive-staedtebaufoerderung-nis/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/programm-fuer-nichtinvestive-staedtebaufoerderung-nis/
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5.2 Situation im Rhein-Neckar-Kreis 

 

Im Rhein-Neckar-Kreis entstehen derzeit in mehreren Städten und Gemeinden neue 

Quartiere. Dies erfolgt entweder durch Neubautätigkeiten oder durch die Bereitschaft, 

bereits vorhandene Quartiere zu entwickeln und neben einem vielfältigen Wohnangebot 

auch eine Netzwerkstruktur zu schaffen.  

 

Quartiersentwicklungsprozesse  

Beim Ideenwettbewerb 2017 der Landesstrategie Quartier 2020 wurden insgesamt 53 

Kommunen ausgezeichnet. Dabei erhielten mit Weinheim und Sinsheim zwei Kommunen 

aus dem Rhein-Neckar für ihr Konzept eine Auszeichnung als Preisträger. 

 

Für ihr Konzept des Neubaugebietes „Allmendäcker“ erhielt die Stadt Weinheim ein 

Preisgeld von 50.000 Euro. Das Neubaugebiet liegt am Rand der Weststadt in Weinheim. 

Hier wurden in jüngster Vergangenheit im Rahmen der Stadtteilanalyse Weinheim-West 

bereits Maßnahmen und Projekte durchgeführt (siehe hierzu auch Kapitel 9.1 Vernetzung 

und Kooperation unter 9.1.1 Situation im Rhein-Neckar-Kreis). Aus der Stadtteilanalyse 

entstand die Idee, im Neubaugebiet Allmendäcker ein Quartier mit einer inklusiven Quar-

tiersentwicklung mit verschiedenen Wohnformen, Begegnungsstätten und Einrichtungen 

der ambulanten und stationären Pflege entstehen zu lassen. Das Ziel ist ein Pflege- und 

Versorgungskonzept, das ein langes und selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause 

ermöglicht. Ist eine stationäre Unterbringung unabdingbar, sollen passende Angebote im 

Quartier und damit im direkten Umfeld vorhanden sein. Das Zusammenleben unterschied-

licher Generationen und Nachbarschaften sowie die Teilhabemöglichkeiten aller Bewoh-

nerinnen und Bewohner sollen gefördert werden. Die soziale Vernetzung soll durch Be-

gegnungsstätten, wie zum Beispiel ein Quartierscafé, erfolgen. Zudem ist ein Anger als 

zentrale Grünfläche und Mittelpunkt des Quartiers vorgesehen, der unter anderem einen 

Spielplatz enthalten soll. Über die Gestaltung des Angers wurde ein Bürgerwettbewerb 

durchgeführt, bei dem alle Bürgerinnen und Bürger einen Vorschlag einreichen und Preise 

gewinnen konnten. Geplant sind weitere Maßnahmen, wie beispielsweise Seniorenlotsen 

einzusetzen. Das Quartier „Allmendäcker“ soll insgesamt so gestaltet werden, dass es mit 

den angrenzenden Bestandsquartieren sinnvoll vernetzt ist und nicht als abgeschlossenes 

Gebiet entsteht.  

 

Das Projekt „Heimat im Alter – im Alter daheim“ in der Stadt Sinsheim erhielt ebenfalls 

eine Förderung von 50.000 Euro als Preisträger des Ideenwettbewerbs. Sinsheim besteht 

aus der Kernstadt und zwölf unterschiedlichen Stadtteilen. Anhand verschiedener sozialer 

und infrastruktureller Kriterien wurden im Rahmen des Projekts die vier unterschiedlich 

ausgestatteten Stadtteile Ehrstädt, Dühren, Waldangelloch und Weiler als Modellquartiere 

ausgewählt. In diesen Stadtteilen sollen Quartiersentwicklungsprozesse mit dem Fokus 

Pflege, Unterstützung und Wohnen im Alter angestoßen werden. Begleitet wird der Pro-

zess vom Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA). Ein zentraler Punkt der Quartiersent-
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wicklung ist die Bürgerbeteiligung. Dafür wurden sogenannte Quartierswerkstätten durch-

geführt, in denen von Bürgerinnen und Bürgern sowie relevanten Akteuren aus der Senio-

renarbeit Ideen und Maßnahmen für die jeweiligen Modellquartiere entwickelt wurden. 

Zudem wurden Arbeitsgruppen gebildet, die im weiteren Prozess eigenverantwortlich für 

die Umsetzung der Ideen und Maßnahmen zuständig sind. Geschaffen werden sollen 

individuell passende Strukturen für die Bedarfe der Menschen vor Ort. In Planung sind 

beispielsweise Hilfen im Alltag, offene Treffs, ein Stadtteilrundweg mit seniorengerechten 

Ruhebänken oder auch die Schulung von Seniorenlotsen. Die Stadt steht dabei als Im-

pulsgeber für Ideen und zur Lösungsfindung zur Verfügung. Im November 2020 präsentie-

ren die vier Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse der Quartiersentwicklung bei den Heimatta-

gen Baden-Württemberg in Sinsheim. Das Kuratorium Deutsche Altershilfe wird nach die-

sem Prozess eine Handreichung erstellen. So sollen die Erfahrungen der Quartiersent-

wicklung dieser vier Stadtteile für die Entwicklung der weiteren acht Stadtteile genutzt 

werden. 

 

Die Stadt Schwetzingen wurde mit der Umgestaltung des Schlossplatzes in der Stadtmitte 

als kommunales Beispiel in dem Projekt „Inklusive Quartiere“ des Städtetages Baden-

Württemberg aufgenommen. Der Schlossplatz in Schwetzingen – bisher dominiert durch 

Durchgangsverkehr – konnte dank einer neuen Umgehungsstraße zu einer zentralen Be-

wegungs- und Begegnungsfläche gestaltet werden. Als Maßnahmen führte die Stadt eine 

Schrittgeschwindigkeit ein und reduzierte die Fahrbahnbreite, um gleichzeitig den Weg 

zum Schlosszugang zu vergrößern. Farbliche Granitsteine ersetzen bei der Fahrbahn den 

Asphaltbelag. Insgesamt erreicht die Stadt durch eine städtebauliche Gestaltung das Ziel, 

die Verkehrsteilnehmer so zu beeinflussen, dass sie sich an die Geschwindigkeitsbegren-

zung halten. Als Ergebnis entstand ein barrierefreier, innerstädtischer Aufenthaltsort ohne 

Querungshilfen oder Ampeln, an dem sich Personen aller Generationen begegnen kön-

nen und sich mit „ihrem Schlossplatz“ identifizieren. Bei der inklusiven Planung beteiligte 

sich neben einer fachübergreifend agierenden kommunalen Verwaltung eine Vielzahl wei-

terer Akteure.  

 

Das Sonderprogramm Quartier des Ministeriums für Soziales und Integration wurde im 

Jahr 2019 im Rahmen der Strategie „Quartier 2020 – Gemeinsam. Gestalten.“ (jetzt: 

Quartier 2030) aufgelegt. Aus dem Rhein-Neckar-Kreis erhielten zwei Förderanträge ei-

nen Zuschlag: 

• Das Projekt „Quer (Quartier erleben)“ ist ein gemeinsamer Antrag des Rhein-

Neckar-Kreises mit der Stadt Leimen. Das Ziel ist es, einen Ort der Begegnung für 

alle Generationen zu schaffen, in dem verschiedene Projekte und Angebote für ei-

ne gemeinsame Nutzung zur Verfügung stehen. Ein zentraler Aspekt ist dabei die 

Frage, wie ein gelingendes Zusammenleben von Bürgerinnen und Bürger aller so-

zialen Schichten und Ethnien aussehen kann.  

• Einen Zuschlag bekommen hat zudem ein Projekt des Rhein-Neckar-Kreises ge-

meinsam mit den Gemeinden Eberbach, Mühlhausen, Schwetzingen, Sinsheim 

und Wilhelmsfeld. Der Projekttitel lautet „Familien und bürgerschaftlich engagierte 
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Ältere in gemeinsamer Verantwortung für gesundes Leben in früher Kindheit“. Der 

Schwerpunkt liegt auf einem generationsübergreifenden Miteinander, bei dem so-

wohl junge Familien und Kinder als auch Ältere profitieren. Ältere können junge 

Familien ehrenamtlich im Rahmen der Frühen Hilfen unterstützen, indem sie sich 

mit ihren Erfahrungen und Kenntnissen einbringen und wichtige Kontaktpersonen 

sind. Gleichzeitig wird damit einer Vereinsamung im Alter vorgebeugt. Ein weiteres 

Ziel besteht darin, die Frühen Hilfen auszubauen und stärker mit den Kommunen 

zu vernetzen. Für dieses Projekt wurde Ende 2019 eine Quartierskoordinatorin 

eingestellt, die den Ausbau der Frühen Hilfen unterstützen und die Projekte beglei-

ten wird. Zudem steht sie als Ansprechpartnerin zur Verfügung. 

 

Sorgende Gemeinschaften 

Bei den meisten älteren Menschen leisten Familien oder Nachbarn Unterstützung, wenn 

sie notwendig wird. Häufig fehlt älteren Menschen jedoch ein Netzwerk, wenn die Ehefrau 

oder der Ehemann verstorben sind und sie keine Kinder haben oder diese nicht in der 

Nähe leben. Sorgende Gemeinschaften können hier wertvolle Unterstützung leisten. 

 

Im Folgenden sind alle bürgerschaftlich initiierten Netzwerke dargestellt, die Aufgaben im 

Sinne einer sorgenden Gemeinschaft übernehmen. Teilweise werden diese organisato-

risch von der jeweiligen Kommune unterstützt. Daneben gibt es noch eine Vielzahl weite-

rer Angebote an sorgenden Gemeinschaften im Rhein-Neckar-Kreis, zum Beispiel in 

Form von Nachbarschaftshilfe. Diese werden unter anderem von kirchlichen Trägern, So-

zialstationen oder Pflegezentren getragen. Eine Auswahl listet der Wegweiser „Älter wer-

den im Rhein-Neckar-Kreis“ des Kreisseniorenrats auf. 
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Abbildung 18:  Von der Bürgerschaft initiierte Netzwerke gegenseitiger Hilfe im Rhein-
Neckar-Kreis im Jahr 2019 – regionale Verteilung 
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Auflistung Kommunalverband für Jugend und Soziales sowie Planerin für Seniorin-
nen und Senioren Rhein-Neckar-Kreis. Stand: Juni 2019.  
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Tabelle 1:  Art der von der Bürgerschaft initiierten Netzwerke gegenseitiger Hilfe im 
Rhein-Neckar-Kreis im Jahr 2019 

Kommune Art des Angebots 

Dossenheim Bürger für Bürger 

Eberbach Tauschbörse Eberbach e.V. 

Edingen-Neckarhausen  
Nachbarschaftshilfe der Gemeinde Edin-

gen-Neckarhausen 

Hirschberg Hirschberg hilft e.V. 

Hockenheim Tauschring der Stadt Hockenheim 

Ilvesheim Ilvesheimer Bürgerhilfe e.V. 

Ketsch Nachbarschaftshilfe Gemeinde Ketsch 

Laudenbach Bürger für Bürger Laudenbach 

Neckarbischofsheim 
Generationen-Netzwerk Neckarbischofs-

heim e.V. 

Neidenstein Generationenprojekt Neidenstein  e.V. 

Sandhausen Drehscheibe Sandhausen 

Schriesheim Arbeitskreis Schriesheimer Senioren e.V. 

Schwetzingen Seniorenkreis Schwetzingen  

Sinsheim 
„Bürger für Bürger“ der Sinsheimer Ehren-

amtsakademie 

St. Leon Rot Seniorenhilfe der Gemeinde St. Leon-Rot 

Waibstadt 
„Bürger helfen Bürgern“ der Stadt 

Waibstadt 

Walldorf 
Generationenbrücke Walldorf e.V. 

Bürger für Bürger der Stadt Walldorf 

Weinheim Bürgerverein Weinheim-West e.V. 

Wiesloch Zeitgeschenk der Bürgerstiftung Wiesloch 

Datenbasis: Auflistung Kommunalverband für Jugend und Soziales sowie Kreisseniorenplanung für Seniorin-
nen und Senioren Rhein-Neckar-Kreis. Stand: Juni 2019.  

 

 

5.3 Einschätzung durch lokale Expertinnen und Experten 

 

Im Rahmen der Planung fand ein Fachgespräch mit kommunalen Akteuren statt, die 

Quartiersentwicklungen bereits aktiv gestalten und begleiten. Durch diese Erfahrungen 
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können Impulse für andere Kommunen gegeben und Herausforderungen bei der Umset-

zung benannt werden.  

 

Eine erfolgreiche Quartiersentwicklung hängt laut der Expertinnen und Experten in erster 

Linie von der Selbstinitiative der Beteiligten vor Ort ab. Insbesondere eine Aktivierung 

sowie regelmäßige Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ist ausschlaggebend. Auch 

die Vernetzung der Akteure aus verschiedenen Bereichen wird als Erfolgsfaktor gesehen. 

Falls vorhanden, sollten Ortsverwaltungen und Ortschaftsräte als Schlüsselpersonen in 

den Prozess einbezogen werden, da das Gelingen von ihrer Unterstützung abhängt.  

 

Die Kommune sollte nach Ansicht der Gesprächsteilnehmerinnen und -teilnehmer zu Be-

ginn als Initiatorin und Impulsgeberin für Quartiersentwicklungsprozesse fungieren. Wäh-

rend des Prozesses sollte sie hauptsächlich eine unterstützende Funktion und als Motor 

im Sozialraum eine Koordinierungsfunktion einnehmen sowie den Beteiligten als Begleite-

rin und Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen. 

 

Die Expertinnen und Experten betonen, dass für eine gelingende Quartiersentwicklung 

eine ämter- und fachbereichsübergreifende Arbeit im Sinne einer integrierten Planung 

notwendig ist. Dies insofern, da viele verschiedene Bereiche in einem Quartier zusam-

menspielen. Für eine integrierte Planung ist es wichtig, dass Themen automatisch mit 

allen relevanten Stellen abgesprochen und geplant werden. Hierfür ist nach Ansicht der 

Befragten ein Bewusstseinswandel in der Verwaltung notwendig. 

 

Ein interkommunaler Austausch ist im Rhein-Neckar-Kreis mit Herausforderungen ver-

bunden, da sich die Kommunen sowohl in der Größe als auch den strukturellen und orga-

nisatorischen Rahmenbedingungen deutlich unterscheiden. Hilfreich könnte auf Kreisebe-

ne eine übergeordnete Ansprechperson oder eine Plattform als Informationsquelle mit 

Best-Practice-Beispielen zu Quartiersentwicklungsprozessen oder Modellprojekten sein.  

 

Ebenso haben die Expertinnen und Experten die Wichtigkeit von Kümmerern bezie-

hungsweise Quartiersmanagerinnen und Quartiersmanagern vor Ort herausgestellt. Diese 

sollten ohne Befristung und unter Beachtung einer dauerhaften Finanzierung eingestellt 

werden. Bislang fehlt jedoch noch eine verlässliche und dauerhafte Finanzierung für 

Quartiersmanagerinnen und Quartiersmanagern oder Kümmerer. Sie treiben als verlässli-

che Ansprechpersonen die Verbesserung der Lebensqualität in den Quartieren voran und 

fördern generationenübergreifende gegenseitige Hilfe und Unterstützung. Auch könnten 

sie Personen identifizieren und aktivieren, die Hilfe und Unterstützung benötigen und auf-

suchend tätig sein. Somit könnte ein Zugang zu alleinlebenden älteren Menschen ge-

schaffen werden, die anderweitig mit den vorhandenen Angeboten nicht erreicht werden. 

Bedarf wurde noch bei passenden Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten für Kümmerer/ 

Quartiersmanagerinnen und  -managern gesehen. 
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Des Weiteren wurde darauf hingewiesen, dass Unterstützungsangebote für Seniorinnen 

und Senioren nicht mehr ausschließlich über das Ehrenamt geleistet werden können. Eine 

Mischung aus haupt- und ehrenamtlichen Personen ist die Voraussetzung für eine ausrei-

chende Verfügbarkeit von Angeboten. 

 

Außerdem ist nach Ansicht der Expertinnen und Experten eine regelmäßige Öffentlich-

keitsarbeit notwendig, um für Quartiersentwicklungsprozesse zu sensibilisieren, die Be-

völkerung zu aktivieren und über den aktuellen Stand sowie die weitere Planung zu infor-

mieren.  

 

Als Herausforderung benannten die Expertinnen und Experten die Verfügbarkeit klein-

räumiger statistischer Daten zu den einzelnen Stadtteilen. Um Quartiere bedarfsgerecht 

planen und entwickeln zu können, sind statistische Daten über die lokalen Gegebenheiten 

unabdingbar. Diese müssten jedoch von den Städten und Gemeinden selbst erhoben 

werden. Hier wünschen sich die Kommunen eine Unterstützung durch den Landkreis.   

 

Positiv wurden die vielfältigen Unterstützungsleistungen im Sinne von sorgenden Ge-

meinschaften in einzelnen Kommunen eingeschätzt. Die Anzahl der Bürgerinnen und 

Bürger, die sich ehrenamtlich in sorgenden Gemeinschaften engagieren, stieg in den letz-

ten Jahren. Das Konzept bereits erfolgreich laufender ehrenamtlicher Unterstützungsan-

gebote könnte in Städten und Gemeinden vorgestellt werden, in denen sich bisher noch 

kein Angebot etabliert hat. Problematisch angemerkt wurde jedoch, dass es häufig an 

Informationen über Menschen fehlt, die Hilfe benötigen. Hier könnte wiederrum ein Küm-

merer hilfreich sein, der Menschen mit Hilfe- und Unterstützungsbedarf identifiziert.  

 

 

5.4 Fazit und Handlungsempfehlungen  

 

Einige Kommunen und Wohlfahrtsverbände im Rhein-Neckar-Kreis haben bereits Prozes-

se der Quartiersentwicklung angestoßen. Dabei entwickeln sie gemeinsam mit ihren Bür-

gerinnen und Bürger individuelle Konzepte für Quartiere, die für alle Menschen im Sinne 

der Inklusion ermöglichen, selbstbestimmt am Leben teilzunehmen. Eine ausreichende 

Wohn- und Pflegeinfrastruktur ist dafür genauso wichtig wie das Vorhandensein von Be-

gegnungs-, Dienstleistungs- und Nahversorgungsangeboten.  

 

Quartiersentwicklungskonzepte, die älteren Menschen ein langes und selbstbestimmtes 

Leben im vertrauten Wohnumfeld ermöglichen, gewinnen zunehmend an Bedeutung. 

Stadtteilbezogene Daten liefern die Grundlage für eine bedarfsgerechte Quartiersentwick-

lung. Als Ausgangspunkt für das Entstehen neuer oder die Weiterentwicklung bestehen-

der Quartiere können Informationsveranstaltungen für Bürgerinnen und Bürger dienen. 

Unterschiedliche Wohnmöglichkeiten werden dadurch bekannt gemacht und Interessierte 

für bestimmte Wohnprojekte zusammengebracht. Von entscheidender Bedeutung ist es, 

die Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen, um die jeweiligen Bedarfe zu erfragen und die 



100 5 Quartiersentwicklung 
 

 

Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit dem Quartier zu fördern. Es sollte 

zudem geprüft werden, ob bewährte Quartiersentwicklungskonzepte auch auf andere 

Städte und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis übertragbar sind. 

 

Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es einige bürgerschaftliche Initiativen, die im Sinne einer sor-

genden Gemeinschaft gegenseitige Unterstützung und Begleitung anbieten. Zudem gibt 

es von mehreren Kirchengemeinden, Sozialstationen oder Pflegezentren ehrenamtliche 

Unterstützungsangebote für Seniorinnen und Senioren. Die Helfer unterstützen dabei vor 

allem bei der sozialen Teilhabe oder bei Einkaufsdiensten. Hilfreich ist bei der Selbstor-

ganisation von Vereinen auch die organisatorische oder finanzielle Unterstützung durch 

die Stadt oder Gemeinde. 
 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

31. Der Rhein-Neckar-Kreis organisiert in Koopera-

tion mit den relevanten Akteuren Informations-

veranstaltungen zur Quartiersentwicklung. In 

diesem Rahmen können bereits im Landkreis 

erfolgreich laufende Planungsprozesse vorge-

stellt und Fördermöglichkeiten aufgezeigt wer-

den. 

Rhein-Neckar-Kreis 

32. Der Rhein-Neckar-Kreis unterstützt die Städte 

und Gemeinden bei der Quartiersentwicklung 

durch Beratung in konzeptionellen Fragen und 

Unterstützung bei der Erschließung finanzieller 

Förderungen (zum Beispiel im Rahmen der 

Landesstrategie Quartier 2030). Er informiert die 

Gemeinden und Städte über Förder- und Unter-

stützungsmöglichkeiten für Beteiligungsverfah-

ren und bei der Quartiersentwicklung. 

Rhein-Neckar-Kreis 

33. Die Städte und Gemeinden werden angeregt, 

einen „Kümmerer“ einzusetzen, der Quartiers-

entwicklungsprozesse anstößt und als An-

sprechperson für die Bürgerinnen und Bürger 

zur Verfügung steht. Zusätzlich kann dieser sich 

bei der Begleitung Ehrenamtlicher einbringen. 

Kommunen 



5 Quartiersentwicklung 101 
 

 

 

34. Der Rhein-Neckar-Kreis sowie die Städte und 

Gemeinden unterstützen den Aufbau von „sor-

genden Gemeinschaften“, die dazu beitragen, 

dass ältere Menschen so lange wie möglich in 

ihrem Quartier verbleiben können. Zudem soll-

ten alternative nachbarschaftliche Versorgungs-

systeme, wie beispielsweise Fahr- oder Be-

suchsdienste, gemeinsam entwickelt werden. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen 

35. Der Rhein-Neckar-Kreis prüft, ob ein Bedarf an 

Schulungen, Informationen und regelmäßigen 

Fortbildungen für Ehrenamtliche und Hauptamt-

liche bestehen und inwiefern diese angeboten 

werden können. 

Rhein-Neckar-Kreis 
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6 Pflege und Unterstützung im Alter 

 

Die pflegerische Versorgung von älteren Menschen ist eine gesamtgesellschaftliche Auf-

gabe und vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung eine große Herausforde-

rung. Land, Kommunen, Pflegeeinrichtungen und Pflegekassen haben nach dem SGB XI 

den gemeinsamen Auftrag, eine leistungsfähige, regional gegliederte, wohnortnahe und 

aufeinander abgestimmte, ambulante und stationäre pflegerische Versorgung der Bevöl-

kerung zu gewährleisten.91 Vorrangig soll die häusliche Pflege und die Pflegebereitschaft 

der Angehörigen und Nachbarn unterstützt werden, damit die Pflegebedürftigen möglichst 

lange in ihrer häuslichen Umgebung verbleiben können.  

 

Die Stärkung der ambulanten Pflege ist ein wichtiges Ziel der zwischen Januar 2015 und 

Januar 2017 in Kraft getretenen Pflegestärkungsgesetze. Mit dem ersten Pflegestär-

kungsgesetz (PSG I)92 wurden die Leistungen im ambulanten Bereich ausgeweitet. Das 

zweite Pflegestärkungsgesetz (PSG II)93 führte einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff94 

und ein neues Begutachtungsverfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit ein. Seit-

dem bestimmt der Grad der vorhandenen oder nicht vorhandenen Selbständigkeit oder 

Fähigkeiten über die Schwere der Pflegebedürftigkeit.  

 

Außerdem wurden mit dem PSG II im Januar 2017 fünf Pflegegrade eingeführt, die die 

Pflegestufen ablösten. Insgesamt erhalten seit der Reform mehr Menschen Leistungen 

aus der Pflegeversicherung. Dies liegt daran, dass nun auch Personen, bei denen der 

Pflegebedarf auf eine demenzielle oder psychische Erkrankung oder eine geistige Behin-

derung zurückgeht, einen gleichberechtigten Zugang zu Pflegeleistungen haben wie Men-

schen mit einer körperlichen Einschränkung. Körperliche, geistige und psychische Fähig-

keiten werden seit der Reform bei der Einstufung gleichermaßen berücksichtigt. Perso-

nen, die bereits vor dem 01.01.2017 pflegebedürftig waren, wurden in Pflegegrade über-

geleitet und erhielten mindestens die Leistungen, die sie vorher erhalten haben.  

 

Gesetzliche Regelungen des Landes Baden-Württemberg 

Die Aufgaben und Rahmenbedingungen für die Planung und Förderung der Pflegeinfra-

struktur sind in Baden-Württemberg im Landespflegegesetz konkretisiert. Am 18.12.2018 

wurde ein neues “Gesetz zur sozialräumlichen Gestaltung von Pflege- und Unterstüt-

zungsstrukturen“ vom Landtag beschlossen, mit dem das Landespflegegesetz geändert 

wurde und das zum 01.01.2019 in Kraft trat.  

 

 
91  Unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung. 
92  Erstes Pflegestärkungsgesetz (PSG I) vom 17. Dezember 2014. 
93  Zweites Pflegestärkungsgesetz (PSG II) vom 21. Dezember 2015. 
94  Als pflegebedürftig im Sinne von § 14 SGB XI gelten Personen, die gesundheitlich bedingte 

Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe 
durch andere bedürfen. Die Pflegebedürftigkeit muss auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 
sechs Monate, und mit mindestens der in § 15 festgelegten Schwere bestehen. 
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Bauliche Standards für stationäre Pflegeeinrichtungen gibt in Baden-Württemberg die 

Landesheimbauverordnung vor.95 Regelungen zur Qualität der Pflege sowie zur Mitwir-

kung und Mitbestimmung in stationären Pflegeeinrichtungen und ambulant betreuten 

Wohngemeinschaften sind im Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz (WTPG)96 für Baden-

Württemberg formuliert. Die personellen Anforderungen für stationäre Einrichtungen sind 

in der Landespersonalverordnung geregelt.97 

 

Unterschiedliche Gestaltungsspielräume der beteiligten Akteure 

In der Praxis sind die Gestaltungsspielräume der Akteure, die Mitverantwortung für die 

Ausgestaltung der Pflegelandschaft haben, sehr unterschiedlich. Den Pflegekassen 

kommt seit Einführung der Pflegeversicherung eine zentrale Rolle zu. Sie schließen Ver-

sorgungsverträge sowie Vergütungsvereinbarungen mit den Trägern von ambulanten, 

stationären und teilstationären Pflegeeinrichtungen ab, um eine bedarfsgerechte Versor-

gung ihrer Versicherten sicherzustellen. Dabei müssen sie Einvernehmen mit den Trägern 

der Sozialhilfe herstellen. Grundlage für den Abschluss von Versorgungsverträgen sind 

Rahmenverträge auf Landesebene. Jeder Träger, der die darin vorgegebenen Vorausset-

zungen erfüllt, hat einen Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Versorgungsvertrages. 

Von den Pflegekassen wird der örtliche Bedarf nicht geprüft.  

 

Stärkung der Rolle der Kommunen in der Pflege 

Die Kommunen leisten einen wichtigen Beitrag zur pflegerischen Versorgung der Bevölke-

rung. Städte und Gemeinden sind als Wohn- und Lebensorte wesentliche Garanten für 

die Lebensqualität und einen möglichst langen Verbleib hilfe- und pflegebedürftiger Men-

schen in ihrem vertrauten, häuslichen Umfeld. Allerdings verfügen die Kommunen derzeit 

nur über begrenzte Einflussmöglichkeiten und häufig unzureichende finanzielle Spielräu-

me.98  

 

Politik und Fachwelt haben erkannt, dass es wichtig ist, die Kommunen künftig noch stär-

ker in die Weiterentwicklung der Pflege vor Ort einzubinden und ihre Planungs- und Steu-

erungskompetenzen zu stärken. Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe Pflege hat im Jahr 2015 

unter Beteiligung kommunaler Vertreter Handlungsbedarfe und Empfehlungen für not-

wendige Veränderungen auf Bundes- und Landesebene formuliert. Diese Eckpunkte wer-

den im Abschlussbericht der Enquete-Kommission „Pflege in Baden-Württemberg zu-

kunftsorientiert und generationengerecht gestalten“99 aufgegriffen. Auch das Dritte Pflege-

 
95  Verordnung des Sozialministeriums zur baulichen Gestaltung von Heimen und zur Verbesse-

rung der Wohnqualität in den Heimen Baden-Württembergs (LHeimBauVO) vom 18. April 2011. 
96  Das WTPG vom 20. Mai 2014 löste das frühere Landesheimgesetz ab. 
97  Verordnung des Sozialministeriums über personelle Anforderungen für stationäre Einrichtungen 

(LPersVO) vom 7. Dezember 2015. 
98  Das Landespflegegesetz Baden-Württemberg räumte den Kommunen durch eine investive 

Förderung von Pflegeheimen bis Ende 2010 die Möglichkeit ein, den bedarfsgerechten Ausbau 
der Pflegeinfrastruktur mitzugestalten. 

99  Landtag von Baden-Württemberg: Drucksache 15/7980. Kurzfassung zum Abschlussbericht der 
Enquete-Kommission mit den Handlungsempfehlungen, S.44. 
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stärkungsgesetz100 (PSG III), das wie das PSG II zum 01.01.2017 in Kraft getreten ist, soll 

die Rolle der Kommunen in der Pflege stärken. Die Planungs- und Steuerungskompetenz 

der Kommunen soll durch die Errichtung von sogenannten „regionalen Pflegekonferen-

zen“101 zusätzlich gestärkt werden. 

 

Kommunales Handeln im Bereich Pflege sollte am Sozialraum orientiert sein und die Bür-

gerinnen und Bürger mit einbeziehen. Ziel ist es, die gesellschaftliche Teilhabe aller Ge-

meindemitglieder am Wohnort zu ermöglichen und dies unabhängig vom Grad ihres Un-

terstützungsbedarfs. Dazu bedarf es kleinräumiger, flexibler Pflegearrangements, der 

Stärkung primärer Hilfenetze und des bürgerschaftlichen Engagements. Vor allem kleine-

re Kommunen können nicht alle Aufgaben alleine bewältigen. Interkommunale Kooperati-

onen und eine koordinierende Unterstützung auf Kreis- und Landesebene können helfen.  

 

Auch eine Förderung kann die strukturelle und soziale Weiterentwicklung von Wohnquar-

tieren unterstützen. Das Land Baden-Württemberg und der Städtetag unterstützen Kom-

munen bei der Entwicklung quartiersbezogener Ansätze, die das Handlungsfeld „Alter und 

Pflege“ mit einbeziehen: Das Land mit seiner Strategie „Quartier 2030 – Gemeinsam ge-

stalten“ mit dem Schwerpunktthema „altersgerechte Quartiersentwicklung“102, der Städte-

tag mit seinem Projekt „Inklusive Quartiere – Umgang mit Anderen im Lebensraum Stadt“ 

mit Erfahrungen und Bausteinen aus der Praxis für die Praxis.103 

 

 

6.1 Pflegebedürftige Menschen im Rhein-Neckar-Kreis 

 

Als pflegebedürftig im Sinne der Pflegestatistik gelten Personen, die Leistungen nach dem 

SGB XI erhalten. Voraussetzung hierfür ist, dass die Personen durch die Pflegekassen 

oder privaten Versicherungen in einen Pflegegrad eingestuft werden. Leistungen aus der 

Pflegeversicherung stehen Pflegebedürftigen in Pflegegrad 1 bis 5 zu. Pflegebedürftige in 

Pflegegrad 1 können Leistungen für Pflegehilfsmittel, für Maßnahmen zur Verbesserung 

des Wohnumfeldes und den Entlastungsbetrag erhalten, nicht jedoch Leistungen für 

häusliche Pflegehilfe oder stationäre Pflege. Die Pflegestatistik wird alle zwei Jahre erho-

ben, zuletzt zum Stichtag 15.12.2017. 

 

Im Rhein-Neckar-Kreis waren im Jahr 2017 insgesamt 21.842 Menschen pflegebedürf-

tig.104 Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen hat sich zwischen 2001 und 2017 ausge-

 
100  Drittes Pflegestärkungsgesetz (PSG III) vom 16. Dezember 2016. 
101  Durch das PSG III ist – soweit dies die landesrechtliche Regelungen vorsehen – die Möglichkeit 

geschaffen worden, sogenannte „regionale Pflegekonferenzen“ einzurichten, die Empfehlungen 
zur Entwicklung der pflegerischen Infrastruktur in den Kommunen abgeben können.  

102  Quartiersentwicklung: Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg. 
103 Weitere Informationen hierzu unter www.inklusive-quartiere.de/willkommen; zuletzt aufgerufen 

am 06.11.2019. 
104  In der Pflegestatistik werden seit der Erhebung 2009 bei der Bestimmung der insgesamt Pfle-

gebedürftigen die teilstationär versorgten Pflegebedürftigen nicht mehr zusätzlich berücksich-
tigt. Es wird davon ausgegangen, dass sie seit der Reform der Pflegeversicherung 2008 parallel 
entweder Pflegegeld oder ambulante Leistungen beziehen. Dadurch kann es zu leichten Ver-

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/soziales/generationenbeziehungen/quartiersentwicklung/
http://www.inklusive-quartiere.de/willkommen
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hend von 11.039 Personen nahezu verdoppelt. Für das Land Baden-Württemberg liegt 

die Wachstumsrate mit rund 89 Prozent deutlich niedriger. Die Zunahme der Zahl der 

pflegebedürftigen Menschen hängt eng mit der in Kapitel 2 beschriebenen demografi-

schen Entwicklung zusammen: Mehr als die Hälfte der pflegebedürftigen Menschen im 

Rhein-Neckar-Kreis ist älter als 80 Jahre. Da die Zahl hochaltriger Menschen in den letz-

ten Jahren gestiegen ist, hat auch die Zahl der pflegebedürftigen Personen zugenommen. 

Zusätzlich haben durch das PSG II mehr Menschen Zugang zu Leistungen aus der Pfle-

geversicherung erhalten, so dass die Zahl der Pflegebedürftigen insgesamt von 2015 auf 

2017 deutlich zugenommen hat. Auf Landesebene ist die Zahl der Pflegebedürftigen von 

328.297 im Jahr 2015 auf 398.612 Personen im Jahr 2017 gestiegen. Dies entspricht ei-

ner Zunahme von 21 Prozent. Die Zahl der Pflegebedürftigen im Rhein-Neckar-Kreis hat 

von 2015 auf 2017 mit 17 Prozent weniger stark zugenommen. Die Gesamtzahl der Pfle-

gebedürftigen im Jahr 2017 ist aufgrund der gesetzlichen Reformen nur eingeschränkt mit 

den Vorjahresdaten vergleichbar. 

 
Abbildung 19:  Entwicklung der ambulant, stationär und von Angehörigen versorgten Pfle-

gebedürftigen von 2001 bis 2017 im Rhein-Neckar-Kreis 
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Pflegestatistik 2001-2017. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. 

 

Mit zunehmendem Alter nimmt das Risiko der Pflegebedürftigkeit deutlich zu: Im Alter ab 

90 Jahren sind beispielsweise rund 70 von 100 Personen pflegebedürftig. Dabei gibt es 

jedoch Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Rund 63 Prozent der Pflegebedürfti-

 
schiebungen in der Zahl der Pflegebedürftigen im Vergleich zu den Vorjahren kommen. Vor 
2009 wurden die teilstationär versorgten Personen bei den stationär versorgten Personen be-
rücksichtigt. Die Summe aus den stationär, ambulant und von Angehörigen zu Hause (Beziehe-
rinnen und Bezieherin von Pflegegeld) versorgten Personen ergibt die Zahl der Pflegebedürfti-
gen insgesamt. Seit 2017 umfasst die Gesamtzahl der Pflegebedürftigen Personen mit Pflege-
grad 1 bis 5, die ambulant, stationär oder mit Pflegegeld durch Angehörige versorgt werden so-
wie Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1, die teilstationäre Pflege erhalten. Pflegebedürftige mit 
Pflegegrad 2 bis 5, die teilstationäre Pflege erhalten, sind bereits bei den Pflegegeldempfänge-
rinnen und Pflegegeldempfängern oder den ambulant versorgten Personen berücksichtigt. Bei 
den Pflegebedürftigen in Pflegegrad 1 handelt es sich hauptsächlich um Personen, die den Ent-
lastungsbetrag für die ambulante, teil- oder vollstationäre Pflege einsetzen. 
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gen sind Frauen. Bis zum Alter von 70 Jahren liegt der Anteil der pflegebedürftigen Frau-

en unter dem der pflegebedürftigen Männer. Danach nimmt das Risiko der Frauen, pfle-

gebedürftig zu werden, stärker zu als das der Männer. Dies könnte damit zusammenhän-

gen, dass Frauen – möglicherweise vorbelastet durch die vorherige Pflege des Partners 

oder weiterer Angehöriger – mit zunehmendem Alter ein erhöhtes Pflegerisiko entwickeln. 

Frauen weisen darüber hinaus eine höhere Lebenserwartung auf als Männer. Mit zuneh-

mendem Alter leben sie deshalb häufiger alleine im Haushalt. Als Folge könnten sie im 

Fall der Pflegebedürftigkeit zunehmend auf professionelle Hilfe angewiesen sein. Diese 

Vermutung wird auch durch die Daten der Pflegestatistik untermauert, aus denen ersicht-

lich wird, dass ältere Frauen häufiger stationär versorgt werden als Männer.  

 

Laut Pflege-Report 2016 der AOK Rheinland/Hamburg gibt es zudem einen nennenswer-

ten Zusammenhang zwischen dem Beginn einer Pflegebedürftigkeit und dem Einkom-

men: Männer, die über ein geringes Renteneinkommen verfügen, werden im Schnitt sie-

ben Jahre früher pflegebedürftig als Männer mit einer vergleichsweise hohen Rente. Dies 

zeigt sich auch im Blick auf eine demenzielle Erkrankung. Weniger gut situierte Männer 

erkranken im Durchschnitt sechs Jahre früher an Demenz als besser situierte. Dieser Zu-

sammenhang könnte Expertinnen und Experten zufolge damit begründet werden, dass 

sich Menschen mit höheren Einkommen grundsätzlich gesünder ernähren und häufiger 

Sport treiben.105 Angesichts der zunehmenden Zahl einkommensschwächerer Seniorin-

nen und Senioren ist hier Handlungsbedarf geboten (siehe hierzu auch Kapitel 2 Demo-

grafische Entwicklung und Daten zur Lebenssituation älterer Menschen).  

 

Baden-Württemberg hat im Bundesländervergleich eine relativ geringe Pflegequote. Der 

Anteil der Pflegebedürftigen an der Gesamtbevölkerung betrug im Jahr 2017 im Bundes-

durchschnitt 4,1 Prozent, in Baden-Württemberg lag er bei 3,6 Prozent. Die Pflegequote 

im Rhein-Neckar-Kreis liegt mit 4 Prozent leicht über dem Landesdurchschnitt. 

 

Pflegebedürftige werden nach der Pflegestatistik danach unterschieden, ob sie in einem 

Pflegeheim, ambulant zu Hause durch einen professionellen Pflegedienst oder von Ange-

hörigen gepflegt und versorgt werden. Werden die einzelnen Leistungsarten betrachtet, 

dann zeigt sich im Rhein-Neckar-Kreis zwischen den Jahren 2001 und 2017 ein deutlicher 

Zuwachs in allen Bereichen:  

• Die größte Steigerung zeigt sich bei der Tagespflege. Der Ausgangswert lag im 

Jahr 2001 bei 63 Tagespflegeleistungen. 2015 lag der Wert bereits bei 325 Ta-

gespflegeleistungen und stieg bei der letzten Erhebung 2017 auf 370 Leistungen. 

Die Nutzung der Tagespflege hat sich zwischen 2001 und 2017 somit nahezu ver-

sechsfacht. 

• Den zweitgrößten Zuwachs verzeichnet die ambulante Pflege: Hier hat sich die 

Zahl der ambulant versorgten Pflegebedürftigen von 1.882 im Jahr 2001 auf 4.180 

 
105  Hommel, Thomas: Armut als Pflegerisiko, in: Gesundheit und Gesellschaft. Heft 2/2017. 
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im Jahr 2017 mehr als verdoppelt. Dies entspricht einem Anstieg um 

122 Prozent.106 

• Auch die Zahl der Pflegegeldempfängerinnen und Pflegegeldempfänger hat deut-

lich zugenommen: Waren es im Jahr 2001 noch 6.211 Leistungsberechtigte betrug 

deren Zahl im Jahr 2017 12.966. Dies entspricht einer Zunahme um 109 Prozent. 

• Die Zahl der stationär versorgten Pflegebedürftigen hat im Rhein-Neckar-Kreis seit 

2001 von 2.946 auf 4.695 Personen im Jahr 2017 um mehr als 59 Prozent zuge-

nommen.  

 

Aus Abbildung 20 geht hervor, dass im Rhein-Neckar-Kreis 78,5 Prozent der Pflegebe-

dürftigen zu Hause leben. Davon werden 59,4 Prozent zu Hause von Angehörigen oder 

nahestehenden Personen gepflegt und erhalten dafür Pflegegeld (Ba-Wü: 56,9 Prozent). 

Weitere 19,1 Prozent leben ebenfalls zu Hause und werden dort zusätzlich oder aus-

schließlich von einem ambulanten Pflegedienst versorgt. Insgesamt ist der Anteil der 

Pflegebedürftigen, die zu Hause versorgt werden, seit 2001 von 73,3 auf 78,5 Prozent 

gestiegen. 21,5 Prozent der Pflegebedürftigen werden vollstationär versorgt. Damit liegt 

der Anteil der pflegebedürftigen Menschen in Pflegeheimen im Rhein-Neckar-Kreis unter 

dem baden-württembergischen Durchschnitt von 24 Prozent.  

 

Seit der Erhebung 2009 geht der Anteil der vollstationär versorgten Pflegebedürftigen an 

allen Pflegebedürftigen im Rhein-Neckar-Kreis kontinuierlich zurück. Dies entspricht auch 

dem Wunsch des Gesetzgebers, ambulante Pflegearrangements zu stärken. Der Anteil 

der von ambulanten Diensten versorgten Pflegebedürftigen ist von 17 Prozent im Jahr 

2001 auf 19,1 Prozent im Jahr 2017 gestiegen. Er entsprach damit weitgehend dem Lan-

desdurchschnitt von 18,9 Prozent. 

 

Der Anteil der Pflegebedürftigen, die Pflegegeld beziehen, ist zwischen 2001 und 2017 

geringfügig gestiegen: Im Jahr 2001 betrug er noch 56,3 Prozent. Für diesen leichten An-

stieg könnten Entlastungsmöglichkeiten wie die Inanspruchnahme von Tagespflegeange-

boten beigetragen haben. Aber auch die Unterstützung durch häufig aus Osteuropa 

stammende Haushaltshilfen scheint zuzunehmen. Seit 2011 benötigen Haushaltshilfen 

aus bestimmten Ländern keine Arbeitserlaubnis mehr.  

 

 
106  Die Daten zu den ambulanten und vollstationären Leistungen werden standortbezogen bei den 

Pflegeeinrichtungen erhoben. Organisatorische Änderungen bei den Diensten (zum Beispiel ei-
ne Verlagerung des Standortes in einen anderen Kreis) können also die Ergebnisse beeinflus-
sen, obwohl faktisch gleich viele Menschen aus einem Kreis eine ambulante Leistung erhalten. 
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Abbildung 20:  Entwicklung der Anteile der ambulant, stationär und von Angehörigen ver-
sorgten Pflegebedürftigen von 2001 bis 2017 im Rhein-Neckar-Kreis 
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Pflegestatistik 2001-2017. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. 

 
Zusammenfassende Betrachtung  

Das Kapitel 2 „Demografische Entwicklung und Daten zur Lebenssituation älterer Men-

schen“ verdeutlicht, dass sich gegenwärtig die demografische Entwicklung im Rhein-

Neckar-Kreis zu einer älter werdenden Gesellschaft vollzieht. Die Zahl der älteren und 

insbesondere der hochaltrigen Menschen wird weiter zunehmen. Inzwischen erreichen 

auch die ersten geburtenstarken Jahrgänge der 50er und 60er Jahre das Rentenalter. Da 

das Risiko, pflegebedürftig zu werden, mit steigendem Alter zunimmt, kann davon ausge-

gangen werden, dass auch die Zahl der pflegebedürftigen Personen weiter zunehmen 

wird. In den letzten Jahren haben sich bereits folgende Entwicklungen im Rhein-Neckar-

Kreis gezeigt: 

• Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen im Rhein-Neckar-Kreis hat sich seit 

2001 mehr als verdoppelt. Die Pflegequote liegt mit 4 Prozent leicht über dem 

Landesdurchschnitt von 3,6 Prozent.  

• Bei allen Leistungsarten der Pflegeversicherung zeigen sich deutliche Zuwächse 

seit 2001. Insbesondere bei der Tagespflege zeigt sich ein deutlicher Zuwachs: 

Die Zahl der Tagespflegenutzerinnen und -nutzer hat sich seit 2001 nahezu ver-

sechsfacht.  

• Frauen leben mit zunehmendem Alter häufiger alleine im Haushalt und könnten in 

Folge dessen verstärkt auf professionelle Hilfe bei Pflegebedürftigkeit angewiesen 

sein. Diese Vermutung spiegelt sich auch in den Daten der Pflegestatistik wider: 

rund 70 Prozent der vollstationär versorgten Personen im Rhein-Neckar-Kreis sind 

weiblich.  

 

Um für die zunehmende Zahl älterer und pflegebedürftiger Menschen eine leistungsfähi-

ge, wohnortnahe und aufeinander abgestimmte ambulante und stationäre pflegerische 
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Versorgungsstruktur gewährleisten zu können, ist es wichtig, dass im unmittelbaren Woh-

numfeld Angebote für Unterstützung und Pflege vorhanden sind. Dadurch können ältere 

und pflegebedürftige Menschen solange wie möglich selbstbestimmt im vertrauten Woh-

numfeld bleiben. Quartiersansätze können hierbei von entscheidender Bedeutung sein. 

Im Folgenden werden Unterstützungsangebote im Falle einer Pflegebedürftigkeit be-

schrieben, die darauf abzielen, ein Älterwerden in der eigenen Wohnung zu ermöglichen. 

Dies kann jedoch nicht immer gewährleistet werden, sodass auch eine ausreichende und 

bedarfsgerechte vollstationäre Versorgungslandschaft zur Verfügung stehen muss.  

 

Dabei ist zu beachten, dass die im Folgenden beschriebenen Angebote und Handlungs-

empfehlungen nicht isoliert zu betrachten sind. Vielmehr handelt es sich um Bausteine, 

die miteinander kombiniert eine optimale und ganzheitliche Pflegeversorgung ergeben. 

Daher sind auch alle aufgeführten Bausteine im Sinne einer nachhaltigen Gesamtstrate-

gie im Rahmen der Weiterentwicklung von Hilfs- und Unterstützungsstrukturen zu be-

trachten.    

 

 

6.2 Informations- und Beratungsangebote  

 

Die Bereitstellung von gebündelten Informationen ermöglicht es Betroffenen, sich zu in-

formieren und einen Überblick über das vorhandene Angebot zu erhalten. Um auch Men-

schen mit Migrationshintergrund zu erreichen, ist es sinnvoll, Informationen auch in unter-

schiedlichen Sprachen bereitzustellen. Bei komplexen Bedarfslagen reicht eine reine In-

formationsvermittlung hingegen nicht aus. Hier ist eine qualifizierte Beratung gefragt.  

 

Während Informationen über gedruckte Wegweiser und Broschüren, das Internet oder 

telefonisch weitergegeben werden können, setzt Beratung meist einen direkten, persönli-

chen Kontakt voraus. Pflegeberatung kann durch Pflegekassen, ambulante Dienste oder 

Pflegeheime sowie von privaten Beratungsunternehmen erbracht werden. Personen, die 

Leistungen nach dem SGB XI erhalten oder beantragt haben, haben seit 2009 einen 

Rechtsanspruch auf eine kostenlose, unabhängige und individuelle Pflegeberatung nach 

§ 7 a SGB XI durch die zuständige Pflegekasse. Der Beratungsanspruch ist umfassend 

und soll auch die Veranlassung der erforderlichen Maßnahmen, die Klärung von Finanzie-

rungsfragen sowie die Begleitung der Umsetzung der Maßnahmen umfassen. Damit fällt 

auch das sogenannte „Case-Management“ in den Aufgabenbereich der Pflegebera-

tung.107  

 

 
107  Case-Management ist definiert als ein Handlungsansatz zur Steuerung, Organisation und Koor-

dination von passgenauen Hilfen bei komplexen Problemlagen oder Mehrfachbelastungen, in 
denen die Fähigkeit zur Selbsthilfe nicht vorhanden ist.  
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Eine weitere Möglichkeit der Beratung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen bie-

ten Pflegestützpunkte108. Pflegestützpunkte sollen Pflegebedürftige und deren Angehörige 

neutral informieren und beraten. Finanziert werden sie zu gleichen Teilen von den Trä-

gern der Pflegestützpunkte.109 Träger der Pflegestützpunkte sind die Pflege- und Kran-

kenkassen sowie die Stadt- und Landkreise in ihrer Funktion als örtliche Träger der Sozi-

alhilfe. Sie sollen außerdem Hilfen vermitteln und die Anbieter vernetzen. Sie bündeln die 

notwendigen Informations- und Beratungsangebote im Landkreis und stellen eine fachlich 

umfassende Beratung sicher. Die Fragen, mit denen sich die Ratsuchenden an den Pfle-

gestützpunkt wenden, sind vielfältig. Sie reichen von Fragen zu ambulanten Betreuungs- 

und Pflegeleistungen sowie stationären Hilfsangeboten über Leistungen der Pflegeversi-

cherung, Finanzierung, Demenz, Wohnen, Betreuungsrecht bis hin zu Entlastungsange-

boten für pflegende Angehörige. Die Koordination von unterschiedlichen Unterstützungs-

leistungen im Einzelfall kann dazu beitragen, dass die Maßnahmen gemeinsam zum Er-

folg führen und die Lebensqualität des Betroffenen erhöht wird. Ein langfristiges Fallma-

nagement, das heißt die Begleitung einzelner Menschen über einen längeren Zeitraum 

und die Koordination und regelmäßige Überprüfung der angebotenen Unterstützungsleis-

tungen können Pflegestützpunkte aufgrund der personellen Ausstattung häufig nicht leis-

ten.  

 

Das Pflegestärkungsgesetz III (PSG III)110, das zum 01.01.2017 in Kraft getreten ist, hat 

zum Ziel, die Pflegeberatung in den Kommunen auszubauen und zu verbessern. Kommu-

nen haben mit dem PSG III für die Dauer von fünf Jahren die Möglichkeit erhalten, ein 

Initiativrecht zur Einrichtung von Pflegestützpunkten auszuüben. Dadurch soll ein flächen-

deckender Ausbau der Pflegestützpunkte vorangetrieben werden. Hierfür wurde ein neuer 

Rahmenvertrag zur Arbeit und Finanzierung der Pflegestützpunkte zwischen den Landes-

verbänden der Pflege- und Krankenkassen und den kommunalen Landesverbänden als 

Vertreter der Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg geschlossen.111 Dieser ist am 

01.07.2018 in Kraft getreten. Baden-Württemberg hat damit als erstes Bundesland das 

kommunale Initiativrecht umgesetzt und einen Rahmenvertrag zur Umsetzung vereinbart. 

Außerdem sind bundesweit in bis zu 60 Kreisen oder kreisfreien Städten – ebenfalls für 

die Dauer von fünf Jahren – Modellvorhaben zur Beratung Pflegebedürftiger und ihrer 

Angehörigen vorgesehen. Über die eingegangenen Anträge entscheiden die Länder. Da-

mit sollen neue Beratungsstrukturen erprobt und Betroffenen eine Beratung aus einer 

Hand ermöglicht werden. Diese „Modellkommunen Pflege“ sollen umfassende Information 

und Beratung zu allen relevanten Leistungen wie beispielsweise der Hilfe zur Pflege, der 

Grundsicherung im Alter oder der Eingliederungs- und Altenhilfe geben.  

 

 
108  Der im Gesetz verankerte Rechtsanspruch der Pflegebedürftigen auf individuelle Pflegebera-

tung ab dem 01.01.2009 hat das bis dahin bestehende Beratungsangebot deutlich erweitert. Ein 
Ergebnis dieses Prozesses war die Einführung der Pflegestützpunkte (PSP) im Jahr 2011.  

109  Siehe Rahmenvertrag zur Arbeit und zur Finanzierung der Pflegestützpunkte nach § 7c Abs. 6 
SGB XI in Baden-Württemberg vom 20.06.2018.  

110  Drittes Pflegestärkungsgesetz (PSG III) vom 16. Dezember 2016.  
111  Rahmenvertrag zur Arbeit und zur Finanzierung der Pflegestützpunkte nach § 7c Abs. 6 SGB XI 

in Baden-Württemberg vom 20.06.2018. 
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Um Informationen über die Angebote und Anbieter aktuell zu halten, setzt eine gute Bera-

tung grundsätzlich eine enge Vernetzung der Beratungsangebote untereinander und mit 

anderen Akteuren des Versorgungssystems voraus. 

 

 

6.2.1 Situation im Rhein-Neckar-Kreis 

 

Eine zentrale Anlaufstelle für pflegebedürftige Menschen und ihrer Angehörigen ist der 

Pflegestützpunkt des Rhein-Neckar-Kreises. Um eine zeit- und wohnortnahe Beratung für 

seine Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, berät der Pflegestützpunkt des Rhein-

Neckar-Kreises derzeit an 12 Standorten. Im Pflegestützpunkt sind aktuell zehn Mitarbei-

tende mit einem Stellenumfang von insgesamt 5,23 Vollzeitstellen beschäftigt.  

 

Der im Juli 2018 in Kraft getretene Rahmenvertrag zur Arbeit und Finanzierung der Pfle-

gestützpunkte nach § 7c Abs. 6 SGB XI ermöglicht den Ausbau des Pflegestützpunktes 

im Rhein-Neckar-Kreis auf 10,43 Vollzeitstellen. Das Konzept zum Ausbau des Pflege-

stützpunktes im Rhein-Neckar-Kreis sieht folgende Verteilung vor:  

• Planungsraum Weinheim:     2,42 Vollzeitstellen 

• Planungsraum Wiesloch/ Leimen:   2,21 Vollzeitstellen 

• Planungsraum Schwetzingen/ Hockenheim: 2,39 Vollzeitstellen 

• Planungsraum Sinsheim:     1,65 Vollzeitstellen 

• Planungsraum Neckargemünd/ Eberbach: 1,84 Vollzeitstellen 

 

Die Einteilung orientiert sich dabei an den Planungsräumen, die im Rahmen der Sozial-

planung im Rhein-Neckar-Kreis verwendet werden. Geplant ist, dass in jedem Planungs-

raum eine Beratungsstelle vorhanden ist. Dadurch soll die sozialräumliche Orientierung 

gestärkt werden.  

 

Um eine wohnortnahe Beratung zu gewährleisten, soll der Pflegestützpunkt des jeweiligen 

Planungsraumes regelmäßig Außensprechzeiten in den umliegenden Städten und Ge-

meinden anbieten. Hierbei wurde die jeweilige Einwohnerzahl der Kommune berücksich-

tigt: 

• In Städten und Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern 

ist einmal wöchentlich ein Vormittagstermin für zwei Stunden sowie ein Nachmit-

tagstermin für 2,5 Stunden vorgesehen. 

• Städte und Gemeinden mit einer Einwohnerzahl zwischen 4.000 und unter 10.000 

sollen die Möglichkeit erhalten, einen Termin in der Woche für drei Stunden anzu-

bieten. 

• Kleinere Kommunen mit weniger als 4.000 Einwohnerinnen und Einwohnern kön-

nen einmal monatlich einen dreistündigen Beratungstermin vorhalten. 
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Den Städten und Gemeinden steht es dabei frei, die Außensprechzeiten des Pflegestütz-

punktes wahrzunehmen.  

 

Der Rahmenvertrag sieht auf Grundlage einer entsprechenden Bedarfsfeststellung im 

Rahmen der kommunalen Sozialplanung einen Abruf über die Orientierungsgröße hinaus 

als möglich an.112 Um die Standorte des Pflegestützpunktes besser koordinieren und ver-

netzen zu können, möchte der Rhein-Neckar-Kreis eine zusätzliche halbe Stelle einrich-

ten. Diese soll die Leitung des Pflegestützpunktes sowie die Koordinations-, Vernetzungs- 

und Öffentlichkeitsarbeit übernehmen. Der Pflegestützpunkt im Rhein-Neckar-Kreis soll 

somit auf elf Vollzeitstellen erweitert werden.  
 

 
112  Rahmenvertrag zur Arbeit und zur Finanzierung der Pflegestützpunkte nach § 7c Abs. 6 SGB XI 

in Baden-Württemberg vom 20.06.2018. 
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Abbildung 21:  Geplante Beratungsstruktur des Pflegestützpunktes im Rhein-Neckar-Kreis 
nach Umsetzung des Initiativrechts  
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Bevölkerungsfortschreibung zum 
31.12.2017 sowie Informationen der Kreisseniorenplanerin Rhein-Neckar-Kreises. 

 

Neben dem Pflegstützpunkt informiert auch der Kreisseniorenrat umfangreich zu allen 

seniorenrelevanten Themen. Der Kreisseniorenrat versteht sich als Interessensvertretung 

für die Anliegen und Bedürfnisse älterer Menschen im Landkreis. Er stellt Informationen 

zu verschiedenen Wohn- und Betreuungsformen, zu Patientenverfügungen und Vorsor-

gevollmachten zur Verfügung. Außerdem ist er Herausgeber des Seniorenwegweisers 

"Leben und Älter werden im Rhein-Neckar-Kreis", in der die vorhandenen Angebote für 

Seniorinnen und Senioren im Rhein-Neckar-Kreis gebündelt sind. Die aktuelle Ausgabe 

des Seniorenwegweisers ist im Jahr 2020 erschienen. Er kann auf der Homepage des 
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Rhein-Neckar-Kreises113 abgerufen und bei der Geschäftsstelle des Kreisseniorenrates 

angefordert werden.  

 

Im Rahmen der schriftlichen Erhebung bei den Städten und Gemeinden im Rhein-Neckar-

Kreis konnten diese das vorhandene Beratungsangebot in der Kommune bewerten. Alle 

54 Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises haben sich an der Erhebung beteiligt (siehe 

hierzu auch Kapitel 3 Wohnen im Alter).  

 

Die Städte und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis bewerteten das bestehende Informa-

tions- und Beratungsangebot mehrheitlich als positiv:  

• So schätzten zum Beispiel 12 beziehungsweise 27 Kommunen die vorhandene 

Beratungsinfrastruktur in ihrer Kommune als sehr gut oder gut ein. Allerdings gab 

es auch sechs Kommunen, die diese als weniger gut bewerteten und sieben 

Kommunen, in denen es kein entsprechendes Angebot gab.  

• Das vorhandene Angebot an Informationsbroschüren für Ältere wurde von 28 

Kommunen als sehr gut oder gut eingeschätzt. Weitere acht Kommunen schätzten 

das Angebot in diesem Bereich als weniger gut ein. Bei der Bereitstellung von In-

formationsmaterial für ältere Menschen besteht weiterer Handlungsbedarf: 17 

Kommunen gaben an, über keine entsprechenden Materialien zu verfügen. 

 
Abbildung 22: Wie schätzen Sie das vorhandene Informations- und Beratungsangebot für 

Seniorinnen und Senioren in ihrer Kommune ein? 
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Erhebung bei den Städten und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis im Rahmen der 
kommunalen Planung für Seniorinnen und Senioren im Jahr 2019 (N=54 Kommunen). 

 

Dazu passt auch, dass 17 Kommunen angaben, Schwierigkeiten bei der Gewährleistung 

ortsnaher Informations- und Beratungsangebote zu haben.  

 

 
113  https://www.rhein-neckar-kreis.de/,Lde/start/Landratsamt/kreisseniorenrat.html; zuletzt aufgeru-

fen am 06.11.2019. 

https://www.rhein-neckar-kreis.de/,Lde/start/Landratsamt/kreisseniorenrat.html
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Eine niedrigschwellige Beratung bieten zudem die Seniorenbüros und Beratungsstellen 

der einzelnen Kommunen an. Die Kommunen haben die Verantwortung für die Gestaltung 

ihrer Sozialräume. Dazu zählt nicht nur der Ausbau und die Planung von Infrastruktur, 

sondern auch die Bereitstellung von Informationen. Einzelne Kommunen im Landkreis 

haben daher einen lokalen Seniorenwegweiser erstellt, in dem die lokalen Angebote für 

Seniorinnen und Senioren aufgeführt sind. Zudem stellen Stadtseniorenräte, Seniorenbei-

räte und Ortseniorenräte in ihren Kommunen Informationen und Beratungsleistungen be-

reit.  

 

Für ältere Menschen mit psychischen Erkrankungen und ihre Angehörigen steht im Rhein-

Neckar-Kreis die gerontopsychiatrische Beratungsstelle am Gerontopsychiatrischen Zent-

rum (GZ) in Wiesloch zur Verfügung. Die Beratungsstelle informiert über Hilfs- und Ver-

sorgungsmöglichkeiten sowie Betreuungsformen bei gerontopsychiatrischen Erkrankun-

gen. Die Mitarbeitenden beraten bei Fragen der häuslichen Versorgung, in Bezug auf das 

Betreuungsrecht, über Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten. Sie können auch 

kontaktiert werden, wenn finanzielle Angelegenheiten geregelt werden müssen oder ein 

Heimplatz gesucht wird. Die gerontopsychiatrische Beratungsstelle arbeitet eng mit regio-

nalen Einrichtungen der Altenhilfe und mit Behörden zusammen.  

 

Darüber hinaus gibt es weitere niedrigschwellige Beratungsangebote. Dazu zählen bei-

spielsweise Beratungsangebote der Wohlfahrtsverbände, wie der Diakonie, der Caritas 

oder der Arbeiterwohlfahrt. Auch bieten Ambulante Pflegedienste sowie Pflegekassen 

ihren Versicherten Pflegeberatungen an.114 Zudem gibt es im Rhein-Neckar weitere spezi-

fische Beratungsangebote, zum Beispiel zum Thema „Sicherheit im Alter“. Das Projekt 

Senioren-Sicherheits-Berater möchte das individuelle Sicherheitsempfinden von Seniorin-

nen und Senioren verbessern. Dazu geben pensionierte Polizeibeamtinnen und -beamte 

ihr langjähriges dienstliches Wissen an Seniorinnen und Senioren weiter.115  

 

 

6.2.2 Einschätzung durch lokale Expertinnen und Experten  

 

In einem Fachgespräch mit Mitarbeitenden des Pflegestützpunktes sowie mit pflegenden 

Angehörigen wurden Informationen zu den im Rhein-Neckar-Kreis vorhandenen Bera-

tungsangeboten, Angeboten zur Unterstützung im Alltag und zur häuslichen Pflege ge-

sammelt. Die Aussagen hierzu werden als Einschätzung der lokalen Expertinnen und Ex-

perten in den jeweiligen Kapiteln dargestellt.  

 

Nach Angaben der Mitarbeitenden im Pflegestützpunkt hat die Nachfrage nach Beratung 

in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Oftmals werden Betroffene von ambulanten 

Diensten oder vom Sozialdienst des Krankenhauses an den Pflegestützpunkt verwiesen. 

 
114  Für Privatversicherte steht die Private Pflegeberatung Compass zur Verfügung. 
115  Das Projekt wird in durch die Polizeidirektion Heidelberg in Kooperation mit den Vereinen Si-

cheres Heidelberg e.V. und Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar e.V., der Akademie 
für Ältere Heidelberg sowie Seniorenverbänden im Rhein-Neckar-Kreis umgesetzt.  
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Das Beratungsangebot des Pflegestützpunktes ist nach Ansicht der Expertinnen und Ex-

perten zwar mittlerweile besser bekannt. Nichtsdestotrotz ist weitere Öffentlichkeitsarbeit 

notwendig, um die Bekanntheit des Pflegestützpunktes im Rhein-Neckar-Kreis zu erhö-

hen. Es gibt weiterhin eine beträchtliche Anzahl an Menschen, die das Angebot nicht ken-

nen und die Beratung des Pflegestützpunktes nicht in Anspruch nehmen. Die Gesprächs-

partnerinnen und -partner sind sich einig, dass zu Beginn einer Diagnose insbesondere 

niedrigschwellige und leichtzugängliche Beratungsangebote wichtig sind. In diesem Kon-

text wurde der Wunsch geäußert, den Zugang zu Informationen über die unterschiedli-

chen Angebote im Bereich der Pflege zu erleichtern. Hilfreich wäre beispielsweise eine 

App, die vorhandene Informations- und Beratungsangebote listet. Die Pflegeberatung der 

Krankenkassen wird zwar als wichtiges Angebot bewertet. Die Expertinnen und Experten 

konstatierten jedoch, dass die Pflegeberater der Krankenkassen zum Teil nicht ausrei-

chend mit den Strukturen im Rhein-Neckar-Kreis vertraut sind. 

 

Zudem wurde angeregt, die Vernetzung des Pflegestützpunktes mit Akteuren und Anbie-

tern aus der Altenhilfe, der Pflege und dem Gesundheitsbereich zu intensiveren, um die 

Zusammenarbeit untereinander zu optimieren. Dabei müssen Netzwerke unabhängig vom 

Engagement einzelner Personen agieren, um nachhaltig und effektiv zu sein. Ergänzend 

sollte auch die Vernetzung des Pflegestützpunktes mit den Kommunen intensiviert wer-

den. Dadurch könnten neue Projekte angestoßen und Synergien genutzt werden. Für die 

Initiierung neuer Projekte werden nach Ansicht der Expertinnen und Experten jedoch Ver-

antwortliche benötigt, die die Umsetzung von Projekten begleiten. Eine Idee war, dass die 

Kommune entsprechende Kümmerer einsetzt, die Projekte umsetzen und für die Bürge-

rinnen und Bürger bei Fragen und Anliegen zur Verfügung stehen.  

 

Die Expertinnen und Experten merkten an, dass Vor-Ort-Termine im Pflegestützpunkt von 

pflegenden Angehörigen häufig nicht wahrgenommen werden können. Ein Ziel des Aus-

baus des Pflegestützpunktes und der personellen Kapazität ist es, verstärkt Beratungen in 

der Häuslichkeit zu ermöglichen. Weiterhin stellten die Teilnehmenden des Fachge-

sprächs fest, dass Antragstellungen bei der Pflegeversicherung für Pflegebedürftige und 

pflegende Angehörige häufig eine Herausforderung darstellen. Viele Betroffene benötigen 

hierbei entsprechende Unterstützung und Hilfe. Als weiteres Problem wurde die lange 

Wartezeit im Rahmen der Antragstellung genannt.  

 

 

6.2.3 Fazit und Handlungsempfehlungen  

 

Eine umfassende Information und neutrale Beratung unterstützt Seniorinnen und Senio-

ren und ihre Angehörigen dabei, die für sie passenden Angebote auszuwählen und Fi-

nanzierungsmöglichkeiten zu klären. Zahlreiche gesetzliche Änderungen im Bereich der 

Kranken- und Pflegeversicherung und neue Angebotsformen erhöhen den Bedarf an Ori-

entierung und Beratung. Im Rhein-Neckar-Kreis ist bereits ein gut ausgebautes Informa-

tions- und Beratungsangebot für ältere und pflegebedürftige Menschen und deren Ange-
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hörige vorhanden. Neben dem Pflegestützpunkt gibt es weitere Anlaufstellen, wie bei-

spielsweise den Kreisseniorenrat, die Gerontopsychiatrische Beratungsstelle, Beratungs-

angebote von Wohlfahrtsverbänden und Pflegekassen sowie weitere niedrigschwellige 

Beratungsdienste zu unterschiedlichen Themen rund um Alter und Pflege. Auch ambulan-

te Pflegedienste oder Pflegeheime übernehmen häufig die Beratung pflegebedürftiger 

Menschen. Oftmals zeigt sich allerdings, dass Betroffene aus Scham – besonders in länd-

lichen Gebieten – oder einer Fehleinschätzung der Situation, Beratungsangebote zu spät 

in Anspruch nehmen. Daher scheint es geboten, die Bevölkerung zu sensibilisieren, Bera-

tungsangebote frühzeitig aufzusuchen und die Bekanntheit der Informations- und Bera-

tungsangebote – insbesondere auch die des Pflegestützpunktes – im Rhein-Neckar-Kreis 

zu erhöhen. Dies könnte beispielsweise durch eine persönliche Ansprache von Bürger-

meisterinnen und Bürgermeister, Ärztinnen und Ärzten und weiterer Multiplikatoren erfol-

gen. Seniorinnen und Senioren in sozialen Problemlagen sind durch aufsuchende Ange-

bote am ehesten zu erreichen. Für ältere Menschen mit Migrationshintergrund sollte 

mehrsprachiges Informationsmaterial zur Verfügung stehen. Darüber hinaus könnte der 

Zugang zu dieser Zielgruppe auch über verschiedene Ansprechpersonen, wie beispiels-

weise über hausärztliches Fachpersonal oder entsprechende Vereine für Migrantinnen 

und Migranten erfolgen. Ziel sollte sein, dass im Rhein-Neckar-Kreis ein gut erreichbares, 

finanziell gesichertes, neutrales, zielgruppenspezifisches und bedarfsgerechtes Bera-

tungsangebot zur Verfügung steht.  

 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

36. Der Rhein-Neckar-Kreis setzt den bedarfsge-

rechten Ausbau des Pflegestützpunktes ent-

sprechend des vorliegenden Konzeptes um.  

Rhein-Neckar-Kreis 

37. Der Pflegestützpunkt bietet weiterhin aufsu-

chende Beratungen in der Häuslichkeit der Pfle-

gebedürftigen an. 

Pflegestützpunkt 

38. Die Bekanntheit der Beratungsangebote sollte 

durch öffentlichkeitswirksame Maßnahmen ge-

fördert werden. Dies könnte zum Beispiel über 

eine verstärkte Werbung in den Städten und 

Gemeinden des Landkreises, über haus- und 

fachärztliches Personal, Amtsträgerinnen und 

Amtsträger, über Betriebe sowie weitere Multi-

plikatorinnen und Multiplikatoren erfolgen.  

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen 

weitere relevante Akteure  

39. Die Vernetzung des Pflegestützpunktes mit 

Kommunen und weiteren Akteuren aus der Al-

tenhilfe und Pflege wird intensiviert.  

Pflegestützpunkt 
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6.3 Unterstützungsangebote im Alltag 

 

Mit zunehmendem Alter benötigen viele Menschen für einzelne Aktivitäten eine punktuelle 

Unterstützung im Alltag. Mit der Zeit können sich daraus regelmäßige Unterstützungsbe-

darfe entwickeln, zum Beispiel beim Einkaufen, Kochen, Putzen oder in der Gartenpflege. 

Neben den praktischen Alltagshilfen brauchen vor allem Seniorinnen und Senioren, die in 

ihrer Mobilität eingeschränkt sind, Unterstützung, um soziale Kontakte und Teilhabe auf-

recht zu erhalten: zum Beispiel Menschen, die ins Haus kommen und Zeit für Gespräche 

oder Spaziergänge haben, Begleiterinnen und Begleiter zu Veranstaltungen oder einen 

Fahrdienst. 

 

In Baden-Württemberg haben niedrigschwellige Alltagshilfen unter Beteiligung von ehren-

amtlichem Engagement einen hohen Stellenwert. Anbieter sind häufig Kirchengemeinden, 

gemeinnützige Träger, aber auch bürgerschaftliche Initiativen oder Kommunen.  

 

Die Bandbreite der Angebote ist groß. Eine lange Tradition haben ehrenamtliche Be-

suchs- und Begleitdienste von Kirchengemeinden oder Wohlfahrtsverbänden. Diese An-

gebote tragen zum Erhalt von sozialen Kontakten und zur Teilhabe insbesondere alleinle-

bender älterer Menschen bei. Weiter gibt es die organisierten Nachbarschaftshilfen. Sie 

bieten vor allem Unterstützung im Haushalt an, zum Beispiel Einkaufen, Kochen, Reinigen 

der Wohnung, Waschen, häufig auch Hilfe bei Behördenangelegenheiten oder Arztbesu-

chen. Mobile Soziale Dienste, in denen Personen in Freiwilligendiensten mitarbeiten, sind 

ebenfalls weit verbreitet: Bekannt und häufig genutzt wird das "Essen auf Rädern" oder 

hauswirtschaftliche Hilfen. Ergänzt werden diese Angebote durch offene Mittagstische in 

sozialen Einrichtungen und Bürgertreffs oder durch bürgerschaftlich organisierte Fahr-

dienste. Speziell für Menschen mit einer Demenzerkrankung und deren Angehörigen ist in 

Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren ein Netz von Betreuungsangeboten, wie 

beispielsweise Betreuungsgruppen oder häusliche Betreuungsdienste für Menschen mit 

Demenz, entstanden. 

 

Angebote zur Unterstützung im Alltag nach § 45 a SGB XI 

Angebote zur Unterstützung im Alltag nach § 45 a SGB XI sind eine besondere Form von 

Unterstützungsangeboten im Alltag, die bestimmte gesetzliche Vorgaben erfüllen. Sie 

sollen kostengünstig und qualitätsgesichert sein und können unter bestimmten Voraus-

setzungen über die Pflegeversicherung finanziert werden.  

  

Das Pflegestärkungsgesetz II (PSG II) fasst die Betreuungs- und Entlastungsangebote in 

dem neuen Begriff „Angebote zur Unterstützung im Alltag“ zusammen. Die Angebote sol-

len sowohl Pflegebedürftige als auch Angehörige in ihrer Funktion als Pflegende unter-

stützen.  

 

Seit Einführung der Pflegegrade zum Januar 2017 haben alle Pflegebedürftigen in häusli-

cher Pflege einen Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro 
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monatlich zur Finanzierung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag nach 

§ 45 a SGB XI. Voraussetzung für die Finanzierung über die Pflegeversicherung ist, dass 

die Angebote bestimmten Qualitätsstandards genügen und von den Stadt- und Landkrei-

sen, in denen sie erbracht werden, formell anerkannt sind. Die Anerkennung durch den 

Standortkreis ist auch Voraussetzung für eine eventuelle Förderung der Träger durch das 

Land, die Kommunen und die Pflegekassen.  

 

Die Unterstützungsangebote-Verordnung (UstA-VO)116 des Landes Baden-Württemberg 

regelt die Anerkennung von Angeboten nach § 45 a SGB XI. Sie unterteilt die Angebote 

zur Unterstützung im Alltag in Betreuungs- und Entlastungsangebote für Pflegebedürftige 

sowie in Angebote zur Entlastung Pflegender. 

 

In der Unterstützungsangebote-Verordnung werden folgende Angebote nach 

§ 45 a SGB XI aufgeführt: 

• Betreuungs- und Entlastungsangebote in Gruppen oder im häuslichen Bereich, 

zum Beispiel Betreuungsgruppen für Demenzkranke 

• Tagesbetreuung in Kleingruppen 

• Agenturen zur Vermittlung von Betreuungs- und Entlastungsangeboten 

• Familienentlastende Dienste 

• Angebote zur Alltagsbegleitung 

• Angebote zur Pflegebegleitung  

• Serviceangebote für haushaltsnahe Dienstleistungen 

 

Zentrale Qualitätsstandards nach der Unterstützungsangebote-Verordnung sind:  

• Regelmäßigkeit und Verlässlichkeit des Angebots117  

• Schulungs- und Fortbildungsangebote 

• fachliche Begleitung und versicherungsrechtliche Absicherung der ehrenamtlich 

oder bürgerschaftlich engagierten Helferinnen und Helfer 

 

Als Anerkennungsbehörde haben die Standortkreise nach der Unterstützungsangebote-

Verordnung auch bestimmte Informationspflichten und sind für die Angebotstransparenz 

verantwortlich: Zum einen müssen sie Informationen zu den anerkannten Diensten zeit-

nah an die zuständigen Kostenträger weiterleiten. Zum anderen müssen sie eine Über-

sicht der anerkannten Unterstützungsangebote mit Angaben zu Kontaktdaten, Zielgruppe, 

 
116  Verordnung der Landesregierung über die Anerkennung der Angebote zur Unterstützung im 

Alltag nach § 45 a Absatz 3 SGB XI, zur Förderung ehrenamtlicher Strukturen und Weiterent-
wicklung der Versorgungsstrukturen und Versorgungskonzepte nach § 45 c Absatz 7 SGB XI 
sowie über die Förderung der Selbsthilfe nach § 45 d SGB XI (Unterstützungsangebote-
Verordnung), Inkrafttreten am 17. Januar 2017.  

117  Möglich sind aber auch bestimmte Angebote, die nur einmal jährlich stattfinden, wie „Urlaub 
ohne Koffer“. 
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Art, Inhalt, Umfang und Preis des Angebots veröffentlichen und diese regelmäßig aktuali-

sieren. Die Träger haben ihrerseits eine Berichtspflicht gegenüber den Kreisen. 

 

 

6.3.1 Situation im Rhein-Neckar-Kreis  

 

Im Rhein-Neckar-Kreis stehen unterschiedliche Betreuungs-, Unterstützungs- und Entlas-

tungsangebote für Pflegebedürftige und deren Angehörige zur Verfügung. Ziel dieser An-

gebote ist es, älteren Menschen ein möglichst selbstständiges Leben in ihrem vertrauten 

Wohnumfeld zu ermöglichen und pflegende Angehörige zu entlasten.   

 

Angebote zur Unterstützung im Alltag nach § 45 a SGB XI 

Angebote zur Unterstützung im Alltag nach § 45 a SGB XI werden im Rhein-Neckar-Kreis 

unter anderem von Diakonie- und Sozialstationen, Stiftungen, Vereinen, Wohlfahrtsver-

bänden sowie ambulanten Pflegediensten vorgehalten. Insgesamt gab es im Jahr 2019 

66 anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag, die sich an ältere Menschen richten. 

In 42 von 54 Landkreiskommunen sind Angebote zur Unterstützung im Alltag vorhanden. 

Sie umfassen beispielsweise die Betreuung von Menschen mit Demenz in Betreuungs-

gruppen, Einzelbetreuungen in der Häuslichkeit und Nachbarschaftshilfen. 

 
Tabelle 2:  Art der Angebote zur Unterstützung im Alltag nach § 45 a SGB XI für ältere 

Menschen im Rhein-Neckar-Kreis im Jahr 2019 

Kommune Art des Angebotes Anzahl der Angebote 

Altlußheim Betreuungsgruppe 1 

Angelbachtal 
Betreuungsgruppe 

Nachbarschaftshilfe 
2 

Bammental Nachbarschaftshilfe 1 

Brühl 
Betreuungsgruppe 

Nachbarschaftshilfe 
2 

Dielheim Betreuungsgruppe 1 

Dossenheim 
Betreuungsgruppe 

Nachbarschaftshilfe 
2 

Eberbach 
Betreuungsgruppe 

Nachbarschaftshilfe 
2 

Edingen-Neckarhausen 
Betreuungsgruppe 

Nachbarschaftshilfe 
2 

Epfenbach Betreuungsgruppe 1 

Eppelheim 
Betreuungsgruppe 

Nachbarschaftshilfe 
2 

Eschelbronn Betreuungsgruppe 1 

Heddesheim Nachbarschaftshilfe 1 

Heiligkreuzsteinach Nachbarschaftshilfe 1 
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Helmstadt-Bargen Einzelbetreuung 1 

Hemsbach Betreuungsgruppe 1 

Hirschberg Betreuungsgruppe 1 

Hockenheim Betreuungsgruppe 1 

Ilvesheim Betreuungsgruppe 1 

Ladenburg Betreuungsgruppe 1 

Leimen Nachbarchaftshilfe 1 

Ketsch 
Betreuungsgruppe 

Nachbarschaftshilfe 
2 

Malsch Betreuungsgruppe 1 

Mauer Betreuungsgruppe 1 

Meckesheim Betreuungsgruppe 1 

Mühlhausen Betreuungsgruppe 1 

Neckar-Bischofsheim Nachbarschaftshilfe 1 

Neckargemünd 
Betreuungsgruppe 

Nachbarschaftshilfe 
2 

Neidstein Nachbarschaftshilfe 1 

Neulußheim Betreuungsgruppe 1 

Oftersheim 
Betreuungsgruppe 

Nachbarschaftshilfe 
2 

Plankstadt Betreuungsgruppe 1 

Rauenberg Betreuungsgruppe 1 

Schönau Betreuungsgruppe 1 

Schriesheim 
Betreuungsgruppen 

Nachbarschaftshilfe 
3 

Schwetzingen 
Betreuungsgruppe 

Nachbarschaftshilfe 
2 

Sinsheim 
Betreuungsgruppen 

Nachbarschaftshilfe 
4 

St. Leon-Rot 
Betreuungsgruppe 

Nachbarschaftshilfe 
2 

Waibstadt Nachbarschaftshilfe 1 

Walldorf Betreuungsgruppen 2 

Weinheim 

Betreuungsgruppen 

Nachbarschaftshilfe 

Hauswirtschaft 

4 

Wiesenbach Nachbarschaftshilfe 1 

Wiesloch Betreuungsgruppe 3 

Zuzenhausen Betreuungsgruppe 1 

Rhein-Neckar-Kreis  66 

Datenbasis: AOK-Pflegenavigator und Aufstellung der Kreisseniorenplanerin des Rhein-Neckar-Kreises, 
Stand Herbst 2019. 
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Abbildung 23 stellt die regionale Verteilung der nach § 45 a SGB XI anerkannten Betreu-

ungsgruppen für ältere Menschen und Einzelbetreuungen in der Häuslichkeit dar. Die 

größte Anzahl an Angeboten befindet sich in Sinsheim. Im Planungsraum Neckargemünd/ 

Eberbach sind nur wenige Angebote vorhanden. Hier bedarf es eines weiteren Ausbaus 

von Unterstützungs- und Entlastungsangeboten.  
 
Abbildung 23:  Betreuungsgruppen und Häusliche Betreuungsdienste nach § 45 a SGB XI im 

Rhein-Neckar-Kreis im Jahr 2019 – regionale Verteilung 
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Einwohnerinnen und Einwohner ab 65 Jahre zum 31.12.2017
Anzahl Kommunen (...)

 
Datenbasis: AOK-Pflegenavigator und Aufstellung der Kreisseniorenplanerin des Rhein-Neckar-Kreises, 
Stand Herbst 2019. 

 

Weitere Angebote 

Neben den anerkannten Unterstützungsangeboten nach § 45 SGB XI gibt es im Rhein-

Neckar-Kreis weitere Angebote zur Alltagsunterstützung, Begleitung und Entlastung. Die-

se Angebote werden in unterschiedlichen Kommunen des Landkreises vorgehalten und 

von verschiedenen Trägern angeboten. Dazu zählen beispielsweise Gesprächskreise für 

pflegende Angehörige, Angebote zur Begleitung bei Spaziergängen, Hilfen beim Einkauf 

und bei Behördengängen oder die Fahrt zum Arztbesuch. Auch Mahlzeitendienste, bei-
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spielsweise Essen auf Rädern oder Mittagstische, die im Rhein-Neckar-Kreis von unter-

schiedlichen Trägern und Einrichtungen angeboten werden, sind Angebote, die ältere 

Menschen in ihrer Häuslichkeit unterstützen.  

 

Zudem bieten unter anderem bürgerschaftliche Netzwerke und Initiativen, Sozial- und 

Diakoniestationen, Pflegedienste und Kirchengemeinden organisierte Nachbarschaftshil-

fen an. Für die erbrachte Hilfe wird in der Regel ein geringer Kostenbeitrag erhoben. Teil-

weise verfügen die Nachbarschaftshilfen auch über eine Anerkennung nach 

§ 45 a SGB XI. Die Bandbreite der Angebote reicht dabei von haushaltsnahen Dienstleis-

tungen (Wohnungsreinigung, Kochen, Einkaufen, Gartenarbeiten, Wäschepflege) über 

Hilfen zur sozialen Teilhabe (Fahr- und Begleitdienste, Begleitung zu verschiedenen Ter-

minen, Spaziergänge) bis hin zu bestimmten alltagspflegerischen Hilfen (Hilfen beim An-

ziehen, Waschen, bei der Betreuung und Beaufsichtigung). 
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Abbildung 24: Standorte der Nachbarschaftshilfen im Rhein-Neckar-Kreis im Jahr 2019* 
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Datenbasis: AOK-Pflegenavigator und Aufstellung der Kreisseniorenplanerin des Rhein-Neckar-Kreises, 
Stand Herbst 2019.  
* Bei der Auflistung der Nachbarschaftshilfen ist zu beachten, dass aus Darstellungsgründen der Sitz des 
Anbieters abgebildet ist. In der Regel bieten die Anbieter ihre Dienste in mehreren Kommunen an. 

 

Grundsätzlich bieten auch ambulante Pflegedienste haushaltsnahe Dienstleistungen, Be-

treuung und Alltagsbegleitung im Rahmen der häuslichen Pflegesachleistung an. Zum 

Angebot gehören häufig auch Hausnotrufsysteme, teilweise auch zusätzliche persönliche 

Anrufe und Besuche, die die Sicherheit insbesondere alleinlebender Menschen erhöhen. 

Die Grenzen zwischen niedrigschwelligen Betreuungs- und Entlastungsangeboten und 

den grundpflegerischen Leistungen, die im Rahmen der Pflegesachleistungen angeboten 

werden, sind oft fließend. In der Praxis können die niedrigschwelligen Angebote aufgrund 

von Personalmangel häufig nicht von den Diensten abgedeckt werden. 

 

Eine allumfassende Darstellung der Unterstützungsangebote im Alltag ist aufgrund der 

Vielzahl an Angeboten im Rhein-Neckar-Kreis nicht möglich. Daher wird empfohlen, dass 
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die jeweilige Kommune das Vorhandensein von Angeboten vor Ort überprüft und fehlende 

Angebote gegebenenfalls entsprechend initiiert. 

 

 

6.3.2 Einschätzung durch lokale Expertinnen und Experten  

 

Die Expertinnen und Experten bewerteten im Rahmen des geführten Fachgespräches 

auch die im Rhein-Neckar-Kreis vorhandenen Angebote zur Unterstützung im Alltag nach 

§ 45 a SGB XI. Die Angebote stellen einen wichtigen Beitrag zur Entlastung und Unter-

stützung Pflegebedürftiger und pflegender Angehöriger dar. In den meisten Kommunen 

sind zwar Angebote vorhanden, allerdings gibt es noch Städte und Gemeinden, die über 

kein entsprechendes Angebot verfügen. Die Expertinnen und Experten wünschten sich 

daher den weiteren Ausbau und eine flächendeckende Verteilung von Angeboten. Dabei 

sollten die Bedarfe vor Ort erhoben werden, um passgenaue Angebote zu entwickeln.  

 

In den ländlichen Regionen des Rhein-Neckar-Kreises werden Hilfs- und Unterstützungs-

angebote nach Ansicht der Teilnehmenden noch nicht ausreichend nachgefragt. Hier 

scheint eine weitere Sensibilisierung der Bevölkerung notwendig zu sein, um die Nutzung 

von niedrigschwelligen Angeboten zu erhöhen. Hierbei könnten auch Bürgermeisterinnen 

und Bürgermeister, Vertreter für Seniorinnen und Senioren sowie haus- und fachärztliches 

Personal als wichtige Ansprechpersonen fungieren.  

 

Die Kommunen sollten nach Ansicht der Expertinnen und Experten Anbieter verstärkt 

dabei unterstützen, passende Räumlichkeiten für Betreuungsgruppen, Gesprächskreise 

für pflegende Angehörige oder Informationsveranstaltungen bereitzustellen. Insgesamt ist 

nach Ansicht der Expertinnen und Experten mehr interkommunale Zusammenarbeit zur 

Schaffung neuer Pflegeangebote notwendig. 

 

Pflegende Angehörige stehen häufig bei kurzfristigen Entlassungen aus dem Kranken-

haus vor Herausforderungen, da oftmals keine passende Anschlussversorgung gefunden 

wird (siehe hierzu auch Kapitel 9.1 Vernetzung und Kooperation unter 9.1.2 Einschätzung 

durch lokale Expertinnen und Experten). Hilfreich könnte in diesem Zusammenhang ein 

Pool an Betreuungspersonen sein, auf die bei Bedarf regional zurückgegriffen werden 

kann.  

 

Weiterhin berichteten die Expertinnen und Experten, dass die Anfragen nach hauswirt-

schaftlicher Unterstützung in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben. Hauswirt-

schaftliche Hilfen sind nach Ansicht der Expertinnen und Experten im Rhein-Neckar-Kreis 

noch nicht in ausreichender Anzahl vorhanden. Ambulante Dienste möchten diese Dienst-

leistung häufig nicht anbieten. Ein Grund hierfür ist die fehlende Wirtschaftlichkeit. Ein 

weiterer Grund ist die fehlende Attraktivität der Aufgabe beim Personal. Diese wollen be-

vorzugt Betreuungs- und Pflegeleistungen erbringen.  
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Der Entlastungsbetrag von 125 Euro ist zudem von vielen Pflegebedürftigen nur einge-

schränkt für entsprechende Angebote nutzbar. Zum einen sind viele Anbieter nicht zertifi-

ziert, sodass sich der Betrag dafür nicht nutzen lässt. Zum anderen sind die Kosten bei 

vielen Sozialstationen so hoch, dass hauswirtschaftliche Hilfen monatlich nur für wenige 

Stunden erbracht werden können.  

 

 

6.3.3 Fazit und Handlungsempfehlungen  

 

Unterstützungsangebote im Alltag tragen wesentlich dazu bei, alleinlebende Seniorinnen 

und Senioren zu unterstützen oder häusliche Pflegearrangements zu stabilisieren. Dar-

über hinaus werden pflegende Angehörige dadurch entlastet. Angesichts der demografi-

schen Entwicklung und einer Zunahme der älteren Bevölkerung wird der Bedarf an ent-

sprechenden Angeboten voraussichtlich weiter ansteigen. Ein Mangel zeigt sich insbe-

sondere an haushaltsnahen Dienstleistungen, die erschwinglich sind und über den Entlas-

tungsbetrag aus der Pflegeversicherung finanziert werden können. Außerdem sind im 

Planungsraum Neckargemünd/ Eberbach kaum Entlastungs- und Unterstützungsangebo-

te nach § 45 a SGB XI vorhanden. Hier bedarf es eines weiteren Ausbaus von Angebo-

ten. Grundsätzlich sollte geprüft werden, ob auch weitere Nachbarschaftshilfen aufgebaut 

werden können, um eine flächendeckende Verteilung im Rhein-Neckar-Kreis zu gewähr-

leisten. Eine Anerkennung der Nachbarschaftshilfen nach § 45 a SGB XI sollte dabei an-

gestrebt werden, damit pflegebedürftige Menschen den Entlastungsbetrag nutzen können. 

 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

40. Der Rhein-Neckar-Kreis unterstützt die Anbieter 

bei der bedarfsgerechten Weiterentwicklung der 

Angebote zur Unterstützung im Alltag nach 

§ 45 a SGB XI im Sinne der Unterstützungsan-

gebote-Verordnung und sichert die Qualität der 

Angebote.  

Rhein-Neckar-Kreis  

Anbieter 

41. Der Rhein-Neckar-Kreis führt für interessierte 

Einrichtungen, Dienste, bürgerschaftliche Initia-

tiven und Vereine eine Informationsveranstal-

tung zum Anerkennungsverfahren und den För-

dermodalitäten für Angebote zur Unterstützung 

im Alltag nach § 45 a SGB XI durch. 

Rhein-Neckar-Kreis  
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42. Der Rhein-Neckar-Kreis aktualisiert die vorhan-

dene Übersicht über die anerkannten Angebote 

zur Unterstützung im Alltag regelmäßig und ver-

öffentlicht diese auf der Homepage des Land-

kreises sowie in gedruckter Form unter Angabe 

von Kontaktdaten, Zielgruppe, Art, Inhalt und 

Preis des Angebots. Die Liste sollte auch nie-

dergelassenen Ärztinnen und Ärzten, ambulan-

ten Pflegediensten, Krankenhaussozialdiensten 

sowie Kulturvereinen zur Verfügung gestellt 

werden. 

Rhein-Neckar-Kreis 

43. Es wird geprüft, ob Gesprächsrunden mit pfle-

genden Angehörigen und Anbietern von Unter-

stützungsangeboten durchgeführt werden kön-

nen. In diesen sollten die Bedarfe pflegender 

Angehöriger erhoben und auf dieser Basis neue 

Angebote initiiert oder bestehende Angebote 

optimiert werden. Insbesondere im Planungs-

raum Neckargemünd/ Eberbach sollten weitere 

Angebote initiiert werden. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen 

Pflegende Angehörige 

Anbieter 

44. Der Landkreis prüft die technischen Vorausset-

zungen für die Einführung einer „Pflegewegwei-

ser-App“. Die App soll Betroffenen und Angehö-

rigen als Wegweiser dienen.  

Rhein-Neckar-Kreis 

45. Besonders in den ländlichen Regionen des 

Rhein-Neckar-Kreises gilt es, die Bevölkerung 

verstärkt für Unterstützungsangebote zu sensi-

bilisieren. Personen, die in ländlichen Regionen 

als Autoritäten gelten, wie zum Beispiel Bür-

germeisterinnen und Bürgermeister, Vertreterin-

nen und Vertreter kirchlicher Institutionen sowie 

Vereinsvorstände sollten verstärkt das Thema 

„Hilfe im Alter“ thematisieren.  

Kommunen  

 

 

6.4 Häusliche Pflege durch Angehörige oder privat organisierte Hilfen  

 

Das vorangegangene Kapitel zeigt deutlich, dass ein beträchtlicher Teil der Pflegebedürf-

tigen mit Hilfe des Pflegegelds die häusliche Pflege ausschließlich privat organisiert. Dar-
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über hinaus leisten Angehörige auch bei Pflegebedürftigen, die von ambulanten Diensten 

gepflegt werden, ergänzend private Hilfen.  

 

Häusliche Pflege wird überwiegend durch Angehörige übernommen, teilweise auch durch 

nahestehende Personen wie Freunde oder Nachbarn. Daneben hat in den vergangenen 

Jahren die Beschäftigung ausländischer Hilfskräfte – häufig aus Osteuropa stammend – 

an Bedeutung gewonnen (siehe Kapitel 6.8 Unterstützung durch ausländische Haushalts-

hilfen).  

 

 

6.4.1 Informationen zur häuslichen Pflege 

 

Der im Jahr 2018 erstellte Barmer-Pflegereport118 liefert wertvolle Informationen über 

häusliche Pflegearrangements und den Gesundheitszustand pflegender Angehöriger: 

• 69,5 Prozent der privat Pflegenden sind Frauen. Davon ist rund ein Drittel zusätz-

lich berufstätig.  

• Ein Viertel der Befragten gab an, aufgrund der Pflegetätigkeit die eigene Erwerbs-

tätigkeit aufgegeben oder reduziert zu haben. 

• 28,3 Prozent der Pflegenden gab an, die eigenen Eltern zu pflegen, 50,5 Prozent 

den Lebens- oder Ehepartner, die restlichen 21,1 Prozent pflegten die eigenen 

Kinder oder andere nahestehende Personen. 

• 85 Prozent der Pflegenden kümmern sich täglich um die pflegebedürftige Person. 

Davon ist die Hälfte mit mehr als 12 Stunden in die Pflegearbeit eingebunden. Der 

Großteil der Befragten nannte die persönliche Verbundenheit (Liebe) mit dem 

Pflegebedürftigen und Pflichtgefühl als Hauptgrund für die Übernahme der Pflege 

an. An dritter Stelle mit 37 Prozent standen finanzielle Gründe.  

• Bei den anfallenden Tätigkeiten wurde am häufigsten genannt:  

−  Verwaltung der Finanzen 

−  Organisation und Koordination von Hilfe und Pflege 

−  Hilfe im Haushalt 

−  Emotionale/ psychische und soziale Unterstützung  

−  Hilfe bei der Mobilität  

−  Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme  

 

Viele der befragten Pflegenden gaben an, dass sie die Pflegetätigkeit an die körperliche 

und psychische Belastungsgrenze bringt. Rund 40 Prozent klagten über Schlafmangel. 

Weitere 30 Prozent fühlten sich durch die Pflegetätigkeit in ihrer autonomen Lebensge-

staltung eingeschränkt. Regelmäßige negative Auswirkungen auf das Verhältnis zu 

Freunden berichteten 22,7 Prozent der Befragten und fast jede Fünfte (18,8 Prozent) 

 
118  https://www.barmer.de/blob/170372/9186b971babc3f80267fc329d65f8e5e/data/dl-pflegereport-

komplett.pdf zuletzt aufgerufen am 12.11.2019. 

https://www.barmer.de/blob/170372/9186b971babc3f80267fc329d65f8e5e/data/dl-pflegereport-komplett.pdf
https://www.barmer.de/blob/170372/9186b971babc3f80267fc329d65f8e5e/data/dl-pflegereport-komplett.pdf
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Hauptpflegeperson äußerte Zukunfts- und Existenzängste. Die Übernahme einer Pflege-

tätigkeit schlägt sich negativ auf den Gesundheitszustand der Hauptpflegeperson nieder: 

Laut Barmer Pflegereport 2018 sind pflegende Angehörige vergleichsweise häufig krank. 

So leiden 54,9 Prozent unter Rückenbeschwerden und 48,7 Prozent unter psychischen 

Belastungen. In der Studie gab eine beachtliche Anzahl an Pflegenden an, dass sie kurz 

davorstehen, die Pflegetätigkeit einzustellen und eine weitere nennenswerte Anzahl wollte 

nur mit mehr Hilfe weiter pflegen. Dies zeigt, dass für die Stabilisierung der häuslichen 

Pflege ergänzende Unterstützungsleistungen dringend notwendig sind. Die befragten 

Hauptpflegepersonen wüschen sich dabei eine umfassende, frühzeitige Beratung durch 

Pflegeexperten und einen niedrigschwelligen Zugang zu Unterstützungsleistungen.  

 

Auch im AOK Pflege-Report 2016 gab ein Viertel der Haushalte mit Pflegebedürftigen an, 

zusätzliche Hilfe bei der Pflege zu benötigen.119 Die bestehenden Entlastungsangebote, 

die durch die gesetzliche Pflegeversicherung finanziert werden, wurden von den pflegen-

den Angehörigen insgesamt auch als gut bewertet. Allerdings zeigte sich, dass nur ein 

kleiner Teil von ihnen die Angebote tatsächlich in Anspruch nahm. Als Gründe für die ge-

ringe Inanspruchnahme wurde von den Pflegenden unter anderem genannt, dass die 

Pflegebedürftigen nicht von einer fremden Person gepflegt werden möchten, die Kosten 

zu hoch oder die Erreichbarkeit der Angebote schlecht sei.  

 

Die Ergebnisse der Befragungen zeigen das hohe Engagement der pflegenden Angehöri-

gen, aber auch die beträchtlichen Herausforderungen in der häuslichen Pflege auf. Sie 

verdeutlichen, wie wichtig es ist, pflegende Angehörige zu entlasten. Von zentraler Be-

deutung ist nicht nur, dass geeignete Entlastungsangebote zur Verfügung stehen, son-

dern auch, dass diese bekannt sind und der Zugang möglichst einfach ist.  

 

Die Inanspruchnahme von Entlastungs- oder Beratungsangeboten, die Möglichkeit, sich in 

Gesprächskreisen mit Menschen auszutauschen, die sich in einer ähnlichen Situation 

befinden, Hilfen beim Umgang mit problematischen Situationen in der Pflege sowie weite-

re Hilfsangebote können Gefühle der Überforderung, Hilflosigkeit und Einsamkeit auf Sei-

ten pflegender Angehöriger verringern. In mehreren Studien zur Situation von pflegenden 

Angehörigen wird auf die zentrale Bedeutung der Unterstützung von pflegenden Angehö-

rigen hingewiesen120, um häusliche Pflegesituationen langfristig sicherzustellen und pre-

käre Pflegesituationen wie beispielsweise Grenzüberschreitungen zu vermeiden. Das 

Thema Gewalt in der Pflege ist nach wie vor mit Tabus besetzt.121 Wissenschaftliche Stu-

 
119  https://www.aok.de/pk/fileadmin/user_upload/AOK-Rheinland-Hamburg/05-Content-

PDF/Pflegereport.pdf; zuletzt aufgerufen am 06.08.2019. 
120  Ein Schwerpunkt im Innovationsprogramm Pflege des Ministeriums für Soziales und Integration 

stellt die Stärkung und Entlastung pflegender Angehöriger dar. Mit den Mitteln des Förderpro-
gramms wurde unter anderem auch ein Modellprojekt aus dem Landkreis Tuttlingen zum 
Schutz älterer Menschen vor Gewalt und Missbrauch in der häuslichen Pflege gefördert, das ei-
ne Vielzahl an Präventionsmaßnahmen, Interventionen und Hilfsangeboten für Angehörige um-
fasst. 

121  https://www.deutschlandfunk.de/gesellschaftliches-tabuthema-gewalt-in-der-
haeuslichen.1148.de.html?dram:article_id=412383, zuletzt aufgerufen am 17.10.2019.   

https://www.deutschlandfunk.de/gesellschaftliches-tabuthema-gewalt-in-der-haeuslichen.1148.de.html?dram:article_id=412383
https://www.deutschlandfunk.de/gesellschaftliches-tabuthema-gewalt-in-der-haeuslichen.1148.de.html?dram:article_id=412383
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dien belegen hingegen die verschiedenen Formen von Gewaltanwendungen in der häus-

lichen und stationären Pflege.122 Dabei kann sowohl die pflegende als auch die zu pfle-

gende Person Opfer oder Täter von Gewaltanwendung sein. Bei pflegenden Angehörigen 

können eine subjektiv hohe pflegerische Belastung, psychische Auffälligkeiten oder Er-

krankungen, wie Depressionen oder Angstzustände sowie eine dysfunktionale Umgangs-

weise mit Stress zu einer Gewaltanwendung an pflegebedürftigen Personen führen. Weist 

eine zu pflegende Person kognitive Einschränkungen, Verhaltensauffälligkeiten oder psy-

chiatrische Symptome auf, erhöht dies das Risiko einer Gewalterfahrung. Maßnahmen zur 

Prävention von Gewalt in der Häuslichkeit oder im stationären Kontext müssen daher ver-

stärkt in den Fokus genommen werden. Präventive Maßnahmen, wie zum Beispiel die 

Beratung und Schulung von pflegenden Angehörigen, niedrigschwellige Entlastungsan-

gebote, Tages-, Kurzzeit- und Verhinderungspflege oder therapeutische Gespräche mit 

pflegenden Angehörigen zur Reflexion der eigenen Rolle als Pflegeperson gelten dabei 

als erfolgsversprechend. Das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, das 

Bundesministerium für Gesundheit und das Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend, widmeten sich im September 2016 diesem Thema in einem interdis-

ziplinären Werkstattgespräch „Schutz älterer Menschen vor Gewalt in der häuslichen 

Pflege“. Bei der Veranstaltung wurden der hohe Forschungsbedarf hinsichtlich der Ge-

waltprävention in der häuslichen Pflege und die Wirksamkeit bisheriger Interventionen 

festgestellt sowie Handlungsempfehlungen erarbeitet. Diese sollten im Anschluss an das 

Werkstattgespräch geprüft und soweit realisierbar umgesetzt werden. Im Rhein-Neckar-

Kreis beschäftigt sich die „alwine Stiftung – in Würde altern“ aus Weinheim bereits seit 

dem Jahr 2009 mit den Themen Altersarmut und Gewalt in der Pflege (siehe hierzu auch 

Kapitel 2 Demografische Entwicklung und Daten zur Lebenssituation älterer Menschen 

unter Kapitel 2.8 Situation im Rhein-Neckar-Kreis). Die Stiftung möchte durch Information 

und Aufklärung der Öffentlichkeit das Bewusstsein für das Thema „Gewalt in der Pflege“ 

wecken. Dazu führt die Stiftung Veranstaltungen durch und bietet Beratung für Betroffene 

an. 

 

 

6.4.2 Situation im Rhein-Neckar-Kreis   

 

Die Pflegestatistik 2017 verdeutlicht die hohe Bereitschaft, die eigenen Angehörigen zu 

pflegen: Im Jahr 2017 wurden rund 12.966 Personen und damit 59,4 Prozent der Pflege-

bedürftigen im Rhein-Neckar-Kreis ausschließlich privat gepflegt und erhielten dafür Pfle-

gegeld von der Pflegeversicherung (Ba-Wü: 57 Prozent).  

 

 
122 Siehe dazu unter anderem die Studie des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung 

e.V. „Studienbericht Gewalt in der Pflege“ (abrufbar unter 
https://www.dip.de/fileadmin/data/pdf/projekte/Studienbericht-DIP-B_Braun_GiP-final2.pdf) so-
wie die Studie des Zentrums für Qualität in der Pflege „Aggression und Gewalt in der informel-
len Pflege“ (abrufbar unter https://www.zqp.de/wp-
content/uploads/ZQP_Analyse_Gewalt_informelle_Pflege.pdf); zuletzt aufgerufen am 
17.10.2019.  

https://www.dip.de/fileadmin/data/pdf/projekte/Studienbericht-DIP-B_Braun_GiP-final2.pdf
https://www.zqp.de/wp-content/uploads/ZQP_Analyse_Gewalt_informelle_Pflege.pdf
https://www.zqp.de/wp-content/uploads/ZQP_Analyse_Gewalt_informelle_Pflege.pdf
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Bemerkenswert ist die Entwicklung der häuslichen Pflege im Zeitverlauf. Die Zahl der 

Pflegegeldempfängerinnen und Pflegegeldempfänger verdoppelte sich zwischen 2001 

und 2017. Ein Teil der Personen mit Pflegegeld erhält Unterstützung von Angehörigen 

oder nahestehenden Pflegepersonen, ein Teil durch im Haushalt lebende Betreuungskräf-

te aus dem Ausland (siehe Kapitel 6.8 Unterstützung durch ausländische Haushaltshil-

fen). 

 

Zu den rund 13.000 Pflegebedürftigen, die Pflegegeld erhalten, kommen etwa 2.500 wei-

tere Personen hinzu, die sowohl eine ambulante Sachleistung als auch Hilfe durch Ange-

hörige erhalten.123 Insgesamt wurden somit zum 15.12.2017 im Rhein-Neckar-Kreis rund 

15.500 Pflegebedürftige durch Angehörige oder privat organisierte Hilfen zu Hause ge-

pflegt.  

 

Angehörige übernehmen häufig auch aufwändige Pflege: Knapp die Hälfte der Gepflegten 

(48 Prozent), die ausschließlich Pflegegeld erhielten, hatten mindestens Pflegegrad 3. 

Auch für den Rhein-Neckar-Kreis dürfte zutreffen, dass überwiegend Frauen pflegebe-

dürftige Frauen pflegen. Im Jahr 2017 waren 58,7 Prozent der ausschließlich häuslich-

privat gepflegten älteren Menschen weiblich. 

 

Die Pflege eines nahen Angehörigen stellt sowohl in körperlicher als auch in psychischer 

Hinsicht eine außerordentliche Belastung dar. Häufig kommen dadurch die Bedürfnisse 

der Pflegenden zu kurz und es treten Überlastungserscheinungen auf. Aus diesem Grund 

sind Entlastungsangebote für pflegende Angehörige von zentraler Bedeutung. Ein wichti-

ges Angebot sind zum Beispiel Gesprächskreise für pflegende Angehörige. Es kann eine 

Entlastung sein, mit anderen in derselben Situation über ähnliche Erfahrungen zu spre-

chen und praktische Tipps zu erhalten. Im Gerontopsychiatrischen Zentrum am Psychiat-

rischen Zentrum Nordbaden trifft sich beispielsweise alle 14 Tage eine Angehörigengrup-

pe für Menschen mit Demenz. Ein weiteres Angebot der Klinik ist das Pflegeberatungs-

projekt. Hier werden Angehörige insbesondere zur psychiatrischen Pflege beraten. Dane-

ben bieten auch Sozial- und Diakoniestationen im Rhein-Neckar-Kreis Gesprächskreise 

und -gruppen für pflegende Angehörige an. Zusätzlich zu den Gesprächsgruppen für pfle-

gende Angehörige werden im Rhein-Neckar-Kreis auch weitere Angebote zur Entlastung 

pflegender Angehöriger angeboten (siehe Kapitel 6.3 Unterstützungsangebote im Alltag). 

Außerdem bieten verschiedene Träger wie Diakonie- und Sozialstationen Pflegekurse für 

pflegende Angehörige an.  

 

 

 
123  Nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung „Pflege vor Ort gestalten und verantworten. Güters-

loh 2014, S. 27“ erhalten rund 60 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer ambulanter Pflegediens-
te zusätzlich Pflegegeld. Zum Stichtag 15.12.2017 nutzten im Rhein-Neckar-Kreis insgesamt 
4.180 Personen ambulante Dienste.  
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6.4.3 Einschätzung durch lokale Expertinnen und Experten  

 

Informationen zur Bewertung der Versorgungslandschaft im Rhein-Neckar-Kreis wurden 

anhand unterschiedlicher Fachgespräche gewonnen, die im Rahmen der kommunalen 

Planung für Seniorinnen und Senioren geführt wurden. Neben Informationen aus einem 

Gespräch mit pflegenden Angehörigen und den ambulanten Diensten im Rhein-Neckar-

Kreis sind auch weitere Informationen von den Mitarbeitenden der Pflegestützpunkte in 

die nachfolgenden Ausführungen eingeflossen.  

 

Im Fachgespräch mit den pflegenden Angehörigen wurden die verschiedenen Entlas-

tungs- und Unterstützungsangebote im Vor- und Umfeld der Pflege aus Sicht der pflegen-

den Angehörigen bewertet. Die entsprechenden Aussagen finden sich in den jeweiligen 

Kapiteln (siehe Kapitel 6.3 Unterstützungsangebote im Alltag). Eine Wiederholung soll an 

dieser Stelle daher nicht stattfinden.  

 

Die pflegenden Angehörigen nahmen trotz der angespannten häuslichen Situation am 

Fachgespräch teil, um ihre Erfahrungen einzubringen, sich mit anderen Betroffenen aus-

zutauschen und zur Weiterentwicklung der Situation im Rhein-Neckar-Kreis beizutragen.  

 

Die pflegenden Angehörigen hoben besonders die Bedeutung von Gesprächskreisen für 

pflegende Angehörige hervor. Diese werden in einigen Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis 

– zum Beispiel in Walldorf, Schwetzingen und Sinsheim – angeboten. Nach Ansicht der 

Expertinnen und Experten sollten Gesprächskreise für pflegende Angehörige in allen Re-

gionen des Rhein-Neckar-Kreises vorhanden sein. Außerdem sollten in diesem Rahmen 

auch Informationen zur praktischen Alltagsbewältigung vermittelt werden. Dies könnte 

beispielsweise mit Hilfe von externen Fachvorträgen erfolgen. Die Angebote sollten zu-

dem untereinander vernetzt werden, um einen kontinuierlichen Erfahrungsaustausch zu 

sichern und Synergien zu nutzen. 

 

Weiterhin fehlen nach Ansicht der Teilnehmenden Kurzzeit- und Tagespflegeplätze im 

Rhein-Neckar-Kreis (siehe hierzu insbesondere Kapitel 6.6 Tagespflege und 6.7 Kurzzeit-

pflege). Durch den Ausbau dieser Angebote könnten pflegende Angehörige spürbar ent-

lastet werden. Weiterhin weisen die Expertinnen und Experten darauf hin, dass pflegende 

Angehörige bei der Übernahme der Pflegetätigkeit teilweise an ihre Grenzen stoßen, zum 

Beispiel bei der Pflege von Menschen mit Demenz. Abhilfe könnte der Ausbau von Pfle-

gekursen oder Fachvorträge zu pflegerelevanten Themen in den einzelnen Kommunen 

schaffen.  

 

Die Einschätzung der Expertinnen und Experten zur spezifischen Situation von Menschen 

mit Demenz wird in Kapitel 8 Besondere Bedarfe thematisiert.  
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6.4.4 Fazit und Handlungsempfehlungen 

 

Pflegende Angehörige sind in ihrer Funktion als Pflegende enormen körperlichen, ge-

sundheitlichen und psychischen Belastungen ausgesetzt. Viele leiden unter körperlichen 

Symptomen, haben wenig Freizeit und klagen über den Verlust sozialer Kontakte. Im 

Rhein-Neckar-Kreis werden überdurchschnittlich viele Pflegebedürftige von Angehörigen 

versorgt und erhalten dafür Pflegegeld von der Pflegeversicherung. Ihre Zahl verdoppelte 

sich zwischen 2001 und 2017. Die Daten aus der Pflegestatistik verdeutlichen zudem, 

dass circa die Hälfte der pflegenden Angehörigen auch aufwändige Pflege ab Pflegegrad 

3 übernimmt. Angebote zur Stärkung der Pflegenden, zu ihrer Unterstützung und Entlas-

tung sowie zur Stabilisierung häuslicher Pflege sind daher unverzichtbar. 

 

Pflegende Angehörige sollten Zugang zu Beratung und möglichst flexiblen und bezahlba-

ren Unterstützungs- und Entlastungsangeboten haben. Die Angebote sollten transparent 

und bekannt sein und die Inanspruchnahme externer Unterstützung sollte vom sozialen 

Umfeld unterstützt werden. Hierfür könnten öffentlichkeitswirksame Maßnahmen, die für 

die Inanspruchnahme von Unterstützungs- und Entlastungsangeboten werben, nützlich 

sein. Außerdem sind Angebote wünschenswert, die es pflegenden Angehörigen ermögli-

chen, eine längere Auszeit zu nehmen. Gesprächskreise für pflegende Angehörige sollten 

ausgebaut und in allen Regionen des Rhein-Neckar-Kreises zur Verfügung stehen.  

 

Darüber hinaus sollte bedacht werden, dass die häusliche Pflege überwiegend zulasten 

von Frauen geht. Diese geben häufig ihre Erwerbsarbeit auf und widmen sich ausschließ-

lich der Pflege des Angehörigen. Dies zieht häufig finanzielle Engpässe während der 

Pflegetätigkeit, eine geringere Rente und somit eine erhöhte Gefahr von Altersarmut nach 

sich. Die Pflegezeit sollte daher – analog den Erziehungszeiten – sozialversicherungs-

rechtlich stärker berücksichtigt werden, zumal pflegende Angehörige aufgrund der gestie-

genen Lebenserwartung heutzutage länger pflegen als früher.  

 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

46. Gesprächskreise für pflegende Angehörige soll-

ten ausgebaut werden. Kommunen könnten 

Träger und Anbieter unterstützen und Räum-

lichkeiten hierfür zur Verfügung stellen. 

Anbieter und Träger 

Kommunen 
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47. Es wird geprüft, ob der Ausbau von Pflegekur-

sen im Rhein-Neckar-Kreis erfolgen kann oder 

Fachvorträge zu pflegerelevanten Themen in 

den einzelnen Kommunen durchgeführt werden 

können. Themen könnten beispielsweise pro-

phylaktische Maßnahmen zur Vermeidung von 

Dekubitus oder die Pflege von Menschen mit 

Demenz sein.  

Anbieter und Träger 

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen 

48. Der Rhein-Neckar-Kreis informiert über mögli-

che Entlastungsangebote für pflegende Angehö-

rige. Dazu zählen zum Beispiel Sonderurlaubs-

tage, finanzielle Hilfen oder Angebote zur Un-

terstützung im Alltag.   

Rhein-Neckar-Kreis  

 

 

6.5 Pflege durch ambulante Dienste 

 

Nicht alle Angehörigen können die Pflege ihrer Angehörigen übernehmen. Manchmal sind 

auch sehr umfangreiche und vielfältige Unterstützungsleistungen gefragt. Die Pflege zu 

Hause zu organisieren beziehungsweise familiäre Pflege zu ergänzen, ist das Arbeitsfeld 

ambulanter Pflegedienste. Sie werden nach ihrer Trägerschaft in private, freigemeinnützi-

ge und öffentliche Träger unterschieden. Träger von Pflegediensten schließen bei Vorlie-

gen der gesetzlich festgelegten Voraussetzungen einen Versorgungsvertrag mit der Pfle-

gekasse ab. Sie erbringen auf der Basis des Rahmenvertrages nach § 75 SGB XI und der 

darin beschriebenen Leistungsinhalte die Pflege in der Häuslichkeit. Darüber hinaus er-

bringen sie auf der Basis des Rahmenvertrages nach § 132 SGB V Leistungen der Be-

handlungspflege. 

 

Zu den Aufgaben der ambulanten Dienste gehören auch die Information und Beratung der 

Kunden und die Durchführung von Beratungsbesuchen.124 Ambulante Dienste haben sich 

seit Einführung der Pflegeversicherung zu Dienstleistern für ältere, kranke und pflegebe-

dürftige Menschen entwickelt. Neben der ambulanten Pflege werden hauswirtschaftliche 

Hilfen, Kurse und Gesprächsgruppen für pflegende Angehörige sowie häusliche Betreu-

ungsdienste und Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz angeboten. In einigen 

Fällen gehören auch weitere Dienstleistungen wie 24-Stunden-Betreuung zu Hause, 

Hausnotruf oder Sturzpräventionstraining zum Angebot.  

 

 
124  Pflegebedürftige, die ausschließlich Pflegegeld beziehen, sind dazu verpflichtet, in regelmäßi-

gen Abständen einen Beratungsbesuch durch eine von der Pflegekasse zugelassene Einrich-
tung in Anspruch zu nehmen. In Pflegegrad 2 und 3 soll dieser einmal pro Halbjahr, in Pflege-
grad 4 und 5 einmal im Vierteiljahr durchgeführt werden.   
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Wesentlich für eine erfolgreiche Arbeit ambulanter Dienste ist deren Vernetzung mit den 

Kommunen und Einrichtungen im Einzugsgebiet. Eine enge Kooperation ist insbesondere 

mit Ärztinnen und Ärzten und Krankenhäusern erforderlich.  

 

 

6.5.1 Ambulante Dienste – Bestand im Rhein-Neckar-Kreis 

 

Für die kommunale Planung für Seniorinnen und Senioren wurde im Herbst 2018 eine 

Erhebung bei den ambulanten Diensten mit Sitz im Rhein-Neckar-Kreis durchgeführt, die 

mit den Pflegekassen einen Versorgungsvertrag nach SGB XI abgeschlossen haben. 14 

ambulante Dienste haben sich an der schriftlichen Befragung des KVJS beteiligt. Aller-

dings konnten nicht alle Dienste die gesamten Fragen beantworten. Bei der folgenden 

Darstellung der Erhebungsergebnisse wird daher immer die Grundgesamtheit N angege-

ben. Diese gibt die Zahl der Dienste an, auf die sich die jeweiligen Ergebnisse beziehen. 

 

Insgesamt gibt es im Rhein-Neckar-Kreis 69 ambulante Pflegedienste (Stand Januar 

2019). Davon ist ein Dienst auf die Versorgung von Menschen mit einer psychiatrischen 

Erkrankung spezialisiert, zwei weitere Dienste bieten Intensivpflege an. Die 69 ambulan-

ten Pflegedienste im Rhein-Neckar-Kreis haben ihre Standorte in 36 der 54 Landkreis-

kommunen. Die Einzugsgebiete der Dienste umfassen häufig mehrere Kommunen. Des-

halb lassen sich aus der Verteilung der Standorte keine Aussagen über den jeweiligen 

Versorgungsgrad der Bevölkerung mit ambulanten Pflegeangeboten ableiten. 

 

Einzugsgebiete der ambulanten Dienste 

Die Einzugsgebiete der an der Erhebung beteiligten Dienste waren im Jahr 2017 unter-

schiedlich groß. Drei Anbieter versorgten jeweils eine Kommune, während ein Anbieter in 

sieben Kommunen Kundinnen und Kunden versorgte. Die meisten ambulanten Dienste 

versorgten pflegebedürftige Personen in drei Kommunen.  

 

Angebote der ambulanten Dienste 

Das Leistungsspektrum der ambulanten Dienste ist vielfältig. Alle befragten Dienste boten 

neben den im Versorgungsvertrag definierten verpflichtenden Leistungen der Grundpflege 

und der hauswirtschaftlichen Versorgung gemäß § 36 SGB XI sowie der Pflegeberatung 

gemäß § 37 SGB XI weitere Unterstützungs- und Dienstleistungen an. 
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Tabelle 3: Weitere Dienstleistungen der ambulanten Dienste im Rhein-Neckar-Kreis am 
15.12.2017 

Weitere Dienstleistungen Anzahl der Dienste Prozentualer Anteil 

häusliche Krankenpflege 14 100 

stundenweise Betreuung  13 92,8 

Hilfen im Haushalt 13 92,8 

Hausnotruf  8 57,1 

Mahlzeitendienst  7 50 

Nachbarschaftshilfe 5 35,7 

Betreuungsgruppen 5 35,7 

Palliativpflege 3 21,4 

Tabelle: KVJS Datenbasis: Erhebung bei den ambulanten Diensten im Rhein-Neckar-Kreis im Rahmen der 
kommunalen Planung für Seniorinnen und Senioren zum Stichtag 15.12.2017 (N=14). 

 

Zwei ambulante Dienste boten über die bereits genannten Angebote hinaus noch weitere 

Dienstleistungen an, wie zum Beispiel Verhinderungspflege oder Wundmanagement.  

 

Zukünftige Planungen 

Drei Pflegedienste planen, ihr Angebot um eine Tagespflege zu erweitern. Zudem möchte 

ein Dienst Kurzzeitpflege in sein Angebot aufnehmen. Ein weiterer Dienst möchte zukünf-

tig Haushalthilfen nach § 38 SGB XI anbieten. 

 

 

6.5.2 Struktur der Kundinnen und Kunden der ambulanten Dienste  

 

Alle Dienste machten Angaben zur Zahl ihrer Kundinnen und Kunden am Stichtag 

15.12.2017. Insgesamt betreuten sie zum Stichtag der Erhebung 1.145 Personen. Aller-

dings konnten nicht alle Dienste zu allen versorgten Personen eine jeweils differenzierte 

Aussage machen, sodass sich zum Teil unterschiedliche Grundgesamtheiten ergeben. 

 

Die Angaben aus der Erhebung lassen sich nicht mit den Daten der Pflegestatistik ver-

gleichen. In der Pflegestatistik sind nur Kundinnen und Kunden erfasst, die ambulante 

Pflegeleistungen nach dem SGB XI in Anspruch nehmen. Bei der Erhebung für die kom-

munale Planung für Seniorinnen und Senioren wurden auch Kundinnen und Kunden auf-

genommen, die andere Leistungen der Dienste nutzen.125  

 

Unter den 1.145 Kundinnen und Kunden zum Stichtag 15.12.2017 gab es 417 Personen 

mit besonderen Bedarfen. Die mit Abstand größte Gruppe waren Personen mit einer De-

menz, gefolgt von Personen in der Palliativpflege und mit einer geistigen Behinderung. 

Die Pflege von Personen mit einer Suchterkrankung erfolgte lediglich in sieben Fällen.  

 
125  Eine weitere Differenz ergibt sich daraus, dass ambulante Pflegedienste, die bei Pflegeheimen 

verortet sind, in der Pflegestatistik aus methodischen Gründen teilweise bei der stationären 
Pflege erfasst werden. 
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Sechs der 14 ambulanten Dienste arbeiteten auch mit Ehrenamtlichen zusammen, die in 

Betreuungsgruppen eingesetzt wurden oder in der Freizeitgestaltung aktiv waren.   

 

Altersstruktur 

Die Altersstruktur der Kundinnen und Kunden der ambulanten Dienste stellte sich zum 

Stichtag 15.12.2017 wie folgt dar: 

• 76,3 Prozent der versorgten Kundinnen und Kunden waren älter als 75 Jahre (Ba-

Wü: 69,8 Prozent), davon waren 40,2 Prozent sogar älter als 85 Jahre (Ba-Wü: 

37,1 Prozent)  

• 14 Prozent waren zwischen 65 und 75 Jahre alt (Ba-Wü: 11,2 Prozent) und 

• 9,7 Prozent der Kundinnen und Kunden waren jünger als 65 Jahre (Ba-Wü: 

19 Prozent). 

 
Abbildung 25:  Alter der Kundinnen und Kunden der ambulanten Pflegedienste im Rhein-

Neckar-Kreis zum 15.12.2017 

9,7%

14,0%

36,1%

37,2%

3,0%

unter 65 Jahre

65 bis unter 75 Jahre

75 bis unter 85 Jahre

85 bis unter 95 Jahre

95 Jahre und älter

Grafik: KVJS. Datenbasis: Erhebung bei den ambulanten Diensten im Rhein-Neckar-Kreis im Rahmen der 
kommunalen Planung für Seniorinnen und Senioren zum Stichtag 15.12.2017 (N=1.053 Personen).  

 

Im Vergleich zur landesweiten Verteilung werden im Rhein-Neckar-Kreis etwas mehr älte-

re Personen ab 75 Jahren und weniger jüngere Pflegebedürftige versorgt.  

 

Pflegegrade  

Der Großteil der Personen, die zum Stichtag 15.12.2017 von ambulanten Pflegediensten 

im Rhein-Neckar-Kreis versorgt wurden,  

• war mit 40,4 Prozent in Pflegegrad 2 eingestuft (Ba-Wü: 44,9 Prozent) 126 

 
126  Die Angaben zur landesweiten Verteilung beziehen sich auf die Ergebnisse der Pflegestatistik 

2017. 
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• gefolgt von Pflegegrad 3 mit 27,1 Prozent (Ba-Wü: 31 Prozent). 

• Dahinter folgen der Pflegegrad 4 mit 14,6 Prozent und der Pflegegrad 1 mit 

6,9 Prozent (Ba-Wü: 15,1 Prozent beziehungsweise 3,4 Prozent).  

 

Zum Stichtag der Erhebung gab es mit 3,6 Prozent (Ba-Wü: 5,6 Prozent) nur wenige Pfle-

gebedürftige in Pflegegrad 5. 7,3 Prozent haben insgesamt keinen Pflegegrad. Personen 

ohne Pflegegrad haben häufig erst vor kurzem die Einstufung in einen Pflegegrad bean-

tragt.  

 

Pflegebedürftige in Pflegegrad 1 erhalten nur eingeschränkte Leistungen aus der Pflege-

versicherung. Sie können Leistungen für Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfel-

des, für Pflegehilfsmittel und den Entlastungsbetrag in Anspruch nehmen. Andere Leis-

tungen wie Pflegegeld, Pflegesachleistungen oder stationäre Pflege stehen ihnen nicht 

zu. Daher ist es nicht verwunderlich, dass diese Personengruppe mit 6,9 Prozent nur ei-

nen kleinen Anteil der insgesamt durch einen ambulanten Dienst versorgten Kundinnen 

und Kunden ausmacht. 

 

Die Verteilung der Pflegegrade im Rhein-Neckar-Kreis entspricht in etwa der landesweiten 

Verteilung. Im Rhein-Neckar-Kreis wurden zum Stichtag der Erhebung lediglich etwas 

mehr Pflegebedürftige in Pflegegrad 1 versorgt als im Landesdurchschnitt.  

 
Abbildung 26:  Pflegegrade der Kundinnen und Kunden der ambulanten Pflegedienste im 

Rhein-Neckar-Kreis zum 15.12.2017  

7,3%
6,9%

40,4%
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14,6%
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kein Pflegegrad
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Pflegegrad 2

Pflegegrad 3

Pflegegrad 4

Pflegegrad 5

 
Grafik: KVJS. Datenbasis: Erhebung bei den ambulanten Diensten im Rhein-Neckar-Kreis im Rahmen der 
kommunalen Planung für Seniorinnen und Senioren zum Stichtag 15.12.2017 (N=1.153 Personen). 

 

Wohnort der Kundinnen und Kunden der ambulanten Dienste 

64 Prozent der Kundinnen und Kunden der ambulanten Dienste stammten aus der Stand-

ortkommune des ambulanten Dienstes. Dies ist im Sinne einer wohnortnahen Versorgung 

als positiv zu bewerten. Weitere 31,7 Prozent wohnten in einer anderen Kommune des 
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Rhein-Neckar-Kreises. Die ambulanten Dienste versorgten – wenn auch im geringen Um-

fang von 4,2 Prozent – auch Personen aus angrenzenden Landkreisen oder anderen 

Bundesländern.  

 
Abbildung 27:  Wohnort der Kundinnen und Kunden der ambulanten Dienste im Rhein-

Neckar-Kreis zum 15.12.2017  
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Erhebung bei den ambulanten Diensten im Rhein-Neckar-Kreis im Rahmen der 
kommunalen Planung für Seniorinnen und Senioren zum Stichtag 15.12.2017 (N=1.145 Personen). 

 

 

6.5.3 Einschätzung durch lokale Expertinnen und Experten 

 

In einem Fachgespräch mit den Leitungskräften und Mitarbeitenden von ambulanten Pfle-

gediensten wurden die aktuelle Situation sowie die zukünftigen Entwicklungen im Rhein-

Neckar-Kreis eingeschätzt und bewertet.  

 

Vertreterinnen und Vertreter der ambulanten Dienste berichteten einstimmig, dass die 

einzelnen Dienste mittlerweile immer größer werdende Einzugsgebiete bedienen. Die 

Nachfrage nach ambulanter Pflege hat in den letzten Jahren zugenommen. Der zuneh-

menden Nachfrage steht aus Sicht der ambulanten Dienste ein Personalmangel entge-

gen. Es fehlen nicht nur Fachkräfte, sondern auch Haushaltshilfen und Betreuungskräfte. 

Außerdem berichteten die Dienste auch von einer gestiegenen Nachfrage nach hauswirt-

schaftlichen Hilfen, die häufig als Türöffner für weitere pflegerische Leistungen fungieren. 

Auch die Beratungsintensität hat zugenommen. Teilweise werden hierfür bereits Teilzeit-

kräfte eingestellt und Mitarbeitende geschult. Im Rahmen der Beratungsgespräche stellen 

die ambulanten Dienste zudem fest, dass pflegebedürftige Menschen und ihre Angehöri-

gen häufig nur unzureichend über Unterstützungs- und Entlastungsangebote informiert 

sind. Hier besteht nach Ansicht der Mitarbeitenden weiterer Handlungsbedarf (siehe hier-

zu auch Kapitel 6.3 Unterstützungsangebote im Alltag).  

 



140 6 Pflege und Unterstützung im Alter 
 

 

Eine weitere Herausforderung stellt den Expertinnen und Experten zufolge die räumliche 

Entfernung zu Angehörigen dar, wenn diese nicht in der Nähe wohnen – insbesondere, 

wenn der Pflegebedarf zunimmt und die häusliche Pflegesituation nicht mehr gesichert ist. 

Teilweise besteht der Kontakt zu den Angehörigen lediglich per Mail, wodurch sich Ab-

sprachen als äußert schwierig gestalten. Insgesamt berichteten die Dienste von einer Zu-

nahme der Anfragen per Mail oder über Kontaktseiten im Internet.  

 

Verbesserungswürdig erscheint aus Sicht der ambulanten Dienste das Entlassmanage-

ment der Kliniken. Entlassungen erfolgen häufig am späten Abend oder ohne ausreichen-

de Versorgung mit Medikamenten (siehe hierzu auch Kapitel 9.1 Vernetzung und Koope-

ration).  

 

Kultursensible Pflege wird nach Ansicht der Expertinnen und Experten bislang noch kaum 

nachgefragt. Der Bedarf an kultursensibler Pflege wird in den kommenden Jahren jedoch 

ansteigen. Dabei stellt die sprachliche Barriere die größte Hürde dar, sodass Angehörige 

häufig als Übersetzer fungieren müssen.  

 

Die Vertreterinnen und Vertreter ambulanter Dienste äußerten zudem den Wunsch nach 

einer intensiveren Vernetzung. Durch eine engere Zusammenarbeit könnten Anfragen, die 

nicht bedient werden können, an andere Dienste weitergeleitet werden. Sinnvoll wäre 

nach Ansicht der ambulanten Dienste eine zentrale Anlaufstelle zur Sammlung der Anfra-

gen. Dadurch würden Wartezeiten verkürzt und Betroffenen schnell und effektiv geholfen 

werden. Die Größe des Rhein-Neckar-Kreises sowie der ländliche Raum mit langen We-

gen und Fahrtzeiten erschwert jedoch nach Einschätzung der Dienste eine Zusammenar-

beit. Außerdem wurde der Wunsch nach einer intensiveren Vernetzung mit den Kassen, 

den Kommunen und weiterer Akteure aus der Altenhilfe und Pflege geäußert. Eine Pfle-

gekonferenz könnte nach Ansicht der Expertinnen und Experten in diesem Zusammen-

hang eine Lösung darstellen.  

 

Für die Zukunft sahen die Expertinnen und Experten die Auflösung von Sektorengrenzen 

als zielführend an, um die pflegerische Versorgung weiterzuentwickeln und der demogra-

fischen Herausforderung begegnen zu können. Ein Mix aus verschiedenen pflegerischen 

Angeboten und Professionen würde die Versorgung von pflegebedürftigen Menschen und 

die Ausgestaltung von Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten für Anbieter vereinfachen.  

 

 

6.5.4 Fazit und Handlungsempfehlungen 

 

Die ambulanten Pflegedienste im Rhein-Neckar-Kreis leisten einen wichtigen Beitrag, 

damit ältere Menschen mit Hilfe- und Unterstützungsbedarf möglichst lange selbstständig 

in ihrem häuslichen Umfeld leben können. Die professionelle Pflege im häuslichen Be-

reich ist auf eine gute Zusammenarbeit mit Beratungsstellen, den Akteuren im medizini-

schen Bereich, den Anbietern von niedrigschwelligen Unterstützungsangeboten, mit Ta-
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gespflegen und Pflegeheimen sowie auf eine gute Einbindung in die jeweilige Kommune 

sowie in bestehende und zukünftige Netzwerke angewiesen.  

 

Nicht nur die Nachfrage nach ambulanten Pflegeleistungen, sondern auch der Bedarf an 

Unterstützung und Beratung steigt. Es müssen daher adäquate Angebote vorgehalten 

und entwickelt werden. Der wichtigste Faktor für den Ausbau von Kapazitäten stellt eine 

ausreichende Anzahl an Fachkräften dar. Hier besteht bei den ambulanten Diensten ein 

Mangel (siehe hierzu auch Kapitel 6.10 Arbeitskräfte in der Pflege).  

 

Durch die demografische Entwicklung und gleichzeitig verbesserte Leistungen durch die 

Pflegestärkungsgesetze im ambulanten Bereich ist bis zum Jahr 2030 ein weiterer deutli-

cher Nachfragezuwachs zu erwarten. Sollte sich bis dahin keine Lösung für einen weite-

ren Ausbau finden, ist eine weitere Verschärfung der Situation zu erwarten. Damit die 

ambulante Versorgung pflegebedürftiger Menschen auch zukünftig gewährleistet werden 

kann, sollten neue Wege beschritten und innovative Ideen entwickelt werden. Eventuell 

könnten auch Modellprojekte oder eine verstärkte Kooperation mit bürgerschaftlichen Ini-

tiativen Bedarfe abmildern. Im ländlichen Raum zeigen sich Versorgungslücken und Eng-

pässe schneller als in den dicht besiedelten Ballungsräumen. Hier gilt es, verstärkt lokale 

Partnerschaften zu initiieren und zivilgesellschaftliches Engagement zu stärken. 

 

Zusätzlich zu den „klassischen“ grundpflegerischen Angeboten und der Behandlungspfle-

ge sind weitere Leistungen der ambulanten Dienste gefragt, beispielsweise bezahlbare 

längerfristige Betreuungen, Betreutes Wohnen zu Hause, Pflege in ambulant betreuten 

Wohngemeinschaften, präventive Hausbesuche oder Nachtpflege. Angebote zur Entlas-

tung und Unterstützung im Alltag, insbesondere im hauswirtschaftlichen Bereich, werden 

verstärkt nachgefragt. Die Anpassung an veränderte quantitative und qualitative Anforde-

rungen setzt eine stärkere Kooperation und Vernetzung innerhalb der ambulanten Pflege 

und mit weiteren Partnern und die Intensivierung von Maßnahmen zur Personalgewin-

nung und -entwicklung voraus.  

 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

49. Der Rhein-Neckar-Kreis initiiert eine Vernetzung 

der ambulanten Dienste, um dadurch einen re-

gelmäßigen Austausch sicherzustellen. In die-

sem Rahmen sollten verschiedene für die 

Dienste relevante Themen bearbeitet werden.  

Rhein-Neckar-Kreis 

 

50. Für den zunehmenden Bedarf an ambulanten 

Angeboten wird empfohlen, Lösungen für den 

weiteren Ausbau ambulanter Pflegeleistungen – 

insbesondere in den ländlichen Regionen des 

Rhein-Neckar-Kreises – zu erarbeiten. Dies soll-

Anbieter und Träger 

Rhein-Neckar-Kreis 

Kassen 

Kommunen 

Kliniken 
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te unter Beteiligung aller relevanten Akteure – 

beispielsweise Kliniken, ambulanten Pflege-

diensten, Kassen, Beratungsstellen, bürger-

schaftlichen Initiativen – und unter Berücksichti-

gung von digitalen Möglichkeiten geschehen. 

Beratungsstellen 

Bürgerschaftliche Initiativen 

 

 

6.6 Tagespflege 

 

Tagespflege ist ein Angebot für pflegebedürftige Menschen, die zu Hause leben und 

überwiegend dort versorgt werden. In Tagespflegeeinrichtungen erhalten Pflegebedürftige 

tagsüber Versorgung und Betreuung. Dazu gehören Mahlzeiten, die Grund- und Behand-

lungspflege sowie Beschäftigungs- und Aktivierungsangebote, die die Alltagsfähigkeiten 

und die Selbstständigkeit erhalten und fördern. Die Tagespflege kann wahlweise an meh-

reren Tagen oder nur an einzelnen Wochentagen besucht werden.  

 

Tages- oder Nachtpflege ergänzen die häusliche Pflege. Gleichzeitig entlasten sie pfle-

gende Angehörige. Das Angebot fördert die Teilhabe pflegebedürftiger Menschen am 

gesellschaftlichen Leben. Durch ein flächendeckendes Angebot an Tagespflege soll ein 

längerer Verbleib in der Häuslichkeit erreicht werden. Tagespflege ermöglicht es pflegen-

den Angehörigen erwerbstätig zu sein. Daher sind flexible Öffnungszeiten für Angehörige 

sehr wichtig.  

 

Man unterscheidet eingestreute oder integrierte Tagespflegeinrichtungen. Hierbei handelt 

es sich um ein Angebot, das in Pflegeheimen integriert ist. Dies kann sowohl auf den ein-

zelnen Wohngruppen sein – eingestreut – als auch direkt in eine stationäre Einrichtung 

integriert, aber in gesonderten Räumlichkeiten. Solitäre Tagespflegeeinrichtungen hinge-

gen, die „unabhängig“ arbeiten oder im Verbund, sind eher noch nicht flächendeckend im 

Sozialraum vorhanden.  

 

Das Leistungsangebot der teilstationären Pflege beziehungsweise der Tagespflege wird 

im Rahmenvertrag für teilstationäre Pflege gemäß § 75 Absatz 1 SGB XI für das Land 

Baden-Württemberg vom 15. November 2017 geregelt.127 Zum Leistungsangebot gehört 

auch der Abhol- und Bringdienst. Mit dem neuen Rahmenvertrag wurde hierzu eine neue 

Regelung aufgenommen.  

 

Im Einzelfall können Investitionen für innovative Einrichtungen der Tages- oder Nachtpfle-

gepflege durch das „Innovationsprogramm Pflege“ des Landes gefördert werden. Seit der 

Reform der Pflegeversicherung von 2008 können Pflegebedürftige die Leistungen für Ta-

ges- oder Nachtpflege mit anderen Leistungen der häuslichen Pflege kombinieren.128 Mit 

 
127  Rahmenvertrag für teilstationäre Pflege gemäß § 75 Absatz 1 SGB XI für das Land Baden-

Württemberg vom 15. November 2017. 
128  siehe Pflegeleistungsergänzungsgesetz vom 01.08.2008. 
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dem Pflegestärkungsgesetz I, das zum 01.01.2015 in Kraft trat, wurde ein spezifisches 

Sachkostenbudget für Tagespflege geschaffen. Dadurch können im Einzelfall durch eine 

Kombination von Leistungen der Tagespflege und der ambulanten Pflege höhere Leistun-

gen in Anspruch genommen werden als bei einer Versorgung im Pflegeheim. Die Anbieter 

von Tagespflegeeinrichtungen reagieren darauf mit einem größeren Angebot.  

 

 

6.6.1 Tagespflegeplätze – Bestand im Rhein-Neckar-Kreis 

 

Im Rhein-Neckar-Kreis stehen derzeit 29 Tagespflegeeinrichtungen mit insgesamt 427 

Plätzen in 22 der 54 Landkreiskommunen zur Verfügung (Stand: Januar 2020). Davon 

befinden sich 296 Plätze in 16 solitären Tagespflegeeinrichtungen, weitere 117 Plätze 

sind an ein Pflegeheim angebunden. Zusätzlich bieten vier Pflegeheime mit Standort in 

Ladenburg, Sandhausen, Schönau und Schwetzingen insgesamt 14 integrierte Tages-

pflegeplätze an.129 Zusätzlich verfügen drei Einrichtungen im Landkreis über ein Nacht-

pflegeangebot mit insgesamt neun Plätzen.  

 

Die Tagespflegeplätze sind im Rhein-Neckar-Kreis derzeit nicht flächendeckend oder be-

darfsgerecht verteilt. Insbesondere im Planungsraum Neckargemünd/ Eberbach gibt es 

kaum Tagespflegeangebote. Aussagekräftiger als die absolute Platzzahl ist ihr Verhältnis 

zur Einwohnerzahl der Bevölkerung ab 65 Jahren. Innerhalb des Landkreises lassen sich 

hierbei zum Teil deutliche Unterschiede erkennen: In 32 der 54 Städte und Gemeinden 

des Landkreises ist kein Tagespflegeangebot vorhanden. In der Gemeinde Sandhausen 

und in der Stadt Schwetzingen ist der Versorgungsgrad mit 0,6 beziehungsweise 0,9 Ta-

gespflegeplätzen je 1.000 Einwohner im Alter ab 65 Jahren vergleichsweise gering, wäh-

rend in der Gemeinde Eschelbronn für 1.000 Einwohner im Alter ab 65 Jahren 38,7 Ta-

gespflegeplätze zur Verfügung stehen. Bezogen auf alle Einwohnerinnen und Einwohner 

im Alter ab 65 Jahren im Rhein-Neckar-Kreis liegt die Kennzahl bei 3,7.  

 
129  Bei der integrierten Tagespflege werden die Tagespflegegäste im Wohnbereich des Pflege-

heims zusammen mit Bewohnerinnen und Bewohnern des Pflegeheims betreut. 
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Abbildung 28:  Tagespflegeplätze in den Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises 
im Januar 2020 
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Datenbasis: Aufstellung der Kreisseniorenplanerin des Rhein-Neckar-Kreises, Stand Januar 2020 sowie Be-
völkerungsfortschreibung zum 31.12.2017 des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg. Berechnun-
gen: KVJS. 
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Tabelle 4:  Bestand an Tagespflegeangeboten in den Städten und Gemeinden des 
Rhein-Neckar-Kreises im Januar 2020 

Altlußheim 1 15 1.204 12,5

Bammental 1 22 1.503 14,6

Brühl 2 42 3.686 11,4

Eppelheim 1 10 2.909 3,4

Eschelbronn 1 20 517 38,7

Hockenheim 1 12 4.195 2,9

Ketsch 1 30 3.143 9,5

Ladenburg 2 12 2.937 4,1

Mauer 1 15 790 19,0

Mühlhausen 1 15 1.549 9,7

Neulußheim 1 10 1.272 7,9

Plankstadt 1 16 2.236 7,2

Reilingen 1 15 1.523 9,8

Sandhausen 1 2 3.388 0,6

Schönau 1 5 1.064 4,7

Schriesheim 3 40 3.369 11,9

Schwetzingen 1 4 4.473 0,9

Sinsheim 2 42 6.955 6,0

St. Leon Rot 1 30 2.397 12,5

Waibstadt 1 4 1.212 3,3

Weinheim 2 22 10.484 2,1

Wiesloch 2 44 5.164 8,5

Gesamt 29 427 * **

Kommune
Anzahl 

Einrichtungen

Tagespflege-

plätze

 Einwohnerinnen 

und Einwohner ab 

65 Jahren 

(31.12.2017)

Tagespflege-

plätze pro 1.000 

Einwohnerinnen 

und Einwohnern    

ab 65 Jahren

 
* Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner im Alter ab 65 Jahren in allen Städten und Gemeinden im 
Rhein-Neckar-Kreis betrug zum 31.12.2017 116.363 Personen. Die kommunale Planung für Seniorinnen und 
Senioren umfasst einen Zeithorizont von zehn Jahren: von 2017-2027. Daher wird die Einwohnerzahl für das 
Jahr 2017 in den folgenden Ausführungen und Tabellen zugrunde gelegt. Die Platzzahlen beruhen auf dem 
aktuellen Stand, da eine Rekonstruktion für das Jahr 2017 nicht möglich ist.  
** Insgesamt gab es 3,7 Tagespflegeplätze je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Alter ab 65 Jahren 
(ohne Nachtpflegeplätze).  
Datenbasis: Aufstellung der Kreisseniorenplanerin des Rhein-Neckar-Kreises, Stand Januar 2020 sowie Be-
völkerungsfortschreibung zum 31.12.2017 des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg. Berechnun-
gen: KVJS. 

 

Planungen 

Die Zahl der Tagespflegeplätze wird sich im Rhein-Neckar-Kreis in den kommenden Jah-

ren erhöhen. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung waren folgende Planungen bekannt: 

• eine Tagespflege in Angelbachtal mit 25 Plätzen 

• eine Tagespflege in Ladenburg mit 20 Plätzen 

• eine Tagespflege in Neckarbischofsheim mit 18-20 Plätzen130 

 
130  Für die weitere Planung werden die 20 Plätze zugrunde gelegt.  
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• eine Tagespflege in Neckargemünd mit 15 Plätzen 

• eine Tagespflege in Sinsheim mit 30 Plätzen und  

• zwei Tagespflegen in Weinheim mit insgesamt 33 Plätzen 

 

Bis zum Jahr 2027 werden im Rhein-Neckar-Kreis insgesamt 143 weitere Tagespflege-

plätze entstehen. Darüber hinaus sind weitere Tagespflegeeinrichtungen in Waibstadt, 

Walldorf und Wiesloch geplant, deren Platzzahl zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch 

nicht bekannt war und daher in den folgenden Ausführungen nicht berücksichtigt werden 

konnte.  

 

 

6.6.2  Struktur der Tagespflegegäste  

 

Für die kommunale Planung für Seniorinnen und Senioren wurden auch die Tagespflege-

einrichtungen im Rhein-Neckar-Kreis befragt. Erhoben wurden das Alter, die Pflegegrade, 

der Wohnort, die Wohnform der Tagespflegegäste sowie die Auslastung der Tagespfle-

geeinrichtung. Es haben sich neun von 24 Einrichtungen an der Erhebung beteiligt. Auch 

hier gilt: Dadurch, dass nicht alle Einrichtungen alle Fragen beantworten konnten, erge-

ben sich auch hier unterschiedliche Grundgesamtheiten.  

 

In den neun Tagespflegeeinrichtungen im Rhein-Neckar-Kreis, die sich an der Erhebung 

beteiligt haben, standen insgesamt 142 Plätze zur Verfügung. Zum Stichtag der Erhebung 

15.12.2017 wurden 330 Tagespflegegäste betreut. Da viele Gäste die Tagespflege nur an 

einigen Tagen in der Woche besuchen, wird ein Platz von mehreren Gästen genutzt. 

Deshalb ist die Anzahl der Gäste höher als die Anzahl der vorhandenen Plätze.  

 

Die durchschnittliche Auslastung der Tagespflegeangebote wird auf das gesamte Jahr 

2017 bezogen. Sie lag im Jahr 2017 durchschnittlich bei 88 Prozent. In der Erhebung zei-

gen sich bei den befragten Einrichtungen regionale Unterschiede: Während die Auslas-

tung einer Einrichtung im Planungsraum Neckargmünd/ Eberbach zum Stichtag der Erhe-

bung bei 70 Prozent lag, wiesen zwei Einrichtungen im Planungsraum Wiesloch/ Leimen 

eine Auslastung von 98 beziehungsweise 95 Prozent vor. Gründe hierfür könnten in der 

mangelnden Kenntnis über die Tagespflegeangebote oder in der Erreichbarkeit von Ta-

gespflegeeinrichtungen im ländlichen Raum liegen (siehe hierzu auch 6.6.3 Einschätzung 

durch lokale Expertinnen und Experten).   

 

Altersstruktur der Tagespflegegäste  

Die Altersstruktur der Tagespflegegäste zum 15.12.2017 stellte sich wie folgt dar:  

• 45,5 Prozent waren zwischen 75 und 85 Jahre alt (Ba-Wü: 44,7 Prozent) 

• 37,7 Prozent der Tagespflegegäste waren über 85 Jahre alt (Ba-Wü: 41,3 Prozent) 

und  
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• 16,1 Prozent waren jünger als 75 Jahre (Ba-Wü: 13,9 Prozent).  

 
Abbildung 29:  Alter der Tagespflegegäste in den Tagespflegeeinrichtungen im Rhein-

Neckar-Kreis zum 15.12.2017 
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12,7%
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85 bis unter 95

95 und älter

 
Grafik: KVJS. Datenbasis: Erhebung bei den Tagespflegeeinrichtungen im Rhein-Neckar-Kreis im Rahmen 
der kommunalen Planung für Seniorinnen und Senioren zum Stichtag 15.12.2017 (N=299 Gäste). 

 

Im Vergleich zur landesweiten Verteilung werden etwas mehr Pflegebedürftige unter 

75 Jahren und etwas weniger hochaltrige Personen in den Tagespflegeeinrichtungen im 

Rhein-Neckar-Kreis versorgt.  

 

Pflegegrade der Tagespflegegäste 

Die Pflegegrade der Tagespflegegäste verteilten sich zum 15.12.2017 wie folgt auf die 

fünf Pflegegrade: 

• Pflegegrad 1: 8 Prozent (Ba-Wü: 1,3 Prozent) 

• Pflegegrad 2: 24,4 Prozent (Ba-Wü: 24 Prozent) 

• Pflegegrad 3: 37,5 Prozent (Ba-Wü: 39,1 Prozent) 

• Pflegegrad 4: 26,4 Prozent (Ba-Wü: 28,8 Prozent) und  

• Pflegegrad 5: 3,7 Prozent (Ba-Wü: 6,8 Prozent) 

 

Die meisten Tagespflegegäste im Rhein-Neckar-Kreis hatten den Pflegegrad 3, gefolgt 

von Pflegegrad 4 und 2. Im Rhein-Neckar-Kreis werden deutlich mehr Pflegebedürftige in 

Pflegegrad 1 und etwas weniger Pflegebedürftige in Pflegegrad 5 versorgt als im Landes-

durchschnitt.  
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Abbildung 30:  Pflegegrade der Tagespflegegäste in den Tagespflegeeinrichtungen im 
Rhein-Neckar-Kreis zum 15.12.2017 
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Erhebung bei den Tagespflegeeinrichtungen im Rhein-Neckar-Kreis im Rahmen 
der kommunalen Planung für Seniorinnen und Senioren zum Stichtag 15.12.2017 (N=299 Gäste). 

 

Wohnort und Wohnform der Tagespflegegäste  

Lediglich 38,5 Prozent der Gäste kamen aus der Standortkommune der Einrichtung. Dies 

spricht nicht für eine flächendeckende wohnortnahe Versorgung. Der Großteil der Tages-

pflegegäste in den befragten Tagespflegeeinrichtungen im Rhein-Neckar-Kreis stammte 

aus einer anderen Kommune des Landkreises (55 Prozent). 4,7 Prozent der Tagespfle-

gegäste kamen aus einem angrenzenden Landkreis. Umgekehrt kann ebenso davon aus-

gegangen werden, dass auch ein Teil der pflegebedürftigen Menschen aus dem Rhein-

Neckar-Kreis in Tagespflegeeinrichtungen angrenzender Landkreise versorgt werden.  

 

Abbildung 31:  Herkunft der Tagespflegegäste in den Tagespflegeeinrichtungen im Rhein-
Neckar-Kreis zum 15.12.2017 
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Erhebung bei den Tagespflegeeinrichtungen im Rhein-Neckar-Kreis im Rahmen 
der kommunalen Planung für Seniorinnen und Senioren zum Stichtag 15.12.2017 (N=1145 Gäste). 
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96 Prozent der Tagespflegegäste lebten in der eigenen Häuslichkeit, 4 Prozent kamen 

aus dem Betreuten Wohnen in die Tagespflege. 

 

 

6.6.3 Einschätzung durch lokale Expertinnen und Experten  

 

Im Rahmen eines Fachgesprächs mit den Tagespflegeeinrichtungen im Rhein-Neckar-

Kreis wurden Informationen zur aktuellen Situation in der Tagespflege erhoben. Außer-

dem wurden auch Einschätzungen aus anderen Fachgesprächen berücksichtigt, die Aus-

sagen zur Versorgungssituation in der Tagespflege beinhalteten.  

 

Das Versorgungsangebot mit Tagespflegeplätzen unterliegt im Rhein-Neckar-Kreis regio-

nalen Schwankungen. Wie aus Abbildung 28 und Tabelle 4 erkennbar, sind die Tages-

pflegeangebote im Rhein-Neckar-Kreis nicht flächendeckend oder bedarfsgerecht verteilt. 

Nach Ansicht der Expertinnen und Experten besteht ein hoher Bedarf an Tagespflege-

plätzen. Die vorhandenen Einrichtungen weisen eine hohe Auslastungsquote auf, sodass 

viele Anfragen nicht bedient werden können. Ein konkreter Bedarf an weiteren Tagespfle-

geplätzen wurde von den Expertinnen und Experten in Angelbachtal, Eberbach, Wein-

heim und Schwetzingen genannt. Insbesondere im Planungsraum Neckargemünd/ Eber-

bach sollten Plätze ausgebaut werden. 

 

Laut der Teilnehmenden am Fachgespräch könnte in jeder Kommune des Rhein-Neckar-

Kreises eine Tagespflege errichtet werden, die ausgelastet wäre. Dadurch könnte eine 

wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung im Rhein-Neckar-Kreis ermöglicht werden. 

Eine Herausforderung stellen allerdings fehlende bezahlbare Grundstücke dar. Die Ta-

gespflegeeinrichtungen wünschten sich von den Kommunen einen einfacheren Zugang zu 

den dringend benötigten Grundstücken. Der Rhein-Neckar-Kreis könnte hierbei unterstüt-

zen und die Kommunen hierfür sensibilisieren. Außerdem wurde der Wunsch geäußert, 

eine zentrale Beratungsstelle für den Aufbau von Tagespflegeangeboten zu etablieren, 

die über bestehende Fördermöglichkeiten sowie bauliche und organisatorische Voraus-

setzungen informiert. 

 

Die Tagespflegeeinrichtungen berichteten zudem von einer Zunahme an Anfragen für 

Wochenend- und Feiertagsbetreuungen. Eine Ausweitung der Öffnungszeiten der Tages-

pflegeangebote im Rhein-Neckar-Kreis sollte daher geprüft werden. Darüber hinaus neh-

men auch Anfragen zur Aufnahme von Menschen mit Demenz zu. Allerdings sind häufig 

die Räumlichkeiten nicht ausreichend auf die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz 

ausgerichtet. Beim Ausbau von Tagespflegeangeboten sollten daher die Bedürfnisse un-

terschiedlicher Zielgruppen berücksichtigt werden.  

 

Eine weitere Herausforderung stellt auch der Fahrdienst der Tagespflegeeinrichtungen 

dar, da dieser nicht ausreichend refinanziert ist. Im ländlichen Raum sind die Fahrtzeiten 

und die Wege besonders lang, sodass ein Fahrdienst nicht flächendeckend angeboten 
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werden kann. Hier sollte geprüft werden, ob alternative Mobilitätsmöglichkeiten eingerich-

tet oder bestehende Angebote hierfür genutzt werden können.  

 

 

6.6.4 Fazit und Handlungsempfehlungen  

 

Tagespflege ist ein wichtiger Baustein im Unterstützungssystem der häuslichen Pflege. 

Sie trägt wesentlich zur Entlastung pflegender Angehöriger und zur besseren Vereinbar-

keit von Familie, Pflege und Beruf bei.  

 

Die Standorte der Tagespflegeeinrichtungen im Rhein-Neckar-Kreis konzentrieren sich 

auf wenige Kommunen im Landkreis. Zudem stehen je 1.000 Einwohnerinnen und Ein-

wohner ab 65 Jahren lediglich 3,7 Tagespflegeplätze zur Verfügung. Aus den Rückmel-

dungen der Gesprächspartnerinnen und -partner ist zu entnehmen, dass eine flächende-

ckendere Verteilung sowie weitere wohnortnahe Einrichtungen benötigt werden. Insbe-

sondere in den ländlichen Regionen des Rhein-Neckar-Kreises sollten Tagespflegeplätze 

geschaffen werden. Im Planungsraum Neckargemünd/ Eberbach gibt es bislang kaum 

Plätze. Die Nachfrage nach Tagespflegeplätzen hat in den letzten Jahren kontinuierlich 

zugenommen und wird voraussichtlich aufgrund der Leistungsausweitungen in der Pfle-

geversicherung weiter ansteigen. 

 

Kommunen können auf eine bedarfsgerechtere Verteilung der Tagespflegeangebote hin-

wirken, indem sie beispielsweise Grundstücke oder Bestandsgebäude bereitstellen. Um 

zeitnah auf Veränderungen von Angebot und Nachfrage reagieren zu können, sollte eine 

regelmäßige Erhebung der Anzahl und Auslastung der Tagespflegangebote im Rhein-

Neckar-Kreis durchgeführt werden. Zudem sollte geprüft werden, ob eine weitere Flexibili-

sierung, zum Beispiel eine zusätzliche Öffnung am Wochenende oder in den Abendstun-

den, wirtschaftlich umsetzbar ist – gegebenenfalls auch als Kooperationsprojekt mehrerer 

Anbieter. Eine vertiefende Bestandsbewertung und Bedarfseinschätzung der Tagespfle-

geangebote, zum Beispiel durch eine einrichtungs- und sozialraumbezogene Analyse 

könnte dabei helfen, bedarfsgerechte Angebote zu entwickeln und die Wünsche der Be-

troffenen zu eruieren.  

 

Darüber hinaus zeigte sich im Fachgespräch auch ein Bedarf an Tagespflegeangeboten 

speziell für Menschen mit Demenz. Hierfür sind neue und innovative Konzepte nötig. 

Schwierigkeiten zeigen sich auch beim Transport von Gästen mit Mobilitätseinschränkun-

gen in die Tagespflege. Eventuell können auch hier neue Wege beschritten und innovati-

ve Kooperationen eingegangen werden, um auch diesen Menschen die Teilnahme an 

Tagespflegeangeboten zu ermöglichen.  
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Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

51. Eine spürbare Entlastung kann die Tagespflege 

nur sein, wenn diese auch wohnortnah und be-

darfsgerecht – auch für Personen mit Demenz – 

zur Verfügung steht. Der Rhein-Neckar-Kreis 

wirkt daher in enger Abstimmung mit den Trä-

gern und Kommunen auf eine flächendeckende 

Verteilung und Weiterentwicklung der Tages-

pflegeangebote hin.  

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen 

Anbieter 

52. Der Rhein-Neckar-Kreis erhebt regelmäßig die 

Anzahl, allgemeine Daten und die Standorte der 

Tagespflegeangebote.  

Rhein-Neckar-Kreis 

53. Den Einrichtungen wird empfohlen zu prüfen, ob 

bei Bedarf erweiterte Öffnungszeiten oder die 

Öffnung von Angeboten an Wochenenden und 

Feiertagen – gegebenenfalls in Kooperation mit 

mehreren Anbietern – möglich sind.  

Anbieter und Träger  

 

54. Damit auch Menschen mit Mobilitätseinschrän-

kungen Tagespflegeangebote in Anspruch 

nehmen können, sollte geprüft werden, ob im 

Einzelfall Kooperationen mit alternativen Mobili-

tätsangeboten möglich sind.  

Anbieter und Träger 

Bürgerschaftliche Initiativen  

55. Der Rhein-Neckar-Kreis initiiert einen regelmä-

ßigen Austausch der Tagespflegeeinrichtungen. 

In diesem Rahmen können innovative Konzepte 

für Hol- und Bring-Dienste sowie Weiterentwick-

lungen der Tagespflegeangebote entworfen 

werden.  

Rhein-Neckar-Kreis 

56. Der Rhein-Neckar-Kreis informiert über Förder-

möglichkeiten, zum Beispiel das Innovations-

programm Pflege, um den Ausbau der Tages-

pflege in ländlichen Regionen voranzutreiben. 

Gegebenenfalls unterstützt der Landkreis bei 

der Antragstellung.  

Rhein-Neckar-Kreis  
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6.7 Kurzzeitpflege  

 

Als Kurzzeitpflege wird die vorübergehende Inanspruchnahme des Angebots in einer sta-

tionären Pflegeeinrichtung bezeichnet. Pflegebedürftige, die in einem privaten Haushalt 

wohnen, nehmen für eine Überganszeit – beispielsweise in Krisensituationen bei der 

häuslichen Pflege oder wenn pflegende Angehörige verhindert sind – Leistungen in einem 

Pflegeheim in Anspruch. Kurzzeitpflege ist damit häufig eine Ergänzung der häuslichen 

Pflege durch Angehörige oder durch einen ambulanten Pflegedienst. Sie kann den Ver-

bleib älterer Menschen in der eigenen Wohnung oder bei Angehörigen stabilisieren. Kurz-

zeitpflege wird außerdem als sogenannte Übergangspflege angeboten, wenn nach einem 

Aufenthalt im Krankenhaus, vor oder nach einer Rehabilitationsmaßnahme oder nach 

ambulanten Operationen das Wohnen im eigenen Haushalt noch nicht möglich ist.  

 

Der Leistungsumfang der Kurzzeitpflege sowie die Vorgaben für die räumliche und perso-

nelle Ausstattung und die Qualitätsprüfung sind auf Landesebene in einer Rahmenverein-

barung131 festgelegt. Der Rahmenvertrag für die Kurzzeitpflege wird aktuell überarbeitet. 

Auf Landesebene besteht seit 2017 außerdem das Aktionsbündnis Kurzzeitpflege, das 

sich mit der zukünftigen Gestaltung des Angebotes beschäftigt.132  

 

Aus wirtschaftlichen Gründen werden Kurzzeitpflegeplätze meist in flexibler Form als so-

genannte „integrierte“ oder „eingestreute“ Plätze vorgehalten. Die Einrichtungen schließen 

eine Vereinbarung mit der Pflegekasse ab, nach der sie solche Plätze flexibel, das heißt 

entweder mit Kurzzeit- oder mit Dauerpflegegästen, belegen dürfen. Bei entsprechender 

Nachfrage wird einer Dauerbelegung üblicherweise der Vorzug gegeben. Das bedeutet in 

der Praxis, dass diese Plätze nicht verlässlich für die Kurzzeitpflege zur Verfügung ste-

hen, sondern nur dann, wenn sie nicht durch Dauerpflegegäste belegt sind. Es gibt auch 

sogenannte „solitäre“ Kurzzeitpflegeplätze, die verlässlich während des ganzen Jahres 

ausschließlich für Kurzzeitpflege zur Verfügung stehen.133 Solche Platzkontingente mit 

eigenem Versorgungsvertrag werden jedoch eher selten angeboten, da das wirtschaftli-

che Risiko für die Träger höher ist als bei Angeboten mit flexibler Belegung.  

 

Kurzzeitpflege wirkt in vielen Fällen als „Türöffner“ in die Dauerpflege. In vielen Fällen 

kommt es zu einem direkten Übergang von der Kurzzeit- in die Dauerpflege, sodass es 

schon aus diesem Grund für Pflegeeinrichtungen naheliegt, stets auch einige Kurzzeit-

pflegeplätze vorzuhalten. Wenn Kurzzeitpflege erreichen soll, dass ältere Menschen in 

ihre eigene Wohnung zurückkehren, sind Konzeptionen empfehlenswert, die Übergänge 

zwischen Krankenhausaufenthalt, Rehabilitation und eigener Wohnung sicherstellen und 

eine entsprechende Beratung bieten. 

 

 
131  Rahmenvertrag nach § 75 Abs. 1 SBG XI für das Land Baden-Württemberg vom 08.04.1997. 
132  https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/pflege/aktionsbuendnis-

kurzzeitpflege/; zuletzt aufgerufen am 07.03.2019. 
133  Beispielhaft wäre hier die Stadt Heidelberg zu nennen. Diese hat 17 Kurzzeitpflegeplätze in 

einem Pflegeheim angemietet und ist für das zentrale Belegungsmanagement zuständig. 
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Für die Nachfrage nach Kurzzeitpflege sind die Kosten, die zusätzlich zu den sonstigen 

Lebenshaltungskosten entstehen, ein weiterer bestimmender Faktor. Finanzielle Verbes-

serungen für Nutzerinnen und Nutzer von Kurzzeitpflegeangeboten ergaben sich zuletzt 

mit dem Pflegestärkungsgesetz I134, das zum 01.01.2015 in Kraft getreten ist. So wurde 

durch das Gesetz der jährliche Leistungsumfang für die Kurzzeitpflege angehoben. Seit-

dem können nicht in Anspruch genommene Leistungen der häuslichen Verhinderungs-

pflege für die Kurzzeitpflege eingesetzt werden. Die Kosten für Unterkunft und Verpfle-

gung sowie die Investitionskosten müssen die Nutzerinnen und Nutzer der Kurzzeitpflege 

selbst übernehmen. Nicht jeder Pflegebedürftige ist jedoch in der Lage, diese Kosten zu 

tragen.  

 

Durch die Pflegestärkungsgesetze und eine Neuregelung im Krankenversicherungs-

recht135 wurde das Leistungsangebot „Kurzzeitpflege“ monetär ausgeweitet, sodass seit-

dem die Nachfrage nach Kurzzeitpflegeplätzen noch stärker als früher an die Träger her-

angetragen wird und auch zukünftig von einer verstärkten Nachfrage auszugehen ist. 

 

 

6.7.1 Kurzzeitpflegeplätze – Bestand im Rhein-Neckar-Kreis  

 

Im Jahr 2020 gab es im Rhein-Neckar-Kreis in den 70 Pflegeheimen insgesamt 374 ein-

gestreute Kurzzeitpflegeplätze. Zusätzlich standen sechs ganzjährig für die Kurzzeitpflege 

vorgehaltene Plätze in der Stadt Hockenheim und drei ganzjährig vorgehaltene Kurzzeit-

pflegeplätze in der Gemeinde Mühlhausen zur Verfügung. Die ganzjährig vorgehaltenen 

Kurzzeitpflegeplätze können wie eine solitäre Kurzzeitpflege belegt werden.  

 

 

6.7.2 Struktur der Gäste in der Kurzzeitpflege 

 

Die Pflegeheime wurden im Rahmen der Erhebung für die kommunale Planung für Senio-

rinnen und Senioren gebeten, detaillierte Angaben zu den Kurzzeitpflegegästen zu ma-

chen, die sie am Stichtag 15.12.2017 betreut und gepflegt haben. Erhoben wurden ver-

schiedene Merkmale, wie zum Beispiel das Alter, der Pflegegrad und der Aufenthalt vor 

der Kurzzeitpflege. Nicht alle Einrichtungen konnten die gesamten Fragen beantworten, 

so dass sich bei der Ergebnisdarstellung unterschiedliche Grundgesamtheiten ergeben.  

 

Die folgenden Ergebnisse beruhen auf den Angaben von 35 Einrichtungen, die zum Stich-

tag der Erhebung Kurzzeitpflegegäste betreut und versorgt haben.  

 
134  Erstes Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung (PSG I) vom 17.12.2014. 
135  Am 01.01.2016 ist mit dem § 39c SGB V eine neue Rechtsvorschrift in Kraft getreten, welche 

für Versicherte einen Leistungsanspruch auf Kurzzeitpflege zu Lasten der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung regelt. Die Rechtsvorschrift wurde im Rahmen des Krankenhausstrukturgeset-
zes (kurz: KHSG) eingeführt. Sinn und Zweck der neuen Rechtsvorschrift ist, dass Versicherte 
eine erforderliche Kurzzeitpflege erhalten, auch wenn sie keinen Anspruch auf Leistungen aus 
der sozialen Pflegeversicherung haben. 
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Altersstruktur der Kurzzeitpflegegäste 

41,7 Prozent der Kurzzeitpflegegäste waren zum Stichtag der Erhebung über 85 Jahre alt 

(Ba-Wü: 46,9 Prozent). 37,2 Prozent waren zwischen 75 und 85 Jahre alt und 

21,2 Prozent der Gäste waren jünger als 75 Jahre (Ba-Wü: 38,4 Prozent beziehungswei-

se 14,6 Prozent). 

 
Abbildung 32:  Alter der Kurzzeitpflegegäste in den Pflegeheimen im Rhein-Neckar-Kreis 

zum 15.12.2017  
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Erhebung bei den Pflegeheimen im Rhein-Neckar-Kreis im Rahmen der kommuna-
len Planung für Seniorinnen und Senioren zum Stichtag 15.12.2017 (N=156 Gäste).  

 

Im Rhein-Neckar-Kreis werden etwas weniger hochaltrige Pflegebedürftige in der Kurz-

zeitpflege versorgt als im Landesdurchschnitt. Dafür ist der Anteil der Pflegebedürftigen 

unter 75 Jahre etwas höher.  

 

Pflegegrade der Kurzzeitpflegegäste 

Die Kurzzeitpflegegäste in den Pflegeheimen im Rhein-Neckar-Kreis hatten zum Stichtag 

15.12.2017 folgende Pflegegrade:  

• 5 Prozent der Gäste waren in Pflegegrad 1 eingruppiert (Ba-Wü: 2,3 Prozent) 

• am stärksten war der Pflegegrad 2 mit 45,5 Prozent vertreten (Ba-Wü: 

39,8 Prozent) 

• 39 Prozent der Gäste hatten den Pflegegrad 3 (Ba-Wü: 32,9 Prozent)  

• in Pflegegrad 4 waren 7,8 Prozent der Gäste eingestuft (Ba-Wü: 14,6 Prozent) 

• zum Stichtag der Erhebung gab es keine Kurzzeitpflegegäste in Pflegegrad 5 (Ba-

Wü: 4,7 Prozent).  
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Im Vergleich zum Landesdurchschnitt nutzten im Rhein-Neckar-Kreis etwas mehr Pflege-

bedürftige in Pflegegrad 1, 2 und 3 die Kurzzeitpflege. Demgegenüber ist der Anteil der 

Gäste in Pflegegrad 4 und 5 deutlich geringer beziehungsweise nicht vorhanden.  

 
Abbildung 33:  Pflegegrade der Kurzzeitpflegegäste in den Pflegeheimen im Rhein-Neckar-

Kreis zum 15.12.2017 
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Erhebung bei den Pflegeheimen im Rhein-Neckar-Kreis im Rahmen der kommuna-
len Planung für Seniorinnen und Senioren zum Stichtag 15.12.2017 (N=141 Gäste). 

 

Wohnform beziehungsweise vorheriger Aufenthaltsort vor der Kurzzeitpflege 

Vor Aufnahme in die Kurzzeitpflege  

• lebten 57,3 Prozent der Gäste in der privaten Häuslichkeit 

• wohnten 1 Prozent im Betreuten Wohnen 

• war über ein Drittel (36,9 Prozent) im Krankenhaus und kam im Anschluss an den 

Krankenhausaufenthalt in die Kurzzeitpflege und  

• 4,9 Prozent kamen unter anderem aus einer Rehabilitationsmaßnahme in die 

Kurzzeitpflege. 
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Abbildung 34:  Wohnform beziehungsweise vorheriger Aufenthaltsort der Gäste vor der 
Kurzzeitpflege im Rhein-Neckar-Kreis zum 15.12.2017 
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Erhebung bei den Pflegeheimen im Rhein-Neckar-Kreis im Rahmen der kommuna-
len Planung für Seniorinnen und Senioren zum Stichtag 15.12.2017 (N=103 Gäste). 

 

 

6.7.3 Einschätzung durch lokale Expertinnen und Experten 

 

Die Expertinnen und Experten der ambulanten Pflegedienste, Pflegeheime, Beratungs-

stellen und Tagespflegeinrichtungen stellten fest, dass im Rhein-Neckar-Kreis – wie in 

anderen Stadt- und Landkreisen auch – ein akuter Mangel an Kurzzeitpflegeplätzen be-

steht, die das gesamte Jahr über verlässlich für die Kurzzeitpflege zur Verfügung stehen. 

 

Die meisten Einrichtungen stellen eingestreute Kurzzeitpflegeplätze bereit. Als Haupt-

grund, warum manche Einrichtungen häufig keine ganzjährig vorgehaltenen oder solitären 

Kurzzeitpflegeplätze vorhalten, wird die Tatsache aufgeführt, dass die Dauerpflege weni-

ger Aufwand verursacht und wirtschaftlich attraktiver ist. Die Kurzzeitpflege ist durch die 

häufigen Wechsel der versorgten Personen mit einem hohen bürokratischen Aufwand 

verbunden, der nach Ansicht der Expertinnen und Experten erleichtert werden müsste.  

 

Außerdem bereitet nach Ansicht der Gesprächspartnerinnen und -partner die Versorgung 

von Menschen, die nach einem Krankenhausaufenthalt in die Kurzzeitpflege kommen, 

häufig Schwierigkeiten. Plätze können für diese Zielgruppe oftmals nicht freigehalten wer-

den. Zudem fehlt die Planungssicherheit. Die Pflegeheime kennen häufig weder den Zeit-

punkt der Entlassung aus dem Krankenhaus noch den Zeitpunkt des Rehabilitationsbe-

ginns. Die Expertinnen und Experten berichteten, dass Anfragen aus dem Krankenhaus-

bereich mittlerweile regelmäßig kommen. In diesem Zusammenhang verwiesen die Mitar-

beitenden der Pflegeheime auch auf das Entlassmanagement der Krankenhäuser. Einig-

keit bestand darin, dass dieses optimiert werden müsste. Häufig werden Patientinnen und 

Patienten ohne eine ausreichende medikamentöse Einstellung entlassen. Darüber hinaus 

sollten sie bei der Entlassung intensiver unterstützt und begleitet werden, damit unter an-
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derem Anträge und Formalitäten für die weitere Behandlung korrekt ausgefüllt werden 

(siehe hierzu auch Kapitel 9.1 Vernetzung und Kooperation).  

 

Menschen mit Demenz finden nach Ansicht der Teilnehmenden am Fachgespräch häufig 

keinen Kurzzeitpflege- oder Rehabilitationsplatz. Der Grund hierfür liegt im höheren Be-

treuungsaufwand der Zielgruppe. Insbesondere in der geriatrischen Rehabilitation fehlt es 

an Angeboten für körperlich fitte Menschen mit fehlender Orientierung. Hilfreich wäre in 

diesem Zusammenhang eine mobile geriatrische Rehabilitation (siehe hierzu auch Kapitel 

9.5 Geriatrische Rehabilitation). 

 

Die Expertinnen und Experten raten zur Etablierung einer Institution, die die freien Dauer- 

und Kurzzeitpflegeplätze koordiniert und als Ansprechpartner für Betroffene zur Verfü-

gung steht. 

 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Zahl der vorhandenen Kurzzeitpflegeplätze im 

Rhein-Neckar-Kreis nicht ausreicht. Es werden insbesondere ganzjährig vorgehaltene 

Kurzzeitpflegeplätze benötigt, die kurzfristig zur Verfügung stehen. Als bislang größtes 

Problem benannten die Expertinnen und Experten die nicht auskömmliche Finanzierung 

der Kurzzeitpflege.136 Bei Patientinnen und Patienten, die aus dem Krankenhaus in die 

Kurzzeitpflege entlassen werden, besteht zudem ein höherer medizinischer Behand-

lungsbedarf als bei der klassischen Kurzzeitpflege. Hierfür sind speziell geschultes Per-

sonal und eine bessere Kooperation mit Haus- und Fachärztinnen und Haus- und Fach-

ärzten nötig. 

 

 

6.7.4 Fazit und Handlungsempfehlungen  

 

Derzeit zeigt sich landesweit ein Mangel an Kurzzeitpflegeplätzen, der zur Folge hat, dass 

Pflegebedürftige keinen Platz finden oder nicht wohnortnah versorgt werden können. Zum 

Teil führt der Mangel an Kurzzeitpflegeplätzen dazu, dass häusliche Pflegesituationen 

nicht stabilisiert werden können, sodass erneute Einweisungen ins Krankenhaus bis zur 

frühzeitigen Aufnahme in ein Pflegeheim die Folge sind. Es fehlt insbesondere an ganz-

jährig zur Verfügung stehenden Kurzzeitpflegeplätzen sowie an Kurzzeitpflegeangeboten 

mit rehabilitativem Charakter.  

 

Kurzzeitpflege trägt wesentlich zur Stärkung der häuslichen Pflege bei. Aus den Fachge-

sprächen und Rückmeldungen der Träger, Mitarbeitenden aus Beratungsstellen oder Kli-

niken übersteigt der Bedarf an Kurzzeitpflege im Rhein-Neckar-Kreis bereits heute das 

bestehende Angebot. Zum einen werden langfristig planbare Kurzzeitpflegeplätze benö-

tigt, die von Angehörigen während der Urlaubszeit genutzt werden. Zum anderen fehlen 

 
136  Für ganzjährig vorgehaltene Kurzzeitpflegeplätze haben sich die Rahmenbedingungen Ende 

2018 verbessert. Ganzjährige Kurzzeitpflegeplätze werden inzwischen mit einem Auslastungs-
grad von 70 Prozent gerechnet (statt wie bisher mit 96,5 Prozent), das heißt, dass die Einrich-
tung mit einer Auslastung von 70 Prozent eine Kostendeckung erreichen kann. 
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vor allem auch Kurzzeitpflegeplätze für die Übergangspflege, beispielsweise nach einem 

Krankenhausaufenthalt. Aufgrund der Leistungsausweitungen durch das Pflegestär-

kungsgesetz I sowie durch das Krankenhausstrukturgesetz kann davon ausgegangen 

werden, dass der Bedarf an Kurzzeitpflege zukünftig weiter steigen wird.  

 

Um die Versorgung in der Kurzzeitpflege im Rhein-Neckar-Kreis zu sichern, ist es not-

wendig, dass die Angebote bedarfsgerecht ausgebaut werden. Die Angebote müssen 

dabei ausreichend, gut erreichbar und qualitativ hochwertig sein, damit sie die Versorgung 

und Betreuung von pflegebedürftigen Menschen nach einem Krankenhausaufenthalt oder 

während einer Krisensituation in der häuslichen Pflege sicherstellen können.  

 

Dabei benötigen Patientinnen und Patienten, die aus dem Krankenhaus in die Kurzzeit-

pflege kommen, in der Regel eine intensivere Pflege und Versorgung als Pflegebedürfti-

ge, die aus dem häuslichen Bereich in die Kurzzeitpflege kommen. Für beide Zielgruppen 

sollten daher speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Angebote vorgehalten werden. 

Für Kurzzeitpflegegäste, die einen hohen Aufwand an medizinischer Behandlungspflege, 

zum Beispiel nach einer Operation oder die eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung benötigen, 

könnten beispielsweise Einrichtungen geschaffen werden, die räumlich abgetrennt an 

einem Krankenhaus oder Pflegeheim angesiedelt sind. Aufgabe eines solchen Angebots 

wäre, den Übergang in den häuslichen Bereich zu erleichtern und einen dauerhaften Um-

zug in ein Pflegeheim zu vermeiden.  

 

Langfristig planbare Kurzzeitpflege für die Zeit eines Erholungsurlaubs von Angehörigen 

könnte eventuell in barrierefreien Seniorenwohnungen mit entsprechender Pflegeunter-

stützung erbracht werden. Die Angebote könnten auch in Kooperation mit einer Gemein-

de, Stadt, dem Landkreis oder Kliniken eingerichtet werden.  

 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

57. Der Ausbau von bedarfsgerechten und wohnor-

tnahen Kurzzeitpflegeangeboten wird geprüft. 

Hier sind insbesondere ganzjährig vorgehaltene 

Kurzzeitpflegeplätze gefragt. Bei der Konzeption 

von Angeboten sollten die unterschiedlichen 

Zielgruppen und deren Bedürfnisse berücksich-

tigt werden.  

Rhein-Neckar-Kreis 

Anbieter und Träger 

Pflegekassen 

 

58. Der Rhein-Neckar-Kreis informiert über Förder-

möglichkeiten zur Schaffung von Kurzzeitpfle-

geplätzen, zum Beispiel das Innovationspro-

gramm Pflege.  

Rhein-Neckar-Kreis 
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59. Es wird geprüft, ob eine Plattform für die Koor-

dination von Pflegeplätzen eingerichtet werden 

kann.   

Rhein-Neckar-Kreis 

 

 

6.8 Unterstützung durch ausländische Haushaltshilfen  

 

Um bei einem gestiegenen Betreuungsaufwand die häusliche Versorgung gewährleisten 

zu können, greifen Angehörige häufig auf ausländische Haushaltshilfen zurück, die mit 

Versorgungs- und Betreuungsaufgaben betraut werden.137 Als Gründe für die Inanspruch-

nahme einer ausländischen Haushaltshilfe werden unter anderem der gestiegene Beauf-

sichtigungsgrad der pflegebedürftigen Person und der hohe Aufwand der Pflege genannt. 

Dieser kann teilweise von den Angehörigen selbst nicht getragen werden, beispielsweise 

weil sie zu weit vom Wohnort des pflegebedürftigen Menschen entfernt wohnen oder einer 

Erwerbstätigkeit nachgehen. Familien, die ausländische Haushaltshilfen einstellen, sehen 

darin oftmals die einzige Alternative zur Betreuung in einem Pflegeheim, da die Pflegebe-

dürftigen so ständig unterstützt und betreut werden können. Die Versorgung durch eine 

Haushaltshilfe ist in der Regel finanziell günstiger als ein Aufenthalt im Pflegeheim. Häufig 

wird für die Behandlungspflege zusätzlich ein ambulanter Dienst in Anspruch genommen.  

 

Zu den Aufgaben ausländischer Haushaltshilfen gehören die hauswirtschaftliche Versor-

gung, die soziale Betreuung – wie beispielsweise spazieren gehen, sich unterhalten oder 

die Begleitung zu Ärztinnen und Ärzten oder Behörden – sowie einfache grundpflegeri-

sche Hilfen wie beispielsweise die Hilfe beim Anziehen, bei Toilettengängen oder beim 

Waschen. Aufgaben der Behandlungspflege dürfen hingegen nur von speziell ausgebilde-

ten Fachkräften ausgeführt werden.  

 

Der ständige Aufenthalt im Arbeitgeberhaushalt birgt die Gefahr, dass die Arbeitszeit stark 

ausgedehnt wird und Pausen nicht eingehalten werden. Außerdem kann es dazu führen, 

dass Leistungen verlangt und übernommen werden, die häufig nicht der Qualifikation der 

Haushaltshilfe entsprechen, wie zum Beispiel Tätigkeiten, die der Behandlungspflege zu-

geordnet sind. Dazu gehört beispielsweise das Wechseln von Verbänden oder die Medi-

kamentengabe. Der Übergang zwischen betreuenden, grundpflegerischen und fachpfle-

gerischen Aufgaben ist häufig fließend.138  

 

 
137  Von der Malsburg, Andrea/Ifor, Michael, 2014: Haushaltsnahe Dienstleistungen durch Migran-

tinnen in Familien mit Pflegebedürftigkeit. 24 Stunden verfügbar – Private Pflege in Deutsch-
land, in: WISOdirekt, S. 1. 

138  Von der Malsburg, Andrea/Isfort, Michael, 2014: Haushaltsnahe Dienstleistungen durch Migran-
tinnen in Familien mit Pflegebedürftigkeit. 24 Stunden verfügbar – Private Pflege in Deutsch-
land, in: WISOdirekt, S. 2. 
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In deutschen Seniorenhaushalten leben Schätzungen zufolge mindestens 100.000 aus-

ländische Haushaltshilfen.139 Die Angabe einer konkreten Zahl ist nicht möglich, da eine 

beachtliche Anzahl der Haushaltshilfen nicht bei der Sozialversicherung gemeldet ist. Die 

Rahmenbedingungen, unter denen die häufig aus Osteuropa stammenden Haushaltshil-

fen arbeiten, entsprechen häufig nicht den in Deutschland geltenden gesetzlichen Vorga-

ben. Notwendig sind insbesondere eine angemessene Entlohnung sowie die Anmeldung 

zur Sozialversicherung. Daneben müssen arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen einge-

halten werden. Dazu zählt, dass es sich bei der sogenannten 24-Stunden-Pflege nicht um 

eine Rund-um-die-Uhr Betreuung handeln darf. Rechtlich vorgeschrieben sind eine tägli-

che Höchstarbeitszeit von acht Stunden und die Einhaltung einer täglichen Mindestruhe-

zeit von elf Stunden. Außerdem ist ein freier Tag pro Woche zu gewähren. 

 

Für die reguläre Beschäftigung ausländischer Haushaltshilfen gibt es unterschiedliche 

Möglichkeiten, die nachfolgend kurz vorgestellt werden. Sie umfassen jeweils einen Kos-

tenrahmen von zirka 1.500 bis 2.200 Euro monatlich. Dazu kommen Unterkunft und Ver-

pflegung sowie häufig ein einmaliges Beratungs- oder Vermittlungshonorar.  

 

Entsendung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ein ausländisches Dienst-

leistungsunternehmen  

Der Pflegebedürftige beziehungsweise seine Angehörigen schließen einen Dienstleis-

tungsvertrag mit einem ausländischen Arbeitgeber ab, der eine Haushaltshilfe für maximal 

12 Monate nach Deutschland entsendet.140 Sozialversicherungsausgaben und Steuern 

werden im Herkunftsland entrichtet. Dabei ist wichtig, dass es sich um eine entsendefähi-

ge Firma handelt. Zudem ist zu beachten, dass bei dieser Form der Beschäftigung kein 

direktes Vertragsverhältnis zwischen dem Pflegebedürftigen und der Haushaltshilfe vor-

liegt. Die Familie entrichtet das vereinbarte Honorar an das ausländische Unternehmen, 

das wiederum seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlt. Es besteht deshalb auch 

kein direktes Weisungsrecht. Änderungen, die die Versorgung betreffen oder Beschwer-

den müssen über das ausländische Unternehmen erfolgen.  

 

Vermittlung über Agenturen 

Mittlerweile bieten deutsche Vermittlungsagenturen ihre Unterstützung bei der Vermittlung 

ausländischer Haushaltshilfen an. Sie übernehmen häufig die komplette Abwicklung, stel-

len den Kontakt zu selbstständigen Haushaltshilfen oder ausländischen Unternehmen her, 

die Haushaltshilfen beschäftigen, setzten Verträge auf und organisieren die An- und Ab-

reise.   
 

 
139  Arend; Stefan: Kein sorgenfreier Zustand, in: Altenheim. Lösungen fürs Management, Heft 

2/2016.  
140  Seit der Einführung der Dienstleistungsfreiheit ist es möglich, für einen vorübergehenden Zeit-

raum seine Dienstleistungen im Ausland anzubieten. Eine gesonderte Arbeitserlaubnis ist hier-
für nicht nötig. 
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Selbstständigkeit 

Einige der nach Deutschland kommenden Haushaltshilfen haben sich in ihrem Herkunfts-

land als Einzelunternehmerinnen und Einzelunternehmer selbstständig gemacht und bie-

ten ihre Dienstleistung im Ausland an. Im Herkunftsland entrichten sie Kranken- und Ren-

tenversicherungsbeiträge. Zwischen der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber und der 

selbstständigen Haushaltshilfe wird ein Dienstleistungs- oder Werkvertrag nach 

§ 631 BGB geschlossen. Dabei muss die Haushaltshilfe eine Gewerbenummer haben und 

nachweisen, dass sie auch für andere Auftraggeberinnen und Auftraggeber arbeitet. Ist 

dies nicht der Fall, kann das Arbeitsverhältnis in Deutschland als eine Form der Schein-

selbstständigkeit gewertet werden und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.  

 

Vermittlung von Haushaltshilfen über die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung 

Seit 2005 vermittelt die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur 

für Arbeit mittel- und osteuropäische Haushaltshilfen aus EU-Ländern in deutsche Privat-

haushalte. Die Haushaltshilfen werden in diesem Modell durch den Abschluss eines Ar-

beitsvertrages und der Entrichtung von Sozialabgaben bis zu drei Jahren regulär in einem 

deutschen Haushalt mit Pflegebedürftigem angestellt.141 

 

 

6.8.1 Situation im Rhein-Neckar-Kreis  

 

Der Einsatz von ausländischen Haushaltshilfen wird von den Expertinnen und Experten 

als kritisch bewertet, da häufig keine Informationen zur Art des Beschäftigungsverhältnis-

ses und zur Qualität der Pflege vorliegen. Die Vermittlung ausländischer Haushaltshilfen 

erfolgt häufig privat und über Mund-zu-Mund-Propaganda. Insgesamt wurde die Anzahl 

an ausländischen Haushaltshilfen von den Expertinnen und Experten im Rhein-Neckar-

Kreis als hoch eingeschätzt. Eine konkrete Zahl ist allerdings nicht benennbar. Insbeson-

dere im ländlichen Raum des Rhein-Neckar-Kreises werden viele ausländische Haus-

haltshilfen eingesetzt. Dies könnte damit zusammenhängen, dass in diesen Regionen das 

Netz an ambulanten Pflegediensten, Tagespflegeangeboten oder auch vollstationären 

Einrichtungen ausbaufähig ist. Dass das Thema an Bedeutung gewinnt, zeigt sich auch 

darin, dass im Rhein-Neckar-Kreis mindestens eine Agentur tätig ist, die Haushaltshilfen 

aus dem Ausland an Privathaushalte vermittelt.  

 

 

6.8.2 Fazit und Handlungsempfehlungen 

 

Die Beschäftigung ausländischer Haushaltshilfen in Privathaushalten im Rhein-Neckar-

Kreis hat nach Einschätzungen der Expertinnen und Experten vor Ort in den letzten Jah-

ren zugenommen. Nach dem DAK-Pflegereport 2015 gaben im Rahmen einer repräsenta-

 
141  Neuhaus, Andrea/Isfort, Michael/Weidner, Frank, 2009: Situation und Bedarfe von Familien mit 

mittel- und osteuropäischen Haushaltshilfen. Deutsches Institut für angewandte Pflegefor-
schung e.V., S. 28f. 
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tiven Erhebung sechs Prozent der befragten pflegenden Angehörigen an, ausländische 

Betreuungskräfte im Haushalt aktuell zu beschäftigen beziehungsweise früher beschäftigt 

zu haben. Für immerhin die Hälfte der Befragten käme eine solche Beschäftigung grund-

sätzlich in Frage, ein Drittel lehnte sie ab.142 Diese Daten zeigen die hohe Bereitschaft 

pflegender Angehöriger, sich Unterstützung durch eine ausländische Haushaltshilfe zu 

holen. Daher sollten fundierte Informationen und Beratungsangebote zur Verfügung ste-

hen, um der nicht legalen Beschäftigung von ausländischen Haushaltshilfen entgegenzu-

wirken und eine Beschäftigung unter angemessenen arbeitsrechtlichen Rahmenbedin-

gungen zu fördern. Die Öffentlichkeit sollte über legale Beschäftigungsmöglichkeiten von 

ausländischen Haushaltshilfen aufgeklärt und über mögliche Konsequenzen einer ord-

nungswidrigen Beschäftigung sensibilisiert werden.  

 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

60. Der Rhein-Neckar-Kreis informiert zu rechtli-

chen Rahmenbedingungen der Vermittlung und 

Beschäftigung sowie zu den Rechten und Pflich-

ten, des Tätigkeitsprofils und über die Kosten 

ausländischer Haushaltshilfen. Entsprechende 

Informationen – auch mehrsprachig – könnten 

beispielsweise auch auf der Homepage des 

Rhein-Neckar-Kreises eingestellt werden.  

Pflegestützpunkt 

Rhein-Neckar-Kreis  

 

 

 

6.9 Vollstationäre Pflege 

 

Vollstationäre Pflege ist die intensivste Form der Unterstützung pflegebedürftiger Men-

schen außerhalb der eigenen Häuslichkeit. Diese bietet rund um die Uhr eine umfassende 

pflegerische, soziale und hauswirtschaftliche Betreuung und Versorgung an.  

 

In Baden-Württemberg gibt es ein gut ausgebautes Angebot an Pflegeheimen. Dazu hat 

die investive Förderung von Pflegeheimen bis zum Jahr 2010 durch das Land und eine 

komplementäre Förderung durch die Stadt- und Landkreise beigetragen. Das Angebot 

besteht vielerorts aus eher kleineren Einrichtungen, die auch in kleineren Gemeinden und 

in ländlichen Regionen die wohnortnahe Grundversorgung mit stationärer Pflege gewähr-

leisten. 

 

Menschen mit Pflegebedarf ziehen häufig erst dann in ein Pflegeheim um, „wenn es gar 

nicht mehr anders geht“. Die Gründe für die Entscheidung in ein Heim zu ziehen, sind 

vielfältig: neben der großen Belastung für die pflegenden Angehörigen oder einer zuneh-

menden Einschränkung der Selbständigkeit wird auch eine zunehmende soziale Verein-

 
142  Vergleiche DAK (Hg.): DAK Pflegereport 2015. Hamburg 2015. S. 33 
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samung als möglicher Faktor für den Einzug in ein Pflegeheim benannt.143 Ein erheblicher 

Teil der Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner wechselt auch direkt aus dem Kran-

kenhaus in ein Pflegeheim. Im Rhein-Neckar-Kreis sind dies 37,3 Prozent (siehe Kapitel 

6.9.3 Strukturdaten der Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeheimen im Rhein-

Neckar-Kreis). Als Konsequenz aus diesen Entwicklungstendenzen hat der Pflege- und 

Betreuungsbedarf der Heimbewohnerinnen und -bewohner in den vergangenen Jahren 

zugenommen. Entgegen der verbreiteten Meinung, dass die meisten älteren Menschen 

nach dem Einzug in ein Pflegeheim nach kurzer Zeit versterben, liegt die durchschnittliche 

Verweildauer in Pflegeheimen bei zirka 2,6 Jahren. Es existieren jedoch erhebliche Ab-

weichungen in Abhängigkeit von Alter, Geschlecht und Pflegegrad. So nimmt die allge-

meine Verweildauer mit höherem Eintrittsalter ins Pflegeheim, bei Männern oder höherem 

Pflegegrad ab.144 Menschen mit einer Demenz verbringen dagegen längere Zeiten in 

Pflegeheimen. Der Anteil von Menschen mit einer Demenz in Pflegeheimen stieg in den 

letzten Jahren an. Inzwischen haben rund 70 Prozent der Pflegeheimbewohnerinnen und        

-bewohner eine Demenz.145 

 

Vielzahl von Regelungen 

Pflege im Pflegeheim wird auf der Grundlage vielfältiger gesetzlicher Regelungen er-

bracht. Die Pflegekassen schließen mit den Trägern der Pflegeeinrichtungen Versor-

gungsverträge und Vergütungsvereinbarungen für die vollstationäre Pflege ab. Grundlage 

ist die landesweite Rahmenvereinbarung zur vollstationären Pflege zwischen Anbietern 

und Pflegekassen.146 Die ordnungsrechtliche Abgrenzung zu anderen unterstützenden 

Wohnformen erfolgt auf der Grundlage des Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetzes 

(WTPG), das zum 31.05.2014 das Landesheimgesetz ersetzt hat. Die rechtliche Aufsicht 

der Pflegeheime obliegt der auf Kreisebene angesiedelten Heimaufsicht. Die leistungs-

rechtliche Abgrenzung, beispielsweise zu ambulanten Versorgungsformen, erfolgt auf der 

Basis des Pflegeversicherungsgesetzes.  

 

Landesheimbau-Verordnung (LHeimBauVO) Baden-Württemberg 

Die Landesheimbau-Verordnung Baden-Württemberg schreibt seit dem Jahr 2009 vor, 

dass es in neuen Einrichtungen nur Einzelzimmer in Pflegeheimen geben darf. Außerdem 

wurden neue Regelungen zur Anzahl der Sanitärbereiche, der Wohngruppengröße oder 

der Aufenthaltsflächen getroffen. Bestehenden Heimen wurde eine Übergangsfrist von 

zehn Jahren gewährt, innerhalb der sie die neuen Regelungen umsetzen mussten. Diese 

 
143  Jacobs, Klau; Kuhlmey, Adelheid; Greß Stefan; Schwinger Antje (Hrsg.): Pflege-Report 2015: 

Pflege zwischen Heim und Häuslichkeit. Berlin. 
144  Schönberg / de Vries: „Mortalität und Verweildauer in der stationären Altenpflege“. Teil 2: Ge-

sellschaftliche Konsequenzen, 2011.  
145  Vergleiche Schäufele et. al.: „Prävalenz von Demenzen und ärztliche Versorgung in deutschen 

Pflegeheimen: eine bundesweite repräsentative Studie“, 2013. Die Autoren konstatieren jedoch, 
dass viele Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeheimen nicht richtig diagnostiziert sind. Dies 
führt dazu, dass die Pflegeheimbetreiber den Anteil von Menschen mit Demenz in ihren Einrich-
tungen niedriger einschätzen. 

146  Rahmenvertrag für vollstationäre Pflege nach § 75 Abs. 1 SGB XI für das Land Baden-
Württemberg vom 12. Dezember 1996; zuletzt ergänzt durch Beschluss vom September 2018.  
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Frist ist zum 31.08.2019 abgelaufen. Sie kann für bestehende Heime auf bis zu 25 Jahre 

nach erstmaliger Inbetriebnahme oder erneuter Inbetriebnahme nach grundlegenden Sa-

nierungs- oder Modernisierungsmaßnahmen verlängert werden.147 Gemäß den ermes-

senslenkenden Richtlinien zur Landesheimbau-Verordnung sind unter bestimmten Vo-

raussetzungen weitere Ausnahmeregelungen möglich.148 Die Umsetzung der LHeimBau-

VO wird in einigen Einrichtungen zu einer Verringerung der Platzzahlen führen.  

 

Finanzierung 

Die Höhe der Pflegeentgelte wird individuell für jedes Pflegeheim vereinbart. Dabei wird 

unterschieden zwischen dem pflegebedingten Aufwand – Pflege, Betreuung und medizi-

nische Behandlungspflege – und den Kosten für Unterbringung, Verpflegung sowie zur 

Refinanzierung baulicher Investitionen.  

 

Durch die Leistungen der Pflegeversicherung wird ein Teil der Pflegekosten gedeckt. Die 

Differenz zwischen den Leistungen durch die Pflegeversicherung und den Kosten, die das 

Pflegeheim geltend macht, müssen die Pflegebedürftigen über den „Eigenanteil“ selbst 

aufbringen. Wenn sie oder ihre Angehörigen dazu nicht in der Lage sind, kann ein An-

spruch auf Hilfe zur Pflege in vollstationären Einrichtungen beim örtlichen Träger der So-

zialhilfe bestehen.  

 

Mit Inkrafttreten des PSG II änderte sich die Festlegung des Eigenanteils: Bis Ende 2016 

waren die Eigenanteile abhängig von der jeweiligen Pflegestufe eines Pflegebedürftigen. 

Seit dem 01.01.2017 zahlen alle Bewohnerinnen und Bewohner eines Pflegeheims in den 

Pflegegraden 2 bis 5 den gleichen Einrichtungseinheitlichen Eigenanteil (EEE).149 Die 

Höhe der Eigenanteile ist zwar innerhalb eines Pflegeheims einheitlich, zwischen den 

einzelnen Einrichtungen gibt es aber weiterhin Unterschiede. 

 

Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und den Investitionskostenanteil müssen die Be-

wohnerinnen und Bewohner grundsätzlich selbst tragen, ebenso eventuell gewünschte 

Zusatzleistungen. Können Pflegebedürftige auch Unterkunft und Verpflegung nicht selbst 

finanzieren, haben sie in der Regel Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung oder 

ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII. 

 

Es kann noch nicht abgeschätzt werden, wie sich die Pflegestärkungsgesetze auf die Ent-

scheidungen pflegebedürftiger Menschen und ihrer Angehörigen auswirken werden. Die 

Träger erwarten, dass künftig überwiegend Bewohnerinnen und Bewohner mit hohem 

 
147  Die LHeimBauVO sieht in § 5 (2) für bestehende Einrichtungen eine Übergangsfrist von zehn 

Jahren vor, die unter bestimmten Bedingungen auf bis zu 25 Jahre verlängerbar ist. 

148  Vergleiche Ermessenslenkende Richtlinien zur LHeimBauVO des Ministeriums für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg. Stand: Februar 2015. 

149  Detaillierte Informationen zu den Leistungen der Pflegeversicherung sowie der Überleitungsre-
gel von Pflegestufen in Pflegegrade sind unter folgendem Link abrufbar:   
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Pflege/Brosc
hueren/PSG_Alle_Leistungen.pdf; zuletzt aufgerufen am 27.09.2019. 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Pflege/Broschueren/PSG_Alle_Leistungen.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Pflege/Broschueren/PSG_Alle_Leistungen.pdf
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Unterstützungsbedarf in Pflegeheimen leben und mehr Pflegebedürftige mit niedrigeren 

Pflegegraden als bisher zu Hause gepflegt werden.150 Wenn jedoch Alternativen für die 

häusliche Pflege fehlen, könnten Menschen auch mit niedrigeren Pflegegraden zumindest 

für eine Übergangszeit weiterhin auf vollstationäre Pflege angewiesen sein. Dies könnte 

wegen der zukünftig höheren Eigenanteile voraussichtlich auch höhere Ausgaben bei den 

Stadt- und Landkreisen für die Hilfe zur Pflege in Pflegeheimen zur Folge haben.  

 

 

6.9.1 Dauerpflegeplätze – Bestand im Rhein-Neckar-Kreis 

 

Im Januar 2020 gab es in den 71 Pflegeheimen im Rhein-Neckar-Kreis insgesamt 4.980 

Dauerpflegeplätze (einschließlich eingestreuter Kurzzeitpflegeplätze). Die Platzzahlen in 

den Heimen variieren: Es gab zehn Einrichtungen mit bis zu 30 Plätzen, gleichzeitig gab 

es aber auch elf Pflegeheime mit mindestens 100 Plätzen. Im Durchschnitt wurden pro 

Pflegeheim 70 Pflegebedürftige versorgt. In 42 von 54 Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis 

gab es mindestens ein Pflegeheim. Pro Kommune standen zwischen 15 und 428 Dauer-

pflegeplätze (einschließlich eingestreuter Kurzzeitpflegeplätze) zur Verfügung.  

 

Die meisten Pflegeheimplätze gab es in der Stadt Weinheim. Hier leben absolut betrach-

tet auch die meisten älteren Menschen ab 65 Jahren. Aber auch in Wiesloch, Sinsheim, 

Brühl, Leimen, Eberbach und Hockenheim gab es viele Plätze (siehe Abbildung 35). Bei 

Berücksichtigung der unterschiedlichen Einwohnerzahlen zeigt sich innerhalb der einzel-

nen Städte und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises eine große Varianz: Während in 

der Gemeinde Spechbach und der Gemeinde Heddesbach 187,7 Pflegeplätze bezie-

hungsweise 148,5 Plätze pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner ab 65 Jahren zur 

Verfügung standen, waren es in der Gemeinde Hemsbach 11,9. Auch in Heiligkreuzstein-

ach und Brühl ist der Versorgungsgrad mit 112,5 beziehungsweise 93,8 Einwohnerinnen 

und Einwohner ab 65 Jahren vergleichsweise hoch. Auf den gesamten Landkreis bezo-

gen lag die Kennzahl bei 42,8.  

 

 
150  Vergleiche Tybussek, Kai/Bauer, Benedikt: „Was jetzt zu tun ist, in: Altenheim Heft 12/2015. 
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Abbildung 35: Dauerpflegeplätze (einschließlich eingestreuter Kurzzeitpflegeplätze) in den 
Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises im Januar 2020 

 
Grafik: KVJS. Datenbasis: Aufstellung der Heimaufsicht und der Kreisseniorenplanerin des Rhein-Neckar-
Kreises, Stand Januar 2020 sowie Bevölkerungsfortschreibung zum 31.12.2017 des Statistischen Landesam-
tes Baden-Württemberg. Berechnungen: KVJS. 
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Tabelle 5:  Bestand an Dauerpflegeplätzen (einschließlich eingestreuter Kurzzeitpflege-
plätze) im Januar 2020 im Rhein-Neckar-Kreis  

Angelbachtal 1 79 1.040 76,0

Bammental 2 141 1.503 93,8

Brühl 2 269 3.686 73,0

Dielheim 1 54 1.832 29,5

Dossenheim 2 91 2.303 39,5

Eberbach 3 245 3.624 67,6

Edingen-Neckarhausen 3 195 3.341 58,4

Eppelheim 1 100 2.909 34,4

Eschelbronn 1 24 517 46,4

Heddesbach 1 15 101 148,5

Heddesheim 1 76 2.692 28,2

Heiligkreuzsteinach 2 73 649 112,5

Hemsbach 1 34 2.854 11,9

Hirschberg 1 49 2.422 20,2

Hockenheim 3 231 4.195 55,1

Ilvesheim 2 70 1.899 36,9

Ketsch 1 90 3.143 28,6

Ladenburg 2 97 2.937 33,0

Leimen 3 256 5.136 49,8

Malsch 1 52 667 78,0

Mauer 1 38 790 48,1

Mühlhausen 1 90 1.549 58,1

Neckarbischofsheim 1 26 791 32,9

Neckargemünd 1 97 3.165 30,6

Neulußheim 1 88 1.272 69,2

Nußloch 1 84 2.321 36,2

Oftersheim 1 74 2.487 29,8

Plankstadt 1 98 2.236 43,8

Rauenberg 1 90 1.488 60,5

Sandhausen 2 186 3.388 54,9

Schönau 1 50 1.064 47,0

Schönbrunn 1 26 660 39,4

Schriesheim 3 163 3.369 48,4

Schwetzingen 1 78 4.473 17,4

Sinsheim 5 360 6.955 51,8

Spechbach 1 73 389 187,7

St. Leon Rot 3 135 2.397 56,3

Waibstadt 1 78 1.212 64,4

Walldorf 1 70 3.092 22,6

Weinheim 3 428 10.484 40,8

Wiesloch 5 359 5.164 69,5

Wilhelmsfeld 1 48 747 64,3

Gesamt 71 4.980 * **

Kommune
Anzahl 

Einrichtungen

Dauerpflege-

plätze

 Einwohnerinnen und 

Einwohner ab 65 Jahren 

(31.12.2017)

Dauerpflege-

plätze pro 1.000 

Einwohnerinnen und 

Einwohner ab 65 Jahren

 
* Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner im Alter ab 65 Jahren in allen Städten und Gemeinden im 
Rhein-Neckar-Kreis betrug zum 31.12.2017 116.363 Personen. Die kommunale Planung für Seniorinnen und 
Senioren umfasst einen Zeithorizont von zehn Jahren: von 2017-2027. Daher wird die Einwohnerzahl für das 
Jahr 2017 in den folgenden Ausführungen und Tabellen zugrunde gelegt. Die Platzzahlen beruhen auf dem 
aktuellen Stand, da eine Rekonstruktion für das Jahr 2017 nicht möglich ist.  
** Insgesamt gab es 42,8 Dauerpflegeplätze je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Alter ab 65 Jahren. 
Datenbasis: Aufstellung der Heimaufsicht und der Kreisseniorenplanerin des Rhein-Neckar-Kreises, Stand 
Januar 2020 sowie Bevölkerungsfortschreibung zum 31.12.2017 des Statistischen Landesamtes Baden-
Württemberg. Berechnungen: KVJS. 
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6.9.2 Strukturdaten der Pflegeheime  

 

Für die kommunale Planung für Seniorinnen und Senioren wurden die Pflegeheime zur 

Bewohnerstruktur, den vorhandenen Angeboten und zukünftigen Planungen befragt. Von 

den 70 Pflegeheimen im Rhein-Neckar-Kreis, die es zum Stichtag der Erhebung 

15.12.2017 gab, beteiligten sich 52 an der Erhebung. Dies entspricht einer Beteiligung 

von 74 Prozent. Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Ergebnisse der Befragung. 

Da nicht alle Einrichtungen die gesamten Fragen beantworten konnten, ergeben sich bei 

den Darstellungen der Erhebungsergebnisse unterschiedliche Grundgesamtheiten.  

 

In den 52 Einrichtungen, die sich an der Erhebung beteiligt haben, gab es zum Stichtag 

der Erhebung am 15.12.2017 insgesamt 4.049 Dauerpflegeplätze (einschließlich einge-

streuter Kurzzeitpflegeplätze), davon waren 3.840 Plätze belegt. Dies entspricht 3,3 Per-

sonen in vollstationärer Pflege pro 100 Einwohnerinnen und Einwohner im Alter ab 65 

Jahren. 49 Pflegeheime konnten die Auslastungsquote im Gesamtjahr 2017 angeben, die 

durchschnittliche Quote dieser Heime betrug 91,3 Prozent. 

 

Wohn- und Betreuungskonzepte 

• Die meisten Pflegeheime im Rhein-Neckar-Kreis verfügen über unterschiedliche 

Angebote: So boten zum Stichtag der Erhebung 50 Pflegeheime neben Dauerpfle-

geplätzen auch Kurzzeitpflegeplätze an. Sieben Heime verfügten außerdem über 

Tagespflegeangebote mit insgesamt 84 Plätzen. Davon waren 57 Plätze in solitä-

ren Einrichtungen, weitere 27 Plätze waren an ein Pflegeheim angebunden oder 

integriert. 

• In sieben Pflegeheimen gab es spezielle Wohngruppen für Menschen mit Demenz, 

von denen sechs Einrichtungen Angaben zur Platzzahl machten. In diesen sechs 

Heimen wurden insgesamt 100 Plätze in speziellen Wohngruppen für Menschen 

mit Demenz vorgehalten. Des Weiteren verfügten 13 Heime über beschützende 

Bereiche. In den elf Einrichtungen mit beschützenden Bereichen, die Angaben zur 

Platzzahl machten, gab es insgesamt 218 Plätze. Auch die anderen Pflegeheime 

im Rhein-Neckar-Kreis nehmen pflegebedürftige Menschen mit Demenz auf, diese 

werden aber dort in den Wohngruppen integriert.  

• Fünf Pflegeheime hielten Angebote für besondere Zielgruppen vor, wie zum Bei-

spiel für Apalliker (ein Heim) oder für junge Pflege. In drei der vier Heime, die jun-

ge Pflege anboten, standen insgesamt 47 Plätze für jüngere pflegebedürftige 

Menschen zur Verfügung.  

 

Weitere Angebote 

• 13 Pflegeheime betrieben betreute Wohnungen für Seniorinnen und Senioren in 

der Nachbarschaft zum Pflegeheim, fünf Einrichtungen hielten Betreuungsgruppen 

für Menschen mit Demenz vor und drei Einrichtungen boten eine Nachtpflege an. 
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• Fünf Heime unterhielten einen ambulanten Pflegedienst und ein Heim verfügte zu-

sätzlich über acht Pflegeappartements. 

 

Zusammenarbeit mit ehrenamtlich Engagierten 

50 Pflegeheime arbeiteten zum Stichtag mit bürgerschaftlich Engagierten zusammen. 

Dabei übernehmen die Ehrenamtlichen in den Pflegeheimen unter anderem Aufgaben der 

sozialen Betreuung und Beschäftigung, wie zum Beispiel gemeinsame Ausflüge, Gesprä-

che, Gymnastik, Gartendienste, Hol- und Bringdienste oder gemeinsames Musizieren, 

Basteln und Spielen. Außerdem helfen sie bei der Organisation und Durchführung von 

themenbezogenen, kulturellen oder kirchlichen Veranstaltungen. Die ehrenamtlich Enga-

gierten ergänzen und bereichern den Heimalltag und fördern die Lebensqualität und Teil-

habe der Bewohnerinnen und Bewohner.  

 

Hospiz- und Palliativversorgung 

• In insgesamt 28 der 52 Pflegeheime gab es zum Stichtag der Erhebung Mitarbei-

tende mit einer Zusatzqualifikation in Palliativpflege.  

• 42 Heime nahmen bei Bedarf die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung 

(SAPV) in Anspruch.  

• In 22 Heimen gab es eine Hospiz- beziehungsweise Sitzwachengruppe und in 42 

Einrichtungen wurden Menschen ohne Heilungschance in der letzten Lebenspha-

se von ambulanten Hospizdiensten begleitet.  

 

Öffentliche Angebote und Kooperationen in der Kommune 

• Einige Pflegeheime im Rhein-Neckar-Kreis machen offene, gemeinwesensorien-

tierte Angebote. Zum Stichtag betrieben 22 Heime eine öffentliche Cafeteria und 

33 einen offenen Mittagstisch. Zudem hatten elf Heime eine Begegnungsstätte, 27 

boten kulturelle Veranstaltungen an und in 33 Einrichtungen waren unterschiedli-

che Dienstleistungen, wie zum Beispiel ein Frisör, an das Pflegeheim angebunden. 

Einzelne Heime führen Feste, Yogakurse, Vorträge zu diversen Themen oder 

Konzerte durch, an denen auch Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers teil-

nehmen können.  

• Fast alle Pflegeheime kooperieren regelmäßig mit relevanten Akteuren in der 

Kommune. Dazu zählen zum Beispiel örtliche Vereine, Kindergärten, Schulen, Kir-

chengemeinden oder die Stadt- beziehungsweise Gemeindeverwaltung. Einige 

Pflegeheime kooperieren zusätzlich mit dem Hundebesuchsdienst der Malteser, 

mit Einrichtungen aus der Nachbarkommune oder der Volkshochschule.  

 

Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund 

Die Einrichtungen wurden auch befragt, ob sie spezielle Angebote für Menschen mit Mig-

rationshintergrund bereithalten: 
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• 21 Pflegeheime gaben an, kultursensibel geschultes Personal vorzuhalten. 13 Ein-

richtungen führten selbst Schulungen zur interkulturellen Kompetenz durch.  

• In fast allen befragten Einrichtungen standen Mitarbeitende zur Verfügung, die 

über verschiedene Sprachkenntnisse verfügten. Am häufigsten genannt wurden 

Mitarbeitende mit Englischkenntnissen (38 Nennungen), Russisch- und Polnisch-

kenntnissen (jeweils 37 Nennungen) sowie türkischsprechendes Personal (32 

Nennungen). Zusätzlich sprachen einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Franzö-

sisch, Rumänisch, Italienisch sowie diverse weitere europäische sowie außereuro-

päische Fremdsprachen wie beispielsweise thailändisch, arabisch oder persisch.  

• In 28 Einrichtungen wurden Speisen speziell kultur- und religionssensibel zuberei-

tet. In 15 Heimen wurde muttersprachlich gepflegt und sieben Einrichtungen hiel-

ten zusätzlich mehrsprachiges Informationsmaterial bereit.  

 

Insgesamt gibt es noch wenige Angebote im Bereich der kultursensiblen Pflege in den 

Einrichtungen im Rhein-Neckar-Kreis. Die Mehrheit der Heime bietet keine speziellen An-

gebote für ältere Menschen mit Migrationshintergrund an. Vertreterinnen und Vertreter der 

Pflegeheime bestätigen die Ergebnisse der Erhebung: insgesamt besteht laut Ansicht der 

Expertinnen und Experten noch kaum Bedarf an kultursensibler Pflege und Betreuung.  

 

Zukünftige Planungen 

• Die Mehrheit der Pflegeheime gab an, Maßnahmen im Rahmen der Landesheim-

bauverordnung durchzuführen, zum Beispiel Ersatzneubauten zu errichten, An-

passungsmaßnahmen im Bestand vorzunehmen oder Wohnbereiche zu verklei-

nern.  

• Darüber hinaus plant ein Heim den Aufbau eines intensiv ambulanten Wohnbe-

reichs, ein weiteres den Ausbau der Palliativpflege. Ein weiteres Pflegeheim möch-

te im Rahmen der Sanierung der Bestandseinrichtung aufgrund der LHeimBauVO 

einen beschützenden Bereich mit insgesamt elf Plätzen, eine Palliativpflege mit 15 

Plätzen und einen Bereich für Junge Pflege mit neun Plätzen einrichten.  

• Im Bereich Dienstleistungen planen drei Heime, Tagespflegeplätze einzurichten, 

eine weitere möchte das vorhandene Tagespflegeangebot auf 30 Plätze erweitern. 

Drei Einrichtungen wollen einen ambulanten Dienst etablieren, eine Einrichtung 

plant ein Nachtpflegeangebot und ein Heim eine solitäre Kurzzeitpflege.  

• Des Weiteren wollen drei Pflegeheime ihre Kooperationen mit der Kommune, den 

ambulanten Pflegediensten sowie mit weiteren Kooperationspartnern wie Schulen 

und Vereinen ausbauen. Zwei Pflegeheime möchten verstärkt Maßnahmen zur 

Gewinnung von ehrenamtlichem Personal durchführen.   
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6.9.3 Struktur der Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeheimen im Rhein-

Neckar-Kreis 

 

Die Pflegeheime wurden in der Erhebung gebeten, detaillierte Angaben zu ihren Bewoh-

nerinnen und Bewohnern zu machen. Erhoben wurden das Alter, die Pflegegrade und die 

Wohnform sowie der Wohnort vor Einzug in das Pflegeheim.  

 

Zum Stichtag der Erhebung wurden in den 52 Pflegeheimen, die sich an der Erhebung 

beteiligt haben, 3.683 Pflegebedürftige in vollstationärer Pflege versorgt.151 Davon hatten 

2.185 einen besonderen Bedarf. Der Großteil der 2.185 Bewohnerinnen und Bewohner 

(rund 1.850 Pflegebedürftige) hatte eine Demenz. Die übrigen 340 wurden entweder palli-

ativ versorgt, hatten eine Suchterkrankung, eine geistige Behinderung, wurden kultursen-

sibel gepflegt, lagen im Wachkoma oder hatten einen anderen besonderen Bedarf.  

 

Alter der Bewohnerinnen und Bewohner 

Die Altersstruktur in den Pflegeheimen im Rhein-Neckar-Kreis verteilte sich zum 

15.12.2017 wie folgt: 

• Knapp die Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner (49,7 Prozent) war älter als 

85 Jahre (Ba-Wü: 50,4 Prozent)152 

• Rund ein Drittel (32,6 Prozent) waren zwischen 75 und 85 Jahre alt (Ba-Wü: 

31 Prozent) und 

• 17,7 Prozent waren jünger als 75 Jahre (Ba-Wü: 18,6 Prozent).  

 

Die Altersstruktur der Pflegebedürftigen in den Pflegeheimen im Rhein-Neckar-Kreis ent-

spricht annähernd der landesweiten Verteilung. 

 

 
151  Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf die Dauerpflege. Daher unterscheidet sich die 

Anzahl der belegten Plätze von der aus Kapitel 6.9.2. 
152  Die Vergleichszahlen für Baden-Württemberg beruhen auf der Pflegestatistik zum 15.12.2017. 
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Abbildung 36:  Alter der Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeheimen im Rhein-
Neckar-Kreis zum 15.12.2017  
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Erhebung bei den Pflegeheimen im Rhein-Neckar-Kreis im Rahmen der kommuna-
len Planung für Seniorinnen und Senioren zum Stichtag 15.12.2017 (N=3.683 Pflegebedürftige). 

 

Pflegegrade der Bewohnerinnen und Bewohner 

Zum Stichtag der Erhebung waren:  

• 19,7 Prozent der Pflegebedürftigen in Pflegegrad 2 eingestuft (Ba-Wü: 

19,2 Prozent)153 

• 32,9 Prozent in Pflegegrad 3 (Ba-Wü: 32,2 Prozent)  

• 30,5 Prozent in Pflegegrad 4 (Ba-Wü: 31,1 Prozent) und 

• 14,6 Prozent in Pflegegrad 5 (Ba-Wü: 16,3 Prozent). 

 

1,7 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner hatten den Pflegegrad 1 (Ba-Wü: 

0,6 Prozent) und 0,7 Prozent waren zum Zeitpunkt der Erhebung noch in keinen Pflege-

grad eingestuft (Ba-Wü: 0,6 Prozent).  

 

Die Verteilung der Pflegegrade im Rhein-Neckar-Kreis entspricht in etwa der landesweiten 

Verteilung. Im Rhein-Neckar-Kreis werden im Vergleich zum Landesdurchschnitt etwas 

weniger Pflegebedürftige in Pflegegrad 5 versorgt und dafür etwas mehr Bewohnerinnen 

und Bewohner in Pflegegrad 1.  

 

 
153  Die Angaben zur landesweiten Verteilung beruhen auf der Pflegestatistik 2017. 
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Abbildung 37:  Pflegegrade der Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeheimen im 
Rhein-Neckar-Kreis zum 15.12.2017 
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Erhebung bei den Pflegeheimen im Rhein-Neckar-Kreis im Rahmen der kommuna-
len Planung für Seniorinnen und Senioren zum Stichtag 15.12.2017 (N=3.683 Pflegebedürftige). 

 

Herkunftsort und Wohnform der Bewohnerinnen und Bewohner vor Einzug in das 

Pflegeheim 

Die Bewohnerinnen und Bewohner der befragten Pflegeheime im Rhein-Neckar-Kreis  

• stammten überwiegend aus dem Rhein-Neckar-Kreis (71,1 Prozent): Davon ka-

men 39 Prozent aus der Standortkommune des Pflegeheims, 32,1 Prozent aus ei-

ner anderen Kommune im Kreisgebiet. 

• Weitere 16,7 Prozent kamen aus den angrenzenden Stadtkreisen Heidelberg und 

Mannheim sowie den angrenzenden Landkreisen Heilbronn, Karlsruhe und 

Neckar-Odenwald-Kreis. Dieser Anteil ist vor allem in Pflegeheimen hoch, die in 

einer Gemeinde oder Stadt an der Kreisgrenze liegen. Es kann jedoch davon aus-

gegangen werden, dass auch ein Teil der pflegebedürftigen Menschen aus dem 

Rhein-Neckar-Kreis in ein Pflegeheim der angrenzenden Kreise zieht.  

• 3,3 Prozent haben vor dem Umzug in anderen Kreisen Baden-Württembergs ge-

wohnt; 6,2 Prozent stammten aus einem anderen Bundesland und bei 2,7 Prozent 

war der vorherige Wohnort nicht bekannt.  

 

In den Pflegeheimen im Rhein-Neckar-Kreis wird ein hoher Anteil an Pflegebedürftigen 

aus anderen Kreisen oder Bundesländern versorgt. Fast ein Drittel der Bewohnerinnen 

und Bewohner (28,9 Prozent) haben vor dem Einzug in das Pflegeheim nicht im Rhein-

Neckar-Kreis gewohnt.   
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Abbildung 38:  Herkunft der Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeheimen im Rhein-
Neckar-Kreis zum 15.12.2017 
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Erhebung bei den Pflegeheimen im Rhein-Neckar-Kreis im Rahmen der kommuna-
len Planung für Seniorinnen und Senioren zum Stichtag 15.12.2017 (N=3.441 Pflegebedürftige). 

 

Vor dem Einzug in das Pflegeheim lebten:  

• 50,9 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner in der privaten Häuslichkeit 

• 37,3 Prozent wurden nach einem Krankenhausaufenthalt direkt in ein Pflegeheim 

verlegt 

• 4 Prozent lebten vorher im betreuten Wohnen und  

• 7,7 Prozent kamen unter anderem aus einer Rehabilitationsmaßnahme in das 

Pflegeheim.  
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Abbildung 39:  Vorherige Wohnform beziehungsweise Aufenthaltsort der Bewohnerinnen 
und Bewohner in den Pflegeheimen im Rhein-Neckar-Kreis zum 15.12.2017  
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Erhebung bei den Pflegeheimen im Rhein-Neckar-Kreis im Rahmen der kommuna-
len Planung für Seniorinnen und Senioren zum Stichtag 15.12.2017 (N=2.260 Pflegebedürftige). 

 

 

6.9.4 Einschätzung durch lokale Expertinnen und Experten 

 

Für die kommunale Planung für Seniorinnen und Senioren wurde in Ergänzung zur Befra-

gung der Pflegeheime auch ein Fachgespräch mit Vertreterinnen und Vertretern einiger 

Pflegeheime im Rhein-Neckar-Kreis geführt. Das Gespräch lieferte interessante Erkennt-

nisse zur Versorgungssituation im Landkreis.  

 

Derzeit besteht nach Aussage der Mitarbeitenden der Pflegeheime in einigen Regionen 

eine hohe Nachfrage nach Dauerpflegeplätzen. Allerdings lässt sich nicht einschätzen, ob 

diese mit der Reduzierung von Plätzen im Rahmen der LHeimBauVO einhergeht. Daher 

sind sich die Expertinnen und Experten einig, dass das Nachfrageverhalten der Pflegebe-

dürftigen nach Dauerpflegeplätzen weiter beobachtet werden muss.  

 

Als besonders schwierig gestaltet sich nach Ansicht der Expertinnen und Experten die 

Versorgung von Menschen mit besonderen Bedarfen. Speziell erwähnt wurden beispiels-

weise Menschen mit Korsakow-Syndrom, Menschen, die Vokalisationen zeigen („Rufer“), 

Menschen mit herausforderndem Verhalten, einer fortgeschrittenen Demenz oder selbst-

verletzendem Verhalten. Derzeit gibt es im Rhein-Neckar-Kreis kaum adäquate Angebote 

für diese Zielgruppen. Grundsätzlich gehen diese Erkrankungen mit einem erhöhten Be-

treuungs- und Versorgungsaufwand einher, der von den Pflegekräften in den Einrichtun-

gen nicht geleistet werden kann. Hierfür sind nach Ansicht der Mitarbeitenden der Pflege-

heime spezielle Bereiche mit entsprechend geschulten Pflegekräften notwendig. Im 

Rhein-Neckar-Kreis fehlen insbesondere beschützende Bereiche. Auch Angebote der 

Jungen Pflege sind nicht in ausreichendem Maße vorhanden.  
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Die Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren zuneh-

mend Menschen mit einer Behinderung in die Pflegeheime umziehen werden (siehe hier-

zu auch Kapitel 8 Menschen mit besonderen Bedarfen). Bislang werden nur wenige Per-

sonen mit einer Behinderung in den Heimen im Rhein-Neckar-Kreis versorgt. Die Mitar-

beitenden sind sich aber sicher, dass sich die Pflegeheime vermehrt auf diese Zielgruppe 

einstellen müssen und hierfür entsprechend geschultes Personal zur Verfügung stehen 

muss. Eine Idee war diesbezüglich, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in der Altenhil-

fe einzusetzen.  

 

In einigen Kommunen und Regionen des Rhein-Neckar-Kreises existieren bereits ver-

schiedene Netzwerke zu pflegerelevanten Themen. Andere Pflegeheime wiederum sind 

kaum in Netzwerke eingebunden. Daher äußerte die Mehrheit der Teilnehmenden am 

Fachgespräch Interesse an einem Austausch auf Kreisebene, in dessen Rahmen aktuelle 

Entwicklungen diskutiert und neue Ideen entwickelt werden können.  

 

Ein weiteres Thema im Fachgespräch war die Personalgewinnung und -sicherung. Die 

Aussagen hierzu werden im Kapitel 6.10 Arbeitskräfte in der Pflege unter 6.10.2 Einschät-

zung durch lokale Expertinnen und Experten dargestellt.  

 

 

6.9.5 Fazit und Handlungsempfehlungen  

 

Die Pflegeheime im Rhein-Neckar-Kreis stellen einen unverzichtbaren Baustein in der 

Versorgung pflegebedürftiger Menschen dar. Bislang zeigen sich noch kaum Engpässe 

an Dauerpflegeplätzen im Rhein-Neckar-Kreis. Allerdings stellen die Expertinnen und Ex-

perten fest, dass die Nachfrage nach Dauerpflegeplätzen in der letzten Zeit zugenommen 

hat. Dies könnte mit der Reduzierung von Plätzen im Rahmen der Landesheimbau-

Verordnung in Verbindung stehen. Vor dem 01.09.2019 gab es im Rhein-Neckar-Kreis 

noch insgesamt 5.149 Dauerpflegeplätze (einschließlich eingestreuter Kurzzeitpflegeplät-

ze). Ihre Zahl hat sich durch Umbau- und Anpassungsmaßnahmen um rund 260 Plätze 

auf 4.890 Dauerpflegeplätze (einschließlich eingestreuter Kurzzeitpflegeplätze) reduziert. 

Viele Einrichtungen im Rhein-Neckar-Kreis haben eine Befreiung erhalten und werden 

daher erst in den kommenden Jahren entsprechende Maßnahmen umsetzen, sodass die 

Zahl der Dauerpflegeplätze voraussichtlich weiter zurückgehen wird (siehe Kapitel 7 Vo-

rausrechnung unter 7.2.1 Pflege im Pflegeheim einschließlich eingestreuter Kurzzeitpfle-

geplätze). 

 

Bis zum Jahr 2027 wird die Zahl der Menschen im Alter ab 80 Jahren im Rhein-Neckar-

Kreis weiter zunehmen (siehe Kapitel 2 Demografische Entwicklung und Daten zur Le-

benssituation älterer Menschen). Da das Risiko, pflegebedürftig zu werden, mit zuneh-

mendem Alter steigt, wird auch die Zahl der Menschen zunehmen, die eine vollstationäre 

Versorgung benötigen (siehe hierzu auch Kapitel 7 Vorausrechnung von Orientierungs-

werten für Pflegeleistungen im Jahr 2027).  
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Die Erhebung bei den Pflegeheimen sowie das Verzeichnis der Heimaufsicht über die 

vorhandenen Dauerpflegeplätze (einschließlich eingestreuter Kurzzeitpflegeplätze) im 

Rhein-Neckar-Kreis ermöglichen einen Einblick in die Struktur der Pflegeheime und ihren 

Bewohnerinnen und Bewohnern: 

• Die vorhandenen Pflegeplätze im Rhein-Neckar-Kreis sind – bezogen auf die 

Einwohnerzahl der Menschen im Alter ab 65 Jahren – sehr unterschiedlich ver-

teilt: Sie reichen von 11,9 Plätzen in Hemsbach bis 187,7 Plätzen je 1.000 Ein-

wohnerinnen und Einwohner ab 65 Jahren in Spechbach. Insgesamt stehen im 

Rhein-Neckar-Kreis 42 stationäre Pflegeplätze je 1.000 Einwohnerinnen und Ein-

wohner ab 65 Jahren zur Verfügung. 

• Die Erhebung ergab, dass im Jahr 2017 die Auslastung in den Pflegeheimen bei 

91,3 Prozent lag.154 

• Rund zwei Drittel der Pflegebedürftigen in den Pflegeheimen im Rhein-Neckar-

Kreis waren in Pflegegrad 3 oder 4 eingestuft. 

• Insgesamt haben fast ein Drittel der Bewohnerinnen und Bewohner vor Einzug in 

das Pflegeheim nicht im Rhein-Neckar-Kreis gewohnt. 

• Rund 37 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner wurde direkt aus dem Kran-

kenhaus in ein Pflegeheim verlegt.  

• Bezogen auf die ältere Bevölkerung ab 65 Jahren in den jeweiligen Planungsräu-

men des Rhein-Neckar-Kreises gibt es die meisten Plätze im Planungsraum 

Neckargemünd/ Eberbach: Hier liegt der Versorgungsgrad bei 53,8 Plätzen je 

1.000 Einwohnerinnen und Einwohner ab 65 Jahren (Planungsraum Wiesloch/ 

Leimen: 47,6; Planungsraum Sinsheim: 41,3; Planungsraum Schwetzingen/ Ho-

ckenheim: 37,9; Planungsraum Weinheim: 36,4). 

 

Laut Expertinnen und Experten fehlen im Rhein-Neckar-Kreis insbesondere spezielle Ver-

sorgungs- und Betreuungsbereiche für Menschen mit herausforderndem Verhalten sowie 

passende Betreuungskonzepte für Menschen mit Demenz (siehe hierzu auch Kapitel 8 

Besondere Bedarfe). 

 
154  Hierzu liegen Angaben von 49 Pflegeheimen vor.  
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Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

61. Die vorhandenen Platzzahlen in der Dauer- und 

Kurzzeitpflege werden dokumentiert und regel-

mäßig aktualisiert. Außerdem sollte auch das 

Nachfrageverhalten der Pflegebedürftigen nach 

stationären Angeboten beobachtet werden, um 

zeitnah auf Veränderungen reagieren zu kön-

nen.  

Rhein-Neckar-Kreis 

 

62. Die Träger werden weiterhin bei der Umsetzung 

der Landesheimbau-Verordnung und neuer 

Wohn- und Betreuungskonzepte sowie bei der 

Realisierung neuer Pflegeheimprojekte begleitet 

und unterstützt. Dabei sollte eine enge Zusam-

menarbeit seitens des Trägers mit der Heimauf-

sicht des Rhein-Neckar-Kreises angestrebt 

werden. Die Kreisseniorenplanung kann als Un-

terstützung fungieren.  

Rhein-Neckar-Kreis 

Anbieter und Träger 

63. Es wird geprüft, ob ein regelmäßiges Aus-

tauschtreffen zwischen den Pflegeheimen im 

Rhein-Neckar-Kreis eingerichtet werden kann.  

Rhein-Neckar-Kreis 

64. Es wird geprüft, ob regionale Versorgungsdefizi-

te im ambulanten oder stationären Bereich 

durch kleine, wohnortnahe Pflegeangebote 

ausgeglichen werden. Außerdem könnten diffe-

renzierte Wohn- und Betreuungskonzepte für 

bestimmte Zielgruppen notwendig sein, wie bei-

spielsweise für Menschen mit psychischen kog-

nitiven Einschränkungen oder herausfordern-

dem Verhalten. 

Rhein-Neckar-Kreis 

 

 

6.10 Arbeitskräfte in der Pflege 

 

Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen wird weiter zunehmen: Nach der Vorausrech-

nung des KVJS wird es im Jahr 2030 insgesamt 490.566 pflegebedürftige Menschen in 

Baden-Württemberg geben und damit 91.954 pflegebedürftige Personen mehr als im Jahr 

2017. Davon werden voraussichtlich rund 220.591 professionelle Hilfe in Form stationärer 

oder ambulanter Pflegeleistungen benötigen. Der Anteil der pflegebedürftigen Personen 

an der Gesamtbevölkerung wird bei 4,3 Prozent liegen.  
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Um diese Personen adäquat versorgen zu können, ist es erforderlich, dass ausreichend 

Pflegepersonal zur Verfügung steht. Neben der Personalbindung wird die Gewinnung und 

Qualifizierung von Personal eine der zentralen Herausforderungen in der ambulanten und 

stationären Pflege in der Zukunft sein.  

 

Zukünftige Entwicklungen 

Im Bereich der Pflege wird bereits deutschlandweit ein flächendeckender Fachkräfteman-

gel in der Pflege konstatiert:  

• Laut der aktuellen Statistik der Bundesagentur für Arbeit sind Stellenangebote für 

ausgebildete Pflegefachkräfte im Bundesdurchschnitt 183 Tage vakant. Das sind 

63 Prozent mehr als der Durchschnitt bei allen anderen Berufen. Gegenüber dem 

Vorjahr hat sich die Situation in der Altenpflege weiter angespannt.155  

• Nach einer Modellrechnung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg 

wird sich der Pflegekräftebedarf von 2015 bis zum Jahr 2030 voraussichtlich um 

44.500 Personen erhöhen. Dies entspricht einer Steigerung von 35 Prozent.156  

 

Schwierigkeiten bei der Besetzung offener Stellen ergeben sich aus unterschiedlichen 

Gründen. Genannt werden häufig die geringe Attraktivität von Pflegeberufen bei gleichzei-

tig anspruchsvoller und anstrengender Tätigkeit sowie die beruflichen Rahmenbedingun-

gen, wie Schicht- und Wochenenddienst, Arbeitsbelastung und Bezahlung. Die Arbeitsbe-

lastung steht in einem direkten Zusammenhang mit der Anzahl der zu betreuenden Pfle-

gebedürftigen. Im Vergleich zum EU-Durchschnitt liegt das Pflegekraft-Patientenverhältnis 

in Deutschland mit 1:9,9 weit über dem Durchschnitt in der Europäischen Union von zirka 

1:6,6.157 Diese Zahlen weisen darauf hin, dass in den Pflegeinrichtungen ein deutlich bes-

serer und verbindlicher Personalschlüssel notwendig ist. Das Pflegestärkungsgesetz II 

sieht ein einheitliches Personalbemessungsverfahren vor. Die Einführung soll im Jahr 

2020 erfolgen.  

 

Neben der Gewinnung neuer Pflegefachkräfte müssen verstärkt Anstrengungen unter-

nommen werden, das vorhandene Personal zu binden. Die durchschnittliche Verweildauer 

der Pflegekräfte in den Pflegeberufen ist eine schwer zu bestimmende Größe. Je nach 

herangezogener Studie reicht sie von wenigen Jahren bis zu 19 Jahren.158 Eine Studie 

des Forschungszentrums Generationenverträge der Universität Freiburg kommt bei-

spielsweise auf eine durchschnittliche Berufsverweildauer von 8,4 Jahren. Sie steigt dabei 

mit Dauer und Qualität der Ausbildung an: Die durchschnittliche Verweildauer von exami-

 
155  Bundesagentur für Arbeit, 2019: Blickpunkt Arbeitsmarkt Mai 2019 Arbeitsmarktsituation im 

Pflegebereich. Nürnberg 
156  Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2018: Statistik aktuell. Pflegebedürftige in Ba-

den-Württemberg. Stuttgart. 
157  Kricheldorff, Cornelia et. al., 2015: Pflege in Baden-Württemberg zukunftsorientiert und genera-

tionengerecht gestalten. Gutachten für die Enquete Kommission Pflege zur Bestandsaufnahme 
in Baden-Württemberg. Katholische Hochschule Freiburg, S. 97. 

158  Vergleiche Deutscher Bundestag Drucksache 19/608 19. Wahlperiode. 
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nierten Altenpflegerinnen und Altenpflegern mit einer Ausbildungszeit von drei Jahren liegt 

bei 12,7 Jahren, während die von Pflegekräften mit geringeren Ausbildungszeiten lediglich 

bei 7,9 Jahren liegt.159  

 

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird sich der Fachkräftemangel weiter verschärfen, sollte es 

nicht gelingen, geeignete Maßnahmen zur Fachkräfterekrutierung und -sicherung sowie 

zur Steigerung der Attraktivität des Pflegeberufes auf den Weg zu bringen.   

 

Lösungsansätze 

Auf Bundes- und Landesebene gibt es bereits unterschiedliche Maßnahmen zur Fachkräf-

tegewinnung und -sicherung, wie zum Beispiel Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensi-

ven, Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit oder die Rekrutierung von Fachkräften aus 

dem Ausland. Auch durch das Pflegeberufereformgesetz, das im Januar 2020 in Kraft 

getreten ist, soll mehr Personal gewonnen und der Pflegeberuf attraktiver gestaltet wer-

den. Statt der bisher getrennten Ausbildungsgänge Kranken-, Kinderkranken- und Alten-

pflege wird es eine generalistische Ausbildung zur „Pflegefachfrau“ beziehungsweise zum 

„Pflegefachmann“ geben. Vor- und Nachteile der Reform wurden in Politik und Fachwelt 

teilweise kontrovers diskutiert.  

 

Wichtige Neuerungen sind: 

• In den Pflegeschulen beginnt die Ausbildung mit einer zweijährigen generalistischen 

Pflegeausbildung für die Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege. Im dritten Jahr 

können sich die Auszubildenden für unterschiedliche Wege entscheiden: entweder zur 

Fortsetzung der generalistischen Ausbildung mit fachlicher Schwerpunktsetzung oder 

für den „klassischen“ Abschluss im Bereich Kinderkranken- oder Altenpflege. Einen 

Einzelabschluss im Bereich Krankenpflege wird es nicht mehr geben. Entscheiden 

sich die Schülerinnen und Schüler für den generalistischen Abschluss, können sie in 

allen drei Berufsfeldern arbeiten. 

• Die Ausbildung wird über einen Fonds finanziert, sodass Schulgebühren entfallen. 

• Weitere Regelungen sehen eine Optimierung der akademischen Ausbildungswege in 

der Pflege und eine Erhöhung der Qualifikations- und Aufstiegschancen von Pflege-

fachkräften vor.  

 

Während der Ausbildung sind Pflichteinsätze in der Alten-, Kranken- und Kinderkranken-

pflege vorgesehen. Die jeweiligen Praxisphasen müssen für die Auszubildenden koordi-

niert werden. Insbesondere kleinere Ausbildungsträger stellt diese Aufgabe vor Heraus-

forderungen. Einige Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg haben daher regionale 

Koordinierungsstellen eingerichtet, die die Koordinierung, Vernetzung und Begleitung der 

Ausbildungsträger und -einsätze übernehmen.  

 
159  Vergleiche Kricheldorff, Cornelia et. al., 2015: Pflege in Baden-Württemberg zukunftsorientiert 

und generationengerecht gestalten. Gutachten für die Enquete Kommission Pflege zur Be-
standsaufnahme in Baden-Württemberg. Katholische Hochschule Freiburg, S. 95f. 



6 Pflege und Unterstützung im Alter 181 
 

 

 

Um Pflegeberufe attraktiver zu gestalten und mehr Menschen für diese zu gewinnen, 

wurde im Sommer 2018 auf Bundesebene die „Konzertierte Aktion Pflege“ angestoßen. 

Diese möchte den Arbeitsalltag und die Arbeitsbedingungen von Pflegekräften verbes-

sern, Pflegekräfte entlasten und die Ausbildung stärken. Zu den ersten erarbeiteten kon-

kreten Maßnahmen zählen unter anderem die geplante Einführung eines flächendecken-

den Tarifvertrags in der Pflege, die Erleichterung der Anwerbung ausländischer Pflege-

kräfte, die Erhöhung von Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung sowie die 

Einführung eines bedarfsorientierten Personalschlüssels. 

 

Zum Januar 2019 ist zudem das Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals (Pflegeperso-

nal-Stärkungsgesetz (PpSG))160 in Kraft getreten. Das Gesetz hat zum Ziel, Verbesserun-

gen im Alltag des Pflegepersonals durch eine bessere Personalausstattung und durch 

bessere Arbeitsbedingungen in der Kranken- und Altenpflege zu erreichen.  

 

 

6.10.1 Arbeitskräfte in der Pflege im Rhein-Neckar-Kreis 

 

Die Daten des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg ermöglichen einen Über-

blick über die Anzahl des Personals in ambulanten Diensten und stationären Pflegeein-

richtungen in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs sowie auf Landesebene. 

Ebenso können Entwicklungen im Zeitverlauf betrachtet werden. Für den Rhein-Neckar-

Kreis ergeben sich folgende Daten: 

• Im Jahr 2017 standen für 8.875 pflegebedürftige Menschen, die von einem ambu-

lanten Dienst oder in einem Pflegeheim gepflegt wurden, insgesamt 6.676 Be-

schäftigte zur Verfügung.  

• Insgesamt stieg seit dem Jahr 2011 bis zum Jahr 2017 der prozentuale Anteil des 

Personals, das bei ambulanten Diensten sowie teil- und vollstationären Einrichtun-

gen arbeitet um rund 13,7 Prozent an. Gleichzeitig stieg der Anteil der Pflegebe-

dürftigen von 2011 bis 2017 um rund 20,6 Prozent.  

• Die Entwicklung des Personals im Rhein-Neckar-Kreis entspricht in etwa der lan-

desweiten Entwicklung. Allerdings besteht auf Landesebene ein höherer Zuwachs 

im stationären Bereich, während der Anteil im ambulanten Bereich im Rhein-

Neckar-Kreis deutlich stärker zunahm als in Baden-Württemberg insgesamt 

(Abbildung 40).  
 

 
160  Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals (Pflegepersonal-Stärkungsgesetz - PpSG), In Kraft 

getreten am 01.01.2019. 
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Abbildung 40:  Zunahme des Personals in der Pflege zwischen 2015 und 2017 in Baden-
Württemberg und im Rhein-Neckar-Kreis 
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Pflegestatistik 2015-2017. Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg. Eigene 
Berechnungen KVJS. 

 

Maßnahmen und Projekte zur Personalgewinnung im Rhein-Neckar-Kreis 

Die ambulanten Dienste und Pflegeheime im Rhein-Neckar-Kreis führen bereits zahlrei-

che Maßnahmen zur Personalgewinnung, -bindung und -sicherung durch.  

 

Ein besonderes Unterstützungsangebot im Rhein-Neckar-Kreis ist das Welcome Center 

Rhein-Neckar. Dieses unterstützt Unternehmen bei der Gewinnung und Integration von 

internationalen Fachkräften und begleitet die ausländischen Fachkräfte und deren Fami-

lien. Das Welcome Center Rhein-Neckar wird gemeinschaftlich von den Städten Mann-

heim und Heidelberg sowie vom Rhein-Neckar-Kreis angeboten. Es bietet unter anderem 

Sprechstunden in der gesamten Region an, übernimmt Schnittstellen- und Lotsenfunktio-

nen sowie die Vernetzung mit anderen Akteuren aus der Personalgewinnung und Integra-

tion. Insgesamt gibt es in Baden-Württemberg zehn Welcome Center. Diese wurden vom 

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau geschaffen.  

 

Des Weiteren gibt es in der Metropolregion Rhein-Neckar die „Fachkräfteallianz Rhein-

Neckar“ als Bündnis für den regionalen Arbeitsmarkt. Das Ziel ist es, den Fachkräfteman-

gel in der Region zu bewältigen. Partner des Projekts ist unter anderem auch der Rhein-

Neckar-Kreis. Die Fachkräfteallianz unterstützt finanziell zudem die Veranstaltung „sozial 

steht mir“, die unter anderem die Zahl der Fachkräfte in der Pflege steigern möchte.161 

 

 

 
161  https://www.m-r-n.com/was-wir-tun/themen-und-projekte/projekte/fachkraefteallianz-rhein-

neckar; zuletzt aufgerufen am 20.01.2020. 

https://www.m-r-n.com/was-wir-tun/themen-und-projekte/projekte/fachkraefteallianz-rhein-neckar
https://www.m-r-n.com/was-wir-tun/themen-und-projekte/projekte/fachkraefteallianz-rhein-neckar
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6.10.2 Einschätzung durch lokale Expertinnen und Experten 

 

In einem Fachgespräch mit ambulanten Diensten, Tagespflegen und stationären Pflege-

einrichtungen aus dem Rhein-Neckar-Kreis gaben Expertinnen und Experten ihre Ein-

schätzung zur Personalsituation im Rhein-Neckar-Kreis wieder. Zusätzlich konnten die 

Pflegeheime, die ambulanten Dienste und die Tagespflegen in der Erhebung mittels Fra-

gebogen Angaben dazu machen. 

 

Im Rahmen der Befragung der Pflegeheime gab mit 44 von 50 Heimen die deutliche 

Mehrheit an, Schwierigkeiten bei der Personalgewinnung zu haben. Speziell bei Pflege-

fachkräften (40 Nennungen) und Pflegehilfskräften (17 Nennungen) fällt es den Heimen 

schwer, ihren Personalbedarf zu decken. Viele Einrichtungen gehen zudem davon aus, 

dass sich die Situation zukünftig verschärfen wird: sie nannten unter anderem, dass die 

Stellenbesetzung und Personalgewinnung noch schwieriger werden und es einen größe-

ren Wettbewerb um weniger Fachkräfte geben wird. Nach Ansicht vieler Einrichtungen 

wird die eigene Ausbildung von Fachkräften zukünftig an Bedeutung gewinnen, um Per-

sonal an das Unternehmen zu binden. Allerdings bestehen Unsicherheiten bezüglich der 

neu eingeführten generalistischen Ausbildung. 

 

Ähnlich ist die Situation bei den ambulanten Diensten. In der Befragung gaben elf Diens-

te an, Schwierigkeiten bei der Gewinnung von Personal zu haben. Lediglich drei Dienste 

verneinten dies. Alle elf Dienste gaben an, insbesondere Probleme bei der Suche nach 

Pflegefachkräften zu haben. Aber auch die Gewinnung von Pflegehilfskräften wurde von 

vier Diensten als schwierig erachtet. Die ambulanten Dienste erwarten zukünftig einen 

stärker werdenden Versorgungsengpass, da sie davon ausgehen, dass die Zahl der 

Fachkräfte weiter zurückgeht, während die Anzahl der Pflegebedürftigen aufgrund der 

demografischen Entwicklung ansteigt.  

 

In den Fachgesprächen bestätigten die Akteure aus der Pflege den Fachkräftemangel. 

Bereits zum aktuellen Zeitpunkt ist es für viele Pflegeheime und ambulante Dienste 

schwer, ausreichend Personal vorzuhalten. Laut der Expertinnen und Experten besteht 

sowohl ein großer Bedarf an Pflegefachkräften als auch an Betreuungskräften. In den 

Tagespflegeeinrichtungen mangelt es hauptsächlich an Alltagsbetreuerinnen und Alltags-

betreuern. 

 

Korrespondierend mit den Angaben aus der Erhebung bestätigten die Teilnehmenden im 

Fachgespräch die Bedeutung eigener Ausbildungen, um Personal zu halten. Externe Be-

werbungen seien rückläufig; oftmals haben Bewerberinnen und Bewerber zudem unrealis-

tische Vorstellungen. Die Einrichtungen werben daher vermehrt Fachkräfte aus dem Aus-

land an. Hier beklagen sie allerdings die zum Teil langen Wartezeiten für die Anerken-

nung ausländischer Berufsabschlüsse.  
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Als eine mögliche Lösung des Fachkräftemangels in der Pflege wird nach Ansicht einiger 

Einrichtungen die Anerkennung verschiedener Berufe als Pflegefachkraft gesehen. 

Dadurch könnten beispielsweise Heilerziehungspflegerinnen oder Heilerziehungspfleger 

als Fachkraft in der Pflege anerkannt werden.  

 

Gegenüber der Einführung der generalistischen Ausbildung äußerten sich die Expertinnen 

und Experten skeptisch, da sie befürchten, dass Absolventinnen und Absolventen in den 

Krankenhausbereich abwandern. Als positiv bewertet wurde die vom Rhein-Neckar-Kreis 

eingerichtete Koordinierungsstelle für die Pflegeberufereform, um einen Rückgang von 

Ausbildungsstellen zu verhindern. Insbesondere kleinere Ausbildungsträger benötigen 

Unterstützung und Begleitung bei der Suche nach Kooperationen und der Planung der 

Praxiseinsätze. Bei der Einsatzplanung sollte laut der Teilnehmenden darauf geachtet 

werden, dass die Auszubildenden den Einsatzort gut erreichen können.  

  

Das Image der Pflege in der Öffentlichkeit ist nach Ansicht der Teilnehmenden häufig 

noch negativ besetzt. Die Expertinnen und Experten wünschen sich mit Hilfe des Rhein-

Neckar-Kreises verstärkt die Attraktivität des Pflegeberufs hervorzuheben, zum Beispiel in 

Form einer gemeinsamen Image-Kampagne.  

 

 

6.10.3 Fazit und Handlungsempfehlungen 

 

Die Fachkräftegewinnung und -sicherung ist bereits zum jetzigen Zeitpunkt eine der größ-

ten Herausforderungen in der Pflege. Auch im Rhein-Neckar-Kreis beschäftigt die Heime 

und ambulanten Dienste dieses Thema. Die befragten Expertinnen und Experten im 

Rhein-Neckar-Kreis erwarten nach jetzigem Stand eine Verschlechterung der Personalsi-

tuation sowie weitere Personalengpässe.  

 

Der Anteil der Pflegebedürftigen, die professionell gepflegt werden, ist in den letzten Jah-

ren stärker gestiegen als der Anteil der Mitarbeitenden in der Pflege. Damit ist voraus-

sichtlich auch eine Zunahme der Belastung der Mitarbeitenden in der Pflege einherge-

gangen. Die Zahl der pflegebedürftigen Personen wird aufgrund der demografischen Ent-

wicklung zukünftig weiter ansteigen. Damit wird auch die Zahl derer zunehmen, die auf 

eine professionelle pflegerische Versorgung angewiesen sind. Sollte es nicht gelingen, 

geeignete Maßnahmen und Lösungen für den Fachkräftemangel zu entwickeln, ist davon 

auszugehen, dass sich die Situation weiter verschärfen wird.  

 

Kreative Lösungen für die Zukunft sind demnach gefragt. Insgesamt sollte der Pflegeberuf 

in der Öffentlichkeit positiver dargestellt werden. Dafür könnten verschiedene Maßnah-

men in Betracht kommen, zum Beispiel Ausbildungsbörsen, Veranstaltungen oder Image-

Kampagnen. Außerdem sollten auch geeignete Maßnahmen zum Wiedereinstieg in den 

Beruf, zur Reduzierung unfreiwilliger Teilzeitarbeit oder kostengünstige Angebote zur 

Sprachförderung ausländischer Fachkräfte entworfen werden. Die fortschreitende Digitali-
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sierung sollte ebenfalls genutzt werden, um beispielsweise Arbeitsabläufe oder die Do-

kumentation in der Pflege zu vereinfachen. Dadurch könnte die Belastung der Mitarbei-

tenden verringert und die Attraktivität des Pflegeberufs gesteigert werden.  

 

Die Pflegeberufereform erfordert zudem eine intensivere Kooperation mit Akteuren aus 

dem medizinisch-pflegerischen Bereich. Von zentraler Bedeutung wird eine gute Einsatz-

planung und Koordination der unterschiedlichen Pflichtpraktika sein, um allen Auszubil-

denden eine Einsatzmöglichkeit bieten zu können. Dies kann durch die Einrichtung der 

neutralen Koordinierungsstelle im Rhein-Neckar-Kreis erreicht werden.   

 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

65. Die Koordinierungsstelle unterstützt die lokalen 

Ausbildungsträger dabei, die Anforderungen der 

Pflegeberufereform umzusetzen. Dabei sollten 

insbesondere kleinere Ausbildungsträger 

größtmögliche Unterstützung erhalten, damit 

Ausbildungsplätze erhalten bleiben. Eine Ver-

netzung aller relevanten Akteure ist dabei anzu-

streben. 

Rhein-Neckar-Kreis 

 

66. Es wird empfohlen, im Rahmen einer Pflegekon-

ferenz Träger, Anbieter, Kommunen, Kassen 

sowie weitere relevante Akteure zu vernetzen 

und Maßnahmen zur Gewinnung und Sicherung 

von Fachkräften im Rhein-Neckar-Kreis zu erar-

beiten. In diesem Rahmen könnten zum Beispiel 

folgende Themen besprochen werden: 

• Information und Beratung über Programme 

für den Wiedereinstieg in den Pflegeberuf 

• Modelle zur besseren Vereinbarkeit von 

Pflege und Beruf 

• Sprachkurse für ausländische Fachkräfte 

und Schulungen zur interkulturellen Kom-

petenz 

• Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivi-

tät der Pflege  

• Entwicklung und Erprobung von Modellpro-

jekten  

Rhein-Neckar-Kreis 

Kassen 

Anbieter und Träger 

Kommunen 

Ausbildungsträger 

Agentur für Arbeit 
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67. Der Landkreis wirbt für eine Intensivierung der 

Kooperation zwischen Ausbildungsträgern und 

der örtlichen Arbeitsagentur. Ziel ist es, Ausbil-

dungsinteressierte und Ausbildungsträger zu-

sammenzubringen. 

Agentur für Arbeit 

Ausbildungsträger 

Rhein-Neckar-Kreis 

68. In Kooperation mit Einrichtungen und Diensten 

werden verschiedene öffentlichkeitswirksame 

Maßnahmen initiiert – zum Beispiel Image-

Kampagnen in sozialen Netzwerken oder durch 

Pflegeschüler an allgemeinbildenden Schulen –, 

um Auszubildende für die Pflege zu gewinnen.  

Rhein-Neckar-Kreis 

Ausbildungsträger 
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7 Vorausrechnung von Orientierungswerten für Pflegeleistungen im Jahr 2027 

 

Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung ist für die Planung von Pflegean-

geboten in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs neben der Kenntnis der be-

stehenden Angebotslandschaft eine Vorausrechnung des zukünftigen Bedarfs notwendig. 

Daher hat der der KVJS auf Basis einer eigenen Vorausrechnung Orientierungswerte für 

den Bedarf an ambulanten und stationären Leistungen für den Rhein-Neckar-Kreis bis 

zum Jahr 2027 berechnet. Damit soll rechtzeitig die sozialplanerische Voraussetzung für 

die Gestaltung eines bedarfsgerechten Angebots an Pflegeplätzen geschaffen werden. 

Eine Aussage über eine künftige Auslastung der Pflegeheime oder die Wirtschaftlichkeit 

von bestehenden oder künftigen Heimen ist damit nicht verbunden.  

 

 

7.1 Methodik  

 

Für die Berechnung des künftigen Bedarfs an Pflegeleistungen wurden folgende Informa-

tionen verwendet: 

• die Bevölkerungsstatistik des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg zum 

Stichtag 31.12.2017  

• die regionalisierte Bevölkerungsvorausrechnung des Statistischen Landesamtes Ba-

den-Württemberg auf der Basis der Bevölkerungsstatistik vom 31.12.2017162  

• die Pflegestatistik des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg zum Stichtag 

15.12.2017163 und  

• Informationen vom Rhein-Neckar-Kreis über die im Landkreis aktuell vorhandenen 

Dauer-, Kurzzeit- und Tagespflegeplätze.  

 

1. Berechnung der zukünftigen Zahl pflegebedürftiger Menschen 

Die Berechnung der Orientierungswerte kann auf unterschiedlichen Wegen erfolgen. Übli-

cherweise wird sie mit der durchschnittlichen Pflegequote für das Land Baden-

Württemberg bestimmt. Diese lag im Jahr 2017 bei 3,6 Prozent. Die Pflegequote im 

Rhein-Neckar-Kreis lag mit 4 Prozent leicht über dem Landesdurchschnitt. Eine Berech-

nung der Zahl pflegebedürftiger Menschen mit der Pflegequote des Landes würde des-

halb bereits im Jahr 2017 zu einer Unterschätzung der tatsächlich vorhandenen Anzahl an 

pflegebedürftigen Menschen im Rhein-Neckar-Kreis führen. Deshalb scheint es plausibel, 

die Zahl der pflegebedürftigen Menschen bis zum Jahr 2027 mit der kreisspezifischen 

Pflegequote zu berechnen. Dabei ist zu bedenken, dass damit die spezifischen Gegeben-

 
162  Ausgangspunkt für die regionale Bevölkerungsvorausrechnung ist der Bevölkerungsstand in 

den Kommunen zum 31. Dezember 2017.  

163  Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1, die ausschließlich Leistungen der nach Landesrecht aner-
kannten Angebote zur Unterstützung im Alltag beziehen und keine Leistungen der ambulanten 
Pflegedienste oder Pflegeheime nutzen, sind in der Pflegestatistik nicht ausgewiesen und wer-
den daher nicht berücksichtigt. 
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heiten vor Ort fortgeschrieben werden. Andererseits spiegeln sie die konkreten Verhält-

nisse wider und können nur zum Teil beeinflusst werden.  

 

Anhand der Informationen aus der Pflegestatistik wurde zunächst bestimmt, wie viele 

pflegebedürftige Frauen und Männer es im Jahr 2017 in bestimmten Altersgruppen im 

Rhein-Neckar-Kreis gab. In den Altersgruppen ab 65 Jahren wurden jeweils fünf Jahrgän-

ge zusammengefasst. Für die Bestimmung der pflegebedürftigen Frauen und Männern 

wurden neben den Pflegebedürftigen, die einem Pflegegrad von 2 bis 5 zugeordnet sind, 

auch Pflegebedürftige in Pflegegrad 1 berücksichtigt, die ambulante oder stationäre Leis-

tungen oder das Pflegegeld in Anspruch nehmen.164 Die Gesamtzahl der pflegebedürfti-

gen Frauen und Männer je Altersgruppe wurde anschließend auf 1.000 Einwohnerinnen 

und Einwohner der entsprechenden Altersgruppe bezogen. Daraus ergeben sich die 

nachfolgenden Angaben: 

 

Tabelle 6:  Pflegebedürftige nach Alter und Geschlecht bezogen auf 1.000 Einwohnerin-
nen und Einwohner der gleichaltrigen Bevölkerung im Rhein-Neckar-Kreis 
am 15.12.2017 

Alter in Jahren 
Männliche Pflegebedürftige pro 1.000 
Männer der jeweiligen Altersgruppe 

Weibliche Pflegebedürftige pro 1.000 
Frauen der jeweiligen Altersgruppe 

unter 65 9,5 8,6 

65 bis unter 70 38,0 33,0 

70 bis unter 75 62,5 63,1 

75 bis unter 80 100,8 121,7 

80 bis unter 85 194,2 269,8 

85 bis unter 90 373,1 519,0 

90 und älter 604,6 749,9 

Datenbasis: Pflegestatistik 2017 des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg. Eigene Berechnungen 
KVJS.  

 

Unter der Annahme, dass sich der Anteil der Frauen und Männer in den entsprechenden 

Altersgruppen, die in Zukunft pflegebedürftig werden, nicht verändert, wurde die künftige 

Zahl pflegebedürftiger Menschen bis zum Jahr 2027 bestimmt. Die aus Tabelle 6 be-

stimmten Anteile wurden auf die vom Statistischen Landesamt vorausberechnete Bevöl-

kerung nach Altersgruppen und Geschlecht im Jahr 2027 bezogen. Daraus ergibt sich die 

vorausberechnete Zahl der pflegebedürftigen Frauen und Männer in den entsprechenden 

Altersgruppen im Jahr 2027. 

 

 
164  Leistungen aus der Pflegeversicherung stehen Pflegebedürftigen in Pflegegrad 1 bis 5 zu. Pfle-

gebedürftige in Pflegegrad 1 können Leistungen für Pflegehilfsmittel, für Maßnahmen zur Ver-
besserung des Wohnumfeldes und den Entlastungsbetrag erhalten, nicht jedoch Leistungen für 
häusliche Pflegehilfe oder stationäre Pflege. Bei den Pflegebedürftigen in Pflegegrad 1 mit am-
bulanter oder stationärer Pflege handelt es sich hauptsächlich um Personen, die den Entlas-
tungsbetrag für die ambulante, teil- oder vollstationäre Pflege einsetzen. 
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2. Berechnung der zukünftigen Nutzung der einzelnen Versorgungsangebote 

In einem weiteren Schritt wurde betrachtet, welche Angebote die Pflegebedürftigen zum 

Stichtag der Pflegestatistik 2017 genutzt hatten. Die Verteilung der Pflegebedürftigen auf 

die unterschiedlichen Angebote der Pflegeversicherung liegt nach Alter und Geschlecht 

differenziert vor.  

 

Die Berechnung erfolgt für die stationäre, ambulante und häusliche Pflege. Da die Leis-

tungsempfängerinnen und -empfänger von Tages- und Nachtpflege in Pflegegrad 2 bis 5 

in der Regel auch Pflegegeld oder ambulante Pflegeleistungen erhalten, sind sie in der 

Pflegestatistik bereits bei der Zahl der Pflegebedürftigen insgesamt erfasst. Leistungsbe-

rechtigte in Pflegegrad 1, die ausschließlich teilstationäre Pflege erhalten, werden bei der 

Berechnung der zukünftigen Anzahl an pflegebedürftigen Menschen ebenfalls berücksich-

tigt. Da ihre Zahl gering ist und es nicht möglich ist, ihre Anzahl im Jahr 2027 gesondert 

zu bestimmen, werden sie ebenfalls auf die unterschiedlichen Leistungsformen Pflege-

geld, ambulante und stationäre Pflege verteilt.165 

 

Der Anteil der Pflegebedürftigen, die vollstationär versorgt werden, ergibt sich aus der 

Anzahl der Pflegebedürftigen in der stationären Dauerpflege und derjenigen in Kurzzeit-

pflege. Im Gegensatz zu ganzjährig verfügbaren Kurzzeitpflegeplätzen stehen eingestreu-

te Plätze nicht das gesamte Jahr über verlässlich für die Kurzzeitpflege zur Verfügung. 

Sie werden flexibel genutzt und können auch in stationäre Dauerpflegeplätze übergehen. 

Um diesen Überlegungen Rechnung zu tragen sowie die Praxis angemessen widerzu-

spiegeln, werden eingestreute Kurzzeitpflegeplätze zusammen mit den vollstationären 

Plätzen betrachtet. 

 

Die Berechnung von Orientierungswerten für das Jahr 2027 erfolgt auf zwei Wegen: 

 

Status-Quo-Berechnung 

Die Status-Quo-Berechnung basiert auf der Annahme, dass die Pflegebedürftigen im Jahr 

2027 die einzelnen Leistungsarten so in Anspruch nehmen wie im Jahr 2017. Es wird also 

davon ausgegangen, dass Männer und Frauen in den unterschiedlichen Altersgruppen im 

Jahr 2027 zu gleichen Anteilen stationäre oder ambulante Pflege oder Pflegegeld nutzen 

wie im Jahr 2017. Verschiebungen zwischen den einzelnen Leistungsangeboten ergeben 

sich bei der Status-Quo-Berechnung durch die demografische Entwicklung. Steigt zum 

Beispiel die Zahl hochaltriger Pflegebedürftiger überproportional an, erhöht sich automa-

tisch auch der Anteil stationärer Versorgung, da diese Versorgungsform in den höheren 

Altersgruppen stärker in Anspruch genommen wird.  

 

 
165  Im Rhein-Neckar-Kreis erhielt zum Stichtag der Pflegestatistik eine Person in Pflegegrad 1 aus-

schließlich teilstationäre Leistungen.  
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Variante – Zunahme der ambulanten Versorgung  

Der Variante liegt die Annahme zugrunde, dass die Veränderungen durch die Pflegestär-

kungsgesetze dazu führen, dass der Anteil der stationären Pflege im Rhein-Neckar-Kreis 

abnimmt, während der Anteil der ambulanten Pflege zunimmt. Wie sich die Pflegestär-

kungsgesetze auf die Inanspruchnahme ambulanter und stationärer Pflegeangebote aus-

wirken werden, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Durch die bereits beschriebenen Ver-

änderungen müssen Pflegebedürftige bis einschließlich Pflegegrad 2 seit dem 01. Januar 

2017 mit höheren Kosten als bisher rechnen, wenn sie in ein Pflegeheim umziehen. 

Gleichzeitig wurden die Leistungen für ambulante und teilstationäre Angebote in der Pfle-

geversicherung ausgeweitet. Dies führt voraussichtlich dazu, dass Pflegebedürftige in 

niedrigen Pflegegraden zukünftig aus finanziellen Gründen in sehr viel geringerem Aus-

maß als bisher die Versorgung in einem Pflegeheim in Anspruch nehmen können und 

eher ambulant versorgt werden.166  

 

Die Zahl der Pflegegeldempfängerinnen und -empfänger ist bei beiden Berechnungen 

identisch. Dahinter steht die Annahme, dass die Pflegebedürftigen, die zuvor dem statio-

nären Bedarf zugerechnet wurden, auch zukünftig professionelle pflegerische Hilfe benö-

tigen.167 Dies schließt nicht aus, dass zusätzlich auch die Zahl der Pflegegeldempfänge-

rinnen und -empfänger bei der Variante ansteigt – zum Beispiel bei der Inanspruchnahme 

einer sogenannten „Kombinationsleistung“.168 Auch die Gesamtzahl der Pflegebedürftigen 

ist bei beiden Varianten gleich hoch. Es kommt zu Verschiebungen zwischen der stationä-

ren und ambulanten Pflege. 

 

Für die Berechnung der Variante wird zunächst der Anteil der stationär Versorgten in den 

Pflegegraden 1 und 2 bestimmt. Hilfsweise wird dazu auf die Daten der Pflegestatistik 

2017 zurückgegriffen: Zum 15.12.2017 hatten im Rhein-Neckar-Kreis 43 Pflegebedürftige 

in der stationären Dauer und Kurzzeitpflege den Pflegegrad 1 sowie 958 Pflegebedürftige 

den Pflegegrad 2. Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner, für die in der Vorausrech-

 
166  Die Haushalts- und Familienformen sind in den vergangenen Jahren immer vielfältiger gewor-

den. Die Anzahl der Menschen, die in einer Familie mit Kindern leben, geht zurück, während es 
mehr Paare ohne Kinder oder Alleinlebende gibt. Darüber hinaus hat die Mobilität in den letzten 
Jahren deutlich zugenommen, sodass viele Kinder in räumlicher Distanz zu ihren Eltern leben 
und die Eltern im Falle einer Pflegebedürftigkeit nicht selbst versorgen können. Es könnte sein, 
dass sich diese Entwicklungen in Zukunft verstärken und das häusliche Pflegepotential ab-
nimmt. Der Indikator „häusliches Pflegepotenzial“ beschreibt, inwieweit ältere Menschen in ihrer 
Wohnumgebung durch Angehörige gepflegt werden (können) und ob Hilfe durch institutionelle 
Pflegeeinrichtungen benötigt wird. Wenn die Anzahl derjenigen, die ambulante Leistungen in 
Anspruch nehmen, hoch ist, kann daraus geschlossen werden, dass das häusliche Pflegepo-
tenzial gering ist. In diesem Fall muss dafür Sorge getragen werden, dass ausreichend ambu-
lante Dienste vor Ort sind. (vergleiche: http://www.sozialplanung-senioren.de/das-handbuch/; 
zuletzt aufgerufen am 15.11.2019)  

167  In der Pflegestatistik werden Pflegebedürftige, die sowohl Pflegegeld als auch Pflege durch 
einen ambulanten Dienst erhalten, bei der ambulanten Pflege erfasst. Bei den Pflegegeldemp-
fängerinnen und -empfänger werden nur Pflegebedürftige erfasst, die ausschließlich Pflegegeld 
erhalten.  

168  Die Kombinationsleistung besteht aus Pflegegeld und Pflegesachleistung. Damit finanziert die 
Pflegekasse allen Pflegebedürftigen eine individuelle Kombination aus häuslicher Pflege durch 
einen Angehörigen und einen ambulanten Pflegedienst.  

http://www.sozialplanung-senioren.de/das-handbuch/
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nung zukünftig eine ambulante Versorgung angenommen wird, hatten im Jahr 2017 einen 

Anteil von 21,3 Prozent an allen stationär versorgten Pflegebedürftigen im Rhein-Neckar-

Kreis. Derselbe Anteil von 21,3 Prozent wird im Folgenden auch für das Jahr 2027 ange-

nommen und vom errechneten stationären Bedarf nach der Status-Quo-Berechnung ab-

gezogen. Dadurch ergibt sich eine andere Verteilung der Pflegeleistungen als bei der Sta-

tus-Quo-Berechnung. Zu beachten ist, dass es sich hierbei um eine Maximalvariante han-

delt. Die Zahl der Pflegebedürftigen in stationärer Pflege mit Pflegegrad 1 und 2 wird zu-

künftig voraussichtlich abnehmen. Das Ausmaß des Rückgangs kann allerdings nicht ge-

nau abgeschätzt werden.  

 

Bei der Interpretation der Ergebnisse der Bedarfsvorausrechnung ist zu berücksichtigen, 

dass eine exakte Vorhersage der künftigen Entwicklung nicht möglich ist. Eine Voraus-

rechnung zeigt eine mögliche, unter gegebenen Voraussetzungen und Annahmen wahr-

scheinliche Entwicklung auf. Deutliche Wanderungsbewegungen in der Bevölkerung oder 

Veränderungen der Pflegequoten, weil zum Beispiel durch Änderungen in der Pflegever-

sicherung zukünftig mehr Menschen Leistungen erhalten, könnten zu veränderten Ergeb-

nissen führen. Außerdem lässt sich derzeit noch nicht vorhersagen, wie sich das Nachfra-

geverhalten der Pflegebedürftigen nach bestimmten pflegerischen Angeboten durch das 

Pflegestärkungsgesetz II entwickeln wird. 

 

Die Ergebnisse der Vorausrechnung für das Jahr 2027 sind daher als Orientierungswerte 

und Diskussionsgrundlage zu verstehen. Sie bilden einen Korridor, innerhalb dessen sich 

die tatsächliche Entwicklung voraussichtlich abspielt. Die Orientierungswerte können eine 

regelmäßige Beobachtung der tatsächlichen Entwicklung nicht ersetzen. Gegebenenfalls 

müssen die Annahmen und die sich daraus ergebenden Bedarfsaussagen im Zeitverlauf 

angepasst werden. 

 

 

7.2 Pflegebedürftige und benötigte Angebote im Überblick 

 

Im Rhein-Neckar-Kreis werden den Ergebnissen der Vorausrechnung zufolge im Jahr 

2027 insgesamt 26.912 Personen Pflegeleistungen benötigen. Das sind 5.070 Personen 

oder 23 Prozent mehr als im Jahr 2017. 11.371 der insgesamt 26.912 Pflegebedürftigen 

benötigen nach der Vorausrechnung professionelle (ambulante oder stationäre) Unter-

stützung bei der Pflege. Das sind 2.496 Personen beziehungsweise 28,1 Prozent mehr 

als im Jahr 2017.  

 

Status Quo-Berechnung 

Unter der Status-Quo-Annahme ergeben sich die stärksten absoluten Zuwächse beim 

Pflegegeld und in der vollstationären Pflege. 15.541 Pflegebedürftige und damit rund 

2.580 Personen mehr als im Jahr 2017 würden danach im Jahr 2027 Pflegegeld bezie-

hen. 6.113 Personen – 1.420 Personen mehr als 2017 – würden eine stationäre Versor-
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gung benötigen. Die Zahl der durch einen ambulanten Pflegedienst versorgten Pflegebe-

dürftigen nimmt bis zum Jahr 2027 um rund 1.080 Personen zu.  

 
Abbildung 41:  Pflegeleistungen im Jahr 2017 und Orientierungswerte für Pflegeleistungen 

im Jahr 2020, 2023 und 2027 im Rhein-Neckar-Kreis nach der Status-Quo-
Berechnung  
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* einschließlich einem Pflegebedürftigen in Pflegegrad 1 mit teilstationärer Pflege (siehe hierzu auch Kapitel 
6.1 Pflegebedürftige Menschen im Rhein-Neckar-Kreis).  
Grafik: KVJS. Datenbasis: Bevölkerungsvorausrechnung auf der Basis der Bevölkerungsstatistik zum 
31.12.2017 sowie Pflegestatistik 2017 des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg. Eigene Berech-
nungen KVJS. 

 

Die stärkste prozentuale Zunahme verzeichnet bei der Status-Quo-Berechnung die statio-

näre Pflege. Sie wird gegenüber dem Jahr 2017 um 30,2 Prozent zunehmen. Der Zu-

wachs in der ambulanten Pflege wird 25,8 Prozent betragen. Die Zahl der Pflegegeldemp-

fängerinnen und -empfänger nimmt absolut am stärksten zu. Da der Ausgangswert im 

Jahr 2017 bereits hoch ist, fällt die prozentuale Zunahme im Vergleich zu den anderen 

Versorgungsarten mit 19,9 Prozent geringer aus. Auf kleinräumiger Ebene zeigt Tabelle 7 

die Entwicklung in den Städten und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis. 
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Tabelle 7:  Orientierungswerte für Pflegeleistungen im Jahr 2027 nach Städten und Ge-
meinden im Rhein-Neckar-Kreis nach der Status-Quo-Berechnung 

Kommune
ambulante 

Leistungen

stationäre Pflege (Dauer- 

und Kurzzeitpflege)
Pflegegeld Summe

Altlußheim 54 61 162 277

Angelbachtal 51 60 148 259

Bammental 71 85 204 360

Brühl 165 195 471 831

Dielheim 79 91 240 410

Dossenheim 108 128 322 558

Eberbach 155 181 448 784

Edingen-Neckarhausen 144 169 418 731

Epfenbach 22 25 66 113

Eppelheim 136 159 408 703

Eschelbronn 23 27 70 120

Gaiberg 24 27 71 122

Heddesbach 4 5 13 22

Heddesheim 117 136 342 595

Heiligkreuzsteinach 29 35 84 148

Helmstadt-Bargen 33 38 99 170

Hemsbach 127 149 368 644

Hirschberg a. d. Bergstraße 106 122 305 533

Hockenheim 194 225 582 1.001

Ilvesheim 85 99 254 438

Ketsch 133 153 387 673

Ladenburg 128 150 365 643

Laudenbach 59 67 177 303

Leimen 241 281 726 1.248

Lobbach 22 25 65 112

Malsch 31 35 94 160

Mauer 36 42 108 186

Meckesheim 50 57 148 255

Mühlhausen (Kraichgau) 70 80 216 366

Neckarbischofsheim 35 41 107 183

Neckargemünd 136 155 397 688

Neidenstein 16 18 48 82

Neulußheim 65 77 195 337

Nußloch 104 120 312 536

Oftersheim 114 133 338 585

Plankstadt 100 117 293 510

Rauenberg 71 82 216 369

Reichartshausen 17 20 52 89

Reilingen 70 80 210 360

Sandhausen 150 173 441 764

Schönau 50 59 142 251

Schönbrunn 30 35 88 153

Schriesheim 148 169 437 754

Schwetzingen 205 237 607 1.049

Sinsheim 320 371 964 1.655

Spechbach 18 22 52 92

St. Leon-Rot 115 134 351 600

Waibstadt 58 69 170 297

Walldorf 144 168 427 739

Weinheim 467 545 1.353 2.365

Wiesenbach 32 37 92 161

Wiesloch 242 282 725 1.249

Wilhemlsfeld 35 42 101 178

Zuzenhausen 20 22 59 101

Rhein-Neckar-Kreis 5.259* 6.115* 15.538 26.912

Orientierungswerte für das Jahr 2027 auf Gemeindeebene: Status-Quo-Berechnung

 
* Abweichungen von der Gesamtzahl der jeweils benötigten Pflegeleistungen sind rundungsbedingt. 
Datenbasis: Bevölkerungsvorausrechnung auf der Basis der Bevölkerungsstatistik zum 31.12.2017 sowie 
Pflegestatistik 2017 des Statistischen Landesamtes. Berechnungen: KVJS. 
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Variante – Zunahme der ambulanten Versorgung 

Grundannahme bei der Variante ist, dass Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 und 2 zukünf-

tig ambulant versorgt werden. Dadurch reduziert sich gegenüber der Status-Quo-

Berechnung der Anteil stationärer Versorgung zugunsten des Anteils ambulanter Versor-

gung (siehe Kapitel 7.1 Methodik).  

 

Unter der Annahme, dass die ambulante Versorgung zukünftig zunehmen wird, ergeben 

sich die stärksten absoluten Zuwächse in der ambulanten Pflege und beim Pflegegeld. 

6.560 Pflegebedürftige und damit 2.380 Personen mehr als im Jahr 2017 würden danach 

im Jahr 2027 von einem ambulanten Dienst versorgt werden. Die Zahl der Pflegegeld-

empfängerinnen und -empfänger bleibt wie zuvor beschrieben bei beiden Berechnungen 

gleich. Die Zahl der vollstationär versorgten Pflegebedürftigen würde um 116 Personen 

auf 4.811 Pflegebedürftige zunehmen. 

 

Abbildung 42:  Pflegeleistungen im Jahr 2017 und Orientierungswerte für Pflegeleistungen 
im Jahr 2020, 2023 und 2027 im Rhein-Neckar-Kreis nach der Variante – Zu-
nahme der ambulanten Versorgung  
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* einschließlich einem Pflegebedürftigen in Pflegegrad 1 mit teilstationärer Pflege (siehe hierzu auch Kapitel 
7.1 Pflegebedürftige Menschen im Rhein-Neckar-Kreis).  
Grafik: KVJS. Datenbasis: Bevölkerungsvorausrechnung auf der Basis der Bevölkerungsstatistik zum 
31.12.2017 sowie Pflegestatistik 2017 des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg. Eigene Berech-
nungen KVJS. 

 

Der prozentual höchste Zuwachs ergibt sich aufgrund des veränderten Nutzerverhaltens 

im ambulanten Bereich mit einer Zunahme um 56,9 Prozent. Im stationären Bereich da-

gegen reduziert sich unter den veränderten Annahmen der Anstieg auf 2,5 Prozent. 
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Tabelle 8:  Orientierungswerte für Pflegeleistungen im Jahr 2027 nach Städten und Ge-
meinden im Rhein-Neckar-Kreis nach der Variante – Zunahme der ambulan-
ten Versorgung 

Kommune
ambulante 

Leistungen

stationäre Pflege (Dauer- 

und Kurzzeitpflege)
Pflegegeld Summe

Altlußheim 67 48 162 277

Angelbachtal 64 47 148 259

Bammental 89 67 204 360

Brühl 207 153 471 831

Dielheim 98 72 240 410

Dossenheim 135 101 322 558

Eberbach 194 142 448 784

Edingen-Neckarhausen 180 133 418 731

Epfenbach 27 20 66 113

Eppelheim 170 125 408 703

Eschelbronn 29 21 70 120

Gaiberg 30 21 71 122

Heddesbach 5 4 13 22

Heddesheim 146 107 342 595

Heiligkreuzsteinach 36 28 84 148

Helmstadt-Bargen 41 30 99 170

Hemsbach 159 117 368 644

Hirschberg a. d. Bergstraße 132 96 305 533

Hockenheim 242 177 582 1.001

Ilvesheim 106 78 254 438

Ketsch 166 120 387 673

Ladenburg 160 118 365 643

Laudenbach 73 53 177 303

Leimen 301 221 726 1.248

Lobbach 27 20 65 112

Malsch 38 28 94 160

Mauer 45 33 108 186

Meckesheim 62 45 148 255

Mühlhausen (Kraichgau) 87 63 216 366

Neckarbischofsheim 44 32 107 183

Neckargemünd 169 122 397 688

Neidenstein 20 14 48 82

Neulußheim 81 61 195 337

Nußloch 130 94 312 536

Oftersheim 142 105 338 585

Plankstadt 125 92 293 510

Rauenberg 88 65 216 369

Reichartshausen 21 16 52 89

Reilingen 87 63 210 360

Sandhausen 187 136 441 764

Schönau 63 46 142 251

Schönbrunn 37 28 88 153

Schriesheim 184 133 437 754

Schwetzingen 255 187 607 1.049

Sinsheim 399 292 964 1.655

Spechbach 23 17 52 92

St. Leon-Rot 144 105 351 600

Waibstadt 73 54 170 297

Walldorf 180 132 427 739

Weinheim 583 429 1.353 2.365

Wiesenbach 40 29 92 161

Wiesloch 302 222 725 1.249

Wilhemlsfeld 44 33 101 178

Zuzenhausen 25 17 59 101

Rhein-Neckar-Kreis 6.561* 4.813* 15.538 26.912

Orientierungswerte für das Jahr 2027 auf Gemeindeebene: Zunahme der ambulanten Versorgung

 
* Abweichungen von der Gesamtzahl der jeweils benötigten Pflegeleistungen sind rundungsbedingt. 
Datenbasis: Bevölkerungsvorausrechnung auf der Basis der Bevölkerungsstatistik zum 31.12.2017 sowie 
Pflegestatistik 2017 des Statistischen Landesamtes. Berechnungen: KVJS. 
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Die Auswirkungen eines veränderten Nutzerverhaltens auf den zukünftigen Bedarf sind 

beträchtlich. Die Veränderungen im Nutzerverhalten stellen sich allerdings nicht automa-

tisch ein, sondern werden durch ein „pflegefreundliches“ Wohnumfeld sowie eine gezielte 

Förderung und stärkere Vernetzung ambulanter und teilstationärer Pflegeangebote be-

günstigt.  

 

 

7.2.1 Pflege im Pflegeheim einschließlich eingestreuter Kurzzeitpflege 

 

Aktuell stehen im Rhein-Neckar-Kreis insgesamt 4.980 Dauerpflegeplätze einschließlich 

eingestreuter Kurzzeitpflegeplätze zur Verfügung.169  

 

In den letzten Monaten haben viele Pflegeheime im Rhein-Neckar-Kreis im Rahmen der 

LHeimBauVO bereits Maßnahmen zur Reduzierung von Doppelzimmern umgesetzt. An-

dere Pflegeheime haben eine Befreiung beantragt und diese auch bis zu einer bestimm-

ten Frist erhalten. Da der Planungshorizont der kommunalen Planung für Seniorinnen und 

Senioren das Jahr 2027 umfasst, werden Befreiungen über das Jahr 2027 hinaus (insge-

samt 23 Einrichtungen) nicht für die Bestimmung der voraussichtlichen Platzzahl im Jahr 

2027 berücksichtigt. 

 

Die Aufstellung der Heimaufsicht über die Dauerpflegeplätze im Rhein-Neckar-Kreis mit 

Stand vom Januar 2020 liefert einen Überblick über die geplanten Neu- und Umbaumaß-

nahmen bis zum Jahr 2027 in den Pflegeheimen im Rhein-Neckar-Kreis. Einige Pflege-

heime im Rhein-Neckar-Kreis haben bereits bei der Heimaufsicht des Landkreises ange-

geben, wie viele Plätze sie nach Umsetzung der LHeimBauVO haben werden. Für die 

Bestimmung der Platzzahlen im Jahr 2027 werden in einem ersten Schritt lediglich kon-

krete Maßnahmen berücksichtigt, die der Heimaufsicht zum Zeitpunkt der Berichterstel-

lung bekannt waren. Nach Rückmeldung der Heimaufsicht wird sich die vorhandene 

Platzzahl in den Pflegeheimen im Rhein-Neckar-Kreis bis zum Jahr 2027 voraussichtlich 

um 248 Plätze verringern. Gleichzeitig kommen 208 Plätze hinzu, die bereits im Bau be-

ziehungsweise fest in Planung sind. Darunter befinden sich zehn Ersatzneubauten mit 

insgesamt 124 Plätzen in Eberbach, Eschelbronn, Heiligkreuzsteinach, Hemsbach, Ho-

ckenheim, Ladenburg, Schriesheim und Sinsheim. Außerdem eröffnet im Frühjahr 2020 in 

der Gemeinde Reilingen ein neues Pflegeheim mit insgesamt 84 Plätzen. Diese Planun-

gen sind in den folgenden Ausführungen bereits berücksichtigt.  

 

Darüber hinaus war zum Zeitpunkt der Berichterstellung bei sechs Pflegeheimen noch 

unklar, ob sie aufgrund der LHeimBauVO bis zum Jahr 2027 schließen oder Neu- bezie-

hungsweise Umbaumaßnahmen vornehmen. Für diese Heime wird in den folgenden Aus-

führungen von zwei Szenarien ausgegangen:  

 
169  Stand Januar 2020.  
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• Beim Best-Case-Szenario wird davon ausgegangen, dass die vorhandenen 

Platzzahlen in den sechs Einrichtungen durch entsprechende Neu- oder Umbau-

maßnahmen erhalten bleiben.  

• Das Worst-Case-Szenario geht davon aus, dass die Einrichtungen bis zum Jahr 

2027 schließen. Dadurch würden bis zum Jahr 2027 insgesamt 410 weitere Dau-

erpflegeplätze (einschließlich eingestreuter Kurzzeitpflegeplätze) im Rhein-

Neckar-Kreis wegfallen.  

 

Nach Berücksichtigung dieser Maßnahmen würden im Rhein-Neckar-Kreis im Jahr 2027 

nach dem Best-Case-Szenario voraussichtlich 4.940 Dauerpflegeplätze (einschließlich 

eingestreuter Kurzzeitpflegeplätze) zur Verfügung stehen. Nach dem Worst-Case-

Szenario reduziert sich die vorhandene Platzzahl im Jahr 2027 auf voraussichtlich 4.530 

Dauerpflegeplätze (einschließlich eingestreuter Kurzzeitpflegeplätze). 

 

Die Vorgaben der LHeimBauVO können auch neue Möglichkeiten im Hinblick auf eine 

künftig regional ausgewogenere und bedarfsgerechte Ausstattung mit Pflegeplätzen im 

Landkreis eröffnen. So könnten in Kommunen, in denen bisher nicht genügend Plätze zur 

Verfügung standen, Ersatzplätze für an anderer Stelle wegfallende Plätze geschaffen 

werden. Auch mit alternativen Angeboten, zum Beispiel Wohngemeinschaften für Men-

schen mit Unterstützungs- und Versorgungsbedarf, könnte der Bedarf an Leistungen der 

Pflege gedeckt werden. 

 

Bei den folgenden Berechnungen ist zu beachten, dass ein negativer Saldo in einer 

Kommune im Jahr 2027 nicht bedeutet, dass das stationäre Angebot tatsächlich in die-

sem Ausmaß erhöht werden muss. Für die Deckung des zukünftigen Bedarfs ist das Zu-

sammenspiel der einzelnen Pflegeleistungen von Bedeutung. Beispielsweise kann durch 

die Ausweitung von ambulanten Pflegeleistungen in Verbindung mit teilstationären Ange-

boten der Bedarf an stationären Dauerpflegeplätzen in bestimmten Kommunen geringer 

ausfallen als vorausberechnet oder sogar ausgeglichen werden. Wie der zukünftige Be-

darf tatsächlich gedeckt wird, ob und welche Verschiebungen innerhalb der einzelnen 

Pflegeleistungen erfolgen, hängt nicht zuletzt auch von den politischen und planerischen 

Entscheidungen im Rhein-Neckar-Kreis ab. Diese haben einen Einfluss auf die Lebenssi-

tuation der Bürgerinnen und Bürger mit Pflegebedarf und auf die Rahmenbedingungen für 

die Angebotsträger. 

 

Status-Quo-Berechnung 

Bei einem unveränderten Nutzerverhalten würden im Jahr 2027 im Rhein-Neckar-Kreis 

aufgrund der demografischen Veränderungen voraussichtlich 6.115 Dauerpflegeplätze 

(einschließlich eingestreuter Kurzzeitpflegeplätze) benötigt (siehe Abbildung 43).  

 

Der Abgleich des voraussichtlichen Bestands von 4.940 Dauerpflegeplätzen im Jahr 2027 

(Best-Case-Szenario) mit dem Orientierungswert von 6.115 Dauerpflegeplätzen der Sta-

tus-Quo-Berechnung zeigt, dass es im Rhein-Neckar-Kreis bis zum Jahr 2027 insgesamt 
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einen Bedarf von voraussichtlich 1.175 Dauerpflegeplätzen einschließlich eingestreuter 

Kurzzeitpflegeplätze zusätzlich zu den bereits vorhandenen und bis zum Jahr 2027 ge-

planten Plätzen geben wird (siehe Tabelle 9). In 35 von 54 Kommunen würden zusätzli-

che Dauer- und eingestreute Kurzzeitpflegeplätze benötigt.  

 
Abbildung 43:  Vorausberechneter Bedarf an stationären Dauerpflegeplätzen (einschließlich 

eingestreuter Kurzzeitpflegeplätze) in den Städten und Gemeinden des 
Rhein-Neckar-Kreises im Jahr 2027 nach der Status-Quo-Berechnung 

 
Grafik: KVJS. Datenbasis: Bevölkerungsvorausrechnung auf der Basis der Bevölkerungsstatistik zum 
31.12.2017 sowie Pflegestatistik 2017 des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg. Eigene Berech-
nungen KVJS. 
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Tabelle 9:  Bestand an Dauerpflegeplätzen (einschließlich eingestreuter Kurzzeitpflege-
plätze) im Jahr 2020 sowie Orientierungswerte für das Jahr 2027 in den Städ-
ten und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis nach der Status-Quo-Berechnung 
– Best-Case-Szenario 

Kommune

Bestand

2020

Feststehende 

Planungen bis 

2027

Voraussichtlicher 

Bestand 2027

 Best-Case-

Szenario 

Orientierungswerte 

2027 

(Status-Quo-

Berechnung)

Saldo 2027

(Best-Case-

Szenario)

Altlußheim 61 -61

Angelbachtal 79 -10 69 60 9

Bammental 141 141 85 56

Brühl 269 269 195 74

Dielheim 54 -6 48 91 -43

Dossenheim 91 91 128 -37

Eberbach 245 245 181 64

Edingen-Neckarhausen 195 -24 171 169 2

Epfenbach 25 -25

Eppelheim 100 100 159 -59

Eschelbronn 24 36 60 27 33

Gaiberg 27 -27

Heddesbach 15 15 5 10

Heddesheim 76 76 136 -60

Heiligkreuzsteinach 73 -28 45 35 10

Helmstadt-Bargen 38 -38

Hemsbach 34 56 90 149 -59

Hirschberg 49 49 122 -73

Hockenheim 231 -32 199 225 -26

Ilvesheim 70 -2 68 99 -31

Ketsch 90 90 153 -63

Ladenburg 97 -20 77 150 -73

Laudenbach 67 -67

Leimen 256 -25 231 281 -50

Lobbach 25 -25

Malsch 52 -8 44 35 9

Mauer 38 38 42 -4

Meckesheim 57 -57

Mühlhausen 90 90 80 10

Neckarbischofsheim 26 26 41 -15

Neckargemünd 97 97 155 -58

Neidenstein 18 -18

Neulußheim 88 88 77 11

Nußloch 84 84 120 -36

Oftersheim 74 74 133 -59

Plankstadt 98 98 117 -19

Rauenberg 90 90 82 8

Reichartshausen 20 -20

Reilingen 84 84 80 4

Sandhausen 186 -24 162 173 -11

Schönau 50 50 59 -9

Schönbrunn 26 26 35 -9

Schriesheim 163 6 169 169 0

Schwetzingen 78 -8 70 237 -167

Sinsheim 360 -7 353 371 -18

Spechbach 73 -28 45 22 23

St. Leon-Rot 135 135 134 1

Waibstadt 78 78 69 9

Walldorf 70 70 168 -98

Weinheim 428 428 545 -117

Wiesenbach 37 -37

Wiesloch 359 359 282 77

Wilhelmsfeld 48 48 42 6

Zuzenhausen 22 -22

Rhein-Neckar-Kreis 4.980 -40 4.940 6.115 -1.175  
Datenbasis: Aufstellung der Heimaufsicht und der Kreisseniorenplanerin des Rhein-Neckar-Kreises über die 
Dauerpflegeplätze (einschließlich eingestreuter Kurzzeitpflegeplätze), Stand Januar 2020 sowie Bevölke-
rungsvorausrechnung auf der Basis der Bevölkerungsstatistik zum 31.12.2017 sowie Pflegestatistik 2017 des 
Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg. Eigene Berechnungen KVJS. 
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Tabelle 10:  Bestand an Dauerpflegeplätzen (einschließlich eingestreuter Kurzzeitpflege-
plätze) im Jahr 2020 sowie Orientierungswerte für das Jahr 2027 in den Städ-
ten und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis nach der Status-Quo-Berechnung 
– Worst-Case-Szenario 

Kommune

Bestand

2020

 Feststehende  

Planungen bis 

2027

Voraussichtliche 

Reduzierung bis 

2027

Voraussichtlicher 

Bestand 2027

 Worst-Case-

Szenario 

Orientierungswerte 

2027 

(Status-Quo-

Berechnung)

Saldo 2027

(Worst-Case-

Szenario)

Altlußheim 61 -61

Angelbachtal 79 -10 69 60 9

Bammental 141 141 85 56

Brühl 269 269 195 74

Dielheim 54 -6 48 91 -43

Dossenheim 91 91 128 -37

Eberbach 245 245 181 64

Edingen-Neckarhausen 195 -24 171 169 2

Epfenbach 25 -25

Eppelheim 100 -100 159 -159

Eschelbronn 24 36 60 27 33

Gaiberg 27 -27

Heddesbach 15 15 5 10

Heddesheim 76 76 136 -60

Heiligkreuzsteinach 73 -28 45 35 10

Helmstadt-Bargen 38 -38

Hemsbach 34 56 90 149 -59

Hirschberg 49 49 122 -73

Hockenheim 231 -32 199 225 -26

Ilvesheim 70 -2 68 99 -31

Ketsch 90 90 153 -63

Ladenburg 97 -20 77 150 -73

Laudenbach 67 -67

Leimen 256 -25 231 281 -50

Lobbach 25 -25

Malsch 52 -8 44 35 9

Mauer 38 38 42 -4

Meckesheim 57 -57

Mühlhausen 90 90 80 10

Neckarbischofsheim 26 26 41 -15

Neckargemünd 97 -97 155 -155

Neidenstein 18 -18

Neulußheim 88 88 77 11

Nußloch 84 84 120 -36

Oftersheim 74 74 133 -59

Plankstadt 98 98 117 -19

Rauenberg 90 90 82 8

Reichartshausen 20 -20

Reilingen 84 84 80 4

Sandhausen 186 -24 162 173 -11

Schönau 50 -50 59 -59

Schönbrunn 26 26 35 -9

Schriesheim 163 6 169 169 0

Schwetzingen 78 -8 70 237 -167

Sinsheim 360 -7 -42 311 371 -60

Spechbach 73 -28 45 22 23

St. Leon-Rot 135 -51 84 134 -50

Waibstadt 78 78 69 9

Walldorf 70 -70 168 -168

Weinheim 428 428 545 -117

Wiesenbach 37 -37

Wiesloch 359 359 282 77

Wilhelmsfeld 48 48 42 6

Zuzenhausen 22 -22

Rhein-Neckar-Kreis 4.980 -40 -410 4.530 6.115 -1.585  
Datenbasis: Aufstellung der Heimaufsicht und der Kreisseniorenplanerin des Rhein-Neckar-Kreises über die 
Dauerpflegeplätze (einschließlich eingestreuter Kurzzeitpflegeplätze), Stand Januar 2020 sowie Bevölke-
rungsvorausrechnung auf der Basis der Bevölkerungsstatistik zum 31.12.2017 sowie Pflegestatistik 2017 des 
Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg. Eigene Berechnungen KVJS. 

 

Nach dem Worst-Case-Szenario würde sich der voraussichtliche Bestand im Jahr 2027 

auf 4.530 Dauerpflegeplätze (einschließlich eingestreuter Kurzzeitpflegeplätze) reduzie-

ren. Dadurch würde sich der Zusatzbedarf bis zum Jahr 2027 auf 1.585 Dauerpflegeplät-
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ze (einschließlich eingestreuter Kurzzeitpflegeplätze) erhöhen. In 36 von 54 Kommunen 

würden zusätzliche Plätze fehlen.  

 
Abbildung 44:  Voraussichtlicher Bestand (Best-Case/ Worst-Case) sowie Orientierungswert 

an Dauerpflegeplätzen (einschließlich eingestreuter Kurzzeitpflegeplätze) im 
Jahr 2027 nach Planungsräumen im Rhein-Neckar-Kreis nach der Status-
Quo-Berechnung 

 
Datenbasis: Aufstellung der Heimaufsicht und der Kreisseniorenplanerin des Rhein-Neckar-Kreises über die 
Dauerpflegeplätze (einschließlich eingestreuter Kurzzeitpflegeplätze), Stand Januar 2020 sowie Bevölke-
rungsvorausrechnung auf der Basis der Bevölkerungsstatistik zum 31.12.2017 sowie Pflegestatistik 2017 des 
Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg. Eigene Berechnungen KVJS. 

 

Variante – Stärkere Nutzung ambulant organisierter Pflegeangebote 

Bei der Variante reduziert sich aufgrund eines veränderten Nutzerverhaltens der errech-

nete Bedarf an stationären Pflegeplätzen im Jahr 2027 auf 4.813 (siehe Abbildung 45).  

 

Wird dieser Orientierungswert von 4.813 benötigten Dauerpflegeplätzen dem voraussicht-

lichen Bestand von 4.940 Dauerpflegeplätzen im Jahr 2027 (Best-Case-Szenario) ge-
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genübergestellt, ergibt sich ein Überhang von 127 Dauerpflegepflegeplätzen einschließ-

lich eingestreuter Kurzzeitpflegeplätze im Jahr 2027. Insgesamt würde in 28 von 54 Städ-

ten und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis ein zusätzlicher Bedarf an Dauerpflegeplätzen 

bestehen (siehe Tabelle 11). 

 
Abbildung 45:  Vorausberechneter Bedarf an stationären Dauerpflegeplätzen (einschließlich 

eingestreuter Kurzzeitpflegeplätze) in den Städten und Gemeinden des 
Rhein-Neckar-Kreises im Jahr 2027 nach der Variante: Zunahme der ambu-
lanten Versorgung 

 
Grafik: KVJS. Datenbasis: Bevölkerungsvorausrechnung auf der Basis der Bevölkerungsstatistik zum 
31.12.2017 sowie Pflegestatistik 2017 des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg. Eigene Berech-
nungen KVJS. 
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Tabelle 11:  Bestand an Dauerpflegeplätzen (einschließlich eingestreuter Kurzzeitpflege-
plätze) im Jahr 2020 sowie Orientierungswerte für das Jahr 2027 in den Städ-
ten und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis nach der Variante: Zunahme der 
ambulanten Versorgung – Best-Case-Szenario  

Kommune

Bestand

2020

Feststehende 

Planungen bis 

2027

Voraussichtlicher 

Bestand 2027

 Best-Case-Szenario 

Orientierungswerte 

2027 

(Variante)

Saldo 2027

(Best-Case-

Szenario)

Altlußheim 48 -48

Angelbachtal 79 -10 69 47 22

Bammental 141 141 67 74

Brühl 269 269 153 116

Dielheim 54 -6 48 72 -24

Dossenheim 91 91 101 -10

Eberbach 245 245 142 103

Edingen-Neckarhausen 195 -24 171 133 38

Epfenbach 20 -20

Eppelheim 100 100 125 -25

Eschelbronn 24 36 60 21 39

Gaiberg 21 -21

Heddesbach 15 15 4 11

Heddesheim 76 76 107 -31

Heiligkreuzsteinach 73 -28 45 28 17

Helmstadt-Bargen 30 -30

Hemsbach 34 56 90 117 -27

Hirschberg 49 49 96 -47

Hockenheim 231 -32 199 177 22

Ilvesheim 70 -2 68 78 -10

Ketsch 90 90 120 -30

Ladenburg 97 -20 77 118 -41

Laudenbach 53 -53

Leimen 256 -25 231 221 10

Lobbach 20 -20

Malsch 52 -8 44 28 16

Mauer 38 38 33 5

Meckesheim 45 -45

Mühlhausen 90 90 63 27

Neckarbischofsheim 26 26 32 -6

Neckargemünd 97 97 122 -25

Neidenstein 14 -14

Neulußheim 88 88 61 27

Nußloch 84 84 94 -10

Oftersheim 74 74 105 -31

Plankstadt 98 98 92 6

Rauenberg 90 90 65 25

Reichartshausen 16 -16

Reilingen 84 84 63 21

Sandhausen 186 -24 162 136 26

Schönau 50 50 46 4

Schönbrunn 26 26 28 -2

Schriesheim 163 6 169 133 36

Schwetzingen 78 -8 70 187 -117

Sinsheim 360 -7 353 292 61

Spechbach 73 -28 45 17 28

St. Leon-Rot 135 135 105 30

Waibstadt 78 78 54 24

Walldorf 70 70 132 -62

Weinheim 428 428 429 -1

Wiesenbach 29 -29

Wiesloch 359 359 222 137

Wilhelmsfeld 48 48 33 15

Zuzenhausen 17 -17

Rhein-Neckar-Kreis 4.980 -40 4.940 4.813 127  
Datenbasis: Aufstellung der Heimaufsicht und der Kreisseniorenplanerin des Rhein-Neckar-Kreises über die 
Dauerpflegeplätze (einschließlich eingestreuter Kurzzeitpflegeplätze), Stand Januar 2020 sowie Bevölke-
rungsvorausrechnung auf der Basis der Bevölkerungsstatistik zum 31.12.2017 sowie Pflegestatistik 2017 des 
Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg. Eigene Berechnungen KVJS. 
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Tabelle 12:  Bestand an Dauerpflegeplätzen (einschließlich eingestreuter Kurzzeitpflege-
plätze) im Jahr 2020 sowie Orientierungswerte für das Jahr 2027 in den Städ-
ten und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis nach der Variante: Zunahme der 
ambulanten Versorgung – Worst-Case-Szenario 

Kommune

Bestand

2020

 Feststehende  

Planungen bis 

2027

Voraussichtliche 

Reduzierung bis 

2027

Voraussichtlicher 

Bestand 2027 

 Worst-Case-Szenario 

Orientierungswerte 

2027 

(Variante)

Saldo 2027

(Worst-Case-

Szenario)

Altlußheim 48 -48

Angelbachtal 79 -10 69 47 22

Bammental 141 141 67 74

Brühl 269 269 153 116

Dielheim 54 -6 48 72 -24

Dossenheim 91 91 101 -10

Eberbach 245 245 142 103

Edingen-Neckarhausen 195 -24 171 133 38

Epfenbach 20 -20

Eppelheim 100 -100 125 -125

Eschelbronn 24 36 60 21 39

Gaiberg 21 -21

Heddesbach 15 15 4 11

Heddesheim 76 76 107 -31

Heiligkreuzsteinach 73 -28 45 28 17

Helmstadt-Bargen 30 -30

Hemsbach 34 56 90 117 -27

Hirschberg 49 49 96 -47

Hockenheim 231 -32 199 177 22

Ilvesheim 70 -2 68 78 -10

Ketsch 90 90 120 -30

Ladenburg 97 -20 77 118 -41

Laudenbach 53 -53

Leimen 256 -25 231 221 10

Lobbach 20 -20

Malsch 52 -8 44 28 16

Mauer 38 38 33 5

Meckesheim 45 -45

Mühlhausen 90 90 63 27

Neckarbischofsheim 26 26 32 -6

Neckargemünd 97 -97 122 -122

Neidenstein 14 -14

Neulußheim 88 88 61 27

Nußloch 84 84 94 -10

Oftersheim 74 74 105 -31

Plankstadt 98 98 92 6

Rauenberg 90 90 65 25

Reichartshausen 16 -16

Reilingen 84 84 63 21

Sandhausen 186 -24 162 136 26

Schönau 50 -50 46 -46

Schönbrunn 26 26 28 -2

Schriesheim 163 6 169 133 36

Schwetzingen 78 -8 70 187 -117

Sinsheim 360 -7 -42 311 292 19

Spechbach 73 -28 45 17 28

St. Leon-Rot 135 -51 84 105 -21

Waibstadt 78 78 54 24

Walldorf 70 -70 132 -132

Weinheim 428 428 429 -1

Wiesenbach 29 -29

Wiesloch 359 359 222 137

Wilhelmsfeld 48 48 33 15

Zuzenhausen 17 -17

Rhein-Neckar-Kreis 4.980 -40 -410 4.530 4.813 -283  
Datenbasis: Aufstellung der Heimaufsicht und der Kreisseniorenplanerin des Rhein-Neckar-Kreises über die 
Dauerpflegeplätze (einschließlich eingestreuter Kurzzeitpflegeplätze), Stand Januar 2020 sowie Bevölke-
rungsvorausrechnung auf der Basis der Bevölkerungsstatistik zum 31.12.2017 sowie Pflegestatistik 2017 des 
Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg. Eigene Berechnungen KVJS. 

 

Nach dem Worst-Case-Szenario würde sich beim Abgleich des voraussichtlichen Be-

standes im Jahr 2027 mit dem Orientierungswert nach der Variante – Zunahme der ambu-

lanten Versorgung der Zusatzbedarf an Dauerpflegeplätzen (einschließlich eingestreuter 

Kurzzeitpflegeplätze) auf 283 Plätze erhöhen. In 30 der 54 Kommunen würden zusätzli-

che Plätze fehlen.  
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Abbildung 46:  Voraussichtlicher Bestand (Best-Case/ Worst-Case) sowie Orientierungswert 
an Dauerpflegeplätzen (einschließlich eingestreuter Kurzzeitpflegeplätze) im 
Jahr 2027 nach Planungsräumen im Rhein-Neckar-Kreis nach der Variante – 
Zunahme der ambulanten Versorgung 

 
* Abweichungen von der Summe der einzelnen Werte sind rundungsbedingt.  
Datenbasis: Aufstellung der Heimaufsicht und der Kreisseniorenplanerin des Rhein-Neckar-Kreises über die 
Dauerpflegeplätze (einschließlich eingestreuter Kurzzeitpflegeplätze), Stand Januar 2020 sowie Bevölke-
rungsvorausrechnung auf der Basis der Bevölkerungsstatistik zum 31.12.2017 sowie Pflegestatistik 2017 des 
Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg. Eigene Berechnungen KVJS. 

 

 

7.2.2 Kurzzeit- und Übergangspflege 

 

Die Berechnung der Orientierungswerte für Kurzzeitpflegeplätze gestaltet sich deutlich 

schwieriger als die Berechnung im Bereich der Dauerpflege. Dies hat mehrere Gründe:  

• In der Pflegestatistik des Statistischen Landesamtes werden die Leistungsemp-

fängerinnen und -empfänger von Kurzzeitpflege am Stichtag 15.12. erhoben. Es ist 
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unklar, ob zu diesem Stichtag alle Menschen, die ein solches Angebot in Anspruch 

nehmen wollten, auch einen Platz gefunden haben.  

• Darüber hinaus bildet die Stichtagszahl nicht ab, ob Angebot und Nachfrage in der 

Kurzzeitpflege auf das ganze Jahr gesehen übereinstimmen: Typisch für die Kurz-

zeitpflege sind saisonale Nachfragespitzen und unvorhersehbare kurzfristige Be-

darfe.  

• Eingestreute Kurzzeitpflegeplätze stehen nicht ausschließlich für die Kurzzeitpfle-

ge zur Verfügung, sondern werden (auch) für die Dauerpflege genutzt. Kurzzeit-

pflegeplätze werden jedoch häufig kurzfristig benötigt, zum Beispiel nach einem 

Krankenhausaufenthalt oder in Krisensituationen, um die häusliche Pflege zu sta-

bilisieren. Die Bestimmung von Orientierungswerten für die Kurzzeitpflege sollte 

daher das Ziel verfolgen, Bedarfe für solitäre und ganzjährig vorgehaltene Kurz-

zeitpflegeplätze zu berechnen. Dies ist aufgrund der vorhandenen Datenlage nur 

eingeschränkt leistbar.170 

 

Der KVJS hat Annahmen entwickelt, die es ermöglichen, sich dem Bedarf in der Kurzzeit-

pflege anzunähern. Dazu wird auf die Statistik über die Leistungen aus der Pflegeversi-

cherung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg für das Jahr 2019171 und 

den Barmer-Pflegereport 2018 zurückgegriffen. Daraus ergeben sich folgende Angaben: 

• Anhand der Statistik der Pflegeversicherung kann bestimmt werden, wie viele Ta-

ge pro Jahr die Kurzzeitpflege im Durchschnitt von pflegebedürftigen Menschen 

genutzt wird. Im Jahr 2019 haben pflegebedürftige Personen durchschnittlich an 

19 Tagen pro Jahr Kurzzeitpflege in Anspruch genommen.172  

• Aus dem Barmer-Pflegereport 2018 können Anhaltspunkte gewonnen werden, wie 

viele pflegende Angehörige173 Kurzzeitpflege nutzen würden, wenn ausreichend 

Angebote zur Verfügung stünden und der Zugang zur Kurzzeitpflege einfacher ge-

staltet wäre. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass 17,7 Prozent der pflegen-

den Angehörigen eine Kurzzeitpflege unter verbesserten Rahmenbedingungen 

nutzen würden.174  

 

 
170  Die Datenlage bildet nicht die tatsächliche Nutzung von Kurzzeitpflege im Jahresverlauf ab. 

Auch werden keine Angaben darüber gemacht, wie viele Personen einen Kurzzeitpflegeplatz 
gesucht und nicht gefunden haben oder nach der Kurzzeitpflege wieder in den häuslichen Be-
reich zurückgekehrt sind. 

171  Statistisches Landesamt Baden-Württemberg: Vierteljährliche Statistik über Leistungsfälle und 
Leistungstage nach Pflegearten und Pflegegraden (PG 1), Berichtszeitraum 1. Januar bis 31. 
Dezember 2019.  

172  In den Jahren 2017 und 2018 zeigte sich eine ähnliche durchschnittliche Nutzungsdauer pro 
Pflegebedürftigem. 

173  Pflegende Angehörige werden im Folgenden definiert als die Personen, die hauptsächlich die 
Pflege und Versorgung des Pflegebedürftigen übernehmen. Es kann sich dabei um einen An-
gehörigen oder um nahestehende Pflegepersonen handeln.   

174  Barmer (Hrsg.), 2018: Pflegereport 2018, Schriftenreihe zur Gesundheitsanalyse, Band 12, S. 
137. 
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Unter der Annahme, dass sich die durchschnittliche Nutzung von Kurzzeitpflege pro Jahr 

und der Anteil der pflegenden Angehörigen, die Kurzzeitpflege unter verbesserten Rah-

menbedingungen nutzen würden, zukünftig nicht verändert, kann ein Höchstbedarf für 

die Kurzzeitpflege berechnet werden. Das bedeutet, dass davon ausgegangen wird, 

dass auch im Jahr 2027 17,7 Prozent der pflegenden Angehörigen Kurzzeitpflege an 

durchschnittlich 19 Tagen pro Jahr in Anspruch nehmen würden, wenn ausreichend An-

gebote vorhanden wären. Dieser Anteil kann auf die vorausberechnete Zahl der Pflege-

bedürftigen in häuslicher Pflege im Jahr 2027 im Rhein-Neckar-Kreis bezogen werden.175 

Die Anzahl der häuslich gepflegten Menschen variiert je nachdem, ob die Status-Quo-

Berechnung oder die Variante – Zunahme der ambulanten Versorgung zugrunde gelegt 

wird (siehe Kapitel 7.1 Methodik). 

 

Die Berechnung eines Mindestbedarfs an Kurzzeitpflegeplätzen oder des Bedarfs an 

Kurzzeitpflege nach § 39 c SGB V ist anhand der vorhandenen Daten und Statistiken 

nicht möglich.176  

 

Für den Rhein-Neckar-Kreis ergeben sich auf Basis dieser Annahmen folgende Orientie-

rungswerte für solitäre und ganzjährig vorgehaltene Kurzzeitpflegeplätze177:  

 

Status-Quo-Berechnung 

Nach der Status-Quo-Berechnung werden im Jahr 2027 im Rhein-Neckar-Kreis voraus-

sichtlich 20.797 Pflegebedürftige zu Hause von Angehörigen oder durch einen ambulan-

ten Dienst versorgt. Unter der Annahme, dass 17,7 Prozent der pflegenden Angehörigen 

unter verbesserten Rahmenbedingungen Kurzzeitpflege nutzen würden, würden im Jahr 

2027 im Rhein-Neckar-Kreis 194 ausschließlich für die Kurzzeitpflege zur Verfügung ste-

hende Plätze benötigt. Im Jahr 2020 gab es insgesamt neun ganzjährig vorgehaltene 

Kurzzeitpflegeplätze in der Stadt Hockenheim und in der Gemeinde Mühlhausen (siehe 

Kapitel 6.7.1 Kurzzeitpflegeplätze – Bestand im Rhein-Neckar-Kreis). Der Abgleich des 

voraussichtlichen Bestands von neun ganzjährig vorgehaltenen Kurzzeitpflegeplätzen im 

Jahr 2027 mit dem Orientierungswert von 194 Plätzen nach der Status-Quo-Berechnung 

ergibt einen zusätzlichen Bedarf zu den bereits bestehenden und geplanten Plätzen bis 

zum Jahr 2027 von 185 verlässlichen Kurzzeitpflegeplätzen.  

 

 
175  Dabei wird die Annahme getroffen, dass der Großteil der Pflegebedürftigen von einem Angehö-

rigen oder einer sonstigen nahestehenden Person ausschließlich oder mit Hilfe eines ambulan-
ten Dienstes gepflegt wird.  

176  Es liegen keine Anhaltspunkte darüber vor, wie viele Menschen mit kurzfristigem Pflegebedarf 
nach einem Krankenhausaufenthalt einen Kurzzeitpflegeplatz suchen und gegebenenfalls nicht 
finden.  

177  Eine Berechnung des Bedarfes auf Gemeindeebene ist aufgrund der konzeptionellen Ausge-
staltung der Kurzzeitpflege und der geringen Platzzahlen nicht sinnvoll.  
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Tabelle 13:  Vorausberechneter Höchstbedarf an verlässlichen Kurzzeitpflegeplätzen im 
Rhein-Neckar-Kreis im Jahr 2027 nach der Status-Quo-Berechnung 

Bedarf an verlässlichen

Kurzzeitpflegeplätzen 

im Jahr 2027

Saldo

9 0 9 194 -185

Bestand an 

verlässlichen

Kurzzeitpflegeplätzen 

im Jahr 2020

Feststehende 

Planungen bis zum 

Jahr 2027

Voraussichtlicher 

Bestand im Jahr 2027

Status-Quo-Berechnung

 
Datenbasis: Aufstellung der Heimaufsicht über die ganzjährig vorgehaltenen Kurzzeitpflegeplätze im Rhein-
Neckar-Kreis, Stand Januar 2020 sowie Bevölkerungsvorausrechnung auf der Basis der Bevölkerungsstatistik 
zum 31.12.2017 und Pflegestatistik zum 15.12.2017 des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg. 
Eigene Berechnungen KVJS. 

 

Kurzzeitpflegeplätze können im Gegensatz zu Tagespflegeplätzen aus wirtschaftlicher 

Sicht nicht kleinräumig in allen Kommunen des Landkreises vorgehalten werden. Auf-

grund der Größe des Rhein-Neckar-Kreis erscheint es daher sinnvoll, bei der Initiierung 

von Angeboten bestimmte Kommunen oder Regionen zusammenzufassen und neue 

Plätze dezentral einzurichten. Hier bieten die Planungsräume des Rhein-Neckar-Kreises 

eine sinnvolle Orientierung.  

 
Tabelle 14:  Vorausberechneter Höchstbedarf an verlässlichen Kurzzeitpflegeplätzen im 

Rhein-Neckar-Kreis im Jahr 2027 nach Planungsräumen: Status-Quo-
Berechnung  

Bedarf an verlässlichen

Kurzzeitpflegeplätzen 

im Jahr 2027

Saldo

Planungsraum Weinheim 55 -55

Planungsraum Wiesloch/ Leimen 3 3 47 -44

Planungsraum Schwetzingen/ 

Hockenheim
6 6 46 -40

Planungsraum Sinsheim 23 -23

Planungsraum Neckargemünd/ 

Eberbach
23 -23

Rhein-Neckar-Kreis 9 0 9 194 -185

Bestand an 

verlässlichen

Kurzzeitpflegeplätzen 

im Jahr 2020

Feststehende 

Planungen bis zum 

Jahr 2027

Voraussichtlicher 

Bestand im Jahr 2027

Status-Quo-Berechnung

Planungsraum

 
Datenbasis: Aufstellung der Heimaufsicht über die ganzjährig vorgehaltenen Kurzzeitpflegeplätze im Rhein-
Neckar-Kreis, Stand Januar 2020 sowie Bevölkerungsvorausrechnung auf der Basis der Bevölkerungsstatistik 
zum 31.12.2017 und Pflegestatistik zum 15.12.2017 des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg. 
Eigene Berechnungen KVJS. 

 

Variante – Zunahme der ambulanten Versorgung 

Unter der Annahme, dass die Anzahl der ambulant versorgten Pflegebedürftigen durch 

die Auswirkungen der Pflegestärkungsgesetze bis zum Jahr 2027 zunimmt, erhöht sich 

die Anzahl der zu Hause von Angehörigen oder durch einen ambulanten Dienst versorg-

ten Personen auf 22.099 Personen im Jahr 2027. Auf Grundlage dieser Berechnung 

ergibt sich für das Jahr 2027 ein Bedarf an 206 solitären und ganzjährig vorgehaltenen 

Kurzzeitpflegeplätzen. Damit würde sich der zusätzliche Bedarf zu den bereits vorhande-

nen und geplanten Plätzen bis zum Jahr 2027 auf 197 Plätze erhöhen.   
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Tabelle 15:  Vorausberechneter Höchstbedarf an verlässlichen Kurzzeitpflegeplätzen im 
Rhein-Neckar-Kreis im Jahr 2027 nach der Variante – Zunahme der ambulan-
ten Versorgung  

Bedarf an verlässlichen

Kurzzeitpflegeplätzen 

im Jahr 2027

Saldo

9 0 9 206 -197

Bestand an 

verlässlichen

Kurzzeitpflegeplätzen 

im Jahr 2020

Feststehende 

Planungen bis zum 

Jahr 2027

Voraussichtlicher 

Bestand im Jahr 2027

Variante - Zunahme der 

ambulanten Versorgung 

 
Datenbasis: Aufstellung der Heimaufsicht über die ganzjährig vorgehaltenen Kurzzeitpflegeplätze im Rhein-
Neckar-Kreis, Stand Januar 2020 sowie Bevölkerungsvorausrechnung auf der Basis der Bevölkerungsstatistik 
zum 31.12.2017 und Pflegestatistik zum 15.12.2017 des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg. 
Eigene Berechnungen KVJS. 

 
Tabelle 16:  Vorausberechneter Höchstbedarf an verlässlichen Kurzzeitpflegeplätzen im 

Rhein-Neckar-Kreis im Jahr 2027 nach Planungsräumen nach der Variante – 
Zunahme der ambulanten Versorgung 

Bedarf an verlässlichen

Kurzzeitpflegeplätzen 

im Jahr 2027

Saldo

Planungsraum Weinheim 59 -59

Planungsraum Wiesloch/ Leimen 3 3 49 -46

Planungsraum Schwetzingen/ 

Hockenheim
6 6 48 -42

Planungsraum Sinsheim 26 -26

Planungsraum Neckargemünd/ 

Eberbach
24 -24

Rhein-Neckar-Kreis 9 0 9 206 -197

Planungsraum

Bestand an 

verlässlichen

Kurzzeitpflegeplätzen 

im Jahr 2020

Feststehende 

Planungen bis zum 

Jahr 2027

Voraussichtlicher 

Bestand im Jahr 2027

Variante - Zunahme der 

ambulanten Versorgung

 
Datenbasis: Aufstellung der Heimaufsicht über die ganzjährig vorgehaltenen Kurzzeitpflegeplätze im Rhein-
Neckar-Kreis, Stand Januar 2020 sowie Bevölkerungsvorausrechnung auf der Basis der Bevölkerungsstatistik 
zum 31.12.2017 und Pflegestatistik zum 15.12.2017 des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg. 
Eigene Berechnungen KVJS. 

 

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu beachten, dass für die Kurzzeitpflege der 

Höchstbedarf an Plätzen berechnet wurde.  

 

 

7.2.3 Tagespflege 

 

Bedarfsvorausrechnungen im Bereich der Tagespflege stoßen ebenso wie bei der Kurz-

zeitpflege an methodische Grenzen. Dies hat mehrere Gründe: 

• Die Plätze in einer Tagespflege werden in der Regel von mehreren Personen ge-

nutzt. Das ist möglich, weil ein Teil der Gäste die Tagespflege nur an einigen Ta-

gen in der Woche in Anspruch nimmt. Dementsprechend ist die Zahl der Gäste 

höher als die Zahl der Plätze. Für Planungszwecke ist eine Umrechnung erforder-

lich, die aufgrund der Datenlage nur eingeschränkt leistbar ist. Der KVJS greift 

hierfür auf eine Einschätzung aus einem Fachbeitrag178 zurück: Nach diesem be-

nötigen Tagespflegeeinrichtungen mit 12 Plätzen eine Gästezahl zwischen 30 und 

40, um eine Vollauslastung und Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten. Dies entspricht 

einer Relation von 2,5 beziehungsweise 3,3 Gästen pro Platz. Ergebnisse aus Er-

 
178  Vergleiche Rommel, Ulrich: Mit Tagespflege punkten. In: Altenheim 4/2017, S.54-57. 
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hebungen des KVJS bei Tagespflegen im Rahmen der Seniorenplanungen sowie 

die Zunahme der Tagespflegenutzung in den vergangenen Jahren deuten eher auf 

die niedrigere Gäste-Platz-Relation hin. Daher wird der niedrigere Wert von 2,5 

Gästen pro Platz für die Bestimmung von Orientierungswerten in der Tagespflege 

herangezogen. 

• Insbesondere seit 2015 hat die Inanspruchnahme von Tagespflege durch die Leis-

tungsausweitungen im Rahmen der Pflegestärkungsgesetze und den Ausbau an 

Plätzen in Baden-Württemberg deutlich zugenommen. Inwiefern sich diese Ent-

wicklung auch in den folgenden Jahren fortsetzt, ist derzeit nicht abschätzbar.  

• Werden Tagespflegeangebote auch von Gästen genutzt, die außerhalb des Land-

kreises wohnen, hat dies Auswirkungen auf den zukünftigen Bedarf. Im Rhein-

Neckar-Kreis sind bislang noch wenige Gäste aus angrenzenden Landkreisen   

oder Bundesländern in der Tagespflege: 5 Prozent der Tagespflegegäste stamm-

ten zum Stichtag der Erhebung nicht aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Planungen in 

den Nachbarlandkreisen, zum Beispiel die Einrichtung weiterer Tagespflegen, ha-

ben Einfluss auf den Bedarf und die Auslastung der Einrichtungen in den Kommu-

nen an den Kreisgrenzen.  

 

Anhand bestimmter Annahmen kann der voraussichtliche Bedarf in der Tagespflege be-

rechnet werden. Da die zukünftigen Entwicklungen in der Tagespflege noch nicht ab-

schätzbar sind, berechnet der KVJS einen Mindest- und einen Höchstbedarf in der Ta-

gespflege. Die Ergebnisse bilden einen Korridor, innerhalb dessen sich die tatsächliche 

Entwicklung voraussichtlich abspielen wird.   

 

Für die Berechnung des Mindestbedarfs wird davon ausgegangen, dass sich das Nach-

frageverhalten der Pflegebedürftigen bis zum Jahr 2027 nicht wesentlich verändert. Die 

derzeitige Nutzung von Tagespflege wird somit fortgeschrieben. Anhand der aktuellen 

Tagespflegeplätze im Rhein-Neckar-Kreis und der Anzahl der häuslich gepflegten Pflege-

bedürftigen desselben Jahres kann der Anteil der pflegebedürftigen Menschen bestimmt 

werden, die eine Tagespflegeleistung im Jahr 2020 nutzen. Derselbe Anteil wird bei die-

ser Berechnung auch für das Jahr 2027 angenommen.  

 

Die Berechnung eines Höchstbedarfs in der Tagespflege erfolgt unter der Annahme, 

dass zusätzlich zu den aktuellen Nutzerinnen und Nutzern von Tagespflege weitere 

15,3 Prozent hinzukommen, die eine Tagespflege nutzen würden, wenn ausreichend An-

gebote vorhanden und der Zugang zu Angeboten erleichtert würde.179 Derselbe Anteil 

wird auch für das Jahr 2027 angenommen und auf die Anzahl der häuslich gepflegten 

Personen im Jahr 2027 bezogen. Die Anzahl der häuslich gepflegten Pflegebedürftigen im 

Jahr 2027 unterscheidet sich, je nachdem ob von der Status-Quo-Berechnung oder der 

 
179  Dieses Ergebnis beruht auf der Versichertenbefragung der Barmer im Rahmen des Barmer-

Pflegereports 2018.  
 Barmer (Hrsg.), 2018: Pflegereport 2018, Schriftenreihe zur Gesundheitsanalyse, Band 12, S. 

134. 
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Variante – Zunahme der ambulanten Versorgung ausgegangen wird (siehe Kapitel 7.1 

Methodik). 

 

Status-Quo-Berechnung 

Nach der Status-Quo-Berechnung beträgt die Anzahl der zu Hause gepflegten Menschen 

im Jahr 2027 im Rhein-Neckar-Kreis voraussichtlich 20.797 Pflegebedürftige. Unter der 

Annahme, dass sich der Anteil der Tagespflegenutzerinnen und -nutzer im Jahr 2027 

nicht wesentlich verändert, würden im Jahr 2027 im Rhein-Neckar-Kreis 491 Tagespfle-

geplätze benötigt (Mindestbedarf). Im Jahr 2020 gab es 427 Tagespflegeplätze in 22 

Kommunen des Landkreises. Insgesamt nutzten 5,9 Prozent der häuslich gepflegten 

Pflegebedürftigen ein Tagespflegeangebot. Bis zum Jahr 2027 werden weitere 143 Plätze 

hinzukommen (siehe Kapitel 6.6.1 Tagespflegeplätze – Bestand im Rhein-Neckar-Kreis). 

Somit würden im Jahr 2027 insgesamt 570 Tagespflegeplätze im Rhein-Neckar-Kreis180 

vorhanden sein. Wird der voraussichtliche Bestand von 570 Tagespflegeplätzen im Jahr 

2027 mit dem Orientierungswert von 491 Plätzen verglichen, ergibt dies einen Überhang 

von 79 Tagespflegeplätzen im Jahr 2027. 

 

 
180  Voraussichtlich werden bis zum Jahr 2027 mehr Plätze als die im Bericht angegebenen vor-

handen sind, da drei weitere Tagespflegeeinrichtungen geplant sind, deren Platzzahl zum Zeit-
punkt der Berichterstellung noch nicht bekannt war (siehe hierzu Kapitel 6.6.1 Tagespflegeplät-
ze – Bestand im Rhein-Neckar-Kreis). 
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Tabelle 17:  Bestand an Tagespflegeplätzen im Jahr 2020 sowie Orientierungswerte für 
das Jahr 2027 im Rhein-Neckar-Kreis nach der Status-Quo-Berechnung: Min-
destbedarf  

Altlußheim 15 15 5 10

Angelbachtal 25 25 5 20

Bammental 22 22 6 16

Brühl 42 42 15 27

Dielheim 8 -8

Dossenheim 10 -10

Eberbach 14 -14

Edingen-Neckarhausen 13 -13

Epfenbach 2 -2

Eppelheim 10 10 13 -3

Eschelbronn 20 20 2 18

Gaiberg 2 -2

Heddesbach 0 0

Heddesheim 11 -11

Heiligkreuzsteinach 3 -3

Helmstadt-Bargen 3 -3

Hemsbach 12 -12

Hirschberg a. d. Bergstraße 10 -10

Hockenheim 12 12 18 -6

Ilvesheim 8 -8

Ketsch 30 30 12 18

Ladenburg 12 20 32 12 20

Laudenbach 6 -6

Leimen 23 -23

Lobbach 2 -2

Malsch 3 -3

Mauer 15 15 3 12

Meckesheim 5 -5

Mühlhausen (Kraichgau) 15 15 7 8

Neckarbischofsheim 20 20 3 17

Neckargemünd 15 15 13 2

Neidenstein 2 -2

Neulußheim 10 10 6 4

Nußloch 10 -10

Oftersheim 11 -11

Plankstadt 16 16 9 7

Rauenberg 7 -7

Reichartshausen 2 -2

Reilingen 15 15 7 8

Sandhausen 2 2 14 -12

Schönau 5 5 5 0

Schönbrunn 3 -3

Schriesheim 40 40 14 26

Schwetzingen 4 4 19 -15

Sinsheim 42 30 72 30 42

Spechbach 2 -2

St. Leon-Rot 30 30 11 19

Waibstadt 4 4 5 -1

Walldorf 13 -13

Weinheim 22 33 55 43 12

Wiesenbach 3 -3

Wiesloch 44 44 23 21

Wilhemlsfeld 3 -3

Zuzenhausen 2 -2

Rhein-Neckar-Kreis 427 143 570 491* 79

Kommunen

Bestand an 

Tagespflegeplätzen

im Jahr 2019

Feststehende 

Planungen

bis zum Jahr 

2027

Voraussichtlicher 

Bestand im Jahr 

2027

Status-Quo-Berechnung

Mindestbedarf

Bedarf an Tages-

pflegeplätzen

im Jahr 2027

Saldo

 
* Abweichungen von der Summe der einzelnen Werte sind rundungsbedingt. 
Datenbasis: Aufstellung des Rhein-Neckar-Kreises: Tagespflegeplätze im Rhein-Neckar-Kreis, Stand Januar 
2020 sowie Bevölkerungsvorausrechnung auf der Basis der Bevölkerungsstatistik zum 31.12.2017 und Pfle-
gestatistik zum 15.12.2017 des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg. Eigene Berechnungen KVJS. 
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Wenn zusätzlich zu den 5,9 Prozent der Pflegebedürftigen, die derzeit ein Tagespflege-

angebot im Rhein-Neckar-Kreis nutzen, weitere 15,3 Prozent hinzukommen, die gerne ein 

Angebot nutzen würden, aber durch die Angebotsstruktur daran gehindert sind, würden 

bis zum Jahr 2027 1.764 Tagespflegeplätze benötigt (Höchstbedarf). Der Abgleich des 

voraussichtlichen Bestandes mit dem voraussichtlichen Bedarf im Jahr 2027 zeigt, dass 

bis zum Jahr 2027 weitere 1.194 Tagespflegeplätze zusätzlich zu den bereits bestehen-

den und geplanten Plätzen bis zum Jahr 2027 zur Verfügung stehen müssten.  
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Tabelle 18:  Bestand an Tagespflegeplätzen im Jahr 2020 sowie Orientierungswerte für 
das Jahr 2027 im Rhein-Neckar-Kreis nach der Status-Quo-Berechnung: 
Höchstbedarf 

Altlußheim 15 15 18 -3

Angelbachtal 25 25 17 8

Bammental 22 22 23 -1

Brühl 42 42 54 -12

Dielheim 27 -27

Dossenheim 36 -36

Eberbach 51 -51

Edingen-Neckarhausen 48 -48

Epfenbach 7 -7

Eppelheim 10 10 46 -36

Eschelbronn 20 20 8 12

Gaiberg 8 -8

Heddesbach 1 -1

Heddesheim 39 -39

Heiligkreuzsteinach 10 -10

Helmstadt-Bargen 11 -11

Hemsbach 42 -42

Hirschberg a. d. Bergstraße 35 -35

Hockenheim 12 12 66 -54

Ilvesheim 29 -29

Ketsch 30 30 44 -14

Ladenburg 12 20 32 42 -10

Laudenbach 20 -20

Leimen 82 -82

Lobbach 7 -7

Malsch 11 -11

Mauer 15 15 12 3

Meckesheim 17 -17

Mühlhausen (Kraichgau) 15 15 24 -9

Neckarbischofsheim 20 20 12 8

Neckargemünd 15 15 45 -30

Neidenstein 5 -5

Neulußheim 10 10 22 -12

Nußloch 35 -35

Oftersheim 38 -38

Plankstadt 16 16 33 -17

Rauenberg 24 -24

Reichartshausen 6 -6

Reilingen 15 15 24 -9

Sandhausen 2 2 50 -48

Schönau 5 5 16 -11

Schönbrunn 10 -10

Schriesheim 40 40 50 -10

Schwetzingen 4 4 69 -65

Sinsheim 42 30 72 109 -37

Spechbach 6 -6

St. Leon-Rot 30 30 40 -10

Waibstadt 4 4 19 -15

Walldorf 48 -48

Weinheim 22 33 55 154 -99

Wiesenbach 11 -11

Wiesloch 44 44 82 -38

Wilhemlsfeld 12 -12

Zuzenhausen 7 -7

Rhein-Neckar-Kreis 427 143 570 1.764* -1.194

Kommunen

Bestand an 

Tagespflegeplätzen

im Jahr 2019

Feststehende 

Planungen

bis zum Jahr 

2027

Voraussichtlicher 

Bestand im Jahr 

2027

Status-Quo-Berechnung

Höchstbedarf

Bedarf an Tages-

pflegeplätzen

im Jahr 2027

Saldo

 
* Abweichungen von der Summe der einzelnen Werte sind rundungsbedingt. 
Datenbasis: Aufstellung des Rhein-Neckar-Kreises: Tagespflegeplätze im Rhein-Neckar-Kreis, Stand Januar 
2020 sowie Bevölkerungsvorausrechnung auf der Basis der Bevölkerungsstatistik zum 31.12.2017 und Pfle-
gestatistik zum 15.12.2017 des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg. Eigene Berechnungen KVJS. 
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Abbildung 47:  Vorausberechneter Bedarf an Tagespflegeplätzen im Jahr 2027 im Rhein-
Neckar-Kreis nach der Status-Quo-Berechnung: Mindest- und Höchstbedarf 

 
Grafik: KVJS. Datenbasis: Bevölkerungsvorausrechnung auf der Basis der Bevölkerungsstatistik zum 
31.12.2017 sowie Pflegestatistik 2017 des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg. Eigene Berech-
nungen KVJS. 
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Abbildung 48:  Vorausberechneter Bedarf an Tagespflegeplätzen im Jahr 2027 im Rhein-
Neckar-Kreis nach Planungsräumen nach der Status-Quo-Berechnung: Min-
dest- und Höchstbedarf 

 
* Abweichungen von der Summe der einzelnen Werte sind rundungsbedingt. 
Datenbasis: Aufstellung des Rhein-Neckar-Kreises: Tagespflegeplätze im Rhein-Neckar-Kreis, Stand Januar 
2020 sowie Bevölkerungsvorausrechnung auf der Basis der Bevölkerungsstatistik zum 31.12.2017 und Pfle-
gestatistik zum 15.12.2017 des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg. Eigene Berechnungen KVJS. 

 

Variante – Zunahme der ambulanten Versorgung  

Wird davon ausgegangen, dass sich die Zahl der häuslich gepflegten Personen durch 

eine Zunahme der ambulanten Versorgung bis zum Jahr 2027 auf voraussichtlich 22.099 

erhöht, ergeben sich andere Orientierungswerte für den Mindest- und Höchstbedarf in der 

Tagespflege. Gegenüber der Status-Quo-Berechnung verändert sich bei dieser Annahme 

der Mindest- und Höchstbedarf an Tagespflegeplätzen im Rhein-Neckar-Kreis bis zum 

Jahr 2027 auf 522 beziehungsweise 1.874 Plätze. Nach der Variante – Zunahme der am-

bulanten Versorgung würde sich der Überhang nach dem Mindestbedarf auf 48 Plätze 

reduzieren, während beim Höchstbedarf bis zum Jahr 2027 zusätzlich zu den bis dahin 

bestehenden 570 Tagespflegeplätzen weitere 1.304 Plätze benötigt würden.  
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Tabelle 19:  Bestand an Tagespflegeplätzen im Jahr 2020 sowie Orientierungswerte für 
das Jahr 2027 im Rhein-Neckar-Kreis nach der Variante – Zunahme der am-
bulanten Versorgung: Mindestbedarf 

Altlußheim 15 15 5 10

Angelbachtal 25 25 5 20

Bammental 22 22 7 15

Brühl 42 42 16 26

Dielheim 8 -8

Dossenheim 11 -11

Eberbach 15 -15

Edingen-Neckarhausen 14 -14

Epfenbach 2 -2

Eppelheim 10 10 14 -4

Eschelbronn 20 20 2 18

Gaiberg 2 -2

Heddesbach 0 0

Heddesheim 12 -12

Heiligkreuzsteinach 3 -3

Helmstadt-Bargen 3 -3

Hemsbach 12 -12

Hirschberg a. d. Bergstraße 10 -10

Hockenheim 12 12 19 -7

Ilvesheim 8 -8

Ketsch 30 30 13 17

Ladenburg 12 20 32 12 20

Laudenbach 6 -6

Leimen 24 -24

Lobbach 2 -2

Malsch 3 -3

Mauer 15 15 4 11

Meckesheim 5 -5

Mühlhausen (Kraichgau) 15 15 7 8

Neckarbischofsheim 20 20 4 16

Neckargemünd 15 15 13 2

Neidenstein 2 -2

Neulußheim 10 10 7 3

Nußloch 10 -10

Oftersheim 11 -11

Plankstadt 16 16 10 6

Rauenberg 7 -7

Reichartshausen 2 -2

Reilingen 15 15 7 8

Sandhausen 2 2 15 -13

Schönau 5 5 5 0

Schönbrunn 3 -3

Schriesheim 40 40 15 25

Schwetzingen 4 4 20 -16

Sinsheim 42 30 72 32 40

Spechbach 2 -2

St. Leon-Rot 30 30 12 18

Waibstadt 4 4 6 -2

Walldorf 14 -14

Weinheim 22 33 55 46 9

Wiesenbach 3 -3

Wiesloch 44 44 24 20

Wilhemlsfeld 3 -3

Zuzenhausen 2 -2

Rhein-Neckar-Kreis 427 143 570 522* 48

Kommunen

Bestand an 

Tagespflegeplätzen

im Jahr 2019

Feststehende 

Planungen

bis zum Jahr 

2027

Voraussichtlicher 

Bestand im Jahr 

2027

Variante - Zunahme der ambulanten 

Versorgung: Mindestbedarf

Bedarf an Tages-

pflegeplätzen

im Jahr 2027

Saldo

 
* Abweichungen von der Summe der einzelnen Werte sind rundungsbedingt. 
Datenbasis: Aufstellung des Rhein-Neckar-Kreises: Tagespflegeplätze im Rhein-Neckar-Kreis, Stand Januar 
2020 sowie Bevölkerungsvorausrechnung auf der Basis der Bevölkerungsstatistik zum 31.12.2017 und Pfle-
gestatistik zum 15.12.2017 des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg. Eigene Berechnungen KVJS. 
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Tabelle 20:  Bestand an Tagespflegeplätzen im Jahr 2020 sowie Orientierungswerte für 
das Jahr 2027 im Rhein-Neckar-Kreis nach der Variante – Zunahme der am-
bulanten Versorgung: Höchstbedarf 

Altlußheim 15 15 19 -4

Angelbachtal 25 25 18 7

Bammental 22 22 25 -3

Brühl 42 42 57 -15

Dielheim 29 -29

Dossenheim 39 -39

Eberbach 54 -54

Edingen-Neckarhausen 51 -51

Epfenbach 8 -8

Eppelheim 10 10 49 -39

Eschelbronn 20 20 8 12

Gaiberg 9 -9

Heddesbach 2 -2

Heddesheim 41 -41

Heiligkreuzsteinach 10 -10

Helmstadt-Bargen 12 -12

Hemsbach 45 -45

Hirschberg a. d. Bergstraße 37 -37

Hockenheim 12 12 70 -58

Ilvesheim 31 -31

Ketsch 30 30 47 -17

Ladenburg 12 20 32 45 -13

Laudenbach 21 -21

Leimen 87 -87

Lobbach 8 -8

Malsch 11 -11

Mauer 15 15 13 2

Meckesheim 18 -18

Mühlhausen (Kraichgau) 15 15 26 -11

Neckarbischofsheim 20 20 13 7

Neckargemünd 15 15 48 -33

Neidenstein 6 -6

Neulußheim 10 10 23 -13

Nußloch 37 -37

Oftersheim 41 -41

Plankstadt 16 16 35 -19

Rauenberg 26 -26

Reichartshausen 6 -6

Reilingen 15 15 25 -10

Sandhausen 2 2 53 -51

Schönau 5 5 17 -12

Schönbrunn 11 -11

Schriesheim 40 40 53 -13

Schwetzingen 4 4 73 -69

Sinsheim 42 30 72 116 -44

Spechbach 6 -6

St. Leon-Rot 30 30 42 -12

Waibstadt 4 4 21 -17

Walldorf 51 -51

Weinheim 22 33 55 164 -109

Wiesenbach 11 -11

Wiesloch 44 44 87 -43

Wilhemlsfeld 12 -12

Zuzenhausen 7 -7

Rhein-Neckar-Kreis 427 143 570 1.874 -1.304

Kommunen

Bestand an 

Tagespflegeplätzen

im Jahr 2019

Feststehende 

Planungen

bis zum Jahr 

2027

Voraussichtlicher 

Bestand im Jahr 

2027

Variante - Zunahme der ambulanten 

Versorgung: Höchstbedarf

Bedarf an Tages-

pflegeplätzen

im Jahr 2027

Saldo

 
Datenbasis: Aufstellung des Rhein-Neckar-Kreises: Tagespflegeplätze im Rhein-Neckar-Kreis, Stand Januar 
2020 sowie Bevölkerungsvorausrechnung auf der Basis der Bevölkerungsstatistik zum 31.12.2017 und Pfle-
gestatistik zum 15.12.2017 des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg. Eigene Berechnungen KVJS. 
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Abbildung 49:  Vorausberechneter Bedarf an Tagespflegeplätzen im Jahr 2027 im Rhein-
Neckar-Kreis nach der Variante – Zunahme der ambulanten Versorgung: 
Mindest- und Höchstbedarf  

 
Grafik: KVJS. Datenbasis: Bevölkerungsvorausrechnung auf der Basis der Bevölkerungsstatistik zum 
31.12.2017 sowie Pflegestatistik 2017 des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg. Eigene Berech-
nungen KVJS. 
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Abbildung 50:  Vorausberechneter Bedarf an Tagespflegeplätzen im Jahr 2027 im Rhein-
Neckar-Kreis nach Planungsräumen nach der Variante – Zunahme der ambu-
lanten Versorgung: Mindest- und Höchstbedarf 

 
* Abweichungen von der Summe der einzelnen Werte sind rundungsbedingt. 
Datenbasis: Aufstellung des Rhein-Neckar-Kreises: Tagespflegeplätze im Rhein-Neckar-Kreis, Stand Januar 
2020 sowie Bevölkerungsvorausrechnung auf der Basis der Bevölkerungsstatistik zum 31.12.2017 und Pfle-
gestatistik zum 15.12.2017 des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg. Eigene Berechnungen KVJS. 

 

In den letzten Jahren hat die Inanspruchnahme von Tagespflege deutlich zugenommen. 

2001 haben nur wenige Menschen im Rhein-Neckar-Kreis ein Tagespflegeangebot in 

Anspruch genommen. Bis zum Jahr 2017 hat sich ihre Zahl fast versechsfacht. Die Leis-

tungsausweitungen durch die Pflegestärkungsgesetze haben dazu beigetragen, dass 

mehr Menschen ein Tagespflegeangebot nutzen und sich die Anzahl der Tagespflege-

plätze in Baden-Württemberg – und auch im Rhein-Neckar-Kreis – stark erhöht hat. So-

wohl die Pflegestatistik, die alle zwei Jahre erhoben wird, als auch die Statistik über die 

Leistungen aus der Pflegeversicherung verdeutlichen eine kontinuierliche Zunahme der 

Inanspruchnahme von Tagespflege. Daher ist davon auszugehen, dass die Tagespflege-

nutzung auch in den kommenden Jahren weiter zunimmt. Inwieweit und bis zu welchem 
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Ausmaß ist derzeit jedoch noch nicht abschätzbar. Der Mindestbedarf markiert demnach 

eine eher weniger wahrscheinliche Entwicklung. Sie beinhaltet die Annahme, dass der 

Anteil der Pflegebedürftigen, die ein Tagespflegeangebot in Anspruch nehmen, bis zum 

Jahr 2027 gleichbleibt. Dies hat sich in den letzten Jahren jedoch durch eine kontinuierli-

che Zunahme der Inanspruchnahme der Tagespflege nicht bestätigt.   

 

Gelingt es, eine wohnortnahe Angebotsstruktur im Rhein-Neckar-Kreis zu etablieren, die 

die Bedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen in den Blick nimmt und flexible Lösungen 

für pflegende Angehörige bietet, könnte sich der Bedarf an Tagespflegeplätzen dem er-

rechneten Höchstbedarf annähern. Der Barmer-Pflegereport 2018 verdeutlicht, dass weit-

aus mehr pflegende Angehörige ein Tagespflegeangebot nutzen würden, wenn Angebote 

bedarfsgerecht ausgestaltet, gut erreichbar und in ausreichender Anzahl vorhanden sind. 

Es ist davon auszugehen, dass der voraussichtliche Bedarf an Tagespflegeplätzen im 

Rhein-Neckar-Kreis innerhalb des berechneten Korridors liegen wird. 

 

 

7.3 Fazit und Handlungsempfehlungen  

 

Die Vorausrechnung von Orientierungswerten für Pflegeleistungen bis zum Jahr 2027 

verdeutlicht den hohen Bedarf an ambulanten, teil- und vollstationären Angeboten im 

Rhein-Neckar-Kreis. Die Zahl der Pflegebedürftigen wird voraussichtlich von insgesamt 

21.842 auf 26.912 im Jahr 2027 im Rhein-Neckar-Kreis zunehmen. Von diesen 26.912 

Pflegebedürftigen werden voraussichtlich 11.371 auf professionelle Hilfe – in Form von 

ambulanter oder stationärer Pflege – angewiesen sein.  

 

Pflegeheime 

• Der Bedarf an Dauerpflegeplätzen im Rhein-Neckar-Kreis wird laut der Status-

Quo-Berechnung bis zum Jahr 2027 alleine aufgrund der demografischen Entwick-

lung auf voraussichtlich 6.115 Plätze steigen. Sechs Einrichtungen im Landkreis 

konnten zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch keine konkreten Maßnahmen 

zur Umsetzung der LHeimBauVO vorweisen. Daher wurde von zwei Szenarien 

ausgegangen: Nach dem Best-Case-Szenario würden im Jahr 2027 voraussicht-

lich 4.940 Dauerpflegeplätze (einschließlich eingestreuter Kurzzeitpflegeplätze) im 

Rhein-Neckar-Kreis zur Verfügung stehen. Nach dem Worst-Case-Szenario würde 

sich der voraussichtliche Bestand im Jahr 2027 auf 4.530 Plätze reduzieren. Dem-

nach würden bis zum Jahr 2027 insgesamt 1.175 Plätze (Best-Case) beziehungs-

weise 1.585 Plätze (Worst-Case) zusätzlich zu den bereits geplanten und beste-

henden Plätzen im Rhein-Neckar-Kreis im Jahr 2027 benötigt.   

• Wird davon ausgegangen, dass die Nutzung ambulanter Pflegeleistungen in den 

nächsten Jahren zunimmt, ergibt sich bei Annahme des Best-Case-Szenarios ein 

Überhang von 127 Plätzen im Jahr 2027. Bei Annahme des Worst-Case-Szenarios 

würden bis zum Jahr 2027 283 Dauerpflegeplätze (einschließlich eingestreuter 

Kurzzeitpflegeplätze) im Rhein-Neckar-Kreis zusätzlich benötigt. 
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Eine exakte Vorhersage der künftigen Entwicklung ist nicht möglich. Deshalb wurden an-

hand von zwei Berechnungsvarianten Orientierungswerte für den künftigen Bedarf an 

Dauerpflegeplätzen berechnet, die einen Korridor bilden und als Diskussionsgrundlage zu 

verstehen sind. Für die Bewertung des zukünftigen Bedarfs ist es zudem notwendig, die 

zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht feststehenden Planungen der Um- und 

Neubaumaßnahmen im Rahmen der LHeimBauVO – insbesondere der sechs Pflegehei-

me, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes noch keine konkreten Pläne vorwei-

sen konnten – zu beobachten und die Ergebnisse dementsprechend anzupassen.  

 

Der tatsächliche Zusatzbedarf wird voraussichtlich eher in der Nähe der unteren Werte 

liegen, da Veränderungen der Nutzerpräferenzen in Richtung ambulante und teilstationäre 

Pflege zu erwarten sind. Zusätzlich benötigte Plätze sollten nach einer gemeinsamen Be-

darfsbewertung in Kommunen mit bisher unterdurchschnittlicher Versorgung geschaffen 

werden. Vor jedem Neubau sollte zudem geprüft werden, ob alternativ eine ambulant be-

treute Wohngemeinschaft für Menschen mit Unterstützungs- und Versorgungsbedarf rea-

lisiert werden kann.  

 

Kurzzeitpflege 

In der Kurzzeitpflege werden vor allem ausschließlich für die Kurzzeitpflege vorgehaltene 

Plätze nachgefragt.  

 

Im Zusammenhang mit kürzeren Verweildauern in Krankenhäusern gewinnt die Kurzzeit-

pflege insbesondere als sogenannte Übergangspflege an Bedeutung. Personen, die aus 

dem Krankenhaus entlassen werden, haben teilweise einen zeitlich begrenzten, aber ho-

hen Pflegebedarf. Häufig sind sie nach der Entlassung aus der Klinik aufgrund gesund-

heitlicher Einschränkungen noch nicht in der Lage, an einer Rehabilitationsmaßnahme 

teilzunehmen oder ihren Alltag zu Hause zu bewältigen. Durch Übergangspflege kann der 

Zeitraum bis zum Beginn einer Rehabilitationsmaßnahme oder bis zur selbstständigen 

Versorgung zu Hause überbrückt werden. Eine Angebotserweiterung sollte daher in Ab-

sprache mit dem Krankenhausbereich geprüft werden. Auch Kurzzeitpflegeplätze in Pfle-

geheimen können zur Übergangspflege geeignet sein, wenn sie ein entsprechendes Kon-

zept entwickeln und mit dem Krankenhausbereich vernetzt sind. Ergänzend kann auch 

eine organisierte Kurzzeitpflege-Nachbetreuung wirksam sein, um eine „Einbahnstraße“ 

vom Krankenhaus in die Kurzzeit- und danach nahtlos in die Dauerpflege zu vermei-

den.181  

 

 
181  Die evangelische Stadtmission Heidelberg hat ein Modellprojekt „Vom Heim nach Hause“ 

durchgeführt, bei dem die Rückkehr nach Hause nach dem Ende der Kurzzeitpflege durch Be-
ratung und Unterstützung intensiv vorbereitet und begleitet wurde. Das Projekt wurde wissen-
schaftlich durch das Institut für Gerontologie evaluiert. Die Ergebnisse wurden in einem Ab-
schlussbericht veröffentlicht: http://www.altenhilfe-
stadtmission.de/pdf/AbschlussberichtProjektVHnHMai2015.pdf?m=1495629179.; zuletzt aufge-
rufen am 06.02.2020. 

http://www.altenhilfe-stadtmission.de/pdf/AbschlussberichtProjektVHnHMai2015.pdf?m=1495629179
http://www.altenhilfe-stadtmission.de/pdf/AbschlussberichtProjektVHnHMai2015.pdf?m=1495629179
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Die Ergebnisse der Vorausrechnung liefern Anhaltspunkte und einen Orientierungsrah-

men für den Bedarf an Kurzzeitpflegeplätzen im Rhein-Neckar-Kreis. Dabei ist zu beden-

ken, dass aufgrund der vorhandenen Datenlage die Berechnung von Orientierungswerten 

für die Kurzeit- und Tagespflege besonders mit methodischen Herausforderungen ver-

bunden ist (siehe hierzu Kapitel 7.2.2 Kurzzeit- und Übergangspflege sowie 7.2.3 Tages-

pflege). 

 

Für die Kurzzeitpflege ergeben sich folgende Ergebnisse (Höchstbedarf an Plätzen): 

• Bis zum Jahr 2027 werden nach der Status-Quo-Berechnung 194 ausschließlich 

für die Kurzzeitpflege vorgehaltene Plätze benötigt. Der Abgleich des voraussicht-

lichen Bestandes mit dem voraussichtlichen Bedarf im Jahr 2027 ergibt einen zu-

sätzlichen Bedarf von 185 Plätzen.  

• Nach der Variante werden bis zum Jahr 2027 im Rhein-Neckar-Kreis 206 solitäre 

und ganzjährig vorgehaltene Kurzzeitpflegeplätze benötigt. Demnach würden nach 

dieser Berechnung 197 Plätze fehlen.  

 

Tagespflege 

Wird davon ausgegangen, dass pflegebedürftige Menschen im Jahr 2027 die Tagespflege 

so in Anspruch nehmen wie im Jahr 2020, kann ein Mindestbedarf für die Tagespflege 

bestimmt werden:  

• Nach der Status-Quo-Berechnung würden im Jahr 2027 im Rhein-Neckar-Kreis 

voraussichtlich 491 Tagespflegeplätze benötigt.  

• Nach der Variante erhöht sich der Bedarf an Tagespflegeplätzen im Jahr 2027 im 

Rhein-Neckar-Kreis auf voraussichtlich 522 Plätze.   

 

Dies würde bedeuten, dass bis zum Jahr 2027 79 beziehungsweise 48 Tagespflegeplätze 

zusätzlich zu den geplanten und bereits bestehenden Plätzen im Jahr 2027 benötigt wür-

den.  

 

Gelingt es jedoch, das Angebot wohnortnah und abgestimmt auf die Bedürfnisse unter-

schiedlicher Zielgruppen und pflegender Angehöriger auszubauen, würden im Jahr 2027 

deutlich mehr pflegebedürftige Menschen ein Tagespflegeangebot nutzen als heute 

(Höchstbedarf). Demnach würden  

• nach der Status-Quo-Berechnung im Jahr 2027 1.764 Tagespflegeplätze im 

Rhein-Neckar-Kreis benötigt. 

• Nach der Variante erhöht sich der errechnete Bedarf für das Jahr 2027 auf 1.874 

Tagespflegeplätze. 

Dies würde einen zusätzlichen Bedarf von 1.194 beziehungsweise 1.304 Tagespflege-

plätzen bedeuten.  
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Eine Zunahme der Inanspruchnahme an Tagespflegeleistungen zeigte sich bereits in den 

letzten Jahren. Daher ist davon auszugehen, dass sich der zukünftige Bedarf im Rhein-

Neckar-Kreis eher in Richtung des Höchstbedarfs bewegt. Für eine vertiefende Bestands-

bewertung und Bedarfseinschätzung wäre zusätzlich eine qualitative einrichtungs- und 

sozialraumbezogene Analyse erforderlich. Denn letztlich sind nur Tagespflegeplätze, die 

sowohl von der baulichen Gestaltung als auch von der Qualität der Konzeption die Be-

treuung und Versorgung unterschiedlicher Gruppen pflegebedürftiger Menschen leisten 

können, zur Deckung des künftigen Tagespflegebedarfs geeignet. Auch die Flexibilität der 

Angebote, zum Beispiel im Hinblick auf Öffnungszeiten und -tage, spielt eine wichtige 

Rolle für die Deckung der Bedarfe pflegender Angehöriger. Durch eine vertiefende Be-

stands- und Bedarfsanalyse sollten auch die Auslastungsquoten der bestehenden Einrich-

tungen näher betrachtet werden.  

 

Außerdem sind bei der Bewertung des Bestands auch niedrigschwellige oder ambulante 

Betreuungsangebote im Sozialraum zu berücksichtigen. Für Gemeinden und Städte ohne 

Tagespflegeangebot könnten zum Beispiel in Kooperation mit Einrichtungen und Diensten 

vor Ort Lösungen gefunden werden. Zur Klärung dieser Punkte bedarf es einer Analyse 

der Strukturen und Angebote in den einzelnen Kommunen.  

 

Wie sich die Pflegestärkungsgesetze auf die Inanspruchnahme von Pflegeleistungen 

auswirken werden, ist derzeit noch kaum abschätzbar. Die Orientierungswerte für ambu-

lante, teil- und vollstationäre Angebote können deshalb eine regelmäßige Beobachtung 

der tatsächlichen Entwicklung nicht ersetzen. Gegebenenfalls müssen dabei die Annah-

men und die sich daraus ergebenden Bedarfsaussagen im Zeitverlauf angepasst werden.  

 

Die Ergebnisse der Vorausrechnung sollten von allen Akteuren bei künftigen Planungen 

berücksichtigt werden. Der Austausch mit den politisch Verantwortlichen über die Ergeb-

nisse sollte gefördert und Möglichkeiten sowie weitere Schritte der Umsetzung abge-

stimmt werden. Thema sollte dabei auch die Umsetzung der Landesheimbauverordnung 

und der damit verbundene Abbau von Doppelzimmern sein. 

 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

69. Die Ergebnisse der Vorausrechnung von Pflege-

leistungen werden insbesondere mit den Kom-

munen sowie mit allen relevanten Akteuren un-

ter Berücksichtigung der Angebotsstrukturen in 

den jeweiligen Planungsräumen diskutiert. Da-

bei sollen Möglichkeiten und weitere Schritte zu 

deren Umsetzung gemeinsam abgestimmt wer-

den.  

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen 

Träger und Anbieter 
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70. Die weiteren Planungen der Pflegeheime und 

die Entwicklung beim Nachfrageverhalten von 

pflegerischen Leistungen werden beobachtet. 

Dementsprechend werden die Ergebnisse der 

Vorausrechnung regelmäßig aktualisiert und zur 

Verfügung gestellt. 

Rhein-Neckar-Kreis 
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8 Ältere Menschen mit besonderen Bedarfen 

 

Ältere Menschen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Bedürfnisse, Erwartungen und Vor-

stellungen. Sie lassen sich anhand von bestimmten Merkmalen und ihrem Lebensverlauf 

in unterschiedliche Gruppen einteilen. Nachfolgend werden drei Gruppen älterer Men-

schen beschrieben, für deren Versorgung ein besonderer Handlungsbedarf besteht und 

für die entsprechende Angebote zur Verfügung stehen sollten: Ältere Menschen mit ge-

rontopsychiatrischen Erkrankungen, mit Migrationshintergrund und mit Behinderungen. 

Ihre Zahl ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen und wird voraussichtlich weiter 

zunehmen.   

 

 

8.1 Ältere Menschen mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen 

 

Zielgruppe der gerontopsychiatrischen Versorgung sind Menschen ab 60 Jahren, die mit 

einer psychischen Erkrankung alt werden – zum Beispiel einer Suchterkrankung, Depres-

sion, Schizophrenie – oder mit dem Alter von psychischen Erkrankungen betroffen sind, 

zum Beispiel einer Demenz. Die Wahrscheinlichkeit, an einer Demenz zu erkranken, 

steigt mit zunehmendem Lebensalter an.182 Von den 60-Jährigen ist nur jeder Hundertste 

betroffen, bei Menschen ab 90 Jahren mehr als jeder Dritte. Für diese Zielgruppen sind 

spezielle gerontopsychiatrische Angebote notwendig. Dabei richtet sich der Fokus in die-

sem Kapitel auf Angebote im Vor- und Umfeld der medizinischen Versorgung. Die im 

Rhein-Neckar-Kreis vorhandenen medizinischen Angebote wurden bereits in Kapitel 9.6 

Gerontopsychiatrische Versorgung beschrieben. 

 

Die Versorgung von gerontopsychiatrisch erkrankten Menschen im häuslichen Umfeld 

kann für Angehörige eine besondere Herausforderung darstellen. Insbesondere wenn 

eine ständige Beaufsichtigung notwendig wird oder Verhaltensweisen auftreten, die stark 

belastend sind – wie zum Beispiel Unruhezustände oder verbale und tätliche Angriffe – 

kann die erlebte Belastung zu gesundheitlichen Problemen oder zu Schwierigkeiten in der 

Beziehung zum erkrankten Angehörigen führen. Ohne entsprechende Hilfen, wie bei-

spielsweise Beratungs-, Betreuungs- und Entlastungsangebote, stoßen Angehörige häufig 

an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. In den Fällen, in denen eine häusliche Betreuung nicht 

mehr gewährleistet werden kann, ist die Unterbringung in speziellen Einrichtungen der 

Pflege und Betreuung, einem Pflegeheim mit beschützendem Bereich oder einer ambu-

lant betreuten Wohngemeinschaft möglich.  

 

Eine zentrale Rolle für die Lebensqualität von Menschen mit einer gerontopsychiatrischen 

Erkrankung und ihren Angehörigen spielt das unmittelbare Lebensumfeld in der Wohn-

 
182  Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz, 2018: Die Häufigkeit von De-

menzerkrankungen, S. 3; abrufbar unter: https://www.deutsche-
alzhei-
mer.de/fileadmin/alz/pdf/factsheets/infoblatt1_haeufigkeit_demenzerkrankungen_dalzg.pdf; zu-
letzt aufgerufen am 21.04.2020. 

https://www.deutsche-alzheimer.de/fileadmin/alz/pdf/factsheets/infoblatt1_haeufigkeit_demenzerkrankungen_dalzg.pdf
https://www.deutsche-alzheimer.de/fileadmin/alz/pdf/factsheets/infoblatt1_haeufigkeit_demenzerkrankungen_dalzg.pdf
https://www.deutsche-alzheimer.de/fileadmin/alz/pdf/factsheets/infoblatt1_haeufigkeit_demenzerkrankungen_dalzg.pdf
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gemeinde oder Nachbarschaft. Hier treffen Menschen mit und ohne gerontopsychiatri-

schen Erkrankungen an vielen Orten aufeinander: in der Familie, auf der Straße, beim 

Einkauf, in der Nachbarschaft, in öffentlichen Einrichtungen und Behörden. Für Landkreis, 

Städte und Gemeinden stellt sich deshalb die Aufgabe, ein wertschätzendes Miteinander 

zu fördern. Um dies zu unterstützen, haben einzelne Städte oder Kreise in Baden-

Württemberg beispielsweise lokale Demenzkampagnen mit zahlreichen Einzelvorhaben 

und unter breiter Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern vor Ort gestartet.183 Außerdem 

unterstützte das dreijährige Modellprojekt Demenz und Kommune (DeKo) der Alzheimer 

Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. bis September 2019 Städte und Gemeinden auf 

ihrem Weg zu einer demenzfreundlichen Kommune. Ziel des Projekts war es, die Lebens-

situation von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen nachhaltig zu verbessern.184 

Es wurde vom Land Baden-Württemberg und den gesetzlichen und privaten Pflegekassen 

gefördert. Aus dem Projekt entstand beispielsweise eine Planungshilfe für Kommunen, die 

16 zentrale Bausteine einer demenzaktiven Kommune beschreibt sowie eine Checkliste 

für Kommunen, mit der bestehende und fehlende Angebote identifiziert und Handlungs-

bedarfe erkannt werden.  

 

Demenzerkrankungen sind die häufigsten psychischen Erkrankungen im Alter, gefolgt von 

depressiven Beeinträchtigungen. Auch Sucht und Abhängigkeit sind im Alter keine Sel-

tenheit. Dabei handelt es sich zum einen um Menschen, die eine langjährige Abhängigkeit 

aufweisen. Zum anderen gibt es Menschen, die erst im höheren Alter eine Abhängigkeit 

entwickeln. Ältere Menschen weisen hinsichtlich der Suchtgefährdung eine Reihe von 

besonderen Risiken auf. Mit zunehmendem Alter treten verschiedene Faktoren auf, wie 

zum Beispiel Verlusterfahrungen, die Verkleinerung des sozialen Netzwerks oder finanzi-

elle Einbußen, die ältere Menschen für den Gebrauch von Suchtmitteln anfällig machen. 

Ein weiteres Risiko für eine erhöhte Suchtgefährdung liegt bei älteren Menschen im häufi-

gen Auftreten von körperlichen und psychischen Beschwerden und Einschränkungen in 

den Alltagsaktivitäten.185 Suchtkranke ältere Menschen sind häufig vereinsamt und haben 

wenig soziale Kontakte.186 Menschen mit einer Suchterkrankung haben zudem ein zwei- 

 
183  Das Programm Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz ist eine Maßnahme des Bundesmi-

nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen der Agenda „Gemeinsam für 
Menschen mit Demenz“. Die letzte Förderrunde fand im November 2016 statt. Bundesweit gibt 
es nun 500 lokale Hilfenetzwerke zur Unterstützung von Menschen mit Demenz und ihren An-
gehörigen. 2020 werden im Bundesprogramm „Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz“ fünf 
neue Förderwellen starten. Gefördert werden sollen weitere 150 Netzwerke. Weitere Informati-
onen sind unter folgendem Link abrufbar: 
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/ministerium/ausschreibungen-
foerderung/foerderrichtlinien/bundesprogramm-lokale-allianzen-menschen-mit-demenz; zuletzt 
aufgerufen am 18.05.2020. 

184  https://www.demenzundkommune-bw.de/projekt/; zuletzt aufgerufen am 24.02.2020. 
185  Weyerer, Siegfried/ Schäufele, Martina: Alkoholprobleme im höheren Lebensalter, in: Informati-

onsdienst Altersfragen 41, 5/2014, S. 3; abrufbar unter: 
https://www.dza.de/fileadmin/dza/pdf/Heft_05_2014_September_Oktober_2014_gekuerzt.pdf; 
zuletzt aufgerufen am 23.03.2020. 

186  Vergleiche. Kompass Seniorenpolitik Baden-Württemberg (2015). 

https://www.dza.de/fileadmin/dza/pdf/Heft_05_2014_September_Oktober_2014_gekuerzt.pdf
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bis dreimal höheres Risiko, eine psychische Störung zu entwickeln als die übrige Bevölke-

rung.187  

 

 

8.1.1 Situation im Rhein-Neckar-Kreis 

 

Die Zahl der Menschen mit einer gerontopsychiatrischen Erkrankung im Rhein-Neckar-

Kreis ist nicht bekannt. 

 

Die Alzheimer-Gesellschaft Baden-Württemberg schätzt, dass in Baden-Württemberg 

Ende des Jahres 2016 etwa 204.000 Menschen mit Demenz lebten. Sofern kein Durch-

bruch in Prävention und Therapie gelingt, wird sich die Zahl der Erkrankten bis zum Jahr 

2050 voraussichtlich auf rund 360.000 Menschen erhöhen. Für die Stadt- und Landkreise 

sind keine entsprechenden Prognosen vorhanden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, auf 

Basis von Prävalenzraten188 eine Schätzung vorzunehmen. 

 

Um die voraussichtliche Anzahl an Menschen mit einer Demenzerkrankung im Rhein-

Neckar-Kreis zu bestimmen, wurde zunächst die europäische Prävalenzrate – differen-

ziert nach Alter und Geschlecht – herangezogen: 

 
Tabelle 21: Prävalenz von Demenz nach Alter und Geschlecht in Europa 

Mittlere Prävalenzrate nach EuroCoDe (%) 

Altersgruppe Gesamt Anzahl Männer Anzahl Frauen 

65-69 1,60 1,79 1,43 

70-74 3,50 3,23 3,74 

75-79 7,31 6,89 7,63 

80-84 15,60 14,35 16,39 

85-89 26,11 20,85 28,35 

90+ 40,95 29,18 44,17 

65+ 9,99 7,16 10,95 

Tabelle: Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz. 

 

Prävalenzraten für Deutschland sind aufgrund der geringen Anzahl an Studien nicht aus-

sagekräftig, so dass für eine bundes-, landes- und kreisweite Schätzung auf europäische 

Prävalenzraten zurückgegriffen wird. Dies erfolgt unter der Annahme, dass es zwischen 

den europäischen Ländern keine grundlegenden Unterschiede im Vorkommen von De-

menzerkrankungen gibt.189  

 
187  https://deximed.de/home/b/suchtmedizin/krankheiten/abhangigkeit/suchterkrankung-

komorbiditaet/; zuletzt aufgerufen am 24.02.2020. 
188  Die Prävalenz sagt aus, welcher Anteil der Menschen einer bestimmten Gruppe definierter 

Größe zu einem bestimmten Zeitpunkt an einer bestimmten Krankheit erkrankt ist oder einen 
Risikofaktor aufweist. In der Regel werden die Prävalenzraten anhand einer Stichprobe ge-
schätzt, da eine vollständige Testung in der Regel zu aufwendig oder unmöglich wäre.  

189  Vergleiche Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz, 2016: Die Häufigkeit von 
Demenzerkrankungen. Berlin. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Krankheit
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Der aus Tabelle 21 entnommene Anteil wurde anschließend auf die vom Statistischen 

Landesamt fortgeschriebene Bevölkerung zum 31.12.2017 sowie auf die vorausberechne-

te Bevölkerung im Jahr 2027 im Rhein-Neckar-Kreis – jeweils differenziert nach Alter und 

Geschlecht – bezogen.  

 

Daraus ergibt sich für den Rhein-Neckar-Kreis eine geschätzte Zahl von 10.685 Men-

schen im Alter ab 65 Jahren, die im Jahr 2017 von einer Demenz betroffen waren. Bis 

zum Jahr 2027 wird sich ihre Zahl voraussichtlich um rund 2.900 Personen auf 13.616 

Menschen im Alter ab 65 Jahren mit einer Demenz erhöhen. Dies entspricht einer Steige-

rung von etwa 27,4 Prozent (Abbildung 51 und Abbildung 52). Dabei erkranken insgesamt 

gesehen deutlich mehr Frauen an einer Demenz als Männer. Der Hauptgrund hierfür liegt 

in der unterschiedlichen Lebenserwartung. Frauen werden im Durchschnitt etwas älter als 

Männer. Sie sind daher in den höheren Altersgruppen, in denen das Krankheitsrisiko stark 

zunimmt, auch in einer höheren Anzahl vertreten. 
 
Abbildung 51: Geschätzte Zahl der Menschen mit Demenz im Alter ab 65 Jahren im Rhein-
Neckar-Kreis zum 31.12.2017  
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz sowie Statistisches 
Landesamt Baden-Württemberg, Bevölkerungsfortschreibung zum 31.12.2017. Eigene Berechnungen KVJS.  
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Abbildung 52: Geschätzte Zahl der Menschen mit Demenz im Alter ab 65 Jahren im Rhein-
Neckar-Kreis zum 31.12.2027 
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz sowie Statistisches 
Landesamt Baden-Württemberg, Bevölkerungsvorausrechnung auf der Basis der Bevölkerungsfortschreibung 
zum 31.12.2017. Eigene Berechnungen KVJS.  

 

Für Menschen mit einer gerontopsychiatrischen Erkrankung, die zu Hause versorgt und 

betreut werden, gibt es im Rhein-Neckar-Kreis unterschiedliche Betreuungs-, Unterstüt-

zungs- und Entlastungsangebote. Diese dienen neben der Entlastung von pflegenden 

Angehörigen auch der sozialen Teilhabe der Erkrankten. Eine Aufzählung der vorhande-

nen Angebote findet sich in Kapitel 6.3 Unterstützungsangebote im Alltag.  

 

Zusätzlich bieten die Gerontopsychiatrische Beratungsstelle am Psychiatrischen Zentrum 

Nordbaden in Wiesloch sowie der Pflegestützpunkt des Rhein-Neckar-Kreises eine neut-

rale Beratung an (siehe hierzu Kapitel 6.2. Informations- und Beratungsangebote). 

 

(Ältere) Menschen mit einer Suchterkrankung können sich im Rhein-Neckar-Kreis an fol-

gende Einrichtungen wenden: 

• Fachstelle Sucht des Baden-Württembergischen Landesverbands für Prävention 

und Rehabilitation gGmbH in Wiesloch, die zusätzlich Sprechstunden in Eberbach, 

Ladenburg, St. Leon-Rot und Walldorf anbietet 

• Suchtberatung e.V. Weinheim 

• AGJ-Fachverband für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg 

e.V. mit einer Außenstelle in Schwetzingen 

• Evangelische Stadtmission Heidelberg gGmbH mit Außenstellen in Eberbach, Ho-

ckenheim, Leimen, Schwetzingen, Sinsheim und Wiesloch 

 

Außerdem gibt es im Rhein-Neckar-Kreis eine kommunale Beauftragte für Suchtprophyla-

xe. Ihre Aufgaben bestehen hauptsächlich in der Initiierung, Koordinierung und Vernet-
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zung von Maßnahmen der Suchtprophylaxe. Zudem koordiniert sie die landkreisweite 

Suchtkrankenhilfe. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt vor allem bei der Aus- und Weiterbil-

dung von Multiplikatoren.   

 

In der Stadt Weinheim besteht über den Verein Leben mit Demenz und dem Runden 

Tisch Demenz die Möglichkeit, sich zur Demenzpatin beziehungsweise zum Demenzpa-

ten ausbilden zu lassen. Mittlerweile haben rund 100 Personen in Weinheim eine Schu-

lung zur Demenzpatin beziehungsweise zum Demenzpaten absolviert.190 Die in der Schu-

lung abgedeckten Themen umfassen die gesamte Bandbreite von der Biografiearbeit über 

Krankheitsbilder bis hin zu rechtlichen Aspekten. Nach Abschluss der Schulung erhalten 

die Teilnehmenden das Zertifikat „Demenzpate/in“. Die Schulungskosten werden durch 

Spenden finanziert.  

 

Die Stadt Walldorf bietet seit einigen Jahren den „Laufenden Seniorenbus“ an. Menschen 

mit und ohne Beeinträchtigungen können an bestimmten Tagen in der Woche miteinander 

spazieren gehen und dabei ins Gespräch kommen. Sie werden von engagierten Bürge-

rinnen und Bürgern begleitet. Das Angebot hat unter anderem das Ziel, Teilhabe zu för-

dern, Vorurteile und Ängste abzubauen, generationenübergreifende Begegnungen zu 

ermöglichen, ältere Menschen zu aktivieren und pflegende Angehörige zu entlasten. Auf 

ausgewiesenen Laufstrecken wurden „Bushaltestellen“ gekennzeichnet und Bänke aufge-

stellt. Der „Laufende Seniorenbus“ wurde im Jahr 2013 als Projekt gestartet und von der 

Robert Bosch Stiftung und der Aktion Demenz e.V. gefördert.  

 

Aus einer Kooperation der Kommunalen Gesundheitskonferenz (KGK)191 mit dem Arbeits-

kreis Gerontopsychiatrie Heidelberg entstanden die Werkstattgespräche „Auf dem Weg zu 

einer demenzfreundlichen Kommune“ – das letzte Treffen fand im November 2016 mit 

dem Thema „Demenz und Bewegung“ statt. Auf diesen Veranstaltungen tauschten sich 

relevante Akteure über aktuelle Entwicklungen aus und stellten bestehende Initiativen und 

Modelle vor. Das gemeinsame Ziel aller beteiligten Personen ist die Entwicklung von 

Strukturen, die die Lebensqualität von Menschen mit Demenz verbessern. Zu Beginn des 

Prozesses bildeten sich in einigen Kommunen lokale Aktionsbündnisse „Demenzfreundli-

che Kommune“, die das Ziel verfolgen, konkrete Ideen und Maßnahmen vor Ort für Men-

schen mit Demenz zu entwickeln und zu verbreiten. Im Rhein-Neckar-Kreis existiert je-

weils eins in Walldorf, Weinheim und Wiesloch sowie ein gemeinsames Bündnis der 

Kommunen Rauenberg, Mühlhausen und St. Leon-Rot. Im Jahr 2015 fand zudem eben-

falls in Kooperation mit der Kommunalen Gesundheitskonferenz einmalig der Fachtag 

„Sucht und Alter“ statt. 

 

Im Rahmen der lokalen Allianzen für Menschen mit Demenz hat beispielsweise das Haus 

Edelberg in Neulußheim in Kooperation mit weiteren Netzwerkpartnern ein Unterstüt-

zungs- und Hilfeangebot für Menschen mit Demenz und deren Angehörige aufgebaut. 

 
190  Stand 01/2019 
191  siehe hierzu Kapitel 5 Gesundheitsversorgung unter 5.1 Vernetzung und Kooperation 
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Durch unterschiedliche Aktionen soll das Thema Demenz weiter in die Öffentlichkeit ge-

tragen werden: zum Beispiel sollen durch Veranstaltungen und Vorträge Berührungsängs-

te abgebaut und Schulungen für die Polizei sowie für Mitarbeitende aus dem Finanzwe-

sen angeboten werden. Durch sogenannte „Zeitinseln“ werden Ruhepausen für pflegende 

Angehörige geschaffen, in denen diese beispielsweise zum Einkaufen gehen können. 

Währenddessen wird der pflegebedürftige Mensch in einem Café betreut oder kann an 

einer Tanzstunde teilnehmen. Zudem runden gemeinsame Feste, Filmabende und Ge-

sprächskreise für pflegende Angehörige das Angebot ab.  

 

Im Rahmen des Projekts „Pflegenden Angehörigen von Menschen mit Demenz eine 

Stimme geben“ befragt das Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg derzeit 

pflegende Angehörige in 30 Kommunen. Das Ziel des Projekts ist es, zu untersuchen, wie 

pflegende Angehörige ihre Lebenssituation wahrnehmen, welche Belastungen sie erleben 

und über welche Bewältigungsstrategien und Ressourcen sie verfügen. Ergänzend sollen 

auch Möglichkeiten der Unterstützung durch Kommunalbehörden, Akteure aus dem medi-

zinischen und pflegerischen Bereich, von Vereinen, Kirchen und von Bürgerinnen und 

Bürgern thematisiert werden. Dabei soll der Frage nachgegangen werden, welchen Bei-

trag die Kommunen, Institutionen und Akteure zur häuslichen, familiären Pflege von Men-

schen mit Demenz leisten können und welche innovativen Unterstützungsstrukturen in 

Form von „sorgenden Gemeinschaften“ in der jeweiligen Kommune etabliert werden kön-

nen. Im Rahmen eines Rathausgesprächs kommen pflegende Angehörige von Menschen 

mit Demenz mit relevanten Akteuren aus ihrer Kommune zusammen. Aus dem Rhein-

Neckar-Kreis nehmen Dossenheim und Weinheim an der Befragung teil.  

 

Einige der aufgezählten Projekte und Maßnahmen sind über Fördergelder finanziert, wes-

halb die Dauer befristet ist. Nachdem die Förderzeit abgelaufen ist, besteht die Heraus-

forderung, diese Projekte in dauerhafte und langfristige Angebote zu überführen.  

 

Nicht immer kann jedoch eine häusliche Betreuung von Menschen mit gerontopsychiatri-

schen Erkrankungen gewährleistet werden. In diesen Fällen stehen unterschiedliche Ver-

sorgungsformen für die Zielgruppe im Rhein-Neckar-Kreis zur Verfügung. In einigen Pfle-

geheimen gibt es beschützende Bereiche für Menschen mit Demenz. Darüber hinaus eig-

nen sich auch die vorhandenen ambulant betreuten Wohngemeinschaften aufgrund der 

kleinen Größen besonders für Menschen mit Demenz (siehe hierzu Kapitel 3 Wohnen im 

Alter unter 3.2 Wohnangebote für ältere Menschen). 

 

 

8.1.2 Einschätzung durch lokale Expertinnen und Experten 

 

Die Einschätzungen der lokalen Expertinnen und Experten sind das Ergebnis eines Fach-

gesprächs, das im September 2019 im Rhein-Neckar-Kreis durchgeführt wurde. Anwe-

send waren Vertreterinnen und Vertreter aus dem Pflegestützpunkt, den IAV-Stellen, dem 

Runden Tisch Demenz in Weinheim sowie pflegende Angehörige. Auch Erkenntnisse aus 
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einem Fachgespräch mit Vertreterinnen und Vertretern von Pflegeeinrichtungen aus dem 

Rhein-Neckar-Kreis wurden berücksichtigt. Gegenstand der folgenden Ausführungen ist 

insbesondere die Versorgung von Menschen mit Demenz. 

 

Als besonders herausfordernd beschrieben die Teilnehmenden die Suche nach einem 

Kurzzeitpflegeplatz sowie nach Rehabilitations- und Kurplätzen für Menschen mit De-

menz. Viele Einrichtungen nehmen Menschen mit Demenz aufgrund des intensiven Be-

treuungsaufwandes nicht auf. Insbesondere bei Rehabilitationsplätzen fehlt es an Ange-

boten für körperlich fitte Menschen mit Orientierungsschwierigkeiten. Menschen mit De-

menz benötigen zudem klare Tagesstrukturen und Orientierungshinweise. Für diese Per-

sonengruppe wäre nach Ansicht der Expertinnen und Experten eine mobile geriatrische 

Rehabilitation in der vertrauten Wohnumgebung sinnvoll (siehe Kapitel 9 Gesundheitsver-

sorgung unter 9.5 Geriatrische Rehabilitation). Außerdem werden mehr Angebote zur 

Unterstützung in der eigenen Häuslichkeit als Alternative zur vollstationären Kurzzeitpfle-

ge benötigt.   

 

Nicht in allen Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises sind Betreuungs- und Entlastungs-

angebote für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen oder Tagespflegen vorhanden 

(siehe hierzu auch Kapitel 6.3 Unterstützungsangebote im Alltag oder 6.6 Tagespflege). 

Für viele pflegende Angehörige stellt der Transport zu den Angeboten eine Herausforde-

rung dar. Die bestehenden Betreuungsgruppen bieten teilweise keinen Fahrdienst an und 

auch die Tagespflegen können die Gäste nur in einem gewissen Einzugsgebiet abholen. 

Ein Fahrdienst ist aber notwendig, um Angehörige zu entlasten und auch Menschen ohne 

Angehörige das Angebot zu ermöglichen. Zudem nehmen aufgrund des intensiven Be-

treuungsaufwandes nur wenige Tagespflegeeinrichtungen Menschen mit Demenz auf. 

Hier wären alternative Angebote zur Betreuung in der Häuslichkeit oder Tagespflegen, die 

auf die Betreuung von Menschen mit Demenz spezialisiert sind, sinnvoll.  

 

Große Herausforderungen bereitet auch die Versorgung von Menschen mit herausfor-

derndem Verhalten, Angststörungen oder weiteren psychiatrischen Erkrankungen in den 

Pflegeheimen des Rhein-Neckar-Kreises. Eine wohnortnahe Versorgung ist häufig nicht 

möglich. Für diese Personengruppe sowie für jüngere Pflegebedürftige mit Demenz gibt 

es im Rhein-Neckar-Kreis derzeit kaum entsprechende Angebote (siehe hierzu insbeson-

dere Kapitel 6.9 Vollstationäre Pflege unter 6.9.4 Einschätzung durch lokale Expertinnen 

und Experten). 

 

Die Expertinnen und Experten wünschen sich zudem eine weitere Sensibilisierung der 

Öffentlichkeit für Menschen mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen und ihrer Angehöri-

gen. Öffentliche Einrichtungen – zum Beispiel Schwimmbäder, Sportanlagen oder Banken 

– müssen verstärkt auf die Belange von Menschen mit gerontopsychiatrischen Erkran-

kungen aufmerksam gemacht werden. Außerdem wünschen sich die pflegenden Angehö-

rigen mehr Schulungen zum Umgang mit Menschen mit besonderen Bedarfen. Insbeson-

dere zu Beginn einer Pflegetätigkeit fühlen sich Angehörige häufig überfordert. Es gäbe 
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zwar bereits Schulungen und Vorträge, diese fänden jedoch häufig tagsüber statt. Dabei 

sollten Veranstaltungen oder Schulungen nicht nur tagsüber, sondern auch am Abend 

oder späten Nachmittag angeboten werden, um auch pflegenden Angehörigen, die be-

rufstätig sind, eine Teilnahme zu ermöglichen.  

 

 

8.1.3 Fazit und Handlungsempfehlungen  

 

Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es in einzelnen Kommunen bereits unterschiedliche Angebote 

für Menschen mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen, zum Beispiel Betreuungsgrup-

pen für Menschen mit Demenz. Trotzdem sind weitere Anstrengungen notwendig, um 

Angebote für verschiedene Zielgruppen und Bedürfnisse bereitzustellen, wie zum Beispiel 

für jüngere an Demenz erkrankte Personen oder Betroffene in der Früh- beziehungsweise 

Spätphase. Auch eine stärkere Vernetzung der unterschiedlichen Akteure scheint gebo-

ten, um den Erfahrungsaustausch zu sichern und Angebote sowie Aktionen und Veran-

staltungen gemeinsam anzustoßen. Denkbar wären in diesem Zusammenhang land-

kreisweite Veranstaltungen zu „Gerontopsychiatrischen Erkrankungen“, um das Thema 

verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken und die Bevölkerung zu sensibilisieren.  

 

Angebote für Menschen mit Demenz sollten zudem wohnortnah und möglichst in jeder 

Kommune zur Verfügung stehen. Nur so kann gewährleistet werden, dass alle pflegenden 

Angehörigen die Angebote nutzen können. Außerdem ist ein Ausbau von Plätzen für 

Menschen mit herausforderndem Verhalten und von beschützenden Bereichen in den 

Pflegeheimen des Landkreises geboten. Für diese Zielgruppe gibt es häufig keine woh-

nortnahen Angebote.  

 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

71. Es sollte festgestellt werden, ob landkreisweit 

Angebote für spezifische Formen und Phasen 

von gerontopsychiatrischen Erkrankungen auf-

gebaut werden können. Dabei sollten Angebote 

für Menschen im Frühstadium sowie für Men-

schen in einer fortgeschrittenen Phase berück-

sichtigt werden.  

Anbieter und Träger 

Rhein-Neckar-Kreis 

72. Der Rhein-Neckar-Kreis und weitere lokale Ak-

teure tragen durch eine Intensivierung der Öf-

fentlichkeitsarbeit weiter zur Sensibilisierung der 

Bevölkerung über gerontopsychiatrische Erkran-

kungen bei. 

Pflegestützpunkt 

Gerontopsychiatrische Bera-

tungsstelle 

Kliniken 

Anbieter und Träger 

Ärztinnen und Ärzte 
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73. Die Vernetzung zwischen den einzelnen Akteu-

ren und Trägern sowie den Kommunen sollte in-

tensiviert werden. Es sollte geprüft werden, ob 

ein landkreisweites Netzwerk Demenz aufge-

baut werden kann, das Veranstaltungen, Vorträ-

ge oder Angebote für den gesamten Rhein-

Neckar-Kreis initiiert.  

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen 

Anbieter und Träger 

Vereine 

Nachbarschaftshilfen 

Beratungsstellen  

74. Der Rhein-Neckar-Kreis erstellt einen kreiswei-

ten Wegweiser zum Thema Demenz. Dieser be-

inhaltet unter anderem Informationen und Hilfe-

stellungen über die Krankheit sowie vorhandene 

Ansprechstellen und Angebote. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen 

Anbieter und Träger 

 

75. Der Rhein-Neckar-Kreis prüft gemeinsam mit 

den relevanten Akteuren, ob Schulungen zum 

Umgang mit Menschen mit gerontopsychiatri-

schen Erkrankungen für Mitarbeitende aus be-

stimmten Bereichen wie Banken, Polizei, dem 

ÖPNV oder von öffentlichen Einrichtungen mög-

lich sind.  

Rhein-Neckar-Kreis 

Fortbildungsträger 

Volkshochschulen 

Anbieter  

76. Der Rhein-Neckar-Kreis prüft gemeinsam mit 

den relevanten Akteuren, ob Schulungen zum 

Umgang mit Menschen mit gerontopsychiatri-

schen Erkrankungen für pflegende Angehörige 

möglich sind. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Fortbildungsträger 

Volkshochschulen 

Anbieter 

 

 

8.2 Seniorinnen und Senioren mit Migrationshintergrund 

 

Seniorinnen und Senioren mit Migrationshintergrund192 treten zunehmend ins Bewusst-

sein der Altenhilfe, da ihre Anzahl seit Jahren stetig steigt. Im Jahr 2018 lebten insgesamt 

20,8 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Davon waren rund 

zwei Millionen über 65 Jahre alt.193 Im Jahr 2032 werden dies rund 3,6 Millionen sein. In-

 
192  Laut Definition des Statistischen Bundesamtes sind Menschen mit Migrationshintergrund im 

weiteren Sinne "alle nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zuge-
wanderten sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als Deut-
sche Geborenen mit zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland gebo-
renen Elternteil“ (Statistisches Bundesamt 2010: Fachserie 1, Reihe 2.2, Bevölkerung und Er-
werbstätigkeit, Bevölkerung mit Migrationshintergrund, S. 5 ) 

193 Statistisches Bundesamt, 2019: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit – Bevölkerung mit Migrati-
onshintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus 2018 – Fachserie 1 Reihe 2.2 – 2018, S. 35.  
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folgedessen wird auch die Zahl der älteren Pflegebedürftigen mit Migrationshintergrund 

bis zum Jahr 2032 deutlich zunehmen.194  

 

Seniorinnen und Senioren mit Migrationshintergrund sind eine heterogene Gruppe. Sie 

unterscheiden sich in kultureller, religiöser und ethnischer Hinsicht und sind zu unter-

schiedlichen Zeiten und aus verschiedenen Gründen nach Deutschland gekommen. Die 

gegenwärtige Gruppe der Seniorinnen und Senioren mit Migrationshintergrund setzt sich 

insbesondere aus zwei Gruppen zusammen: Die größte Gruppe mit rund 36 Prozent stel-

len die (Spät-)Aussiedlerinnen und (Spät-)Aussiedler dar. Diese kamen ab den 50er Jah-

ren aus Mittel- und Osteuropa sowie aus der ehemaligen Sowjetunion beziehungsweise 

ab 1991 aus ihren Nachfolgestaaten nach Deutschland. Die zweitgrößte Gruppe mit rund 

32 Prozent sind die Arbeitsmigrantinnen und -migranten, die zwischen 1956 und 1973 aus 

Italien, Spanien, Griechenland, Marokko, Portugal, Tunesien, Jugoslawien, Südkorea und 

der Türkei nach Deutschland migrierten. Viele holten später ihre Familien nach.195 Laut 

dem Deutschen Zentrum für Altersfragen sind ältere Migrantinnen und Migranten auf dem 

Arbeitsmarkt oftmals deutlich schlechter positioniert als gleichaltrige Einheimische. Dies 

führt dazu, dass sie häufig nur über begrenzte materielle Mittel verfügen, was sich bis ins 

hohe Lebensalter auswirkt. Deshalb sind ältere Migrantinnen und Migranten deutlich häu-

figer von Armut bedroht als ältere Personen ohne Migrationshintergrund.196 

 

Die Einbindung in familiäre Netzwerke ist bei Migrantinnen und Migranten oftmals stark 

ausgeprägt und nimmt einen hohen Stellenwert ein. Bei steigender Unterstützungs- oder 

Pflegebedürftigkeit steigt auch die Bedeutung der familiären Unterstützung. Studien zei-

gen, dass pflegende Angehörige mit Migrationshintergrund vielfach hohen Belastungen 

ausgesetzt sind und aufgrund von Überforderung häufig selbst einen erhöhten Bedarf an 

pflegerischer sowie psychosozialer Unterstützung und Entlastung aufweisen. Älteren Mig-

rantinnen und Migranten und ihren Angehörigen fehlen zudem häufig Informationen zu 

den Angeboten der Altenhilfe. Menschen mit Migrationshintergrund nehmen Unterstüt-

zung und Beratung deshalb nicht in gleichem Ausmaß wahr wie Menschen ohne Migrati-

onshintergrund.197 Studien weisen jedoch auch darauf hin, dass das aktuell hohe familiäre 

Unterstützungspotenzial durch eine steigende Frauenerwerbsquote und zunehmende 

räumliche Distanzen zwischen den Familienangehörigen auch bei Familien mit Migrati-

onshintergrund zukünftig abnehmen wird.198 

 
194  Huschik, G., Vollmer, J., 2018: Ältere pflegebedürftige Menschen mit Migrationshintergrund. In 

Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.): Pflege- und Unterstützungsbedarf sogenannter vul-
nerabler Gruppen. Schlussbericht. Studie der Prognos AG. Bonn, S. 2. 

195  Huschik, G., Vollmer, J., 2018: Ältere pflegebedürftige Menschen mit Migrationshintergrund. In 
Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.): Pflege- und Unterstützungsbedarf sogenannter vul-
nerabler Gruppen. Schlussbericht. Studie der Prognos AG. Bonn, S. 53ff. 

196  Deutsches Zentrum für Altersfragen, 2017: Report Altersfragen: Migratinnen und Migranten in 
der zweiten Lebenshälfte. Heft 2/2017. 

197  Huschik, G., Vollmer, J., 2018: Ältere pflegebedürftige Menschen mit Migrationshintergrund. In 
Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.): Pflege- und Unterstützungsbedarf sogenannter vul-
nerabler Gruppen. Schlussbericht. Studie der Prognos AG. Bonn, S. 53ff. 

198  U.a. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2012: Ältere Migranten und Migrantinnen. Ent-
wicklungen, Lebenslagen, Perspektiven. Forschungsbericht Nürnberg, S. 7f. 
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Aufgabe der Altenhilfeplanung ist es, auf die wachsende Gruppe der Seniorinnen und 

Senioren mit Migrationshintergrund aufmerksam zu machen, spezifische Lebenslagen 

und Bedürfnisse zu ermitteln und Vorschläge für geeignete Angebote und Unterstützungs-

leistungen zu erarbeiten. Darüber hinaus sind Träger, Anbieter und alle in der Altenhilfe 

involvierten Akteure gefordert, sich interkulturell zu öffnen und bei ihren Angeboten die 

Bedürfnisse älterer Menschen mit Migrationshintergrund zu berücksichtigen.  

 

 

8.2.1 Situation im Rhein-Neckar-Kreis 

 

Es gibt keine aktuellen Daten zur Zahl älterer Menschen mit Migrationshintergrund im 

Rhein-Neckar-Kreis. Die verfügbaren Daten stammen aus dem Zensus 2011. Zum Stich-

tag 31.12.2011 lebten im Rhein-Neckar-Kreis rund 525.000 Menschen, von denen rund 

110.000 Personen beziehungsweise 21 Prozent einen Migrationshintergrund aufwiesen. 

Die Anzahl der Personen mit Migrationshintergrund schreibt das Statistische Landesamt 

Baden-Württemberg nicht jährlich fort. Aktuelle Daten zur Zahl älterer Menschen mit Mig-

rationshintergrund werden daher erst nach Auswertung des Zensus 2021 wieder zur Ver-

fügung stehen. 

 

Allerdings erhebt das Statistische Landesamt Baden-Württemberg jährlich Daten zur Zahl 

der Ausländerinnen und Ausländer auf Landkreisebene. Anhand dieser Daten lässt sich 

erkennen, dass die Zahl der älteren Menschen mit einer ausländischen Staatsbürger-

schaft in den letzten Jahren zugenommen hat. Im Jahr 2011 lag die Zahl der Ausländerin-

nen und Ausländer ab 65 Jahren im Rhein-Neckar-Kreis bei 4.562 Personen. Bis zum 

Jahr 2018 stieg diese Zahl auf 6.504 Personen und somit um 1.942 Personen bezie-

hungsweise rund 30 Prozent an. Da Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft eine 

Teilgruppe der Menschen mit Migrationshintergrund sind, hat auch die Gesamtzahl der 

älteren Seniorinnen und Senioren mit Migrationshintergrund im Rhein-Neckar-Kreis zuge-

nommen. Aufgrund demografischer Entwicklungen kann davon ausgegangen werden, 

dass die Zahl auch in Zukunft weiter wachsen wird.  

 

Die Integrationsbeauftragte des Rhein-Neckar-Kreises ist für die Themen Integration und 

Teilhabe von Menschen aus anderen Ländern zuständig und zugleich Leiterin der Stab-

stelle Integration. Ihre Hauptaufgaben sind die Vernetzung von und mit Akteuren aus den 

Bereichen Integration und Teilhabe, die Vertretung des Landkreises in regionalen und 

überregionalen Gremien, die Erstellung eines Integrationskonzeptes und die Initiierung 

und Förderung von Integrationsprojekten. Außerdem ist sie für die interkulturelle Öffnung 

der Kommunalverwaltung verantwortlich. Die Integrationsbeauftragte hat im Jahr 2018 

das Integrationskonzept des Rhein-Neckar-Kreises vorgelegt, in dem verschiedene Hand-

lungsfelder und Maßnahmen zur Integration und Teilhabe von Menschen mit Zuwande-
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rungsgeschichte enthalten sind. Das Integrationskonzept kann auf der Homepage des 

Rhein-Neckar-Kreises abgerufen werden.199  

 

Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises befasst sich unter anderem auch mit dem 

Schwerpunkt „Interkulturelle Gesundheitsförderung“. Das Ziel dabei ist, die gesundheitli-

che Situation von Migrantinnen und Migranten zu verbessern. Dabei setzen sich die Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter für die interkulturelle Öffnung von Angeboten im Gesund-

heitsbereich, zum Abbau von Armut und sozialer Ungleichheit sowie zur Förderung (inter-

kultureller) Chancengleichheit ein. Zudem gibt es den Arbeitskreis „Migration und Ge-

sundheit“, in dem verschiedene Institutionen, Berufsgruppen und Kulturen langfristig an 

gemeinsamen Projekten arbeiten. Sie haben den gleichberechtigten Zugang aller gesell-

schaftlichen Gruppen zur gesundheitlichen und psychosozialen Versorgung im Blick.  

 

 

8.2.2 Fazit und Handlungsempfehlungen  

 

Die erste Generation der Gastarbeiter ist mittlerweile im Ruhestand. Bislang ist der Bedarf 

an kultursensibler Pflege noch überschaubar. Allerdings wird die Zahl der älteren Men-

schen mit Migrationshintergrund voraussichtlich weiter wachsen. Schwierigkeiten ergeben 

sich vor allem bei der Versorgung von Menschen mit Migrationshintergrund und einer de-

menziellen Erkrankung. Die Bedürfnisse dieser Zielgruppe sollten daher verstärkt in den 

Blick genommen werden.  

 

Darüber hinaus sollte das Ziel sein, dass älteren Menschen mit Migrationshintergrund im 

Rhein-Neckar-Kreis das gesamte Angebot der Altenhilfe und Pflege offensteht. Damit 

vorhandene Angebote angenommen werden können, ist es wichtig, dass der Zugang zu 

den Angeboten erleichtert wird. Aufgrund von Sprachbarrieren und kulturellen Unterschie-

den sind dafür spezifische Informations- und Zugangswege notwendig. 

 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

77. Der Rhein-Neckar-Kreis wirkt darauf hin, dass In-

formationen über bestehende Unterstützungsan-

gebote in verschiedenen Sprachen zur Verfügung 

stehen. 

Rhein-Neckar-Kreis 

78. Der Rhein-Neckar-Kreis nimmt Kontakt mit Mig-

rantenorganisationen auf, um Lösungen zu ent-

wickeln, wie Familien mit Migrationshintergrund 

erreicht und bei der Pflege von Angehörigen un-

terstützt werden können.  

Rhein-Neckar-Kreis 

Migrantenorganisationen 

 
199  https://www.rhein-neckar-kreis.de/site/Rhein-Neckar-Kreis-2016/get/params_E-

1270886064/2224614/Integrationskonzept_2018.pdf; zuletzt aufgerufen am 07.04.2020. 
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79. Eine „Interkulturelle Kompetenz“ sowie „interkul-

turelle Öffnung“ sollte kontinuierlich im Rahmen 

von Schulungen, der Ausbildung und Öffentlich-

keitsarbeit behandelt werden. Die vorhandenen 

Angebote sollten interkulturell zugänglich ge-

macht werden. 

Anbieter und Träger 

Altenpflegeschulen 

 

80. Der Rhein-Neckar-Kreis erstellt einen kreisweiten 

Wegweiser, der in kurzer Form relevante Informa-

tionen sowie Anlaufstellen zu kultursensiblen An-

geboten im Rhein-Neckar-Kreis enthält.   

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen 

Anbieter und Träger 

 

 

 

8.3 Seniorinnen und Senioren mit einer geistigen, körperlichen oder seelischen 

Behinderung 

 

Menschen mit einer geistigen, körperlichen oder mehrfachen Behinderung oder mit chro-

nischen psychischen Erkrankungen, die bereits vor Erreichen des Rentenalters aufgetre-

ten sind, haben Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe, wenn ihre Behinderung 

wesentlich und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Der An-

spruch auf Eingliederungshilfe bleibt im Seniorenalter erhalten. Für die beschriebene Per-

sonengruppe gibt es eigenständige Unterstützungsangebote und Planungen im Rahmen 

für Menschen mit Behinderung. Gleichzeitig haben viele Menschen mit Behinderung einen 

Pflegebedarf und stehen mit dem Älterwerden und Renteneintritt vor neuen und teilweise 

vergleichbaren Herausforderungen wie andere Seniorinnen und Senioren. Kommunale 

Planungen für ältere Menschen sollten daher immer auch die Bedürfnisse der älteren 

Bürgerinnen und Bürger mit einer Behinderung und die Schnittstelle zur Eingliederungshil-

fe im Blick haben.  

 

Die Zahl der Menschen mit wesentlicher Behinderung im Seniorenalter ist in den vergan-

genen Jahren gestiegen. Der Anstieg wird sich aufgrund der demografischen Entwicklung 

in den kommenden Jahren fortsetzen und beschleunigen. Laut amtlicher Statistik waren 

Ende 2018 rund sechs Prozent aller Personen mit Leistungen der Eingliederungshilfe in 

Baden-Württemberg 65 Jahre und älter. In absoluten Zahlen waren dies knapp 4.300 Per-

sonen.200 Der Anteil Älterer ist somit unter den Bezieherinnen und Beziehern von Einglie-

derungshilfe immer noch niedriger als in der Gesamtbevölkerung. Der Hauptgrund dafür 

sind die Euthanasie-Verbrechen des NS-Regimes, bei denen sehr viele Menschen mit 

Behinderung getötet wurden. In der Gegenwart erreichen immer mehr Menschen mit Be-

hinderung das Rentenalter. Die zahlenmäßig starken Jahrgänge der 60er Jahre werden in 

den nächsten 20 Jahren weiterhin auf Eingliederungshilfe angewiesen sein. Menschen mit 

 
200  Statistisches Landesamt Baden-Württemberg: Empfängerinnen und Empfänger von Eingliede-

rungshilfe für behinderte Menschen nach Leistungsarten, Altersgruppen und Geschlecht am 
Jahresende 2018. 
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Behinderung haben heute eine deutlich höhere Lebenserwartung als früher. Die For-

schung zeigt jedoch auch, dass manche Erkrankungen bei Menschen mit einer geistigen 

Behinderung auch in Zukunft häufiger oder früher auftreten können als in der Gesamtbe-

völkerung: So ist beispielsweise das Risiko an einer Demenz zu erkranken bei dieser Per-

sonengruppe bereits ab 60 Jahren sehr hoch.201  

 

Die Biografien von Menschen mit und ohne Behinderung und damit auch ihre Lebensum-

stände im Alter unterscheiden sich in vielerlei Sicht. Dies gilt insbesondere für Menschen 

mit einer geistigen Behinderung. Sie leben immer noch häufig relativ lange im Elternhaus 

und gründen selten eine eigene Familie. Im Alter ab 40 Jahren steigt der Anteil derjeni-

gen, die in einem Wohnheim der Eingliederungshilfe (seit 2020: besondere Wohnform) 

oder in einer speziellen Pflegeeinrichtung für Menschen mit einer Behinderung professio-

nelle Unterstützung erhalten.202 Ende 2018 lebten knapp 2.900 Seniorinnen und Senioren 

mit Behinderung ab 65 Jahren in Baden-Württemberg in Wohnheimen der Eingliede-

rungshilfe. Besondere Wohnangebote oder Pflegeeinrichtungen für Menschen mit Behin-

derung sind – anders als Angebote der Altenhilfe – noch nicht flächendeckend vorhanden.  

  

Seit einigen Jahren wächst die Zahl der Menschen mit einer Behinderung, die in einer 

Privatwohnung oder Wohngemeinschaft leben und dort von Angehörigen oder einem am-

bulanten Dienst der Eingliederungshilfe – manchmal auch zusätzlich von einem ambulan-

ten Pflegedienst – Unterstützung erhalten. Auch älter werdende Menschen mit einer Be-

hinderung leben häufiger in nahezu allen Städten und Gemeinden Baden-Württembergs 

außerhalb von besonderen Wohnformen und wollen – wie alle Bürgerinnen und Bürger – 

in der Regel auch im Alter und bei zunehmendem Pflegebedarf in ihrem vertrauten Um-

feld wohnen bleiben. Je nach örtlicher Situation und individuellem Unterstützungsbedarf 

kann dies auf unterschiedliche Weise gewährleistet werden. Eine Möglichkeit ist, dass die 

vorhandenen Angebote der Altenhilfe und Pflege am Wohnort die Bedürfnisse der Men-

schen mit einer Behinderung mit berücksichtigen und ihnen ebenfalls offenstehen.  

 

Nicht nur die Wohnformen, sondern auch die Erwerbsbiografien der Menschen mit einer 

geistigen oder mehrfachen Behinderung unterschieden sich derzeit noch deutlich von 

denen der Gesamtbevölkerung: Die meisten Menschen mit einer geistigen Behinderung 

arbeiten in Werkstätten für Menschen mit Behinderung oder besuchen einen Förder- und 

Betreuungsbereich für Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung (noch) nicht in einer 

Werkstatt arbeiten können. Mit dem Eintritt in den Ruhestand entfällt die gewohnte Ta-

gesstruktur. Meist erhalten die Seniorinnen und Senioren dann eine Leistung für ein Ta-

gesbetreuungs-Angebot für ältere Menschen mit Behinderung. Spezielle Angebote für 

 
201  Maetzel, J., Sulzer, L. ,2018: Ältere Menschen mit Behinderung, insbesondere mit geistiger 

Behinderung, und Pflegebedürftigkeit. In Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.): Pflege- und 
Unterstützungsbedarf sogenannter vulnerabler Gruppen. Schlussbericht. Studie der Prognos 
AG. Bonn, S. 226. 

202  Maetzel, J., Sulzer, L. , 2018: Ältere Menschen mit Behinderung, insbesondere mit geistiger 
Behinderung, und Pflegebedürftigkeit. In Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.): Pflege- und 
Unterstützungsbedarf sogenannter vulnerabler Gruppen. Schlussbericht. Studie der Prognos 
AG. Bonn, S. 223. 
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ältere Seniorinnen und Senioren mit Behinderung sind im Wohnumfeld aber häufig nicht 

vorhanden, weil die Zielgruppe noch zu klein ist. Eine wachsende Zahl von Seniorinnen 

und Senioren will zudem nach dem Ausscheiden aus der Werkstatt nicht nahtlos in ein 

Angebot der Tagesbetreuung für Seniorinnen und Senioren mit Behinderung wechseln. 

Hierfür werden weitere differenzierte Angebote benötigt.  

 

Die Schnittstellen zwischen der Alten- und der Behindertenhilfe haben in der Fachdiskus-

sion und Praxis in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen: nicht nur wegen des stei-

genden Bedarfs von Seniorinnen und Senioren mit Behinderung an niedrigschwelliger 

Unterstützung, Tagesstrukturierung und Pflege, sondern auch im Zuge der von der UN-

Behindertenrechtskonvention geforderten Umsetzung der Inklusion und des Bundesteil-

habegesetzes.  

 

Entscheidend ist, dass die Unterstützungsleistungen – sowohl aus dem Bereich der Alten- 

als auch der Behindertenhilfe – individuell an die Bedürfnisse von Seniorinnen und Senio-

ren mit Behinderung anpassbar und kombinierbar sind. Es gibt deshalb vermehrt Bestre-

bungen, Angebote der offenen Altenhilfe oder Pflegeheime für Seniorinnen und Senioren 

mit Behinderung in ihrem Umfeld zu öffnen und zu qualifizieren sowie Kooperationen zwi-

schen der Alten- und Behindertenhilfe anzuregen und weiter auszubauen.203 Eine zuneh-

mende Vernetzung der Alten- und Behindertenhilfe ist sowohl auf Kreis- als auch auf 

kommunaler Ebene anzustreben.  

 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Seniorinnen und Senioren mit Behinderung – so 

wie ältere Menschen generell – keine homogene Gruppe sind und sehr unterschiedliche 

Bedürfnisse haben. Diese hängen nicht nur von der Form der Behinderung und dem ak-

tuellen Gesundheitszustand, sondern auch von individuellen Vorlieben und der Familiensi-

tuation ab.204 

 

 

8.3.1 Situation im Rhein-Neckar-Kreis 

 

Der Rhein-Neckar-Kreis hat in den vergangenen Jahren zwei Teilhabeplanungen aufge-

legt, die auch die Bedarfe von Menschen mit Behinderung im Alter und bei Pflegebedarf 

sowie die Schnittstellen zwischen Angeboten der Behindertenhilfe und Altenhilfe in den 

Blick nahmen. Der gemeinsame Teilhabeplan für Menschen mit geistiger mehrfacher Be-

hinderung des Rhein-Neckar-Kreises und der Stadt Heidelberg wurde im Jahr 2015 veröf-

fentlicht, der Teilhabeplan für Menschen mit wesentlich seelischer Behinderung des 

Rhein-Neckar-Kreises im Jahr 2018. Themen waren sowohl Wohnen und pflegerische 

 
203  Entsprechende Projekte wurden unter anderem im Rahmen der „Neuen Bausteine in der Ein-

gliederungshilfe“ des Kommunalverbands für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) 
wissenschaftlich begleitet. 

204  Kommunalverband für Jugend- und Soziales Baden-Württemberg (Hrsg.): Alter erleben. Le-
bensqualität und Lebenserwartung von Menschen mit geistiger Behinderung im Alter: Ab-
schlussbericht. Stuttgart, 2013. 
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Hilfen als auch die Tagesgestaltung. Die Teilhabepläne sind auf der Homepage des 

Rhein-Neckar-Kreises abrufbar.205 

 

Aus dem Teilhabeplan für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung geht her-

vor, dass die Zahl der Seniorinnen und Senioren mit geistiger Behinderung in den nächs-

ten Jahren demografisch bedingt stark steigen wird. Für die Seniorenbetreuung wurde 

vorausberechnet, dass sich die Zahl der zu Betreuenden von 2013 bis 2023 verdreifachen 

wird. Mit steigendem Alter ist ein Wechsel vom privaten Wohnen in ein ambulantes 

Wohnsetting oder ins stationäre Wohnen (seit 2020: besondere Wohnform) von Men-

schen mit geistiger und mehrfacher Behinderung sehr wahrscheinlich. Das bedeutet, dass 

wahrscheinlich auch die Nachfrage nach geeigneten Wohnangeboten steigt. Da das Er-

reichen des Seniorenalters nicht immer eine ganztägige Betreuung an fünf Tagen in der 

Woche in einer fest installierten Seniorengruppe für Menschen mit geistiger Behinderung 

erfordert, wurde empfohlen, flexible, differenzierte und individuell passgenaue Lösungen 

zu entwickeln. Diese sollen sich sowohl an Bewohnerinnen und Bewohner von besonde-

ren Wohnformen, aber auch an Seniorinnen und Senioren mit geistiger Behinderung, die 

privat oder im ambulant betreuten Wohnen leben, richten.  

 

Die Teilhabeplanung für Menschen mit chronischer psychischer Erkrankung und wesentli-

cher seelischer Behinderung zeigte auf, dass fast ein Drittel der Werkstatt-Beschäftigten, 

in den nächsten 10 bis 15 Jahren in den Ruhestand wechseln wird. Es wurde empfohlen, 

dass die Anbieter der Tagesstruktur-Angebote in den Tagesstätten ihre Angebote und 

Konzepte dahingehend weiterentwickeln, dass auch Seniorinnen und Senioren mit chro-

nischer psychischer Erkrankung und wesentlicher seelischer Behinderung eine Betreuung 

finden.  

 

Am Jahresende 2018 erhielten rund 3.330 Menschen mit Behinderung Leistungen der 

Eingliederungshilfe vom Rhein-Neckar-Kreis, darunter 808 Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene in (vor)schulischer Ausbildung.206 

 

Von den erwachsenen Leistungsberechtigten erhielten 1.010 Personen Leistungen in ei-

nem Wohnheim (seit 2020: besondere Wohnform) und 666 ambulante Unterstützung 

beim Wohnen in einer Privatwohnung oder Wohngemeinschaft. Wie auf Landesebene ist 

davon auszugehen, dass rund die Hälfte der Leistungsberechtigten in Wohnheimen der 

 
205  https://www.rhein-neckar-kreis.de/start/landratsamt/ls_sozialplanung.html; zuletzt aufgerufen 

am 07.04.2020. 
206  KVJS: Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII und dem SGB IX. Planungs- und 

Steuerungsunterstützung für die Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg. Stuttgart 2020.  
 Leistungsempfänger des Landkreises können auch in Angeboten außerhalb des Landkreises 

unterstützt werden. Das bedeutet, dass nicht alle Leistungsberechtigten zwangsläufig im Land-
kreis leben. Gleichzeitig werden im Rhein-Neckar-Kreis auch Menschen mit Behinderung be-
treut, die nicht aus dem Rhein-Neckar-Kreis stammen und bei denen ein anderer Stadt- oder 
Landkreis Leistungsträger ist. Die Daten zum Jahresende 2019 stehen derzeit noch nicht zur 
Verfügung. 
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Eingliederungshilfe und ein wachsender Anteil der Menschen mit ambulanter Unterstüt-

zung 50 Jahre und älter sind. 

 

Ein Träger von Einrichtungen für Menschen mit Behinderung im Rhein-Neckar-Kreis hält 

neben Wohnheimen für Menschen mit unterschiedlichen Unterstützungsbedarfen auch 

spezielle Wohn- und Pflegeheime für Menschen mit geistiger Behinderung und Pflegebe-

darf vor. Das Angebot gibt es in St. Leon-Rot und Eberbach. Ein weiteres ist in Ladenburg 

geplant. Wie viele Menschen mit einer geistigen Behinderung und Pflegebedarf darüber 

hinaus in wohnortnahen allgemeinen Pflegeeinrichtungen der Altenhilfe leben, ist nicht 

bekannt. 

 

In der Teilhabeplanung für Menschen mit einer wesentlichen seelischen Behinderung 

wurde beschrieben, dass es im Rhein-Neckar-Kreis drei (Fach-)pflegeheime gibt, in de-

nen Menschen mit einer wesentlichen seelischen Behinderung betreut und gepflegt wer-

den. Diese befinden sich in Sinsheim, Wiesloch und Weinheim. Auch für den Personen-

kreis der Menschen mit wesentlicher seelischer Behinderung ist nicht bekannt wie viele 

vorübergehend oder dauerhaft in wohnortnahen allgemeinen Pflegeeinrichtungen der Al-

tenhilfe leben.  

 

1.818 Personen erhielten Ende 2018 vom Rhein-Neckar-Kreis eine Leistung zur Unter-

stützung der Teilhabe am Arbeitsleben: Davon arbeiteten 1.118 in einer Werkstatt für 

Menschen mit Behinderung (WfbM), 657 besuchten eine Fördergruppe und 43 arbeiteten 

mit einem Lohnkostenzuschuss auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Knapp 40 Prozent der 

Werkstatt-Beschäftigten (427 Personen) waren 50 Jahre und älter, 105 davon hatten das 

60. Lebensjahr bereits überschritten.207 Diese Personen werden in absehbarer Zeit in 

Rente gehen und benötigen passgenaue, möglichst wohnortnahe Angebote zur Tagesge-

staltung und gegebenenfalls pflegerische Unterstützung auch im Ruhestand. 175 Werk-

statt-Beschäftigte ab 50 Jahren wohnten am 31.12.2018 in einem Privathaushalt ohne 

Leistungen der Eingliederungshilfe zum Wohnen; weitere 75 wurden von ambulanten 

Diensten der Eingliederungshilfe unterstützt. Es ist zu erwarten, dass ein erheblicher Teil 

von ihnen mit fortschreitendem Alter eine (umfassendere) ambulante Unterstützung be-

ziehungsweise eine Wohnmöglichkeit in einer besonderen Wohnform benötigen wird.  

 

93 Menschen mit Behinderung im Alter ab 50 Jahren erhielten Ende 2018 eine Leistung 

der Eingliederungshilfe für die Tages- und Seniorenbetreuung vom Rhein-Neckar-Kreis. 

73 dieser Personen hatten das 65. Lebensjahr bereits überschritten. 

 

 

 
207  Siehe die vorangehende Fußnote: Erfasst sind auch Leistungsberechtigte, die ein Angebot in 

einem anderen Stadt- und Landkreis in Baden-Württemberg erhalten. Nicht erfasst sind im Ge-
genzug die Personen aus anderen Kreisen, die Angebote im Rhein-Neckar-Kreis nutzen. 
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8.3.2 Einschätzung durch lokale Expertinnen und Experten 

 

In einem Fachgespräch mit Expertinnen und Experten aus dem Bereich der Eingliede-

rungshilfe sowie mit Leitungen aus Pflegeheimen nach dem SGB XI wurde die Situation 

von Menschen mit einer geistigen und/ oder seelischen Behinderung im Rhein-Neckar-

Kreis thematisiert. Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf diese Zielgruppen.  

 

Die Expertinnen und Experten teilten mit, dass die Versorgung von älteren Menschen mit 

Behinderung in Pflegeeinrichtungen nach dem SGB XI mit Herausforderungen verbunden 

ist. Die Mitarbeitenden in der Pflege sind den Umgang mit Menschen mit Behinderung 

nicht gewohnt. Eine Lösung wird in multidisziplinären Teams und der Abschaffung des 

Berufsgruppenprinzips gesehen. Heilerziehungspflegerinnen und -pfleger sollten ebenfalls 

als Fachkräfte in Pflegeeinrichtungen (SGB XI) anerkannt werden. Als weitere Möglichkeit 

wurde genannt, die Ausbildung zum Pflegefachmann beziehungsweise zur Pflegefachfrau 

um Aspekte der Ausbildung einer Heilerziehungspflegerin beziehungsweise eines Heiler-

ziehungspflegers zu ergänzen. Grundsätzlich wäre es nach Ansicht der Teilnehmenden 

sinnvoll, wenn in beiden Ausbildungsgängen Pflege und Heilerziehungspflege Inhalte aus 

den jeweils anderen Bereichen vermittelt würden. In Pflegeeinrichtungen (SGB XI) besteht 

eine weitere Herausforderung im gegenseitigen Umgang von älteren Menschen mit und 

ohne Behinderung. 

 

Im Vergleich zu den pflegebedürftigen Bewohnerinnen und Bewohnern in einem Pflege-

heim benötigen Menschen mit Behinderung meist mehr Betreuung. Für das Personal in 

Pflegeeinrichtungen nach dem SGB XI steigt dadurch der Betreuungsaufwand. Tages-

strukturierende Angebote oder auch Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten sind daher wich-

tig. Die Expertinnen und Experten berichteten, dass im Rhein-Neckar-Kreis tagesstruktu-

rierende Angebote für Seniorinnen und Senioren mit geistiger Behinderung vorhanden 

sind. Diese befinden sich in Eberbach, Sandhausen, Schwetzingen, Sinsheim, St. Leon-

Rot, Weinheim und Wiesloch und sind überwiegend an besondere Wohnformen (SGB IX) 

angegliedert. Es fehlen entsprechende Angebote für Seniorinnen und Senioren mit Be-

hinderung, die in Privatwohnungen leben. Hier sehen die Expertinnen und Experten noch 

Handlungsbedarf.  

 

Neben tagesstrukturierenden Angeboten für Seniorinnen und Senioren braucht es insbe-

sondere für Menschen mit Behinderung, die die Regelaltersgrenze erreichen, Übergangs- 

oder Zwischenlösungen. Für diese Zielgruppe gibt es bisher keine Angebote. Die Exper-

tinnen und Experten sind sich einig, dass es weiterer individueller und passgenauer An-

gebote bedarf. In diesem Zusammenhang könnte ein „Übergangsmanagement“ für den 

Ausstieg aus dem Berufsleben sinnvoll sein. Dabei könnte gemeinsam mit den Betroffe-

nen festgestellt werden, welche Möglichkeiten und Angebote nach dem Ausstieg aus dem 

Berufsleben wahrgenommen werden könnten. 
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Die Expertinnen und Experten berichteten ebenfalls von Schwierigkeiten bei der Abgren-

zung von Leistungen der Eingliederungshilfe und Pflege, die bisher nicht geklärt sind.  

 

Um gemeinsam Lösungen für die Herausforderungen zu finden, wird eine Möglichkeit in 

einer stärkeren Vernetzung zwischen Eingliederungshilfe und Altenhilfe gesehen. Der 

Austausch zwischen den Leistungsträgern und den Leistungserbringern sollte intensiviert 

werden. Auch der Austausch zwischen den Mitarbeitenden der verschiedenen Einrichtun-

gen sollte gefördert werden. 

 

 

8.3.3 Fazit und Handlungsempfehlungen  

 

Derzeit leben zwar die meisten älteren Menschen mit einer Behinderung noch in besonde-

ren Wohnformen (SGB IX) oder in speziellen Pflegeheimen für Menschen mit einer Be-

hinderung. Die Zahl derjenigen, die mit Unterstützung durch Angehörige oder ambulante 

Dienste in Privatwohnungen in allen Städten und Gemeinden des Landkreises leben, wird 

aber weiter zunehmen. Für diese Zielgruppe müssen wohnortnahe individuelle Angebote 

auch im Rentenalter ermöglicht werden.  

 

Generell sind derzeit im Rhein-Neckar-Kreis noch wenige Menschen mit Behinderung im 

Rentenalter. Ihre Zahl wird aber, wie anderorts auch, zukünftig voraussichtlich steigen. 

Um auch älteren Menschen mit einer Behinderung adäquate Angebote im Rentenalter zu 

ermöglichen, erscheinen Kooperationen und Vernetzungen zwischen der Altenhilfe und 

der Eingliederungshilfe sinnvoll. Auf diese Weise können wohnortnahe und individuelle 

Lösungen ermöglicht werden.  

 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

81. Der Rhein-Neckar-Kreis unterstützt einen Aus-

tausch zwischen den Leistungserbringern der 

Eingliederungshilfe, der Gerontopsychiatrie und 

der Altenhilfe. In diesem Rahmen kann eine 

wechselseitige Öffnung von Regelangeboten 

geprüft und es können neue gemeinsame An-

gebote an der Schnittstelle zwischen Pflege und 

Eingliederungshilfe konzipiert werden. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Anbieter der Altenhilfe und 

Eingliederungshilfe 

82. Im Rahmen der Quartiersarbeit sollten in allen 

Städten und Gemeinden des Landkreises ge-

meinsam mit den Einwohnerinnen und Einwoh-

nern und vorhandenen Anbietern aus der Alten-

hilfe und Eingliederungshilfe bedarfsgerechte, 

inklusive Angebote entwickelt werden. Älteren 

Kommunen 

Anbieter der Altenhilfe und 

Eingliederungshilfe  
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Menschen mit Behinderung soll es möglich sein, 

an herkömmlichen Angeboten für Seniorinnen 

und Senioren teilzunehmen. 

83. Die Sozialplanung des Landkreises beobachtet 

die weitere Entwicklung der Zahl der Seniorin-

nen und Senioren mit Behinderung und der 

Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf in 

den Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-

Kreises und behält insbesondere die Menschen, 

die in Privatwohnungen leben und von Angehö-

rigen und ambulanten Diensten unterstützt wer-

den, im Blick. Ziel ist, dieser Personengruppe 

durch bedarfsgerechte Unterstützungsangebote 

weiterhin ein möglichst selbständiges Wohnen 

im vertrauten Umfeld zu ermöglichen. Die er-

worbenen Erkenntnisse der Beobachtung wer-

den sowohl an die Kommunale Gesundheitskon-

ferenz als auch an die im Herbst 2020 einge-

führte Kommunale Pflegekonferenz weitergelei-

tet. Darauf aufbauend werden Maßnahmen und 

Lösungsvorschläge entwickelt. Der Kreis steuert 

und unterstützt den Prozess. 

Rhein-Neckar-Kreis 
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9 Gesundheitsversorgung 

 

Eine gute gesundheitliche Versorgung sowie ein Umfeld, das die Gesundheit fördert, sind 

von zentraler Bedeutung (nicht nur) für ältere Menschen. Der siebte Altenbericht der Bun-

desregierung stellt fest: „Die Gewissheit, sich auf ein kompetentes, zuverlässiges, gut 

erreichbares medizinisches Versorgungssystem stützen zu können, stellt einen bedeu-

tenden Aspekt der Lebensqualität im hohen Alter dar.“208 Eigenständige Planungen und 

gesetzliche Vorgaben des Gesundheitssektors berücksichtigen bereits die Bedürfnisse 

älterer Menschen. Die kommunale Planung für Seniorinnen und Senioren kann und soll 

diese Planungen nicht ersetzen. Sie kann allerdings aus ihrer Sicht Hinweise zu Aspekten 

geben, die für Seniorinnen und Senioren wichtig sind.  

 

Zur Förderung und Stärkung der Gesundheit trägt eine gute medizinische Versorgung 

ebenso bei wie eine gesundheitsbewusste Lebensweise der Bürgerinnen und Bürger und 

ein gesundheitsförderliches Wohnumfeld. Verstärkt sollte auch thematisiert werden, dass 

der Gesundheitszustand derzeit stark vom Bildungsniveau oder der Herkunft abhängt: 

Zum Beispiel weisen Migrantinnen und Migranten in der zweiten Lebenshälfte einen 

schlechteren Gesundheitszustand auf als Menschen ohne Migrationserfahrung.209  

 

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Gesundheitsleistungen sind primär im Sozialgesetzbuch V (SGB V) geregelt. In den ver-

gangenen Jahren gab es zahlreiche Änderungen im SGB V, die auch von Relevanz für 

die Sozialplanung für Seniorinnen und Senioren sind: 

• das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präven-

tionsgesetz – PrävG), das der Deutsche Bundestag am 18.06.15 verabschiedet 

hat. Mit dem Gesetz soll die Gesundheitsförderung direkt im Lebensumfeld ge-

stärkt werden. Hierbei werden explizit auch Pflegeheime genannt.  

• das Versorgungsstärkungsgesetz vom 13.07.2015, dessen Ziele unter anderem 

die Stärkung der hausärztlichen Versorgung (insbesondere in ländlichen Regio-

nen) sowie Verbesserungen im Entlassmanagement aus dem Krankenhaus oder 

einer Reha-Einrichtung sind (§§ 39 und 40 SGB V). Unter anderem dürfen Ärztin-

nen und Ärzte in Krankenhäusern ihren Patientinnen und Patienten jetzt unmittel-

bar bei stationärer Entlassung Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel verordnen. 

• das Krankenhausstrukturgesetz, das zum 01.01.2016 in Kraft getreten ist. Es 

soll bestehende Versorgungslücken nach einem Krankenhausaufenthalt für Pati-

entinnen und Patienten schließen, die noch nicht pflegebedürftig im Sinne der so-

zialen Pflegeversicherung sind.  

 

Das Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI) macht ebenfalls Aussagen zum Thema Ge-

sundheit und Pflege. Vorhandene Potenziale des Gesundheitssystems – einschließlich 

 
208  Deutscher Bundestag, Drucksache 18/10210 vom 2.11.2016, S. 153 
209  Deutsches Zentrum für Altersfragen (DZA):  Deutscher Alterssurvey. Kurzbericht, 2014, S. 23. 
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der medizinischen Rehabilitation – sollen ausgeschöpft werden, um vorzeitige Pflegebe-

dürftigkeit zu vermeiden und den Gesundheitszustand bereits pflegebedürftiger Menschen 

zu stabilisieren.210  

 

Auch in Baden-Württemberg wurden in den vergangenen Jahren verschiedene Konzepte 

entwickelt, die für die Gesundheitsversorgung (auch) älterer Menschen relevant sind, un-

ter anderem: 

• das Gesetz zur Stärkung der sektorenübergreifenden Zusammenarbeit und der 

Vernetzung aller Beteiligter des Gesundheitswesens und zur Änderung des Lan-

desgesundheitsgesetzes, das im Dezember 2015 in Kraft getreten ist, 

• das Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, das im Januar 2016 in Kraft 

getreten ist, 

• das Geriatriekonzept Baden-Württemberg, 

• das Gesundheitsleitbild Baden-Württemberg und  

• die Hospiz- und Palliativ-Versorgungskonzeption (HPV), alle aus dem Jahr 2014.  

 

Bereits 2009 hatte die damalige Landesregierung die Gesundheitsstrategie Baden-

Württemberg verabschiedet. Ein wesentliches Ziel war die Verbesserung der Abstimmung 

und Vernetzung im Gesundheitsbereich – unter anderem durch die Einrichtung Kommu-

naler Gesundheitskonferenzen auf der Ebene der Stadt- und Landkreise.211   

 

Die fortschreitende Digitalisierung in Medizin und Pflege eröffnet insbesondere älteren 

und mobilitätseingeschränkten Menschen, die auf eine wohnortnahe medizinische Ver-

sorgung angewiesen sind, neue Möglichkeiten. Das Ministerium für Soziales und Integra-

tion Baden-Württemberg hat im Rahmen der Digitalisierungsstrategie „digital@bw“ unter 

Einbezug von beteiligten Organisationen, Verbänden und Patientenvertretungen Ziele und 

Maßnahmen definiert, wie die Gesundheitsversorgung durch digitale Lösungen verbessert 

werden kann. Geplant sind Förderprojekte in der ambulanten und stationären sowie sek-

torenübergreifenden Versorgung, im Pflegebereich und in der personalisierten Medizin. 

Das Ziel der Strategie ist es, sinnvolle Modellprojekte in die medizinische und pflegerische 

Regelversorgung zu integrieren. Zudem sind auch strukturelle Maßnahmen vorgesehen, 

wie die Einrichtung eines Internetportals über bereits existierende digitale Projekte oder 

die Errichtung von Kompetenzzentren, die bei der Entwicklung von digitalen Angeboten in 

Medizin und Pflege unterstützen und beteiligte Akteure vernetzen sollen. 

 

Im Folgenden werden die verschiedenen Aspekte des Handlungsfelds Gesundheit be-

schrieben.  

 

 

 
210  § 5 SGB XI 
211  Landesportal Baden-Württemberg,31.10.2012, www.baden-wuerttemberg.de 

http://www.baden-wuerttemberg.de/
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9.1 Vernetzung und Kooperation  

 

Das Handlungsfeld Gesundheit umfasst viele Aufgaben, Maßnahmen und Beteiligte. Es 

reicht von niedrigschwelligen präventiven Maßnahmen – zum Beispiel im Rahmen von 

Bewegungsangeboten oder Selbsthilfe – über die ärztliche Behandlung durch niederge-

lassene Ärztinnen und Ärzte und Krankenhäuser sowie Maßnahmen zur Rehabilitation bis 

zu den Angeboten der Palliativversorgung.  

 

Eine wichtige Schnittstelle ist der Übergang vom Krankenhaus in die Anschlussversor-

gung. Hier ist wichtig, dass die Nachbehandlung organisiert ist und dass die Wohn- und 

Lebenssituation auf die jeweiligen Einschränkungen des Gesundheitszustands abge-

stimmt sind. Es sollte zudem vermieden werden, dass ältere Menschen vom Krankenhaus 

direkt in ein Pflegeheim übergeleitet werden oder dass sie aufgrund einer unzureichenden 

Nachbetreuung nach kurzem Aufenthalt in der Häuslichkeit erneut im Krankenhaus auf-

genommen werden müssen. 

 

Die Behandlungszeiten in Krankenhäusern haben sich in den letzten Jahren reduziert. 

Dadurch herrscht in Bezug auf Entlassungen meist ein hoher Zeitdruck. Damit steht 

gleichzeitig auch weniger Zeit zur Verfügung, um ein funktionierendes Arrangement für 

die Zeit nach dem Krankenhausaufenthalt zu schaffen. Seit 2012 haben die Krankenhäu-

ser den gesetzlichen Auftrag, sich um die Nachversorgung der Patientinnen und Patienten 

nach der Entlassung zu kümmern. Das Entlassmanagement ist verbindlicher Teil der Be-

handlung. Diese Verpflichtung wurde mit dem Versorgungsstärkungsgesetz von 2015 

noch einmal ausgeweitet. Im Oktober 2016 wurde ein Rahmenvertrag über das Entlass-

management zwischen Kassen und Krankenhausgesellschaft im Schiedsverfahren fest-

gelegt. Der Rahmenvertrag sieht vor, dass es geregelte Verantwortlichkeiten und Stan-

dards bei der Entlassung aus der Klinik für alle Patientinnen und Patienten gibt.212 Die 

Krankenhausgesellschaft klagte allerdings gegen den Vertrag, da sie ein Entlassma-

nagement nicht für alle Patientinnen und Patienten für notwendig erachtete. Gleichzeitig 

hielt sie jedoch eine gesonderte Vergütung für das Entlassmanagement für erforderlich. 

Der Vertrag mit den neuen Absprachen trat zum 01.10.2017 in Kraft. 

 

Aktuell unterscheiden sich die Maßnahmen der Krankenhäuser im Rahmen des Entlass-

managements in Inhalt und Umfang. Eine effiziente Kombination von Aufnahme-, Entlass- 

und Überleitungsmanagement kann nur im Zusammenwirken mit weiteren Partnern gelin-

gen. Es muss zum einen bedarfsgerechte nachgelagerte Versorgungsangebote geben, 

zum Beispiel Reha-Angebote oder Kurzzeitpflege. Zum anderen müssen die beteiligten 

Akteure aus dem medizinischen, pflegerischen, sozialen und sonstigen Bereich eng mit-

einander kooperieren. 

 

 
212  Rahmenvertrag über ein Entlassmanagement beim Übergang in die Versorgung nach Kranken-

hausbehandlung nach § 39 Abs. 1a S. 9 SGB V (Rahmenvertrag Entlassmanagement). 
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Im Januar 2016 wurden mit der Änderung des Krankenhausstrukturgesetzes die Leistun-

gen erweitert, die Menschen nach einem Krankenhausaufenthalt nach dem SGB V bean-

spruchen können. Dies betrifft zum einen den Anspruch auf häusliche Hilfen im Rahmen 

der Überleitungspflege sowie Leistungen für eine Haushaltshilfe, aber auch den Anspruch 

auf Kurzzeitpflege nach dem SGB V:  

• Die Überleitungspflege gewährt einen Anspruch auf Grundpflege und hauswirt-

schaftliche Versorgung.  

• Einen Anspruch auf eine Haushaltshilfe nach dem SGB V haben seit Januar 2016 

Menschen, die sich im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt oder aufgrund 

schwerer Krankheit zu Hause nicht selbst versorgen können. 

• Seit 2016 gibt es zudem einen Anspruch auf Kurzzeitpflege, wenn die Leistungen 

der häuslichen Krankenpflege – insbesondere die Überleitungspflege und der An-

spruch auf Gewährung einer Haushaltshilfe – nicht ausreichen, um den Verbleib in 

der eigenen Häuslichkeit zu ermöglichen. Dieser lehnt sich in der Höhe an die 

Pflegeversicherung an. 

 

Diese Leistungen stehen auch Patientinnen und Patienten zu, die zwar nicht pflegebedürf-

tig im Sinne der Pflegeversicherung sind, sich aber nach der Krankenhausentlassung 

noch nicht selbst versorgen können. Die Leistungen können jeweils für vier Wochen pro 

Kalenderjahr gewährt werden.  

 

Neben der Schnittstelle zwischen Krankenhaus und Anschlussversorgung gibt es weitere 

Schnittstellen und Abstimmungsbedarfe, zum Beispiel zwischen der haus- und fachärztli-

chen Versorgung sowie zwischen pflegenden Angehörigen, ambulanten, teilstationären 

und stationären Pflegeangeboten.  

 

 

9.1.1 Situation im Rhein-Neckar-Kreis 

 

Im Rhein-Neckar-Kreis besteht – wie andernorts auch – ein hoher Bedarf an Abstimmung 

und Vernetzung innerhalb der verschiedenen Bereiche des Gesundheitswesens und an 

den Schnittstellen zur Pflege.  

 

Kommunale Gesundheitskonferenz  

Seit 2012 gibt es eine gemeinsame kommunale Gesundheitskonferenz des Rhein-

Neckar-Kreises und der Stadt Heidelberg. Ziel der kommunalen Gesundheitskonferenz ist 

es, die Gesundheitsförderung und -versorgung zu stärken und eine gesundheitliche 

Chancengleichheit in der Region zu sichern. Dafür finden jährliche Gesundheitskonferen-

zen sowie Fachveranstaltungen statt, in denen Themen zur Bearbeitung festgelegt, Netz-

werke und Arbeitsgruppen gegründet, Handlungsempfehlungen und Arbeitsaufträge ver-

abschiedet sowie Maßnahmen umgesetzt werden. Die Arbeit der Kommunalen Gesund-

heitskonferenz umfasst dabei alle Lebensphasen eines Menschen und richtet sich gene-
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rationenübergreifend an alle Bürgerinnen und Bürger. Sie setzt sich aus Vertreterinnen 

und Vertretern aus dem Gesundheits- und Sozialwesen, der Wirtschaft, Politik, Wissen-

schaft, Bildung und des Gemeinwesens zusammen. Sie dient allen Beteiligten als Kom-

munikationsplattform für das regionale Gesundheitswesen sowie als Ansprechpartnerin 

und Multiplikatorin für Projekte, die bereits erfolgreich im Rhein-Neckar-Kreis durchgeführt 

wurden. Die Geschäftsstelle befindet sich im Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises. 

 

Das Thema „Alter(n) und Gesundheit“ begleitet die Kommunale Gesundheitskonferenz 

von Beginn an, so dass bereits auch einige Projekte mit unterschiedlichen, für Seniorin-

nen und Senioren relevanten Themen, initiiert wurden.  

 

Im Jahr 2012 entstand beispielsweise die Arbeitsgruppe Stadtteilanalyse Weinheim-West. 

Diese hat von Anfang 2013 bis Ende 2014 unter anderem das Wohnumfeld sowie die 

vorhandenen Angebote im Stadtteil Weinheim-West untersucht. Dabei wurde der Frage 

nachgegangen, wie ein altersgerechter Stadtteil gestaltet werden kann, um seinen Bürge-

rinnen und Bürgern möglichst lange ein selbstständiges Leben zu ermöglichen. Mittels 

Bevölkerungsanalysen, Stadtteilbegehungen und themenbezogenen Interviews entstand 

eine sozialräumliche Bestandsaufnahme in Weinheim-West, bei der Bürgerinnen und 

Bürger, relevante Akteure und Netzwerke miteinbezogen wurden. Das Ergebnis war eine 

kartographische Darstellung der verschiedenen Sozialräume, unter anderem nach Alters-

struktur, barrierefreier Infrastruktur und dem Vorhandensein von Einkaufsmöglichkeiten, 

Ärztinnen und Ärzten, Parkbänken, Toiletten oder auch Haltestellen des öffentlichen Per-

sonennahverkehrs. Weiterhin wurden Maßnahmen erarbeitet, wie zum Beispiel Bustrai-

nings für Personen mit Rollatoren, neue Sitzbänke oder bauliche Maßnahmen zur Barrie-

refreiheit. Die Stadtteilanalyse Weinheim-West wurde als Good Practice-Modell vom „Ko-

operationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit“ und der „Bundeszentrale für ge-

sundheitliche Aufklärung“ ausgezeichnet.213 Die Ergebnisse der Stadtteilanalyse wurden 

im Abschlussbericht "Auf dem Weg zu einer alternsfreundlichen Kommune am Beispiel 

der Stadtteilanalyse Weinheim-West" dokumentiert. Außerdem enthält der Bericht Hand-

lungsempfehlungen für andere Kommunen.  

 

Aufgrund des Erfolgs der Stadtteilanalyse hat der Rhein-Neckar-Kreis am Pilotvorhaben 

„Erarbeitung eines Fachplanes Gesundheit auf Ebene der Land- und Stadtkreise im Rah-

men der Kommunalen Gesundheitskonferenz unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bür-

ger" teilgenommen. Der Rhein-Neckar-Kreis war dabei einer von sechs Kreisen in Baden-

Württemberg, die von Dezember 2014 bis Mai 2016 vom Ministerium für Soziales und 

Integration Baden-Württemberg gefördert wurden, um einen „Fachplan Gesundheit“ mit 

einer Pilotstadt oder -gemeinde zu erstellen. Im Rhein-Neckar-Kreis erhielt Weinheim den 

Zuschlag als Pilotstadt, woraufhin eine kleingliedrige Auswertung für das ganze Stadtge-

biet erstellt wurde. Zusätzlich zum thematischen Schwerpunkt Alter wurde dabei auch die 

 
213  http://www.gesundheitskonferenz-rnk-

hd.de/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=525; zuletzt aufgerufen am 
12.12.2018. 

http://www.gesundheitskonferenz-rnk-hd.de/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=525
http://www.gesundheitskonferenz-rnk-hd.de/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=525


252 9 Gesundheitsversorgung 
 

 

Kindheit betrachtet. Mittels Beteiligungsverfahren bezog das Projekt relevante Akteure, 

ältere Menschen und Schulkinder mit ein. Das Ziel war der Entwurf einer nachhaltigen 

Strategie zum generationengerechten Zusammenleben in der gesamten Stadt Weinheim. 

Aus den Ergebnissen entstand beispielsweise das Angebot „Woinemer Kaffeekino“, bei 

dem einmal im Monat ein Film inklusive Kaffee und Kuchen für einen günstigen Preis ge-

zeigt wird. Der Zielgruppe der zurückgezogen lebenden älteren Menschen wird damit eine 

Möglichkeit der gesellschaftlichen Teilhabe geboten.214 

 

Ein weiteres exemplarisches Projekt der kommunalen Gesundheitskonferenz entstand 

aus der Arbeitsgruppe „Bewegungsregion Rhein-Neckar“. In der Gemeinde Ketsch wurde 

das sogenannte „Ketscher Modell“ initiiert und durchgeführt, das aus vier Elementen be-

steht. Das Element „Wissen“ erhebt die aktuellen Bewegungsangebote der Region sowie 

die Wünsche der Seniorinnen und Senioren. Beim „Erfassen“ werden individuelle Fitness-

daten erhoben. Durch das Element der „Beratung“ erhalten die Teilnehmenden einen per-

sonalisierten Bewegungsplan und beim „Bewegen“ wird das kommunale Umfeld mit sei-

nen Bewegungsangeboten gemeinsam gestaltet und weiterentwickelt. Das Ziel ist die 

Integration von körperlicher Aktivität im Alltag, um ein gesundes und selbstbestimmtes 

Leben im Alter zu fördern. Auf dieser Basis wurden in der Gemeinde Ketsch gemeinsam 

mit den älteren Menschen das vorhandene Bewegungsangebot sowie individuelle Daten 

körperlicher Fitness erhoben. Dafür befragte die Arbeitsgruppe mittels Fragebogen alle 

Bürgerinnen und Bürger im Alter ab 65 Jahren in der Gemeinde nach ihren Alterswün-

schen und ihren körperlichen Aktivitäten. Außerdem gab es einen „Tag der Aktivität“, an 

dem sich alle Anbieter präsentieren konnten, Fachvorträge gehalten wurden und eine 

individuelle Testung der Fitness mit anschließender Beratung möglich war. Dieser „Tag 

der Aktivität“ soll nun einmal jährlich stattfinden, um nachhaltig ältere Menschen zu Be-

wegung zu motivieren und die aktuellen Bewegungsangebote vorzustellen.215  

 

Um eine mögliche Pflegebedürftigkeit hinauszuzögern oder zu verhindern, ist es wichtig, 

die körperliche Aktivität älterer Menschen zu erhalten. Ebenso ist es notwendig, pflegende 

Angehörige durch entsprechende Unterstützungs- und Entlastungsangebote zu entlasten. 

Die Arbeitsgruppe „Hilfe vor Pflegebedürftigkeit – Quartier 2020“ beschäftigt sich mit die-

sen Zielen. Als Probleme haben sie dabei unter anderem einen Mangel an zentralen Ein-

richtungen und Koordinierungsstellen sowie einen schwierigen Zugang zu Angeboten für 

ältere Menschen identifiziert, die eigenständig keine Hilfe beanspruchen können. Die 

Stadt Weinheim hatte sich im Jahr 2017 am Ideenwettbewerb der Landesstrategie „Quar-

tier 2020. Gemeinsam. Gestalten.“ (jetzt: Quartier 2030) beworben und den Zuschlag als 

Preisträger erhalten. Im Fokus steht dabei die Entwicklung des Neubaugebietes „Allmen-

däcker“. Hier sollen Wohnformen und Begegnungsstätten für ältere und alt werdende 

 
214  http://www.gesundheitskonferenz-rnk-

hd.de/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=595; zuletzt aufgerufen am 
17.01.2019.  

215  http://www.gesundheitskonferenz-rnk-
hd.de/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=524; zuletzt aufgerufen am 
12.12.2018. 

http://www.gesundheitskonferenz-rnk-hd.de/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=595
http://www.gesundheitskonferenz-rnk-hd.de/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=595
http://www.gesundheitskonferenz-rnk-hd.de/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=524
http://www.gesundheitskonferenz-rnk-hd.de/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=524
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Menschen entstehen. Die Bereiche Intergenerationalität, Inklusion, ambulante und statio-

näre Pflegeangebote sowie Begegnungsräume werden in die Konzeptionierung einbezo-

gen (siehe auch Kapitel 5 Quartiersentwicklung). 

 

Die Arbeitsgruppe „Versorgung im ländlichen Raum“ bearbeitet die Fragen, welche Ange-

bote und Strukturen ältere Menschen auf dem Land benötigen, um passende Versor-

gungsleistungen wahrnehmen zu können. Dünn besiedelte, ländliche Regionen stehen 

häufig vor besonderen Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Hilfs- und Ver-

sorgungsstruktur. Die Arbeitsgruppe identifizierte einige Schwerpunkte im Rhein-Neckar-

Kreis. Dazu zählen unter anderem fehlende Tagespflegeeinrichtungen, eine zu geringe 

Anzahl ambulanter Pflegedienste oder auch unzureichende niedrigschwellige Angebote, 

die Unterstützung im Alltag bieten. Das Ziel ist eine umfassende IST-Analyse der Situati-

on in allen Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis mittels Befragungen bei den Bürgermeiste-

rinnen und Bürgermeistern sowie den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern. Starten soll 

die Analyse zunächst in der „Brunnenregion“ mit den Kommunen Epfenbach, Helmstadt-

Bargen, Neckarbischofsheim, Neidenstein, Reichartshausen und Waibstadt.216  

 

Entlassmanagement 

Die Sozialdienste und das Entlassmanagement der Kliniken im Rhein-Neckar-Kreis bera-

ten Patientinnen und Patienten sowie Angehörige bezüglich der Weiterversorgung nach 

einem Klinikaufenthalt, organisieren diese teilweise und stellen Anträge auf Übernahme 

der Kosten. Zudem besteht bei Patientinnen und Patienten, die in der Akutgeriatrie be-

handelt werden, die Möglichkeit, eine geriatrische Rehabilitationsmaßnahme zu beantra-

gen.  

 

Spezielle Angebote im Rahmen des Entlassmanagements: Projekt „Vespeera“ 

In insgesamt neun Modellkreisen – darunter im Rhein-Neckar-Kreis – hat die Allgemeine 

Ortskrankenkasse Baden-Württemberg (AOK) in Zusammenarbeit mit weiteren Partnern 

das Projekt „Versorgungskontinuität sichern: Patientenorientiertes Einweisungs- und Ent-

lassmanagement in Hausarztpraxen und Krankenhäusern“ (Vespeera) ins Leben gerufen. 

Das Ziel des Projektes ist es, die Rate an Wiedereinweisungen in das Krankenhaus zu 

reduzieren, eine Über- oder Unterversorgung zu vermeiden und die Zufriedenheit der Pa-

tientinnen und Patienten zu steigern. Das Projekt strukturiert Einweisungen und Entlas-

sungen zwischen Hausärztinnen oder Hausärzten und Kliniken und verbessert die Kom-

munikation zwischen den Beteiligten. Das Konzept geht über den im Jahr 2017 in Kraft 

getretenen Rahmenvertrag zum Entlassmanagement nach einer Krankenhausbehandlung 

hinaus. Ein strukturierter Einweisungsbrief von einer Hausärztin oder einem Hausarzt, der 

zusätzliche Informationen über die Patientin oder den Patienten enthält, soll die Klinik 

bereits vor dessen Aufnahme frühzeitig bei der Entlassplanung unterstützen. Vor Entlas-

sung findet zudem ein Telefonat zwischen dem Krankenhaus und der Hausarztpraxis 

 
216  http://www.gesundheitskonferenz-rnk-

hd.de/index.php?option=com_content&view=article&id=156:versorgung-im-laendlichen-
raum&catid=78&Itemid=629; zuletzt aufgerufen am 21.01.2019. 

http://www.gesundheitskonferenz-rnk-hd.de/index.php?option=com_content&view=article&id=156:versorgung-im-laendlichen-raum&catid=78&Itemid=629
http://www.gesundheitskonferenz-rnk-hd.de/index.php?option=com_content&view=article&id=156:versorgung-im-laendlichen-raum&catid=78&Itemid=629
http://www.gesundheitskonferenz-rnk-hd.de/index.php?option=com_content&view=article&id=156:versorgung-im-laendlichen-raum&catid=78&Itemid=629
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statt. Bei der Entlassung wird eine verständliche Patientenbegleitinformation ausgehän-

digt. Diejenigen, die ein erhöhtes Risiko aufweisen, erneut hospitalisiert zu werden, wer-

den nach der Entlassung drei Monate lang engmaschig von einer VERAH (Versorgungs-

assistentin in der Hausarztpraxis)217 telefonisch und persönlich betreut. Der VERAH 

kommt im Rahmen des Projekts eine zentrale Rolle zu: Sie übernimmt die obligatorischen 

Assessments, informiert die Patientinnen und Patienten, um sie auf den Klinikaufenthalt 

vorzubereiten, bespricht mit ihnen die Anschlussversorgung nach der Entlassung und 

betreut diese bei Bedarf weiter. Das Projekt wird für drei Jahre mit insgesamt rund 3,8 

Millionen aus dem Innovationsfonds gefördert und läuft noch bis September 2020. Nach 

Ablauf der Projektphase soll das Projekt evaluiert und im Erfolgsfall im Rahmen der haus-

arztzentrierten Versorgung der AOK flächendeckend in Baden-Württemberg implementiert 

sowie auf andere Bundesländer übertragen werden.  

 

 

9.1.2 Einschätzung durch lokale Expertinnen und Experten 

 

Die Einschätzungen der lokalen Expertinnen und Experten sind das Ergebnis mehrerer 

Fachgespräche zum Thema Gesundheit, die zwischen Februar und März 2019 im Rhein-

Neckar-Kreis durchgeführt wurden. Zum einen fanden Gespräche mit Vertreterinnen und 

Vertretern aus dem Gesundheitsamt und der Kommunalen Gesundheitskonferenz statt. 

Zum anderen wurden die GRN-Klinik in Schwetzingen, das Gerontopsychiatrische Zent-

rum und das stationäre „Hospiz Agape“ in Wiesloch besucht. Hierbei wurden Informatio-

nen zum Entlassmanagement, zur geriatrischen Rehabilitation, der Akutgeriatrie, Geron-

topsychiatrie und der ambulanten und stationären Hospizversorgung im Rhein-Neckar-

Kreis gesammelt. Außerdem sind auch Informationen aus den regionalen Auftakttreffen in 

die Einschätzung eingeflossen. Das Kapitel Vernetzung und Kooperation wurde vorange-

stellt, da es alle Bereiche des Gesundheitswesens betrifft.  

 

Die Kommunale Gesundheitskonferenz ist laut Einschätzung der Expertinnen und Exper-

ten eine wichtige Impulsgeberin für gesundheitsbezogene Themen im Rhein-Neckar-

Kreis. Sie verfügt über ein breites Netzwerk und bringt auf den jährlichen Konferenzen 

eine hohe Anzahl von unterschiedlichen Akteuren aus verschiedenen Bereichen zusam-

men. Die Themen „Alter und Gesundheit“ waren vor allem mit Beginn der Kommunalen 

Gesundheitskonferenz im Jahr 2012 ein Schwerpunktthema. Für das Jahr 2019 steht die 

Kommunale Gesundheitskonferenz unter dem Leitbild „Bewegung und Ernährung“, wobei 

bestehende Arbeitsgruppen zu anderen Themen bei Bedarf weiter unterstützt werden. Die 

Zusammenarbeit mit diesen sowie mit den unterschiedlichen Netzwerkpartnern bewerte-

ten die Expertinnen und Experten als gut. Auch die Kooperation mit den Krankenkassen 

wurde als produktiv bezeichnet.  

 

Derzeit sind keine neuen Projekte im Bereich „Prävention“ in Planung. Es gibt zwar viele 

Ideen und Konzepte – so zum Beispiel auch zum Thema „Demenz“ –, allerdings fehlen 

 
217  https://www.verah.de/; zuletzt aufgerufen am 27.03.2019. 

https://www.verah.de/
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die personellen Ressourcen zu deren Bearbeitung. Wünschenswert wäre nach Einschät-

zung der Expertinnen und Experten der Ausbau von Kooperationen mit der Universität 

Heidelberg oder anderen Hochschulen, die im Rahmen von Abschlussarbeiten Daten zur 

Situation im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention im Rhein-Neckar-Kreis 

erheben. Dadurch könnte die Kommunale Gesundheitskonferenz entlastet und neue Kon-

zepte initiiert werden. Auch die Krankenkassen wären vielversprechende Kooperations-

partner für die Finanzierung und Umsetzung von neuen Projekten. Hier wäre eine weitere 

Intensivierung der Zusammenarbeit hilfreich.  

 

Die Expertinnen und Experten merkten an, dass Handlungsempfehlungen aus Projekten 

häufig nicht umgesetzt werden, da diese keinen verbindlichen Charakter aufweisen. Hier 

besteht aus deren Sicht dringender Handlungsbedarf. Häufig werden erfolgreiche Projekte 

auch nicht flächendeckend umgesetzt. Für eine nachhaltige Umsetzung sind laut Ansicht 

der Expertinnen und Experten unter anderem gut funktionierende Netzwerke nötig. Diese 

bedürfen einer intensiven Vernetzungsarbeit und zeitlichem Aufwand.  

 

Von Vorteil wäre nach Ansicht der Expertinnen und Experten zudem eine Erfassung und 

Auflistung aller bestehenden und geplanten Angebote im Rhein-Neckar-Kreis. Dies könn-

te das Arbeiten in Netzwerken erleichtern und einen guten Überblick über die vorhande-

nen Angebote im Rhein-Neckar-Kreis schaffen. 

 

Entlassmanagement 

Das Entlassmanagement der Kliniken wird von den Expertinnen und Experten unter-

schiedlich bewertet. In einigen Kliniken funktioniert das Entlassmanagement bereits gut, in 

anderen besteht Nachholbedarf. Die Expertinnen und Experten der stationären Hospiz-

versorgung hoben beispielsweise das Entlassmanagement der Palliativeinheiten und         

-stationen als positiv hervor. In Kliniken, in denen es Palliativmediziner gibt, funktioniert 

das Entlassmanagement gut und Falschzuweisungen in stationäre Hospize werden ver-

mieden. In den anderen Kliniken sahen sie den Bedarf, Medizinerinnen und Mediziner und 

Sozialdienste über die Palliativmedizin zu informieren und zu schulen.  

 

Die Mitarbeitenden des Entlassmanagements stellten folgende Lücken in der Anschluss-

versorgung im Rhein-Neckar-Kreis fest:  

• Es wird insbesondere ein Mangel an solitären Kurzzeitpflegeplätzen konstatiert. 

Diese werden im Rhein-Neckar-Kreis – wie anderenorts auch – nicht in ausrei-

chender Zahl zur Verfügung gestellt.  

• Außerdem wird ein Mangel an ambulanten Pflegediensten gesehen, die komplexe 

medizinische Behandlungspflege durchführen. Viele Patientinnen und Patienten 

werden heutzutage bereits nach kurzer Zeit wieder aus dem Krankenhaus entlas-

sen und benötigen im Anschluss an den Krankenhausaufenthalt eine komplexe 

medizinische Behandlungspflege. Dies können viele ambulante Pflegedienste 

nicht leisten. 
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• Des Weiteren gibt es nicht genügend Haushaltshilfen und niedrigschwellige Ange-

bote. In diesem Zusammenhang wurde die Idee aufgegriffen, Ehrenamtliche spe-

ziell für die Begleitung und Unterstützung von Betroffenen in der Häuslichkeit nach 

dem Krankenhausaufenthalt einzubinden. Allerdings ist es hierfür erforderlich, die 

Ehrenamtlichen ausreichend zu schulen und eine hauptamtliche Ansprechperson 

zur Verfügung zu stellen.  

• Auch Fahrdienste sind nicht in ausreichender Zahl vorhanden. Diese werden nur 

noch von wenigen Anbietern im Rhein-Neckar-Kreis durchgeführt. Im Kranken-

transport fehlen ebenfalls Kapazitäten, um die Patientinnen und Patienten nach 

Hause zu bringen. Teilweise müssen diese einen Tag länger in der Klinik bleiben 

oder werden erst abends nach Hause gebracht. Letzteres stellt die Angehörigen 

jedoch vor erhebliche Herausforderungen, da der Empfang häufig ohne die Unter-

stützung eines ambulanten Dienstes stattfindet.  

 

Ein Problem wird auch in der fehlenden Vernetzung der Pflegeheime und ambulanten 

Dienste untereinander gesehen. Es kostet die Mitarbeitenden des Entlassmanagements 

viel Zeit, Pflegeheime und ambulante Dienste abzutelefonieren und nach freien Kapazitä-

ten zu fragen. Hier könnte eine elektronische Informationsbörse über freie Plätze und Ka-

pazitäten Abhilfe schaffen. Allerdings stellt die Pflege dieser Börse eine große Herausfor-

derung dar, weshalb solche Angebote in der Praxis häufig nicht umsetzbar sind.  

 

 

9.1.3 Fazit und Handlungsempfehlungen 

 

Zwischen den einzelnen Einrichtungen im Gesundheitswesen und an den Schnittstellen 

zu anderen Versorgungssystemen – wie zum Beispiel der Pflege – ist ein hoher Bedarf an 

Abstimmung, Kooperation und Koordination notwendig, um eine adäquate Versorgung 

(nicht nur älterer) Menschen sicherzustellen und individuell abgestimmte Möglichkeiten 

der Anschlussversorgung zu gewährleisten.  

 

Gut funktionierende Netzwerke leisten einen wichtigen Beitrag zu einer qualitativ hoch-

wertigen Gesundheitsversorgung älterer Menschen. Dabei sind die Zusammenarbeit der 

einzelnen Angebote und Dienste sowie die Kenntnis über das jeweilige Angebot von her-

ausragender Bedeutung. Vorhandene Kooperationen sollten dabei intensiviert und gut 

funktionierende Netzwerke aufgebaut werden. Dem Entlassmanagement aus dem Kran-

kenhaus kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Das Entlassmanagement der Kli-

niken im Rhein-Neckar-Kreis wird nach den Standards des im Jahr 2017 in Kraft getrete-

nen Rahmenvertrages zum Entlassmanagement nach einer Krankenhausbehandlung 

organisiert. In einigen Kliniken besteht nach Einschätzung der Expertinnen und Experten 

jedoch weiterer Handlungsbedarf, um das Entlassmanagement zu optimieren. Das Ziel 

sollte dabei sein, eine gut aufeinander abgestimmte sektorenübergreifende Versorgung zu 

erreichen, damit ältere Menschen nach einem Krankenhausaufenthalt in die eigene Häus-

lichkeit zurückkehren können. In diesem Zusammenhang könnte auch der Einsatz von 
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ehrenamtlichen Kräften, die Patientinnen und Patienten nach einem Krankenhausaufent-

halt in die eigene Häuslichkeit begleiten, ein wichtiger Baustein der Unterstützung darstel-

len.  

 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

84. Das Entlassmanagement der Kliniken wird unter 

Beteiligung von allen relevanten Agierenden wie 

Kliniken, ambulanten Pflegediensten, Pflege-

heimen, niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten 

sowie Kranken- und Pflegekassen weiter opti-

miert. Wichtig sind verbindliche Regelungen für 

das Entlassmanagement und die Nachversor-

gung nach dem Krankenhausaufenthalt. Die 

Projektevaluation „Vespeera“ könnte in diesem 

Zusammenhang wichtige Erkenntnisse liefern.  

Kliniken 

Rhein-Neckar-Kreis 

Niedergelassene Ärztinnen 

und Ärzte 

Ambulante Dienste 

Pflegeheime 

Kranken- und Pflegekassen 

85. Das Entlassmanagement der Kliniken, die Pfle-

geheime und ambulanten Dienste dokumentie-

ren Lücken in der Anschlussversorgung und in-

formieren sich gegenseitig darüber. Alle relevan-

ten Akteure sollten kooperativ Lösungen für 

Versorgungslücken entwickeln.  

Kliniken 

Ambulante Dienste 

Pflegeheime 

Anbieter niedrigschwelliger 

Angebote 

86. Durch den Einsatz von Ehrenamtlichen, die Pa-

tientinnen und Patienten nach einem Kranken-

hausaufenthalt in die Häuslichkeit begleiten, 

könnten ältere und insbesondere alleinlebende 

Menschen Hilfe und Unterstützung erhalten. Der 

Ausbau von ehrenamtlichen Strukturen in den 

Kommunen sollte daher angestrebt und vom 

Rhein-Neckar-Kreis unterstützt werden.  

Kommunen 

Rhein-Neckar-Kreis 

Kliniken 

Bürgerschaftliche Initiativen 

Vereine 

 

 

9.2 Gesundheitsförderung und Prävention 

 

Mit zunehmendem Alter erhöht sich das Krankheitsrisiko. Durch gesundheitsförderliche 

Maßnahmen, wie beispielsweise eine gesunde Lebensweise und die Nutzung präventiver 

Angebote ist es möglich, das Risiko für bestimmte Erkrankungen zu reduzieren. Außer-

dem kann Pflegebedürftigkeit durch präventive Maßnahmen hinausgezögert werden. Der 

Siebte Altenbericht der Bundesregierung weist darauf hin, dass „Prävention vor Rehabili-

tation vor Pflege“ kommt. Der Bericht der Enquetekommission Pflege unterscheidet dabei 

drei verschiedene Formen der Prävention: 
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• Die Primärprävention mit dem Ziel, Krankheiten zu vermeiden.  

• Die Sekundärprävention mit dem Ziel, Krankheiten frühzeitig zu erkennen und die 

• Tertiärprävention mit dem Ziel, Folgeerkrankungen und Schädigungen durch eine 

Krankheit – insbesondere durch Rehabilitation – zu verhindern und zu beseiti-

gen.218 

 

Prävention und Gesundheitsförderung sind nach dem Geriatriekonzept Baden-

Württemberg eine Gemeinschaftsaufgabe: „Gesundheit entsteht dort, wo Menschen le-

ben. Kommunale Akteure sind deshalb neben Hausärzten sowie ambulanten und statio-

nären Pflegeeinrichtungen zentrale Ansprechpartner für Gesundheitsförderung und Prä-

vention. Städte und Gemeinden schaffen gesunde Umgebungen, integrieren Gesund-

heitsförderung in Lebenswelten und fördern Netzwerke. Vielfältige präventive Angebote 

von zahlreichen Initiativen der Selbsthilfe, (Sport-)Vereinen und Seniorengruppen existie-

ren bereits.“219 

 

Die Enquetekommission „Pflege“ in Baden-Württemberg stellt zudem fest, dass die Ange-

bote zielgruppenspezifisch auszubauen sind und ihre Bekanntheit verbessert werden soll-

te. Sie empfiehlt dazu den Aufbau eines Internetportals und eine intensivere Werbung für 

einzelne Maßnahmen.220 Außerdem weist sie darauf hin, dass auch für Menschen im 

Pflegeheim Präventionsangebote wichtig sind, um beispielsweise den Muskelapparat zu 

aktivieren und die Funktionsfähigkeit zu erhalten.221 

 

Wissenschaftliche Studien haben in den vergangenen Jahren insbesondere Maßnahmen 

zur Sturzprophylaxe untersucht. Hintergrund ist, dass die Zahl der Stürze mit zunehmen-

dem Alter stark zunimmt: Jede dritte Person ab 65 Jahren stürzt mindestens einmal im 

Jahr, bei den über 80-Jährigen ist es fast jede zweite Person. Solche Stürze führen nicht 

selten zu Knochenbrüchen mit langen Reha-Phasen und bleibenden Beeinträchtigungen. 

Durch wöchentliches Kraft- und Balancetraining reduziert sich nachweislich die Sturzhäu-

figkeit.  

 

Präventive Maßnahmen können auch dazu beitragen, die Gesundheit von pflegenden 

Angehörigen möglichst lange zu erhalten. Sie stehen unter einer besonderen Belastung 

und benötigen gesundheitsfördernde entlastende Unterstützung.222 

 

 
218  Landtag von Baden-Württemberg 2016, , Drucksache 15/7980: Bericht und Empfehlungen der 

Enquetekommission „Pflege in Baden-Württemberg zukunftsorientiert und generationengerecht 
gestalten“, S 254. 

219  Geriatriekonzept Baden-Württemberg 2014, S. 16. 
220  Landtag von Baden-Württemberg, 2016, Drucksache 15/7980, S. 256. 
221  Landtag von Baden-Württemberg, 2016, Drucksache 15/7980, S. 255. 
222  Basys (a.a.O.), S. 59. 
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Einbindung sozial benachteiligter Seniorinnen und Senioren in Präventionsangebo-

te 

Krankenkassen haben den gesetzlichen Auftrag, alle gesellschaftlichen Gruppen in prä-

ventive Maßnahmen und Angebote der Gesundheitsförderung einzubeziehen. Dies ge-

lingt derzeit nur bedingt: Ältere Migrantinnen und Migranten, nicht mobile ältere Menschen 

sowie sozial benachteiligte ältere Menschen werden bisher kaum erreicht.223 Präventions-

angebote werden besonders durch Angehörige der Mittelschicht angenommen.224 Ursa-

chen können kulturelle oder sprachliche Barrieren sein, aber auch fehlende Informationen 

oder Probleme bei der Finanzierung.  

 

Prävention durch ein gesundheitsförderndes Umfeld 

Neben Einzelangeboten sind gute Rahmenbedingungen für eine gesunde Lebensweise 

am Wohnort wichtig. Sie ermöglichen die Einbindung gesundheitsfördernder Aktivitäten in 

den Alltag – zum Beispiel durch attraktive, sichere Radwege von der Wohnung ins Orts-

zentrum oder der Förderung von Gemeinschaft in Form von Begegnungsräumen, denn 

viele ältere Menschen benötigen gemeinschaftliche Projekte, um gesundheitlich aktiv zu 

werden. Gerade auf kommunaler Ebene gibt es vielfältige Ansatzpunkte, die es zu erken-

nen und nutzen gilt.  

 

Eine Übersicht über Fördermöglichkeiten und Wettbewerbe im Bereich Gesundheitsförde-

rung und Quartiersentwicklung bietet die Broschüre „Fördermöglichkeiten, Programme 

und Handlungshilfen der Gesundheitsförderung und Quartiersentwicklung in Baden-

Württemberg“ des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg.225 

 

 

9.2.1 Angebote im Rhein-Neckar-Kreis 

 

In allen Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises gibt es Angebote der Ge-

sundheitsförderung und Prävention. In vielen Fällen sind die Angebote nicht nur speziell 

an Seniorinnen und Senioren, sondern an alle Altersgruppen gerichtet. Beispielsweise 

gibt es verschiedene Sport- und Bewegungsangebote wie Gleichgewichtstraining/ Sturz-

prophylaxe, Reha-Sportangebote, Gymnastik für Seniorinnen und Senioren, Pilates, Tan-

zen, Wandern, Schwimmen oder Fahrradfahren. In Hemsbach, Ilvesheim, Ketsch, Me-

ckesheim, Schwetzingen und Sinsheim entstanden zudem generationsübergreifende Be-

wegungs- und Begegnungsräume „alla hopp!“. An ausgewählten Geräten können sich 

Personen aller Altersgruppen gezielt körperlich betätigen. Zudem fördern diese kosten-

freien Anlagen die gemeinsame Bewegung in der Natur.226 Daneben bestehen Angebote 

 
223  Vergleiche Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (a.a.O), S. 39 
224  Landtag von Baden-Württemberg, 2016 (a.a.O.), S. 257. 
225  https://www.gesundheitsdialog-

bw.de/fileadmin/media/LGA_2018_Broschuere_Foerdermoeglichkeiten__Programme__Handlu
ngshilfen.pdf; zuletzt aufgerufen am 28.01.2019. 

226  http://alla-hopp.de/startseite/; zuletzt aufgerufen am 03.01.2019. 

https://www.gesundheitsdialog-bw.de/fileadmin/media/LGA_2018_Broschuere_Foerdermoeglichkeiten__Programme__Handlungshilfen.pdf
https://www.gesundheitsdialog-bw.de/fileadmin/media/LGA_2018_Broschuere_Foerdermoeglichkeiten__Programme__Handlungshilfen.pdf
https://www.gesundheitsdialog-bw.de/fileadmin/media/LGA_2018_Broschuere_Foerdermoeglichkeiten__Programme__Handlungshilfen.pdf
http://alla-hopp.de/startseite/
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zur geistigen Betätigung, beispielsweise Kurse zur Weiterbildung oder Gedächtnistrai-

nings. Ebenso können Reisen und Ausflüge der Gesunderhaltung dienen. Das vorhande-

ne Angebot an organisierten Reisen für Seniorinnen und Senioren sorgt für einen Urlaub 

ohne Stress und Hindernisse. Die Angebote werden von unterschiedlichen Trägern ange-

boten, zum Beispiel von Sportvereinen, Wohlfahrtverbänden, Volkshochschulen, Kirchen 

und Krankenkassen. Allerdings sind häufig nicht alle Ortsteile einer Kommune mit einem 

Angebot der Gesundheitsförderung versorgt, sodass es für ältere Menschen in den Orts-

teilen schwer werden kann, die vorhandenen Angebote der Gesundheitsförderung und 

Prävention zu nutzen. 

 

Treff- und Begegnungsangebote, die der sozialen Teilhabe dienen und Vereinsamung 

vorbeugen, tragen ebenfalls zum Erhalt der körperlichen und seelischen Gesundheit bei. 

Viele dieser Angebote sind im Wegweiser „Älter werden im Rhein-Neckar-Kreis“ enthal-

ten.   

 

Neben Angeboten, die explizit mit der Zielsetzung der Gesundheitsförderung und Präven-

tion ausgewiesen sind, gibt es ein großes Angebot an Wander- und Radwegen, die zur 

Bewegung und Gesunderhaltung einladen. Des Weiteren gibt es in Eberbach, Neckarge-

münd und Wiesloch spezielle Gesundheitswanderungen, die für Personen ab 55 Jahren 

entwickelt wurden. Während der Wanderungen können verschiedene Übungen zur Kräfti-

gung des Körpers durchgeführt werden.227 Ergänzend zu den bereits aufgezählten Ange-

boten bietet die Akademie für Ältere in Heidelberg verschiedene Wander- und Fahrradtou-

ren im Rhein-Neckar-Kreis an.228 

 

Der Wegweiser „Älter werden im Rhein-Neckar-Kreis“ des Kreisseniorenrates zeigt viele 

gesundheitsfördernde Angebote für Seniorinnen und Senioren auf. Er wurde im Jahr 2015 

neu aufgelegt und kann zur aktiven Freizeitgestaltung und individuellen Gesundheitsför-

derung genutzt werden. Der Wegweiser kann bei der Geschäftsstelle des Kreissenioren-

rates angefordert oder online auf der Homepage des Rhein-Neckar-Kreises abgerufen 

werden. 

 

 

9.2.2 Einschätzung durch lokale Expertinnen und Experten 

 

Die Expertinnen und Experten sahen den Bedarf nach weiteren niedrigschwelligen Sport- 

und Bewegungsangeboten. Insgesamt müsste es viel mehr Angebote im Bereich der Prä-

vention geben, um Pflegebedürftigkeit hinauszuzögern oder zu vermeiden. Eine weitere 

Schwierigkeit sahen diese darin, dass mit den vorhandenen Angeboten eher fitte Senio-

rinnen und Senioren erreicht werden. Angebote der Gesundheitsförderung und Prävention 

sollten jedoch auch diejenigen erreichen, deren individuelle Leistungsfähigkeit bereits 

 
227  https://www.gesundheitswanderfuehrer.de/text/45/de/was-ist-das-.html; zuletzt aufgerufen am 

03.01.2019. 
228  https://www.akademie-fuer-aeltere.de/index.php?id=237; zuletzt aufgerufen am 03.01.2019. 

https://www.gesundheitswanderfuehrer.de/text/45/de/was-ist-das-.html
https://www.akademie-fuer-aeltere.de/index.php?id=237
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gemindert ist. Um diese Personen zu erreichen, wäre nach Ansicht der Expertinnen und 

Experten ein aufsuchendes Angebot im Sinne des Modellprojekts „präventiver Hausbe-

such“229 ein erfolgsversprechender Weg. Auf diese Weise könnten im Rhein-Neckar-Kreis 

vorhandene Unterstützungsleistungen thematisiert und Seniorinnen und Senioren zielge-

richtet auf Angebote der Gesundheitsförderung und Prävention aufmerksam gemacht 

werden.  

 

Darüber hinaus wurde zusätzlicher Bedarf nach generationenübergreifenden (Mitmach-) 

Angeboten gesehen. Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es beispielsweise bereits an unter-

schiedlichen Standorten generationsübergreifende Bewegungs- und Begegnungsräume 

„alla hopp!“. Zum Teil werden auch Spielplätze generationengerecht umgestaltet. Von der 

Bevölkerung werden die Anlagen allerdings nicht nur positiv aufgenommen. Es kommt 

immer mal wieder vor, dass sich Anwohner durch den Lärmpegel belästigt fühlen. Die 

Expertinnen und Experten merkten an, dass das Vorhandensein von Angeboten und die 

Information über bestehende Angebote häufig nicht ausreichen, um (ältere) Menschen zur 

Bewegungsförderung zu animieren. Eine Übersicht über entsprechende Angebote sei 

dennoch hilfreich. Diese sollte jedoch nicht landkreisweit, sondern gemeindebezogen er-

stellt und vor Ort ausgeteilt werden. Häufig fehlen auch Mobilitätsangebote, damit insbe-

sondere ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen die Angebote erreichen und nut-

zen können (siehe hierzu auch Kapitel 4.3 Mobilität). Außerdem werden innovative Ideen 

und Konzepte benötigt, um Menschen zur Gesunderhaltung und Bewegungsförderung zu 

aktivieren. Auch im Rhein-Neckar-Kreise sind Vereine mit einem zunehmenden Mitglie-

derrückgang konfrontiert. Diese müssten aktiv auf neue Leute zugehen oder beispielswei-

se durch regelmäßige Veranstaltungen zum Mitmachen animieren. Ebenso sollten Schu-

len für gemeinsame Aktivitäten mit Seniorinnen und Senioren eingebunden werden.  

 

 

9.2.3 Fazit und Handlungsempfehlungen 

 

Es gibt im Rhein-Neckar-Kreis bereits zahlreiche Angebote unterschiedlicher Träger zur 

Gesundheitsförderung und Prävention (auch) von Seniorinnen und Senioren. Das Ange-

bot ist vielfältig und reicht von Angeboten der Bewegungsförderung in Vereinen oder 

Gruppen bis zu Angeboten in der Natur. Der Wegweiser „Älter werden im Rhein-Neckar-

 
229  Im Modellprojekt „PräSenZ – Prävention für Senioren Zuhause“ wurden Seniorinnen und Senio-

ren ab einem Alter von 70 Jahren, die selbständig zu Hause leben sowie deren Angehörige un-
ter Einbezug von bürgerschaftlichem Engagement durch präventive Hausbesuche beraten und 
unterstützt. Die Modellkommunen, die sich am Projekt beteiligten, sollten die Zielgruppe direkt 
ansprechen und das Angebot der präventiven Hausbesuche aktiv an die älteren Menschen her-
antragen. Der Abschlussbericht zum Modellvorhaben „PräSenZ“ in Baden-Württemberg kann 
unter folgender Link aufgerufen werden: 
https://www.dip.de/fileadmin/data/pdf/projekte/PräSenZ-DIP-
Projektbericht_Endfassung_Druckversion_final.pdf; zuletzt aufgerufen am 11.03.2019. Weitere 
Modellprojekte, die der Vereinsamung älterer Menschen entgegenwirken sollen, können auf der 
Homepage der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (Bagso) abgerufen 
werden: https://www.bagso.de/einsam-zweisam-gemeinsam.html; zuletzt aufgerufen am 
29.04.2019. 

https://www.dip.de/fileadmin/data/pdf/projekte/PräSenZ-DIP-Projektbericht_Endfassung_Druckversion_final.pdf
https://www.dip.de/fileadmin/data/pdf/projekte/PräSenZ-DIP-Projektbericht_Endfassung_Druckversion_final.pdf
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Kreis“ des Kreisseniorenrates listet die unterschiedlichen Angebote auf. Um Pflegebedürf-

tigkeit hinauszuzögern oder zu vermeiden, ist es wichtig, ältere Menschen über den Nut-

zen präventiver und gesundheitsförderlicher Angebote aufzuklären und diese zur körperli-

chen Betätigung anzuregen. Ebenfalls wichtig ist, dass auch mobilitätseingeschränkte 

Personen oder sozial benachteiligte und isoliert lebende ältere Menschen mit den vorhan-

denen Angeboten erreicht werden. Diese müssten gezielt angesprochen werden, um sie 

zu motivieren, an gesundheitsfördernden und präventiven Angeboten teilzunehmen. Hier 

könnten aufsuchende Angebote eine Lösung darstellen, deren Konzepte aktivierende 

Elemente der Bewegungs- und Gesunderhaltung beinhalten.  

 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

87. Die Bekanntheit und Inanspruchnahme präventi-

ver und gesundheitsförderlicher Angebote soll 

durch gezielte Maßnahmen wie zum Beispiel In-

formationsveranstaltungen, Fachtage, Broschü-

ren/ Flyer oder durch gezielte Werbung in Senio-

rengruppen erhöht werden.  

Beratungsstellen  

Krankenkassen  

Kommunen 

Rhein-Neckar-Kreis 

88. Der Wegweiser „Älter werden im Rhein-Neckar-

Kreis“ aus dem Jahr 2020 wird regelmäßig ak-

tualisiert. Der Rhein-Neckar-Kreis unterstützt bei 

Bedarf den Kreisseniorenrat dabei. 

Kreisseniorenrat 

Rhein-Neckar-Kreis 

 

89. Der Rhein-Neckar-Kreis erhebt und dokumentiert 

die vorhandenen Angebote der Gesundheitsför-

derung und Prävention in Kooperation mit den 

Kommunen und identifiziert mögliche Lücken 

oder Hindernisse für eine Nutzung. Ziel sollte 

sein, dass in allen Gemeinden und  Stadt-/ Orts-

teilen entsprechende Angebote zur Verfügung 

stehen.  

Kommunen 

Rhein-Neckar-Kreis 

90. Der Rhein-Neckar-Kreis überlegt sich zusammen 

mit den Kommunen, wie die verschiedenen An-

bieter von Bewegungsangeboten miteinander 

vernetzt und Synergien genutzt werden können. 

Denkbar wären beispielsweise regelmäßige Aus-

tauschtreffen oder eine digitale Plattform. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen 

Anbieter von Bewegungs- 

und Gesundheitsangeboten 

91. Die Einrichtung eines aufsuchenden Angebotes 

im Sinne eines „präventiven oder aktivierenden 

Hausbesuches“ wird geprüft und gegebenenfalls 

in Kooperation mit relevanten Akteuren sowie 

Rhein-Neckar-Kreis 

Bürgerschaftliche Initiativen 

Vereine 

Ambulante Pflegedienste 
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ehrenamtlichen Kräften umgesetzt.  

92. Der Ausbau von niedrigschwelligen Angeboten 

der Gesundheitsförderung und Prävention, wie 

zum Beispiel von Bewegungstreffs unter ehren-

amtlicher Anleitung sollte angestrebt werden. 

Auch Treff- und Begegnungsangebote, die einer 

Vereinsamung vorbeugen, sollten mit aufge-

nommen werden. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen 

Bürgerschaftliche Initiativen 

Vereine 

93. Für die Entwicklung neuer Projekte für die Prä-

vention ist es hilfreich, eine Recherche nach be-

reits erfolgreich laufenden Projekten in anderen 

Regionen durchzuführen und diese auf ihre 

Machbarkeit im Rhein-Neckar-Kreis zu prüfen. 

Rhein-Neckar-Kreis 

 

 

 

9.3 Ambulante medizinische Versorgung 

 

Die ambulante medizinische Versorgung spielt für die Lebensqualität von Seniorinnen und 

Senioren eine herausragende Rolle. Fast alle älteren Menschen haben mehr oder weni-

ger regelmäßig Kontakt zu ihrer Hausärztin oder ihrem Hausarzt. Diese sind als Vertrau-

enspersonen ein wichtiges Glied in der Versorgungskette: Zusätzlich zur medizinischen 

Behandlung und Betreuung ihrer Patientinnen und Patienten fungieren sie als Multiplikato-

ren und Vermittler in nicht-medizinische Unterstützungsangebote sowie als „Frühwarnsys-

tem“, zum Beispiel wenn sich bei alleinlebenden älteren Menschen eine Vereinsamung 

oder unzureichende Versorgung abzeichnet oder pflegende Angehörige überfordert sind.  

 

Hausärztinnen und Hausärzte übernehmen vielfältige Aufgaben bei der Versorgung älte-

rer Menschen. Sie reichen von der Beratung über präventive Verhaltensstrategien, über 

die ambulante akute Intervention, der Einweisung zur stationären Krankenbehandlung bis 

zur Verordnung einer rehabilitativen Behandlung. Diese Aufgaben bestehen mit besonde-

rer Herausforderung auch in der Betreuung von hochaltrigen Menschen in Pflegeeinrich-

tungen.230 Die Hausärztinnen und Hausärzte können diese Funktionen nur dann ausfüllen, 

wenn sie gut erreichbar sind, genügend Zeit für diese Aufgaben haben und mit weiteren 

Beteiligten, zum Beispiel aus dem Bereich Pflege und niedrigschwelliger Unterstützung, 

vernetzt sind.  

 

Die hausärztliche Versorgung ist derzeit in Baden-Württemberg insgesamt gut. Seit eini-

ger Zeit zeichnet sich jedoch ein beginnender Mangel an niedergelassenen Ärztinnen und 

Ärzten, vor allem in ländlich geprägten Regionen ab. Städte und Ballungszentren in Ba-

den-Württemberg sind dagegen häufig überversorgt. In den Städten gibt es teilweise Ver-

 
230  Geriatriekonzept Baden-Württemberg 2014, S. 25 
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sorgungslücken in bestimmten Stadtteilen. Derzeit besteht weniger ein Mangel an Ärztin-

nen und Ärzten als vielmehr eine ungleiche Verteilung, die sich durch demografische Ver-

änderungen voraussichtlich verstärken wird. Diese Entwicklung würde zunächst vor allem 

ältere und nicht mobile Menschen – insbesondere in ländlichen Gemeinden – treffen: Für 

sie sind weitere Wege und lange Fahrtzeiten besonders problematisch. Diese sind zudem 

häufig auf eine barrierefreie Erreichbarkeit der Arztpraxis angewiesen, wodurch die Wahl 

einer Ärztin oder eines Arztes weiter eingeschränkt wird. 

 

Innovative Konzepte 

Um auf den demografischen Wandel vorbereitet zu sein, sind neue Konzepte in der am-

bulanten Versorgung erforderlich. Modellprojekte haben gezeigt, dass neue Organisati-

onsformen und der Einsatz von Telemedizin erfolgversprechende Wege sein können. 

Beispiele sind die Eröffnung von Zweigpraxen in Gemeinden ohne eigene Hausarztpraxis 

oder die Gründung von integrierten Gesundheitsversorgungszentren. Derzeit erprobt das 

Land im Rahmen des Modellprojekts „Genossenschaftliche Hausarztmodelle“ die Grün-

dung von medizinischen Versorgungszentren in Form von Genossenschaften. Hierdurch 

sollen vor allem Anstellungsverhältnisse für Ärztinnen und Ärzte in Teil- und Vollzeit ge-

schaffen werden, um die Rahmenbedingungen und die Attraktivität des Hausarztberufes 

im Ländlichen Raum zu erhöhen. Bis August 2019 werden an sechs Standorten mit ins-

gesamt 21 Städten und Gemeinden des Ländlichen Raums Machbarkeitsanalysen zur 

Vorbereitung des Aufbaus und Betriebs von medizinischen Versorgungszentren in genos-

senschaftlicher Trägerschaft durchgeführt.231 Auch die Übertragung spezieller Aufgaben 

an Assistenzkräfte kann eine Möglichkeit sein, die ärztliche Versorgung sicherzustellen, 

indem Hausärztinnen und Hausärzte entlastet werden. Beispiele hierfür sind Mitarbeiten-

de mit der Zusatzqualifikation VERAH oder NäPa (nichtärztliche Praxisassistentin). Hier-

bei übernehmen Fachkräfte als Angestellte von Arztpraxen Hausbesuche und bestimmte 

Aufgaben der Hausärztin oder des Hausarztes.  

 

Das Land Baden-Württemberg hat zur flächendeckenden Sicherstellung der hausärztli-

chen Versorgung im Jahr 2012 das Förderprogramm Landärzte auf den Weg gebracht. Im 

Förderprogramm werden Gebiete ausgewiesen, in denen es heute schon Versorgungs-

engpässe gibt beziehungsweise perspektivisch geben kann. Eine Hausärztin oder ein 

Hausarzt kann bis zu 30.000 Euro Landesförderung erhalten, wenn er sich in Baden-

Württemberg in einer ländlichen Gemeinde ohne Ärztin oder Arzt niederlässt.  

 

Im Jahr 2018 hat die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) das Te-

lemedizin-Projekt „docdirekt“ gestartet. Patientinnen und Patienten in Baden-Württemberg 

können per Telefon oder Videotelefonie von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten bera-

 
231  https://sozialministerium.baden-

wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landarztleben-durch-
genossenschaftliche-hausarztmodelle-attraktiver-machen/; zuletzt aufgerufen am 28.01.2019. 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landarztleben-durch-genossenschaftliche-hausarztmodelle-attraktiver-machen/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landarztleben-durch-genossenschaftliche-hausarztmodelle-attraktiver-machen/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landarztleben-durch-genossenschaftliche-hausarztmodelle-attraktiver-machen/
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ten werden. Die Laufzeit des Projekts beträgt zwei Jahre. Anschließend ist eine Überfüh-

rung in die Regelversorgung geplant.232 

 

Eine Umfrage der Universität Heidelberg unter allen Gemeinden Baden-Württembergs 

bestätigte den Weiterentwicklungsbedarf im Bereich der ambulanten Versorgung und 

zeigt gleichzeitig Lösungswege auf. Die große Mehrheit der befragten Bürgermeisterinnen 

und Bürgermeister sah die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung als kommunale Auf-

gabe und berichtete über zahlreiche praktische Maßnahmen, die dies in ihren Gemeinden 

unterstützen.233 Eine im Landkreis gut abgestimmte und vernetzte regionale Gesundheits-

versorgung kann die Kommunen bei der Organisation ihrer örtlichen Versorgungsstruktu-

ren wirkungsvoll unterstützen. 

 

Hausärztliche Versorgung im Pflegeheim und in Pflegewohngemeinschaften 

Gerade Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeheimen oder auch in Pflegewohngemein-

schaften sind auf die Besuche einer Hausärztin oder eines Hausarztes angewiesen, da 

sie häufig nicht mehr mobil sind. Die hausärztliche Versorgung der Bewohnerinnen und 

Bewohner wird als ausreichend angesehen. Dagegen kommt es bei der fachärztlichen 

Versorgung im Pflegeheim und in Pflegewohngemeinschaften in Baden-Württemberg, 

insbesondere bei der zahnärztlichen, zu Engpässen.234 

 

Im Jahr 2016 wurden neue Gebührenpositionen in den einheitlichen Bewertungsmaßstab 

(EBM) aufgenommen, der es Hausärztinnen und Hausärzten sowie Fachärztinnen und 

Fachärzten mit einem speziellen Kooperationsvertrag ermöglicht, erweiterte Leistungen 

abzurechnen, wenn sie Patientinnen und Patienten in Pflegeheimen behandeln. 

 

 

9.3.1 Situation im Rhein-Neckar-Kreis 

 

Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg schreibt mehrmals im Jahr den 

Versorgungsgrad für die haus- und fachärztliche Versorgung für die Planungsregionen in 

Baden-Württemberg fort.235 Auf der Grundlage dieser Fortschreibung beurteilt der Lan-

desausschuss für Ärzte und Krankenkassen Baden-Württemberg, wie die Planungsregio-

nen versorgt sind. Im Beschluss vom Oktober 2018 stellt der Landesausschuss für die 

Planungsbereiche Schwetzingen, Sinsheim, Weinheim und Wiesloch/ Walldorf eine Über-

 
232  https://www.kvbawue.de/praxis/neue-versorgungsmodelle/docdirekt/; zuletzt aufgerufen am 

28.01.2019. 
233  Vergleiche Steinhäuser u. a., Die Sichtweise der kommunalen Ebene über den Hausärzteman-

gel –  eine Befragung von Bürgermeistern in Baden-Württemberg, Zeitschrift „Das Gesund-
heitswesen“, April 2012 

234  Walter, Ulla/Nägele, Gerhard, 2012: Geriatriekonzept für Baden-Württemberg. Eine Expertise. 
Stuttgart, S.30. 

235  https://www.kvbawue.de/praxis/vertraege-recht/bekanntmachungen/bedarfsplanung/; zuletzt 
aufgerufen am 28.01.2019. 

https://www.kvbawue.de/praxis/neue-versorgungsmodelle/docdirekt/
https://www.kvbawue.de/praxis/vertraege-recht/bekanntmachungen/bedarfsplanung/
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versorgung fest.236 Der Versorgungsgrad mit Hausärztinnen und Hausärzten liegt im Pla-

nungsbereich Schwetzingen bei 104,1 Prozent, im Planungsbereich Sinsheim bei 

119 Prozent, im Planungsbereich Weinheim bei 108,5 Prozent und im Planungsbereich 

Wiesloch/ Walldorf bei 109,4 Prozent. Lediglich im Planungsbereich Eberbach liegt der 

Versorgungsgrad bei 84,8 Prozent. Mit Ausnahme des Planungsbereiches Sinsheim be-

stehen laut der Fortschreibung der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg für 

die anderen Planungsbereiche insgesamt 10,5 weitere Niederlassungsmöglichkeiten für 

Hausärztinnen und Hausärzte.237 Eine Hausärztin beziehungsweise ein Hausarzt im 

Rhein-Neckar-Kreis versorgte im Jahr 2018 im Durchschnitt 1.448 Einwohnerinnen und 

Einwohner und damit weniger als im Landesdurchschnitt. Hier lag der Versorgungsgrad 

bei 1.537 Einwohnerinnen und Einwohner pro Hausärztin oder Hausarzt. In Bezug auf die 

allgemeine fachärztliche Versorgung stellte die Kassenärztliche Vereinigung Baden-

Württemberg ebenfalls eine Überversorgung fest.  

 

Bei der Einteilung der Planungsregionen der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-

Württemberg werden städtische und ländliche Regionen zusammengefasst. In Ballungs-

zentren und Städten besteht häufig eine Überversorgung an Ärztinnen und Ärzten, wäh-

rend ländliche Gemeinden Mühe haben, eine Nachfolge für eine hausärztliche Praxis zu 

finden. Jüngere Hausärztinnen und Hausärzte stehen häufig nicht mehr im selben zeitli-

chen Umfang für Patientinnen und Patienten zur Verfügung wie ihre Vorgängerinnen und 

Vorgänger. Auch wie die Versorgung in einzelnen Städten und Gemeinden beziehungs-

weise Stadt- und Ortsteilen des Landkreises tatsächlich aussieht, kann aus den Daten der 

Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg nicht abgeleitet werden. Der Versor-

gungsgrad in den Planungsregionen bildet die Situation vor Ort deshalb nur unzureichend 

ab.  

 

Im Förderprogramm Landärzte des Landes Baden-Württemberg ist lediglich die Gemein-

de Schönbrunn als akutes Fördergebiet ausgewiesen. 

 

Im Rhein-Neckar-Kreis wird voraussichtlich ein großer Teil der Hausärztinnen und Haus-

ärzte in den nächsten Jahren eine Nachfolge suchen müssen. Der Versorgungs- und 

Qualitätsbericht der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg über die ambulan-

te medizinische Versorgung aus dem Jahr 2018 gibt einen Überblick über die Altersstruk-

 
236  Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg unterteilt den Rhein-Neckar-Kreis in die 

Planungsbereiche Eberbach, Schwetzingen, Sinsheim, Weinheim und Wiesloch/ Walldorf. Da-
mit unterscheidet sich diese Einteilung geringfügig von der des Rhein-Neckar-Kreises, der die 
Planungsbereiche Neckargemünd/ Eberbach, Schwetzingen/ Hockenheim, Sinsheim, Weinheim 
und Wiesloch/ Leimen zugrunde legt.  

237  Ab einem Versorgungsgrad von 110 Prozent wird der Planungsbereich für weitere haus- und 
fachärztliche Niederlassungen gesperrt. Der Versorgungsgrad ergibt sich aus der Anzahl der 
Versorgungsaufträge in einem Planungsbereich. Wenn ein Arzt oder eine Ärztin einen vollen 
Versorgungsauftrag annimmt, dann verpflichtet er beziehungsweise sie sich, mindestens 20     
– künftig 25 – Sprechstunden pro Woche für gesetzlich Versicherte anzubieten. Jede(r) Arzt 
oder Ärztin kann sich aber auch entscheiden nur einen hälftigen oder Viertel-
Versorgungsauftrag anzunehmen. Diese Anteile werden im Versorgungsgrad berücksichtigt, 
sodass es meist mehr Ärzte als Versorgungsaufträge gibt.  
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tur der Ärztinnen und Ärzte. 32 Prozent der Hausärztinnen und Hausärzte waren im Jahr 

2018 im Rhein-Neckar-Kreis über 60 Jahre alt. Der Anteil der über 60-jährigen Hausärz-

tinnen und Hausärzte liegt damit geringfügig unter dem landesweiten Anteil von 36 Pro-

zent.238 Der Anteil derjenigen, die innerhalb der nächsten 15 Jahre im Rhein-Neckar-Kreis 

die Regelaltersgrenze erreichen, liegt bei 72 Prozent (Baden-Württemberg: 74 Pro-

zent).239  

 

Zur zeitlichen Entlastung der Hausärztinnen und Hausärzte werden insbesondere bei 

Hausbesuchen in einzelnen Praxen VERAH’s oder NäPa‘s eingesetzt. Einige Hausarzt-

praxen im Rhein-Neckar-Kreis verfügen auch über ein sogenanntes „VERAH-Mobil“. Mit 

diesem können die VERAH’s Patientinnen und Patienten zu Hause besuchen und arztent-

lastende Aufgaben durchführen. Dies ermöglicht insbesondere älteren und mobilitätsein-

geschränkten Personen einen uneingeschränkten Zugang zur ärztlichen Versorgung. 

Gleichzeitig soll damit die Hausarztpraxis als zentraler Ort der Versorgung gestärkt wer-

den. Im Rhein-Neckar-Kreis existiert unter anderem in den Kommunen der Brunnenregi-

on, in Dielheim, Ladenburg sowie in Mühlhausen dieses Angebot.  

 

Die Arbeitsgruppe "Menschen mit Behinderungen im Gesundheitssystem" der Kommuna-

len Gesundheitskonferenz widmet sich der Erarbeitung von unterschiedlichen Maßnah-

men, um Menschen mit Behinderungen im Rhein-Neckar-Kreis einen barrierefreien Zu-

gang zu ihrer Ärztin oder ihrem Arzt zu ermöglichen. Die Maßnahmen kommen auch mo-

bilitätseingeschränkten älteren Menschen zugute. Ziel ist es, in den Arztpraxen mehr Be-

wusstsein für das Thema zu schaffen, Möglichkeiten aufzuzeigen und die Mitarbeitenden 

für die Belange von Menschen mit Behinderungen zu sensibilisieren. Neben barrierefreien 

Räumlichkeiten sind beispielsweise auch die schriftliche Ausgabe von Merkzetteln mit 

Terminen, die persönliche Begleitung in Untersuchungsräume oder ein allgemein ver-

ständnisvoller Umgang mit den Patientinnen und Patienten sinnvolle Maßnahmen. Die 

Kommunalen Behindertenbeauftragten der Stadt Heidelberg und des Rhein-Neckar-

Kreises, das Heidelberger Selbsthilfebüro sowie die Lebenshilfe Heidelberg e.V. sind fes-

te Mitglieder in der Arbeitsgruppe. 

 

Zahnärztliche Versorgung in Pflegeheimen im Rhein-Neckar-Kreis  

Die Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit Rhein-Neckar-Kreis initiierte ein Projekt für eine 

verbesserte zahnärztliche Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner in vollstationä-

ren Pflegeeinrichtungen. Im Rahmen des Projekts werden sowohl Pflegekräfte als auch 

Auszubildende in den Altenpflegeschulen des Rhein-Neckar-Kreises von den Mitarbeiten-

 
238  Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg 2018: Die ambulante medizinische Versor-

gung. Stuttgart. 
239  Dies bedeutet jedoch nicht, dass dieser Anteil zukünftig in der hausärztlichen Versorgung im 

Rhein-Neckar-Kreis fehlen wird. Schließlich werden freiwerdende Arztsitze durch nachfolgende 
Ärztinnen und Ärzte ersetzt. Ob es zukünftig zu einer Versorgungslücke kommen wird und falls 
ja, in welcher Höhe diese ausfallen wird, lässt sich anhand der vorhandenen Datenlage nicht 
bestimmen. Allerdings bestehen bereits Schwierigkeiten, eine Nachfolge für Haupatientenarzt-
praxen im ländlichen Raum zu finden. 
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den der Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit geschult, damit diese mittels eines Frage-

bogens die Zahngesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner beurteilen können. Bei 

Handlungsbedarf wird eine Zahnärztin oder ein Zahnarzt kontaktiert, mit denen die Ar-

beitsgemeinschaft Zahngesundheit Kooperationsverträge vereinbart hat. Diese Zahnärz-

tinnen und Zahnärzte verpflichten sich zudem, zwei Mal jährlich Vorsorgeuntersuchungen 

in den Einrichtungen durchzuführen. Dazu wurde auch die Arbeitsgruppe „Behinderten- 

und Seniorenzahngesundheit“ im Rahmen der Kommunalen Gesundheitskonferenz ein-

gerichtet.  

 

 

9.3.2 Einschätzung durch lokale Expertinnen und Experten 

 

Im Rahmen der kommunalen Planung für Seniorinnen und Senioren wurde eine Erhebung 

bei den Städten und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis zu den vorhandenen seniorenge-

rechten Angeboten und Strukturen durchgeführt. Alle 54 Kommunen haben sich an der 

Erhebung beteiligt. Eine Frage widmete sich der Einschätzung zur hausärztlichen Versor-

gung. Dabei bewerteten die Kommunen die hausärztliche Versorgung größtenteils als 

zufriedenstellend: 19 Kommunen schätzten die Situation als sehr gut, 30 als gut und nur 5 

als weniger gut ein. Dazu passt auch, dass mit 45 Kommunen die große Mehrheit die Si-

cherstellung einer ortsnahen medizinischen Versorgung als nicht schwierig erachtet. Al-

lerdings gaben einige Kommunen an, dass innerhalb der Stadt oder Gemeinde in einzel-

nen Stadt- oder Ortsteilen ein Defizit bei der hausärztlichen Versorgung besteht. Vier 

Kommunen planen in nächster Zeit Maßnahmen im Bereich der ambulanten medizini-

schen Versorgung durchzuführen. Als wichtige Vorhaben wurde beispielsweise ein Ärzte-

haus in zentraler Lage oder die Unterstützung bei der Ärztenachfolge genannt.  

 

Insbesondere im ländlichen Raum des Rhein-Neckar-Kreises bestehen laut Einschätzung 

der Expertinnen und Experten Versorgungsengpässe in der ambulanten medizinischen 

Versorgung. Es gibt kaum aufsuchende Angebote und Ärztinnen und Ärzte. Obwohl die 

Niederlassung als Hausärztin oder Hausarzt in ländlichen Regionen durch das Land ge-

fördert wird, lassen sich diese kaum in ländlichen Regionen nieder. Eine Überlegung wä-

re, Angebote wie das „VERAH-Mobil“ vermehrt in diesen Regionen einzusetzen. Auch der 

hausärztliche Bereitschaftsdienst stellt hier eine Herausforderung dar und müsste opti-

miert werden. Viele Patientinnen und Patienten weichen am Wochenende daher in die 

Notaufnahmen der GRN-Kliniken aus. Um Versorgungslücken im ländlichen Raum in der 

ärztlichen Versorgung zu schließen, könnte die Erprobung von innovativen Konzepten aus 

anderen Ländern geprüft werden. In einigen Ländern werden beispielsweise sogenannte 

Nurse Practitioner240 eingesetzt oder es stehen Primärversorgungszentren zur Verfügung, 

 
240  Laut Definition des International Council of Nurses (ICN) sind unter Nurse Practitioner Pflege-

fachpersonen mit akademischer Zusatzqualifikation zu verstehen, die in spezifischen sektoralen 
Versorgungsbereichen autonom arbeiten. Sie verfügen über Expertenwissen, Fähigkeiten zur 
Entscheidungsfindung bei komplexen Sachverhalten und klinischen Kompetenzen für eine er-
weiterte pflegerische Praxis. 
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in denen verschiedene Professionen unter einem Dach zusammenarbeiten.241 Auch der 

Einsatz von Telemedizin könnte hilfreich sein. Hierfür ist es jedoch erforderlich, dass ins-

besondere ältere Menschen im Umgang mit der Technik angeleitet werden und die ent-

sprechende Infrastruktur in allen Regionen des Rhein-Neckar-Kreises zur Verfügung 

steht.  

 

Im Planungsraum Neckargemünd/ Eberbach bestehen seit 15 Jahren Bestrebungen, ein 

medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) einzurichten. Derzeit gibt es in Eberbach nur 

noch wenige Hausärztinnen und Hausärzte. Auch Ärztinnen und Ärzte anderer Fachrich-

tungen sind selten. Da laut der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg keine 

Niederlassungsmöglichkeiten mehr für bestimmte Fachärztinnen und Fachärzte bestehen, 

konnte das MVZ nicht realisiert werden.  

 

Die Expertinnen und Experten sahen darüber hinaus den Bedarf nach einer Vernetzung 

der einzelnen Ärztinnen und Ärzte untereinander. Während in Schwetzingen und Hocken-

heim ein Ärzteverein vorhanden ist, gibt es zum Beispiel in Sinsheim und Wiesloch kein 

Forum für die Ärzteschaft und somit auch keine Kommunikationsbasis für niedergelasse-

ne Ärztinnen und Ärzte oder die Kliniken.  

 

Haus- und fachärztliche Versorgung in Pflegeheimen im Rhein-Neckar-Kreis 

Die haus- und fachärztliche Versorgung in den Pflegeheimen des Rhein-Neckar-Kreises 

wird von den Expertinnen und Experten als unterschiedlich gut bewertet. In einigen Pfle-

geheimen läuft die Versorgung recht gut, in anderen gibt es kaum aufsuchende haus- und 

fachärztliche Behandlungen. Insbesondere Augenärztinnen und Augenärzte kommen sel-

ten in die Pflegeheime.  

 

Positiv hervorgehoben wurde die zahnärztliche Versorgung in den vollstationären Pflege-

einrichtungen im Rhein-Neckar-Kreis. Im Vergleich zur Bundesebene bestehen über-

durchschnittlich viele Kooperationsverträge mit Zahnärztinnen und Zahnärzten, die regel-

mäßige Vorsorgeuntersuchungen in den Pflegeheimen des Rhein-Neckar-Kreises durch-

führen. Zudem werden ein Großteil der Mitarbeitenden in Pflegeeinrichtungen sowie Aus-

zubildende in den Altenpflegeschulen bereits zur Zahngesundheit und -hygiene geschult. 

Allerdings bemängelten die Expertinnen und Experten die zahnärztliche Versorgung im 

häuslichen Bereich. Insbesondere für immobile ältere und mobilitätseingeschränkte Men-

schen wäre eine aufsuchende zahnärztliche Versorgung von Vorteil. Es gibt zwar eine 

ausreichende Anzahl an Zahnärztinnen und Zahnärzten, die die Versorgung im häusli-

chen Bereich übernehmen könnten, allerdings fehlt hier oftmals der Zugang zu den Pfle-

gebedürftigen. Hier könnte der Rhein-Neckar-Kreis eine Vernetzung zwischen den ambu-

lanten Diensten und der Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit herstellen, um auf diesem 

Weg die häuslich versorgten Pflegebedürftigen zu erreichen. Zudem benötige es nach 

 
241  Beispiele hierfür sind die Kommunalen Gesundheitszentren in Finnland oder die Community 

Health Centres in Kanada. 
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Einschätzung der Expertinnen und Experten zusätzliches Personal, um Schulungen zur 

Zahngesundheit im ambulanten Bereich durchzuführen.  

 

Auch die Arbeit des „PalliativeCareTeams Kraichgau“ in Sinsheim wurde von den lokalen 

Expertinnen und Experten sehr geschätzt. Beispielsweise übernimmt das „PalliativCa-

reTeam Kraichgau“ auch die Versorgung von Patientinnen und Patienten im häuslichen 

Bereich, die mobilitätseingeschränkt und schwer krank sind, aber keiner Palliativpflege 

bedürfen. Das Team ist rund um die Uhr erreichbar und besucht die Patientinnen und 

Patienten bei Bedarf. Es ist mit mobilen, medizinischen Geräten, wie beispielsweise mit 

mobilen Ultraschalleinheiten, ausgestattet.  

 

 

9.3.3 Fazit und Handlungsempfehlungen 

 

Die hausärztliche Versorgung ist nach den Daten der Kassenärztlichen Vereinigung Ba-

den-Württemberg im Rhein-Neckar-Kreis mit Ausnahme des Planungsbereiches Eber-

bach derzeit sichergestellt. Es bestehen jedoch weitere Niederlassungsmöglichkeiten für 

Hausärztinnen und Hausärzte auch in den Planungsbereichen Schwetzingen, Weinheim 

und Wiesloch/ Walldorf. In den nächsten fünf Jahren werden allerdings zahlreiche Haus-

ärztinnen und Hausärzte in den Ruhestand gehen und voraussichtlich auf der Suche nach 

einer Nachfolge sein. Dies könnte die Situation verschärfen. In Bezug auf die allgemeine 

fachärztliche Versorgung stellt die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg eine 

Überversorgung fest.  

 

Aus den rein rechnerisch ermittelten Zahlen können jedoch keine Aussagen zur Qualität 

und räumlichen Verteilung der Versorgung abgeleitet werden. Grundsätzlich ist die medi-

zinische Versorgung in größeren Städten häufig besser als in kleineren ländlichen Kom-

munen, wobei diese in den unterschiedlichen Stadtteilen auch deutlich differieren kann. 

Aus den Gesprächen mit den Expertinnen und Experten wird deutlich, dass insbesondere 

im Planungsbereich Eberbach Handlungsbedarf in Bezug auf die haus- und fachärztliche 

Versorgung besteht. Hier müsste verstärkt darum geworben werden, dass sich Hausärz-

tinnen und Hausärzte ebenso wie Fachärztinnen und Fachärzte niederlassen. Auch sollte 

die Situation in den anderen ländlichen Regionen des Rhein-Neckar-Kreises geprüft und 

Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des ländlichen Raumes entwickelt werden. 

Dies könnte ein Leitthema der kommunalen Gesundheitskonferenz werden. Für ältere 

Menschen, deren Mobilität mit zunehmendem Alter abnimmt, stellt eine wohnortnahe me-

dizinische Versorgung einen wichtigen Beitrag dar, um solange wie möglich im vertrauten 

Wohnumfeld bleiben zu können.  
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Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

94. Der Rhein-Neckar-Kreis und die einzelnen 

Kommunen sollten sich mit der haus- und fach-

ärztlichen Versorgung im Rhein-Neckar-Kreis 

befassen. Lösungsvorschläge und Möglichkeiten 

zur Optimierung sollten unter breiter Beteiligung 

aller relevanten Agierenden, wie Kliniken, nie-

dergelassenen Ärztinnen und Ärzten oder 

Kommunen diskutiert und umgesetzt werden.  

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen  

Kommunale Gesundheits-

konferenz 

relevante Akteure aus dem 

medizinischen und pflegeri-

schen Bereich 

 

95. Die haus- und fachärztliche Versorgung in den 

Pflegeheimen und Pflegewohngemeinschaften 

des Rhein-Neckar-Kreises sollte weiter optimiert 

werden. 

Niedergelassene Ärztinnen 

und Ärzte 

Kliniken 

Pflegeheime 

Pflegewohngemeinschaften 

96. Die zahnärztliche Versorgung pflegebedürftiger 

Menschen im häuslichen Bereich sollte ebenfalls 

verbessert werden. Hierzu könnte der Rhein-

Neckar-Kreis eine Vernetzung zwischen den 

ambulanten Diensten und der Arbeitsgemein-

schaft Zahngesundheit herstellen.  

Rhein-Neckar-Kreis 

Arbeitsgemeinschaft Zahn-

gesundheit 

Ambulante Pflegedienste 

97. Es wird geprüft, ob der Einsatz von zusätzlichen 

„VERAH-Mobilen“ in weiteren Regionen des 

Rhein-Neckar-Kreises möglich ist.  

Rhein-Neckar-Kreis 

Niedergelassene Ärztinnen 

und Ärzte 

98. Es wird geprüft, ob der Einsatz von Telemedizin 

im Rhein-Neckar-Kreis sinnvoll und möglich ist. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Niedergelassene Ärztinnen 

und Ärzte 

Kommunen 

 

 

9.4 Krankenhausversorgung 

 

Ein wachsender Anteil der Patientinnen und Patienten eines Krankenhauses sind ältere 

Menschen. Dies wirkt sich nicht nur auf das Entlassmanagement aus (siehe Kapitel 9.1 

Vernetzung und Kooperation). Vielmehr müssen die gesamten Strukturen und Abläufe in 

den Krankenhäusern verstärkt an die Bedürfnisse hochaltriger und insbesondere de-

menzkranker Menschen angepasst werden. Das Geriatriekonzept Baden-Württemberg 

gibt Rahmenbedingungen sowie Empfehlungen bei der geriatrischen Versorgung von älte-

ren Personen in Krankenhäusern. 
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In der Regel bestehen bei geriatrischen Patientinnen und Patienten begleitende andere 

Erkrankungen oder eine sozialmedizinische Problematik, die eine interdisziplinäre Be-

handlung sowie eine Beratung durch den Sozialdienst oder eine Pflegeüberleitung erfor-

derlich machen. Die Altersmedizin (Geriatrie) erhebt den Anspruch patientenzentriert, 

ganzheitlich und nachhaltig zu arbeiten. In der Geriatrie ist unumstritten, dass es nicht 

ausreicht, sich auf die Krankheitstherapie zu beschränken. Primäres Ziel medizinisch-

therapeutischer Angebote sollte vielmehr sein, Seniorinnen und Senioren mit und ohne 

gesundheitliche Einschränkungen eine größtmögliche Unabhängigkeit und Selbständig-

keit sowie gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Dies bedeutet, dass auch die sozia-

le Situation der zu Versorgenden bereits bei der Krankenhausaufnahme erfasst und bei 

der weiteren Behandlung berücksichtigt werden muss. Dies gilt auch für Einschränkungen 

in Bezug auf Alltagskompetenzen und Mobilität. Für die Umsetzung geriatrischer Konzep-

te werden entsprechend aus- und fortgebildete Fachkräfte benötigt, die effizient zusam-

menarbeiten.  

 

Geriatrische Schwerpunkte und Zentren 

Unterstützung erhalten die Akutkrankenhäuser vor allem durch Geriatrische Schwerpunk-

te und Geriatrische Zentren. 

 

Geriatrische Schwerpunkte sind nach dem Geriatriekonzept des Landes Kompetenzein-

richtungen auf Kreisebene, die an Allgemeinkrankenhäusern angesiedelt sind. Zu ihren 

besonderen Aufgaben zählen: 

• Unterstützung der Krankenhäuser im Einzugsbereich bei der Verankerung von Pro-

zessen und Strukturen zur Optimierung der geriatrischen Versorgung (zum Beispiel 

Screening, Etablierung eines geriatrischen Konsils) 

• Organisation von Fallkonferenzen und geriatrischen Fortbildungen für Ärztinnen und 

Ärzte und nichtärztliches Personal in Krankenhäusern, Reha-Einrichtungen, Kreisärz-

teschaft, Pflegediensten und -einrichtungen 

• Kooperation mit Reha-Einrichtungen, niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, nicht-

ärztlichen Therapeutinnen und Therapeuten, Pflegediensten, sozialpsychiatrischen 

Diensten, Pflegeheimen, Geriatrischem Zentrum, Pflegestützpunkten, Gerontopsychi-

atrischen Beratungsstellen zur Erschließung des weiteren Versorgungsnetzes 

• Kontaktstelle für geriatrische Fragestellungen im jeweiligen Stadt- oder Landkreis, 

Beratung bei der Etablierung neuer Strukturen.242 

 

Die Aufgaben des Geriatrischen Schwerpunkts werden durch ein multiprofessionelles 

Team wahrgenommen: Es umfasst neben Ärztinnen und Ärzten mit geriatrischer Qualifi-

kation auch nichtärztlich-therapeutisches Personal, Pflegekräfte sowie Mitarbeitende mit 

sozial-pädagogischer Qualifikation. 

 
242  Vergleiche Geriatriekonzept Baden-Württemberg 2014, S. 35. 
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Zusätzlich zu den Geriatrischen Schwerpunkten gibt es an den Standorten der Maximal-

versorgung Geriatrische Zentren, die überregionale koordinierende sowie qualifizierende 

Aufgaben wahrnehmen. Ziel der Geriatrischen Zentren ist die Optimierung der Versor-

gung älterer Menschen im Krankheitsfall, indem sie klinische Einrichtungen, Rehabilitati-

ons- und Pflegeinrichtungen und universitäre Fachdisziplinen integrieren. Durch die inter-

disziplinäre Zusammenarbeit wird die ganzheitliche Betreuung der älteren Menschen ge-

fördert. Zusätzlich zu den Aufgaben der Geriatrischen Schwerpunkte nehmen sie thera-

peutische Aufgaben wahr und verknüpfen Behandlung, Forschung und Ausbildung. Die 

Geriatrischen Zentren sind eng mit gerontopsychiatrischen und geriatrischen Rehabilitati-

onseinrichtungen vernetzt. Ein Geriatrisches Zentrum kann auch mehrere stationäre Ein-

richtungen im Rahmen eines Wirkverbundes umfassen.243 

 

Menschen mit Demenz in Krankenhäusern und Kliniken  

In vielen Krankenhäusern und Kliniken besteht Nachholbedarf bei der Versorgung von 

Menschen mit Demenz. Das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg 

hat daher eine „AG Patienteninteressen“ eingerichtet. Ziel der AG ist es, eigene Konzepte 

zu entwickeln und sie mehrheitsfähig und übertragbar zu machen. Derzeit beschäftigt sich 

die AG mit dem Thema „Demenz im Krankenhaus“ und erarbeitet Kriterien für ein de-

menzfreundliches Krankenhaus.  

 

 

9.4.1 Angebote im Rhein-Neckar-Kreis 

 

Im Rhein-Neckar-Kreis steht mit dem Verbund der Gesundheitszentren Rhein-Neckar 

gGmbH ein stationäres, teilstationäres und ambulantes medizinisches Versorgungsange-

bot zur Verfügung. An den vier Standorten Eberbach, Schwetzingen, Sinsheim und Wein-

heim stehen insgesamt 852 Planbetten zur Verfügung. Träger der Kliniken ist der Rhein-

Neckar-Kreis. Die Klinken sind miteinander vernetzt, sodass sich teilweise unterschiedli-

che Schwerpunkte an einem Standort befinden.  

 

Je nach Art der vorliegenden Erkrankung werden ältere Menschen in unterschiedlichen 

Fachabteilungen der GRN-Kliniken versorgt. Für die geriatrische Behandlung älterer Per-

sonen befinden sich an den Standorten Schwetzingen und Weinheim die Fachabteilungen 

Altersmedizin. In Schwetzingen umfasst der Fachbereich Altersmedizin die Akutgeriatrie, 

die Geriatrische Institutsambulanz, den Geriatrischen Schwerpunkt und die Geriatrische 

Rehabilitation. Des Weiteren besteht zusammen mit den Fachabteilungen für Orthopädie 

und Unfallchirurgie die Kooperation „Alterstraumatologie“. In Weinheim gehört die Akutge-

riatrie und die Geriatrische Rehabilitation zum Fachbereich Altersmedizin. Am Standort 

Sinsheim befindet sich ein Geriatrisches Konsil. 

 

 
243  Vergleiche Geriatriekonzept Baden-Württemberg 2014, S. 36. 
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Die GRN-Kliniken für Geriatrische Rehabilitation, die sich in Schwetzingen, Sinsheim und 

Weinheim befinden, werden in Kapitel 9.5 unter Angebote im Rhein-Neckar-Kreis detail-

lierter beschrieben. 

 

An den Standorten Sinsheim und Weinheim befinden sich auch die GRN-

Betreuungszentren, in denen pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren und auch Men-

schen mit einer seelischen Behinderung jeden Alters leben. In Sinsheim stehen insgesamt 

289 und in Weinheim 228 Plätze zur Verfügung.244  

 
Abbildung 53:  Anzahl der Planbetten insgesamt sowie geriatrische Angebote nach Standor-

ten im Rhein-Neckar-Kreis im Jahr 2019 
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Einwohnerinnen und Einwohner ab 65 Jahre zum 31.12.2017
Anzahl Kommunen (...)

Grafik: KVJS. Datenbasis: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Bevölkerungsfortschreibung zum 
31.12.2017 sowie Datenbasis der GRN-Kliniken, Stand 2019.  

 

 
244  Die angegebene Platzzahl basiert auf dem Stand von April 2019. Durch Umsetzung der Lan-

desheimbauverordnung (LHeimBauVO) werden sich noch Änderungen in der Platzzahl erge-
ben.  
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Akutgeriatrie 

In der Akutgeriatrie in den GRN-Kliniken Schwetzingen und Weinheim werden ältere 

Menschen stationär mit einem ganzheitlichen Ansatz versorgt. Häufig bestehen bei geriat-

rischen Patientinnen und Patienten mehrere akute oder chronische Erkrankungen gleich-

zeitig. Dies können nicht nur körperliche Symptome, sondern auch psychische Leiden, 

beispielsweise Depression oder Demenz sein. Das Ziel ist, die Pflegebedürftigkeit zu re-

duzieren beziehungsweise zu verhindern, Krankheiten zu bewältigen und die Selbststän-

digkeit zu bewahren, um eine bestmögliche Lebensqualität zu erreichen. Deshalb gibt es 

in der Akutgeriatrie in Schwetzingen und Weinheim die sogenannte „Geriatrische Frühre-

habilitative Komplexbehandlung“. Dabei erhalten ältere, multimorbide Patientinnen und 

Patienten bereits bei Beginn des stationären Aufenthalts Maßnahmen zur Rehabilitation 

durch Fachpersonal im Bereich der Physio- und Ergotherapie sowie Logopädie. In der 

Akutgeriatrie arbeiten interdisziplinäre Teams, die sich einmal wöchentlich treffen, um die 

individuellen Therapiepläne für die Patientinnen und Patienten auszuarbeiten.   

 

In der GRN-Klinik in Schwetzingen stehen 15 Betten in der Akutgeriatrie zur Verfügung. 

Sinsheim verfügt über eingestreute geriatrische Plätze. In der GRN-Klinik in Weinheim 

wird das Angebot derzeit aufgebaut. Es gibt noch keine Planbetten. Geplant ist aber die 

Einrichtung von 15 stationären Betten für die Akutgeriatrie und 14 gerontopsychiatrischen 

Plätzen zum Ende des Jahres 2019 in Kooperation mit dem Psychiatrischen Zentrum 

Nordbaden (PZN). 

 

Geriatrischer Schwerpunkt 

Die Aufgabe des Geriatrischen Schwerpunkts in der GRN-Klinik in Schwetzingen besteht 

darin, als Kontaktstelle zu allen geriatrischen Fragestellungen zu fungieren. Das interdis-

ziplinäre Team – bestehend aus Mitarbeitenden der Altersmedizin, Pflege, Physio- und 

Ergotherapie, Logopädie und Sozialarbeit – führt dafür unter anderem Fortbildungen 

durch oder bietet kostenlose Beratungen rund um geriatrische Themen an. Der Geriatri-

sche Schwerpunkt in Schwetzingen übernimmt die Betreuung für den nördlichen und 

westlichen Rhein-Neckar-Kreis.  

 

Geriatrisches Konsil 

Der Arzt des Geriatrischen Konsils ist bei geriatrischen Fragestellungen beratend tätig, mit 

besonderem Augenmerk auf die (Re-)Aktivierung der Patientinnen und Patienten. Dabei 

werden sowohl niedergelassene Ärztinnen und Ärzte als auch die Fachabteilungen der 

GRN-Kliniken beraten und unterstützt. Das Geriatrische Konsil koordiniert weitere Maß-

nahmen, wie zum Beispiel den Einsatz von Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten 

oder die Verlegung in die Geriatrische Rehabilitationsklinik. In Zusammenarbeit mit den 

behandelnden Ärztinnen und Ärzten können auch pflegerische oder therapeutische Maß-

nahmen für die Zeit nach der Entlassung arrangiert werden. Das Ziel der Maßnahmen 

besteht darin, geriatrische Patientinnen und Patienten dabei zu unterstützen, dass sie ihre 

Fähigkeit, den Alltag selbstständig zu meistern, bewahren oder wiedererlangen.  
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Geriatrische Institutsambulanz (GIA) 

In der GRN-Klinik in Schwetzingen steht eine Geriatrische Institutsambulanz zur Verfü-

gung. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte können bei Patientinnen und Patienten, die 

eine spezielle geriatrische Diagnostik benötigen, einen Antrag auf eine Untersuchung stel-

len. Daraufhin führen Altersmedizinerinnen und Altersmediziner sowie mindestens eine 

Therapeutin oder ein Therapeut der GRN-Klinik verschiedene Untersuchungen durch, 

unter anderem zur Selbstversorgungsfähigkeit, Mobilität oder zu ihren kognitiven Fähig-

keiten. Der Geriatrischen Institutsambulanz kommt dabei eine beratende Funktion zu: Sie 

gibt eine geriatrische Einschätzung sowie Empfehlungen für die weiteren Behandlungs-

schritte. Somit kann gewährleistet werden, dass ältere Patientinnen und Patienten eine 

zielgerichtete Versorgung erhalten.   

 

Initiative „demenzspezifisches Versorgungsmanagement“ 

Menschen mit Demenz benötigen bei der Behandlung im Krankenhaus besondere Unter-

stützungsleistungen. Oftmals verstehen sie Anweisungen des Krankenhauspersonals 

nicht oder neigen zu Tendenzen, das Krankenhaus zu verlassen. Außerdem benötigen 

sie vertraute Bedingungen und eine gewohnte Tagesstruktur, die Sicherheit vermitteln 

und Orientierungslosigkeit verringern. Um diesen Anforderungen bei der Versorgung ge-

recht zu werden, gibt es in der GRN-Klinik in Eberbach die Initiative zu einem demenz-

spezifischen Versorgungsmanagement. Dabei entwickeln erfahrene Pflegekräfte passen-

de Strategien und Vorgehensweisen, um betroffene Patientinnen und Patienten sowie 

deren Angehörige zu unterstützen. Beispielsweise entstand dadurch der „Krankenhaus-

leitfaden für Menschen mit Demenz“, in dem Informationen für Angehörige sowie mögli-

che Verhaltensmuster von Menschen mit Demenz beschrieben werden. Dazu gibt es eine 

Checkliste mit hilfreichen Gegenständen aus dem gewohnten Alltag, die Angehörige 

Menschen mit Demenz bei einem Krankenhausaufenthalt mitgeben können.  

 

An der GRN-Klinik Weinheim gibt es zudem ein zweijähriges Modellprojekt in Kooperation 

mit der „alwine Stiftung – In Würde altern“ (siehe hierzu auch Kapitel 2 Demografische 

Entwicklung und Daten zur Lebenssituation älterer Menschen unter Kapitel 2.8 Situation 

im Rhein-Neckar-Kreis). Hier steht eine hauptamtliche Demenzbegleitung für Menschen 

mit Demenz und ihren Angehörigen zur Verfügung.  

 

Eine Beschreibung der palliativmedizinischen Angebote der GRN-Kliniken findet sich in 

Kapitel 9.7 Palliativ- und Hospizversorgung unter Angebote im Rhein-Neckar-Kreis. 

 

 

9.4.2 Einschätzung durch lokale Expertinnen und Experten 

 

Grundsätzlich ist der Rhein-Neckar-Kreis in der geriatrischen Versorgung laut Einschät-

zung der Expertinnen und Experten gut aufgestellt. In der GRN-Klinik in Sinsheim arbeiten 

zwei Geriater, in Schwetzingen drei und in Weinheim gibt es zweieinhalb Stellen. Dem 
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weiteren Ausbau von geriatrischen Angeboten werden allerdings durch die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen Grenzen gesetzt.  

 

Geriatrische Institutsambulanz 

Die Geriatrische Institutsambulanz wurde im Jahr 2018 in der GRN-Klinik in Schwetzingen 

eingerichtet. Zunächst wurde das Angebot durch die niedergelassenen Ärztinnen und 

Ärzte kaum angenommen. Die GRN-Klinik Schwetzingen hat daraufhin verstärkt Werbung 

für die Geriatrische Institutsambulanz gemacht, sodass sich mittlerweile immer mehr 

Hausärztinnen und Hausärzte bei der Geriatrischen Institutsambulanz melden und nach 

Unterstützung fragen. Bis der Großteil mit dem Angebot erreicht wird, wird es nach Ein-

schätzung der Expertinnen und Experten jedoch noch eine Weile dauern.  

 

Geriatrischer Schwerpunkt 

Der Geriatrische Schwerpunkt führt unter anderem viele Informationsveranstaltungen und 

Vorträge zu Hause, in Pflegeheimen und bei Ärztinnen und Ärzten durch, zum Beispiel zur 

Sturzprophylaxe, zur palliativen Pflege oder zu freiheitsentziehenden Maßnahmen. Au-

ßerdem informiert er über die Volkshochschulen auch die Bevölkerung über altersspezifi-

sche Themen. Die Mitarbeitende des Geriatrischen Schwerpunktes stellt in diesem Zu-

sammenhang fest, dass die Öffentlichkeit über die Aufgaben der Geriatrie und über al-

tersspezifische Themen noch unzureichend informiert ist. Hier bedarf es weiterer Sensibi-

lisierung und Information der Bevölkerung.  

 

Der Geriatrische Schwerpunkt übernimmt die Versorgung im nördlichen und westlichen 

Rhein-Neckar-Kreis. Im östlichen und südlichen Teil des Rhein-Neckar-Kreises gibt es 

keine Angebote des Geriatrischen Schwerpunktes. Dies ist aufgrund der Größe des Krei-

ses nicht leistbar. Es gab zwar Bestrebungen, einen Geriatrischen Schwerpunkt auch in 

der GRN-Klinik in Sinsheim einzurichten. Allerdings musste davon abgesehen werden. 

Daher gibt es im Planungsraum Sinsheim und im Planungsraum Neckargemünd/ Eber-

bach kaum Vorträge oder Informationen zur geriatrischen Versorgung oder zu altersspezi-

fischen Themen.  

 

Die demografische Entwicklung wird voraussichtlich zu einer Zunahme der Zahl der geri-

atrischen Patientinnen und Patienten führen. Allerdings fehlen für deren Versorgung nicht 

nur Pflegekräfte, sondern auch Fachärztinnen und Fachärzte in der Geriatrie. Facharzt-

stellen in der Geriatrie können zum Teil nur schwer nachbesetzt werden. Nach Ansicht 

der Expertinnen und Experten ist es notwendig, dass Ärztinnen und Ärzte anderer Fach-

richtungen verstärkt auf geriatrische Problemstellungen hingewiesen werden. Hier wird 

der Bedarf nach einer intensiveren Zusammenarbeit gesehen. Denkbar wäre zum Beispiel 

auch die Einführung eines sogenannten „Geriatrielabels“, das Ärztinnen und Ärzte ande-

rer Fachrichtungen im Rhein-Neckar-Kreis erhalten, die eine Weiterbildung oder einen 

Vortrag in diesem Bereich besucht haben. Auf lange Sicht strebt die GRN-Klinik in Sch-

wetzingen eine Erweiterung der Betten in der Akutgeriatrie und der Platzzahl in der statio-

nären geriatrischen Rehabilitation an. 
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Menschen mit Demenz in Krankenhäusern 

Die Versorgung von Menschen mit Demenz in Krankenhäusern wird von den Expertinnen 

und Experten noch als unzureichend betrachtet. Eine demenzgerechte Gestaltung der 

Umgebung sei vielerorts nötig. Zum Teil wird dies mit Bildern zur Orientierung oder mit 

vertrauten Gegenständen erreicht. Außerdem sei es nötig, dass Pflegekräfte über eine 

Zusatzqualifikation im Bereich Gerontopsychiatrie verfügen. Nach Einschätzung der Ex-

pertinnen und Experten werden spezielle Konzepte für Menschen mit Demenz im Kran-

kenhausbereich benötigt, um die Versorgung dieser zu verbessern. Gleichzeitig konstatie-

ren sie, dass durch die Angebote des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) bereits 

eine gute Versorgung von gerontopsychiatrisch erkrankten Patientinnen und Patienten im 

Rhein-Neckar-Kreis ermöglicht wird (siehe hierzu auch Kapitel 9.6 Gerontopsychiatrische 

Versorgung). 

 

 

9.4.3 Fazit und Handlungsempfehlungen 

 

Die im Geriatriekonzept Baden-Württemberg vorgesehenen Bausteine der Krankenhaus-

versorgung für ältere Menschen sind im Rhein-Neckar-Kreis in den GRN-Kliniken umfas-

send vorhanden. Dem Geriatrischen Schwerpunkt kommt dabei eine wichtige Rolle bei 

der Information der Bevölkerung, Organisation von Fortbildungen und Fallkonferenzen 

oder der Beratung bei geriatrischen Fragestellungen zu. Das Einzugsgebiet des Geriatri-

schen Schwerpunktes umfasst bisher den nördlichen und westlichen Rhein-Neckar-Kreis. 

In den anderen Regionen des Landkreises finden kaum Informationsveranstaltungen oder 

Fortbildungen zu geriatrischen Themen statt. Daher wäre zu prüfen, ob durch geeignete 

Kooperationsmodelle – zum Beispiel in Zusammenarbeit mit dem Pflegestützpunkt des 

Landkreises – Informationsveranstaltungen zu geriatrischen und altersspezifischen The-

men im südlichen und östlichen Teil des Rhein-Neckar-Kreises durchgeführt werden 

könnten. Weiterhin erscheint es notwendig, niedergelassene Ärztinnen und Ärzte für die 

Geriatrie zu sensibilisieren und sie dazu anzuregen, die Geriatrische Institutsambulanz 

verstärkt als Unterstützungsangebot wahrzunehmen. Eine weitere Herausforderung be-

steht auch in der Versorgung von Menschen mit Demenz in Krankenhäusern.  

 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

99. Der Rhein-Neckar-Kreis prüft, ob in Zu-

sammenarbeit mit dem Pflegestützpunkt 

des Landkreises eine weitere Aufklärung 

der Bevölkerung und der Ärztinnen und Ärz-

te über geriatrische und altersspezifische 

Themen im südlichen und östlichen Teil des 

Rhein-Neckar-Kreises möglich ist.  

Rhein-Neckar-Kreis 

Pflegestützpunkt 

GRN-Kliniken 
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100. Der Rhein-Neckar-Kreis prüft mit den rele-

vanten Akteuren, ob die Realisierung ei-

nes speziellen Kurzzeitpflegeangebotes 

für Menschen, die unmittelbar nach einem 

Krankenhausaufenthalt auf eine umfas-

sende medizinische Behandlungspflege 

angewiesen sind, machbar ist. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Kliniken 

Kranken- und Pflegekassen 

 

101. Bei der Weiterentwicklung der Kranken-

hausstrukturen sollten die Bedürfnisse äl-

terer Menschen und insbesondere von 

Menschen mit Demenz berücksichtigt 

werden.  

Kliniken 

102. Der Rhein-Neckar-Kreis wirbt für eine ver-

stärkte Nutzung der Geriatrischen Institut-

sambulanz bei den niedergelassenen Ärz-

tinnen und Ärzten.  

Rhein-Neckar-Kreis 

 

 

9.5 Geriatrische Rehabilitation 

 

Für viele ältere Patientinnen und Patienten mit mehreren Erkrankungen ist (nicht nur) im 

Anschluss an die Krankenhausbehandlung ein Aufenthalt in einer Geriatrischen Rehabili-

tationsklinik wichtig, um Selbständigkeit und Teilhabe wiederzuerlangen. Das Ziel der ge-

riatrischen Reha ist die Rückkehr der Patientinnen und Patienten in die eigene Häuslich-

keit. Geriatrische Rehabilitation kann dazu beitragen, vorzeitige Pflegebedürftigkeit zu 

vermeiden und nützt dadurch nicht nur den betroffenen älteren Menschen selbst:245 Sie 

rechnet sich mittelfristig auch für die Kranken- und Pflegekassen sowie für die Kommu-

nen.  

 

Im Zuge der Umsetzung des ersten Geriatriekonzepts Baden-Württemberg im Jahr 1989 

hat sich die stationäre geriatrische Rehabilitation in Baden-Württemberg flächendeckend 

etabliert. Der Aufbau der Strukturen erfolgte unter maßgeblicher Beteiligung der Kranken-

kassen. Im Gegensatz zum Krankenhausbereich gibt es in der stationären Rehabilitation 

wenig staatliche Planung oder Steuerung.  

 

Auch im Geriatriekonzept aus dem Jahr 2014 haben Angebote der geriatrischen Rehabili-

tation einen hohen Stellenwert. Neben stationären werden auch ambulante und mobile 

Reha-Angebote genannt, bei denen kein Klinikaufenthalt erforderlich ist. Die ambulante 

Rehabilitation findet meist im Rahmen einer Tagesklinik statt. Mobil bedeutet, dass die 

 
245  Deutscher Bundestag, Drucksache 18/10210 vom 2.11.2016, S. 174. 
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Rehabilitation im eigenen Zuhause stattfindet. Dies hat den Vorteil, dass die Ressourcen 

des Wohnumfelds genutzt und Bezugspersonen in den Prozess eingebunden werden 

können.  

 

Zugang zur geriatrischen Rehabilitation 

Versicherte haben nach § 40 SGB V einen Rechtsanspruch auf medizinische Rehabilitati-

on, wenn ambulante Krankenbehandlung nicht ausreicht, um eine Behinderung oder Pfle-

gebedürftigkeit abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Verschlimmerung zu verhü-

ten oder ihre Folgen zu mildern. Liegen diese Voraussetzungen vor und ist eine Rehabili-

tationsmaßnahme indiziert, so hat die Krankenkasse die Leistung zu erbringen. Pflegebe-

dürftigkeit oder die Versorgung in einem Pflegeheim begründen keinen Ausschluss von 

Geriatrischer Rehabilitation. Dies gilt auch für das Vorliegen einer leichten oder mittel-

schweren Demenz. 

 

Trotz dieser Regelungen weist der Siebte Altenbericht der Bundesregierung darauf hin, 

dass einigen Patientinnen und Patienten keine geriatrische Rehabilitation angeboten wird, 

obwohl sie davon profitieren könnten. Zum Teil werden sie auch nicht über die Möglichkei-

ten der geriatrischen Reha sowie ihrer Auswirkungen aufgeklärt.246 

 

Aktuelle Entwicklungen in der geriatrischen Rehabilitation 

Die Geriatrische Rehabilitation befindet sich seit einiger Zeit in einer Umstrukturierungs-

phase. Es werden neue Organisationsformen entwickelt, um den zunehmenden Rehabili-

tationsbedarf älterer Patientinnen und Patienten abdecken zu können. So schaffen einige 

Krankenhausträger Zentren für Altersmedizin, in denen akutgeriatrische und gerontopsy-

chiatrische Stationen sowie die Geriatrische Rehabilitation zusammengefasst sind.  

 

Der angestrebte flächendeckende Ausbau wohnortnaher ambulanter beziehungsweise 

mobiler geriatrischer Rehabilitationsangebote konnte erst in Ansätzen erreicht werden. 

Hier ist in Baden-Württemberg noch von einem Nachholbedarf auszugehen.  

 

Auch nach einer stationären Rehabilitation kann eine Nachsorge erforderlich sein. Das 

Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung von 2015 

hat den Anspruch auf ein Entlassmanagement nach einer stationären Rehabilitation ge-

stärkt. Damit soll eine lückenlose Anschlussbehandlung sichergestellt werden. Ein voll-

ständiger Konsens aller beteiligten Vertragspartner konnte jedoch erst am 15. Januar 

2019 unter Moderation des erweiterten Bundesschiedsamtes für die vertragsärztliche 

Versorgung erreicht werden. Der Rahmenvertrag Entlassmanagement-Reha ist zum 

01.02.2019 in Kraft getreten.247 Für die vollständige Umsetzung aller Regelungen des 

 
246  Deutscher Bundestag, Drucksache 18/10210 vom 2.11.2016, S. 174. 
247  Rahmenvertrag zum Entlassmanagement von stationären medizinischen Rehabilitationseinrich-

tungen nach §§ 40 Abs. 2 Satz 6 und 41 Abs. 1 Satz 4 in Verbindung mit 39 Abs. 1a SGB V für 
Rehabilitanden der gesetzlichen Krankenversicherung (Rahmenvertrag Entlassmanagement-
Reha) vom 01.02.2019; zuletzt aufgerufen am 06.03.2019 unter https://www.gkv-spitzenver 
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Rahmenvertrages wird den Rehabilitationseinrichtungen eine Übergangsfrist von sechs 

Monaten nach dem Inkrafttreten eingeräumt. 

 

 

9.5.1 Angebote im Rhein-Neckar-Kreis 

 

Die geriatrische Rehabilitation wird im Rhein-Neckar-Kreis von den GRN-Kliniken für Ge-

riatrische Rehabilitation geleistet. Für ältere, multimorbid erkrankte Patientinnen und Pati-

enten stehen im Rhein-Neckar-Kreis insgesamt 89 stationäre geriatrische Behandlungs-

plätze an drei Standorten – Schwetzingen, Sinsheim und Weinheim – zur Verfügung. Dies 

ermöglicht den Betroffenen eine wohnortnahe Rehabilitation und Versorgung.  

 

Eine ambulante geriatrische Rehabilitation oder eine mobile geriatrische Rehabilitation, 

die in der Wohnung der Patientinnen und Patienten stattfindet, wird im Rhein-Neckar-

Kreis bislang nicht angeboten.  

 

Die geriatrischen Rehabilitationskliniken in Schwetzingen und Sinsheim befinden sich auf 

dem gleichen Gelände wie die Akutkliniken. In Weinheim teilt sich die geriatrische Rehabi-

litation das Gelände mit dem GRN-Betreuungszentrum.  

 

Grundlage der Arbeit der Rehabilitationskliniken ist das Geriatriekonzept Baden-

Württemberg. Für die Behandlung und Rehabilitation der Patientinnen und Patienten ste-

hen multiprofessionelle Teams zur Verfügung, die aus Ärztinnen und Ärzten, Pflegeper-

sonal und Therapeutinnen und Therapeuten verschiedener Fachrichtungen bestehen. In 

einem ersten Schritt wird die individuelle Leistungsfähigkeit der Patientinnen und Patien-

ten im Rahmen des Geriatrischen Assessments durch standardisierte Tests ermittelt. Auf 

dieser Grundlage wird anschließend ein individueller Therapieplan von Ärztinnen und Ärz-

ten sowie Therapeutinnen und Therapeuten entwickelt. Die Zusammenarbeit und der In-

formationsaustausch mit allen am Therapieprozess beteiligten Personen werden durch 

regelmäßige Teamsitzungen gewährleistet. Für die Anschlussversorgung der Patientinnen 

und Patienten sind die Sozialdienste beziehungsweise das Entlassmanagement der Re-

habilitationskliniken zuständig. Diese beraten und unterstützen bei der Weiterversorgung 

nach einer Rehabilitationsmaßnahme. Die Rehabilitationskliniken sind seit 2012 nach 

DIN ISO 9001 und QMS-Reha zertifiziert. 

 

 
band.de/krankenversicherung/rehabilitation/r_entlassmanagement/entlassmanagement_reha.js
p 
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Abbildung 54:  Anzahl der stationären geriatrischen Plätze nach Standorten im Rhein-
Neckar-Kreis im Jahr 2019 
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Bevölkerungsfortschreibung zum 
31.12.2017 sowie Datenbasis der GRN-Kliniken, Stand 2019.  

 

 

9.5.2 Einschätzung durch lokale Expertinnen und Experten 

 

Die Expertinnen und Experten konstatieren, dass das Angebot der geriatrischen Rehabili-

tation noch zu selten genutzt wird, obwohl der Erfolg der geriatrischen Rehabilitation be-

reits durch mehrere Studien nachgewiesen wurde.  

 

Die Verweildauer in der geriatrischen Rehabilitation beträgt im Durchschnitt 18 Tage. 

Rund 99 Prozent der Patientinnen und Patienten kommen aus den Kliniken der Umge-

bung in die geriatrische Rehabilitation. Aus dem häuslichen Bereich werden selten ältere 

Menschen zugewiesen. Bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten besteht nach 

Ansicht der Expertinnen und Experten noch zu wenig Aufklärung darüber, was geriatri-

sche Rehabilitation zu leisten vermag und wer dafür in Frage kommt. Außerdem scheuen 
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viele Hausärztinnen und Hausärzte den Verwaltungsaufwand und die Bürokratie, die mit 

der Zuweisung in die geriatrische Rehabilitation einhergeht. Dies hat zur Folge, dass viele 

Patientinnen und Patienten direkt in ein Pflegeheim übergehen, obwohl eine geriatrische 

Rehabilitation dazu beitragen würde, die individuelle Leistungsfähigkeit der älteren Men-

schen zu erhalten und Pflegeheimeinweisungen zu verzögern. Das Angebot der Geriatri-

schen Institutsambulanz soll daher auch dazu beitragen, mehr Menschen aus dem häusli-

chen Bereich für die stationäre geriatrische Rehabilitation zu gewinnen. Die Geriatrische 

Institutsambulanz unterstützt Haus- und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, indem sie 

beispielsweise Formulare ausfüllt und den Verwaltungsaufwand übernimmt. Sollten durch 

die Geriatrische Institutsambulanz vermehrt Patientinnen und Patienten aus dem häusli-

chen Bereich oder aus Pflegheimen erreicht werden, würde dies die Platzkapazität in der 

stationären geriatrischen Rehabilitation sprengen. Auch die Wartezeiten würden länger 

werden. Perspektivisch gesehen bräuchte es nach Einschätzung der Expertinnen und 

Experten mehr Plätze in der stationären geriatrischen Rehabilitation. 

 

Ambulante geriatrische Rehabilitation 

Die GRN-Kliniken haben an einem Modellprojekt zur ambulanten geriatrischen Rehabilita-

tion teilgenommen. Dafür wurden sechs ambulante Behandlungsplätze in der GRN-Klinik 

in Sinsheim eingerichtet. Allerdings stellte der Transport der Patientinnen und Patienten 

zur ambulanten geriatrischen Rehabilitation eine Herausforderung dar. Außerdem wäre 

eine zentrale Koordinierungsstelle für die Fahrdienste nötig gewesen. Das Projekt konnte 

daher nicht in ein Regelangebot überführt werden. Die Expertinnen und Experten waren 

der Ansicht, dass sich eine ambulante geriatrische Rehabilitation eher in Zentrumsnähe 

oder in der Nähe einer größeren Stadt rechnet. Hier sind die Anfahrten nicht so lang und 

es können mehr ältere Menschen aus einem Gebiet abgeholt werden. 

 

 

9.5.3 Fazit und Handlungsempfehlungen 

 

Die geriatrische Rehabilitation im Rhein-Neckar-Kreis ist grundsätzlich gut aufgestellt. 

Durch die drei Standorte der geriatrischen Rehabilitationskliniken kann eine wohnortnahe 

Versorgung der Bevölkerung gewährleistet werden. Der Zugang der Patientinnen und 

Patienten in die geriatrische Rehabilitation erfolgt überwiegend aus den Kliniken. Eine 

Information der Hausärztinnen und Hausärzte sowie verstärkte Werbung für die Nutzung 

der Geriatrischen Institutsambulanz könnte hilfreich sein, um vermehrt ältere Menschen 

aus der Häuslichkeit zu erreichen.  

 

Eine ambulante oder mobile geriatrische Rehabilitation gibt es im Rhein-Neckar-Kreis 

bislang nicht. Die Einrichtung eines solchen Angebotes könnte jedoch sinnvoll sein, um 

ältere Menschen zu erreichen, die aufgrund ihrer Erkrankung oder anderer Umstände 

nicht an einer stationären geriatrischen Rehabilitation teilnehmen können. Es sollte daher 

geprüft werden, ob solch ein Angebot unter bestimmten Voraussetzungen angeboten 

werden kann. Eine unzureichende Finanzierung der Maßnahmen ist nach Ansicht der 
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Expertinnen und Experten bislang dafür verantwortlich, dass es das Angebot derzeit nicht 

gibt.  

 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

103. Alle Beteiligten sollten sich dafür einsetzen, 

dass der Zugang zur Geriatrischen Rehabilita-

tion möglichst einfach erfolgt und noch stärker 

als bisher gefördert wird. 

Krankenkassen 

Kliniken 

niedergelassene Ärztinnen 

und Ärzte 

104. Es sollte geprüft werden, ob Angebote der am-

bulanten oder mobilen geriatrischen Rehabili-

tation im Rhein-Neckar-Kreis möglich sind.  

Rhein-Neckar-Kreis 

Kliniken 

 

 

 

9.6 Gerontopsychiatrische Versorgung 

 

Gerontopsychiatrische Versorgung benötigen sowohl ältere Menschen mit einer chronisch 

psychischen Erkrankung als auch im Alter psychisch neu erkrankte Menschen. Durch die 

zunehmende Zahl älterer und hochaltriger Menschen nimmt auch die Zahl der Menschen 

mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen, wie beispielsweise Demenz, aber auch ande-

ren psychischen Störungen zu. So ist mit der demografischen Entwicklung neben der 

wachsenden Zahl von Menschen mit Demenzerkrankungen in den vergangenen Jahren 

vor allem auch die Zahl der Menschen mit einer Altersdepression gestiegen. Psychische 

Erkrankungen beeinträchtigen die Lebensqualität meist erheblich und können die Selb-

ständigkeit und die Teilhabe älterer Menschen erschweren. Die wachsende Zahl geron-

topsychiatrisch erkrankter Menschen stellt nicht nur Betroffene und Angehörige, sondern 

auch das System der Gesundheitsversorgung vor zunehmende Herausforderungen (siehe 

auch Kapitel 9.4 Krankenhausversorgung). 

 

Oft wird fachärztliche Unterstützung und Beratung sehr spät in Anspruch genommen, weil 

psychische Erkrankungen nach wie vor häufig tabuisiert und verschwiegen werden. Um 

dem entgegenzuwirken, sind Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit und neue Netzwerke 

auf kommunaler Ebene notwendig.  

 

Niedergelassene Fachärztinnen und Fachärzte – insbesondere außerhalb von Ballungs-

gebieten – können aus Kapazitätsgründen häufig eine flächendeckende Versorgung nicht 

gewährleisten. Da ältere Menschen oftmals ein über die Jahre gewachsenes Vertrauens-

verhältnis zu ihrer Hausärztin oder ihrem Hausarzt haben, der über die unterschiedlichen 

Erkrankungen der Patientinnen und Patienten informiert ist, kommt der Vernetzung zwi-
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schen psychiatrischer und hausärztlicher Versorgung sowie mit Psychiatrischen Institut-

sambulanzen eine bedeutende Rolle in der Gerontopsychiatrie zu.248 

 

Der Landespsychiatrieplan aus dem Jahr 2018 konstatiert, dass eine wichtige Aufgabe in 

der Gerontopsychiatrie für die kommenden Jahre darin besteht, neue Versorgungsmodel-

le zu entwickeln, zu evaluieren und bei Praxistauglichkeit in die Regelversorgung zu über-

führen. Denkbar wären zum Beispiel Ansätze, die eine verbesserte Abstimmung zwischen 

haus- und fachärztlicher Versorgung sowie therapeutischen Angeboten unter Einschal-

tung eines Case-Managements ermöglichen oder aufsuchende Angebote, die Telemedi-

zin integrieren, um damit speziell ältere Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zu er-

reichen.249  

 

 

9.6.1 Angebote im Rhein-Neckar-Kreis 

 

Der Rhein-Neckar-Kreis hat im Jahr 2011 einen Teilhabeplan für Menschen mit einer 

chronisch psychischen Erkrankung und wesentlich seelischer Behinderung erarbeitet und 

diesen im Jahr 2018 fortgeschrieben. Dieser berücksichtigt teilweise auch die Angebots-

struktur für gerontopsychiatrisch erkrankte Menschen im Rhein-Neckar-Kreis.250 

 

Die gerontopsychiatrische Grundversorgung erfolgt im Rhein-Neckar-Kreis durch nieder-

gelassene Hausärztinnen und -ärzte, Fachärztinnen und -ärzte für Psychiatrie und Psy-

chotherapie sowie für Neurologie. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Ba-

den-Württemberg ist der Fachärztebedarf im Bereich der Neurologie und Psychiatrie rein 

rechnerisch im Rhein-Neckar-Kreis gedeckt. Der Kreis ist derzeit für weitere fachärztliche 

Niederlassungen gesperrt.251 Die rein quantitative Betrachtung sagt allerdings nichts über 

die Qualität der Versorgung oder die zeitliche Verfügbarkeit der Ärztinnen und Ärzte in 

bestimmten Regionen im Rhein-Neckar-Kreis aus (siehe hierzu auch Kapitel 9.3 Ambu-

lante medizinische Versorgung). Faktisch konstatieren die Expertinnen und Experten aus 

dem medizinischen und pflegerischen Bereich eine neurologische, therapeutische und 

psychiatrische Unterversorgung im Rhein-Neckar-Kreis. Insbesondere im Planungsraum 

Neckargemünd/ Eberbach sei die Versorgung nicht sichergestellt. Die Wartezeit auf einen 

Facharzttermin beträgt teilweise bis zu drei Monaten. Außerdem gibt es in der neurologi-

schen und psychiatrischen Versorgung spezielle Schwerpunkte, wodurch nicht alle Berei-

che abgedeckt werden können.  

 
248  Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg, 2018: Landesplan der Hilfen für 

psychisch kranke Menschen in Baden-Württemberg (Landespsychiatrieplan), Stuttgart, S. 118f. 
249  Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg, 2018: Landesplan der Hilfen für 

psychisch kranke Menschen in Baden-Württemberg (Landespsychiatrieplan), Stuttgart, S. 123. 
250  Rhein-Neckar-Kreis, 2011: Teilhabeplan für Menschen mit seelischer Behinderung nach 

SGB XII im Rhein-Neckar-Kreis; Rhein-Neckar-Kreis, 2018: Sozial- und Teilhabeplanung Fort-
schreibung 2015-2025 für Menschen mit chronisch psychischer Erkrankung und wesentlich 
seelischer Behinderung. 

251  https://www.kvbawue.de/praxis/vertraege-recht/bekanntmachungen/bedarfsplanung/; Stand 
10/2018; zuletzt aufgerufen am 24.01.2019 

https://www.kvbawue.de/praxis/vertraege-recht/bekanntmachungen/bedarfsplanung/
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Psychiatrisches Zentrum Nordbaden (PZN) 

Für die Versorgung und Behandlung bestimmter Patientengruppen jeglichen Alters mit 

neurologischen, psychischen und psychiatrischen Erkrankungen steht im Rhein-Neckar-

Kreis zusätzlich das Psychiatrische Zentrum Nordbaden in Wiesloch zur Verfügung. Es 

bietet ein differenziertes Versorgungssystem und individuell abgestimmte Hilfsangebote.  

 

Für Menschen ab dem 65. Lebensjahr, die eine psychische Erkrankung haben, wird im 

Gerontopsychiatrischen Zentrum (GZ) ein umfassendes Behandlungsangebot vorgehal-

ten. Das GZ bietet vollstationäre, teilstationäre und ambulante Behandlung und Pflege 

sowie psychosoziale Beratung und Hilfe.  

 

Das Einzugsgebiet des Gerontopsychiatrischen Zentrums umfasst den Rhein-Neckar-

Kreis, den Neckar-Odenwald-Kreis sowie den nördlichen Landkreis Karlsruhe mit rund 

850.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Versorgung der Städte Heidelberg und 

Mannheim erfolgt im Bereich der Geronto- beziehungsweise Alterspsychiatrie durch die 

Psychiatrische Universitätsklinik Heidelberg und dem Zentralinstitut für Seelische Ge-

sundheit in Mannheim.  

 

Gerontopsychiatrisches Zentrum 

Zu den häufigsten Krankheitsbildern, die im Gerontopsychiatrischen Zentrum behandelt 

werden, gehören organisch bedingte Störungen, wie zum Beispiel Delir oder Verhaltens-

störungen bei Demenz. Danach folgen affektive Störungen, wie zum Beispiel Depressio-

nen, Abhängigkeitskrankheiten und schizophrene beziehungsweise wahnhafte Störungen. 

Zu einem geringeren Anteil sind Anpassungs- und Persönlichkeitsstörungen sowie psy-

chosomatische und reaktive Störungen vertreten. 

 

Das Gerontopsychiatrische Zentrum umfasst einen stationären Bereich mit 98 Regelbet-

ten in fünf Stationen, davon eine geschlossene Intensivstation und seit November 2018 

eine spezielle Station für ältere Menschen mit affektiven Störungen wie Depressionen 

oder Angststörungen. Ergänzt wird das stationäre Angebot durch eine gerontopsychiatri-

sche Tagesklinik mit 14 Behandlungsplätzen. 

 

In der Psychiatrischen Institutsambulanz ist ein alterspsychiatrischer Fachbereich inte-

griert. Die Aufgabe der Fachambulanzen besteht hauptsächlich in der Diagnostik von psy-

chischen Erkrankungen sowie in der Versorgung von Patientinnen und Patienten, die auf 

eine multiprofessionelle Behandlung angewiesen sind. Dabei werden psychiatrisch-

psychotherapeutische Maßnahmen mit psychosozialen und aufsuchenden Therapien 

kombiniert. Die Betroffenen werden durch den Sozialdienst eng begleitet. Die Fachambu-

lanz mit alterspsychiatrischem Bereich ist bei Bedarf aufsuchend tätig und berät Pflege-

einrichtungen und Angehörige zu Hause bei der Versorgung und Integration von psy-

chisch erkrankten Menschen mit besonderen Verhaltensauffälligkeiten.  
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Weitere gerontopsychiatrische Fachambulanzen befinden sich im Zentrum für Psychische 

Gesundheit in Schwetzingen sowie im Zentrum für Psychische Gesundheit in Weinheim.  

 

Über eine telefonische gerontopsychiatrische Beratungsstelle können sich Betroffene und 

deren Angehörige über Hilfs- und Versorgungsmöglichkeiten sowie Betreuungsformen bei 

psychischen Erkrankungen im Alter beraten lassen. (näheres hierzu siehe auch Kapitel 

6.2 Beratungs- und Informationsangebote).  

 

Das gerontopsychiatrische Zentrum arbeitet multiprofessionell. Es sind alle relevanten 

Berufsgruppen vertreten, dazu zählen die Psychiatrie, die Psychotherapie, die Neurologie, 

die Psychologie, die Sozialarbeit, die Alten- und Krankenpflege sowie die Fachpflege für 

Gerontopsychiatrie. Zudem sind noch medizinische Fachangestellte sowie Fachpersonal 

aus der Ergotherapie, Physiotherapie und Musiktherapie vertreten. 

 

Für Angehörige von Menschen mit Demenz bietet das Gerontopsychiatrische Zentrum 

eine Angehörigengruppe an, die auch nach Entlassung des Patienten weiter besucht wer-

den kann. 

 

 

9.6.2 Einschätzung durch lokale Expertinnen und Experten 

 

Mit dem Gerontopsychiatrischen Zentrum steht ein differenziertes und aufeinander abge-

stimmtes Angebot für die Versorgung von gerontopsychiatrisch erkrankten Patientinnen 

und Patienten im Rhein-Neckar-Kreis zur Verfügung.  

 

Vernetzung 

Über eine Facharbeitsgruppe mit weiteren Gerontopsychiatrischen Kliniken im Verbund 

der Zentren für Psychiatrie in Baden-Württemberg findet ein enger fachlicher Wissensaus-

tausch statt. In einem gemeinsamen Positionspapier werden Strukturen analysiert und 

Ausrichtungen formuliert, die Grundlage für die gerontopsychiatrische Entwicklung auf 

regionaler Ebene sind.  

 

Außerdem ist das Psychiatrische Zentrum Nordbaden mit verschiedenen Einrichtungen im 

Rhein-Neckar-Kreis vernetzt. Über viele Jahre hinweg hat das „Gerontopsychiatrische 

Forum“ im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden allen Institutionen der Altenhilfe eine 

Plattform für einen sektorenübergreifenden Informationsaustausch mit Workshops zu 

ausgewählten Themen der Alterspsychiatrie geboten. Ob dieses Format zukünftig beibe-

halten werden soll oder ob eher regional ausgerichtete Fachtagungen gewünscht sind, ist 

derzeit Gegenstand interner Überlegungen.  

 

Das Gerontopsychiatrische Zentrum ist im Rhein-Neckar-Kreis in einzelnen Gremien ver-

treten, zum Beispiel in der Initiative „Demenzfreundliche Kommune Wiesloch“, im „Run-

den Tisch Demenz“ in Weinheim oder in der Kommunalen Gesundheitskonferenz.  
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Eine enge Zusammenarbeit besteht mit der ambulanten Hospizhilfe mit der Möglichkeit 

der Einbindung ambulanter Hospizhelfer in die stationäre medizinisch-palliative Versor-

gung sowie eine Kooperation mit dem Hospiz Agape in Form von psychiatrischer Konsiltä-

tigkeit im Hospiz Agape. 

 

Wünschenswert ist ein verstärkter Ausbau der Kooperation mit niedergelassenen Haus-

ärztinnen und -ärzten, die den Hauptanteil an der medizinischen Versorgung demenziell 

erkrankter Menschen tragen.  

 

Zukünftige Planungen und Bedarf 

Das Psychiatrische Zentrum Nordbaden plant in Kooperation mit der GRN-Klinik in Wein-

heim die Einrichtung einer gemeinsamen interdisziplinären geriatrischen-

gerontopsychiatrischen Station. Mittelfristig kann zusammen mit einer gerontopsychiatri-

schen Tagesklinik in räumlicher Nähe zur GRN-Klinik Weinheim und der bereits beste-

henden Ambulanz die wohnortnahe alterspsychiatrische Versorgung des nördlichen 

Rhein-Neckar-Kreises wesentlich verbessert werden. Bisher konnten für die Tagesklinik in 

Weinheim trotz Unterstützung durch die Stadt noch keine geeigneten Räumlichkeiten ge-

funden werden.  

 

Dem zunehmenden Mangel an Fachkräften im Bereich der Pflege und an Ärztinnen und 

Ärzten steht eine zunehmende Inanspruchnahme der Versorgungsangebote des Geron-

topsychiatrischen Zentrums gegenüber. Die aktuell zur Verfügung stehenden Betten rei-

chen nach Einschätzung der Expertinnen und Experten durch die wachsende Zahl hoch-

altriger, multimorbider Menschen zur Versorgung aller gerontopsychiatrischen Patientin-

nen und Patienten in naher Zukunft nicht mehr aus. Zwar wurden in den letzten Jahren 

ambulante Versorgungsangebote für Menschen mit einer psychischen Erkrankung deut-

lich ausgebaut. Allerdings wird es auch weiterhin den Bedarf nach stationären Plätzen 

geben. Die Expertinnen und Experten stellen fest, dass auch der aktuelle Landespsychiat-

rieplan den Ausbau von stationären Betten fordert. Die Einschätzung ist, dass sich der 

Bedarf in der Versorgungsregion auf insgesamt 160 Plätze im stationären Bereich und 40 

Plätze für die tagesklinische Behandlungen erhöhen wird.  

 

Ein ungelöstes, gleichzeitig aber ein sehr drängendes Problem stellt die Weiterversorgung 

von älteren Menschen mit einer Demenzerkrankung und dabei zusätzlich bestehenden 

Verhaltenssymptomen, wie Hin- beziehungsweise Weglauftendenzen, Vokalisationen 

("Rufen") oder Handgreiflichkeiten nach einer stationären Behandlung dar. Diese Patien-

tinnen und Patienten finden zunehmend keinen Pflegeheimplatz mehr, da sie mit weniger 

schwer erkrankten und damit leichter zu versorgenden Betroffenen um die Pflegeheim-

plätze konkurrieren. Hier besteht auf regionaler Ebene dringender Handlungsbedarf, pla-

nerisch die Verfügbarkeit geeigneter Pflegeheimplätze zu steigern. Auch im Rhein-

Neckar-Kreis ist nach Ansicht der Expertinnen und Experten die Zahl der Plätze in be-

schützenden Bereichen in Pflegeheimen zu gering. Eine wohnortnahe Unterbringung ist in 
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vielen Fällen nicht möglich. In Pflegeheimen ohne beschützenden Bereich können diese 

Personen häufig nicht adäquat versorgt werden, sodass viele von ihnen wieder in das 

Krankenhaus eingewiesen werden. Es braucht daher weitere beschützende Stationen für 

diesen Personenkreis. Außerdem fehlen im Bereich „Wohnen“ Alternativen zum Pflege-

heim für Menschen mit Demenz oder herausforderndem Verhalten.  

 

Darüber hinaus werden in allen Versorgungssektoren Angebote für spezielle Patienten-

gruppen benötigt. Die Zahl der älteren Menschen mit einer Suchtproblematik, mit einer 

geistigen Behinderung oder mit Migrationshintergrund nimmt zu. Zudem bedarf es ver-

mehrt aufsuchender gerontopsychiatrischer Angebote. Mit wachsender Zahl aus dem Be-

rufsleben ausscheidender Ärztinnen und Ärzte werden die Pflegeheime vor die Heraus-

forderung gestellt, für eine angemessene Versorgung ihrer psychisch kranken Bewohne-

rinnen und Bewohner zu sorgen.  

 

Eine zunehmende Bedeutung erlangt die Rolle der Prävention, sowohl in Form allgemein 

gesundheitsfördernder Maßnahmen als auch spezifischer Maßnahmen in den Bereichen 

der Demenz und der Delirprävention. Das Ziel sollte dabei sein, dass Angehörige und 

Betroffene frühzeitig Beratung, Unterstützung, Anleitung und Hilfe erhalten. Der Ausbau 

von lokalen und niederschwelligen Beratungsangeboten könnte helfen, dass Informatio-

nen frühzeitig Betroffene erreichen, bevor häusliche Pflegearrangements und -situationen 

eskalieren.  

 

Gerade im Bereich der Demenzerkrankungen ist für das Ziel einer inklusiven, gemeinde-

nahen Versorgung hinsichtlich der Entstigmatisierung des Krankheitsbildes weitere Auf-

klärungsarbeit zu leisten. In diesem Zusammenhang hat das Gerontopsychiatrische Zent-

rum eine Fotoausstellung von Menschen mit Demenz initiiert, um über diesen Weg die 

Bevölkerung zu sensibilisieren, aufzuklären und mit Betroffenen in Kontakt zu kommen. 

Die Resonanz auf das Projekt war auch in den Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises 

sehr positiv. Die Ausstellung kann kostenfrei an interessierte Einrichtungen verliehen wer-

den.  

 

Darüber hinaus stellten die Expertinnen und Experten fest, dass ein weiterer ambulanter 

Pflegedienst benötigt wird, der speziell Menschen mit psychischen Erkrankungen nach 

einem Klinikaufenthalt versorgt. Bisher gibt es lediglich den ambulant psychiatrischen 

Pflegedienst des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden. Sie äußerten außerdem den 

Wunsch, dass der Sozialpsychiatrische Dienst (SpDi) im Kreis sich für diese Zielgruppe 

öffnet und sich bei entsprechendem Bedarf an der Versorgung älter gewordener psy-

chisch kranker Menschen beteiligt. 
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9.6.3 Fazit und Handlungsempfehlungen 

 

Die gerontopsychiatrische Versorgung psychisch erkrankter Personen erfolgt im Rhein-

Neckar-Kreis durch niedergelassene Hausärztinnen und -ärzte, Fachärztinnen und -ärzte 

der Psychiatrie und Psychotherapie, Neurologie sowie durch das Gerontopsychiatrische 

Zentrum des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden. Auf verschiedene Standorte im 

Rhein-Neckar-Kreis verteilt, steht für die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit 

neurologischen, psychiatrischen und psychischen Erkrankungen mit dem Psychiatrischen 

Zentrum Nordbaden ein kompetentes und differenziertes Hilfs- und Unterstützungsange-

bot zur Verfügung.  

 

Der Bedarf an Betten für die Versorgung gerontopsychiatrischer Patientinnen und Patien-

ten wird sich nach Einschätzung der Expertinnen und Experten zukünftig deutlich erhö-

hen. Auch wird es zunehmend wichtiger werden, Angebote für spezielle Patientengruppen 

wie ältere Menschen mit Migrationshintergrund, mit einer Suchterkrankung oder geistigen 

Behinderung vorzuhalten. Dringender Handlungsbedarf besteht nach Ansicht der Exper-

tinnen und Experten auch bei der Anschlussversorgung von Menschen mit herausfor-

derndem Verhalten. Hier gibt es nicht genügend Plätze in beschützenden Stationen in 

Pflegeheimen, sodass diese Personen oftmals lange Zeit auf eine Möglichkeit der An-

schlussversorgung warten oder nicht wohnortnah untergebracht werden können.  

 

Die psychiatrische Grundversorgung durch niedergelassene Neurologinnen und Neurolo-

gen sowie Psychiaterinnen und Psychiater ist rein rechnerisch zwar gedeckt, faktisch wird 

aber auch hier von den Expertinnen und Experten insbesondere im Planungsraum 

Neckargemünd/ Eberbach ein Mangel an ärztlichem Fachpersonal konstatiert. Angesichts 

der hohen und weiterwachsenden Zahl älterer Menschen mit gerontopsychiatrischen Er-

krankungen zeigt sich Handlungsbedarf bei der Verbesserung der ambulanten medizini-

schen Versorgung dieser Personen.  

 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

105. Eine Steigerung der Kapazitäten gerontopsy-

chiatrischer Betten sowie von tagesklinischen 

Behandlungsplätzen ist anzustreben. 

Kliniken 

106. Ein Ausbau von beschützenden Bereichen in 

Pflegeheimen im Rhein-Neckar-Kreis sollte an-

gestrebt werden, um eine zeit- und wohnortna-

he Unterbringung von Personen mit herausfor-

derndem Verhalten zu ermöglichen.  

Pflegeheime 

Rhein-Neckar-Kreis 
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107. Die Öffentlichkeit sollte weiter über gerontopsy-

chiatrische Krankheitsbilder sowie über die Un-

terstützungsangebote des Psychiatrischen 

Zentrums Nordbaden informiert werden.  

Rhein-Neckar-Kreis 

Psychiatrisches Zentrum 

Nordbaden  

Kliniken 

108. Es wird geprüft, ob weitere ambulante psychiat-

rische Pflegedienste im Rhein-Neckar-Kreis 

möglich sind, die die Versorgung von Men-

schen mit psychischen Erkrankungen im häus-

lichen Bereich übernehmen. Gegebenenfalls ist 

eine Qualifizierung von Pflegefachkräften am-

bulanter Pflegedienste möglich, um eine adä-

quate Versorgung dieser Personengruppe ge-

währleisten zu können. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Ambulante Pflegedienste  

109. Die bisherige Netzwerkarbeit ist fortzusetzen, 

um den Austausch und die Zusammenarbeit zu 

intensivieren. 

Kliniken  

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen 

 

 

9.7 Palliativ- und Hospizversorgung 

 

Sterben und Tod stehen am Ende aller Alternsprozesse. Sie waren und sind häufig noch 

gesellschaftliche Tabuthemen. Die vermehrte Aufklärung über Vorsorge- und Patienten-

verfügungen sowie die Diskussion zu einem selbstbestimmteren Umgang mit Krankheit 

und Sterben haben die letzte Lebensphase in den letzten Jahren stärker in den Blick der 

Öffentlichkeit gerückt. Zu einer besseren Wahrnehmung haben auch neue Gesetze und 

Konzepte beigetragen. Sie manifestieren den Anspruch schwerkranker und sterbender 

Menschen auf eine angemessene Schmerztherapie und soziale Begleitung in ihrer letzten 

Lebensphase und haben zum Aufbau neuer Angebote geführt: 

• Das Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in 

Deutschland wurde im November 2015 vom Bundestag beschlossen. Es stärkt die 

Palliativversorgung als ausdrücklichen Bestandteil der Regelversorgung in der ge-

setzlichen Kranken- und sozialen Pflegeversicherung. Die Finanzierung stationärer 

Hospize wurde durch höhere Zuschüsse und Leistungen der Krankenkassen ver-

bessert. 

• Auf Landesebene wurde im Jahr 2014 die Hospiz- und Palliativversorgungs-

konzeption für Baden-Württemberg beschlossen. Sie benennt Angebote, Ziele 

und Weiterentwicklungsmöglichkeiten für die Hospiz- und Palliativversorgung in 

Baden-Württemberg.  
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Zielgruppe aller Angebote sind zunächst die sterbenden Menschen selbst. Gleichzeitig 

benötigen auch die betroffenen Angehörigen häufig Entlastung und psychosoziale Beglei-

tung. Dies kommt wiederum den Patientinnen und Patienten selbst zugute. 

 

Das Ministerium für Soziales und Integration plant in den kommenden Jahren zahlreiche 

Maßnahmen auf dem Gebiet der Trauerbegleitung, beispielsweise bei der Qualifizierung 

und Fortbildung von Ehrenamtlichen. Damit soll die Hospizarbeit in Baden-Württemberg 

weiter gestärkt werden. Zudem ist geplant, eine Internetplattform einzurichten, auf der 

sich Betroffene über die vorhandenen Angebote der Palliativversorgung in Baden-

Württemberg informieren können.252 

 

Bausteine der Hospiz- und Palliativversorgung 

Das Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung sowie die Hospiz- und 

Palliativversorgungskonzeption für Baden-Württemberg stellen klar, dass eine angemes-

sene Begleitung sterbender Menschen vor allem durch bestehende „Regelangebote“ er-

folgen muss. Dies sind insbesondere niedergelassene (Haus-)Ärztinnen und -ärzte, Kran-

kenhäuser, ambulante Pflegedienste und stationäre Pflegeheime. Daneben sind in den 

vergangenen Jahren und Jahrzehnten spezialisierte Angebote entstanden, die die „Re-

gelangebote“ unterstützen:   

• Die Hospizbewegung und die daraus hervorgegangenen Hospizvereine bieten 

sterbenden Menschen und deren Angehörigen bereits seit vielen Jahren psycho-

soziale Unterstützung und Begleitung an. Diese ist weit überwiegend durch ehren-

amtliches Engagement getragen.  

• Zusätzlich wurden in den vergangenen Jahren in vielen Stadt- und Landkreisen 

stationäre Hospize eingerichtet. Das Ministerium für Soziales und Integration för-

dert im Rahmen eines Aktionsplanes zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativ-

versorgung in Baden-Württemberg von Juni 2018 bis Oktober 2019 unter anderem 

investive Maßnahmen für jeden neu entstehenden Hospizplatz mit bis zu 10.000 

Euro.253  

• Im ambulanten Bereich entstanden im Jahr 2007 mit Einführung der Spezialisier-

ten Ambulanten Palliativversorgung (SAPV) als Leistung der gesetzlichen Kran-

kenversicherung im SGB V Palliative Care Teams als neue Angebote. Zielgruppe 

sind schwerkranke Patientinnen und Patienten ohne Heilungschance in der letzten 

Lebensphase mit besonders aufwändigem Versorgungs- und hohem (medizini-

schen) Interventionsbedarf. Durch die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung 

soll den Betroffenen in den letzten Lebenswochen im häuslichen Bereich eine gute 

Schmerzversorgung durch spezialisiertes medizinisches Fachpersonal ermöglicht 

 
252  https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/mehr-als-eine-

million-euro-fuer-hospizarbeit-1/, Pressemeldung vom 13.10.2017 zuletzt abgerufen am 
04.01.2018. 

253  https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/land-staerkt-hospiz-
und-palliativversorgung/; Pressemitteilung des Ministeriums für Soziales und Integration Baden-
Württemberg vom 04.12.2018; zuletzt aufgerufen am 09.01.2019. 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/mehr-als-eine-million-euro-fuer-hospizarbeit-1/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/mehr-als-eine-million-euro-fuer-hospizarbeit-1/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/land-staerkt-hospiz-und-palliativversorgung/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/land-staerkt-hospiz-und-palliativversorgung/
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werden. Dabei haben sich regional unterschiedliche Strukturen gebildet, um die 

Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung sicherzustellen.  

 

Eine zentrale Aufgabe für die Zukunft ist nach Einschätzung von Expertinnen und Exper-

ten die weitere Vernetzung der Hospiz- und Palliativversorgung. Eine weitere Herausfor-

derung besteht darin, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen für eine gute Begleitung 

und Versorgung dieser Menschen zu qualifizieren. Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung 

stellt fest, dass der Anteil der Menschen, die im Krankenhaus versterben davon abhängt, 

wie gut die ambulante palliative Versorgung ausgebaut ist. Außerdem sterben mehr Men-

schen in Krankenhäusern, in denen es Palliativstationen gibt.254 

 

Die Finanzierung der Sterbebegleitung in stationären Hospizen wurde in den letzten Jah-

ren gestärkt. Inzwischen werden 95 Prozent der Kosten der stationären Hospize von den 

Krankenkassen getragen. Dagegen ist die Sterbebegleitung in den Pflegeheimen in den 

Pflegesätzen der Pflegekassen enthalten. Insbesondere wenn ältere Menschen in der 

letzten Lebensphase in ein Pflegeheim aufgenommen werden und nach ihrer Aufnahme 

bis zu ihrem Tod nur wenige Tage oder Wochen vergehen, erbringen die Pflegeheime 

vergleichbare Leistungen wie ein stationäres Hospiz. Dafür erhält es jedoch nicht die ver-

gleichbaren finanziellen Leistungen. 

 

 

9.7.1 Angebote im Rhein-Neckar-Kreis 

 

Hausärztinnen, Hausärzte und ambulante Pflegedienste übernehmen überwiegend die 

Sterbebegleitung und Palliativpflege schwerkranker pflegebedürftiger Menschen. Sie wird 

aber auch im Rahmen der Versorgung in Krankenhäusern oder Pflegeheimen gewährleis-

tet. Darüber hinaus gibt es weitere spezialisierte Angebote, die die Regelangebote unter-

stützen. Diese sollen im Folgenden näher beschrieben werden.  

 

Ambulante Hospizversorgung 

Ambulante Hospizdienste begleiten mit ehrenamtlich Mitarbeitenden Menschen mit nur 

noch begrenzter Lebenszeit in ihrer Häuslichkeit, in Kliniken und Pflegeheimen. Im Rhein-

Neckar-Kreis gibt es insgesamt elf unterschiedliche Dienste und Gruppen in zehn Kom-

munen.  

 

Die Mehrzahl der ambulanten Hospizdienste und -gruppen bilden ihre Ehrenamtlichen 

selbst aus und unterhalten Gesprächskreise beziehungsweise Trauercafés für Trauernde. 

Darüber hinaus bieten einige Dienste Informationen, Vorträge und Seminare rund um das 

Thema Trauer und ambulante Hospizarbeit sowie kostenlose Beratungen und Informatio-

nen zu Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen an. Der 

„Ökumenische Hospizdienst Eberbach und Schönbrunn“ unterhält zudem ein stationäres 

 
254  Bertelsmann Stiftung/Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin (Hrsg.) 2015: Palliativversor-

gung, Strukturen und regionale Unterschiede in der Hospiz- und Palliativversorgung. 
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Hospizzimmer im Seniorenstift „Curata“ in Eberbach-Rockenau. Im Hospizzimmer werden 

schwerkranke Menschen in der letzten Lebensphase, die nicht mehr zuhause betreut 

werden können, gepflegt und versorgt und von den Mitarbeitenden des Hospizdienstes 

begleitet.  

 

Abbildung 55:  Standorte der ambulanten Hospizdienste und -gruppen im Rhein-Neckar-
Kreis im Jahr 2019  
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Hospiz- und PalliativVerband Baden-Württemberg e.V., Stand 2019.  

 

Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV) 

Eine weitere Säule der Palliativversorgung im Rhein-Neckar-Kreis ist die spezialisierte 

ambulante Palliativversorgung des „PalliativeCareTeams Kraichgau“ in Sinsheim. Das 

PalliativCareTeam übernimmt die Versorgung schwerkranker Menschen ohne Heilungs-

chance in der letzten Lebensphase im Planungsraum Sinsheim sowie in den angrenzen-

den Gemeinden Dielheim, Lobbach, Malsch, Mauer, Mühlhausen, Reichartshausen, 

Spechbach und der Stadt Rauenberg. Es besteht aus einem multiprofessionellen Netz-

werk aus Palliativpflegekräften ambulanter Pflegedienste und der GRN-Klinik-Sinsheim 
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sowie aus Ärztinnen und Ärzten mit der Zusatzqualifikation Palliativmedizin. Weitere Ko-

operationspartner sind beispielsweise ambulante Hospizdienste, stationäre Hospize, Apo-

theken sowie Seelsorgerinnen und Seelsorger. Das „PalliativCareTeam Kraichgau“ steht 

rund um die Uhr zur Verfügung. Weitere Aufgaben neben der Schmerztherapie, Symp-

tomkontrolle und spezieller Wundversorgung ist die Organisation der Entlassung aus dem 

Krankenhaus sowie die Koordination und Organisation der notwendigen Hilfen.  

 

Zusätzlich gibt es in Weinheim das „Palliativteam Weinheim“. Dieses übernimmt die Ver-

sorgung schwerkranker Menschen in der letzten Lebensphase in Weinheim und Umge-

bung. Das „Palliativteam Weinheim“ ist ebenfalls 24-Stunden täglich erreichbar und be-

steht aus einem multiprofessionellen Team aus Palliativpflegekräften, Ärztinnen und Ärz-

ten für Palliativmedizin und Schmerztherapie. Darüber hinaus bestehen weitere Koopera-

tionen mit der GRN-Klinik Weinheim, onkologischen Praxen sowie zu Palliativstationen.  

 

In Mannheim und Heidelberg gibt es weitere Palliativ-Care-Teams, die auch die Versor-

gung von Patientinnen und Patienten aus dem Rhein-Neckar-Kreis übernehmen. Hierzu 

zählt das „palMA Palliativnetz Mannheim“, „levares Palliativ Care“ und das Palliativ-Care-

Team „Aki Heidelberg“.  

 

Palliativeinheit 

Seit November 2017 verfügt die GRN-Klinik Sinsheim über eine stationäre Palliativeinheit 

mit acht Betten. Patientinnen und Patienten mit einer nur noch begrenzten Lebenserwar-

tung können hier bei Vorliegen einer medizinischen Indikation palliativmedizinisch ver-

sorgt werden. Im Vordergrund der Therapie stehen Schmerzbehandlung und Symptom-

kontrolle. Der Aufenthalt auf der Palliativeinheit ist – anders als im stationären Hospiz – 

zeitlich begrenzt. Das Ziel stellt eine Entlassung in den häuslichen Bereich mit begleiten-

der Unterstützung durch ambulante Palliativ- und Pflegedienste sowie geschulte Hausärz-

tinnen und Hausärzte dar. Neben den Patientinnen und Patienten selbst werden auch 

Angehörige von den Mitarbeitenden der Palliativeinheit unterstützt und beraten. Die Pallia-

tiveinheit gehört zur Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin der GRN-Klinik Sinsheim. 

Zusätzlich führt sie palliativmedizinische Konsile in allen Abteilungen der Klinik durch und 

stellt die ärztliche Leitung und die ärztlichen Mitarbeitenden des „PalliativCareTeams Kra-

ichgau“. Auch die GRN-Klinik Schwetzingen verfügt über ein Palliativmedizinisches Kon-

sil. Dieses besteht aus Ärztinnen und Ärzten mit einer Zusatzqualifikation in Palliativmedi-

zin, speziell ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verschiedener Fachrichtun-

gen, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pflegern, Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern des Sozialdienstes, Seelsorgerinnen und Seelsorgern sowie Physiotherapeutinnen 

und -therapeuten. Das Palliativteam arbeitet eng mit der „Hospizgemeinschaft Schwetzin-

gen“ zusammen. Im Rahmen eines palliativmedizinischen Konsils stehen speziell ausge-

bildete Fachkräfte mit entsprechender Zusatzqualifikation in der Palliativmedizin anderen 

Abteilungen beratend zur Seite. Mit den jeweiligen Bereichen erfolgen Absprachen zur 

möglichen Weiterbetreuung und Empfehlungen zur Symptombehandlung, der palliativ-

pflegerischen oder psychologischen Mitbetreuung.   
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Die Palliativeinheit der GRN-Klinik Sinsheim wurde maßgeblich durch den Verein „Initiati-

ve Palliativ-Versorgung Sinsheim e.V.“ gefördert. Der Verein hat sich unterschiedliche 

Ziele gesetzt. Zum einen möchte er über die Palliativmedizin und deren Möglichkeiten 

informieren und sie einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machen. Zum anderen unter-

stützt er die Palliativeinheit der GRN-Klinik Sinsheim und möchte diese durch finanzielle 

Mittel und ehrenamtliche Mitarbeit weiter ausbauen. Außerdem unterstützt der Verein 

auch das „PalliativCareTeam Kraichgau“ und fördert die palliativmedizinische Weiterbil-

dung von Pflegekräften, Ärztinnen und Ärzten.  

 

In Schwetzingen gibt es ebenfalls einen Verein zur Förderung der Palliativversorgung. 

Auch der „Verein zur Förderung der Palliativversorgung an der GRN-Klinik Schwetzingen 

e.V.“ möchte über die Palliativversorgung informieren, die Aus- und Fortbildung von Ärz-

tinnen, Ärzten und Pflegepersonal fördern und die Versorgung von Palliativpatientinnen-

und Patienten in der GRN-Klinik Schwetzingen unterstützen. Dafür wurden in der GRN-

Klinik Schwetzingen spezielle Patientenzimmer eingerichtet und die personelle und mate-

rielle Ausstattung verbessert. Der Verein strebt den weiteren Ausbau der Palliativmedizin 

an der GRN-Klinik Schwetzingen an.  

 

Weitere Palliativstationen, die auch Patientinnen und Patienten aus dem Rhein-Neckar-

Kreis versorgen, befinden sich in Heidelberg und Mannheim, zum Beispiel im Universi-

tätsklinikum Heidelberg und Mannheim.  

 

Stationäre Hospize 

Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es zwei stationäre Hospize, in Ilvesheim und in Wiesloch. Das 

„Hospiz St. Vincent Süd“ verfügt über acht Betten und befindet sich in Trägerschaft des 

Caritasverbandes Mannheim e.V. Es wurde im Herbst 2017 eröffnet. Das „Hospiz Agape“ 

in Wiesloch bietet ebenfalls acht Menschen Platz. Somit stehen im Rhein-Neckar-Kreis 

insgesamt 16 stationäre Hospizplätze zur Verfügung. Träger des „Hospiz Agape“ ist die 

gemeinnützige Gesellschaft Hospiz AGAPE gGmbH. Gesellschafter sind die „Ökumeni-

sche Hospizhilfe Südliche Bergstraße e.V., die Stadt Walldorf, die Stadt Wiesloch und das 

Psychiatrische Zentrum Nordbaden.  

 

Zusätzlich können Patientinnen und Patienten aus dem Rhein-Neckar-Kreis auch in den 

stationären Hospizen in Bensheim, Heidelberg, Ludwigshafen am Rhein, Mannheim oder 

Speyer versorgt werden.  

 

 

9.7.2 Einschätzung durch lokale Expertinnen und Experten 

 

Laut Einschätzung der Expertinnen und Experten ist der Rhein-Neckar-Kreis in der ambu-

lanten und stationären Hospiz- und Palliativversorgung mit den vorhandenen Angeboten 

gut aufgestellt. Eine wohnortnahe Versorgung kann jedoch nicht immer gewährleistet 
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werden. Dies liegt daran, dass auch viele Gäste aus den umliegenden Regionen in den 

Hospizen aufgenommen werden. Außerdem konstatierten sie den Bedarf nach einem 

Ausbau von Palliativeinheiten oder -stationen auch in den anderen Regionen des Rhein-

Neckar-Kreises.  

 

Eine Umfrage des Hospizvereins „Ökumenische Hospizhilfe Südliche Bergstraße e.V.“ 

aus dem Jahr 2017 zu den Angeboten in der Hospiz- und Palliativversorgung im Rhein-

Neckar-Kreis ergab, dass es grundsätzlich zu wenig stationäre Hospizplätze im Rhein-

Neckar-Kreis gibt und der Bedarf nach weiteren Plätzen gesehen wird. Die Stadt Sins-

heim plant bereits seit geraumer Zeit, ein stationäres Hospiz einzurichten. Allerdings wur-

de noch kein Träger gefunden. Außerdem wurde in den regionalen Auftaktveranstaltun-

gen insbesondere im Planungsraum Wiesloch/ Leimen der Bedarf nach einem Ausbau 

der Hospiz- und Palliativversorgung im ambulanten, stationären und häuslichen Bereich 

gesehen.  

 

Die stationären Hospize im Rhein-Neckar-Kreis und der Umgebung sind meist voll belegt 

und führen Wartelisten. Die Warteliste in Wiesloch umfasst beispielsweise häufig bis zu 

30 Anmeldungen. Von 460 Anmeldungen im letzten Jahr konnten 70 Gäste im Hospiz in 

Wiesloch aufgenommen werden. Die Gäste auf der Warteliste werden zum Teil von der 

Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung, den Sozialdiensten der Kliniken oder aus 

dem privaten Bereich angemeldet. Häufig befinden sie sich auf mehreren Wartelisten 

gleichzeitig. Ein Problem dabei besteht im hohen Verwaltungsaufwand, die Warteliste 

abzutelefonieren. Häufig haben Gäste, die auf der Warteliste stehen, nach einiger Zeit 

bereits einen Platz in einem anderen Hospiz gefunden oder brauchen keinen stationären 

Hospizplatz mehr. Das stationäre Hospiz in Wiesloch erhält jedoch keine Rückmeldung 

von den Sozialdiensten der Kliniken oder den Angehörigen über abgemeldete Gäste. Hier 

könnte beispielsweise ein einheitliches Softwareprogramm Abhilfe schaffen. 

 

Eine Aufnahme von Palliativgästen mit einer schweren Demenz und Hinlauftendenz255 in 

das stationäre Hospiz ist aufgrund der zeitintensiven Betreuung dieser Gäste nicht mög-

lich. Hier übernehmen ambulante Hospizdienste und -vereine die Begleitung in der Häus-

lichkeit. Für diese Zielgruppe bestehen noch keine adäquaten Angebote. 

 

Netzwerke und Kooperationen 

Die vorhandenen Kooperationen und Netzwerke werden als gut bewertet. Kooperationen 

bestehen insbesondere mit der Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung, den am-

 
255  Bei einer Hinlauftendenz (früher: Weglauftendenz) machen sich Menschen mit Demenz auf den 

Weg, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Das kann beispielsweise ein früherer Wohnort oder Ar-
beitsplatz sein. Die Person folgt häufig dem inneren Drang, etwas erledigen zu müssen. Dabei 
besteht häufig das Risiko, dass sie sich nach kurzer Zeit nicht mehr orientieren kann und den 
Weg nicht mehr zurückfindet. Die Kommunale Gesundheitskonferenz hat dazu eine Handrei-
chung mit Hinweisen erstellt: http://www.gesundheitskonferenz-rnk-
hd.de/images/Veranstaltungsflyer/Handreichung__Vermisst.pdf; zuletzt aufgerufen am 
29.03.2019. 

http://www.gesundheitskonferenz-rnk-hd.de/images/Veranstaltungsflyer/Handreichung__Vermisst.pdf
http://www.gesundheitskonferenz-rnk-hd.de/images/Veranstaltungsflyer/Handreichung__Vermisst.pdf
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bulanten Hospizdiensten und -vereinen, den Palliativstationen und den Sozialdiensten der 

Krankenhäuser. Auch zu den Kassen besteht ein guter Kontakt. Ein Ausbau der Koopera-

tion mit dem Pflegestützpunkt des Landkreises und dem Psychiatrischen Zentrum Nord-

baden wäre wünschenswert. Auf diese Weise könnten zum einen mehr Menschen aus 

der Häuslichkeit erreicht werden. Zum anderen wäre es dadurch möglich, über Schulun-

gen das Wissen über Palliativpatientinnen und -patienten, die psychische Erkrankungen 

vorweisen, bei den Mitarbeitenden der stationären Hospize zu erhöhen. Außerdem könn-

ten über den Pflegestützpunkt Informationen über die Palliativ- und Hospizversorgung 

unter die Bevölkerung und in den häuslichen Bereich gestreut werden. In diesem Zusam-

menhang wird die Arbeit der „PalliativCareTeams“ gelobt. Die Palliativärztinnen und -ärzte 

aus diesen Teams besuchen potenzielle Patientinnen und Patienten zu Hause und geben 

eine Rückmeldung an die Hospize, die daraufhin den Erstkontakt suchen. 

 

Darüber hinaus benötigen nach Einschätzung der Expertinnen und Experten auch die 

Fachkräfte und „kurativen Mediziner“ in den Kliniken und Krankenhäusern Informationen 

über die Hospiz- und Palliativversorgung – insbesondere in Kliniken, in denen es keine 

Palliativstation oder Ärztinnen und Ärzte mit einer Zusatzqualifikation in der Palliativmedi-

zin gibt. Teilweise werden Gäste angemeldet, die noch eine kurative Behandlung erhal-

ten. Diese Gäste sind jedoch nicht für die Aufnahme in ein stationäres Hospiz geeignet. 

Hier besteht weiterer Aufklärungsbedarf in Form von Schulungen oder Vorträgen über die 

Voraussetzungen zur Aufnahme in stationäre Hospize, zum Beispiel hinsichtlich der Fra-

gen „Was ist ein Hospizgast? Welche Vorkehrungen müssen getroffen werden? Wie sollte 

das Entlassmanagement ablaufen? Was brauchen Palliativpatientinnen und -patienten?“ 

Nützlich wären auch Informationen in Form von allgemeingehaltenen Flyern für Kranken-

häuser, Ärztinnen, Ärzte und Pflegeschulen. Der Pflegestützpunkt könnte bei der Vertei-

lung der Flyer eine große Hilfe darstellen.  

 

Einbindung von Angehörigen und Ehrenamtlichen 

Ehrenamtliche und Angehörige werden in die organisatorischen Abläufe des Hospizes 

eingebunden. Sie übernehmen beispielsweise das Kochen am Wochenende, das Einkau-

fen für das Frühstück/ Abendessen oder die Begleitung der Patientinnen und Patienten. 

Die Ehrenamtlichen werden von der „Ökumenischen Hospizhilfe Südliche Bergstraße 

e.V.“ ausgebildet. Laut Einschätzung der Expertinnen und Experten sind Bewerbungen für 

Ehrenamtliche in ausreichender Zahl vorhanden. Allerdings wäre wünschenswert, wenn 

abends zwischen 18 und 22 Uhr mehr Ehrenamtliche anwesend wären, da die Gäste zu 

diesen Zeiten viel Zuspruch und Begleitung benötigen.  

 

 

9.7.3 Fazit und Handlungsempfehlungen 

 

Die Palliativ- und Hospizversorgung im Rhein-Neckar-Kreis ist gut aufgestellt: Es gibt ver-

schiedene ambulante Hospizdienste und -gruppen, Spezialisierte Ambulante Palliativver-

sorgungs-Teams, eine Palliativeinheit und zwei stationäre Hospize.  
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Die Stadt Sinsheim plant seit längerer Zeit die Einrichtung eines stationären Hospizes. 

Allerdings wurde bislang noch kein Träger für die Einrichtung gefunden. Außerdem wird 

der Bedarf nach einem Ausbau von Palliativeinheiten in den Kliniken des Rhein-Neckar-

Kreises und nach weiterer Aufklärung von Fachkräften, Ärztinnen und Ärzten sowie der 

Bevölkerung über die Hospiz- und Palliativversorgung gesehen. Für Palliativgäste mit 

einer schweren Demenz oder Hinlauftendenzen fehlen bislang noch adäquate Angebote.  

 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

110. Der Rhein-Neckar-Kreis prüft, ob eine Einrich-

tung des stationären Hospizes in Sinsheim un-

terstützt werden kann. 

Rhein-Neckar-Kreis 

 

111. Die Öffentlichkeitsarbeit für Palliativ- und Hos-

pizversorgung soll im Rahmen gemeinsamer 

Veranstaltungen aller Beteiligten intensiviert 

werden. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Hospiz- und Palliativdienste 

Stationäre Hospize 

112. Die Kooperation mit dem Pflegestützpunkt des 

Rhein-Neckar-Kreises wird intensiviert. 

Pflegestützpunkt  

Hospiz- und Palliativdienste 

Stationäre Hospize 

113. Die Einrichtung weiterer Palliativeinheiten und 

-stationen in den Kliniken des Rhein-Neckar-

Kreises wird geprüft.  

Kliniken 
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10 Steuerung, Kooperation, Koordination und Vernetzung 

 

Die kommunale Planung für Seniorinnen und Senioren zeigt, dass von den Handlungsfel-

dern in der Seniorenarbeit viele Akteure, Aufgaben und Maßnahmen betroffen sind. Es 

gibt vielfältige Verantwortlichkeiten, gesetzliche Grundlagen und Regelungen. Diese ma-

chen Abstimmungen und Absprachen notwendig. Dadurch ergibt sich ein großer Bedarf 

an Koordination und die Notwendigkeit der Vernetzung sowohl innerhalb der Aufgabenfel-

der der Seniorenarbeit als auch an der Schnittstelle zu anderen Bereichen.  

 

Der Prozess der Vernetzung setzt die Bereitschaft zur Kooperation und Koordination vo-

raus. Unter Kooperation wird die tatsächliche Zusammenarbeit verstanden, beispielsweise 

wenn eine Vielzahl an Anbietern von sozialen Diensten gemeinsam Leistungen erbringen. 

Koordination soll die übergeordnete Steuerung der Zusammenarbeit sein. Dies kann 

durch eine übergeordnete Institution oder Person geschehen. Dass diese Vernetzungs-

prozesse nicht selbstverständlich sind, liegt in der Unterteilung der verschiedenen Syste-

me und an der Zuordnung von Aufgaben zu den unterschiedlichen Bereichen. Dies wird 

durch die separate Finanzierung und die leistungsrechtlichen Ansprüche sowie Zustän-

digkeiten der verschiedenen Leistungen und Aufgaben befördert. 

 

Prozesse der Steuerung, Kooperation, Koordination und Vernetzung finden in allen The-

menfeldern statt, die in dieser kommunalen Planung für Seniorinnen und Senioren bear-

beitet und beschrieben werden. Die einzelnen Themenfelder müssen zunächst aus der 

jeweiligen fachlichen Perspektive betrachtet und bearbeitet werden. Gleichzeitig ist es 

notwendig, mit den Akteuren aus benachbarten Themenfeldern und Fachbereichen zu-

sammenzuarbeiten und die kommunale Planung für Seniorinnen und Senioren als inte-

grierte Planung zu verstehen. Indem bei der Bereitstellung einer sozialen Infrastruktur 

Synergien genutzt werden, kann die Zielgruppe der älteren Menschen in jeder Lebens-

phase von einem passenden Angebot profitieren. Explizit erkennbar wird eine solche Zu-

sammenarbeit beispielsweise bei der Quartiersentwicklung.  

 

In der Pflege lassen sich die Aufgaben und Leistungen der Seniorenarbeit einem ambu-

lanten, einem teilstationären und einem stationären Bereich zuordnen. Der Bericht der 

Enquete-Kommission Pflege sieht diese starren Sektorengrenzen als ein Problem für die 

optimale Versorgung von Pflegebedürftigen an.256 Ein aktuelles Gutachten von Herrn Prof. 

Dr. Heinz Rothgang, das die Initiative Pro-Pflegereform in Auftrag gab, verdeutlicht, dass 

diese starren Sektorengrenzen eine Reformbremse darstellen und die Entwicklung inno-

vativer Versorgungsmodelle verhindern.257 

 
256  Landtag von Baden-Württemberg 2016: Bericht und Empfehlungen der Enquete-Kommission 

„Pflege in Baden-Württemberg zukunftsorientiert und generationengerecht gestalten“. Drucksa-
che 15/7980, S. 407; zuletzt aufgerufen am 07.01.2020. 

257  https://www.pro-
pflegereform.de/fileadmin/default/user_upload/Gutachten_Rothgang_Kalwitzki_-
_Alternative_Ausgestaltung_der_Pflegeversicherung.pdf, S. 20; zuletzt aufgerufen am 
07.01.2020.   

https://www.pro-pflegereform.de/fileadmin/default/user_upload/Gutachten_Rothgang_Kalwitzki_-_Alternative_Ausgestaltung_der_Pflegeversicherung.pdf,%20S.%2020
https://www.pro-pflegereform.de/fileadmin/default/user_upload/Gutachten_Rothgang_Kalwitzki_-_Alternative_Ausgestaltung_der_Pflegeversicherung.pdf,%20S.%2020
https://www.pro-pflegereform.de/fileadmin/default/user_upload/Gutachten_Rothgang_Kalwitzki_-_Alternative_Ausgestaltung_der_Pflegeversicherung.pdf,%20S.%2020
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Eine vernetzte Versorgung setzt ein Umdenken der Akteure voraus, damit Abstimmung 

und Zusammenarbeit möglich sind.258 Zusätzlich sollten auch die Bereiche der Beratung, 

der Selbsthilfe, der Bürgerbeteiligung, des bürgerschaftlichen Engagements und der ge-

sundheitlichen Versorgung in einem Konzept der vernetzten Versorgung Beachtung fin-

den. 

 

Koordination und Vernetzung auf Landkreisebene  

Im Bereich Pflege ist der Landkreis originär zuständig für die Kreispflegeplanung, die An-

erkennung niedrigschwelliger Betreuungs- und Entlastungsangebote gemäß § 45a SGB 

XI, die Information und Beratung der Bürgerinnen und Bürger über die verschiedenen 

Angebote im Kreis sowie die Förderung der Koordinierung und Vernetzung. Als örtlicher 

Träger der Sozialhilfe gewährt er darüber hinaus Leistungen der Hilfe zur Pflege und 

Grundsicherung. Des Weiteren sind Heimaufsicht, Betreuungsbehörde und Gesundheits-

amt sowie Feststellungen nach dem Schwerbehindertenrecht (Ausweise, Parkerleichte-

rungen) beim Landkreis angesiedelt. Eine Schnittstelle ergibt sich zudem bei der Nahver-

kehrsplanung, die ebenfalls Aufgabe des Kreises ist. Durch die Vernetzung der unter-

schiedlichen Aufgabenbereiche und verbindliche Vereinbarungen zur Zusammenarbeit 

soll im Landkreis eine gut funktionierende und abgestimmte Infrastruktur für ältere und 

pflegebedürftige Menschen geschaffen werden. Ein weiteres Ziel ist die Unterstützung der 

kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei der Gestaltung des demografischen Wan-

dels und der generationengerechten Weiterentwicklung der Strukturen. 

 

Um Vernetzung zu ermöglichen, bedarf es einer Person oder Institution als zentrale An-

laufstelle, die von allen Akteuren akzeptiert wird. Sie sorgt dafür, dass Informationen und 

Erfahrungen zwischen den Netzwerkpartnern ausgetauscht werden und wirkt darauf hin, 

dass Konkurrenzdenken abgebaut wird. Sie fördert zudem die gegenseitige Unterstützung 

der Netzwerkpartner.259 Konkret geht es darum, die Verbindungen zwischen Diensten und 

Einrichtungen der Altenhilfe und Pflege qualifiziert zu unterstützen, aber darüber hinaus 

auch weitere Kontakte zum Beispiel zum Gesundheitswesen, zur Eingliederungshilfe und 

der Sucht- und Psychiatrieberatung zu initiieren und zu begleiten. 

 

 

10.1 Situation im Rhein-Neckar-Kreis  

 

10.1.1 Koordination und Vernetzung auf Kreisebene  

 

Eine wichtige Einrichtung für Aspekte der Vernetzung und Koordination ist die Kreissenio-

renplanung des Rhein-Neckar-Kreises, angesiedelt im Amt für Sozialplanung, Vertrags-

wesen und Förderung im Dezernat II (Jugend und Soziales). Neben der Aufgabe der Al-

 
258  Deutscher Bundestag, 2015: Siebter Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesre-

publik Deutschland. Sorge und Mitverantwortung in der Kommune – Aufbau und Sicherung zu-
kunftsfähiger Gemeinschaften (Drucksache 18/102010) Berlin, S. 52. 

259  Deutsches Zentrum für Altersfragen, 2007: Informationsdienst Altersfragen. Thema: Vernet-
zung. Heft 6, S. 4. 
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tenhilfefachberatung ist diese Stelle dafür zuständig, die notwendigen Bedarfe und Ange-

bote für ältere Menschen zu ermitteln und weiterzuentwickeln. Für diesen Zweck besteht 

ein enger und regelmäßiger Austausch mit der Heimaufsicht des Rhein-Neckar-Kreises. 

Das Ziel ist es, positive Lebensbedingungen für Seniorinnen und Senioren zu schaffen 

oder zu erhalten, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und bei der Ent-

wicklung von Angeboten zu unterstützen. Die Kreisseniorenplanung vernetzt sich zudem 

mit allen relevanten Akteuren der Seniorenarbeit. Dazu zählen unter anderem die kreis-

angehörigen Städte und Gemeinden sowie Einrichtungen und Dienste. Um die Bedürfnis-

se und Wünsche der älteren Einwohnerinnen und Einwohnern zu berücksichtigen, koope-

riert die Kreisseniorenplanung auch mit dem Kreisseniorenrat.  

 

Auf Landesebene unterstützt der Landkreistag die Vernetzung in der Altenhilfe, unter an-

derem durch regelmäßige Treffen der Sozialplanerinnen und Sozialplaner für ältere Men-

schen beziehungsweise der Altenhilfeplanerinnen und Altenhilfeplanern der Landkreise in 

Baden-Württemberg. In dieses Netzwerk ist auch die Kreisseniorenplanung des Rhein-

Neckar-Kreises eingebunden. 

 

Integrierte Planung des Rhein-Neckar-Kreises 

Der Rhein-Neckar-Kreis setzt in der Sozialplanung auf eine Zusammenarbeit der Fachbe-

reiche Seniorenplanung, Jugendhilfeplanung und Sozialplanung für Menschen mit Behin-

derung. Auf diesem Weg wird gewährleistet, dass bei zukünftigen Planungen alle Ziel-

gruppen gleichermaßen berücksichtigt und auf finanzieller, personeller sowie organisato-

rischer Ebene Ressourcen gebündelt werden. Dadurch entsteht die Möglichkeit, integrier-

te Maßnahmen zu initiieren. Bei relevanten Arbeitsschritten wird der kommunale Behin-

dertenbeauftragte des Rhein-Neckar-Kreis miteinbezogen. Dies gewährleistet, dass bei 

der Konzeption und Umsetzung neuer Maßnahmen gleichermaßen die Bedürfnisse von 

Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen berücksichtigt werden. Zu diesem 

Zweck entstand Anfang 2020 auch der Inklusionsbeirat des Rhein-Neckar-Kreises, der die 

Belange aller Menschen mit Behinderungen im Kreis vertritt. Vertreten sind darin Bürge-

rinnen und Bürger aus dem Rhein-Neckar-Kreis, die entweder selbst eine Behinderung 

haben oder sich bereits mit dem Thema Behinderung und Inklusion auseinandergesetzt 

haben. Neben seiner beratenden Funktion möchte der Beirat in Zukunft auch Aktionen 

durchführen, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und auf Barrieren hinzuweisen.260 

 

Pflegestützpunkt Rhein-Neckar-Kreis 

Neben der Beratungsfunktion, die im Kapitel 6.2 Informations- und Beratungsangebote 

beschrieben ist, nimmt der Pflegestützpunkt im Rhein-Neckar-Kreis zudem vielfältige Ver-

netzungsaufgaben wahr. Der Pflegestützpunkt arbeitet dabei mit unterschiedlichen Ko-

operationspartnern zusammen. So gibt es beispielsweise Kooperationen mit den Trägern 

der Altenhilfe, mit medizinischen Einrichtungen und weiteren Beratungsstellen im Land-

kreis. Auch innerhalb der Landkreisverwaltung ist der Pflegestützpunkt eng vernetzt mit 

 
260 https://www.rhein-neckar-kreis.de/2434981.html; zuletzt aufgerufen am 14.04.2020. 

https://www.rhein-neckar-kreis.de/2434981.html
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weiteren Akteuren, die für die Erfüllung seiner Informations- und Beratungsaufgaben wich-

tig sind. Gleichzeitig kann er aus seiner Beratungspraxis wichtige Hinweise zu notwendi-

gen Optimierungen bei der Zusammenarbeit an zentralen Schnittstellen des Unterstüt-

zungssystems an die übrigen Akteure zurückspiegeln.  

 

Im großflächigen Rhein-Neckar-Kreis sind die Mitarbeitenden des Pflegestützpunktes in 

ihrer jeweiligen Standortregion in verschiedenen örtlichen Arbeitsgruppen vertreten, um 

sich zu vernetzen und Rückmeldungen von unterschiedlichen Akteuren zu erhalten. Die 

Mitarbeitenden des Pflegestützpunktes geben diese Informationen wiederrum gesammelt 

an die Kreisseniorenplanung des Kreises weiter. Auf diese Weise kommen aus den loka-

len Regionen verschiedene Rückmeldungen, die auf Kreisebene bearbeitet werden kön-

nen. 

 

Kommunale Pflegekonferenz  

Die sozialräumliche Gestaltung von Pflege- und Unterstützungsstrukturen bedarf entspre-

chender regionaler und lokaler Steuerung. Stadt- und Landkreise haben nach dem Lan-

despflegestrukturgesetz (LPSfG)261 die Möglichkeit, kommunale Pflegekonferenzen einzu-

richten – eine Verpflichtung dazu liegt jedoch nicht vor. 

  

Die Pflegekonferenz soll dazu beitragen, der Bevölkerung eine möglichst wohnortnahe, 

leistungsfähige und wirtschaftliche Pflege- und Unterstützungsinfrastruktur zu gewährleis-

ten. Sie bildet den Rahmen, um Fragen der pflegerischen Versorgung, der Pflegeinfra-

struktur, der Beratungsstrukturen und der Koordinierung von Leistungsangeboten zu erör-

tern und abzustimmen. Um Doppelstrukturen zu vermeiden und eine enge Zusammenar-

beit mit der kommunalen Gesundheitskonferenz sicherzustellen, ist eine zwingende Ab-

stimmung – soweit thematisch erforderlich – vorgesehen. Die Aufgaben und Tätigkeiten 

der kommunalen Gesundheitskonferenz im Rhein-Neckar-Kreis wurden in Kapitel 9 Ge-

sundheitsversorgung detailliert beschrieben.  

 

Der Rhein-Neckar-Kreis hat im Jahr 2020 einen Zuschlag zur Förderung einer kommuna-

len Pflegekonferenz vom Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg 

erhalten. Diese landesweite Förderung soll die Stadt- und Landkreise bei der Einrichtung 

einer kommunalen Pflegekonferenz unterstützen. Dadurch wurde im Herbst 2020 eine 

kommunale Pflegekonferenz im Rhein-Neckar-Kreis eingerichtet. Eine lokale Pflegekonfe-

renz gibt es zudem im Rhein-Neckar-Kreis bereits in der kreisangehörigen Stadt Wein-

heim. 

 

Kreisseniorenrat und Stadtseniorenräte 

Der Kreisseniorenrat des Rhein-Neckar-Kreises setzt sich seit dem Jahr 1990 als einge-

tragener Verein unabhängig und ehrenamtlich für die Interessen von Seniorinnen und 

 
261  https://www.landtag-

bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/5000/16_5372_D.pdf; zuletzt 
aufgerufen am 13.02.2020. 

https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/5000/16_5372_D.pdf
https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/5000/16_5372_D.pdf
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Senioren ein. Er dient als Sprachrohr für die ältere Bevölkerung des Kreises und wirkt als 

Organ der Meinungsbildung bei wichtigen Prozessen und Entscheidungen in sozialen, 

wirtschaftlichen, kulturellen und sozialpolitischen Fragen mit. Der Kreisseniorenrat über-

nimmt außerdem eine wichtige Vernetzungs- und Koordinierungsfunktion und fördert den 

Austausch der Mitglieder untereinander. Vertreten im Kreisseniorenrat sind neben aktiven 

Einzelpersonen die Organisationen, Einrichtungen und Verbände des Landkreises, die in 

der Seniorenarbeit aktiv sind. Der Kreisseniorenrat ist Mitglied im Landesseniorenrat Ba-

den-Württemberg und somit auch auf Landesebene aktiv. Auf Initiative des Kreissenioren-

rates werden zahlreiche Projekte entwickelt und durchgeführt. Dazu zählt beispielsweise 

ein Kreisseniorentag, ein PC-Studio für Seniorinnen und Senioren oder auch eine eigens 

erstellte Vorsorgemappe. Für die Zukunft sind unter anderem folgende Ideen und Projekte 

geplant: 

• Einrichtung einer Zukunftswerkstatt mit dem Ziel, die Nachhaltigkeit von Projekten des 

Kreisseniorenrates zu verbessern 

• Unterstützung beim Aufbau von Stadt- und Ortsseniorenräten in den kreisangehörigen 

Kommunen 

• Aufbau von Wohn- und Wohnanpassungsberatungen einschließlich der Themen des 

inklusiven Bauens und des zielgerichteten Einsatzes von Alltagsunterstützenden As-

sistenzlösungen (AAL) 

• Aufbau eines Schulungspakets, unter anderem zum Thema „Seniorenfreundlicher 

Service“ 

• Fortführung des Mobilitätskonzepts und Sammlung von Ideen für intelligente Mobili-

tätskonzepte  

• Erstellung einer eigenen Homepage  

 

Bei diesen und weiteren Vorhaben wird geprüft, ob und in welchem Maße der Rhein-

Neckar-Kreis unterstützen kann. Gleichzeitig werden Überlegungen angestellt, inwiefern 

der Kreisseniorenrat seniorenrelevante Themen des Kreises bearbeiten und in die Fläche 

bringen kann. 

 

Außerdem gibt es in einigen Städten und Gemeinden des Kreises Stadtseniorenräte so-

wie Seniorenbeiräte. Diese haben zahlreiche kleinräumige Angebote und Runde Tische 

zu spezifischen Themen in ihrer jeweiligen Stadt oder Gemeinde etabliert. Des Weiteren 

zählt zu ihren Aufgaben die Koordinierung der Seniorenarbeit in der jeweiligen Stadt oder 

Gemeinde.  

 

Weitere Netzwerke auf Kreisebene 

Neben den koordinierenden Aktivitäten des Landkreises und den vom Kreis initiierten 

Netzwerken gibt es weitere themenspezifische Netzwerke mit Relevanz für Seniorinnen 

und Senioren von (religiösen) Vereinigungen, Verbänden, Vereinen oder auch die Kran-

ken- und Pflegekassen. Häufig handelt es sich um Kreisverbände von bundes- oder lan-
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desweit organisierten Akteuren. Dazu zählen beispielsweise der Sozialverband VdK Ba-

den-Württemberg e.V., die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V., der Bundes-

verband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) oder auch die Agentur „Pflege en-

gagiert“. Teilweise nehmen Ortsverbände oder -gruppen die Aufgaben auf kleinräumiger 

Ebene der Städte und Gemeinden wahr. Die Vernetzung mit der Kreisseniorenplanung 

und den Aktivitäten der Landkreisverwaltung sind unterschiedlich stark ausgeprägt.  

 

 

10.1.2 Koordination und Vernetzung in den Städten und Gemeinden 

 

Viele Städte und Gemeinden beschäftigen sich intensiv mit der Gestaltung eines senio-

rengerechten Umfelds. Hilfreich hierfür ist eine kommunale Planung für Seniorinnen und 

Senioren, in der Ziele, Bestand und notwendige Weiterentwicklungen kleinräumig be-

schrieben werden. Die kommunale Planung für Seniorinnen und Senioren bietet den 

Städten und Gemeinden einen Orientierungsrahmen und Anregungen für eigene senio-

renpolitische Konzepte. Die Städte und Gemeinden können sich in ihren Sozialräumen mit 

den Themen Gesundheit, Mobilität, Wohnen im Alter und der Pflegeinfrastruktur ausei-

nandersetzen. Die Planung des Kreises enthält auch Handlungsempfehlungen, die sich 

an Städte und Gemeinden richten. Diese können vor Ort angepasst, konkretisiert und 

entsprechende Schwerpunkte gesetzt werden. 

 

Städte und Gemeinden können vor allem als Gestalterinnen und Moderatorinnen wirken, 

die die Bürgerinnen und Bürger und weitere Akteure zusammenbringen, örtliche Angebote 

und Bedarfe ermitteln, Kooperationen anstoßen und gemeinsame Lösungen für den Auf-

bau sozialräumlicher Hilfenetzwerke erörtern. Hilfreich sind dabei auch interkommunale 

Zusammenarbeit und Netzwerke, um im Rahmen des demografischen Wandels hand-

lungsfähig zu bleiben und gemeinsame Angebote zu entwickeln. 

 

Erhebung bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden 

Im Rahmen der kommunalen Planung für Seniorinnen und Senioren im Rhein-Neckar-

Kreis fand im Frühjahr 2019 eine schriftliche Erhebung in den kreisangehörigen Städten 

und Gemeinden zu den Themen Steuerung, Kooperation, Koordination und Vernetzung 

statt. Alle 54 Kommunen beteiligten sich an der Erhebung. Falls vorhanden, wurden die 

Kommunen zunächst gebeten, die kommunale Ansprechpartnerin beziehungsweise den 

kommunalen Ansprechpartner für das Thema Ältere Menschen zu benennen. Dabei gibt 

es in 31 der 54 Städte und Gemeinden eine Ansprechperson für seniorenrelevante The-

men. Allerdings muss dabei differenziert werden, dass den Mitarbeitenden unterschiedli-

che Stellenanteile zur Verfügung stehen, um das Thema zu bearbeiten. Bei rund einem 

Drittel der 31 Städte und Gemeinden gibt es einen hauptamtlichen Ansprechpartner, zum 

Beispiel als Seniorenbeauftragte beziehungsweise Seniorenbeauftragter oder Mitarbei-

tende in einem Senioren- oder Generationenbüro.  
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Weitere Ergebnisse der Erhebung sind (Abbildung 56): 

• Mit 27 Kommunen hat die Hälfte bisher keine Bestandsaufnahme zur Bevölke-

rungsentwicklung durchgeführt, in 15 Kommunen fand diese bereits statt. 10 Städ-

te und Gemeinden führten im Frühjahr 2019 eine Bevölkerungsentwicklung durch 

oder planten eine.    

• Für die Städte und Gemeinden ist es von Bedeutung, welche Angebote und Mög-

lichkeiten für Seniorinnen und Senioren lokal vorhanden sind. Solch eine detaillier-

te Bestandsaufnahme der örtlichen Situation stellten bisher 13 Kommunen fest, in 

vier lief diese im Frühjahr 2019. Daneben planen sieben weitere Kommunen eine 

solche Bestandsaufnahme. 29 Kommunen haben bisher noch keine durchgeführt.  

• Außerdem haben kaum Kommunen Förderungen in Anspruch genommen, um die 

Situation für ältere Menschen vor Ort zu verbessern.  

 
Abbildung 56: Gibt es in Ihrer Kommune bereits Planungen für eine altersgerechte Weiter-

entwicklung? 
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kommunalen Planung für Seniorinnen und Senioren im Jahr 2019 (N=54 Kommunen). 

 

Im Rahmen der Erhebung wurde auch danach gefragt, ob es in den Kommunen bereits 

Initiativen zur Stärkung der Bürgerbeteiligung rund um das Thema „Älter werden“ gibt 

(Abbildung 57): 

• 38 Städte und Gemeinden haben bisher keine Bürgerbefragung der älteren Ein-

wohnerinnen und Einwohner durchgeführt. Dies kann aber eine interessante Mög-

lichkeit sein, von den Seniorinnen und Senioren zu erfahren, welche Herausforde-

rungen diese im Alltag beschäftigen, wo sie weiterer Unterstützung bedürfen und 

welche Angebote fehlen. Gleichzeitig gibt die Stadt oder Gemeinde ihren älteren 

Einwohnerinnen und Einwohnern dadurch die Möglichkeit zur Beteiligung an der 

Weiterentwicklung von seniorengerechten Strukturen. Neun Kommunen des Krei-
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ses haben solch eine Befragung bisher durchgeführt, drei weitere führen diese 

zum Zeitpunkt der Berichterstellung durch.  

• Veranstaltungen zum Thema „Älter werden“ gab oder gibt es bisher in 21 Kommu-

nen. In drei weiteren Kommunen ist eine solche Veranstaltung geplant.  

• An spezifischen Modellprojekten, um seniorenrelevante Themen zu bearbeiten, 

nahm bisher noch fast keine Kommune teil.  

• Des Weiteren stärkten insgesamt 34 Kommunen zu einem früheren Zeitpunkt oder 

zum Zeitpunkt der Berichterstellung das Ehrenamt durch verschiedene Maßnah-

men. Die Mehrheit der Ehrenamtlichen wird auf der lokalen Ebene aktiv. Deshalb 

ist es wichtig, sie durch passende Strukturen und Maßnahmen zu unterstützen und 

zu fördern. 

 
Abbildung 57:  Gibt es in Ihrer Kommune bereits Maßnahmen zur Stärkung der Bürgerbetei-

ligung rund um das Thema „Älter werden“? 
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Erhebung bei den Städten und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis im Rahmen der 
kommunalen Planung für Seniorinnen und Senioren im Jahr 2019 (N=54 Kommunen). 

 

Eine weitere Frage lautete, in welcher Form die Zusammenarbeit mit den Akteuren statt-

findet, die an der altersgerechten Weiterentwicklung in der Kommune beteiligt sind 

(Abbildung 58).  

• In 39 Städten und Gemeinden findet mindestens ein einfacher informeller Aus-

tausch zur aktuellen Situation statt. In acht Kommunen findet bisher noch kein 

Austausch in der Seniorenarbeit statt. 

• Regelmäßige Arbeitskreise oder Treffen zur altersgerechten Gestaltung finden 

bisher in 20 Kommunen statt. In weiteren vier Kommunen ist diese Form der Zu-

sammenarbeit geplant. Bei 26 Kommunen spielt diese Form bisher noch keine 

Rolle. 
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• Gemeinsame Konzeptentwicklungen sind in den Kommunen des Rhein-Neckar-

Kreises bisher noch nicht verbreitet. Lediglich in zehn Kommunen fand diese Form 

der Zusammenarbeit bisher statt. Bei acht weiteren ist diese in Planung.   

 
Abbildung 58:  In welcher Form erfolgt die Zusammenarbeit für eine altersgerechte Gestal-

tung der Kommune? 
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Grafik: KVJS. Datenbasis: Erhebung bei den Städten und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis im Rahmen der 
kommunalen Planung für Seniorinnen und Senioren im Jahr 2019 (N=54 Kommunen). 

 

Netzwerke auf kommunaler Ebene 

Es gibt im Rhein-Neckar-Kreis zahlreiche Netzwerke und Initiativen, die hauptsächlich 

lokal innerhalb einer Stadt oder Gemeinde agieren. Für eine gelingende Seniorenplanung 

der verschiedenen Netzwerke ist Bürgerbeteiligung ein wichtiger Faktor. Die Identifikation 

mit der eigenen Stadt, der Gemeinde oder dem Stadtteil ist häufig hoch.  

 

Im Rhein-Neckar-Kreis nehmen viele kirchliche Institutionen oder Wohlfahrtsverbände 

eine wichtige Rolle beim Austausch, der Vernetzung und Beteiligung ein, indem sie ältere 

Menschen zusammenbringen und verschiedene Aktivitäten veranstalten. Genauso rele-

vant sind die vielen Vereine für Soziales, Sport, Kultur und Politik in allen Städten und 

Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises. In Vereinen kommen die Menschen vor Ort zu-

sammen, können wertvolle Kontakte knüpfen und sich gemeinsamen Interessen oder 

Zielen widmen. Des Weiteren gibt es in einigen Orten von Stadt oder Gemeinde initiierte 

Netzwerke; dazu zählen Arbeitsgruppen, lokale Allianzen und Runde Tische. Diese gibt 

es unter anderem in Eppelheim, Neulußheim, Schwetzingen oder Weinheim zu spezifi-

schen Themen wie Demenz, Inklusion, Integration oder Demografie. Ein weiteres Beispiel 

sind eigens für ältere Menschen gegründete Senioreninitiativen wie zum Beispiel in Brühl 

oder Plankstadt. Ein Anlaufpunkt sind in einigen Kommunen die Mehrgenerationenhäuser 

oder Begegnungsstätten. Im Rhein-Neckar-Kreis existieren außerdem einige Bürgerstif-

tungen mit dem Zweck, gemeinnützige Projekte für die Zielgruppe der älteren Menschen 

zu initiieren. 
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Die Bedeutung nachbarschaftlicher Unterstützungsangebote wird zukünftig ansteigen. 

Das betont auch der siebte Altenbericht der Bundesregierung mit dem Schwerpunkt der 

sorgenden Gemeinschaften. Das Zusammenspiel von Ehrenamt, professioneller Pflege 

und Technik (Pflege-Mix) ist ein Modell, das den Verbleib pflegebedürftiger Menschen in 

der eigenen Häuslichkeit ermöglichen soll. Mehrere Nachbarschafts- und Bürgerhilfen 

sowie Generationennetzwerke organisieren im Rhein-Neckar-Kreis Aktivitäten für Senio-

rinnen und Senioren. Das Kapitel 5 Quartiersentwicklung gibt einen Überblick über die 

bestehenden Angebote. 

 

 

10.2 Einschätzung durch lokale Expertinnen und Experten  

 

Zum Thema Steuerung, Kooperation, Koordination und Vernetzung fanden Gespräche mit 

der Kreisverwaltung, dem Kreisseniorenrat und dem Pflegestützpunkt statt. Darüber hin-

aus sind auch Ergebnisse aus Fachgesprächen mit Akteuren aus der Pflege und Ge-

sundheit in die folgenden Ausführungen eingeflossen. 

 

In vielen seniorenrelevanten Themengebieten finden laut der Expertinnen und Experten 

bereits produktive Aktivitäten der Vernetzung statt. Allerdings muss unterschieden wer-

den, ob sich diese auf lokaler oder kreisweiter Ebene ereignen. Viele spezifische Themen 

– wie beispielsweise Pflege, Demenz, Quartiersentwicklung oder Ehrenamt – werden 

größtenteils auf kleinräumiger Ebene innerhalb einer Stadt oder Gemeinde besprochen 

und koordiniert. Der Rhein-Neckar-Kreis weist ein großflächiges Gebiet mit einer hohen 

Anzahl an Städten und Gemeinden aus, in denen teilweise sehr unterschiedliche Rah-

menbedingungen zur Verfügung stehen. Deshalb haben nicht alle Kommunen dieselben 

Möglichkeiten, passende Strukturen zur Vernetzung und Bearbeitung von Themen für 

ältere Menschen zu schaffen. Einige kreisangehörige Kommunen haben in der Senioren-

arbeit bereits erfolgreich Maßnahmen initiiert und umgesetzt. Durch einen regelmäßigen 

Austausch und gegenseitige Unterstützung hätten andere Kommunen mit weniger Res-

sourcen die Möglichkeit, davon zu profitieren.  

 

Zwei explizite Wünsche zum Thema Vernetzung äußerten die Expertinnen und Experten: 

• Die Erstellung einer Auflistung der vorhandenen Institutionen und Netzwerke im 

Rhein-Neckar-Kreis. Auf diese Weise stünde ein Überblick über relevante Akteure 

und Schnittstellen zur Verfügung, auf den Interessierte zurückgreifen könnten.  

• Die Schaffung eines kreisübergreifenden Netzwerks speziell zum Thema Demenz. 

Der Rhein-Neckar-Kreis könnte als Initiator und Ansprechpartner dienen, um pas-

sende Akteure zu vernetzen und einen Überblick über erfolgreich etablierte Maß-

nahmen und Angebote in den Kommunen zu gewährleisten.  
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Allgemein kommt es außerdem bei zukünftigen Prozessen darauf an, die jüngere Bevöl-

kerung, die noch nicht im Seniorenalter ist, stärker zu berücksichtigen und einzubinden. 

Eine gute intergenerationale Vernetzung sorgt für mehr Verständnis untereinander.  

 

Als wichtiger Initiator für Seniorenarbeit wurde eine hauptamtliche Ansprechperson bei 

den Städten und Gemeinden genannt, die aktiv auf die relevanten Akteure zugehen kann. 

Bei dieser Netzwerkarbeit sei das Potenzial vorhanden, dass neue Kooperationen entste-

hen. Die Expertinnen und Experten nannten unter anderem vielversprechende Kooperati-

onen der Seniorenbüros mit den örtlichen Begegnungsstätten, Seniorenfahrdiensten, 

Sport- sowie Tanz- und Singvereinen, teil- und vollstationären Einrichtungen oder auch 

ehrenamtlich Engagierten. Allgemein sei es unabdingbar, die Bürgermeisterinnen und 

Bürgermeister von der Relevanz der Seniorenarbeit zu überzeugen, um mehr Ressourcen 

für deren Bearbeitung bereitzustellen.  

 

Besonders der Kreisseniorenrat, die kommunale Gesundheitskonferenz und die Kreis-

seniorenplanung werden von den Expertinnen und Experten als wichtige Institutionen zur 

kreisweiten Vernetzung und Kooperation gesehen. So wurde insbesondere die Zusam-

menarbeit zwischen der Kreisverwaltung, dem Kreisseniorenrat und den Fraktionen des 

Kreistages lobend erwähnt. Eine Herausforderung besteht noch darin, den Kreissenioren-

rat in einigen ländlichen Regionen des Kreises bekannt zu machen. Als mögliche Lösung 

wurde vorgeschlagen, ihn regelmäßig zu den Sitzungen der Gemeinderäte der einzelnen 

Kommunen einzuladen und miteinzubeziehen, wenn es um Themen für ältere Menschen 

geht. 

 

Für eine bedarfsgerechte Steuerung und Koordinierung von seniorenrelevanten Angebo-

ten und Einrichtungen im Rhein-Neckar-Kreis wurde die Stelle der Kreisseniorenplanung 

als notwendig erachtet. Gleichzeitig steht damit allen seniorenrelevanten Akteuren eine 

Ansprechperson für die Vernetzung zur Verfügung. Als hilfreich und sinnvoll wird dabei 

die integrierte Ausrichtung des Kreises gesehen, bei der die Bedarfe verschiedener Ziel-

gruppen gemeinsam berücksichtigt werden. Die Expertinnen und Experten formulierten 

den wichtigen nächsten Schritt, die in diesem Bericht erarbeiteten Handlungsempfehlun-

gen in der Praxis umzusetzen. 

 

Die Expertinnen und Experten befürworteten einhellig die Einrichtung einer kommunalen 

Pflegekonferenz. Zum einen wünschten sich die Anbieter von teil- und vollstationären 

Pflegeangeboten untereinander einen intensiveren Austausch. Zum anderen könnten – 

parallel zur kommunalen Gesundheitskonferenz – alle relevanten Akteure drängende 

Themen der Pflege besprechen und neue Projekte sowie Lösungen für den Kreis entwi-

ckeln.  

 

Ein stärkerer Vernetzungs- und Abstimmungsbedarf besteht zudem im Bereich der nied-

rigschwelligen Betreuungs- und Entlastungsangebote – sowohl innerhalb einer Kommune 

als auch kreisweit. Aufgrund der Größe des Kreises sollten sich Anbieter in verschiedenen 
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Regionen absprechen und miteinander abstimmen, um bedarfsgerechte Angebote für alle 

Zielgruppen vorzuhalten. Davon würden sowohl die Anbieter als auch die Nutzerinnen 

und Nutzer profitieren.  

 

 

10.3 Fazit und Handlungsempfehlungen 

 

Im Rhein-Neckar-Kreis bestehen bereits viele wichtige Anlaufstellen zur Steuerung und 

Vernetzung seniorenrelevanter Themen. Dazu zählen unter anderem die Kreissenioren-

planung, die Kreis- und Stadtseniorenräte und die in vielen Städten und Gemeinden vor-

handenen kommunalen Ansprechpartner. Daneben leisten die kirchlichen Institutionen, 

Verbände, Vereine, Arbeitsgruppen, Kranken- und Pflegekassen sowie viele weitere Ak-

teure einen wesentlichen Beitrag in der Seniorenarbeit. Ziele sind unter anderem aktuelle 

Probleme und Herausforderungen zu identifizieren und zu benennen, sich in Netzwerke 

einzubringen sowie eigenständig Maßnahmen oder Lösungen zu entwickeln. 

 

In einigen Städten und Gemeinden des Kreises finden bereits Steuerungsprozesse statt. 

Im Rahmen verschiedener lokaler Netzwerke besteht zudem eine Vernetzung relevanter 

Akteure. Die Städte und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis sehen die grundsätzliche 

Notwendigkeit, sich mit dem demografischen Wandel auseinanderzusetzen und ihre 

Strukturen altersgerecht weiterzuentwickeln. Allerdings sind insbesondere in den ländli-

chen Regionen des Kreises die bestehenden Angebote und Institutionen für Seniorinnen 

und Senioren häufig noch nicht bekannt beziehungsweise kaum vorhanden. Dahingehend 

wäre es hilfreich, eine feste Ansprechperson bei den Kommunen zu etablieren, die das 

Thema bearbeitet und für Anfragen zur Verfügung steht. Der Kreisseniorenrat könnte da-

bei beispielsweise als Netzwerkpartner dienen, um für eine breitere Akzeptanz des The-

mas in der Bevölkerung oder bei den lokalen Akteuren zu sorgen. Auch der Aufbau von 

Stadtseniorenräten kann der Arbeit dienlich sein. Allgemein sollte in allen Altersgruppen 

der Bevölkerung ein Bewusstsein geschaffen werden, dass eine aktive Bearbeitung und 

Planung von seniorenrelevanten Themen notwendig ist. So kann die Herausforderung 

einer älter werdenden Gesellschaft positiv gestaltet und bedarfsgerechte Strukturen etab-

liert werden.  

 

Ein hohes Potenzial zur Weiterentwicklung der Versorgungs- und Pflegeinfrastruktur wür-

de die Einrichtung einer kommunalen Pflegekonferenz bieten. Diese Plattform kann ge-

nutzt werden, um alle Akteure aus dem Bereich Pflege zusammenzubringen. Sie kann 

auch dabei helfen, Strukturen und Angebote weiterzuentwickeln und innovative Maßnah-

men und Lösungen zu initiieren. 
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Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

114. Der Rhein-Neckar-Kreis stellt die kommunale 

Planung für Seniorinnen und Senioren Vertre-

terinnen und Vertretern der Städte und Ge-

meinden vor und wirbt für eine gemeinsame 

Umsetzung. 

Rhein-Neckar-Kreis 

115. Der Rhein-Neckar-Kreis errichtet eine kommu-

nale Pflegekonferenz. Innerhalb dieser Institu-

tion können sich alle relevanten Akteure mitei-

nander vernetzen, akute Herausforderungen 

der Pflege identifizieren sowie gemeinsam die 

aktuellen Handlungsempfehlungen des Kreis-

seniorenplanes umsetzen. 

Rhein-Neckar-Kreis 

116. Der Rhein-Neckar-Kreis überprüft die Einrich-

tung eines Netzwerks aller vorhandenen An-

sprechpersonen für Seniorinnen und Senioren 

der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. 

Dies ermöglicht, voneinander zu profitieren 

und gleichzeitig interkommunale Kooperatio-

nen zu etablieren. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen 

117. Der Rhein-Neckar-Kreis informiert über aktuel-

le Förderprogramme und unterstützt gegebe-

nenfalls bei der Antragstellung. Dazu ist eine 

Vernetzung innerhalb des Landratsamtes nö-

tig, damit Förderprogramme aus unterschiedli-

chen Bereichen koordiniert an relevante Akteu-

re weitergegeben werden.  

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen 

118. Der Rhein-Neckar-Kreis und der Kreissenio-

renrat planen gemeinsam Form, Ausmaß und 

Intensität der zukünftigen Zusammenarbeit. 

Ein regelmäßiger und intensiver Austausch 

findet weiterhin statt. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Kreisseniorenrat 
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11 Übersicht Handlungsempfehlungen 

 

Kapitel 2:  Demografische Entwicklung und Daten zur Lebenssituation älterer 

Menschen 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

1. Der Rhein-Neckar-Kreis erhebt und dokumen-

tiert regelmäßig die wesentlichen demografi-

schen Daten auf Landkreis- und Gemeindeebe-

ne.  

Rhein-Neckar-Kreis  

2. Den Städten und Gemeinden wird empfohlen, 

ein differenziertes Berichtswesens aufzubauen – 

bei Bedarf mit Beratung durch den Kreis. 

Kommunen 

3. Die Städte und Gemeinden im Rhein-Neckar-

Kreis setzen sich für generationenfreundliche 

Strukturen ein und fördern die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf.  

Kommunen  

Rhein-Neckar-Kreis 

 

4. Der Rhein-Neckar-Kreis berücksichtigt die un-

terschiedliche ökonomische Situation von Senio-

rinnen und Senioren bei seinen Planungen von 

Projekten und Angeboten.  

Rhein-Neckar-Kreis 

5. Der Rhein-Neckar-Kreis entwickelt in Kooperati-

on mit den Städten und Gemeinden sowie An-

bietern und Trägern von Angeboten für Senio-

rinnen und Senioren Strategien und Projekte, 

die das Alleinleben älterer Menschen im Land-

kreis berücksichtigen und speziell der Gefahr 

der Vereinsamung im Alter entgegenwirken. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen 

Anbieter und Träger von An-

geboten für Seniorinnen und 

Senioren 

 

 

Kapitel 3:  Wohnen im Alter 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

6. Der Rhein-Neckar-Kreis prüft die Einrichtung ei-

ner Wohnberatungsstelle. Ein entsprechendes 

Konzept sollte unter Berücksichtigung aller rele-

vanten Akteure ausgearbeitet werden.  

Rhein-Neckar-Kreis 

Anbieter und Träger 

Kreisseniorenrat 

Handwerksbetriebe 
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7. Der Rhein-Neckar-Kreis organisiert in Koopera-

tion mit den relevanten Akteuren Informations-

veranstaltungen zum „Wohnen im Alter“ und in-

formiert in diesem Rahmen seine Bürgerinnen 

und Bürger auch über alternative Wohnformen 

und -konzepte. Er weist auf Fördermöglichkeiten 

hin und unterstützt gegebenenfalls bei der An-

tragstellung. Es wird empfohlen, die Veranstal-

tungen in eine öffentlichkeitswirksame Ge-

samtstrategie einzubinden. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen  

Kreisseniorenrat 

Bürgerschaftliche Initiativen 

Wohnungswirtschaft 

Architektinnen und Architek-

ten  

8. Der Rhein-Neckar-Kreis führt zur Förderung des 

Ausbaus von ambulant betreuten Wohngemein-

schaften eine Informationsveranstaltung in Ko-

operation mit relevanten Akteuren durch.  

Rhein-Neckar-Kreis 

9. Initiativen und Trägern wird dringend empfohlen, 

geplante Projekte zur Realisierung von ambu-

lant betreuten Wohngemeinschaften frühzeitig 

mit dem Rhein-Neckar-Kreis (Heimaufsicht, So-

zialplanung und Sozialhilfeträger) und den Pfle-

gekassen abzustimmen. 

Initiativen und Träger 

Rhein-Neckar-Kreis 

Pflegekassen 

10. Die Kommunen sollten das Entstehen neuer 

gemeinschaftlicher, inklusiver (und innovativer) 

Wohnformen sowie von barrierefreiem Wohn-

raum fördern. Gemeinden und Städte können 

bei der Wohnungs- und Grundstücksbeschaf-

fung unterstützen, Initiativen bei der Umsetzung 

begleiten, Kontakte zu kooperationswilligen 

Bauträgern vermitteln und eine aktive Informa-

tions- und Öffentlichkeitsarbeit betreiben. 

Kommunen 

11. Es wird empfohlen zu prüfen, ob eine Best-

Practice-Landkarte mit vorhandenen alternati-

ven Wohnformen im Rhein-Neckar-Kreis erstellt 

werden kann.  

Rhein-Neckar-Kreis 

 

12. Wohnbauunternehmen sollten für barrierefreies 

Bauen und Umbauen sensibilisiert werden, da-

mit mehr barrierefreier Wohnraum entsteht. Es 

sollte mehr als nur eine Geschossebene barrie-

refrei gestaltet werden. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen 
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13. Um die zukünftigen Wohnbedarfe der (älteren) 

Bürgerinnen und Bürger sowie mögliche Lösun-

gen zu erarbeiten, werden quartiersbezogene 

Bürgerbeteiligungsprozesse empfohlen. Die 

Planungen einzelner Maßnahmen sollten quar-

tiersbezogen erfolgen, vorhandene Strukturen 

genutzt und eine Vernetzung der unterschiedli-

chen Angebote und Dienstleistungen angestrebt 

werden. 

Kommunen 
 

 

 

Kapitel 4:  Generationengerechte Infrastruktur 

 

Unterkapitel „Barrierefreie oder -arme öffentliche Räume“ 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

14. Der Rhein-Neckar-Kreis informiert die Städte 

und Gemeinden über bestehende Förderpro-

gramme zur Verbesserung des Wohnumfelds.  

Rhein-Neckar-Kreis 

 

15. Den Städten und Gemeinden im Rhein-Neckar-

Kreis wird empfohlen, unter Beteiligung von 

Personen mit Beeinträchtigungen sowie örtli-

chen Interessenverbänden Ortsbegehungen in 

allen Stadt- und Ortsteilen durchzuführen. Die 

Ergebnisse der Begehungen sollten gemeinsam 

mit den Betroffenen oder ihren Vertreterinnen 

und Vertretern ausgewertet und Maßnahmen 

zur Beseitigung erarbeitet werden. Zur Unter-

stützung kann gegebenenfalls die Checkliste 

„Fußverkehrs-Check“ des Landes herangezo-

gen werden.  

Kommunen 

Rhein-Neckar-Kreis 

Örtliche Interessenverbände 

Bürgerinnen und Bürger 

16. Der Rhein-Neckar-Kreis wirbt verstärkt für die 

Durchführung einer Ortsbegehung bei den 

Kommunen. 

Rhein-Neckar-Kreis 
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17. Den Städten und Gemeinden wird empfohlen, 

Wegweiser über barrierefrei zugängliche Ge-

bäude und Dienstleistungsangebote zu entwi-

ckeln, damit sich ältere und mobilitätseinge-

schränkte Menschen sowie Menschen mit einer 

kognitiven, psychischen und körperlichen Be-

hinderung entsprechend informieren können.  

Kommunen 

18. Den Städten und Gemeinden wird empfohlen, 

bei Neubau- und Sanierungsmaßnahmen Vor-

haben zur Barrierefreiheit umzusetzen und die 

DIN-Norm 18040 – Barrierefreiheit – Planungs-

grundlagen – Teil 3: Öffentlicher Verkehrs- und 

Freiraum anzuwenden. Weiterhin sollte auf eine 

entsprechende Möblierung wie bequeme Bänke 

zum Ausruhen oder eine barrierefreie Gestal-

tung von Hinweistafeln und Fahrplänen geachtet 

werden.   

Kommunen 

 

Unterkapitel „Angebote der Nahversorgung, Dienstleistung, Begegnung und Kul-

tur“ 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

19. Es wird geprüft, ob das Konzept „Intelligente 

Marktplätze“ nach erfolgreicher Implementierung 

flächendeckend etabliert und um weitere Ange-

botsbausteine ergänzt werden kann.  

Rhein-Neckar-Kreis  

Kommunen 
 

20. Der Rhein-Neckar-Kreis informiert die Kommu-

nen und bürgerschaftliche Initiativen über be-

stehende Projekte und Möglichkeiten zur Si-

cherstellung der Nahversorgung und berät und 

unterstützt bei der Beantragung von Fördermit-

teln. Dies kann durch Informationsveranstaltun-

gen, Beratung, entsprechende Links auf der 

Homepage oder über die Vermittlung von An-

sprechpersonen aus bestehenden Projekten er-

folgen. 

Rhein-Neckar-Kreis 
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21. Den Städten und Gemeinden wird empfohlen, 

gemeinsam mit den verschiedenen Trägern – 

unter anderem Altenhilfe, Kirche, Vereine – zu 

prüfen, ob neue Begegnungsangebote initiiert 

oder bestehende aufeinander abgestimmt wer-

den können. Wichtig ist, dass auch ältere Men-

schen mit geringem Einkommen, Mobilitätsein-

schränkungen oder Migrationshintergrund er-

reicht werden. Der Rhein-Neckar-Kreis kann 

Kontakte zu Kommunen mit bereits bestehen-

den Angeboten herstellen. 

Kommunen 

Relevante Akteure 

Bürgerschaftliche Initiativen  

Rhein-Neckar-Kreis 

 

22. Der Rhein-Neckar-Kreis dient als Ansprechper-

son für generationenübergreifende kulturelle 

Angebote im Landkreis und informiert die Bürge-

rinnen und Bürger. Dabei werden auch die Vor-

teile und Möglichkeiten des lebenslangen Ler-

nens sowie passende Angebote berücksichtigt. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen 

Kreisseniorenrat 

Kulturvereine und -initiativen 

23. Der Rhein-Neckar-Kreis unterstützt Vereine, Ini-

tiativen und weitere Akteure dabei, kulturför-

dernde Angebote für alle Generationen in den 

Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises bekannt 

zu machen.  

Rhein-Neckar-Kreis 

Relevante Akteure 

24. Es sollte geprüft werden, ob ein Kulturpass – 

wie er in Oftersheim und Schwetzingen des Kul-

turparketts Rhein-Neckar e.V. vorhanden ist – 

oder ein ähnliches Angebot flächendeckend im 

Rhein-Neckar-Kreis etabliert werden kann. 

Kommunen 

Rhein-Neckar-Kreis 

25. Die Digitalisierung wird zukünftig im alltäglichen 

Leben einen immer höheren Stellwert einneh-

men. Damit ältere Menschen von diesem digita-

len Wandel nicht ausgeschlossen oder abge-

hängt werden, berücksichtigt der Rhein-Neckar-

Kreis bei der Umsetzung von Prozessen und 

Projekten deren besonderen Bedürfnisse. 

Rhein-Neckar-Kreis 
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26. Der Rhein-Neckar-Kreis stellt Informationen zu 

den Chancen und Risiken digitaler Hilfs- und 

Unterstützungsmöglichkeiten für ältere Men-

schen bereit und verweist verstärkt auf Angebo-

te von Anbietern, die ältere Menschen an Tech-

nik und das Internet heranführen. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Pflegestützpunkt 

Anbieter 

 

Unterkapitel „Mobilität“ 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

27. Der Rhein-Neckar-Kreis informiert Städte und 

Gemeinden, in denen es bisher keine Bürger-

busse oder sonstige ehrenamtlich organisierte 

Mobilitätsangebote für Seniorinnen und Senio-

ren gibt, über bestehende Projekte und Möglich-

keiten zur Förderung der Mobilität. 

Rhein-Neckar-Kreis 

28. Der Rhein-Neckar-Kreis prüft, ob eine Möglich-

keit besteht, Fahrerinnen und Fahrer des ÖPNV 

über Erkrankungen und Einschränkungen im Al-

ter sowie den Umgang mit den betroffenen Per-

sonen zu schulen und zu sensibilisieren. 

Rhein-Neckar-Kreis 

29. Als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- 

und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Ba-

den-Württemberg e.V. berät der Rhein-Neckar-

Kreis interessierte Kommunen dabei, das Zerti-

fikat „Fahrradfreundliche Kommune“ oder „Fuß-

gängerfreundliche Kommune“ zu erhalten.  

Rhein-Neckar-Kreis 

30. Der Rhein-Neckar-Kreis prüft, ob eine Beratung 

und Schulung zur Pedelec-Nutzung möglich ist. 

Rhein-Neckar-Kreis 

ADFC Rhein-Neckar/ Heidel-

berg 
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Kapitel 5: Quartiersentwicklung 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

31. Der Rhein-Neckar-Kreis organisiert in Koopera-

tion mit den relevanten Akteuren Informations-

veranstaltungen zur Quartiersentwicklung. In 

diesem Rahmen können bereits im Landkreis 

erfolgreich laufende Planungsprozesse vorge-

stellt und Fördermöglichkeiten aufgezeigt wer-

den. 

Rhein-Neckar-Kreis 

32. Der Rhein-Neckar-Kreis unterstützt die Städte 

und Gemeinden bei der Quartiersentwicklung 

durch Beratung in konzeptionellen Fragen und 

Unterstützung bei der Erschließung finanzieller 

Förderungen (zum Beispiel im Rahmen der 

Landesstrategie Quartier 2030). Er informiert die 

Gemeinden und Städte über Förder- und Unter-

stützungsmöglichkeiten für Beteiligungsverfah-

ren und bei der Quartiersentwicklung. 

Rhein-Neckar-Kreis 

33. Die Städte und Gemeinden werden angeregt, 

einen „Kümmerer“ einzusetzen, der Quartiers-

entwicklungsprozesse anstößt und als An-

sprechperson für die Bürgerinnen und Bürger 

zur Verfügung steht. Zusätzlich kann dieser sich 

bei der Begleitung Ehrenamtlicher einbringen. 

Kommunen 

34. Der Rhein-Neckar-Kreis sowie die Städte und 

Gemeinden unterstützen den Aufbau von „sor-

genden Gemeinschaften“, die dazu beitragen, 

dass ältere Menschen so lange wie möglich in 

ihrem Quartier verbleiben können. Zudem soll-

ten alternative nachbarschaftliche Versorgungs-

systeme, wie beispielsweise Fahr- oder Be-

suchsdienste, gemeinsam entwickelt werden. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen 

35. Der Rhein-Neckar-Kreis prüft, ob ein Bedarf an 

Schulungen, Informationen und regelmäßigen 

Fortbildungen für Ehrenamtliche und Hauptamt-

liche bestehen und inwiefern diese angeboten 

werden können. 

Rhein-Neckar-Kreis 
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Kapitel 6: Pflege und Unterstützung im Alter 

 

Unterkapitel „Informations- und Beratungsangebote“ 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

36. Der Rhein-Neckar-Kreis setzt den bedarfsge-

rechten Ausbau des Pflegestützpunktes ent-

sprechend des vorliegenden Konzeptes um.  

Rhein-Neckar-Kreis 

37. Der Pflegestützpunkt bietet weiterhin aufsu-

chende Beratungen in der Häuslichkeit der Pfle-

gebedürftigen an. 

Pflegestützpunkt 

38. Die Bekanntheit der Beratungsangebote sollte 

durch öffentlichkeitswirksame Maßnahmen ge-

fördert werden. Dies könnte zum Beispiel über 

eine verstärkte Werbung in den Städten und 

Gemeinden des Landkreises, über haus- und 

fachärztliches Personal, Amtsträgerinnen und 

Amtsträger, über Betriebe sowie weitere Multi-

plikatorinnen und Multiplikatoren erfolgen.  

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen 

weitere relevante Akteure  

39. Die Vernetzung des Pflegestützpunktes mit 

Kommunen und weiteren Akteuren aus der Al-

tenhilfe und Pflege wird intensiviert.  

Pflegestützpunkt 

 

 

Unterkapitel „Unterstützungsangebote im Alltag 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

40. Der Rhein-Neckar-Kreis unterstützt die Anbieter 

bei der bedarfsgerechten Weiterentwicklung der 

Angebote zur Unterstützung im Alltag nach 

§ 45 a SGB XI im Sinne der Unterstützungsan-

gebote-Verordnung und sichert die Qualität der 

Angebote.  

Rhein-Neckar-Kreis  

Anbieter 

41. Der Rhein-Neckar-Kreis führt für interessierte 

Einrichtungen, Dienste, bürgerschaftliche Initia-

tiven und Vereine eine Informationsveranstal-

tung zum Anerkennungsverfahren und den För-

dermodalitäten für Angebote zur Unterstützung 

im Alltag nach § 45 a SGB XI durch. 

Rhein-Neckar-Kreis  
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42. Der Rhein-Neckar-Kreis aktualisiert die vorhan-

dene Übersicht über die anerkannten Angebote 

zur Unterstützung im Alltag regelmäßig und ver-

öffentlicht diese auf der Homepage des Land-

kreises sowie in gedruckter Form unter Angabe 

von Kontaktdaten, Zielgruppe, Art, Inhalt und 

Preis des Angebots. Die Liste sollte auch nie-

dergelassenen Ärztinnen und Ärzten, ambulan-

ten Pflegediensten, Krankenhaussozialdiensten 

sowie Kulturvereinen zur Verfügung gestellt 

werden. 

Rhein-Neckar-Kreis 

43. Es wird geprüft, ob Gesprächsrunden mit pfle-

genden Angehörigen und Anbietern von Unter-

stützungsangeboten durchgeführt werden kön-

nen. In diesen sollten die Bedarfe pflegender 

Angehöriger erhoben und auf dieser Basis neue 

Angebote initiiert oder bestehende Angebote op-

timiert werden. Insbesondere im Planungsraum 

Neckargemünd/ Eberbach sollten weitere Ange-

bote initiiert werden. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen 

Pflegende Angehörige 

Anbieter 

44. Der Landkreis prüft die technischen Vorausset-

zungen für die Einführung einer „Pflegewegwei-

ser-App“. Die App soll Betroffenen und Angehö-

rigen als Wegweiser dienen.  

Rhein-Neckar-Kreis 

45. Besonders in den ländlichen Regionen des 

Rhein-Neckar-Kreises gilt es, die Bevölkerung 

verstärkt für Unterstützungsangebote zu sensibi-

lisieren. Personen, die in ländlichen Regionen 

als Autoritäten gelten, wie zum Beispiel Bürger-

meisterinnen und Bürgermeister, Vertreterinnen 

und Vertreter kirchlicher Institutionen sowie Ver-

einsvorstände sollten verstärkt das Thema „Hilfe 

im Alter“ thematisieren.  

Kommunen  
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Unterkapitel „Häusliche Pflege durch Angehörige oder privat organisierte Hilfen“ 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

46. Gesprächskreise für pflegende Angehörige soll-

ten ausgebaut werden. Kommunen könnten 

Träger und Anbieter unterstützen und Räum-

lichkeiten hierfür zur Verfügung stellen. 

Anbieter und Träger 

Kommunen 

47. Es wird geprüft, ob der Ausbau von Pflegekur-

sen im Rhein-Neckar-Kreis erfolgen kann oder 

Fachvorträge zu pflegerelevanten Themen in 

den einzelnen Kommunen durchgeführt werden 

können. Themen könnten beispielsweise pro-

phylaktische Maßnahmen zur Vermeidung von 

Dekubitus oder die Pflege von Menschen mit 

Demenz sein.  

Anbieter und Träger 

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen 

48. Der Rhein-Neckar-Kreis informiert über mögli-

che Entlastungsangebote für pflegende Angehö-

rige. Dazu zählen zum Beispiel Sonderurlaubs-

tage, finanzielle Hilfen oder Angebote zur Unter-

stützung im Alltag.   

Rhein-Neckar-Kreis  

 

Unterkapitel „Pflege durch ambulante Dienste“ 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

49. Der Rhein-Neckar-Kreis initiiert eine Vernetzung 

der ambulanten Dienste, um dadurch einen re-

gelmäßigen Austausch sicherzustellen. In die-

sem Rahmen sollten verschiedene für die 

Dienste relevante Themen bearbeitet werden.  

Rhein-Neckar-Kreis 
 

50. Für den zunehmenden Bedarf an ambulanten 

Angeboten wird empfohlen, Lösungen für den 

weiteren Ausbau ambulanter Pflegeleistungen – 

insbesondere in den ländlichen Regionen des 

Rhein-Neckar-Kreises – zu erarbeiten. Dies soll-

te unter Beteiligung aller relevanten Akteure – 

beispielsweise Kliniken, ambulanten Pflege-

diensten, Kassen, Beratungsstellen, bürger-

schaftlichen Initiativen – und unter Berücksichti-

gung von digitalen Möglichkeiten geschehen. 

Anbieter und Träger 

Rhein-Neckar-Kreis 

Kassen 

Kommunen 

Kliniken 

Beratungsstellen 

Bürgerschaftliche Initiativen 
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Unterkapitel „Tagespflege“ 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

51. Eine spürbare Entlastung kann die Tagespflege 

nur sein, wenn diese auch wohnortnah und be-

darfsgerecht – auch für Personen mit Demenz – 

zur Verfügung steht. Der Rhein-Neckar-Kreis 

wirkt daher in enger Abstimmung mit den Trä-

gern und Kommunen auf eine flächendeckende 

Verteilung und Weiterentwicklung der Tages-

pflegeangebote hin.  

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen 

Anbieter 

52. Der Rhein-Neckar-Kreis erhebt regelmäßig die 

Anzahl, allgemeine Daten und die Standorte der 

Tagespflegeangebote.  

Rhein-Neckar-Kreis 

53. Den Einrichtungen wird empfohlen zu prüfen, ob 

bei Bedarf erweiterte Öffnungszeiten oder die 

Öffnung von Angeboten an Wochenenden und 

Feiertagen – gegebenenfalls in Kooperation mit 

mehreren Anbietern – möglich sind.  

Anbieter und Träger  

 

54. Damit auch Menschen mit Mobilitätseinschrän-

kungen Tagespflegeangebote in Anspruch 

nehmen können, sollte geprüft werden, ob im 

Einzelfall Kooperationen mit alternativen Mobili-

tätsangeboten möglich sind.  

Anbieter und Träger 

Bürgerschaftliche Initiativen  

55. Der Rhein-Neckar-Kreis initiiert einen regelmä-

ßigen Austausch der Tagespflegeeinrichtungen. 

In diesem Rahmen können innovative Konzepte 

für Hol- und Bring-Dienste sowie Weiterentwick-

lungen der Tagespflegeangebote entworfen 

werden.  

Rhein-Neckar-Kreis 

56. Der Rhein-Neckar-Kreis informiert über Förder-

möglichkeiten, zum Beispiel das Innovations-

programm Pflege, um den Ausbau der Tages-

pflege in ländlichen Regionen voranzutreiben. 

Gegebenenfalls unterstützt der Landkreis bei 

der Antragstellung.  

Rhein-Neckar-Kreis  
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Unterkapitel „Kurzzeitpflege“ 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

57. Der Ausbau von bedarfsgerechten und wohnor-

tnahen Kurzzeitpflegeangeboten wird geprüft. 

Hier sind insbesondere ganzjährig vorgehaltene 

Kurzzeitpflegeplätze gefragt. Bei der Konzeption 

von Angeboten sollten die unterschiedlichen 

Zielgruppen und deren Bedürfnisse berücksich-

tigt werden.  

Rhein-Neckar-Kreis 

Anbieter und Träger 

Pflegekassen 
 

58. Der Rhein-Neckar-Kreis informiert über Förder-

möglichkeiten zur Schaffung von Kurzzeitpfle-

geplätzen, zum Beispiel das Innovationspro-

gramm Pflege.  

Rhein-Neckar-Kreis 
  

59. Es wird geprüft, ob eine Plattform für die Koor-

dination von Pflegeplätzen eingerichtet werden 

kann.   

Rhein-Neckar-Kreis 

 

Unterkapitel „Unterstützung durch ausländische Haushaltshilfen“ 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

60. Der Rhein-Neckar-Kreis informiert zu rechtlichen 

Rahmenbedingungen der Vermittlung und Be-

schäftigung sowie zu den Rechten und Pflich-

ten, des Tätigkeitsprofils und über die Kosten 

ausländischer Haushaltshilfen. Entsprechende 

Informationen – auch mehrsprachig – könnten 

beispielsweise auch auf der Homepage des 

Rhein-Neckar-Kreises eingestellt werden.  

Pflegestützpunkt 

Rhein-Neckar-Kreis  
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Unterkapitel „Vollstationäre Pflege“ 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

61. Die vorhandenen Platzzahlen in der Dauer- und 

Kurzzeitpflege werden dokumentiert und regel-

mäßig aktualisiert. Außerdem sollte auch das 

Nachfrageverhalten der Pflegebedürftigen nach 

stationären Angeboten beobachtet werden, um 

zeitnah auf Veränderungen reagieren zu kön-

nen.  

Rhein-Neckar-Kreis 

 

62. Die Träger werden weiterhin bei der Umsetzung 

der Landesheimbau-Verordnung und neuer 

Wohn- und Betreuungskonzepte sowie bei der 

Realisierung neuer Pflegeheimprojekte begleitet 

und unterstützt. Dabei sollte eine enge Zusam-

menarbeit seitens des Trägers mit der Heimauf-

sicht des Rhein-Neckar-Kreises angestrebt wer-

den. Die Kreisseniorenplanung kann als Unter-

stützung fungieren.  

Rhein-Neckar-Kreis 

Anbieter und Träger 

63. Es wird geprüft, ob ein regelmäßiges Aus-

tauschtreffen zwischen den Pflegeheimen im 

Rhein-Neckar-Kreis eingerichtet werden kann.  

Rhein-Neckar-Kreis 

64. Es wird geprüft, ob regionale Versorgungsdefizi-

te im ambulanten oder stationären Bereich 

durch kleine, wohnortnahe Pflegeangebote aus-

geglichen werden. Außerdem könnten differen-

zierte Wohn- und Betreuungskonzepte für be-

stimmte Zielgruppen notwendig sein, wie bei-

spielsweise für Menschen mit psychischen kog-

nitiven Einschränkungen oder herausfordern-

dem Verhalten. 

Rhein-Neckar-Kreis 
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Unterkapitel „Arbeitskräfte in der Pflege“ 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

65. Die Koordinierungsstelle unterstützt die lokalen 

Ausbildungsträger dabei, die Anforderungen der 

Pflegeberufereform umzusetzen. Dabei sollten 

insbesondere kleinere Ausbildungsträger 

größtmögliche Unterstützung erhalten, damit 

Ausbildungsplätze erhalten bleiben. Eine Ver-

netzung aller relevanten Akteure ist dabei anzu-

streben. 

Rhein-Neckar-Kreis 

 

66. Es wird empfohlen, im Rahmen einer Pflegekon-

ferenz Träger, Anbieter, Kommunen, Kassen 

sowie weitere relevante Akteure zu vernetzen 

und Maßnahmen zur Gewinnung und Sicherung 

von Fachkräften im Rhein-Neckar-Kreis zu erar-

beiten. In diesem Rahmen könnten zum Beispiel 

folgende Themen besprochen werden: 

• Information und Beratung über Programme 

für den Wiedereinstieg in den Pflegeberuf 

• Modelle zur besseren Vereinbarkeit von 

Pflege und Beruf 

• Sprachkurse für ausländische Fachkräfte 

und Schulungen zur interkulturellen Kom-

petenz 

• Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivi-

tät der Pflege  

• Entwicklung und Erprobung von Modellpro-

jekten  

Rhein-Neckar-Kreis 

Kassen 

Anbieter und Träger 

Kommunen 

Ausbildungsträger 

Agentur für Arbeit 

67. Der Landkreis wirbt für eine Intensivierung der 

Kooperation zwischen Ausbildungsträgern und 

der örtlichen Arbeitsagentur. Ziel ist es, Ausbil-

dungsinteressierte und Ausbildungsträger zu-

sammenzubringen. 

Agentur für Arbeit 

Ausbildungsträger 

Rhein-Neckar-Kreis 
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68. In Kooperation mit Einrichtungen und Diensten 

werden verschiedene öffentlichkeitswirksame 

Maßnahmen initiiert – zum Beispiel Image-

Kampagnen in sozialen Netzwerken oder durch 

Pflegeschüler an allgemeinbildenden Schulen –, 

um Auszubildende für die Pflege zu gewinnen.  

Rhein-Neckar-Kreis 

Ausbildungsträger 

 

 

Kapitel 7: Vorausrechnung von Orientierungswerten für Pflegeleistungen im 

Jahr 2027 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

69. Die Ergebnisse der Vorausrechnung von Pflege-

leistungen werden insbesondere mit den Kom-

munen sowie mit allen relevanten Akteuren un-

ter Berücksichtigung der Angebotsstrukturen in 

den jeweiligen Planungsräumen diskutiert. Da-

bei sollen Möglichkeiten und weitere Schritte zu 

deren Umsetzung gemeinsam abgestimmt wer-

den.  

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen 

Träger und Anbieter 

 

70. Die weiteren Planungen der Pflegeheime und 

die Entwicklung beim Nachfrageverhalten von 

pflegerischen Leistungen werden beobachtet. 

Dementsprechend werden die Ergebnisse der 

Vorausrechnung regelmäßig aktualisiert und zur 

Verfügung gestellt. 

Rhein-Neckar-Kreis 

 

 

 

Kapitel 8: Ältere Menschen mit besonderen Bedarfen 

 

Unterkapitel „Ältere Menschen mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen“ 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

71. Es sollte festgestellt werden, ob landkreisweit 

Angebote für spezifische Formen und Phasen 

von gerontopsychiatrischen Erkrankungen auf-

gebaut werden können. Dabei sollten Angebote 

für Menschen im Frühstadium sowie für Men-

schen in einer fortgeschrittenen Phase berück-

sichtigt werden. 

Anbieter und Träger 

Rhein-Neckar-Kreis 
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72. Der Rhein-Neckar-Kreis und weitere lokale Ak-

teure tragen durch eine Intensivierung der Öf-

fentlichkeitsarbeit weiter zur Sensibilisierung der 

Bevölkerung über gerontopsychiatrische Erkran-

kungen bei. 

Pflegestützpunkt 

Gerontopsychiatrische Bera-

tungsstelle 

Kliniken 

Anbieter und Träger 

Ärztinnen und Ärzte 

73. Die Vernetzung zwischen den einzelnen Akteu-

ren und Trägern sowie den Kommunen sollte in-

tensiviert werden. Es sollte geprüft werden, ob 

ein landkreisweites Netzwerk Demenz aufgebaut 

werden kann, das Veranstaltungen, Vorträge 

oder Angebote für den gesamten Rhein-Neckar-

Kreis initiiert. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen 

Anbieter und Träger 

Vereine 

Nachbarschafshilfen 

Beratungsstellen  

74. Der Rhein-Neckar-Kreis erstellt einen kreiswei-

ten Wegweiser zum Thema Demenz. Dieser be-

inhaltet unter anderem Informationen und Hilfe-

stellungen über die Krankheit sowie vorhandene 

Ansprechstellen und Angebote. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen 

Anbieter und Träger 

75. Der Rhein-Neckar-Kreis prüft gemeinsam mit 

den relevanten Akteuren, ob Schulungen zum 

Umgang mit Menschen mit gerontopsychiatri-

schen Erkrankungen für Mitarbeitende aus be-

stimmten Bereichen wie Banken, Polizei, dem 

ÖPNV oder von öffentlichen Einrichtungen mög-

lich sind. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Fortbildungsträger 

Volkshochschulen 

Anbieter  

76. Der Rhein-Neckar-Kreis prüft gemeinsam mit 

den relevanten Akteuren, ob Schulungen zum 

Umgang mit Menschen mit gerontopsychiatri-

schen Erkrankungen für pflegende Angehörige 

möglich sind. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Fortbildungsträger 

Volkshochschulen 

Anbieter 

 

Unterkapitel „Seniorinnen und Senioren mit Migrationshintergrund“ 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

77. Der Rhein-Neckar-Kreis wirkt darauf hin, dass 

Informationen über bestehende Unterstützungs-

angebote in verschiedenen Sprachen zur Verfü-

gung stehen. 

Rhein-Neckar-Kreis 
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78. Der Rhein-Neckar-Kreis nimmt Kontakt mit Mig-

rantenorganisationen auf, um Lösungen zu ent-

wickeln, wie Familien mit Migrationshintergrund 

erreicht und bei der Pflege von Angehörigen un-

terstützt werden können. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Migrantenorganisationen 

79. Eine „Interkulturelle Kompetenz“ sowie „interkul-

turelle Öffnung“ sollte kontinuierlich im Rahmen 

von Schulungen, der Ausbildung und Öffentlich-

keitsarbeit behandelt werden. Die vorhandenen 

Angebote sollten interkulturell zugänglich ge-

macht werden. 

Anbieter und Träger 

Altenpflegeschulen 

80. Der Rhein-Neckar-Kreis erstellt einen kreiswei-

ten Wegweiser, der in kurzer Form relevante In-

formationen sowie Anlaufstellen zu kultursensib-

len Angeboten im Rhein-Neckar-Kreis enthält. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen 

Anbieter und Träger 

 

Unterkapitel „Seniorinnen und Senioren mit einer geistigen, körperlichen oder see-

lischen Behinderung 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

81. Der Rhein-Neckar-Kreis unterstützt einen Aus-

tausch zwischen den Leistungserbringern der 

Eingliederungshilfe, der Gerontopsychiatrie und 

der Altenhilfe. In diesem Rahmen kann eine 

wechselseitige Öffnung von Regelangeboten ge-

prüft und es können neue gemeinsame Angebote 

an der Schnittstelle zwischen Pflege und Einglie-

derungshilfe konzipiert werden. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Anbieter der Altenhilfe und 

Eingliederungshilfe 

82. Im Rahmen der Quartiersarbeit sollten in allen 

Städten und Gemeinden des Landkreises ge-

meinsam mit den Einwohnerinnen und Einwoh-

nern und vorhandenen Anbietern aus der Alten-

hilfe und Eingliederungshilfe bedarfsgerechte, in-

klusive Angebote entwickelt werden. Älteren 

Menschen mit Behinderung soll es möglich sein, 

an herkömmlichen Angeboten für Seniorinnen 

und Senioren teilzunehmen. 

Kommunen 

Anbieter der Altenhilfe und 

Eingliederungshilfe 
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83. Die Sozialplanung des Landkreises beobachtet 

die weitere Entwicklung der Zahl der Seniorinnen 

und Senioren mit Behinderung und der Men-

schen mit Behinderung und Pflegebedarf in den 

Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-

Kreises und behält insbesondere die Menschen, 

die in Privatwohnungen leben und von Angehöri-

gen und ambulanten Diensten unterstützt wer-

den, im Blick. Ziel ist, dieser Personengruppe 

durch bedarfsgerechte Unterstützungsangebote 

weiterhin ein möglichst selbständiges Wohnen im 

vertrauten Umfeld zu ermöglichen. Die erworbe-

nen Erkenntnisse der Beobachtung werden so-

wohl an die Kommunale Gesundheitskonferenz 

als auch an die im Herbst 2020 eingeführte 

Kommunale Pflegekonferenz weitergeleitet. Da-

rauf aufbauend werden Maßnahmen und Lö-

sungsvorschläge entwickelt. Der Kreis steuert 

und unterstützt den Prozess. 

Rhein-Neckar-Kreis 

 

 

 

Kapitel 9: Gesundheitsversorgung 

 

Unterkapitel „Vernetzung und Kooperation“  

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

84. Das Entlassmanagement der Kliniken wird unter 

Beteiligung von allen relevanten Agierenden wie 

Kliniken, ambulanten Pflegediensten, Pflegehei-

men, niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten 

sowie Kranken- und Pflegekassen weiter opti-

miert. Wichtig sind verbindliche Regelungen für 

das Entlassmanagement und die Nachversor-

gung nach dem Krankenhausaufenthalt. Die Pro-

jektevaluation „Vespeera“ könnte in diesem Zu-

sammenhang wichtige Erkenntnisse liefern. 

Kliniken 

Rhein-Neckar-Kreis 

Niedergelassene Ärztinnen 

und Ärzte 

Ambulante Dienste 

Pflegeheime 

Kranken- und Pflegekassen 
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85. Das Entlassmanagement der Kliniken, die Pfle-

geheime und ambulanten Dienste dokumentieren 

Lücken in der Anschlussversorgung und infor-

mieren sich gegenseitig darüber. Alle relevanten 

Akteure sollten kooperativ Lösungen für Versor-

gungslücken entwickeln.  

Kliniken 

Ambulante Dienste 

Pflegeheime 

Anbieter niedrigschwelliger 

Angebote 

86. Durch den Einsatz von Ehrenamtlichen, die Pati-

entinnen und Patienten nach einem Kranken-

hausaufenthalt in die Häuslichkeit begleiten, 

könnten ältere und insbesondere alleinlebende 

Menschen Hilfe und Unterstützung erhalten. Der 

Ausbau von ehrenamtlichen Strukturen in den 

Kommunen sollte daher angestrebt und vom 

Rhein-Neckar-Kreis unterstützt werden.  

Kommunen 

Rhein-Neckar-Kreis 

Kliniken 

Bürgerschaftliche Initiativen 

Vereine 

 

Unterkapitel „Gesundheitsförderung und Prävention“  

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

87. Die Bekanntheit und Inanspruchnahme präventi-

ver und gesundheitsförderlicher Angebote soll 

durch gezielte Maßnahmen wie zum Beispiel In-

formationsveranstaltungen, Fachtage, Broschü-

ren/ Flyern oder durch gezielte Werbung in Seni-

orengruppen erhöht werden.  

Beratungsstellen  

Krankenkassen  

Kommunen 

Rhein-Neckar-Kreis 

88. Der Wegweiser „Älter werden im Rhein-Neckar-

Kreis“ aus dem Jahr 2020 wird regelmäßig aktua-

lisiert. Der Rhein-Neckar-Kreis unterstützt bei 

Bedarf den Kreisseniorenrat dabei. 

Kreisseniorenrat 

Rhein-Neckar-Kreis 

 

89. Der Rhein-Neckar-Kreis erhebt und dokumentiert 

die vorhandenen Angebote der Gesundheitsför-

derung und Prävention in Kooperation mit den 

Kommunen und identifiziert mögliche Lücken o-

der Hindernisse für eine Nutzung. Ziel sollte sein, 

dass in allen Gemeinden und Stadt-/ Ortsteilen 

entsprechende Angebote zur Verfügung stehen.  

Kommunen 

Rhein-Neckar-Kreis 
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90. Der Rhein-Neckar-Kreis überlegt sich zusammen 

mit den Kommunen, wie die verschiedenen An-

bieter von Bewegungsangeboten miteinander 

vernetzt und Synergien genutzt werden können. 

Denkbar wären beispielsweise regelmäßige Aus-

tauschtreffen oder eine digitale Plattform. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen 

Anbieter von Bewegungs- und 

Gesundheitsangeboten 

91. Die Einrichtung eines aufsuchenden Angebotes 

im Sinne eines „präventiven oder aktivierenden 

Hausbesuches“ wird geprüft und gegebenenfalls 

in Kooperation mit relevanten Akteuren und eh-

renamtlichen Kräften umgesetzt.  

Rhein-Neckar-Kreis 

Bürgerschaftliche Initiativen 

Vereine 

Ambulante Pflegedienste 

92. Der Ausbau von niedrigschwelligen Angeboten 

der Gesundheitsförderung und Prävention, wie 

zum Beispiel von Bewegungstreffs unter ehren-

amtlicher Anleitung sollte angestrebt werden. 

Auch Treff- und Begegnungsangebote, die einer 

Vereinsamung vorbeugen, sollten mit aufge-

nommen werden. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen 

Bürgerschaftliche Initiativen 

Vereine 

93. Für die Entwicklung neuer Projekte für die Prä-

vention ist es hilfreich, eine Recherche nach be-

reits erfolgreich laufenden Projekten in anderen 

Regionen durchzuführen und diese auf ihre 

Machbarkeit im Rhein-Neckar-Kreis zu prüfen. 

Rhein-Neckar-Kreis 

 

Unterkapitel „Ambulante medizinische Versorgung“  

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

94. Der Rhein-Neckar-Kreis und die einzelnen 

Kommunen sollten sich mit der haus- und fach-

ärztlichen Versorgung im Rhein-Neckar-Kreis be-

fassen. Lösungsvorschläge und Möglichkeiten 

zur Optimierung sollten unter breiter Beteiligung 

aller relevanten Agierenden, wie Kliniken, nie-

dergelassenen Ärztinnen und Ärzten oder Kom-

munen diskutiert und umgesetzt werden. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen  

Kommunale Gesundheitskon-

ferenz 

relevante Akteure aus dem 

medizinischen und pflegeri-

schen Bereich 
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95. Die haus- und fachärztliche Versorgung in den 

Pflegeheimen und Pflegewohngemeinschaften 

des Rhein-Neckar-Kreises sollte weiter optimiert 

werden. 

Niedergelassene Ärztinnen 

und Ärzte 

Kliniken 

Pflegeheime 

Pflegewohngemeinschaften 

96. Die zahnärztliche Versorgung pflegebedürftiger 

Menschen im häuslichen Bereich sollte ebenfalls 

verbessert werden. Hierzu könnte der Rhein-

Neckar-Kreis eine Vernetzung zwischen den 

ambulanten Diensten und der Arbeitsgemein-

schaft Zahngesundheit herstellen.  

Rhein-Neckar-Kreis 

Arbeitsgemeinschaft Zahn-

gesundheit 

Ambulante Pflegedienste 

97. Es wird geprüft, ob der Einsatz von zusätzlichen 

„VERAH-Mobilen“ in weiteren Regionen des 

Rhein-Neckar-Kreises möglich ist.  

Rhein-Neckar-Kreis 

Niedergelassene Ärztinnen 

und Ärzte 

98. Es wird geprüft, ob der Einsatz von Telemedizin 

im Rhein-Neckar-Kreis sinnvoll und möglich ist. 

Kommunale Gesundheitskon-

ferenz 

Niedergelassene Ärztinnen 

und Ärzte 

Kommunen 

 

Unterkapitel „Krankenhausversorgung“  

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

99. Der Rhein-Neckar-Kreis prüft, ob in Zusammen-

arbeit mit dem Pflegestützpunkt des Landkreises 

eine weitere Aufklärung der Bevölkerung und der 

Ärztinnen und Ärzte über geriatrische und alters-

spezifische Themen im südlichen und östlichen 

Teil des Rhein-Neckar-Kreises möglich ist.  

Rhein-Neckar-Kreis 

Pflegestützpunkt 

GRN-Kliniken 

100. Der Rhein-Neckar-Kreis prüft mit den relevanten 

Akteuren, ob die Realisierung eines speziellen 

Kurzzeitpflegeangebotes für Menschen, die un-

mittelbar nach einem Krankenhausaufenthalt auf 

eine umfassende medizinische Behandlungs-

pflege angewiesen sind, machbar ist. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Kliniken 

Kranken- und Pflegekassen 
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101. Bei der Weiterentwicklung der Krankenhaus-

strukturen sollten die Bedürfnisse älterer Men-

schen und insbesondere von Menschen mit 

Demenz berücksichtigt werden.  

Kliniken 

102. Der Rhein-Neckar-Kreis wirbt für eine verstärkte 

Nutzung der Geriatrischen Institutsambulanz bei 

den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten.  

Rhein-Neckar-Kreis 

 

Unterkapitel „Geriatrische Rehabilitation“  

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

103. Alle Beteiligten sollten sich dafür einsetzen, 

dass der Zugang zur Geriatrischen Rehabilitati-

on möglichst einfach erfolgt und noch stärker als 

bisher gefördert wird. 

Krankenkassen 

Kliniken 

niedergelassene Ärztinnen 

und Ärzte 

104. Es sollte geprüft werden, ob Angebote der am-

bulanten oder mobilen geriatrischen Rehabilita-

tion im Rhein-Neckar-Kreis möglich sind.  

Rhein-Neckar-Kreis 

Kliniken 

 

 

Unterkapitel „Gerontopsychiatrische Versorgung“  

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

105. Eine Steigerung der Kapazitäten gerontopsychi-

atrischer Betten sowie von tagesklinischen Be-

handlungsplätzen ist anzustreben. 

Kliniken 

 

106. Ein Ausbau von beschützenden Bereichen in 

Pflegeheimen im Rhein-Neckar-Kreis sollte an-

gestrebt werden, um eine zeit- und wohnortnahe 

Unterbringung von Personen mit herausfordern-

dem Verhalten zu ermöglichen.  

Pflegeheime 

Rhein-Neckar-Kreis 

107. Die Öffentlichkeit sollte weiter über gerontopsy-

chiatrische Krankheitsbilder sowie über die Un-

terstützungsangebote des Psychiatrischen Zent-

rums Nordbaden informiert werden. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Psychiatrisches Zentrum 

Nordbaden  

Kliniken 
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108. Es wird geprüft, ob weitere ambulante psychiat-

rische Pflegedienste im Rhein-Neckar-Kreis 

möglich sind, die die Versorgung von Menschen 

mit psychischen Erkrankungen im häuslichen 

Bereich übernehmen. Gegebenenfalls ist eine 

Qualifizierung von Pflegefachkräften ambulanter 

Pflegedienste möglich, um eine adäquate Ver-

sorgung dieser Personengruppe gewährleisten 

zu können. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Ambulante Pflegedienste  

109. Die bisherige Netzwerkarbeit ist fortzusetzen, 

um den Austausch und die Zusammenarbeit zu 

intensivieren. 

Kliniken  

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen 

 

Unterkapitel „Palliativ- und Hospizversorgung“  

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

110. Der Rhein-Neckar-Kreis prüft, ob eine Einrich-

tung des stationären Hospizes in Sinsheim un-

terstützt werden kann. 

Rhein-Neckar-Kreis 

 

111. Die Öffentlichkeitsarbeit für Palliativ- und Hos-

pizversorgung soll im Rahmen gemeinsamer 

Veranstaltungen aller Beteiligten intensiviert 

werden. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Hospiz- und Palliativdienste 

Stationäre Hospize 

112. Die Kooperation mit dem Pflegestützpunkt des 

Rhein-Neckar-Kreises wird intensiviert. 

Pflegestützpunkt  

Hospiz- und Palliativdienste 

Stationäre Hospize 

113. Die Einrichtung weiterer Palliativeinheiten und -

stationen in den Kliniken des Rhein-Neckar-

Kreises wird geprüft.  

Kliniken 
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Kapitel 10: Steuerung, Kooperation, Koordination und Vernetzung 

Empfehlungen (Haupt-)Zuständigkeit  

114. Der Rhein-Neckar-Kreis stellt die kommunale 

Planung für Seniorinnen und Senioren Vertrete-

rinnen und Vertretern der Städte und Gemein-

den vor und wirbt für eine gemeinsame Umset-

zung. 

Rhein-Neckar-Kreis 

115. Der Rhein-Neckar-Kreis errichtet eine kommu-

nale Pflegekonferenz. Innerhalb dieser Instituti-

on können sich alle relevanten Akteure mitei-

nander vernetzen, akute Herausforderungen der 

Pflege identifizieren sowie gemeinsam die aktu-

ellen Handlungsempfehlungen des Kreissenio-

renplanes umsetzen. 

Rhein-Neckar-Kreis 

116. Der Rhein-Neckar-Kreis überprüft die Einrich-

tung eines Netzwerks aller vorhandenen An-

sprechpersonen für Seniorinnen und Senioren 

der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. 

Dies ermöglicht, voneinander zu profitieren und 

gleichzeitig interkommunale Kooperationen zu 

etablieren. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen 

117. Der Rhein-Neckar-Kreis informiert über aktuelle 

Förderprogramme und unterstützt gegebenen-

falls bei der Antragstellung. Dazu ist eine Ver-

netzung innerhalb des Landratsamtes nötig, 

damit Förderprogramme aus unterschiedlichen 

Bereichen koordiniert an relevante Akteure wei-

tergegeben werden. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Kommunen 

118. Der Rhein-Neckar-Kreis und der Kreissenioren-

rat planen gemeinsam Form, Ausmaß und In-

tensität der zukünftigen Zusammenarbeit. Ein 

regelmäßiger und intensiver Austausch findet 

weiterhin statt. 

Rhein-Neckar-Kreis 

Kreisseniorenrat 

 



12 Kurze Beschreibung in leichter Sprache 337 
 

 

 

12 Kurze Beschreibung in leichter Sprache 

 
 

Planung für ältere Menschen im Rhein-Neckar-Kreis 

 

Für ältere Menschen gibt es  

die Kreis·senioren·planung. 

Das ist ein Plan.  

Ältere Menschen nennt man auch: Senioren.  

In dem Plan für Senioren steht:  

Für Senioren gibt es gute Angebote  

im Rhein-Neckar-Kreis. 

Dann geht es den Senioren gut.  

 

Die Mitarbeiter von der Kreis·senioren·planung 

möchten: 

• Die Angebote für Senioren bleiben  

oder sie werden besser. 

• Senioren können dort mitmachen,  

wo sie möchten. 

 

Die Mitarbeiter von der Kreis·senioren·planung  

machen einen Plan mit Angeboten. 

An dem Plan arbeiten viele Menschen mit.  

Zum Beispiel: 

• Der KVJS: 

Das ist der Kommunal·verband für Jugend  

und Soziales Baden-Württemberg 

Alle überlegen: 

Was brauchen Senioren, 

damit sie gut leben können.  

Dann stehen alle wichtigen Angebote im Plan.  
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Ziel vom Kreis·senioren·plan ist es: 

• Senioren können überall mitmachen. 

• Senioren haben alles, 

was sie brauchen.  

• Senioren entscheiden selbst: 

So will ich wohnen und leben.  

• Senioren fühlen sich sicher.  

• Im Kreis gibt es alles Wichtige dafür. 

 

Für den Plan überlegt man: 

• Was gibt es schon? 

• Was braucht man noch? 

 

Dann schreiben die Mitarbeiter auf: 

• Diese Dinge brauchen wir noch. 

• Das müssen wir noch machen.  

Damit die Angebote noch besser werden.  

 

Vor etwa 2 Jahren haben die Mitarbeiter  

mit der Planung angefangen.  

Am Anfang haben sich alle Mitarbeiter getrof-

fen. 

Danach haben die Mitarbeiter in kleineren 

Gruppen weiter am Kreis·senioren·plan gear-

beitet. 
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Es haben viele Menschen mitgemacht. 

Zum Beispiel:  

• Senioren 

• Mitarbeiter von der Kommunalen Gesund-

heitskonferenz (KGK) 

• Mitarbeiter vom Gesundheitsamt 

• Mitarbeiter vom Amt für Nahverkehr 

• Mitarbeiter von der Stabsstelle Wirt-

schafts·förderung 

• Mitarbeiter von der Stabsstelle Mobilität  

und Luft·reinhaltung  

• der Kommunale Beauftragte für Menschen  

mit Behinderung 

• Politiker aus dem Kreis und aus den Städ-

ten 

• Bürgermeister 

• Experten aus Krankenhäusern 

• Mitarbeiter von Pflegediensten 

• Mitarbeiter von der Liga 

der freien Wohlfahrtspflege 

• Mitarbeiter vom Kreis·seniorenrat Rhein-

Neckar 

• Menschen, die ihre Angehörige pflegen 

• Mitarbeiter vom Pflegestützpunkt  

Rhein-Neckar-Kreis 
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Im Kreis·senioren·plan stehen viele Angebote  

für Senioren. 

Im Plan geht es aber auch um: 

• Wie alt werden Senioren? 

• Wie wohnen Senioren? 

• Was machen Senioren in ihrer Freizeit? 

• Wie ist die Gesundheit von Senioren? 

• Welche Hilfe bekommen Senioren? 

Oder: Welche Hilfe brauchen sie? 

• Wer bezahlt die Hilfe für Pflege? 

• Welche besonderen Sachen brauchen Seni-

oren? 

• Wer kümmert sich um die Angebote  

für Senioren? 

 

Die Mitarbeiter von der Kreis·senioren·planung  

haben viel über diese Fragen geredet. 

Sie haben dabei gemerkt: 

Im Rhein-Neckar-Kreis läuft vieles schon gut.  

Zum Beispiel:  

Es gibt viele gute Angebote zum Wohnen  

für Senioren.  

 

Im Plan stehen auch Handlungs·empfehlungen. 

Das sind Tipps. 

Mit denen wird alles noch besser. 

Es gibt 118 Handlungs·empfehlungen.  

Man überprüft dann: 

Wird alles aus dem Plan gemacht? 

Bis 2027 soll am besten alles gemacht sein. 

Danach wird ein neuer Plan gemacht.  
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Wenn Sie Fragen haben, 

dann wenden Sie sich an das Büro für: 

Kreis·senioren·planung. 

Die Ansprechpartnerin ist: 

Helen Holzhüter. 

Ihre Telefon·nummer ist: 06201 / 522 26 71 

Ihre E-Mail-Adresse ist: sozialplanung@rhein-

neckar-kreis.de  

 
Text in Leichter Sprache vom Zentrum für Inklusion Weinheim, 2021; Illustrationen: ©Lebenshilfe für Menschen mit 
geistiger Behinderung Bremen e.V.; Illustrator: Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2013. 
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